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Methodiſche Fragen zum „ Hiſtoriſchen Atlas“.

282 Don

6. H. Müller.
-89

-84

-275
I.

-259

s

279

285

Dem „ Hiſtoriſchen Atlas von Niederſachſen “ kommen die Er

fahrungen zugute, welche an den bisher begonnenen hiſtoriſch-geo

graphiſchen Unternehmungen - am Rhein, in Deutſch -Öſterreich,

im Königreich und der Provinz Sachſen – gemacht ſind 1) . Es iſt nö

tig , ſich mit ihnen bei dem Beginn des Niederſächſiſchen auseinander

zuſeßen. Die Momente, welche für den niederſächſiſchen Atlas bes

ſonders bedeutungsvoll ſind oder ſein werden, treten umſo deutlicher

hervor.

Alle vier Projekte ſind verſchieden angefaßt und weiter geführt

worden.

-270

-90

-402

- 281
1. Der Rheiniſche Atlas.

Das älteſte Projekt, für die Rheinlande, im J. 1886 von Hugo

Loerich vorgelegt ), ſollte – mit dem Hauptgewicht auf der Darſtel

lung der politiſchen Verhältniſſe und unter Wiedergabe ſtets des
-80

--4
10

1) Für Bayern und die öſtlichen Provinzen Preußens ſind bisher nur dors

bereitende Dentſchriften bekannt geworden, ebenſo wie in Niederſachſen , für

Bayern ſteht die Deröffentlichung einer Probe der Territorial-Karte von 1802

unmittelbar bedor. für Oberöſterreich ſind orarbeiten in Angriff genommen,

im oßh. Heſſen und Baden hiſtoriſche Atlanten wenigſtens ins Auge gefaßt.

3) Mitt. a . d. Stadtarchio in Köln 13 (1887) 95-99.
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1

1

ganzen Kartenbildes der Rheinprovinz nach ihrem jeßigen Um=

fang, (mit edt. nötigen Nebenkarten ), unter prinzipiellem Ausſchluß

jedes Übergreifens auf die Nachbargebiete *) — nur eine verhältnis..

mäßig kleine Anzahl von Hauptkarten umfaſſen, i. g . 12 Blätter.

Der ebenfalls verhältnismäßig kleine Maßſtab von 1 :500 000

wurde für vorausſichtlich 4) genügend angenommen (Kartenbild

62:40 cm) , nur in 2 fällen ſollte 1 :333333 vorgezogen werden ,

wenn nämlich die Zerlegung der Provinz in die nördliche und ſüds

liche Hälfte nötig erſchien, um die Territorien um 1450 und 1789

bis in alle Einzelheiten der adminiſtrativen Einteilung und Hervors

hebung der Enklaven, Unterherrſchaften u. I. w . darſtellen zu kön

nen. Die heutige Einteilung nach Kreiſen ſollte auf jeder Karte als

durchſcheinendes Linienne zur leichteren Orientierung nach den

gegenwärtigen Verhältniſſen dienen. Überblickt man die Reihe

der 12 projektierten Karten :

1. Die Prähiſtorie (zugleich geologiſch - geognoſtiſche Karte) ;

2. Römerzeit ;

3. Fränkiſche Zeit (Nebenkarten : Wanderungen und Verſchies

bung der Stämme);

4. Zeit Karls des Großen ;

5. 10.-12. Jahrhundert;

6. Territorialbildung am Ende des 13. Jahrh. (Nebenkarte :

Abteien und Klöſter mit Gründungsdatum) ;

7. Nördl. Hälfte um 1450 (Nebenkarte: Bildung der größe

ren Einzelterritorien );

8. Südliche Hälfte ebenſo ;

9. 16. - 18 . Jahrhundert, Kreiseinteilung (Nebenkarten

über territor. Deränderungen ; Verteilung der Konfeffio

nen 1648 oder 1624) ;

10. Nördl. Hälfte 1789 ;

11. Südl. Hälfte 1789 ;

12. franzöſiſche Zeit ;

lo findet man den konzentrierteſten Aufriß der Geſamtentwicklung

dieſes Gebietes in politiſcher Hinſicht, (die kirchlich -konfeſſionellen

.

:

1

1

8) Dies wird ,hoffentlich die Nachbarprovinzen wirkſam anſpornen, die

Löſung gleicher Aufgaben bei ſich anzubahnen ".

) Loerich bezeichnet den Maßſtab als einen größeren " wohl im Hinblid

auf die ſehr kleinen in den bekannteren Atlanten (Spruner-Mente, Dronſen,

u. f. w.) – für die Nebentarten ſollte 1: 2000 000 ausreichen . &

1
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Verhältniſſe ſollten nur 2 Nebenkarten zu Nr. 6. u . 9 bilden, die

Kultur- und Wirtſchaftsgeſchichte vorerſt garnicht in Betracht gee

:• zogen werdens). Auch der jeder Karte beizugebende Tert (je 1

Bogen) ſollte nur die nötigſten Erläuterungen enthalten: allgemeine

Einleitung über das hiſtoriſch -ſtatiſtiſche Material, Überſicht und

Kritik der benußten Quellen, ſoweit nötig “ eine kurze Beweis

führung für die Darſtellung der Karte.

Es iſt ſchon inſtruktiv zu beobachten, welche Momente ändernd

und berichtigend auf dieſes durch Präziſion und Konzentriertheit

ideale Projekt einwirkten ).

Man ſuchte nach dem Quellenmaterial, vor allem an Karten

früherer Zeit, man wurde der Anforderung an die Eraktheit der

Bearbeitung immer mehr inne ), man mußte über den Zeitpunkt

einig werden, mit welchem eingeſeßt werden ſollte. Und es ergab

rich : bei der Geringfügigkeit 8) des älteren kartographiſchen Mates

rials war mit dieſem nicht zu rechnen , die Arbeit mußte weſentlich

auf die ſchriftlichen Quellen baſiert werden, und zwar auf die zum

größten Teil noch unveröffentlichten der Archive, ſodann : kartos

graphiſche fixierung der reichen Fülle von genaueſten Angaben

über Örtlichkeiten und Grenzlinien konnte nur auf einer Karte ge

ſchehen, welche bereits Anhaltspunkte für ihre Fixierung darbot, es

mußte alſo vor allem anderen ein neues Hilfsmittel geſchaffen were

den, zu welchem die älteſte erakte trigonometriſche Vermeſſung der

Provinz, (im J. 1800 während der franzöſiſchen Okkupation zu

Grundſteuerzwecken begonnen, don Preußen 1830 vollendet), zu be

nuken war ). Judritt ergab ſich damit zugleich die einfache Folgere

ung : ſtatt wie zuerſt beabſichtigt mit dem Jahre 1450, mit den

Karten der jüngſten Zeit zu beginnen, alſo 1813 und 1818, dann

.

5 ) An dieſe iſt erſt in den leßten Jahren herangetreten worden ; dergl.

Jahresbericht der Geſellſch. für rhein . Geſchichtstde. 1910, 12.

6) Dergl. hanſens Dortrag auf dem 14. Deutſch. Geographentage 1903

(Verhandl. S. 236 – 246). Bis 1911 ſind ſchon 16 Blätter u . 3 Erläuterungs

bände des Rhein. Atlas erſchienen . (Publit. der Geſellſchaft f. rhein. Geſchichtstd.

XII), der Jahresbericht der Geſellſchaft berichtet ſeit 1887 über Fortgang der

Arbeit.

7 ) Infolge der beabſichtigten Verwendung des größeren Maßſtabes.

8) Hanſen zählt es S. 238 auf, dergl. auch Erläuterungen Bd. 1. S. 12 ff.

BO. 2. S. XXI.

9) Über die Herſtellung dieſer Grundfarte, beſſer : Kartengrundlage, dergl.

unten S. 26 Anm. 31 .

15
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1789. Zugleich aber wurde eine weitere Spezialiſierung vorgenom

men , ſchon in der Trennung der 12. Karte in 210), der Dergrößer

ung der 10./11 . Karte 1789 auf den Maßſtab von 1: 160000,mit

7 Blättern und 2 Überſichtskarten 19 ) . Als etwas Neues wurde auch

die Karte der kirchlichen Einteilung, in 4 Blättern im Maßſtab

1 : 250000 ſelbſtändig ausgeführt 12) , mit dem Jahre 1610 als

Normaljahr. Ihr iſt eine gleiche Karte für die Zeit um 1450 an

gereiht worden in 1 Blatt 1 :500000.

Das nähere Eindringen in die fachliche Unterſuchung dehnte

alſo den zuerſt geſteckten Rahmen ziemlich viel weiter, doch ohne

ihn zu zerſtören. Das Schwergewicht der Arbeit verſchob ſich ſofort

nach den Erläuterungsbänden . Der 2. , von W. Fabricius als

Erläuterung zu der Karte von 1789 beſtimmte Band, umfaßte piel

mehr : die Einteilung und Entwicklung der Territorien von 1600

1794, -- eine notwendige Vorarbeit zu ſpäteren Aufgaben, welche

die einzelnen Territorien ſelbſt betreffen. Es wurde aber auch ſo

fort die Frage nach der Stabilität der Gemarkungsgrenzen akut,

ſobald man die Kartengrundlage 1800—1830 für die früheren

Zeiten benußen wollte 18) , die Unterſuchung an zwei Beiſpielen 14)

ergab in der Tat eine außerordentliche Konſtanz, – mit allem Dor

behalt 15).

Man hat den Eindruck, als ob nun ein gewiſſes Stocken in der

Arbeit eingetreten iſt. Das Fehlen einer topographiſchen Spezial

karte erſchwerte das Übertragen urkundlicher Angaben ; um eine

nächſte Geſamtkarte, etwa dom J. 1500, herſtellen zu können,

mußte erſt verſucht werden, durch monographiſche Bearbeitung ein

1

10) 1813 : 3eit der Oktupation, 1818 : Beginn der preuß. Derwaltung.

11) Territorialkarte und Reichstreistarte. Die Nebenkarten greifen bis

1600 zurüd .

12 ) Vergl. oben dagegen No. 9 in Loerichs Dentſchrift.

18) Die Zuſtandskarten der kirchlichen Verhältniſſe 1610 u. 1450 bauen

fich auf anderer Grundlage auf, auf der Umgrenzung der Kirchſpiele und ihrer

3ubehörungen , welche zugleich die geiſtlichen Sendgerichte und Zehnterhebungs.

Bezirke bildeten. Erläuterungen 5, 1 S. XXVI. Die Grenzbezeichnungen ſelbſt

ſind Ideal-Linien .

14 ) W. Fabricius, hochgericht Rhauen 1901. Froſt, Fürſtentum Prüm 1903.

15) Hanſen S. 245 : Natürlich ſind auch hier ſchon früher Eingemeins

dungen und Gemeindeteilungen vorgekommen, welche einzelne Gemartungs

grenzen veränderthaben , im allgemeinen aber ...
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zelner Gebiete den Zuſtand um 1500 zu ermitteln 16), wobei die

Frage des Maßſtabes der beizugebenden Karte noch nicht zu ent

ſcheiden war ??). Auf die bevorſtehende Deröffentlichung eines 1 .

Stückes (vorderer Nahegau mit Kreuznach) wird man geſpannt ſein .

Ehe auf die in jedem Falle vorbildlichen Gedanken eingegans

gen wird, welche der rheiniſche Atlas gezeitigt hat, erſcheint es an

gebracht, die bisherige öſterreichiſche Arbeit zum Gewinn von Der

gleichspunkten zu betrachten 18) .

2. Der Atlas der öſterreich. Alpenländer.

Da hier die Begründung und der Fortgang der Arbeit auf

die Tat eines Mannes, Ed. Richter, zurückführt, trägt ſie von

vornherein viel perſönlicheren Charakter. Es iſt Richter doch noch

beſchieden geweſen, wenigſtens den großzügigen Ausbau ſeines

Planes zu erleben, ehe er am 6. Febr. 1905 ſtarb 19). Er hat bes

reits im Jahre 1885 die methodiſch vorbildliche20) Arbeit über das

ehemalige hochſtift Salzburg) verfaßta). Im Jahre 1895 ente

wickelte er ſeinen Planeines „Hiſtoriſchen Atlas der öſterreichiſchen

Alpenländer“ 22). Er beſchränkte ſich auf dieſes Gebiet, weil ſich

hier die rein rechtsgeſchichtliche Natur der mittelalterlichen

Kartographie" ? 8) am klarſten erfaſſen, beweiſen und in allen

Konſequenzen an dieſem Beiſpiel ausführen läßt24 ). Einen Ges

dankengang baute er aus : man muß die innere Gliederung der

18) Fabricius, Hodgericht Rhauen S. XV : Bei der ungeheuren Mannig .

faltigteit der Bildungen und Entwidlungen ift es nicht möglich, gleich im

Großen zu arbeiten , ſolange nicht die einzelnen tleineren Bezirte erforſcht und

ihre Entwidlungsſtadien feſtgeſtellt ſind.

17) 1 : 25000 ? ob : 1: 500 000 ausreichend ?

18) Auf fartographiſche Beſonderheiten (Übertragungsmodus, Terrain ,

Schrift) wird ebenfalls im folgenden (II.) zurüdgetommen.

19) Er hat eine außerordentliche Anzahl Naarufe erhalten , am ausführ

lichſten (mit Bibliographie) in den Mitt. d. geogr. @el. Wien 49 ( 1906 ),

161-255. In Salzburg iſt ihm ein Dentmal geſeßt worden .

20) noch einmal iſt dies ausdrüdlich von Pirchegger auf der leßten

Verſammlung des Geſamtvereins 1911 betont. Horr. Bl. d. Geſamt- D. 1912.

Sp. 98 f. Hier die letzte Zuſammenſtellung aller Veröffentlichungen, welche den

Atlas betreffen . Dergl. auch „ Erläuterungen " I 1. S. II Anm . 1 .

21 ) m. J. Ö. 6. Erg.-Bd. 1. S. 590-738 .

22) In der Feſtſchrift für frz. d. Xrones. Abdruc in Mitt. d. geogr. Gef.

Wien. Bd. 39. (1896 ) S. 529-540, ferner Korr. Bl. 8. Geſamt-D. 1896, 73-78.

23) Mitt. d. geogr. Oef. Wien. Bd. 39, 534 vgl. S. 538.

24) Ebd. 536 ff.
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.Länder in Gerichte, Herrſchaften, Hofmarken u . l. w. ermitteln ; es

hat ſich für Salzburg, Tirol, auch Bayern die Dauerhaftigkeit der

Landgerichtsgrenzen von den älteſten Zeiten bis in die Gegenwart

wahrſcheinlich machen laſſen, dieſe werden ſich vermutlich bis in die

Zeit vor der Abrundung der Territorien mit Genauigkeit verfolgen

laſſen ; ſind die Landgerichtsgrenzen wirklich Unterabteilungen der

alten Grafſchaften und Gaue, ſo reicht ihre Bedeutung noch weit

höher hinauf ; die wichtigſte und entſcheidende Vorarbeit iſt alſo

die Landgerichtskarte. Als -- man muß ſagen : endlich: Ende

1898 die Akademie der Wiſſenſchaften zu Wien dem Unternehmen

die ſichere Baſis zur Ausführung gegeben hatte, erfolgte die Orgas

niſation von einer Zentral. und von 3 Lokal-Kommiſſionen, und in

2-3 Jahrenwird vorausſichtlich die Schlußlieferung der Landgerichts

karte fertiggeſtellt ſein 25) . Eine ganz außerordentliche Leiſtung,

wenn man bedenkt, wieviel an lokal- und rechts - geſchichtlichen

Unterſuchungen nötig war, um Zuſammenhänge zu finden und Zu

ſtände zu präziſieren. Allerdings fand ſich auch bald ein großer

Stab tätiger und intereſſierter Mitarbeiter, deren Zuſammenarbeiten

vorbildlich geweſen zu ſein ſcheint 26 ).

Sehen wir nun auf die wichtigen Einzelheiten : es iſt ein

( traffer Gedankengang, der nach allen Seiten hin verfolgt wird.

Dermieden wird alles, was von ihm ablenken könnte : das nähere

Eingehen auf den hoheitrechtlichen Inhalt der territorialen

Macht27), jede Derquickung mit Fragen der Grundherrſchaft, der

Flurgeſchichte (und damit dem Problem der Flurkarten28) und den

anderen hiſtoriſch -ſtatiſtiſchen und kulturgeſchichtlichen Fragen. 3u

rückgeſtellt iſt auch vorläufig die Darſtellung der kirchlichen Ein

teilungen 29), vorderhand auch das Altertum ausgeſchloſſen 80) .

*5) Korr. Bl. d. Geſamt-D. 1912 Sp. 100.

96) Erläuterungen I. 1. S. I - IV . Ein Bericht auf dem Salzb. Hift.- Tag

1904 für Ed. Richter durch A. Mell l. Diſche Gbll. 6. 54 - 64.

27) Dieſer iſt in dem einen Punkte der Landgerichtsbarkeit (höhere be.

richtsbarkeit) noch nicht genügend präziſiert oder erſchöpft.

28) In den Unterſuchungen " (S. 594 f ) : es könnte ſcheinen, als müßten

am erſten noch gewiſſe wirtſchaftliche Derhältniſſe die Möglichteit einer tarto

graph. Darſtellung bieten, doch iſt die Quellenüberlieferung zu einſeitig (wenig

über weltlichen Beſik) und zu wenig eingehend inbezug auf die Flächenaus.

dehnung der Objekte.

2 ) Erläuterungen " I, 1. S. III. Als Gegenſtüd zur Landgerichts: wird

eine Karte der Bistümer u. Pfarreien gewünſcht. Korr. Bl. 1912. S. 104.

30 ) Ebd.

1

#

N
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In einem , allerdings ſehr weſentlichen Punkte hat man ſich

wider Willen beſcheiden müſſen. In den Unterſuchungen 1885

ging Richter bis auf die karolingiſche Gau- (und Tent-) Derfaſſung

zurück und brachte dieſe, wie auch die Grafſchaftsgerichte um 1200

auf der beigegebenen Karte zur Darſtellung. Dieſe Abſicht wurde

don Strnadt,Egger, A. Mell in ihren Arbeiten feſtgehalten, don

Mel wurden auch Grafichaften eines Teiles der Steier mark auf der

Karte zum Comitatus Liupoldi eingetragen. Doch differenzierte

fich das Bild immer mehr, je weiter die Einzelarbeit eindrang.

Niederöſterreich, 3. T. Oberöſterreich und auch Salzburg haben nach

der Aufteilung und Zerſplitterung in die Landgerichte wieder eine

Kumulierung erfahren 81), die Abſchlußzeit der Landgerichtskarte

(Ausgang des 18. , Beginn des 19. Jahrh. ) hätte für Niederöſter

reich 1650 ſein müſſen 82). Durch die Eintragung aller Änder

ungen auf der Karte würde dieſe unüberſichtlich geworden ſein .

für die ältere Zeit, die der Grafſchaften und Gaue, konnte außer

dem die Forſchung bis in die Details noch nicht als abgeſchloſſen

gelten. Durch einen Beſchluß der Atlaskonferenz vom 5. Mai 1905.

iſt daher davon Abſtand genommen worden , die Gau- und Graf

chaftsgrenzen ebenfalls noch einzutragen 33) . Es wird wahrſchein

lich eine neue Grundlage für die Territorial- und Grafichafts

karte zu ſuchen ſein, etwa die Landgerichtskarte 1493–1593, unter

einigen äußeren Beſchränkungen (kleinerer Maßſtab, ohne Terrain .)

An dem Gedanken der Kontinuität der Gerichtsgrenzen, außer wohl

in Niederöſterreich, wird damit noch nichts geändert 34) .

3. Die Provinz Sachſen.

Die hiſtoriſch geographiſchen Arbeiten in der Provinz und

dem Königreich Sachſen haben einen ganz anderen Verlauf ge

nommen. Bei beiden kann man eigentlich nicht oder noch nicht von

einem „ hiſtoriſchen Atlas“ reden.

Auf dem Provinzial-Landtage der Provinz Sachſen wurde am

2. Nov. 1876 vom Provinzial-Ausſchuß ein plan zur Förderung

der geſchichtlichen Beſtrebungen innerhalb der Provinz" vorgelegt85) ,

$ 1) Dergl. dazu „ Erläuterungen " I, 1. S. II . II, 1. S. 11 .

38) Korr.-BI. 0. Geſamt- D . 1912. Sp . 100.

33) „ Erläuterungen " 1, 1. S III.

4) Korr.-BI. d. Geſamt-D. 1912. Sp. 101 - 104.

35) Derhandlungen des 2. Landtages uſw. S. 7-17, S. 731-733 .
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die Grundlage für die Bildung der dortigen „ Hiſtoriſchen Kome

miſſion ", deren Gründungsverſammlung am 2. Okt. in Halle ſtatt

gefunden hatte - ; unter den beabſichtigten, mzur Aufhellung der

Geſchichte der Provinz und zur Belebung des geſchichtlichen Sinnes"

dienenden Aufgaben wird auch genannt 36): die Herausgabe eines.

Geſchichtsatlaſſes zu fördern. Brecht, Bürgermeiſter zu Quedlino

burg, war der Berichterſtatter, er ſagte hierzu nur kurz 87) : „ die

Herausgabe eines ſolchen Atlaſſes iſt ein ſchwieriges Werk, woran

vielleicht Jahrzehnte wird gearbeitet werden müſſen ; aber umſo:

dringlicher iſt es, mit den Dorarbeiten dazu alsbald zu beginnen“ .

Er tat es ſelbſt, indem er - bereits ſeit 1869 - ſich der Wüſtungs-.

und Flur- Forſchung intenſiv widmete. Dor den Geſchichtsquellen “

und den „ Bau- und Kunſtdenkmälern " trat die hiſtoriſch - ge0c

graphiſche Aufgabe aber vorläufig zurück. Das Gutachten, welches

der ſtelloertretende Dorſigende der Kommiſſion, Paſtor C. Winter

in Altenweddingen, 1876 zur Frage der Förderung der Geſchichts

forſchung dem Provinzial-Ausſchuß vorgelegt hatte 88) , und auf wels.

ches fich der oben genannte Plan gründete, äußerte ſich noch ſehr

allgemein :39) 0. Spruner-Menke als Vorbild ; das Provinzial-Einzel.

U

H

M

96) In § 5 des Planes $. 732f.

37 ) S. 12.

38) Zeitſchr. d. Harz.D. IX. Jahrg . Erg.-H. (in 49) 1877 S. 45 ff.

39) S. 47 : Nach dem Vorbilde des Spruner Menteſchen Geſchichts

Atlas wäre die Herſtellung eines beſonderen Atlasfür die Provinz Sachſen ſehr

wünſchenswert, nicht nur als ein unentbehrliches Hülfsmittel für den Überblic

der geſchichtlichen Derhältniffe einer Periode, ſondern um als zuverläſſige Kat .

te einer Provinz der genauen Anfertigung geſchichtlich -geographiſcher Arbete

ten für das geſamte Deutſchland zu dienen. Dieſe Einzelwerte müften diefelbe

Bedeutung haben wie die Generalſtabstarte für die neuere Kartographie. Ein

foldhes Kartenwert würde folgende Abteilungen enthalten :

1. Geologiſche Karten der Provinz.

2. Karten über Stätten vorhiſtoriſcher Funde (hochs, Höds, Opfer

ſtätten , Heidenkirchhöfe, Ringwälle, Landwehren u. l. w.)

3. Kirchliche Geographie(biſchöfliche Sprengel, Archidiakonate, evang .

Diözeſen ).

4, Karten über die territorialen Verſchiebungen zur Zeit der Dölfer .

wanderungen durch die Zeiten der ausund Grafſchafts -Einteilung

hindurch zu den erſten Anfängen der Bildung der fürſtlichen Terrte

torien und dann deren Veränderungen bis in die neuzeit hinein

mit ihren adminiſtrativen Einteilungen .

Doch vorläufig ſind noch feine Mittel, ſondern erſt noch viel Dorarbeiten

und techniſche Dorbeſprechungen nötig " u. I. m.
1

1

1
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werk von derſelben Bedeutung für die früheren Zeiten wie die

Generalſtabskarte für die Gegenwart; ſämtliche Abteilungen hiſtori

Icher Kartographie ( Erd-, frühz, Kirchen-, Siedelungss, politiſche

Geſchichte), noch ohne irgend näheres Eingehen auf die Probleme

felbſt.

Am 24. Mai 1882 legte Brecht der Kommiſſion eine Denk

ſchrift ,betr. Ermittlung der geſchichtlich bedeutſamſten Verhältniſſe

unſerer Fluren aus der Zeit vor den Gemeinheitsteilungen " als

Vorarbeit zu einem Geſchichtsatlas vor ). Ein Unterausſchuß '')

bereitete nun einen dreifachen Arbeitsplan vor 49), welcher nach

und nach dervollkommnet wurde:

1. aus den Separationsarchiden und älteren Flurkarten alles

geſchichtlich und ſprachlich Wertvolle der Forſchung zugänglich zu

machen durch Eintragung des Inhaltes der Teilungss und älteren

Karten auf Meßtiſchblätter, Aufſtellung von Wüſtungsbüchern

(Pauſen der Karten von Wüſtungen) und Feldnamenbüchern (Ders

zeichniſſen der Flurnamen nach den Vermeſſungsregiſtern ) 43) ;

2. Wüſtungsverzeichniſſe mit Quellennachweiſen zu publizieren;

3. durch örtliche Nachforſchungen aller Art die Ergebniſſe der

ſchriftlichen Quellen zu vervollſtändigen und zu berichtigen. Es iſt

doch nur mehr zufällig, daß ſich ſo durch Brechts Spezialunterſuche

ungen über Wüſtungen der beſtimmtere Arbeitsplan einleiten ließ.

Bis jett hat ſich die kartographiſche Publizierung ſo vollzogen ,

daß im Anſchluß an Brecht, welcher ſo aus ſeinem Spezialgebiete her

40) Gutachten von Größler und Karl Mener-Nordhauſen. Dgl. Derhandl.

d. Hift. K. d. Pr. S. 1882.

41) Bürgermeiſter Brecht, Archidrat Dr. Jacobs, Bürgermeiſter Zechlins

Salzwedel.

12) Dgl. Brechts Berichte im Korreſpondenzbl. d. Geſamt-D . 1896 , 142–

44, 1903, 6. Ferner derjenige Reiſels ebd. 1908, Sp. 396 ff.

4 ) Brecht entwarf eine Geſchäftsanweiſung " hierfür, als 1. Teil einer

„ Anweiſung zur Ermittlung der älteren Flurverhältniſſe der Prov. S. " Beilage

zum 9. Sigungsbericht 1883. Ergänzt wurde ſie 1885 durch eine genauere

Definition der als „Wüſtungen “ zu behandelnden Örtlichkeiten. (s. Sißungsa

bericht 1885.) Der hauptſächliche Bearbeiter der Archive der Generaltommife

jion , mit Einſchluß der fleinen Staaten , war der Kataſterkontroleur Harbers ,

( 1883-97 ).

M
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aus die Richtung gab, und auf Grund der ſtändig verbeſſerten und

revidierten44) Meßtiſchblätter-Sammlung 1. Wüſtungskarten her:

geſtellt ſind und den veröffentlichten Wüſtungsverzeichniſſen (bis

jekt Nordthüringgau, Eichsfeld (einſchl. dem niederen Eichsfeld, zur

Provinz Hannover gehörig) Altmark) beigegeben wurden ; daß 2 .

geſchichtliche Karten" den betreffenden Bänden der „Bau- und

Kunſtdenkmäler“ angefügt ſind 45), und daß man ſich 3. durch Be

ſchluß der Kommiſſion 1898 infolge Aufforderung der Kgl. Sächi.

Kommiſſion für Geſchichte dem Grundkarten -Unternehmen ange

( chloſſen und auch mit der Sammlung von Flurkarten begonnen hat.

Es iſt die Frage, ob hier noch von einer einheitlichen Arbeit

die Rede ſein kann, obwohl 1897 der Grundſaß beſchloſſen wurde :

bei Beginn der Arbeit eines Wüſtungsverzeichniſſes keine unab

hängige Bearbeitung einer geſchichtlichen Karte des betr. Gebietes .

Dor allem muß es bedauert werden, daß durch die Bindung an die

„Bau- und Kunſtdenkmäler“ eine Derquickung von ſtatiſtiſchen und

territorialgeſchichtlichen Karten vollzogen iſt, die nicht mehr rück

gängig gemacht werden kann. Ein Blick auf die betreffenden Kar

ten überzeugt ſofort, daß es unmöglich iſt, aus dieſem Kartenbilde die

doppelartige, ja dreifache Darſtellungsweiſe, in Farben, Linien und

Schrift ( 1: für die Grenzgeſchichte ſowohl politiſch, als auch kirchlich,

als auch verwaltungsgeſchichtlich, 2 : für die Kunſtgeſchichte, ſowie

Bauſtil wie -material, 3 : für die Orts- und Verkehrsgeſchichte, von

den Wüſtungen bis zu den Eiſenbahnen und Flußregulierungen) ſo

klar abzuleſen, wie es der beabſichtigten Quellen- und Nachrichten

Wiedergabe entſprechen muß. Sind doch dieſe , geſchichtlichen Kar

ten“ , welche bis auf wenige erſte zugleich das ganze phyſikaliſche

Erdbild als Hintergrund haben, erſt aus einfacheren Anfängen nach

H

44) 1896 drang beſonders v . Wingingeroda -Knorr auf eine Nachprüfung

der Blätter. Brecht führte „ Ungleichheiten “ auf die nicht genügend beſtimmt

gefaßten Anweiſungen von 1883 zurüd. - Die Probe eines ſolchen Blattes in

Belchorners Dentſchrift über die herſtellg. e. Hift. Ortsverz. f. 8. Kgr. Sachſen

1903 Beilage V. Auf der Hiſt.Derſammlung in Heidelbg. 1903 wurden auch

Tolche Karten vorgelegt.

45) Don Bd . 18 ( 1893 ) an ; Bd. 22. (1901) ff. von 6. Reiſchel hergeſtellt.

Im Aug. 1898 wurde eine Zeichen - Tafel für die geſchichtl. Karten ausge

arbeitet, 1899 gutgeheißen mit 2 Änderungen .
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und nach zu dieſer Überfülle ausgewachſen 46 ). Zweifellos iſt hier

das Zuviel des Guten verhängnisvoll geworden ! Das größte

Bedenken aber möchte man doch gegen die Behandlung des.

Begriffes der Grenzlinie erheben ; das gilt von den erſten Karten

don 1883, 1887 an bis zu den jüngſten von 1910. Die jeßt be

ſtehenden Landess, Kreis- und Gemeindegrenzen ſcheinen in der Tat

allzubeſtimmend für die Auffaſſung der alten Linien (Gau, Herrs:

fchaft, Territorium, ebenfalls Flur, geweſen zu ſein 4*). Die grenze

geſchichtlichen UnterſuchungenundBelege fehlen ſo gut wie völlig.48),

Don A. Kirch hoff iſt im Jahre 1891 über die „ territoriale

Zuſammenſetzung" der Provinz Sachſen ein Begleitwort zu einer

Karte in 1 :850 000 veröffentlicht, eine knappe Überſicht aller da

1

46 ) Die hiſtoriſche Karte" der beiden Mansfelder Kreife don h. Größler

Bd. 18 u. 19 ( 1893–95) iſt eine Neubearbeitung der Karte, welche dem Urt.s

B. der Mansfelder Klöſter ( 1888) beigegeben war, noch ohne Terrain (mit

ichwarzem Flußneß u . Höhenangabe durch rote Ziffern) und ohne kunſtgeſchicht

fiche notierungen , dafür ſämtliche polit. u. tirdliche Grenzen, Derkehrswege

( einſchl. Eiſenbahnen) u. Ortsangaben (von vorhiſtor. Walburgen an ). Die

Baugeſchichtliche u. Wüſtungskarte" des Kreiſes Gardelegen pon A. Brint

mann u . A. Pariſius (Bd. 21. 1898) will nur dies ſein : ſie hat Höhens und

Flußkolorit, auf ihr iſt der Bauſtil des betreff. Ortes durch eine glüdlich ge

wählte typiſche Schriftart ausgedrüdt. Die Überſichtskarte der Baudenkmäler "

in den landråtlichen Kreiſen Jerichow I u. II (Bd. 21. 1898) gibt dagegen die

Art des Baumaterials u. Stiles durch verſchiedenfarbige und gebrochene Linien

an ; Flußnes, tein Höhenfolorit ; Grenzlinien (außerfür diemodernen Kreiſe)

nurfür Bistümer u. dieSedes im Bist.Brandenburg. Die ,,baugeſchichtlichen und

Wüftungskarten ", des Kreiſes Ziegenrüd u . 8. Kreiſes Schleuſingen von Berg

ner u.Reilchel(Bd. 22. 1901) geben nur Bauſtil (nicht-material) durch Unter

Hreichung an , haben jämtl. Art Grenzen u. Ortsangaben , Dertehrswege und

zugleich Terrainangabe. In den folgenden , faſt ganz von Reifchel hergeſtellten

Karten iſt nur eine nach der Fülle der möglichen Einzelheiten verſchiedene

außerordentlich große Ausführlichkeit feſtzuſtellen , ſodaß ſich 3. B. Häufungen

bis zu 6 Grenzlinien nebeneinander finden (auf dem Blatte Liebenwerda ). Auf

die techniſche Seite tomme ich im folg . (II.)

47) Dieſe Überzeugung habe ich – außer durch den allgemeinen Eindrud

– im beſonderen aus der Bearbeitung des Kreiſes Heiligenftadt (h. 28. 1909 )

erhalten . Die jeßige Kreisgrenze gegen Göttingen wird mit den Grenz.

Hien der „ Burgämter bis etw a 1600“ , Ruſteberg, Hanſtein , identifiziert; die

Ludolfshauſen, Lichtenhagen , Rohrberg , Streitholz, Bifchhagen uſw umgeben :

den bzw. trennenden kirchlichen und territorialen Jugehörigkeits -Bezeichnun.

gen liegen auf den jetzigen Gemeindegrenzen uſw.

18 ) Dorhanden in h. 26 ( Kreis Naumburg) S. 14 f. - 31 h. 28 ( KreisIn H.

Heiligenſtadt) ſind in der geſchichtlichen Einleitung nur die 3 ugehörigkeiten

der Orte zu den bauen, Burgämtern und Dekanaten vermerkt.

.
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für wichtigen Daten der Territorialgeſchichte. Die Karte ſelbſt dürfte

man am richtigſten als eine politiſche Sammelkarte“ bezeichnen4%),

welche nach den Gebieten auseinanderfallende Zuſtandsfolgen, bes

zogen auf eine lekte Zeitangabe als Sammelpunkt, darſtellt so). Sie

muß vorläufig als Erſaß einer hiſtoriſch -politiſchen Geſamtkarte zur

notwendigen Ergänzung der Karten der „Bau- und Kunſtdenkmäler “

dienen. Da in der jeſt beginnenden Serie ,, Geſchichten der Territos

rien und Kreiſe der Provinz Sachſen “ 51 ) offenbar an der bisherigen

Arbeitsweiſe feſtgehalten werden ſoll 52) , muß man alſo für das

wichtigſte Ergebnis in der Provinz Sachſen nur die Sammlungen

der Meßtiſchblätter, Wüſtungs-, Feldwannen-Bücher und Flurs

karten halten.

M 1

4. Das Königreich Sachſen.

Gleich der Provinz Sachſen finden ſich auch hier die Anfänge

in dem Arbeitsplan der Hiſtoriſchen Kommiſſion. In den Sißungen

der Kgl. ſächſiſchen Kommiſſion für Geſchichte am 3. Dez. 1896 und

4. Dez. 1897 wurde er aufgeſtellt83). Hier werden genannt :

unter 2. Hiſtoriſche Grundkarten für Sachſen, nach dem von

Prof. v . Thudichum aufgeſtellten Plane54);

unter 3. ein Flurkartenatlas zur Geſchichte der Beſiedlung

und des Agrarweſens. Mitteldeutſchlands und vornehmlich

Sachſens, zu bearbeiten von E. 0. Schulze 55) .

49) Alſo weder eine einfache Zuſtandstarte“, noch eine „ Entwidlungstar

te" , ogl. 3. d . hiſt. D. f. Niederſachſen 1912, 97.

50) Die Zuſtandsfolgen (von 1415 an) : für den jeweiligen Anfall an Kurs

Brandenburg bzw. Preußen. Das legte Datum : 1816.

51) Hrsg. von dem mit der Univ . Halle-Wittenberg verbundenen thüring..

jäal. Geſch.D ., die Anregung iſt 1906 von der Hiſt. Kommiſſion ausgegangen

ſpeziell herm. 6 roller.

" 9) Die Serie ſoll die ,,Bau- und Kunſtdenkmäler " von ihren im engeren

Sinne hiſtoriſchen Zutaten " entlaſten , die jedem Bande beizugebende hift -geogr.

Karte (1:100 000) ſoll die Entwidlung des jeweils behandelten Gebietes bilde

lich zur Anſchauung bringen" . Bd. 1. (Kreis Liebenwerda) 1912 S. V. - VII.

Dieſem 1. Bd. iſt die zuerſt in Bd. 29 der „Bau- u. Kunſtdenkmäler“ veröffents

lichte Karte Reiſchels beigegeben.

6 ) Vgl. h. Ermiſch in N. A. f. ſächi. 6. 19 (1898) 154-164.

5) S. im folg. (III. )

sj Er hatte 1889 die Preisarbeit der Jablonowstiſchen Geſellſchaft über

,,Koloniſierung und Germaniſierung der Gebiete zwiſchen Saale und Elbe

verfaßt.
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M

mit der Herſtellung der Grundkarten wurde begonnen 56) , im

Jahre 1898 wurde eine hiſtoriſch -geographiſche Beſchreibung der

Bistümer Meißen und Merſeburg vorgeſehen 57).

Im Jahre 1900 deröffentlichte dann h. Beſchorner ſeine Ar

beit „Stand und Aufgaben der hiſtoriſchen Topographie in Sach

ſen 58) " . -Er ſchließt in ſeine ausführliche Literatur-Betrachtung die

thüringiſchen Staaten ein, welche in der Anzahl guter topographi

cher Arbeiten voranſtünden . Sein Gedankengang iſt kurz folgen

der : Thüringen iſt dem Kgr. Sachſen in dieſem Punkte überlegen,

dieſes jenem wiederum in den kartographiſchen Hülfsmitteln ( Oeder,

Jürn - Schenk uſw.) ; um einen Fortſchritt in der Topographie gemäß

den Anforderungen moderner hiſtoriſcher Wiſſenſchaft zu erzielen,

find folgende Vorarbeiten nötig : Quellenveröffentlichungen älteſter

(Zins-, Lehns-, Bethes) Regiſter und (Amtss, Erb- u. and.) Bücher

ſowie ſonſtiger Originalquellen topographiſcher Art, vor allem wich

tig ſind die Kartenvervielfältigungen und das Zuſammenſuchen aller

älteren inbetracht kommenden Karten. Erſt nach dem Abſchluß

dieſer 3 Dorarbeiten darf an die 3 großen, der Erledigung harren

den Aufgaben gedacht worden :

1. , gewißermaßen als Vorarbeit zu den zwei anderen, ein

„ möglichſt genaues und vollſtändiges “ Wüſtungsverzeichnis,

unter Benußung bereits vorhandener, 3. T. handſchriftlicher

Arbeiten, doch mit gründlicher Berichtigung und Vervollſtändi

gung aus dem urkundlichen Material, wobei eine Aufnahme

der Flurnamen der Arbeit ſehr zuſtatten kommen würde.

2., nach Fertigſtellung von 1. , ein hiſtoriſch - topographiſches

Ortslexikon.

3. , als leßtes Ziel ein „ allen Anforderungen genügender"

Atlas zur ſächſiſchen Geſchichte. Dieſer wird „zwar Recht und

Sitte, Wirtſchaft und ſoziale Entwicklung, Kirche und Schule,

handel und Gewerbe, Naturgeſchichte, Sprache und andere

1

36) «für die mit Hilfe der Grundkarten hergeſtellten hiſtoriſchen Karten

Sachſens iſt eine Landesſtelle ( im Hauptſtaatsarchiv zu Dresden ) errichtet wor:

den “, iſt zugleich am 7. Dez. 1898 beſchloſſen . N. A. f. ſächſ. 6. 20. ( 1899) 162.

67) Ebd. S. 163.

58) N. A. 21 (1900 ), 138-159.
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Gebiete 59) eingehend zu berückſichtigen haben, zum größten

Teil aber hiſtoriſch -geographiſcher Natur “ ſein.

Näher auf geeignete Mittel und Wege einzugehen, wie der

Gedanke eines ,wirklich wiſſenſchaftlichen " Atlaſſes zur äußeren

und inneren Geſchichte Sachſens zu verwirklichen, ſei noch verfrüht.

Die Grundkarten ſeien ein Mittel, die Dorunterſuchungen weſents

lich zu erleichtern. Dringend not tun vor allem Ämterkarten

für die verſchiedenen Zeitabſchnitte. Die Unterſuchung muß rück

läufig vor ſich gehen, wie am Rhein geſchieht.

Den praktiſchen Erfolg hatte Beſcorners neue Anregung zus

nächſt, daß ihm von der ſächſiſchen Kommiſſion die Ausarbeitung

eines genauen Planes für ein hiſtoriſches Ortslexikon übertragen

wurde, ferner Köbich k e die Bearbeitung der geſchichtlichen Terris

torial- und Ämtergrenzen Sachſens 60). Leßter er wurde 1904 auch

mit dem bereits zu Anfang vorgeſehenen Flurkartenatlas betrautb .).

So waren die folgenden Gebiete in Angriff genommen :

1. Thudichumſche Grundkarte ( 1904 beendet) 62) ,

2. Der Flurkartenatlas;

3. Die Territorials u. Ämtergrenzen ;

4. Das Ortslerikon 6s).

5. Die kirchliche Geographie (Bist. Meißen und Merſes

burg).

(der Dorſchlag Belchorners, die nötigen Quellenveröffentlichungen

' porher zu abſolvieren, blieb i. g. unberückſichtigt 64).

Eine im J. 1907 anläßlich der 10. Derſammlung deutſcher

) Beſchorner verweiſt hier auf die Überſicht der Arten hiſtoriſcher, ſtatiſtic

ſcher u. and. Karten, welche Ermiſch in den ,, Erläuterungen “ zur hiſt. -ſtatiſt.

Orundkarte 1899 gegeben hat. Dgl. dort S. 15–16.

60 ) N. A. f. ſächl. 6. 22 ( 1901 ), 175.

61) 26 (1905), 197. E. 0 Schulze trat 1901 zurüd. (22, 175 ). . Er hatte

zum Herbſt 1898 ein Heft angekündigt. Korr. Bl. 8. Geſamt-D. Jg. 47 S. 48.

62) N. A. 26 (1905 ), 197. 1909 wurde auf Anregung des ſtatiſtiſchen

Landesamtes eine ſtatiſtiſche Überſichtskarte 1 :200000 hergeſtellt. (30, 197.

31 , 199 ).

63) Belchorner deröffentlichte 1903 ſeine ,, Dentſchrift über die Herſtellung

eines hiſtoriſchen Ortsverzeichniſſes".

64) Das Lehnbuch Friedrichs d . Strengen , hrsg . von W. Lippert u.

Belcorner 1903, ſcheint die einzige zu ſein .
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hiſtoriker in Dresden veröffentlichte Denkſchrift 63) orientiert über

die Prinzipien, nach denen man vorgeht, um die Vorarbeiten lo

durchzuführen, daß ſchließlich ein Atlas entſtehen kann, man deſſen

Genauigkeit und Zuverläſſigkeit ebenſo hohe Anforderungen zu

ſtellen ſind wie an die großen Kartenwerke modernſter Topos

graphie“ 66) . Über dieſen Atlas werden nur einige vorſichtige An

deutungen gemacht 67): es wird nicht die Aufgabe ſein, eine beſtimm

te einzelne Spezialkarte zu ſchaffen ; das Problem iſt : verſchiedene

einander ergänzende Karten als Teile eines Geſamtwerkes; daher :

bald Entſcheidung über Maßſtäbe, Reproduktionsart und Gelände

darſtellung ; als Gegenſtände der kartographiſchen Darſtellung :

ohne Zweifel eine in großem Maßſtabe gehaltene Spezialkarte der

Ämter, daneben hiſtoriſch -kirchliche Geographie, Verbreitung der

Flurtypen (als Beigabe zum „ Flurkartenatlas“ ) 68) , hiſtoriſche Sta

tiſtik. Und zwar teils : geſchichtliche Entwicklungen, teils : Zuſtände

einzelner Epochenjahre oder perioden. Vier Zeiten eignen ſich

nach dem Quellenbefund und nach hiſtoriſchen Geſichtspunkten

für die Darſtellung :

das mittlere 14. Jahrhundert,

die Zeiten Kurf. Auguſts und ſeiner Nachfolger (ca. 1600) ,

die Zeit Auguſts des Starken ;

die Zeit vor Ende des Kurſtaates (ca. 1800 ).

Eines läßt nun der bisherige Derlauf der Dorarbeiten zunächſt

erkennen : ein mit Klarheit und Abſicht immer mehr durchgeführ:

tes Zuſammenarbeiten ihrer verſchiedenen Seiten 69). Nicht nur

äußerlich durch gegenſeitiges Zugänglichmachen der angelegten

Materialſammlungen, auf dieſe läuft die bisherige Arbeit vors

erſt hinaus - , ſondern vor allem auch in ſachlicher Beziehung.

Die territoriale Gliederung in dem vom Kurhauſe Sachſen

beherrſchten Länderkompler behauptete ihre Geltung bis zum Aus

gang des deutſchen Reiches. Doch trat die hiſtoriſch -politiſch bedeut

1

-

N

1

65) Die hiſt.-geogr. Arbeiten im Kgr. Sachſen, zuſammengeſtellt von R.

Köpfchte u. a. Leipzig 1907. - Die Nachrichten " im 17. A. f. ſächl. Geſch find

leider nur ſehr Inapp. Einen beſonderen Jahresbericht, wie am Niederrhein ,

u. in der Prop. Sachſen ſcheint Kgr. Sachſennicht zu veröffentlichen.

66) Hiſt - geogr. Arbeiten S. 9.

67 ) S. 83.

68) Dieſer würde alſo ſelbſtändig bleiben .

69) S. 78-83 .

1
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ſame Gliederung des Raumes hinter der im weſentlichen admini

ſtrativen ſchon früh zurück. Man muß alſo die Dogtei- und Åmter

verfaſſung zu Grunde legen, doch iſt ſie durch die Geſchichte der

Eremtionen und Ämterverwaltung aufgelockert und durch Exklaven

und Enklaven durchbrochen , ſo daß ſie nicht einfach durch äußere

Grenzen bezeichnet werden kann. Man muß ſie alſo auf die Unter

ſuchung der einzelnen zugehörigen Ortſchaften und deren Gemar

kungen gründen, alſo der kleinſten in verfaſſungsgeſchichtlicher Hin

jicht wichtigen Gebilde. (Das gleiche gilt für die Feſtſtellung der

kirchlichen Bezirke.) Man hat alſo hier eine tief genug liegende

Grundlage, um zugleich die kulturgeſchichtlichen Erſcheinungen zu

unterſuchen : die Siedelungsmarken als Einheiten zum Verſtändnis

des politiſchen Aufbaues und der kulturellen Einzelheiten ?).

Als kartographiſche Grundlage wurden die Flur-Krokis

( 1 : 12000 ) aller Gemeinden verwandt, welche 1835 - 42 zur Vor

bereitung eines neuen Grundſteuerſyſtems hergeſtellt waren ) . Auf

ihnen beruhen die in die Generalſtabskarten (1: 100000) übertra

genen Grundkarten " ). Dieſe wieder ſind die Kartengrundlagezur

Eintragung von politiſchen und ſtatiſtiſchen Darſtellungen, mit 2

Ausnahmen bis jeßt nur handſchriftlich aufbewahrt 73). Die Flurs

krokis ſelbſt wurden 1903 – 05 auf photographiſchem Wege repro

duziert, unter Herſtellung mehrerer Kopien jedes Blattes (in 1

Exemplar flächenweiſe Kolorierung der Kulturarien ) und Aufbe

wahrung ſämtlicher Negative. Dieſe wertvollen Quellen werden alſo

nicht untergehen ?4). Zur Ergänzung der älteren Riſſe, Karten und

ſtatiſtiſchen Quellen 7 ) in Einzelheiten (Namen, Straßen, Wälder)

wurde ein Fragebogen-Derſand an die Stadträte, Gemeindevorſtände

und Outsverwaltungen organiſiert; nur etwa 1/4 derſagte, das übrige

Ergebnis iſt 3. T. ſehr gut, jedenfalls nicht zu unterſchäßen 76) ; ferner

wurden ,, vervollſtändigte“ Meßtiſchblätter auf Antrag der Kommiſſion

70) So Köbichte ebd. S. 6-9.

71) Hiſt. Diſchr. 6, 23, f. Hiſt.-geogr. Arbeiten S. 52 ff. Der Maßſtab

iſt weſentlich größer als in der Provinz Sachſen ; dort die Meßtiſchblätter

1 : 25000 .

72 ) S. 36 .

73) S. 38–39.

74) S. 52–62 . Die Reproduttion iſt 1907 beendet. (N.A. 28, 1908, S. 208.)

75) Über dieſe wird S. 10-33 nur referiert. Über die Möglichkeit und

den Orad, ſowie die Art und Weiſe ihrer Verwertung erfährt man nichts.

76) S. 40-44.
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von der Abteilung für Landesaufnahme beim ſächſiſchen Generalſtab

hergeſtellt (Übertragung von Flurnamenund anderen topographiſchen

Einzelheiten in die daran ſehr armen Meßtiſchblätter) 77); das wich

tigſte Hilfsmittel dieſer Richtung entſteht nach und nach in den „Flurs

namenverzeichniſſen “ 78); nach den vom Geſamtverein beſchloſſenen

„Ratſchlägen für das Sammeln von Flurnamen “, vor allem auf

Betreiben des Vereins für ſächſiſche Dolkskunde arbeiten ca. 50

Sammler 79), die obengenannten Fragebogen und der Inhalt der

ins 18. Jahrhundert zurückreichenden Flurbücher (u. a. Einz.) wers

den ebenfalls in die Derzeichniſſe verarbeitet.

Oberhalb dieſer kartographiſchen und tabellariſchen Samm

lungen ſteht nun die wiſſenſchaftliche Verarbeitung der auf S. 14

als 2. Flurkartenatlas,4. Ortslexikon, 5. kirchliche Geographie ge

nannten Aufgaben . (Über 3. , Territorials und Ämter-Grenzen ,

wird nicht näher berichtet). 80)

Sie bedingen noch manche, oben nicht genannte Dorarbeit,

welche dem ſpeziellen Bearbeiter überlaſſen iſt und ſich auf die eigent

liche archivaliſche und hiſtoriſch -kritiſche Arbeit erſtreckt, nämlich:

1 ) für den Flurkarten -Atlas die Belege der Beſiedlungs- und

der Agrargeſchichte und den Gewinn kritiſcher Maßſtäbe zur Aus

wahl der Typen, ſodaß die drei Gruppen klar herauszuarbeiten

ſind: Bereich der ſorbiſchen Beſiedelung, die deutſche Koloniſation,

die neuere Wirtſchaftsentwicklung81);

2) für das hiſtoriſche Ortsverzeichnis die archivaliſche Sammels

arbeit unter Ausgang von der Überlieferung der kurſächſiſchen

Ämter82) beſonders den Amtserbbüchern 88) ;

77) S. 44-46.

78 ) S. 46-52.

79) Sie erhalten Kopien der betr. Flurtrotis zur Verfügung geſtellt.

80) Vgl. Anm. 75. Jm N. A. f. ſächs. 6. 25 (1904 ) $. 200 die Notiz

Köbidhtes Unterſuchungen über die ſächſiſchen Ämter ſollen mit den Dorarbeiten :

für das geplante Ortsverzeichnis verbunden werden. 26 (1905 ) S. 197 : die

Arbeit über die Ämter wird einſtweilen zurüdgeſtellt.

81) Hiſt .- geogr. Arbeiten S. 62–68 .

82) n. A. f . fächi. 6. 27 (1906 ). S. 196 .

83) Hiſt.-geogr. Arb. S. 68-74 über die Einzelheiten vgl . Belchorners

oben Anm. 60 genannte Dentſchrift. Am 27. 2. 1909 wurde Beſchluß ges

faßt, das Ortsverzeichnis in Bänden zu veröffentlichen, welche je eine Kreis.

hauptmannſchaft umfaſſen . N. A. f . ſächs. 6. 30 (1909) S. 197.

1913 2
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3) für die Beſchreibung der Bistümer Meißen uno Merſeburg ,

welcheam ſelbſtändigſten neben den anderen Arbeiten ſteht, ebens

falls die archivaliſche Sammlung.

Das Ineinanderfaſſen dieſer Abteilungen geſtaltet ſich eben=

falls ſehr einfach : das Gemeinſame beſteht in dem Gewinne hiſtoriſch

topographiſcher Einzelkenntniſſe des betr. Ortes, deſſen Namens

und räumliche Feſtlegung das erſte iſt. So ſind das Ortsverzeichnis

(mit ſeinen Vorarbeiten, den Flurnamen und Wüſtungsverzeichniſſen)

und die Unterſuchung der Flurkarten Vorbedingung für alles andere :

den Flurkartenatlas, die Topographie der Ämter und Grenzen, die

allgemeinen Angaben der kirchlichen Geographie. Aus der ver

gleichenden Betrachtung des Flurkartenatlas werden mittelbar zu

gewinnende Tatſachen für das Ortslexikon heraustreten, ebenſo

Ergänzungen für dieſes aus der Bistümerbeſchreibung. Der Flur

topographie kommen Einzelheiten archivaliſcher Angaben und ihre

Zuſammenſtellung im Ortsverzeichnis zu gute. Dieſes leßtere geſtaltet

zugleich mit ſeinem Fortſchreiten die Topographie der Ämter und

Sonderbezirke aus und iſt ſo das wichtigſte Hülfsmittel für die ſpäter

ren politiſchen und adminiſtrativen, ebenſo die Bistumsbeſchreibung

für die kirchlichen Karten. Die Unterſuchung kulturgeſchichtlicher Dors

gänge und Tatſachen wird vorbereitet, (ja die Aufklärung hiſtoriſche

phyſikaliſcher Erſcheinungen ); 84) von den vielen anderen Aufgaben ,

die ſo ſchon berührt werden, nur die Städtekunde.

Die Vorbereitung der Kenntnis von der älteren Landeseintei

lung erſcheint das Wichtigſte. Es muß doch bald eine Geſamtar

beitskarte, etwa ſo wie beim rheiniſchen Atlas, möglich gemacht

werden. 1905 wurde daran gedacht85), 1909 ein Beſchluß gefaßt86).

Und doch, die Herſtellung dieſer Überſichtskarten „macht Schwierig .

keiten" 87) . Woran mag das liegen ? der Rückgang von der Karte

1 :200000 nur auf die 1 : 500000 ſcheint es anzudeuten. Es iſt nicht

möglich, ( oder noch nicht möglich ? ), für eine Karte, welche auch

84) Hiſt - geogr. Arbeiten S. 82. Dies als die leßte Konſequenz. Oder die

1. Vorbedingung ?

20) Am 9. Dez. 1905 wurde die herſtellung einer Karte 1:500 000 der

ſächl.-thür. Lande in Dorſchlag gebracht. n . A. f. fachl. 6. 27 ( 1906 ) S. 195 .

86) Am 4. Dez. 1909 : 2 Geſamtüberſichtskarten der wettiniſchen Gebiete

1 :500000 in 2 Blättern , 1 :200 000 in 8 Blättern . N. A. 31 (1910 ) S. 199.

87) 14. Jan. 1911 : 1 :200 000 einſtweilen aufgegeben , 1 :500000 aber

beſchloſſen. N.A. 32 (1911) S. 192. Auch 1912 : leider noch immer im Stadium

der Vorerörterungen. Ebd. 33, 204.
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der älteren Zeit dienen ſoll, andere als nur ſtark generaliſierte Linien

zu ziehen. Es macht ſich jezt erſt offenbar wirklich das Problem

der Grenzlinie geltend, trot Flurkarten , Grundkarten und ans

deren Vorbereitungen, noch ſo überaus vorſichtiger und muſterhaf.

ter Art.

DI .

Überblicken wir auf Grund des voraufgehenden Abſchnittes

die vier Arbeiten nach den poſitiven Vorteilen und Einſeitigkeiten ,

vor allem nach der Dorbildlichkeit und den zweifellos deutlichen

Normalfäßen auch für den niederſächſiſchen Atlas. Wir unterſchei

den : nach dem Geſamtplan, der Organiſation der Arbeit, nach der

Inangriffnahme des Quellenmaterials, nach der Darſtellungsmög

lichkeit (Karten, Erläuterungsbände), nach der kartographiſchen

Derarbeitung.

1. Der Geſamtplan iſt in der Denkſchrift Loerſchs, welche für

den Rheiniſchen Atlas maßgebend blieb, (ſowie in dem Gutachten

f . Winters für die Provinz Sachſen, welches aber nicht nachhaltig

wirkte,) am umfaſſendſten. Es liegt hier ein bereits genügend

klarer Geſamt-Aufriß der politiſchen und kirchlichen Entwick

lung vor, den es nur mutatis mutandis auszubauen gilt, und

welcher auch ſo ausgebaut wird. Don vornherein iſt ſcharf getrennt:

politiſch kultur- und wirtſchaftsgeſchichtlich 88). Für Öſterreichs

Alpengebiet iſt nach Richters Gedanken ein nur wenig für die ältere

Zeit modifiziertes einheitliches rechtsgeſchichtliches Teilwerk eines

Geſamtatlas ſofort durchzuführen geweſen. Wasdanach werden ſoll,

darüber beſteht noch Unſicherheit und muß neu beraten werden 89).

Die Provinz Sachſen, welche ebenfalls den hier am erſten gangbaren

Weg in der Vornahme der Flurkarten und den Wüſtungsbüchern

beſchritt, iſt über dieſe hinaus in den „ geſchichtlichen Karten“ noch

nicht zu zweifelloſen Ergebniſſen gelangt. Die lokalgeſchichtlichen

86) Erſt in neueſter Beit iſt dieſer 2. Teil in Angriff genommen . IB . d.

Bef. f. rhein . G.kde. 29 ( 1909), 10. Korreſpondenzbl. d . Geſamt-D. 60 (1912 )

Sp. 276 .

89) Richter ſagt 1896 zu Innsbrud ( Bericht des 4. Hift.-Tages S. 29): eine

Landgerichtskarte ohne weitere Tendenz, ohne die Abſicht einer Fortſegung".

Ogl. hierzu die Äußerungen Pirheggers in Graz 5. Sept. 1911. Korr.-BI.

Gel.-D. 59 (1911 ) Sp . 104.

2 *
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3

und topographiſchen Unterſuchungen und Sammlungen ſind hier die

Grundlage und das bisherige Reſultat”) . Im Königreich Sachſen

handelt es ſich um die Durchführung mehrerer Teilpläne, ebenfalls

durchweg lokalgeſchichtlichen , zugleich teils topographiſchen,

teils wirtſchaftsgeſchichtlichen, teils kirchen geſchichtlichen Cha

rakters, mit der Abſicht einer klaren gegenſeitigen Förderung in

den verſchiedenen Arbeitsrichtungen .

Wir ſehen die zwei gegenſäßlichen Standpunkte: unter Praes

ſtabilierung eines großen Ganzen, deſſen Vollendung man zuſtrebt,

den Ausbau im einzelnen vornehmen , - und : vom zunächſt fiches

ren Einzelnen ausgehen, um darauf irgend weiterzubauen. Im

Intereſſe eines organiſchen, chronologiſch und hiſtoriſch zuſammen =

hängenden Karten inhaltes des ganzen Atlas wird man das

erſte bevorzugen , unter der Dorausſeßung der klaren Trennung

don hiſtoriſch-politiſchen, kulturgeographiſch - wirtſchaftsgeſchicht=

lichen, kirchengeſchichtlichen , archäologiſchen, kunſtgeſchichtlichen Ab

teilungen der Karten.

Kreßich mars Plan ging zunächſt nur auf politiſch -admi

niſtrative Grenzkarten, denen ſich die topographiſchen Einzel

ſammlungen angliedern ſollten º1 ) Bei nicht ſo umfaſſenden Jie

len, als man gewöhnlich mit einem hiſtoriſchen Atlas verknüpft,

wollte er den Vorteil beachtet ſehen, „ ſich überall auf ſicherem

Boden zu bewegen und zu wiſſen, wann man in das Gebiet der

Dermutungen und Schlüſſe tritt “. Brandi geht weiter 92): in den

Atlas der „ Herrſchafts- und Beſikverhältniſſe“ will er zwiſchen dem

18./19. Jh. und dem Mittelalter einen Städte- und Verkehrsatlas

einfügen , zu welchem als Gegenſtück ein Atlas der ländlichen Siede

lungsformen ins Auge gefaßt werden könnte. Damit wird die

Zweiteilung nach der politiſchen und kulturgeographiſchen Seite zu

deutlich, als daß ſich beides noch vereinigen ließe93). Die lektere

wird ganz für ſich treten müſſen. Auch die Kirchengeſchichte berührt

.

90) Eine Derbindung mit der prähiſtor. Fundkarte von Thüringen wurde

abgelehnt. Dhol. d. Hiſt. Komm . für d. Prov. S. 1887 p. 44, 1900 S. 25.

91) 3. d . hiſt. D. f. Niederſachſen 1904 S. 408-410.

92) 3. d . hiſt. D. f. Niederſachſen 1909 S. 349_352. Er ſcheidet S. 346 zus

nächſt ſcharf das Gebiet eines hiſtoriſchen von dem eines voltskundlichen oder

gar völlig naturwiſſenſchaftlichen “ Atlas (Peßlers ethnogeogr. Programm) .

93) Die Wirtſchaftsgeſchichte liegt gerade in unſerem Gebiet noch ganz in

den Anfängen.
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Brandi ſchon : unter den die mittelalterlichen Karten vorbereitenden

Monographien müßten auch ſolche über die kirchliche Einteilung

nach Diözeſen und Archidiakonaten ſein. Hier wird jedoch die Eigens

ſchaft der Bistümer nach territorialem (Staats-) Recht und nach Kir

chenrecht wohl getrennt bleiben müſſen. Die Darſtellung der Diözeſen

( uſw.) gehört in eine beſondere Abteilung „zur Kirchengeſchichte".

Das prähiſtoriſche und eigentlich archäologiſche Material will Brandi

vielleicht ſpäter in einer beſonderen Abteilung des Geſamtatlaſſes

bearbeitet ſehen . Gerade da wird man jetzt, nachdem vonPrä- und

früh - Hiſtorikern große und erſchöpfende Werke in Angriff genom

men ſind 94) , hoffen können, daß ſowohl für den politiſchen wie für

den kulturgeographiſchen Teil des Atlas ſich die chronologiſch früheſten

Karten von da her von ſelbſt ergeben 95) . Das Ergebnis: im gan

zen ſtehen wir noch vor einem Proviſorium im Ausbau des Planes,

welches ſich in den 11/2 – 2 Jahren noch nicht geändert hat.

2. Die Organiſation der Arbeit. Sie iſt ſelbſtverſtändlich

von der größten Bedeutung. Die einzelnen perſönlichen Momente,

welche hier mitſprechen, entziehen ſich natürlich der näheren Kennt

nis und Beurteilung. Man ſieht nur die Wirkung auf das Ganze

und den Erfolg. Obenan ſteht offenbar Öſterreich 36 ): Oberleitung

fünfgliedrige akademiſche Kommiſſion, Unterkommiſſionen für

die einzelnen Erzherzogtümer, die verantwortliche Arbeit in der

hand der 9 Mitarbeiter, denen 3. T. ſtändige Hülfsarbeiter beiges

geben wurden , für die kartographiſche Arbeit eine Zentralſtelle in

dem geographiſchen Inſtitut der Univerſität Graz, Derbindung mit

dem k. k . militärgeographiſchen Inſtitut zu Wien. Ohne weiter

9 ) Die ,,Urnenfriedhöfe" und die Vorzeitfunde."

* ) Die von Brandi gewünſchte einheitliche Geſamtredattion des ,,Atlas

vorgeſchichtlicher Befeſtigungen “ würde ſich daran anſchließen, mit einer end

gültigen Überſichtskarte.

96) Richter 1896 in Innsbrud (a. a. S. 27) : „Je präziſer und enger man

die Aufgabe faßt, deſto eher wird ſie ausführbar ſein. Eine Kommiſſion don

Gelehrten arbeitet ja nie etwas direkt, ſondern es arbeitet immer nur der eine

zelne, der Intereſſe für das betr . Problem hat". Ferner in ſeinen Begleitwor.

ten für die Karten -Ausſtellung auf dem Hiſtoritertage zu Heidelberg. Dtſche

Obll. 4 (1903) S. 145 ff. Und die Einleitung in den Erläuterungen zum Hiſt.

Atlas d. Oſt. Alpenlandes I, 1. (in 40) S. I : die Auswahl der Mitarbeiter

war beſchränkt ... Kein einziger Schritt in dieſer Richtung verſagte und dies

gab der Leitung eine freudige Beſtätigung, den richtigen Weg zu wandeln .

uſw. - Als ſelbſtverſtändlich muß erſcheinen , daß wfür jedes Gebiet einheit

liche Arbeit desſelben Derfaſſers "geleiſtet wird. m . 3. o.6. Erg.-Bd. 5, 70/71.

M

-

1
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auf Einzelheiten einzugehen, wird ſich ſagen laſſen, daß im Kgr.

Sachſen durch die nach erſten Schwierigkeiten geklärte Art des In

beziehungſegens der verſchiedenen Richtungen der Arbeit9?) , am

Rhein durch die engere Derbindung mit den inbetracht kommenden

Archiven ,98) wodurch ſofortige nachdrückliche Aufſchließung der Be.

ſtände ermöglicht wurde, in der Provinz Sachſen endlich durch die

Organiſation einer großen Materialſammlung kartographiſcher und

lokalgeſchichtlicher Art 99) Dorbilder gegeben werden. Ich enthalte

mich der Konſequenz auf den „ niederſächlichen Atlas “, da offenbar

auch in dieſem Punkte noch ein Proviſorium beſteht. Die Frage nur

ſei erlaubt: wie hat man ſich überhaupt die Dezentraliſation

eines gemeinſamen Unternehmens zu denken, noch ehe für dieſes

oder auch nur für einen Hauptteil die gemeinſame Grundlage und

die durchgehenden Hauptrichtlinien deutlich geworden und feſtge

ſtellt ſind ? 100).

3. Das Quellenmaterial. Es handelt ſich 1. um Karten,

2. um Akten und Urkunden. (Das bisherige in gedruckten Werken

deröffentlichte Material wird nur mehr erſtes Hülfsmittel bleiben,

ſoweit es nicht muſtergültige Quellenpublikation iſt .) Die Art der

Inangriffnahmedes Materials differenziert ſich nach der Richtung

der Arbeit. Die Provinz Sachſen ſteht ganz für ſich. Hier wird nur

nach Karten und kartenähnlichem Material ſofort in der Abſicht

der Übertragung auf Karten und in Regiſterbände vorgegangen 100) .

97) Das bisherige Reſultat: die hiſtoriſch - geogr. Arbeiten im Kgr . Sachſen

1907 .

98) Vgl. die Angaben in den Jahresberichten der Geſellſchaft f. rhein .

Geſchichtstde.

99) Derhdi. d . Hiſt. Komm. d. Prov. Sachſen 1906 $. 7 : nach dem Tode

don Brecht Überführung der Sammlungen von Quedlinburg nach Halle in

einen Raum der Leopoldin . Atademie, Prof. Heldmann hat die Oberaufſicht,

Wert 85 000 M., Ausleihevertehr. Ebd . 1909, 5 : ebenſo dorthin die Grund .

tarten .

100 ) v. Karg -Bebenburg ( forſch. 3. 6. Bayerns 18, 258 ): erſt 3entralis

fierung, dann der Individualität der mittelalterl. geſchichtl. Einheiten ent.

ſprechend Verteilung.

100 ) Ebd . 1904, 6 : es wird empfohlen, ſpäter auch eine Vervollſtändigung

der Karten auf Grund des Materials der Archive in Magdeburg und Erfurt

herbeizuführen, wobei für einen vielleicht ſpäter herauszugebenden Geſchichtss

atlas insbeſondere die Feſtſtellung geſchichtlich wichtiger Grenzverhältniſſe zu

erſtreben ſei. - Die Schwierigkeiten Dr. Geisheims im Fortgang ſeiner Arbeit

(1884, 1885, 1888) ſcheinen gerade die heranziehung der archivaliſchen Quels

len betroffen zu haben.
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Demgegenüber in den Öſterreichiſchen Alpenländern: „ eine ganz

gewaltige Archiodurchſtöberung war die erſte Lebensregung des

Unternehmens“. Die kartographiſchen Quellen blieben gering

fügig 101). Ähnlich ſteht es am Niederrhein, obwohl dort kleinere

wertvolle Karten des 18. Jh. und Vermeſſungen vom 16. Jh. an

zu verwerten ſind 102) . Im Kgr. Sachſen iſt ein Mittelweg beſchrits

den : eine geeignete Derbindung in den beiden Materialien der Rifle

und Karten , ſowie der hiſtoriſch - ſtatiſtiſch - geographiſchen Quellen

war möglich, gerade aus den erſteren wird vom 16. Jh. an man

cher Gewinn zu ziehen ſein 103) .

Den unbezweifelten Normalſaß hat E. Richter ausgeſprochen :

der hiſtoriſche Atlas ſoll direkt aus den Quellen abgeleitetſein" 104) .

für den niederſächſiſchen Atlas iſt dieſe Betonung nicht un

wichtig. Auch hier kommen beide Arten Quellen inbetracht. Krepich

mar hat bereits angezeigt, wie wertvoll die ältere kartographiſche

Überlieferung iſt 105) . Nicht nur die große Landesvermeſſung des

Kft. Hannover 1704 - 86, deren gleichwertige Ergänzungen in den

übrigen Ländern des Kommiſſions-Gebietes Dr.Wolkenhauer in

zwiſchen zum größten Teile ermittelt hat 106) , ſondern auch die

Aufnahmen Dilliers', mellingers . Gerade auch dieſe und richt zum

wenigſten ferner die Einzelgrenzkarten und ſonſtigen Riſſe, welche

überhaupt aus der älteren Zeit erhalten ſind 107) , müſſen als wirk

liche hiſtoriſch -geographiſche Quellen im einzelnen auf ihren ur

kundlichen Wert noch geprüft werden. Man wird ſchon wegen der

Jugehörigkeit dieſer Karten zu entſprechendem Aktenmaterial nicht

101) Richter in Dtſch. 66u. 4, 145 .

102) Hanſen in Derh. d . 14. Diſch. Geographentages S. 238. Erläut. 3 .

Oeld . Atl. 0. Rheinprop . 2, XXI.

108 ) Die hiſt.- geogr. Arbeiten in d. Prov . Sachſen S. 10–33.

104) Mitt. Inſt. öſt . Geſch. Erg.-Bd. 5, 65. 1896 in Innsbruck jagte R.

(Derhdl. d. 4. Hiſt.: T. S. 28) : es läßt ſich ohne genaue Unterſuchung nicht

ſagen, ob ſich für eine beſtimmte Periode etwas kartographiſch Darſtellbares

verändert hat gegenüber einer früheren Periode.

105 ) 3. d. hiſt. D. f. Niederſachſen 1904, 402-408.

106) Vgl. von ſeinem Berichte im 2. JB. d . hiſt. Kommiſſion f. d. Prov. Han.

noder uſw. S. 13-15 : hugt. Braunſchweig, Hugt. (Alt - Oldenburg, $ it. Oft

friesland, Bt. Osnabrüd, Stadt Bremen. Es fehlen noch Niederſtift Münſter

(Süd-Oldenburg, Hugt. Aremberg -Meppen ), die Niedergrfiah. Lingen, die Orfia .

Bentheim , Ft. Schaumburg -Lippe, alle hellfiſchen Teile (heſiſch Schaumburg,

heffiſch hona, pleffe uſw.), Stadt Goslar, Bt. Hildesheim , Eidsfeld.

107) Dgl. 2. JB. S. 9—10.

:

.
:
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6

davon abſehen dürfen, ſie genau zu unterſuchen . Gerade weil ſich

bis jeßt noch nichts Definitives über ihren Wert ſagen läßt108).

Über die Verwertung der Archivalien läßt ſich ebenfalls noch

nichts Zuſammenhängendes ſagen. Eine Überſicht, wie ſie für das

Kgr. Sachſen vorliegt109), iſt erſt nach Jahren möglich geweſen. Don

größter Bedeutung iſt ohne Frage die methodiſch richtige Inangriff

nahme für den Fortgang der Arbeit 119). Der einzige bis jeßt all

gemein gültige Grundſatz iſt der von der chronologiſch rückläufigen

Art der Unterſuchung 110 ).

4. Kurz ſei auch die Frage der Darſtellungsmöglichkeit bes

rührt: Karten – Erläuterungsbände. Richter fährt in dem oben

zitierten Sakefort: „Der hiſtoriſche Atlas ſoll ... ſelbſt gewiſſer

maßen ein Quellenwerk vorſtellen ". Bei dem öſterreichiſchen Atlas

iſt es am einleuchtendſten, daß es ſo ſein kann. Trokdem ſich auch

hier das Schwergewicht der Arbeitbald in die „ Erläuterungen “

legte 111), welchen ſchon Richter die wörtliche Wiedergabe der Grenze

belege zuwies 112), haben dieſe Erläuterungen doch ihren Charakter

rein bewahren können : eine die Eintragungen rechtfertigende und

quellengemäß belegende Auseinanderſegung des Karteninhaltes.

Nicht mehr 113) . Am Rhein enthalten die ebenfalls „ Erläuterungen

.

108) şie von vornherein nur vom Standpunkte des modernen Kartograr

phen anzuſehen, würde irreführen. --- Das Kartenmaterial ſcheint Curſchmann

weder beim rhein. noch öſterr. Atlas ganz die Würdigung erfahren zu haben,

die ihm gebührt" Hiſt. Diſch. 1909, 19. Martinn andrerſeits warnt wieder

vor Überſchäßung. Korr.-BI,d. Geſamt- D. 1909, 400.

109) Die hiſt. geogr. Arbeiten im Kgr. Sachſen S. 26–33.

110) Weiteres hierzu ſ. u . IV.

1108) Curſchmann betont ( Hiſt. Djſchr. 1909, 6) : Iſolierte Behandlung,

eines mittelalt. Territoriums iſt nicht berechtigt. Gleichgültig, ob firchlich oder

politiſch.

111) Das ſtellte ſchon Kapper feſt, in : Der Werdegang des hiſt. Atlas d..

öſt. Alp. Dtſche. ObU. 2 (1901) S. 224.

118) Mitt, d. Inſt . f. öſt. 6. Erg.-Bd. 1 , 719–26. Mell, Comitatus Liu

poldi. Ebd. Erg.-Bd. 21 , 392 : Bloßer Derweis genügt nicht. Dem Intereſa:

ſenten muß Gelegenheit zur Verfolgung und Nachprüfung der Grenzlinie ge
boten werden.

118) Die chronologiſche Zuſammenſtellung der rechtsgeſchichtlichen Entwid

lung des einzelnen Gebietes oder Teiles bleibt ein kurz referierender Beſtandteil

desTextes, die Grenzgeſchichte iſt das wichtige. In den Mitt.d. Inſt. f. öſt. Deſcar

dem Archiv f. öſt. Geſch. uſw. erſcheinen die rechtsgeſchichtlichen und quellen
kritiſchen Unterſuchungen .
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bezeichneten Begleitbände viel mehr : einleitende und hiſtoriſch -kris

tiſch vorbereitende Einzelwerke, 3. T. den Inhalt der veröffentlichten

Karten hiſtoriſch - ſtatiſtiſch , verwaltungs- und territoralgeſchichtlich

erweiternd und zu hiſtoriſchen Quellenwerken ausbauend, 3. T. in

kritiſchen Unterſuchungen ſpätere Karten vorbereitend 114). Da im

Kgr. und der Provinz Sachſen vorerſt die kartographiſchen Dorar

beiten überwiegen , iſt hier nur zu erwähnen, daß die „ geſchichts

lichen Karten “ der Bau- und Kunſtdenkmäler der Provinz Teile

des Textes illuſtrieren (die bau- und kunſtgeſchichtlichen Angaben),

in der Hauptſache aber (den grenzgeſchichtlichen Eintragungen) für

ſich ſtehen , ohne eigene Belege zu erfahren. Wir ſehen alſo die

Möglichkeit der Karte als Erläuterung des Textes, und daneben

die Karte als Quelle an ſich .

Kreßſchmar hatte ſich in ſeinem Entwurfe noch nicht beſtimm

ter zu dieſer Frage geäußert, es ſcheint, daß er für III. (Ältere Zeit

vor 1700 ) einzelne Amtsbeſchreibungen mit jeweils beizufügenden

Karten vorſah 115), alſo offenbar hier den Tert für das Weſentlichere

hielt. Brandi erwartet von der Dorbereitung des 3. Teils (mittel

alterliche Landſchafts-, Herrſchafts- und Beſißverhältniſſe ,) zahlreiche

Monographien, welche mit anderem eine beſondere Serie „ Vorar

beiten" bilden ſollen, und von denen er viel erhofft 116). Er läßt

ebenfalls die Anſchauung von dem Quellenwert des Atlas ſelbſt er

kennen, die quellenkritiſche Erläuterung müſſe die Arbeit Schritt

für Schritt begleiten 117 ) .

Das Verhältnis der „ Erläuterungen " zu der Karte und die

Notwendigkeit ſowie der Umfang der „Vorarbeiten“ wird ſich bei

I

114) Ergänzt durch Beiträge in der Weſtdeutſch. Zeitſchr. f. Geſch. u. Kunſt.

Erläuterungen 5, 1 S. XXIX : Hinweis auf den Vorteil, daß man erzähe

len kann, nicht zu beſchreiben gezwungen iſt, was auf der Karte dargeſtellt iſt.

155 ) 3. d. hiſt. D. f. Niederſachſen 1904, 410 .

116) Ebd. 1909, 351 : es liegt zutage, daß gerade von dieſen Arbeiten , die

ihrer Natur nach zu ſehr präziſer Behandlung zwingen und erziehen, ſtarke

und nachhaltige Impulſe für die ganze dynaſtiſche und territoriale Forſchung

wie für die heimiſche Wirtſchafts- und Verfaſſungsgeſchichte erwartet werden
dürfen .

117) Ebd. S. 348 : die hiſtoriſche Karte iſt an zuſammenfaſſender Anſchau .

lichkeit der literariſchen Darſtellung entſprechender Derhältniffe unzweifelhaft

weit überlegen ; ihre Darſtellungsmittel aber bieten nur beſchränkte handhaben

zur Berüđſichtigung der höchſt ungleichen Orade von Gewißheit, deren ſich die

einzelnen Züge des Kartenbildes erfreuen .
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vorgeſchrittener Dertiefung in das Karten- und das Akten

material von ſelbſt herausſtellen. Das Ideal iſt jedenfalls in dem

Richterſchen Worte ausgedrückt, welches oben vorangeſtellt iſt.

5. Auf die kartographiſche Verarbeitung muß zulegt

ebenfalls eingegangen werden. In jedem Falle ſteht das Beſtreben

voran, eine möglichſt weit chronologiſch rückwärts brauchbare ge

naueſte Kartengrundlage ſofort zu gewinnen. In Öſterreich gelingt

dies am einfachſten, in der Landgerichtskarte von 1849 118), am

Niederrhein in der zur franzöſiſchen Okkupationszeit begonnenen und

1830 vollendeten trigonometriſchen Vermeſſung und Kataſtrierung

zu Grundſteuerzwecken 119) . In der Provinz Sachſen ſind die ge

ſchichtlichen " Karten unter Annahme des Thudichumſchen Grund

kartenprinzipes auf den Meßtiſchblättern aufgebaut, in welche

die Vorarbeiten eingezeichnet ſind 120). Im Königreich wurden die

Grenzen der Grundſteuerbezirke aus den Flurkrokis von 1835-42

in die Generalſtabskarte 1 : 100 000 übertragen , danach die Grund

karten hergeſtellt 121). Mit Ausnahme für Öſterreich alſo überall

eine ſich auf der kleinſten topographiſchen Einheit aufbauende

Kartengrundlage, deren Beurteilung aufs engſte mit der desThudich

umſchen Grundkartenproblems zuſammenhängt 122). In Öſterreich

wird die Frage einer 2. Kartengrundlage , etwa für 1493 – 1593 ,

11

118) 1849 iſt der terminus ad quem, die Einzeleintragungen der älteren

Zerſplitterten oder größeren Gerichte find nach der älteſten zuverläſſigen An :

gabe gemacht (vgl. die „Erläuterungen“), 3. T. längs der Gemeindegrenze, ſo

bald dieſe mit der Gerichtsgrenze zuſammenfällt. 3. B. iſt für Görz-Gradiska

die Steuergemeindekarte von 1855 die einzig mögliche Grundlage der Jurisdik.

tionskarte. Dtſche Obll. 6 , 59 f.

119) Dgl. Hanſen a. a. O. S. 242 f. Erläuterungen 1 , 3. 12 ff. 15 f. Aus

den Gemeindeüberſichtsblättern " (in 1 : 10000 ) wurden die Grenzen der Ges

meinden auf Liebenowſche Karten ( 1 : 80000 ) bzw. deren Ergänzungen (Rap.

pard für Reg. -Bez. Aachen u. Coblenz, hofaders Kreiskarten für Düſſeldorf)

übertragen . Durchpauſung dieſer übertragenen Gemeindegrenzen nebſt Fluß

net und Ortſchaftsnamen : Grundkarte in 45 BI. Der Bearbeiter war Conſt.

Schulteis. Die verſchiedenen Verwaltungstörper zu den verſchiedenen Zeiten

( 1818, 1813 , 1789) find nach den Angaben der gleichzeitigen urkdi. Quellen

(preußiſche topogr.-ſtat. Bezirksbeſáreibungen uſw.) wiederzuſammengeſetzt.

120) Die Ausführungen Reiſchels (1. o. Anm. 42) gehen leider nicht näher

auf ſeine kartogr. Methode ein. In den Verhdl. d Hiſt. Komm. 8. Prov. Sachs.

1911 S. 4 findet ſich dagegen ein bis in alle Einzelheiten der Farben und

Signaturen des Karteninhaltes gehender Bericht.

121) S. die „ Hiſt - geogr. Arbeiten im Kgr. Sachſen" S. 35 - 36.

122) über dieſes 1. u. III.
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1dringend, wie oben geſagt (S. 7), wiederum die damaligen Land.

gerichte darſtellend.

Einen von allen bisherigen verſchiedenen Weg wird der

Niederſächſiſche Atlas“ einſchlagen. Kretſchmar geht hierauf noch

nicht tiefer ein 123 ), Brandi zieht die Konſequenz aus Kretſchmars

Ausführungen betr. das Kartenmaterial des 18. Jh.: die Über

tragung auf die moderne topographiſche Karte 1 :200000 124). Und

fo iſt begonnen worden 125) . Die Übertragung der Landesaufnahme

des Kgr. Hannover von ca. 1775 (1:21 3334/8) und der ſie ergän

zenden anderen Vermeſſungen auf die betr. Meßtiſchblätter (1 :25000)

und von ihnen auf die topographiſche Überſichtskarte des deutſchen

Reiches ( 1: 200000) 126) wird die Kartengrundlage zur politiſchen

und inner -territorialen Geographie der niederſächſiſchen

Staaten abgeben. Das erſt im Fortgang der Arbeit zu löſende Be

denken betrifft die Gleichartigkeit der zu Grunde zu legenden Ori

ginalkarten der nicht-kurhannoverſchen Gebiete ; ſoviel bis jetzt be

kannt, hat nur Oſtfriesland Grenzkarten von 1798-1802

( 1:50000), Hugt. Braunſchweig Dorfkarten oder Feldmarksver

meſſungen von 1755 ff. (1 : 4000) , Bist. Osnabrück eine Kataſter

vermeſſung von 1784 - 1790 (1 : 3840) ; das hugt. Oldenburg hat

Vogteikarten von 1780 -98 in 1 : 40 000, aber ohne Grenzlinien

der Vogteien, ſo daß ſich die Feſtſtellung der Grenzen auf die Kirch

fpiele gründen muß ??). Die noch nicht ermittelten Karten einiger

Gebiete 128), vor allem die drei geiſtlichen Territorien (Mainz, Hildes

heim, Münſter) betreffend, ſteht noch alles offen.

So iſt es wahrſcheinlich, daß vom Anfang an eine verſchiedene

Benußung der Kartengrundlage“ erfolgt. Wenn es auch ge.

lingt, die Übertragung in 1 :200 000 wenigſtens verhältnismäßig

einheitlich zu geſtalten, dann doch in der Arbeitskarte". Die

Übertragung in 1:200 000 wird zur Aufnahme der endgültigen,

1

.

.

133 ) 3. d. hiſt. D. f. Niederſachſen 1904 $. 408-409.

124 ) 3. 8. hiſt. D. f. Niederſachſen 1909 S. 350. Er erweiterte Kresimars

Dorſchlag der Überſichtskarte nach der Aufnahme von 1764/86 zur Forderung

einer lüdenloſen Bearbeitung des ganzen Gebietes.

125) 2. JB. d. Hiſt . Kommiſſion S. 16-17.

126) Das Zwiſchenglied der Übertragung auf 1 : 100000 wurde bald wieder

aufgegeben .

127 ) Dgl . 2. JB. d . Hiſt. Kommiſſion S. 13-15 .

128) S. o. Anm. 106 .
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auf dieſen Maßſtab reduzierten kartographiſchen Vorarbeiten dies

nen. Dieſe ſelbſt können nur auf einer Karte mit größerem Maße

ſtab vorgenommen werden. So wird überall verfahren 129), und ein

näheres Eingehen auf den Karten-Inhalt wird immer ſicherer

darauf führen . Das Gegebene iſt, die zuerſt erfolgte Übertragung

auf das Meßtiſchblatt (1:25 000) 180) als Arbeitskarte zu benußen .

Hier ſind die Grenzlinien, auf welche ſich die chronologiſch rück

wärts gehende Berichtigung und Vergleichung aufbaut, ſo genau

eingetragen, wie zum Vergleich nötig iſt. Da ferner die Karten

der Landesvermeſſung von ca. 1775 ſelbſt vervielfältigt werden

ſollen 131), ein wegen des Karteninhaltes unbedingt nötiges Dor:

haben - , liegt die Originalquelle dann ebenfalls vor 184).

Das eigentliche Problem der Karten-Arbeit liegt in der Frage

ausgeſprochen : inwieweit iſt dieſe Arbeit nicht mehr Vor- und Hülfs

arbeit zu hiſtoriſchen Problemen (Definition der Grenze, Ämterbil

dung, Territorialbegriff), ſondern zugleich deren Erledigung ?

Die Frage hängt eng mit der anderen, vorläufig ebenfalls noch

problematiſchen zuſammen : inwieweit iſt es im Intereſſe eines

organiſchen Zuſammenhanges der ganzen Arbeit am hiſtoriſchen

Atlas nötig und zu ermöglichen , daß alle Arbeitsrichtungen einans

der befördern, ſowohl die kartographiſche, wie die ſtatiſtiſch-tabella

riſche, wie ſämtliche archivaliſche, die in Angriff genommen wird ? 188 ).

Sehen wir hier nur noch kurz auf die formalen Geſichtspunkte

1

1

129) Am Rhein ſtellte ſich die Notwendigkeit ſofort heraus, ſ. o . Anm. 31.

Für Öſterreich vgl. Anm . 30. Es iſt nicht nur ein Akt der Vorſicht, ſondern

eine einfache Forderung der Genauigkeit, eine Arbeitskarte mit größtmöglichem

maßſtab zu nehmen . Umſo geringer werden die notwendigen Fehler bei der

ſpäteren Generaliſierung in 1: 200 000 ſein .

130) S. 0. Anm. 37.

181) 2. JB. d. Hiſt. Kommiſſion S. 17-18 .

132) Dorausſeßung iſt die Reproduktion in einer dem originalen Wert

entſprechenden Weiſe, und zwar ſobald als möglich, damit die Reprodut

tion ihren Zwed erfüllt und die Karte als Quelle benutzt werden kann.

193) Sobald es der Fortgang der Arbeit zuläßt, foll verſucht werden, die

Notwendigkeit und Art und Weiſe einer ſolchen kombinierenden Methode an

dem bisher zuerſt in Angriff genommenen Göttinger Teil zu zeigen. (S.IV. im

folg.) Auch Curſchmanns Gedanke iſt: von vornherein das Material zu viels

ſeitiger Ausgeſtaltung des Atlas zu ſammeln und bis zu einem gewiſſen Grad

zu bearbeiten . (a. a. 0. S. 36). Es iſt klar, daß Beginn auf „breiter Grunds

lage“ wie ſie auch d. Karg - Bebenburg für geboten “ hält, an eine baldige

abſchließende Deröffentlichung nicht gedacht werden kann.
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des Maßſtabes, der Verwendung des Terrains, des zeichneriſchen

Ausdruckes.

Die Auswahl eines allgemein -gültigen Maßſtabes für den

ganzen Atlas iſt auf jeden Fall ein Wagnis. Am Rhein hat

man ſich die Freiheit gewahrt, verſchiedene Maßſtäbe zu nehmen 134).

In Öſterreich hat das einheitliche Vorgehen ( 1:200 000) doch zu

Schwierigkeiten geführt, für Niederöſterreich genügte der Maßſtab

3. T. nurmit Not fürdie Darſtellung der kleinen Gerichts-Bezirke185).

Wenn alſo die Umzeichnung der Kartengrundlage des niederſächſia

fchen Atlas in 1 :200000 erfolgt, ſo iſt der ſelbſtverſtändliche Dors

behalt, nach dem ſich ergebenden Karteninhalte event. eine Der

größerung des Kartenbildes eintreten zu laſſen ( 1 :100000 ), vor :

ausſichtlich als Ausnahme. Eine Überſchäßung des – reinkartogra

phiſchen - Wertes des gleichen Maßſtabes darf nicht den Karten

inhalt beengen.

für die durchgängige Anwendung von Terrainkarten 136e)

hat bereits E. Richter die Begründung ausgeſprochen, welche über

jeder Diskuſſion ſtehen ſollte. Die hiſtoriſche Karte ſoll die Proji

zierung hiſtoriſcher Zuſtände, ſoweit kartographiſch greifbar, auf

das beſte Bild der Erdoberfläche enthalten . Niemals und nirgends

war der Boden ein geſchichtlich indifferentes Ding. Jede Grenze

knüpft an eine Terrainform an ,und wäre es auch nur ein Feldrain 186) .

134) S. o. S. 2. 4.

135) Erläuterungen 1 , 2. S. 12. Die Schrift mußte 3. T. fortgelaſſen wer

den , um nicht das ſchon ohnedies ſehr unüberſichtliche Bild " nicht noch mehr

zu verwirren. Es ſollen für beſtimmte Zeiten Kartenblätter kleineren (d. H.

größeren ") Maßſtabes über den Stand der 3erſplitterung und der Beſipform

veröffentlicht werden . - Richter wollte ſogar zuerſt die Feſtſtellung des Maß

ftabes , rationeller Weiſe" erſt dann , wenn die Mic -Karten fertig ſind und

ſichtbar wird, was alles auf der Karte Platz finden ſoll. „Man wird den Maßs

ſtab dann ſo groß nehmen, als eben notwendig iſt, um die Karte noch deutlich

und elegant erſcheinen zu laſſen “ . M. J. Ö. 6. Erg.-Bd. 5, 74–75. Er er

klärt 1:200000 für die „äußerſte Grenze“ Erläuterungen I, 1 S. III. Curſch .

mann hält 1 :200000 für genügend (Hiſt. Djſchr. 1909, 13.)

1858) Unter Übernahme des modernen Terrains als gegeben, aber unter

Beachtung der Änderungen im Flußlauf, Küſtenſtrich, Binnenſee.

136 ) m. J. Ö . 6. Erg.-Bd. 6, 859. 761. Dtſche. Obll. 4, 148. Mell ſagt

M. J. ö . 6. 21, 389 : Wenn eine Karte ohne Terrain, das erſt die feſte Orien.

tierung auf der Erdoberfläche gibt, überhaupt verſtanden werden ſoll, muß fie

an die Phantaſie oder das Gedächtnis des Leſers appellieren, welche das Ter.

rainbild ergänzen ſollen. „Darauf wollen wir es aber doch lieber nicht an
kommen laſſen “.

-
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man kann hinzufügen – und muß es, da gerade für die ältere Zeit

oft Terrain für überflüſſig erklärt wird 187 ) - : wie will man gerade

dieſe ältere und älteſte Zeit in ihren von einer feſten Grenzlinie

ſo abweichenden Grenzverhältniſſen genügend und richtig deuten ,

wenn die natürlichen Grenzen Flüſſe und Höhenzüge - nicht

dem Bilde zugrunde gelegt werden ?

Auch zu dem lekten Punkte : der Deutung der drei Objekte

der Darſtellung – Punkte, Linien und Flächen – durch die Schrift

hat E. Richter die allgemein gültige Erklärung gegeben. Nicht in

den Namen ſteckt das Weſen und die Kraft der Karte, ſondern in der

Deranſchaulichung der Raumverhältniſſe liegt das Einzigartige.183)

Dem hat ſich der zeichneriſche Ausdruck anzupaſſen. Bei der Über

tragung auf einen reduzierten Maßſtab liegt die Schwierigkeit das

rin, daß ſich Schrift und Signaturen nicht in dem Maße verkleinern

laſſen, wie das Flächenbild mit ſeinen Einteilungen. Hier liegt die

Grenze nicht auf hiſtoriſchem , ſondern auf kartographiſchem Ge

biete 189). Und doch ſind für die Auswahl des Karteninhaltes hiſtor

iſche Geſichtspunkte entſcheidend. Der Kartograph leiſtet die Hilfs

arbeit für den Hiſtoriker, welcher auf ſein Derſtändnis angewieſen

iſt 140).
(Abgeſchloſſen am 23. Oktober 1912. Schluß folgt ).

187) Sicherlich nicht im Sinne E. Richters wird von h . Pirdegger der

Derzicht auf das Terrain bei der neuen Kartengrundlage 1493/1593 erwogen .

Korr.-BI. d. Geſamt-D. 1912, 101. Am Rhein erklärte man ſich grundfäßlich

für das Terrain , ſo 1818, 1813. Später (1789, 1610 ) wurde wegen der

außerordentlichen Kompliziertheit des Bildes " Abſtand genommen . ,,Weder

Schraffierung, noch Schummerung, nach Höhenkurven erwies ſich als durd

führbar“. Hanſen a. a . 0. S. 244. Die Konſequenz wäre geweſen : eine Dera

größerung des Maßſtabes und weitere Teilung der Karten . - p. Karg-Beben .v

burg (Forſch. 3. 6. Bayerns 13, 259–63) und Turſchmann (Hiſt. Diſkr. 1909,

13) äußern ſich übereinſtimmend mit Richter.

138) m . 3. 6. Erg. Bd. 5 , 67. Im allgemein kartographiſchen Sinne : in

der Herſtellung eines möglichſt getreuen Abbildes der Erdoberfläche und ihrer

Teile gipfelt die geſamte mathematiſche Geographie". H. Wagner, Lehrb. d..

Beogr. 1908 , 191 .

189) m. J. Ö. 6. Erg. B8. 6, 862. 864.

140) Der Arbeitsgang beim Öſterr. Atlas ſei zum Schluß kurz ſkiziert. Die

Mitarbeiter tragen auf die „ Spezialkarte " die alten Grenzen ein, in bunten

Farben, 2 Signaturen für Landgericht und Burgfriede. Einlieferung an die

Zentralſtelle Graz. Reduktion der hiſtor. Abgrenzungen auf 1: 200 000,Abe:

drüde der Generalkarte von Mitteleuropa dom milit.-geogr. Inſt. in Wien ges

liefert (matter graublauer Ton, Terrain, Situation, Schrift deutlid ), Übertras
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gung mit freier Hand im Inſtitut zu Graz. Zurück an die Mitarbeiter zur Ein

tragung der Schrift“, die meiſten Namen ſind ſchon da, werden entweder

mit Tinte, Tuſche dunkler nachgezogen oder auf beſtimmte Art unterſtrichen .

Was nicht ſo gekennzeichnet wird, bleibt weg. Was noch nicht da ſteht,wird

eingezeichnet, ebenſo die Signaturen der Landgerichtsſike, Burgfriede u. a. (der

Blaudrud mit Terrain verbürgt die richtige Anpaſſung der Linien an Boden ,

Flaſſe ; Erſparnis an Schrifteintragung; Erleichterung für die Nicht-Kartos

graphen. „Es ſoll nichts, was fachmäßig und mit den Mitteln der Technik ges.

macht werden kann, durch Ungeübte erſtümpert werden" . ) Gleichzeitig mit Eins

tragung der Namen in die Blaudrudtarte Abfaſſung des Textes der „ Erläuter

ungen" . Jurüdſendung der Karte an das milit.- geogr. Inſtitut, Erneuerung

der Schriftplatte, Zuſammendrud der 3 Teile (ſchwarze Schriftplatte, brauner

Terrainſtein, blauer Bewäſſerſtein) der General-Karte 1 : 200000. Erſt in die

Korrekturblätter Einzeichnung der größeren Gaus, Gerichtss, Landgerichts.

grenzen in farbigen Linien . Richter in Dtjoge. Obli. 4, 145 - 50 u. ſonſt. Mell

in Dilde bll. 6, 54-64. (Der 1. Dorſchlag Richters war etwas anders. M. J.

ö. 6. Erg.-Bd. 5, 75.)



Die Bergſtadt Altenau im Dreißigjährigen Kriege.

Don + Friedrich Günther.

Dom Dreißigjährigen Kriege iſt Altenau unmittelbar nicht

( tark berührt. Wenn auch die däniſche und braunſchweigiſche Beſaß

ung von Zellerfeld Klausthal feindlich behandelte und ſogar bis nach

Andreasberg Dragoner ſtreifen ließ, ſo hielt ſie doch die dritte dem

Herzog von Celle, damaligem Bundesgenoſſen des Kaiſers, gehörende

Bergſtadt, das abgelegene, unbedeutende Altenau keiner beſonderen

Beachtung wert. Als Tilly dann, ſobald der oberharziſche Winter es

geſtattete, am Lätareſonntage 1626 von ſeinem Winterquartiere

Bockenem aus die Berge erſtieg, um Klausthal von ſeinen Be

drängern zu befreien, und das von ſeinen Bürgern tapfer vertei

digte Zellerfeld mit ſtürmender hand eroberte, da nahmen ſich die

Altenauer, voran ihr Pfarrer Schneider und die Familie Heniſch ,

der durch Wald und Schneefelder gehegten Zellerfelder, ſoweit ihre

Armut reichte, freundnachbarlich in chriſtlicher Barmherzigkeit an ,

ſpeiſten und kleideten ſie und geleiteten ſie tiefer und höher in das

ſchüßende Gebirge. Gleichwohl ſtellte Tilly dem „ Bergſtädtel"

am 30. März einen Schußbrief aus und ſchickte ihm eine vier Mann

ſtarke Schußwache, für die die Gemeindekaſſe in drei Wochen 86

2 g aufzuwenden hatte. - Zum Schanzenbau, den Tilly auf der

Bremerhöhe und über der Möhlenſtraße in Klausthal ausführte,

ſtellte Altenau gehorſam „ Nachbar bei Nachbar" mit Schaufeln und

Spaten und Proviant auf drei Tage.

Kaum hatte Tilly dem Oberharze den Rücken gewandt, ſo

30g der däniſche Befehlshaber auf der Harzburg, Hauptmann Wolf

pon Wildenſtein , von Altenau 186 fl Brandſchaßungsgelder ein.

Schlimmeres aber noch , Überfall und Plünderung, hatte das offene

und ſchußloſe Städtchen von den bewaffneten Bauern der Vorlande

zu fürchten. Die Bildung dieſer Banden vollzog ſich damals auf
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Befehl und mit Begünſtigung des Herzogs Chriſtian von Braun

ichweig, des Adminiſtrators von Halberſtadt, der die ihm nicht will:

fährige Reichsſtadt Goslar zu ängſtigen und zu bedrängen beab

lichtigte. Den Kern bildeten die herzoglichen Grenzſchüßen, Jäger

und Forſtleute; ihre Amtsbezeichnung „Harzſchüßen “ übertrug ſich

im weiteren Verlauf auf alle Harzer, die zu den Waffen griffen.

Am meiſten zu fürchten hatte Altenau die unter däniſchem Rückhalt

kämpfenden Harzburger Banden, die nicht nur Goslar durch Belekung

der braunſchweigiſchen Häuſer por den Toren umklammerten und

ihm alle Zufuhr abfingen, ſondern auch die vom Okerturm nach

Øderbrück führende alte Straße den Tillyſchen durch Derhaue ge

ſperrt hielten, und aller Wege kundig, den Oberharz bis in das Amt

Elbingerode und bis nach dem Hüttenort Lonau durchſtreiften . Doch

hatte es auch die aus den Bauern von Wolfshagen, Aſtfeld und

Langelsheim und den Einwohnern von Lautenthal beſtehendeBande,

die von einem Barthold Underhau aus Wolfshagen geführtwurde,

nach einem Schreiben, das der Zellerfelder Zehntner Diegel am 14.

Juni 1626 von Wolfenbüttel aus an den Goslarſchen Rat richtete,

mit ihren Plünderungen auch auf die Bergſtädte abgeſehen, ſo daß

dadurch der Fortgang des Bergbaues in Frage geſtellt wurde.

Gegen Zahlung von 150 Gulden ließ ſich der genannte däniſche

Hauptmann auf der Harzburg am 15. Mai 1626 bereit finden, dem

Bergſtädtlein " in Anerkennung deſſen , daß ſeine Einwohner den

Bedrängten auf dem Zellerfeld und anderwärts Unterſchlupf ges

geben und ſonſt gute Nachbarſchaft mit den braunſchweigiſchen

Untertanen gehalten und noch halten wollen,“ einen Schußbrief

,,wider die Harzburg “ auszuſtellen ; und am 11. Juni nahm ſie der

König Chriſtian IV. ſelbſt in ſeinen Schuß und befreite ſie von Ein

quartierung und Geldleiſtungen . Wie wenig indes ſelbſt dieſer

Brief allgemein reſpektiert wurde, beweiſt die vom däniſchen Statt

halter in der Feſtung Wolfenbüttel, dem Obriſten Philipp Reinhard

Grafen zu Solms, am 22. Mai 1627 aufgeſtellte ,,Salve Guardia";

denn ſie iſt erſt erteilt, nachdem ſich Altenau mit ihm über eine

Kontribution verglichen hatte .

Am Nordrande des Harzes waren damals vorübergehend die

Tillnſchen von Wallenſteinſchen Truppen abgelöſt. Aber auch

Wallenſtein erteilte Altenau – am 31. Mai 1626 von ſeinem Haupt

quartier Aſchersleben aus – einen Schutzbrief. Doch behielt auch

Tilly das Harzſchüßenweſen im Auge ; am 19. Juni 1626 ſchrieb

M

-

1913 3
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er von Münden ,,an der Werra “ aus an den Zehntner Diegel in

Zellerfeld, wenn nicht die Räubereien eingeſtellt würden, wolle er

die den Bergſtädten bewilligten Salvegarden zurücknehmen (alſo

ſie zur plünderung freigeben ).

Don jenen fünf Schußbriefen gebe ich die vier erſtgenannten

unter den Beilagen nach den im Oberharzer Muſeum verwahrten

Abſchriften. Die von Wallenſtein und dem Könige Chriſtian ausge

ſtellten ſind überhaupt noch nicht veröffentlicht, und der Abdruck

des Tillnſchen und des Wildenſteinſchen in Honemanns Altertümern

iſt nicht getreu. Don der Wiedergabe des fünften, der ſich durch das

ſchöne große Solmsſche Siegel auszeichnet, ſehe ich ab, da dazu zur

ein kurzes, für die einzelnen Dörfer beſtimmtes Drudformular be

nußt und handſchriftlich in dieſes nur „Bergſtadt Altenoen Sambt

Zugehorigen Berg- Hutten ondt puchwergk, Forſt Sag und mahl

mühlen" eingetragen iſt.

Der Schußbrief des däniſchen Kommandanten auf der Harzburg

ſcheint Altenau in den Verdacht des Einverſtändniſſes mit den räu

beriſchen Bauern der dortigen Gegend gebracht zu haben. Daß der

Landdroſt den Rat am 3. Mai 1636 aufforderte, achtzugeben, ob

zu Kauf gebotene Schweine das Scharzfeldiſche Ohrmal ( „ das loch

tere Ohr halb abgeſchnitten ,“ und bei den Juchtſauen außerdem

das linke Ohr mitten aufgeriſſen) trügen, da dem Amtmann Wiede:

mann 200 jener Bauern am 29. April nächtlich 212 Hauptſchweine,

1000 Taler wert, geraubt hatten , iſt allerdings nicht dahin zu rech

nen, denn nach Klausthal und Andreasberg erging derſelbe Befehl.

Aber als dieſelben Harzſchüßen am 28. Mai dem herzoglichen

„ Pachtmann " auf Elbingerode Jobſt von Windheim, der als

Kugelnlieferant des Feindes ihnen verhaßt war, zu Mandelholz

alle ſeine Pferde und vier Wagen raubten und den Ort rein aus

plünderten, blieb es nicht bei der bloßen Benachrichtigung durch den

Landdroſten und ſeiner Warnung vor Ankauf der Pferde, ſondern

Windheim erfuhr bald , daß zwei derſelben, ein „ gelbes , junges.

Pferdchen " und ein weißgraues, zuſammen nach Altenau verkauft

waren, und ſandte einen ſeiner Leute dorthin. Dieſer entdecte auch

wirklich das gelbe Pferd vor einem Karren, ſpannte es ab und

führte es davon. Nun hielt Windheim in einem ſcharfen Schreiben

( 17. Juni) dem Richter Heniſch vor, daß er trotz des Mandats der

Regierung geſchwiegen habe, und forderte von ihm unter Drohung

mit Zeugen und Eid auch das andere Pferd.
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II

Am 30. September 1626 bot der Oberverwalter des wolfen

büttelſchen Harzes Otto Brendeđe zu Zellerfeld auf Befehl Friedrich

Ulrichs und mit Zuſtimmung Tillys den Mitgliedern der Bauern

banden durch öffentlichen Anſchlag Pardon ; und die Harzburger

Bauern nahmen dieſen ſo maſſenhaft an, daß Brendecke und der

Oberſt Chriſtoph von Hodenberg am 9. Oktober dem Goslarſchen

Rate mitteilten, daß die herumſtreifenden Schüßen ſo weit getrennt

wären, daß ſie ſich am Harze nicht mehr finden laſſen dürften ."

Aber der däniſche Kommandant von Wolfenbüttel, Oberſt von Loo

und ſein Hauptmann Tönnies in hornburg ließen nicht ab, durch

Streifſcharen, die ſie an den Harz ſchickten, das kaum gedämpfte

Feuer wieder anzufachen . In den erſten Tagen des Januars 1627

plünderten die Raubgeſellen Kamſchlađen , wo ſie ſich „ ziemlich ſtark

mit Soldaten und Pferden “ einſtellten, und hatten den plan, dann

Altenau zu überfallen . Wenn dieſer nun auch glücklicherweiſe nicht

zur Ausführung kam, ſo ſchlug doch das Harzſchüßenweſen immer

weitere Kreiſe: durch die Not gezwungen, griffen auch die celle-gru

benhagenſchen Bauern auf der Weſtſeite des Oberharzes zu den

Waffen und gewannen in dieſem Kleinkriege bald die Führung. Da

hielt es die Regierung (1627) für geboten, einen Teil der Beſaßung

pon Klausthal nach Altenau zu verlegen. Doch hätte dieſe ſchwache

Mannſchaftbei einem Überfall durchdie Harzſchüßen und Straßen

räuber, die namentlich unter der Anführung Hans Warnekes aus

Eisdorf – der „ hand von Eisdorf“ der Sage in großen Banden

und ſogar mit Reiterei auftraten , das Städtchen ſicher nicht ſchüßen

können. ' ) Die Kuhherde weidete ſtets im tiefſten Waldverſted ; und

ſonſt warin Altenau – pon des Richters Gewehrfabrik abgeſehen

wohl nicht gar viel zu holen.

Am 13. April 1631 befahl die Regierung dem Rate, „ die

Leute unſäumlich mit dem Gewehr gefaßt zu machen .“ Ob es ſich

dabei um die Sicherung der Stadt gegen die Harzſchüßen oder um

eine Streifſchar der feindlichen Truppen handelt, ergeben die Magi

ſtratsakten nicht. - Es war die Zeit, wo die Kriegführenden beider

Parteien, über die zum Teil verlaſſenen Ortſchaften am Harzrande

hinaus, auch in die Waldverſtecke hinaufdrangen, wo ſie Dieh ver

muteten . Auf einem ſolchen Raubzuge wurde am 18. Oktober 1632

-

1) Siehe den Abſchnitt „Die Harzíchüßen " in meinem ,Harz ." S. 299–306 .
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der Altenauer Köhler Hans Krekel in einem Harzburger Kohlhai

erſchlagen . )

Daß die Bürger die Waffen auch gegen Streifſcharen des be

freundeten Heeres gebrauchen durften, erweiſt ein Patent des Herzogs

Georg zu Harzburg aus dem Feldlager vor Hameln am 3. April

1633. Wenn Truppenteile nicht Order und unveraltete Päſſe vor

zeigen konnten, ſo wurden die Ortsobrigkeiten ermächtigt, die

Bürger und Bauern mittels der Sturmglocke zuſammenzurufen, die

Soldaten in das Feldlager zu führen, bei Widerſeklichkeit aber ſie

niederzuſchießen oder ſonſt nach Verdienſt zu ſtrafen . - Ich habe

dieſes wichtige Patent, das den Beweis erbringt, daß der Herzog

als Höchſtkommandierender der Schwediſchen Armee bemüht war,

in ihr die gute Zucht Guſtav Adolfs aufrecht zu erhalten, noch bei

keinem Geſchichtsſchreiber erwähnt gefunden und teile es aus den

Altenauer Magiſtratsakten um ſo mehr mit, als es auf das Fürſten

tum Grubenhagen und damit auch auf Altenau ausdrücklich be

ſondere Rückſicht nimmt.

Gegen Ende des Krieges ſcheint das verſteckte Bergſtädtchen

wenn auch nur vorübergehend einer kleinen Bande von Harz

ſchüßen als Stüßpunkt gedient zu haben. Am 12. April 1640 teilte

die Regierung dem Rate mit, daß dem ſchwediſchen Oberſten

Joachim Otto von Dannenberg (des Landdroſten Bruder ? ) etliche

Reuter ,ausgeriſſen " ſeien und ſich im Harze aufhalten ſollten, und

forderte ihn auf, den zu ihrer Rückführung ausgeſandten Offizieren,

einem Major und einem Leutnant, hilfliche Hand zu leiſten. In

einem auf beſonderem Blatte beigelegten Poſtſcript ſchreibt die Re

gierung (unterzeichnet Balthaſar Knorr) nun weiter : es ſei ihr

„vorgebracht, “ daß ein Mogenbeir, der der ſchwediſchen Kriegs

dienſte noch nicht entledigt ſein ſolle, „ zu Zeiten von der Altenau

mit unbekannten Schüßen wegwandere“ ; der Rat ſolle auf deſſen

actiones fleißig Achtung geben, ob er ſich irgend der Schnapp

hanerei gebrauche ,“ und ihn ermahnen, ſich ſo zu verhalten, daß

nicht durch ſeine unverantwortlichen Händel der ganzen Commun

einig Unglüc zugezogen werde, inſonderheit aber ihm bei hoher

Strafe auferlegen , daß er Conrad Lönen und deſſen Angehörige

mit Worten und Werken unbeleidigt laſſe. Am 1. und 11. No

-

1) Wieries in Harz.3. , 1907, 213.
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vember 1643 dachte der kaiſerliche Generalwachtmeiſter Spindler, ' )

Klausthal „und einen anderen Fleđen “ mitten im Harz in Aſche zu

legen, wenn man dort feindlichen Schnapphähnen, ,wie bis dato ge

ſchehen" , Aufenthalt und Durchlaß gewähre. Da es ſich um den

grubenhagenſchen Oberharz handelte, kann dieſer , andere Flecken"

nur Altenau ſein. – Auf derſelben verdächtigen Linie liegt auch

wohl die wiederholte Antwort des Rats auf die Mahnungen zur

Einſendung der rückſtändigen Kontributionsraten, ein Teil der

Bürger habe „ ſich verſchlichen ;" jedenfalls klingt dieſe Entſchuldis

gung ganz wie ein verſchleiertes Zugeſtändnis ihres Anſchluſſes an

eine Harzíchüßenbande. Und in der Kirchenrechnung von 1634 iſt

30 fl. Kirchengeld mit der Begründung niedergeſchlagen, daß die

Zahlungspflichtigen teils verſtorben, „teils in den Krieg gelaufen “

ſeien. – Derdächtig iſt auch, daß der Rat bei jenen Entſchuldigungen

jedesmal verſichert, es gebe in Altenau nicht einen einzigen hand

werker oder Krämer, da im J. 1620 doch je 2 Büttner, Schneider

und Mollenhauer und ein Drechsler und ein Schuhflicker vorhanden

geweſen waren.

Als im Herbſt 1642 weimarſche Truppen am Harzrande übel

hauſten, flüchteten viele Harzburger Untertanen in das Städtchen

Altenau und blieben hier vom 23. Oktober bis 23. November.

Don Truppendurchzügen, die Calvör ohne näheren Nachweis

unter den Kriegsdrangſalen aufführt, melden die Ratsakten nichts

lag doch Altenau auch auf keiner der durch den Harz führenden

Straßen - wohl aber von Kriegsſteuern und Kontributionen.

Der grubenhagenſche Landtag von 1623, der erſte, auf dem

die Bergſtadt Altenau neben Klausthal und Andreasberg vertreten

war, 30g auch die Bergſtädte zur Leiſtung des 100. Pfennigs heran.

In Altenau hielt es außerordentlich ſchwer, dieſe Steuer aufzu

bringen. Am 14. Juni befahl der „Rat, Hofrichter und Landdroſt"

Marquard von Hodenberg von Klausthal aus dem Rate, am nächſten

Sonntage die Bekanntmachung von der Kanzel vorleſen zu laſſen ,

daß , ein Jeder das wenige, was Er vermöge des Jüngſt zu Oſtea

rode gehaltenen gemeinen Landtagsſchluſſes zu behuf vnndt Unter

haltung der im ganzen Nieder Sächſiſchen Träis angeſtelleten Kriegs

verfaſſung vnndt hochnötigen defenſions Werks“ zu zahlen habe,
am nächſten Dienstage wenigſtens zur Hälfte bei Strafe der Ver

1) honemann IV, 35.!
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doppelung dem Rate einliefere. Aber obwohl der Landdroſt und

,,andere Schakverordnete“ den Rat noch einmal am 8. Oktober an

die Einſendung des 100. Pfennigs erinnerten, konnte der Rat die

erſte Hälfte mit 25 Taler doch erſt zu Anfang des nächſten Jahres

einliefern. Indes auch in anderen Orten war man mit der Zahlung .

nicht überall glücklich.

Am 16. März 1624 bewilligte der Niederſächſiſche Kreistag

zu Braunſchweig zur Unterhaltung des Kriegsvolks acht Römer

monate , und es war zu erwarten , daß der auf den 1. Juni nach

Lüneburg ausgeſchriebene Kreistag noch mehr bewilligen würde.

Deshalb berief der Herzog Chriſtian zu Celle die grubenhagenſchen

Stände auf den 15. Juli zu einem Landtage nach Oſterode ein .

Hier wurde inbetreff der Bergſtädte Folgendes verabſchiedet: „ Ob

wol die Berg Städte auß ſonderlichen Vrſachen vermöge habender

Privilegien vnnd alten Herkommens mit keinen ſteuern zubelegen,

weiln dannoch Dis ein gemein Defenſionswerck geweſen, deſſen ſie

vnnd die Ihrigen nußbahrlich mit genoßen, ſo wollen ſie in hoc

summae necessitatis casu auß guten freyen willen einmahl für

allemahle, wie es zwiſchen den Schakverordneten, und Ihnen zu

behandeln, oder nach deren Arbitrio oder ermeſſegung zu dem Al

bereit eingebrachten 100. Pfenninge noch etwas in erſten termine

erlegen, vnnd geben, hernacher aber deßwegen ferner nicht belegt

werden, Gleichwoll diejenigen, ſo in alen derer Städten wohnen

onnd zu fortſtellung unnd erbawung der Bergwercke keine werck

liche Handbietung thun ſondern nur darin Ihr eigen onderhalt

nußen, vnnd aufnehmen ſuchen, alle Jahre, andern gleich dazu

ſteuern, vnnd das Ihrige nach gelegenheit ihres vermogens geben

ſollen. “ Zur Beratung behuf Ausführung dieſes Abſchiedes lud der

Landdroſt ein Ratsmitglied auf den 1. September nach Oſterode

ein. Es ſcheint faſt, als ob das arme'Altenau hier die Befreiung

don der ,,freiwilligen“ Beiſteuer erreicht hat. Mit der zweiten Rate

der erſtauferlegten Kriegsſteuer blieb es trozdem noch immer im

Rückſtande. Dergebens erinnerte der Landdroſt am 29. Dezember

1624 und am 9. februar 1625 mit dem Hervorheben, die Rent

kammer zu Celle habe die Steuer einſtweilen ausgelegt, immer

ernſtlicher daran . Selbſt zwei Jahre ſpäter war noch keine Zahlung

erfolgt. Am 25. Auguſt 1627 ſchrieb der Landdroſt von Hodenberg,

der Herzog habe ihm von neuem aufgegeben, alle Reſte beizutreiben ;

deshalb müſſe er die Zahlung der 25 Taler, die noch vom erſten
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Termine reſtierten, unbedingt binnen acht Tagen, und zwar zugleich

mit einem Verzeichniſſe der Nichtknappſchaftsgenoſſen erwarten, da

dieſe nach dem Landtagsabſchiede von 1624 den Landuntertanen

gleich ſteuern müßten.

Darauf erwiderten Richter und Rat am 17. September, fie

hätten die reſtierenden 25 Taler „ herzlich gern“ eingeſchickt, aber

mie der Zehntner bezeugen könne, habe Altenau eine arme, under

mögende Bürgerſchaft, nämlich neben den Berghäuern nur arme

Holzhauer, Köhler und fuhrknechte, keinen einzigen Handwerks

mann, Krämer oder dergleichen ; dazu komme aber noch, daß ſich

die Stadt durch die grauſame Sterbensgefahr“ (die Peſt) und „ das.

hochbeklagte Kriegsweſen ſehr geleert habe. " – Ganz dieſelbe Ant

wort gaben ſie dem nachſichtigen Landdroſten ein ganzes Jahr

ſpäter (am 26. Oktober 1628) , als er daran erinnerte, daß ſie jene

25 Taler noch ſchuldig waren und zum zweiten, dritten und vierten

Schaßtermine überhaupt nichts bezahlt hatten. Nur geht aus dieſer

zweiten, von der erſten ſonſt wörtlich abgeſchriebenen Entſchuldi

gung noch hervor, daß der Rat jene 25 Taler von den einzelnen

Bürgern und Einwohnern eingezogen hatte.

Als Hodenberg im Juli 1629 geſtorben war, ſtellte der Schaza

einnehmer Kaſpar Hünermund zu Oſterode am 16. Auguſt dem

Rate eine legte Friſt bis Martini, und ſchickte acht Tage ſpäter eine

dom 25. Auguſt datierte Derfügung des Statthalters Julius von

Bülow und des (von dieſem eingeführten) neuen Landdroſten Henrich

von Dannenberg, in der dieſe ihn anwieſen , bis Martini alle Reſte

einzuziehen . Ja, der Landdroſt ſchrieb auch beſonders noch am 21 .

Oktober, da die herzogliche Kammer für Altenau ausgelegt habe ,

„ könne es ſo nicht weiter gehen.“ Darauf ließ der Richter

Klaus Heniſch (den die Regierung in ihren Erlaſſen Henſchen nennt)

ſeinen erſten Entſchuldigungsbericht vom Stadtſchreiber noch einmal

abſchreiben

Ausdrüdlich niedergeſchlagen iſt die Forderung nicht; aber

nachträglich den Reſt der erſten Rate mit 25 Taler und drei volle

Raten von je 50 rthl. , alſo im ganzen 175 Taler zu liefern, dazu wird

Altenau nicht imſtande geweſen ſein .

So gut kam es jedoch in der Folge nicht ab. Nach Guſtav

Adolfs Siege bei Breitenfeld am 7./17. September 1631 eilte Tilln

über Halberſtadt nach Hameln, verſtärkte ſich durch die kaiſer

lichen Garniſonen in Niederſachſen und vereinigte ſich in Heſſen mit

1
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ſeinen Generalen Altringer und fugger. War der Marſch dahin

ſchon teilweiſe durch Grubenhagen gegangen , ſo ſchlichen ſich nun

auch ſtreifende Parteien zum Rauben und Plündern von Heſſen

herein. Herzog Chriſtian befahl deshalb der Regierung in Oſterode,

zum Schuße des Landes eine Kompagnie zu Fuß und zu Roß anzu

werben. Um die dazu erforderlichen Mittel zu gewinnen, berief der

Landdroſt am 21. Oktober den Landtag auf den 28. desſelberr

Monats. Dieſer bewilligte eine neue Kriegsſteuer, hielt aber für

unumgängliche Notdurft,“ auch die Bergſtädte dazu heranzuziehen,

zumal der größte Teil der Landgegenden des Fürſtentums „faſt

zugrunde gerichtet und ruiniert“ war ; und zwar wurde jenen eine

Steuer von monatlich 290 Taler auferlegt. Inzwiſchen hatte

auch Herzog Georg die Sache des Kaiſers wieder verlaſſen und in

Würzburg ein Generalpatent vom fieghaften Schwedenkönige an

genommen. Der übernommenen Verpflichtung, ſeinerſeits 2 Regie

menter zu Roß und 4 zu Fuß anzuwerben, begann er ſofort nach

zukommen ; auch ſtellte der Niederſächſiſche Kreis ſeine Truppen

unter Georgs Kommando. Am Ende des Jahres lagen 3 Koms3

pagnien unter dem Obriſtleutnant von Wurmb als Schußtruppe

in Oſterode.

Altenau zahlte nicht und ließ auch nichts von ſich hören. Da

ſchrieb der Landdroſt am 18. Januar 1632 dem Richter und Rate,

er habe den Zehntner Krukenberg in Klausthal beauftragt, mit

ihnen zu reden und ihre „ chriſtliche Gutwilligkeit zu vernehmen ,"

und ſei der Zuverſicht, ſie würden zum Beſten des „allgemeinen

evangeliſchen Weſens" wie auch zu ihrem eigenen und zur „ Befreis

ung ihrer Gewiſſen“ die ihnen erträglich zugebilligte Quote nicht

allein gutwillig übernehmen, ſondern ſie auch für die beiden vor

hergehenden Monate „mit freudigem Geiſte abführen ." Aber im

Anfange des Monats Februar hatte nur erſt Klausthal ſeinen An

teil gezahlt. Wenn der Rat von Altenau indes wieder die Sache

durch Verſchleppung regeln zu können dachte, ſo hatte er ſich arg

verrechnet. Am 5. Februar lief auf Befehl des Landdroſten " die

kurze ſchriftliche Drohung ein, wenn Altenau, Andreasberg, Bun

tenbock und Lerpke (Cerbach ) nicht am folgenden Tage die Kontri

bution von drei Monaten zahlten, würden ihnen bis zur Zahlung

Soldaten geſchickt.

Über die Leiſtungen Altenaus liegen die Quittungen (des Fak

tors Jobſt Tolle zu Klausthal) nur vom Juli 1633 bis Januar
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1635 vor. Sie betragen am

16. Juli 1633 15 Taler

15. Auguſt 10

28 . 10

21. September 10

8. Oktober 10

4. November 15

9. Dezember 10

16. 5

30. 5

15. februar 1634 = 16

5. April 13 18 6r.

10. Mai 16 18

11. Oktober 75

16. Januar 1635 15

226 Taler

Nach Guſtav Adolfs Heldentode bei Lüßen befehligte Herzog

Georg – unter ihm der Feldmarſchall Knyphauſen - die ſchwediſchen

und derbündeten Heere in Norddeutſchland ; und das Glück war mit

ihm. Nachdem er im Juli 1633 Gronßfeld bei Rinteln und im Juli

Merode bei Heſſen - Oldendorf geſchlagen und Hameln in ſeine Ges

walt bekommen hatte, drang er in Weſtfalen ein. Dor Hildesheim

legte ſich der Generalmajor Tilo Albrecht von Uslar mit den

Truppen Friedrichs Ulrichs von Braunſchweig und den ihm von

Georg beigegebenen lüneburgſchen und ſchwediſchen Regimentern.

Als nach faſt einjähriger Belagerung die Übergabe der Stadt nahe

war, eilten die kaiſerlichen Beſakungen von Minden , Nienburg und

Neuſtadt a. Ri , nach ihrer Vereinigung 4000 Mann ſtark, zum

Entſaße heran. Uslar rüçte ihnen entgegen, ſchlug ſie am 9./19.

Juli auf dem Hülfensberge bei Sarſtedt und Gleidingen vollſtändig

aufs Haupt, wandte ſich dann auf Hildesheim zurück und gewann

dieſes acht Tage ſpäter durch ehrenvolle Kapitulation. Am 22.

Auguſt nahm der Oſteroder Landdroſt Henrich von Dannenberg mit

zwei Räten für den Herzog Georg Beſit von Hildesheim und ließ

die Bürgerſchaft dieſem die Huldigung leiſten.

Gehört dieſer Sieg bei Sarſtedt auch nicht zu den größten im

30jährigen Kriege, ſo doch mit ſeinen folgen für Grubenhagen zu

den bedeutſamſten ; Herzog Georg verlegte demnächſt ſeine Reſidenz

1
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von Herzberg nach Hildesheim . „Auf empfangenen Befehl“ ordnete

der Herzbergſche Generalſuperintendent Sig. Bergius am 13. Juli

eine allgemeine kirchliche Dankfeier mit dem Todeum auf den

nächſten Sonntag an. Er ſagt in ſeiner an den Paſtor Valentin

Schneider „ zur Altenoen “ gerichteten Verfügung : ,, Der Allgewaltige

barmherzige Gott hat vmb den Hildesheimbſchen refiren den Dnſe

rigen eine herrliche Victorj aber einß verliehen , der feinde böjes

fürhaben mißrathen , ondt auff ihre Scheittel kommen laßen, alſo,

daß Ihrer in die 500 abgeſprungen, inß moraſt ſich begeben, vnndt

mehrentheilſ darin geblieben, ohn daß alles fußvolck niederge

hawen, die andern gefangen genommen, vndt ſonſten keiner davon

kommen, ia der feindt allerdings offs Haupt erleget, ſechs standa

ren , 4 Stücke ondt alle munition, Proviandt, Bagagj, auch wolbe

ladene Marquetenter Wagen erobert worden . "

Nicht ſo glücklich wie Georg im Norden kämpfte Bernhard von

Weimar im Süden. Nach ſeiner Niederlage bei Nördlingen am 7.

September 1634 ſchloß der Kurfürſt von Sachſen am 20./30.

Mai 1635 mit dem Kaiſer Frieden ; und als dieſem auch der Kurfürſt

von Brandenburg, die Fürſten von Sachſen, Anhalt und Mecklen=

burg , die Hanſeſtädte und andere norddeutſche Reichsſtände ein

traten , gab Herzog Georg nach ernſtlicher Beratung mit den Telle

ſchen Räten ſein Generalat in die Hände Orenſtierns zurück. Gleich

wohl aber konnte er der Truppen zum Schuße der Lande nicht

entbehren. Am 26. Oktober 1635 bewilligte ihm der gruben

hagenſche Landtag die in drei Terminen zu zahlende Geldhülfe von

1800 Taler. Um Altenau zu erleichtern , wurde es der Stadt Klaus

thal beigelegt ; dieſe forderte von ihm monatlich nur 14 rthl. , für den

kleinen Ort immerhin eine beträchtliche Summe. Die erſte am 10.

November fällige Monatsrate war am 17. noch nicht bezahlt, und

Richter und Rat zu Klausthal forderten ihre Einſendung am nächſten

Tage, damit beide von militäriſcher Erekution bewahrt bleiben

möchten ; an die zweite und dritte Rate mußten ſie noch am 26.

Januar 1636 mahnen.

Dazu kamen bald noch außerordentliche Ausgaben. Der ſieg

reich von der Mark her vordringende ſchwediſche Feldmarſchall .

Johann Baner wies das Regiment des Oberſten Schlangen dem

Fürſtentum Grubenhagen zur Unterhaltung zu. Das war aber ein

unerträglicher Druck , da noch immer die auf dem Scharzfeld liegen

den drei Wurmbſchen Kompagnien unterhalten, und ſeit 1635 ſogar

1
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wöchentlich dem kaiſerlichen Beſaßungsheere in Wolfenbüttel eine

Kontribution geſchickt werden mußte. Es gelang aber dem Oſte

roder Regierungsrate Bodo von Hodenberg (dem ſpäteren Land

droſten) in mündlicher Verhandlung den Feldmarſchall zu bewegen ,

ſich mit einer einmaligen Zahlung von 6000 rthl. zufriedenzu geben.

Der Landtag , der am 2. März dieſem Abkommen zuſtimmte, be

ſchloß wieder, auch die Bergſtädte dabei heranzuziehen, und „die

anweſenden Räte “ (gez. Johann Hundt) gaben am 4. März den

Gemeinden Altenau und Buntenbock auf, bis zum neunten 324/2

Taler aufzubringen ; als das Geld am 14. März noch nicht abge

liefert war, erhielt der Forſtſchreiber Hedemann Auftrag, es unter der

Drohung einzuziehen, daß ſonſt die Schweden zur Abholung geſchickt

werden müßten.

Noch größere Opfer aber forderte der Schluß dieſes böſen

Jahres. Als der ſchwediſche Oberbefehlshaber Alerander Leslie

( ein Schotte) am 16. Dezember gegen Daſſel und Einbed heranzog ,

ſtellte er an Grubenhagen maßloſe Forderungen , die er troß aller

Vorſtellungen doch nur auf 34000 Taler ermäßigte. Daß er den

drei Bergſtädten einen Schußbrief ausſtellte (der ſich nicht erhalten

hat), nüßte dieſen nicht, denn von den ſieben grubenhagenſchen

Ämtern waren dier völlig verwüſtet und die drei anderen ſtark ans

gegriffen, und in Einbeck ſtanden 350 Häuſer unbewohnt. So ſchrieb

denn das Bergamt am erſten heil. Chriſttage, in dieſer äußerſten

Not müſſe Altenau mindeſtens 300 Taler zahlen, und zwei Tage

ſpäter lud der Zehntner Krukenberg den Richter mit einigen Rats

derwandten auf den nächſten Tag zur Ablieferung des Geldes nach

Klausthal. Dies zu beſchaffen, war unmöglich. Am 8. Januar

1637 traf der Generalkriegskommiſſar Heusner in Oſterode ein und

drohte mit Brand und Verheerung. Durch einen Eilboten meldete

das Bergamt am folgenden Morgen dem Rate in Altenau, noch an

demſelben Abend müßten mindeſtens 1600 Taler nach Oſterode

gebracht werden ; Altenau müſſe wenigſtens etwas, wenn auch nur

100 Taler, dazu beitragen ; Rat und Bürgerſchaft ſollten zuſammen

raffen und zuſammenborgen, was menſchenmöglich wäre; es werde

ſpäter alles zurückgezahlt. Wieviel Altenau aufgebracht hat, iſt

nicht verzeichnet; aber es wird, wie Klausthal, die legten Pfennige

geopfert haben. Ganz iſt Leslie überhaupt nicht befriedigt ; ſchon

am 10. Januar trafen die erſten Regimenter eines kaiſerlichen

Heeres in Einbed ein , und die Schweden verließen unſer Herzogtum .
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Ein nicht geringer Teil dieſes Heeres, das der Feldmarſchale

Göken befehligte, nahm ſeinen Weg über Klausthal ; der Durcha

marſch dauerte acht Tage. Wenn die Kaiſerlichen als Freunde auch

keine Brandſchakungen erhoben, ſo fehlte es doch nicht an argen

Ausſchreitungen . 300 Mann zu Roß „ berannten “ Buntenbock und

ſchienen dann Altenau aufſuchen zu wollen. Aber die Bürger von

Klausthal „ ſteuerten mit Leib- und Lebensgefahr der Gewalt und

trieben ſie zurüd ." Zum Glück traf jeßt auf Deranlaſſung der Re

gierung ein kaiſerlicher Hauptmann mit ſeiner Kompagnie Dragos

ner „ zur Salvierung der fürſtlichen Bergwerke“ als lebendige Sal

vagardie ein und blieb acht Tage. Ihre Verpflegung und die nicht

zu umgehende Remunerierung und Verehrung kamen der Stadt

auf 300 Taler, der ganze Durchmarſch auf mehr als 400 Taler zu

ſtehen. Dazu ſollte Altenau, wie das Bergamt und der Rat in

einem gemeinſchaftlichen Schreiben (von der Hand Martin Hoff

manns) am 25. Januar mitteilten, 50 Taler einſammeln und in

den nächſten Tagen ſamt 18 fl. rüdſtändiger Kontribution für

Wolfenbüttel an den Faktor Jobſt Tolle zahlen . Da das nicht ge

chah, hielt der Zehntner Krukenberg dem Rate am 7. Februar vor,

daß Klausthal Altenau in Protektion genommen habe, und dieſes

nur durch unſäumliche Einſendung jener Summen ſeine Abſondes

rung von Klausthal, die ihm „mehr und ſchwerere Bürden“ auf.

legen würde, derhüten könne. In einer eigenhändigen Nachſchrift

ſagt der Zehntner, er „ wollte ganz gern die gute Bergſtadt Altenau

mit dieſer Anlage verſchont ſehen ," aber der Richter wiſſe ſelbſt, daß

dies unmöglich ſei.

Auf Anordnung des Herzogs fand am Aſchermittwoch (22.

Februar) 1637 ein allgemeiner Buß- und Bet- und Faſttag ſtatt.

Als der Landdroſt davon dem Richter und Rat zu Altenau am 8.

Februar Kenntnis gab, forderte er die Gemeinde auf, den Tag mit

andächtigem , bußfertigen Herzen“ zu feiern : „Um unſere beharrliche

Unbußfertigkeit und überhäuften Sünden hat der liebe Gott die

aus gerechtem Eifer ergriffene Zornrute noch nicht niedergelegt. "

Wie viel Altenau zu der Brandſchaßung von 1000 Taler bei

trug, die Klausthal am 6. Oktober den in Oſterode liegenden ſchwes

diſchen Regimentern von der Armee des Generalleutnants Kingen

leiſtete, melden die Altenauer Akten nicht; aber unter 150 Talern

wird es wohl nicht abgekommen ſein .

1

1
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Im Juli 1638 verlangte die Regierung einen einmaligen außer

ordentlichen Beitrag zu den Koſten der Landesverteidigung ; es ge

lang dem Rate von Klausthal, daß dieſes für die beiden Bergſtädte

auf zuſammen 300 Taler ermäßigt wurde, und bei der Einſendung

der erſten Rate von 100 Taler am 4. Auguſt, daß die Regierung

ihnen ſchriftlich die Erklärung gab, dieſe „ freiwillige Bewilligung

habe der Bergfreiheit, den Privilegien und der hergebrachtenIm

munität ohne Schaden und nicht präjudicierlich ſein, auch von

der Landſchaft des Fürſtentums zu keiner Konſequenz gezogen,

fondern als „eine freiwillige Zuſteuer" angeſehen werden, die Klaus

thal und Altenau den armen Untertanen auf dem Lande mit Rück

ſicht auf die „ausgeſtandene große Beſchwerung aus mitleidigem

Herzen“ gewährten. Der Anteil Altenaus wurde auf 50 Taler

vereinbart, aber Klausthal konnte ihn nur mit Mühe nach und

nach bekommen.

Schon am 12. Oktober mußte Klausthal abermals in einen

außerordentlichen Zuſchuß zu den Koſten der Landesverteidiguug

auf ſechs Monate willigen ; es wurde ihm dabei freigeſtellt, ob es

Altenau , in ſeiner Union behalten wolle. “ Obwohl es hinreichende

„Urſache zur Trennung“ hatte, war es doch, um Altenau vor höherer

Belaſtung zu bewahren , zur Beibehaltung jener Einrichtung bereit.

Unter Anerkennung dieſer nachbarlichen Freundſchaft erklärten die

Vertreter Altenaus in einer gemeinſchaftlichen Beratung in Klaus

thal, daß ſie ſechs Monatsraten von je 10 rthl. beiſteuern wollten .

Von dieſer Zeit an ließ Altenau aber nur die grubenhagenſche

„Kurant-Kontribution ," für die es mit Buntenbock zuſammen ver

anlagt war, ausfallen. Sie betrug für Altenau monatlich 12, für

Buntenbock 6 Taler. In der Zeit vom Oktober 1638 bis Februar

1640 zahlten die beiden Ortſchaften zuſammen nur 8 rthl. 12 gr. , lo

daß der Rückſtand ſich auf 174 rthi. belief. Wenn auch die nachſichtige

Regierung es bis dahin bei bloßen Erinnerungen belaſſen hatte, ſo

drohte ſie doch endlich am 8. April 1640, falls nicht jeßt rückſtändig

vom März ab die Kontribution regelmäßig erfolge und zugleich

monatlich 10 Taler vom Reſte getilgt würden, müßte die Kom

pagnie das Geld ſich ſelbſt holen .

Zugleich wurde auch ſchon wieder eine Extraleiſtung von 7 rthl.

26 gr. 7 pf. von Altenau und Buntenbock gefordert: der Landtag

hatte nämlich dem Herzoge am 4. März 1000 Taler Legations- und

1379 Taler 8 gr. 6 pf. Ammunitionsgelder bewilligt. Die Zahlung

의
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erfolgte erſt, als die Regierung (am 17. April) dem Rate anzeigte,

wenn die am nächſten Dienstage zur Abholung der ganzen Summe

in Oſterode eintreffende Convoie des Herzogs nicht auch den Beitrag

Altenaus vorfände, würden die Reuter kommen und ſich aus des

Richters Propergütern bezahlt machen.

Am 16. April desſelben Jahres ſchrieb Herzog Georg aus ſeiner

Reſidenz Hildesheim an die Regierung in Oſterode , er habe ſeinem

Bruder vorgeſchlagen , Klausthal und Altenau möchten ſich , wie es

die braunſchweigſchen und Zellerfelder Bergwerke bereits getan

mit einer Summe von der Landeskontribution abfinden, und

mahnte nachdrücklich : Ihr werdet Klausthal nichts zumuten, denn

wir wollten nicht gern, daß die Bergwerke durch eine geringe Zu

lage (die Auflage) graviret werden, ſo doch dem Lande wenig zus

träglich (nur geringe Erleichterung verſchafft), dem (herzoglichen )

Hauſe aber einen übermäßigen unwiderbringlichen Schaden cau

siren möchte; ſo iſt es auch wider die erteilten fürſtlichen Privi

legia.“ Dieſe gutgemeinte Fürſprache fand keine Beachtung; Georg

war wohl regierender Fürſt in Kalenberg - Göttingen und General

des Niederſächſiſchen Kreiſes, aber Grubenhagen ſtand unter der

Regierung ſeines Bruders Friedrich in Celle, wenn ihm auch das

Schloß Herzberg und die Einkünfte des dazu gehörenden Amtes als.

Apanage zugewieſen waren.

Im Mai 1640 wurde die Stelle des Landeskommiſſars einge

zogen und die Einrichtung getroffen, daß die Kompagnien ſich ihre

Löhnungen von den einzelnen Städten ſelbſt einforderten. Mit

Mühe nur erreichte die Regierung, daß darin für Altenau ( und

auch wohl für Klausthal) eine Ausnahme gemacht wurde. Indem

ſie dieſes dem Rate, der noch für März und April im Rückſtande

war, am 8. Mai mitteilte, forderte ſie ihn dringend auf, auch ſchon

für Mai den Betrag jederzeit bereit zu halten, damit Altenau mit

der Erekution verſchont bleibe . Aber es bedurfte noch zweimaliger

Mahnung am 22. und 28. desſ. m.), bis die Zahlung erfolgte.

Es war die höchſte Not, denn die Reuter waren ſchon in Oſterode

zur Abholung eingetroffen.

hatte Herzog Georg als General des neutralen Niederſächſiſchen

Kreiſes beſonders das als ſeine Aufgaben angeſehen, beiden krieg

führenden Parteien, ſoweit möglich, den Ein- und Durchmarſch zu

derwehren, ſo änderte ſich die Stimmung an den Höfen der braun

ſchweigiſchen Herzöge aller Linien, als der Kaiſer ihnen am 5. Sep

1
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tember 1639 die Rückgabe des Großen Stifts ( Bockenem , Alfeld

uſw.) an den Biſchof von Hildesheim befahl. Im Oktober geſtat

teten ſie Baner den Einmarſch zur Belagerung des noch immer von

den Kaiſerlichen beſetzten Wolfenbüttel, ſchloßen am 30. ein Schuß

bündnis mit der Landgräfin von Heſſen, und Georg verſuchte ,

Wolfenbüttel durch Stauung der Oker zu bezwingen. Nur in dem

Bündniſſe mit Schweden Sicherheit gegen des Kaiſers Pläne erken

nend, drängte er ſeinen Bruder Friedrich und den Detter Auguſt

von Wolfenbüttel zu ſolchem mutigen Entſchluſſe, und ſchon im

April 1640 konnte er die lüneburgſchen Regimenter unter ſeinem

erſten General Johann Kaſpar von Klißing bei Saalfeld zu Baner

ſtoßen laſſen .

Da nun die Kaiſerlichen in Wolfenbüttel, die als vorgeſchobene

Poſten u. a. die Liebenburg und das Haus Schladen in den nörd

lichen Harzdorlanden beſeßt hielten, den oberharziſchen Bergbau zu

ſtören in der Lage waren, ſo wirkte das Bergamt einen für Altenau

und Klausthal gültigen Schutzbrief (vom 11. September 1640) aus .

Don der Kontribution befreite er nicht, und im übrigen war er wohl

jetzt von keinem großen Werte mehr, da Herzog Georg ſeine Burgen

nahm und Wolfenbüttel ſelbſt mit ſechs Regimentern einſchloß.

Der Bund mit Schweden brachte Altenau mancherlei neue Aus

gaben und Laſten. Nachdem die Regierung ſchon am 1. Juni für

einige neue Regimenter, die „das ganze fürſtliche Haus Braun

ichweig bei dieſen ſehr gefährlichen Kriegsläuften für hochnötig

gefunden , " einen Werbegeldbeitrag von 4 rthl. 20 gr. gefordert hatte ,

zog ſie am 21. September eine „ extraordinäre Anlage “ von 5 rthi.

7 gr. 4 pf. zur Deckung der Nahrungskoſten ein, die dadurch ent

ſtanden waren, daß auf Befehl des „ Generals Herzogs Georg " die

Kinder Baners mit einem ſtarken Komitat in Einbeck aufgenom

men und viele Tage bewirtet worden, und ferner zur Unterhaltung

der Artillerie und Beſchaffung von Munition in Einbed , die für den

Notfall erfolgen mußte. Fühlbarer aber war noch, daß die Regierung

am 19. November für die Völker des Hauſes Braunſchweig und

Lüneburg und die neugeworbenen Kompagnien eine doppelte Kon

tribution auf mindeſtens zwei Monate forderte, und da die Ämter

Rotenkirchen und Salzderfelden ganz und Katlenburg zum größeren

Teile abgingen, auch Amt Scharzfeld zum großen Teil rein ausge

plündert war, dazu auch Altenau voll heranzog. Auf die Bitte des

armen Bergſtädtchens, ihm dieſe Kriegsſteuer zu erlaſſen, erwiderte
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die Regierung am 1. Dezember, es gäbe keine Möglichkeit, Altenau

„zu entledigen und die Laſt anderen aufzubürden ; “ vielmehr müſſe

es in dieſer Landesnot ſich gleich anderen gehorſamen und treuen

Untertanen willig erweiſen. Dergebens war auch ein zweites und

drittes Geſuch ; die Regierung antwortete am 12. Dezember, den

Landbewohnern, die das Unheil des Vaterlandes nicht mehr und

nicht weniger verſchuldet hätten als Altenau , könne nicht mehr auf

gebürdet werden.

Das dritte Geſuch (vom 11. Dezember) zeigt die große Not, die

in Altenau herrſchte. Don den Einwohnern war ſchon kein Geld

mehr einzuziehen . Um ſich aber als gehorſame Untertanen zu er

zeigen, hatten Richter und Rat in der Meinung, den Betrag ſpäter

nach und nach von jenen wieder einzuſammeln , 31 Taler 9 gr. zu

ſammengebracht, die ſie als die neu auferlegte Doppel-Kontribution

einſenden wollten. Da aber ſchi& te der Landhauptmann Valentin

Haſelbach dem Oberſtleutnant Heinrich von Berkefeld einen Ere

kutionsbrief wegen der ordinären Kontribution für die letzten fünf

Monate, die doch nach Herzog Georgs Begehr Klausthal und Alte

nau nicht mehr zugemutet werden ſollte, und da ſie ſonſt nichts auf

zutreiben wußten, lieferten ſie jene zur Einſendung beſtimmte

Summe den Soldaten Berkefelds aus. Flehentlich bitten die Däter

der Stadt, ſie doch künftig mit ſolchen Exekutionen zu verſchonen,

damit ſie ſich nicht beim Herzog Georg beſchweren müßten. Auch

würden ſich die mit zweifacher Rute geſchlagenen armen Leute dol

lends ,derſchleichen ,“ zum Schaden des Klausthaler und Zellerfelder

Bergwerks, in dem die Altenauer Bergleute arbeiteten.

In demſelben Monat wurde übrigens auch eine einmalige

Leiſtung eingefordert. Der Landdroſt Heinrich von Dannenberg war

nach Hildesheim gereiſt, um von dem ſchwediſchen Feldmarſchall

Salvegardie für die Bergſtädte und das Fürſtentunı Grubenhagen

zu erlangen. Er hatte dieſen Zweck auch erreicht, aber zuvor „diel

ſpendieren " und 14 Tage warten müſſen, wodurch 58 Taler Un

koſten erwachſen waren. Als das Bergamt dies dem Rate am 19 .

Dezember mitteilte, machte es zugleich darauf aufmerkſam, daß auch

die Kontribution für die Beſaßung in Wolfenbüttel mitgeſchickt

werden müſſe, da man vor dieſer noch nicht geſichert ſei . Da Altenau

dauernd damit im Rückſtande blieb, fragte Klausthal am 1. März

1641 an, ob es ſeine Kontribution allein nach Wolfenbüttel ſchicken,

und die Beſaßung den Altenauer Beitrag ſelbſt einfordern ſolle.

1
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Am 12. Januar 1641 erinnerte die Regierung ernſtlich an die

noch immer rückſtändige Doppel-Kontribution von zwei Monaten :

der Landhauptmann habe von Hildesheim geſchrieben , daß er die

Kompagnie nun nicht länger mehr mit leeren Worten hinhalten

könne. Schlimmer noch war die gleichzeitige Benachrichtigung, daß

die Doppel-Kontribution bis auf weiteres regelmäßig almonatlich

zu leiſten war. So mußtè nun das arme Städtchen für die Truppen

ſeines Herzogs monatlich den dreifachen Betrag einer einfachen

Kontribution und dazu die alte Wolfenbüttelſche zahlen . Der Rat

wußte ſich nicht zu helfen . Wenn an einer Stelle mit ganz oder

teilweiſe erborgten Geldern gezahlt war, drohte an einer anderen

ſchon wieder die Erekution . Am 11. Auguſt 1641 erinnerte der

Landhauptmann Johann Valentin haſelbach von Klausthal aus

an die mit 37 rthl. 18 gr . von vier Monaten reſtierende gruben

hagenſche Kontribution : da er für die Kompagnien und die Artillerie

pferde das Geld einſchiden mußte, konnte er durchaus nicht länger

Friſt gewähren.

Dazu kamen noch immer wieder außerordentliche einmalige

Zahlungen . Im April beſchloß der Landtag , daß die im verwiche

nen Jahre entſtandenen ertraordinären Speſen von 4081 rthi. 22

mgr, nach dem Fuße der Kontribution aufgebracht werden ſollten ;

Altenaus Anteil betrug 6 rthl. 9 gr. 1 pf. Nachdem der Herzog

Georg am 1./11 . April in ſeiner Reſidenz Hildesheim geſtorben , und

der Schwede Baner ihm am 10./20. Mai in Halberſtadt im Tode

gefolgt war, hatten die Kaiſerlichen bedeutende Fortſchritte gemacht.

Im Auguſt hatte der Herzog Leopold Wilhelm ſein Feldlager bei

der alten Grafenburg Woldenberg (in der Nähe von Bockenem ). Er

ſtellte hier freilich am 20. Auguſt den Bergſtädten und den ſonſt am

Bergbau beteiligten Ortſchaften des Fürſtentums Grubenhagen einen

Schutzbrief und für den geſamten Betrieb und Unterhalt einen Paß

aus (für die Altenau dem Bergamte einen Beitrag zahlen mußte) ;

aber das hinderte ihn nicht, im Oktober den Bergſtädten die

wöchentliche Lieferung von 22500 Pfund Brot und anderen Lebens

mitteln, ſowie von Hafer aufzuerlegen. Mit Lebensgefahr begaben

ſich die Hüttenreuter von Klausthal und Zellerfeld im Auftrage des

Berghauptmanns in das Feldlager, um dem Erzherzog vorzuſtellen,

daß dieſe Forderung unerſchwinglich ſei. Nach fünftägiger Verhand

lung willigte er endlich ein , ſie mit einmaliger Zahlung von 500

Taler ſich abkaufen zu laſſen . Dazu mußte Altenau 30 fl. zahlen ,

.
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und der Rat von Klausthal riet am 21. Oktober mit höchſter Dringe

lichkeit, zur Vermeidung militäriſcher Erekution, „ davon wir leider

geſtern ein ſchrecklich Exempel an unſern Nachbarn, den Grundenern .

erfahren ," ſie ſofort einzuſchicken.

Stellen wir einmal zuſammen, was Altenau im Jahre 1641

abgeſehen von den Reſten aus dem Vorjahre – zu zahlen hatte.

1. für Grubenhagen die Kurrent-Kontribution “ und die neue

Doppel-Kontribution. Da jene nach der Mahnung des Landhaupts

manns vom 11. Auguſt für 4 Monate 37 '/, rthl. betrug, ſo war ihre

Jahresjumme 112/2 rthi.

und die der neuen Kontribution 225

2. Die Wolfenbüttelſche Kontribution 144

Dazu 3. einmalige Leiſtungen 36 °/4

zuſammen 517 rthl. 27 gr .

Ju Anfang des Jahres 1641 zeigte ſich im Harze ,viel herrens

loſes Geſindlein ." Herzog Georg kommandierte deshalb in das.

Amt Scharzfeld zur Bewachung der Grenze den Rittmeiſter Behr mit

ſeiner Schwadron, und die Regierung wies am 4. Januar den Rat

von Altenau an, dieſem alles Derdächtige zu melden.

Das Jahr 1642 begann wieder mit einer Extra-Kriegsſteuer :

am 29. Januar 1642 ſekte die Regierung Altenau zur Unterhaltung

der Kompagnie des hauptmanns Oberg mit monatlich 6 rthl. 17 gr

an ; und ſchon am 7. Februar forderte Haſelbach ſofortige Einſen

dung, da die Soldaten zur Abholung bereits in Oſterode eingetroffen

waren. Auch der von den Herzogen der drei Linien Telle, Calenberg

und Braunſchweig am 16. Januar geſchloſſene und vom Kaiſer am

3. März 1642 beſtätigte Friede machte den Kontributionen noch

kein Ende. Bei dem „ hochbedauerlichen Zuſtande der Untertanen

auf dem Lande“ beſchloß der Landtag am 30. Dezember, auch die

Bergſtädte ferner mit heranzuziehen ; der monatliche Beitrag Altes

naus betrug vom 1. Dezember ab 5 Taler. Der Rat von Klausthal

ſchrieb am 25. April, er habe gehofft, bei den währenden Friedens

traktaten “ mit der Wolfenbüttelſchen Kontribution verſchont zu

werden, aber da jeßt militäriſche Abholung ſcharf angedrohtwerde,

müſſe Altenau ſeinen Reſt unverzüglich ſchiđen. Am 25. Mai nahm

die Regierung im Auftrage des Herzogs die Wolfenbüttelſche Kons

tribution in die hand. Klausthal, bisher zugleich für Altenau,

Buntenbock und Lerbach mit monatlich 100 fl. angeſeßt, hatte ſeinen

Beitrag von 70 Taler bereits eingeſchickt. Altenau ſollte ſeine
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Quote – die hier zu 10 ſtatt zu 12 Taler angegeben wird – für

April und Mai zugleich mit den Obergſchen Kontributionsgeldern

unverzüglich dem Landhauptmann einzahlen. Am 14. September

1643 verließen die Kaiſerlichen endlich die Feſtung Wolfenbüttel.")

Altenau hat für ſie in den 16 Jahren, wo ſie ſich hier feſtgeſetzt

hatten, mindeſtens 1000 Taler an Kontributionen gezahlt.

Dom 1. Oktober 1943 ab betrug die Kontribution nur noch

4 rthl. Aber zweimal noch mußten für die Schweden außerordentliche

Laſten übernommen werden : am 12. Mai 1645, als der Generals

leutnant Königsmark auf ſeinem Marſche von Bremervörde nach

Heſſen von Grubenhagen Proviant an Brot, Bier und Fleiſch, dazu

Hartfutter forderte, eine halbe Monatskontribution, und am 27.

November, wo auf Befehl der Regierung, „ alle menſchenmöglichen

mittel angegriffen “ wurden, um einer „ hochbeſchwerlichen Anmu

tung“ zu genügen, die vierfache Kontribution von 16 Taler binnen

4 Tagen. Dieſer Durchmarſch und „andere Landesungelegenheiten“

zwangen die Regierung, mzur Abwendung größeren Unheils" mehs

rere Tauſend Taler anzuleihen ; zur Tilgung derſelben wurde für

Februar 1648 eine doppelte, für März eine 14/zfache Kontribution

( alſo 8 und 6 = 14 rthi. ) erhoben.

In den Jahren der Unruhe waren ſowohl die Kämmereis wie

die Kontributionsrechnung nicht abgenommen. Da allerlei Unords

nung eingeriſſen ſein ſollte, verfügte der „ Berghauptmann und

Landdroſt “ Bodo von Hodenberg am 5. februar 1648 pon Klauss

thal aus die Einſendung der Rechnungen an den Zehntner Lunde,

und meldete ſich auf den 4. März mit der Weiſung zur Abnahme

an, daß ſich alle Einwohner an dieſem Tage zu Hauſe zu halten

hätten. Die Prüfung ergab viele Rückſtände in der Kontribution.

Die beiden hohen Beamten verfügten bei ihrer Anweſenheit, daß

die aus den Jahren 1645-47 herrührenden bei Strafe der Derdop=

pelung binnen 4 Wochen beigebracht, die noch älteren den Bürgern

an den Einnahmen aus den Brauzeiten vom Rate gekürzt werden

follten .

In erſchwingbarer Höhe zogen ſich die Kontributionen noch

mehrere Jahre über den Weſtfäliſchen Friedensſchluß hinaus. Es

war eine „ Kurrentkontribution “ zum Unterhalt der im Fürſtentum

1) Am 6. Auguft hatten die Schweden Schladen erobert; im November

gewannen ſie auch Harzburg, den legten feſten Plag, den die Kaiſerlichen in

dieſer Gegend beſeftgehalten haben .
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liegenden ſchwediſchen (und lüneburgiſchen) Truppen und eine

beſondere Remuneration zur Tilgung der der Krone Schweden im

Frieden bewilligten Satisfaktions- oder Friedensgelder von 5

Millionen rthl. zu leiſten . Dazu kam aber mehrfach noch eine

Extrazahlung: ſo bewilligten die Landſtände im März 1649 mit

Rücklicht darauf, daß die für die Schweden beſtimmte Kurrent

Kontribution „zu anderen Notfällen “ hatte verbraucht werden

müſſen, eine Extra-Doppel-Kontribution auf einen Monat. Altenau

zahlte dazu alſo 8 rthi .

Im Jahre 1649, in dem noch immer drei Kompagnien

Schweden im Fürſtentum lagen , betrug die Kurrent-Kontribution

monatlich 1/2 Simpla, nur im November, wo „ die Reduktion

etlicher hohen und niederen ( lüneburgiſchen ) Offiziere und Stabs

perſonen " eine Mehrausgabe von 1095 rthl . 21 gr . „Reduktions

geldern " verurſacht habe, wurden 2 Simpla erhoben. (Sa. für Alte

nau 82 rthi. )

Im Anfang Februar 1650 30gen die drei Steinbockſchen Kom

pagnien ab , doch mußten ihnen noch Traktamentengelder für

Dezember und Januar gezahlt werden, auch wurden in das

Fürſtentum die Kompagnien des Hauptmanns Masn und 25 ſchwe

diſche Reiter geſeßt. Deshalb wurden vom Februar ab wieder

1 '/, Simpla, vom Mai ab ſogar 6 Monate lang 2 Simpla erhoben.

Am 6. Auguſt forderte die Regierung das Simplum der Satisfaks

tions- und Legations-Kontribution auf 6 Monate ſofort ein : der

Rat mußte die Summe (24 rthl.) vorſchüſſig zahlen.

„ Durch des grundgütigen Gottes Gnade iſt der allgemeine

liebe Friede nunmehr erfolgt und die ... ſchwediſchen Völker zu

Roß und Fuß, nicht weniger die Lüneburgiſchen Reiter ſind unlängſt

abgeführt, auch die ſchwediſchen Satisfactionsgelder und andere

praestanda guten teils übertragen ; " ſo meldete der Landdroſt am

31. Auguſt 1650 dem Rate und legte für Altenau das Simplum

von 44 rthl. auf 3 rthl . 16 gr. 5 pf. herunter. Und als auch die

(grubenhagenſche) Schirmerſche Kompagnie abgedankt war, trat

am 9. Oktober eine weitere Ermäßigung auf 2 rthl. 4 ggr. ein .

Indes erhöhte ſich nach einer Verfügung vom 14. Juli 1651 die

Quote dadurch wieder um 2 mgr. 2 pf. , daß die Stadt Klausthal

(um fie Zellerfeld gleich zu ſtellen) auf Befehl des Herzogs von der

Kontribution befreit wurde.
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Das war für Altenau, das vormals mit Klausthal in Kontri

butions- , Union " geſtanden hatte , recht ſchmerzlich. Und auch

Klausthal hätte dem kleinen Nachbar, den es ſtets in Protektion

genommen hatte, die gleiche Vergünſtigung gern gegönnt. Deshalb

entwarf der Klausthaler Stadt- und Bergſchreiber Bawardt ſofort

ein Geſuch an den Landdroſten, in das der Richter zu Altenau nur

das Datum (19. Juli) einzuſeken nötig hatte : Altenau hat von dem

petitum Klausthals nicht gewußt, ſonſt würde es ſich von vornherein

angeſchloſſen haben. Die Bevölkerung bildet ,, einen Haufen blut

armer Leute, “ und dieſe ſind in Berg- , Hütten- und anderer Arbeit

bei dem Klausthaler Bergwerk bedienſtet, ſo daß eine Gleichheit

auch in der Kontribution hochnötig iſt.

Erfolg hatte indes das Geſuch nicht; und im September 1651

mußte neben der Kurrent- Kontribution ein Beitrag von 2 rthl . 6 gr .

2 pf . zu den 13 Römermonaten gezahlt werden , die dem Kaiſer zur

„ Enträumung“ der Feſte Frankenthal ( in Pfalzbaiern) bewilligt

waren.

Auf flehentliches Bitten der Stadtbehörde verfügte endlich bei

der Rechnungsabnahme am 10. November 1652 der Landdroſt,

daß die für Januar dieſes Jahres erhobene Kontribution die lezte

geweſen ſein , die Bürgerſchaft aber dafür behuf Wiederaufnahme

des Bergbaus ein „ Stollengeld" von Häuſern , handwerk und Dieh

entrichten ſolle. Dieſe Belaſtung übernahm die Bürgerſchaft weniger

ungern, weil ſie mit dem neuen Betriebe der Schakkammer, die der

Rat 1653 wieder mutete und im Quartal Rem. 1654 mit 1 fl. 3u

buße in den Bergzettel brachte, unanfechtbar wieder unter den

Schuß der 1636 erworbenen Bergfreiheit trat. )

Auf dem Landtage im Januar 1653 verpflichtete ſich der

Richter namens der Stadt , ſich an der Aufbringung von 8000 Taler

durch eine freiwillige Beiſteuer von 80 Taler zu beteiligen . Ohne

Zweifel handelte es ſich hier um die für den Landesherrn , den

herzog Chriſtian Ludwig (der ſich in jener Zeit mit der Prinzeſſin

Dorothea von Holſtein - Glücksburg vermählte) beſtimmten Heirats

gelder.

In Veranlaſſung der in den benachbarten Königreichen und

Landen“ um ſich greifenden gefährlichen Bewegungen wurde zur

Erhaltung des Kleinodes des edlen Friederis am 2. Adventſonntage

1 ) Calvör 163 f ; May I, 425.
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( 15. Dezember) 1654 im ganzen Niederſächſiſchen Kreiſe ein Buß-,

Bet- und Faſttag , und als ſich jene Unruhe und Empörung durch

Gottes Gnade geſtilt hatte, auf Befehl des Herzogs am 22. Sonn

tage nach Trinitatis (18. November) 1660 ein Dankfeſt gefeiert.

Ich füge hier eine Beſchreibung der wichtigſten Siegel an , die

ſich in den Kontributionsakten erhalten haben.

1. Bergamt Klausthal (1640 Dezb. 19) .

Kreisrund, d. 37 mm. Zwei aufrecht ſtehende Löwen halten

zwiſchen ſich einen Schmelzofen, aus dem oben zwiſchen Schlägel

und Eiſen die Flammen ſchlagen . Umſchrift in Majuskeln : S. des

Fürſtlichen B. Berckamts aufm Claas.

2. Herzog Chriſtian zu Celle ( 1627 Mai 12).

Oval von 25 und 30 mm. Schild unten gerundet, einmal ſenk

recht, zweimal quer geteilt. 1. feld : Die beiden braunſchweigiſchen

Leoparden. 2. Feld : Der lüneburgſche Löwe. 3. Feld : Der Eber

ſteiner Löwe. 4. Feld : Der Homburger Löwe mit geſtückter Ein

faſſung. 5. Feld : Die Honaſchen Bärenklauen, darunter das (hier

nicht verſchobene) Kreuz von Altbruchhauſen, und die oldenburgſchen

Balken für Neubruchhauſen . 6. Feld : Der Diepholzer Löwe, dar

unter der Adler von Stemwede. Im aufgelegten Mittelſchilde:

Die gekreuzten Schlüſſel von Minden. Schrift nur oben, wahr

ſcheinlich Chriſtian.

3. Regierung zu Oſterode ( 1624 Mai 25) .

Kreisrund, d = 28 mm. Schild wie unter Nr. 2 , jedoch mit

dreifachem Helmſchmuck : r. 2 Hirſchſtangen (Honſtein und Lutter

berg) , mitten Säule mit Pfauenſchwanz, vor der ein Pferd zwiſchen

zwei einander zugekehrten Sicheln ſpringt (Braunſchweig -Lüneburg ),

1. 2 Büffelhörner und Fähnchen (Bruchhauſen ). Umſchrift in

Majuskeln : Sigillvm Cancellariae in Dvcatv Grvben hagensi.

Zu den Seiten des Wappens 16 ... 18.

4. Regierung zu Oſterode ( 1641 Januar 12) .

Oval von 30 und 33 mm .' Zweimal ſenkrecht und zweimal

quer geteilt, dazu 2 Felder im Schildfuße. 1. Löwe (Lüneburg ).

2. Zwei Leoparden (Braunſchweig ). 3. Löwe (Eberſtein) . 4. Löwe
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mit geſtüdter Einfaſſung (Homburg). 5. Löwe (Diepholz). 6 .

Löwe ( Lutterberg). 7. Bårenklauen (Hoga). 8. Adler (Stemwede).

9. Schach und Querfäden (Honſtein, Lutterberg). 10. Roß(Sachſen ).

11. Hirſchſtange (Regenſtein, Blankenburg). - Umſchrift in Majus

keln Sigillvm Cancellariae Dvcatvs Grybenhagensis,

Urkunden ,

1 .

1

Schußbrief des Grafen Tilly vom 30. März 1626.

Wir Johann Grave Tſerclaes don Tilly, Frenherr von

Marbeiß, Herr zu Balaſtre, Montigni und Braiteneck etc., Der

Röm. Kayſ. auch zu Hungarn und Böheym Königlicher Majeſtät

etc. vnd der Churfürſtl. Durchl. Herzogs Maximiliani in Bayern

etc. General Leutnant, Rath und respective Tämmerer etc., Thun

hiemit und in Krafft diß kundt ond zu wiſſen, Daß wir off das

Berg Stätti Altena w gegenwertige Dnſere Salvam Guar

diam ertheilt haben. Befehlen darauff allen ond jeden vnſern

unterhabenden hohen ond niedern Befelchshabern, wie auch insge

mein allen Soldaten zu Rojß und Fuß, mit Ernſt, ond ben onauß

bleiblicher Straff, dieſe onſere Salvam Guardiam in allerwege zu

reſpektiren , ob benamtes Berg Stättı Alten au vor Ein:

quartierunge , wie nit wenigers vor allen Exactionen ,

Brandtſchakungen und Contributionen, auch ſonſten vor

ſemptlichen feindtlichen Einfallen und Angriffen, Blünderungen und

Beſchwernuſſen ohnmoleſtiret zu laſſen und allerdings zu entheben,

ſo lieb ihnen ſene ob angedräwete Straff zu vermeiden ; darnach ſich

ein jeder zu richten, und vor Schaden zu hüten wiſſen wird . Datum

Tlauſthal den 30. Monats Tag Martij Anno Sechzehenhundert

vnd im Sechs und zwanßigſten.

Tilln .
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Urſchrift auf Papier. Das Geſperrtgedruckte iſt handſchriftlicy

in ein gedrucktes formular eingefügt.

Ovales Siegel : aufrechtſchreitender Löwe, Adlerflügel als Helm

Ichmuck Umſchrift JOHAN GRAVEN TSERCLAES TILLY.

1

2.

Schutzbrief des hauptmanns Wolf von Wildenſtein .

15. mai 1626 .

Ich Georg Wolff von Wildenſtein off Strolenfels, Stauffersburch

und Gebhardtsreuth p . Königl. manſt. zue Dennemardkt beſtalter

Tapitain , bekenne hiemit, daß mich der Richter und Gemein deß

Bergſtädleins Altenau vmb Schuß wider die harßburſch und eßlich.

3ujambgerott braunſchweigiſche Vnterthanen und Schüßen erſucht

und gebetten . Wenn ſie dann dem Feind gang keinen vorſchub

und befördernus Juthuen fich erbotten , vornemblich auch denen

betrangten vff den Zellerfeld und anderwerts unterſchleif gegeben ,

und ſonſten ſich ( wie mir von Ihnen gerühmet worden ) gute Nach

barſchafft mit den Braunſchweigk. Vnterthanen gehalten , und noch

halten wollen ; Alf hab Ich ihnen ſolchs nit verweigern , ſondern

Trafft diß inn nahmen und von wegen höchſtgedacht Königl. Maie

ſtet ertheilen wollen . Gelanget demnach an alle ond iede , ſo Ihr

Kön. Maieſtet p. oder Jumi. Herßog Chriſtian zu Braunſchweig

und Luneburg p. Frl. Ond. mit pflichten und ſonſten vorwand ,

mein gebührlich ermahnen und bitten , obgemeltes Bergſtädlein ,

ſambt ihren Burgern und einwohnern , Vieh , getrend, haab vnd

gutern inn und auſſer der Stad allerdings vnperturbiret Julaßen.

Solches iſt an ihm ſelbſten billig, ond Ich bin dieſes gegen die

ienigen , ſo onter mein Commendo nit ſenn , doch dieſen Schußbrief

inn respect nehmen, vmb eines ieden Standswürde der gebühr nach

hinwider Zuverſchulden erbötig und willig . Zu mehrer bekreffti

gung deßen , hab Ich mein gewöhnlich Innſigel vorgedruckt und

mich eigenhändig unterſchrieben. So geſchehen auf der Harzburgk

den 15. Man Anno 1626.

6. Wolff vom Wildenſtein ,

Tapitain. mppria .

Urſchrift auf Papier.
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Siegel : Schräggeteiltes Schild ; im unteren Felde drei nicht be

ſtimmbare Figuren (vielleicht Hämmer ?) ; das obere Feld leer.

helmzier : ein Wedel mit fünf Blättern ( ? ) auf jeder Seite . Ums

ſchrift: S. Georg Wolff v. Wildenſtein.

3 .

1

Wallenſteins Schuß brief vom 31. Mai 1626.

Don GOttes Gnaden WIr Albrecht, Herßog zu friedlandt,

Röm . Kanſ. majeſt. Kriegß-Raht, Tammerer, Oberſter zu Prag,

vnd General vber dero Armeë, etc. Geben allen und jeden , Höchſt

ernanter Ihrer Kanl. majeſt. beſtalten Oberſten , Oberſten Leute

nanten , Oberſten Wacht: vnd Quartiermeiſtern , Rittmeiſtern , Tapi

täinen und allen andern hohen vnd niedern Officirern und Befeh

lichshabern, wie auch der ſammtlichen Soldatesca zu Roß und Fuß,

hirmit zu vernehmen : Demnach wir aus ſonders bewegenden

vrſachen die Fürſtlich Braunſchweig Lüneburgiſche Bergk

ſtadt Alltenaw, dern Vorwerckst) Oficirer diener Pers

lohnen und Güettern frey verbleiben laſſen, die Vnterthanen

mit eigenmächtiger exaction oder Geldſchaßungen nicht beſchweren ,

Sie, wie auch ihr groß und klein Viehe, Roß, Wagen und alles

andere , wie das namen haben mag, keines weges antaſten , belei-:

digen , weniger ichts mit Gewalt hinweg nehmen, noch andern ſolches

zu thun geſtatten , vielmehr aber in allen Fürfallenheiten ſchüßen

vnd defendiren ſollen, Wornach ſich Menniglich zu richten und für

Schaden zu hüten wiſſen wird . Geben Im haubtquartier zu

Aſchersleben den 31 " Man Ao 1626.

Ah3fdl (Albrecht Herzog zu friedland).

Gegenz. ( N. N.)

Römb. kanl. maj.

Veldtkriegs Secretar.

Urſchrift auf Papier . Das Geſperrtgedruckte iſt handſchriftlich

ein gedrucktes Formular eingefügt.

Siegel : Einköpfiger Adler mit viergeteiltem Bruſtſchild mit vier

einander zugekehrten aufrechten Löwen ; über dem Hauptſchilde

Herzogskrone. Umſchrift: ALBRECHT HERTZOG ZV FRID

LAND.

1 ) Schreibfehler für „ Bergwercks."
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4.

Saußbrief des Königs Chriſtian IV. von Dänemark

vom 11. Juni 1626 .

Don Gottes gnaden Wir Chriſtian der Dierte zu Dennemara,

Norwegen , der Wenden und Gothen Königk p. , Herkog zue Schleſs

wieg, Holſtein, Stormarn und der Dittmarſche, Graff zur Olden

burg und Delmenhorſt p . , Geben allen vnd Jeden Unſern Beſtalten

Generaln Maiörn , Obriſten, Obriſten Leutenanten , Obriſten

Wachtt und Quartiermeiſtern, Rittmeiſtern, Tapitänen und allen

andern hohen oder Niedern Officirern und Befelchshabern, wie

auch der Sametlichen Soldatesca zue Roß und fueß hiemitt zuuer

nehmen , Demnach wir auß ſondern bewegenden Dhrſachen die

fürſtliche Braunſchweigiſche und Lüneburgiſche Bergſtadtt Altenaw

deren Bergkwercks Officirer, Diener, Perſohnen, vnd Guetern ſampt

deren pertinentien allerda Soldatesca einloſier. ond Inquartirung

ſonderlich erimiret und befrenett, Als iſt an alle ond Jede obbe

melte Unſere Hohe und Niedere Officirer, Befelchshaber, beuorauß

die verordnete Quartiermeiſter und furirer Dnjer, bey Dnaußplei:

bender Leib- und Lebenßſtraffe, ernſter befelch, Das ſie obbemelte

Bergk Stadtt ſampit allen derſelben an : vnd Jugehörungen, Vnper

turbirett und quartierfrey verplenben laßen, die Dnterthanen mitt

eigengewaltiger Exaction oder Geldttſchäßunge nichtt beſchweren,

Sie , wie auch ihr Groß und Klein Diehe, Roß, wagen und alles

anderß, wie das nahmen haben mag, Keineß weges antaſten,

beleidigen , weniger Ichts mitt gewaldtt hinweg nehmen, noch an:

dern ſolches zuthuende geſtatten, Dielmehr aber in allen Dorfallen

heiten ſchüßen und defendiren ſollen, Wornach ſich menniglich zu

richten und vor ſchaden zu hütten . Dhrkundlich geben Wulffen

büttel unter vnſerm Königlichen Handzeichen und Secrett am

eilfften Junn Ao 1626 .

Chriſtian .

Urſchrift auf Papier.

Siegel: 13 Wappenſchilder um einen Mittelſchild gruppiert; die

Einzelfelder und die Umſchrift ſind nicht mehr deutlich zu erkennen.
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5.

.

Patent des Herzogs Georg dom 5. April 1633.

Don Bottes Gnaden Wir George Herßog zu Braunſchweig

vnd Lüneburgk, der Königl. Erbin und der Tron Schweden General,

fügen hiemit Jedermänniglichen, ſonderlich aber unſer unter:

habenden Königl. Armada an und zugehörigen Obriſten , Obriſt

Leutenandten, Obriſt Wachtmeiſtern, Rittmeiſtern und Capitainen ,

To dann allen hohen vnnd niedern Officirern unnd gemeiner

Soldatosca zu Roß und fueß zuwiſſen, Ob wir woll zu verſchie

denen mahlen wegen der ben gedachter unſerer onterhabenden

Armee und ſonſten hin und wieder off den Landtſtraſſen täglich

vorgehender Streifferenen, Plackerenen , Beraubungen, Plünde
rungen , Exactionirungen und andern Exorbitantien unſere

Scharffe Edicta vnnd Ordonantzen außgehen laſſen, verhoffendt,

dardurch der täglich einkommenden vielen klagten geübrigt zu ſeyn ,

Daß wir doch, an Statt wir minderung und beſſerung vernehmen

ſollen , daß Contrarium und mit leidweſen erfahren müſſen, wie

Jolches Streuffen, Außreiten, berauben des reiſenden Mannes (Ja

onſrer eigenen Soldatesca, darunter auch unſere eigene Diener nicht

verſchonet bleiben mügen) von Tage zu Tage dergeſtalt zunimbt,

daß da ihme nicht in Zeiten vorgebeuget werden ſolte, auff die

harre nichts gewiſſers darauß, als groſſe Confuſion, ja endlich die

ruin der und vom Herrn Groß Cangler Orenſtirn ſo hoch recom

mendirten Armee zubefahren. Wann wir nun ſolche verſpürte

disordre mit dem uns zugeordneten Herrn Feldtmarſchallen und

andern Generals Perſohnen und Kriegs Räthe in reiffe delibe

ration gezogen und kein beſſer mittel gefunden, als daß hinfüro

kein Obriſter oder Commendant des Regiments oder Squadrons

einige Troupen zu Roß oder zu fueß ohne ſonderbahre erhebliche

Drſachen und ohne unſer, des Herrn Feldtmarſchallen Knyphauſen

oder der benden Herrn General majorn zu Roß und fueß dor:

wiſſen auſſer den quartiren an andere örter reiten oder lauffen

zulaſſen erlauben mag, woben inen dann allemal, wann etwa es

die Noth erfordert, in des Obriſten Päſſe eine gewiſſe Zeit deter

miniert und hinfüro keines Rittmeiſters oder Capitainen Päſſe

mehr in ſolchen und andern Fällen nicht weiter alsoff das foura

giren (darinnen ihnen ben Leib vnd Lebens Straffe alles Rauben,
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Plünderen, Exactioniren und alle insolentien allemal gleichfals

zu verbieten) und nicht weiter , als auff 2 Tage zugeben, mehr

reſpectiert werden ſollen . So haben wir , ben ſo geſtalten Sachen,

ſolche vnſere hierüber mit einhelligem Raht vnd guthfinden wolged.

Generals Perſohnen vnd Königl. KriegsRäthe genommene reso

lution hiermit obged. vnſerer unterhabenden Armee angehörigen

hohen vnd niedern Officirern und gemeinen Soldatesca zu Roß.

vnnd fueß notificiren vndt kundt thun , auch ihnen ſambt vnd

ſonders daneben ernſtlich anbefehlen wollen , darob feſtiglich zu

halten , ſo lieb ihnen iſt , vnſere Vngnade und nach geſtalten Sachen

Leib und Lebens Straff zuvermeiden . Vnnd damit gegenwertige

unſere Verordnung ſo woll in dieſem Nieder Sächſiſchen als in

denen Weſtphäliſchen Landen , ſo weit dieſelbe vnſere unterhabende

Armada allbereits berühret hat onnd noch ferner berühren möchte,

deſto mehrer Würcklichkeit erreiche, wollen wir allen vnd jeden

denen vorgeſetzten Landtroſten , Beampten, Voigten und Bedienten

jedes Orths Fürſtenthumben , Graffichaffen ( ! ) und Landen , in

speciè aber vnſers Fürſtenthumbs Grubenhagen hiermit Concedirt

und nachgegeben haben , wann und ſo offt ſich Troupen befinden,

welche weder von DnB, Herrn Feldtmarſchallen Knyphauſen oder

unſerer vnterhabenden Armee zugeordneten General Majorn oder

General Commiſſariens Päſſe oder Ordre verſehen , oder dern

päſſe (welche ſie von ihren Commendanten oder Obriſten des

Regiments oder Squadrons haben) , veraltet , kein Quartier zu

geben , ſondern abzuweiſen , Im fall ſie ſich in der güte nit abweiſen

laſſen wollen , mit zuziehung der Bürger oder Bawren (welche fie

vff ſolche Fälle durch offenen Glockenſchlag zuſammen zuruffen

anhalten) vnd nach unſerm Feldtlager oder Hauptquartier bringen

zulaſſen , oder da ſie ſich opponiren würden, entweder thätlich her :

nieder zuſchieſſen oder ſonſten nach ihren meriten abzuſtraffen .

Daß meinen wir ernſtlich ; zur Dhrkundt haben wir dieſes Patent

mit unſer eigen Handt, vnd Frl . Tangley Secret befeſtigen laſſen..

Geſchehen im Feldtlager von Hameln , den 3. Aprilis Anno 1633.

George Man . Propr.

(L. S. )

1

1

Nach einem Originaldruck auf Papier.
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6 .

Schutzbrief des Generals Rüeder vom 11. September 1640 .

Dero Röm : Kani : auch zu Vngarn, ondt Böheimb

Königlichen mant. Krieges Rath, Generalwachtmeiſter,

Obriſten zu Roß vnd Fueß, Gouverneur der Deſtung

Wulfenbüttel p.

Demnach bey ießigen Zeiten die Fürſtl. Br. Luneburg. Herrn

Berg Officianten zum Claußthal , Altenaw, Buntenbock undt An

dreasberg ſambt der Eyſenhütten in der Schlufft ſich ben mir an

gemeldet und Ihre Perſohnen , auch Einwohner daſelbſt zu salva

guardiren gebetten , Als habe dieſelben ſambt und ſonders mit

Ihren Weib und Kindern, Knechten und anderem geſind, Geſchirrn,

Pferden, auch allen andern groß und kleinem Vieh, beweg : und

unbeweglichen mobilien, wie die immer nahmen haben mögen, und

wo ſie gelegen, in der Röm : Kenß : Maytt, ſonderbahre Protection ,

Schuß vnd Schirm auff : und angenommen ; Vnd gelanget darauff

an alle ondt Jede deroſelben , wie auch des Heiligen Reichs Armeen

Jugethane Hohen vnd niedern Standes Officier, ſowol auch ge

meine Soldaten zu Roß und fueß mein, eines Jeglichen gebühr

nach, dinſt : vnd freundtlichs geſinnen , Sie wollen oberwehnter Berg

örtter Officianten und Bedienete ſambt und ſonders mit ange

regeten Pertinentien, nichts außgenommen, für allerhand Kriegs

Exactionen , wie die mögen ernennet werden, wie auch Brand ,

Beraub : vnd Plünderung genßlich zu verſchonen, Sie noch Jemands

von den Ihrigen molestiren oder beleidigen , ſondern bey Ihren

Functionen und ſonſten ruhig gewehren laßen vnd alſo bey dieſer

Salvaguardie dieſelben manuteniren, ſchüßen undt ſchirmen

helffen. Solches vmb ein Jeden, Standesgebühr nach, dienſt : ondt

freundlich zu remeritiren, bin vnd verbleibe Jederzeit geflißen.

Die von hieſiger Guarnison aber vnd andere meinem Commando

untergebene verrichten daran Ihre ſchuldigkeit und meinen ernſt

lichen Befelch. Geben Wolfenbüttel den Elfften Septembris, Anno

1640.

J. B. Rüeder (?) mpp.

(L. S.)

Nach einer gleichzeitigen vom Kaiſerlichen Notar Martinus

Hoffmann, Berg- und Stadtſchreiber zum Claußthal, angefertigten

und beglaubigten Abſchrift.

2
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7.

Schußbrief des

Erzherzogs Leopold Wilhelm von Öſterreich

20. Auguſt 1641.

Wir Leopold Wilhelm, von Gottes Gnaden Erzherzog zu

Öſterreich, Herßog zu Bürgund, Steyr, Karnten, Krain undWurt

temberg, Biſchoff zu Straßburg, Halberſtadt, Paſzaw ond Ollmüş ,

Graff zu Tyroll ondt Görk P. , Röm. Kenß. man. General ober

dero Armaden unnd Gubernator deß Königreichs Böheimb p.,

Entbieten allen vndt Jeden der Röm. Key. may. Dnßers gnedigſten

Hernns ondt geliebſten Herren Bruders Ld. wie auch deß heil.

Röm. Reichs Armaden Deldtmarſchalchen, Obriſten Deldtzeug

meiſtern, Deldtmarſchalchsleutenans, Obriſten Deldtwachtmeiſtern,

Obriſten , Obriſtleutenanten, Obriſten Wachtmeiſtern, Rittmeiſtern,

Haubtleuthen, Leutenanten, Fendrichen, Wacht- und Quartiers

meiſtern, Deldtwübeln, Foriren vnnd in gemein allen Kriegs

leuthen zu Roß vnnd fuß, waß Nation, Würden, Standes oder

weßens die ſeindt, wie auch allen und Jeden Ober- unndt Unter

Zufuhri: einlogir : vnnd Quartirungs Commißarien p. dießer Zeit

vorhanden, oder inskunfftig verordnet werden möchten, Dnßer

gnad onnd alles gutes und geben Euch hiemit gnedigſt zu vere

nehmen, das wir auß ſonderbar bewegenden Drſachen alle und

Jede zum Furſtenthumb Grubenhagen gehörige Bergörtter als

Clauſthal, St. Andreasberg, Altenaw , Bundenbock, Lauterberg,

Dnter vnd Ober Sieber, Lohnaw, Königshoff, Schlufft und vor

Osteroda ſambt allen auff und unterm Harz einliegenden Silbers

onndt Enſen Bergwercken, deren gebewode, hütten, factorenen ,

Mungen, Mühlen mit allen und Jeden pertinentien, auch dazu

beſtellten hohen und Niedern Officiren, bedienten, Gewercken,

Berg- unndt Hüttenarbeitern, Münkern, Köhlern, Fuhrleuten vnnd

allen andern Einwohnern, wie ſie ferner nahmen haben mögen,

deren Weibern und Kindern, Knechten und anderm Geſinde, des

ſchirren, Wägen, Karren, Pferden , auch allem andern groß und

kleinem Diehe, Item Getreiten und Victualien deßgleichen die

Bergwahren auff den hütten , alſ gleth, Kupffer, Blen, auch alle

andere beweg: und unbewegliche Gütern ſambt deren Zugehorungen,

wie die genant werden mögen, in höchſtgedachter Kay. May. ond

Ld. auch Dnſern Schuß und Schirm an : und auffgenommen , auch
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don aller eigenwilliger Einlogir: Einquartirung und andern

dannenhero rührenden Kriegsbeſchwerlichkeiten gänzlichen und

allerdings eximiret ond befrenet haben; Befehlen hierauff Euch

allenſambt und Jedem inſonderheit bevorauß denen Verordneten

Quartierungs Commißarien, Quartiermeiſtern und forirern, das

Ihr obgedachte Bergörtter ſambt und ſonderlich mit angeregten

und andern pertinentienanPerſohnen, Diehundgütern, auch ganzem

Bergwercksweſen und gebewden von ißo an, und hinfüro / : außer

Vnßerer gemeßenen Derordnung und befehl : / gang vnperturbiret,

vnmolestiret, quartirfrey derbleiben laßen, dieſelbe mit eigen=

mächtigen Exactionen , Geldſchaßungen oder in andere Wege nicht

beſchweren, Ihnen Ihr Groß und Klein Vieh, Roß, Wagen, det

treyt, Victualien und alles anders, wie das immer genant werden

mag, weder mit gewalt noch ſonſten hinweg nehmen, einige Dnges

legenheit noch ſchaden nicht zufugen, noch von andern ſolches zu

thun verſtatten, ſondern Euch deßen allen gänglichen enthaltten

und wieder dießen unſern gemeßenen Willen vnnd Meinung, auch

deßwegen ertheilte Salvaguardia, dem Vidimus Dnſerm Original

gleich zu haltten, nichts vornehmen, ſondern vielmehr ſelbiger

würcklich nachleben und daben ſchüßen und hand haben ſollet.

Daß meinen und wollen wir ernſtlich ben Dermendung Unſerer

Dngnad ond unaußbleibender höchſter ſtraff, auch Wiedererſtattung

alles hiewieder deruhrſachenden ſchadens, und wird hieran Dnſer

gnedigſter und ernſtlicher gemeßener Befehl, Willen und Meinung

dollzogen. Geben im Käą. Deldtlager bei Waldenberg den zwan =

ßigſten Monatstag Augusti, im Jahr Eintaußent ſechshundert

ein und Dierkig.

Leopold Wilhelm mpp.

(L. S.)

Nach einer gleichzeitigen, dom Kaiſerlichen Notar Martinus

Hoffmann, Berg- und Stadtſchreiber zum Claußthal, angefertigten

und beglaubigten Abſchrift.

8.

Paß des Erzherzogs Leopold Wilhelm von Öſterreich.

20. Auguſt 1641 .

Wir Leopold Wilhelm , von Gottes Gnaden Erkherkog zu

Oſterreich (uſp ., gleichlautend mit dem Schußbriefe), Entbieten
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allen vnnd Jeden Geiſt- unnd Welttlichen Obrigkeiten , Landtſaßen ,

Vnterthanen und getreuen, wie auch dem geſambden Kaq : ond deß

Heil : Röm : Reichs Kriegsvolck zu Roß vnd fuß, waſ nation , Wurden,

Standts oder Weſens die ſeind, Ungern gruß , gnad und alles guts

und geben denenſelben hiemit freundt vnd gnediglich zu vernehmen ,

Daß zubehuff der Ober : vnd Dnterharßiſchen Berg : vnd Hutten

wercken allerhandt Materialien alß benanttlich gled, bley, Kupffer

vnnd Enßen ab : ond hingegen zu deßen behueff allerhand not:

turfften alſ Victualien, Vnſchlitt, Leder, Aſchen, vnd wie ſie ſonſten

nahmen haben mogen , zuführen zu laßen hat.

Dießem nach an obbemelte alle vnd Jede frl. gnediglich ge

ſinnet, denen andern DnBerm Commando Vntergebenen aber

ernſtlich befehlend , daß Sie gedachte Ober : vnd Vnter Harkiſche

Bergwercken Bediente ſambt den Fuhrleuthen , Pferden vnd Wagen

mit iedesmahl abführenden obspecificirten und andern Materia

lien, auch zuführenden Notturfften vnd Victualien nicht allein aller

-Ortten frey, ſicher vnnd ungehindert, auch ohne den geringſten Dff

ſaß, Schakung oder exactien, Wie die immer nahmen haben mogen,

paſiren und repaßiren laßet, ſondern ihnen auch vff begehren mit

notwendiger Convoy vnndt ſonſten alle benöttigte ABistenß, Vor

Tchub vnndt geneigt befurderſchreiben wollen erwenſen, wie nichts

weniger die Vidimirte Copey gleich dieſes Vnſers Originalß ſelbſten

in gebüerlichem respect haltten wollet vnd ſollet .

Solches gereicht Unß von Euch zu frl . Beliebenden auch gnäs

digſten gefallen , die andern aber vollziehen hieran Unßern gnädig

ſten ernſtlichen befehlich, Willen vnd Meinung. Geben im Kaq .

Veldtlager bey Waldenburg den zwanzigſten Augusti Ao Sech

zehnhundert Ein vnnd Vierzig .

Leopold Wilhelm mpp .

(L. S.)

Nach einer gleichzeitigen vom Kaiſerl . Notar Martinus hoff

mann , Berg- und Stadtſchreiber zum Clauſthal, beglaubigten Ab

ſchrift.



Der plan einer Verlegung des Reichskammergerichts

nach Hildesheim .

Von J. H. Gebauer, Hildesheim.

Die Einrichtung des Reichskammergerichts war von den Refor

men , die unter Kaiſer Marimilian I. nach harten Kämpfen ins

Leben traten , die bedeutſamſte geweſen , und in den erſten Jahr

zehnten ſeines Beſtehens hatte das Gericht im weſentlichen doch auch

die Hoffnungen erfüllt, die man darauf als auf den Hort unpartei

iſcher höchſter Juſtiz gelegt hatte. Allein der beginnende Zwieſpalt

der Bekenntniſſe ward auch dem Kammergericht verhängnisvoll und

ſehr bald kündigten ihm die Proteſtanten ihr Vertrauen auf. In

immer wachſendem Maße ward es ſeitdem ein Schauplatz, wo Katho

liken und Evangeliſche ſich ingrimmig befehdeten , und dazu unter

gruben Beſtechlichkeit der ſchlecht beſoldeten Richter, eine uner

hörte Prozeßverſchleppung – zum großen Teile übrigens verſchuldet

durch die unzulängliche Zahl der Kameralen – und Ränke jeder Art

das Anſehen dieſes höchſten Gerichtes im Publikum. So fing man

an, ſein Recht mit Vorliebe bei Schöppenſtühlen und Juriſtenfakul

täten zu ſuchen. Schon ſeit der Regierung Kaiſer Rudolfs II. erhob

ſich überdies der Kaiſerliche Reichshofrat in Wien konkurrierend

neben dem Kammergericht; kurz , die Schöpfung Marimilians war

im 17. Jahrhundert kaum mehr als der Schatten ihres alten Glanzes .

Am wenigſten beliebt war das Gericht in Speyer geworden ,

wohin es, nachdem ihm Frankfurt und Worms kurzlebige Gaſt

freundſchaft geboten hatten , im Jahre 1526 übergeſiedelt war. Man

klagte über die Anmaßung der Kameralen , die den Bekenntnisſtand

der proteſtantiſchen Reichsſtadt ſtörten , ihr Steuerſyſtem durch

brächen, dem Erwerb der Bürger Eintrag täten und ſich der ſtädti

ſchen Jurisdiktion entzögen . Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts

drang Spener deshalb fortgeſeßt darauf,daß das Gericht ihm wieder

1
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abgenommen werde und ſchon in den weſtfäliſchen Friedensver

handlungen wurde in der Tat eine Verlegung nach Goslar oder

Eger erwogen.

In den nächſten Jahrzehnten hielt aber auch das Reichsgericht

ſelbſt wiederholt und hartnäckig um Juweiſung eines anderen Sißes

an, weil Speyer bei der ſtändigen Bedrohung des Rheinlands durch

die Raubgier Ludwigs XIV. nicht die nötige Sicherheit biete. Man

half ſich 1674, indem der Reichstag die Stadt für neutral erklärte

ein Beſchluß, dem Frankreich beitrat. Da jedoch die angeſtrebte

allgemeine Neutralitätserklärung im Nymweger Friedensſchluß von

1678 unterblieb, während die Kriegsgefahr dauernd wuchs, ſo

erreichte das Gericht jeſt wenigſtens ſo viel, daß die nicht laufenden

Akten zunächſt nach Frankfurt in Sicherheit gebracht wurden und

und daß man im Reichstag über die Verlegung beriet. Mit meh

reren Städten ward über die Aufnahme derhandelt, aber ſie lehnten,

offenbar ſtußig gemacht durch die Erfahrungen Speyers, ſämtlich ab. ")

Da brach im Jahre 1688 der dritte Raubkrieg aus. Die

franzöſiſchen Truppen rückten in die Pfalz , und am 18./28. Seps

tember richteten ſie auch an Speyer die Aufforderung, ſich zu unter

werfen: man werde das Kammergericht beſchüßen . ) An Wider

ſtand war nicht zu denken . Die Stadt ging über und das Gericht

ſtob auseinander. Die Akten wurden nun von den franzoſen ver

ſiegelt, in den nächſten Monaten verpackt und im Januar 1689

nach Straßburg geſchafft. Als vollends im Februar der Reſt der

Gerichtsakten und das Privatvermögen der Kameralen der Der

nichtung preisgegeben wurden – die Zerſtörung der Stadt folgte

erſt im Sommer 1689 – war an eine Wiederkehr des Kammer

gerichts nach Speyer nicht mehr zu denken. ”)

Schon im Herbſt 1688 ging der einhellige Wunſch der Reichs

ſtände dahin, daß das Gericht ſo ſchnell wie möglich an anderer

Stelle wieder zuſammentrete, und alsbald ſchwirrten die verſchie=

denſten Vorſchläge hierfür durch die Luft. So wurden frankfurt,

hanau und Schweinfurt genannt. Am 16. februar 1689 ließ auch

1) Dgl. hierzu beſonders R. Smend : Das Reidskammergericht ( Quellen

und Studien 3. Derfaſſungsgeſch. des deutſchen Reichs, Bd. IV, Heft 3, 1911.) .

S. 214.

2) Bericht des Hannover-Celleſchen Agenten, Frankfurt, Dezemb. 1688 .

Kgl. Staatsarchiv Hannover-Telle, Des. 5. No. 37.

8 ) Smend S. 215.
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Kaiſer Leopold durch ein Kommiſſionsdekret in Regensburg kunds

tun , es ſei ſein dringender Wunſch, daß man zur Entlaſtung ſeines

mit Arbeit überhäuften Hofrates ſchleunigſt eine zur Aufnahme des

Kammergerichts geeignete Stadt ſuche, wo die Ausübung aller der

im Reiche zugelaſſenen Religion – der katholiſchen, augsburgiſchen

und reformierten geſtattet ſei. ' )

Mitte März beriet der Reichstag der Länge nach über dieſe

Frage. Kurfürſten- und Fürſtenkolleg erklärten ſich für eine Der:

legung nach Frankfurt, obwohl man ſich von deſſen Seite das

Gericht ſchon nachdrücklichſt verbeten hatte. Die reichsſtädtiſche

Kurie trat für den bedrohten Mitſtand lebhaft ein und wollte über

haupt das Kammergericht in keiner Reichsſtadt haben ; daher trat

es mit einem neuen Vorſchlage hervor und nannte nun Hildesheim.

Die beiden oberen Kurien widerſprachen : es wäre underant

wortlich , in dieſer ernſten Stunde, wo es ſich um Sein oder Nicht

ſein des ganzen Inſtituts handele, deſſen Verlegung nach einem

don Frankfurt ſo entfernten Orte anzuregen . Das Kurmainziſche

Direktorium verhandelte zu wiederholten Malen mit den Städten,

damit ſie ſich der Mehrheit fügten. Doch dieſe blieben feſt. Frank

furt, ſo führten ſie aus,4) ſei wegen der Nähe des Feindes ſelbſt in

ſteter Gefahr und durch die zahlloſen Flüchtlinge und eine ſtarke

Garniſon ſchon zu erſchöpft, um auch das Kammergericht

ſchäßte es auf hundert Köpfe – noch aufnehmen zu können. Über

dies habe der Kaiſer der Stadt bei der früheren Annahme der

Kameralakten die förmliche Verſicherung erteilen müſſen, daß das

mit keineswegs der Anfang zu einer ſpäteren Überſiedelung des

Gerichts gemacht ſein ſolle. Das reichsſtädtiſche Kollegium handele

mithin durchaus im Sinne des Kaiſers, und wenn es ſeinerſeits nun

eine Mediatſtadt vorſchlage, ſo wäre zu bemerken, daß nirgends in

den Reichskonſtitutionen eine freie Stadt als Siß des Kammergerichts

gefordert ſei. Im übrigen aber könne Hildesheim nur empfohlen

werden : es ſei günſtig gelegen und wiederholt von kurfürſtlichen

und fürſtlichen Geſandten als bequem zu ihren Tagungen erachtet

man

1) Smend S. 216 .

2) nach dem Berichte des Hildesheimer Korreſpondenten Fabricius an

die Stadt, Regensburg 21. März 1689 ( Stadtarchiv Hildesheim , Acta Ratis

bonensia 1689) Handſchr. d. Altſt. 158, vol XVII.

3 ) Bericht des Fabricius vom 18. IV. 1689 (ebenda ).

5*
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worden . ' ) So ließ ſich bei den Städten nichts anderes erreichen als

ihr Einverſtändnis, daß das Votum der höheren Kurien und das

ihrige geſondert an den Kaiſer weitergegeben würden .

In ſeinem Berichte vom 21. März 1689 meldete der Hildes:

heimiſche Korreſpondent in Regensburg , Fabricius, dieſe Vorfälle

dem Rate zu Hildesheim ?) , und ſchon in ihrer Sißung vom 4. April

beſchäftigte ſich die dortige , Samtregierung " mit der großen Neuig

keit. ) Der Rat hatte im engeren Kreiſe bereits vorher erwogen, ob

die Aufnahme , e re civitatis “ ſei und ob man demgemäß das Werk

betreiben oder hemmen ſolle. Gewiß, die Stadt war von der Höhe

ihres alten Wohlſtandes tief geſunken , und daß die Verlegung des

höchſten Reichsgerichts in ihre Mauern ihr wirtſchaftlich von Nußen

werden würde, ließ ſich feſt erwarten. Aber man wußte ja doch

auch, daß andere Kommunen, obwohl in ähnlich ſchlimmer Lage

wie die niederſächſiſche Biſchofsſtadt, trokdem auf dieſen Vorteil

verzichtet hatten , weil er nach ihrer Meinung durch den Schaden

aufgewogen wurde. So hatte man ſich auch im Hildesheimer Rats

kolleg nicht einigen können, und gerade die Männer des praktiſchen

Lebens hatten ſchwere Bedenken erhoben . Es waren meiſt die all

gemeinen uns bekannten Einwände geweſen und neu nur eigentlich

die eine naide Erwägung, daß , männigmal Sachen vorfallen wider

gemeine Stadt , worin man lieber den Richter von ferne als in der

Nähe zu haben verlangt." Die ſtudierten Mitglieder des Rates

hatten ſich dagegen lebhaft für die Annahme des Gerichtes ausge

ſprochen, und die Samtregierung beſchloß nun, wie es auch ſonſt bei

wichtigen und ſtrittigen Fragen zu geſchehen pflegte, zuvörderſt das

Gutachten der ,, Herren Gelehrten ," des ſtädtiſchen „ Oberconſiliarius "

und Syndikus Hofrat Dr. Lampadius, des Hofrats Limbach und

des Dr. Spörer einzuholen ; ſie würden ja aus ihrer Erfahrung her

aus auch über die Speyerer Verhältniſſe ein ſachgemäßes Urteil ab :

geben können .

Vor uns liegen die ,, Bedenken “ des Lampadius und Limbach, 4)

während ein Spörerſcher Bericht nicht eingegangen zu ſein ſcheint.

1) So hatten 1652 die 3 braunſchweigiſchen höfe mit Schweden und Heſſen

Kaſſel die „Hildesheimer Allianz" und 1666 die Welfen unter ſich den Hildes

heimer Vergleich " geſchloſſen ; doch auch ſonſt waren in Hildesheim jeßt öfters

Verhandlungen von fürſtlichen Räten gepflogen worden.

2) S. 0. Anm.

3) „ Ratſchlagsbuch " von 1689. Stadtarchiv, handſchr. 154, vol. 51 .

4) Stadtarchiv Akten CXXXIV, 36 (Reichskammergericht).
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Lampadius erörtert zunächſt die Vorteile , die den einzelnen

Erwerbsklaſſen Hildesheims aus einer Verlegung des Gerichts hier

her erwachſen würden : den Handwerkern, den Gewerbetreibenden ,

den Hausbeſißern. Inſonderheit hebt er den Nußen hervor , den

auch die ſtädtiſche Intelligenz gewinnen könne ; würden doch die

ſtudierenden Stadtkinder, die jetzt außerhalb meiſt nur ein ſchlechtes

Fortkommen fänden , als Anwälte und Prokuratoren in Hildesheim

ſelbſt bleiben und der eine oder der andere es gar zum Kammer

gerichtsaſſeſſor ') bringen können.

Von jenen üblichen Einwendungen abgeſehen , die allerorten

gegen das Gericht erhoben würden , gäbe es gewiß, ſo führt Lam

padius weiter aus, auch eine große Reihe örtlicher Schwierigkeiten

im beſonderen für Hildesheim . Voran die Wohnungsfrage. In

Speyer habe der Kammerpräſident und ein nicht geringer Teil der

Aſſeſſoren ſtattliche Höfe bewohnt. Die Hildesheimer Brauer aber,

welche als die einzigen geräumige Häuſer befäßen , könnten , wenn

ſich ihr daniederliegendes Gewerbe wieder heben ſollte, deren nicht

entraten . In der Neuſtadt ſei wohl Raum , um neue Häuſer zu er

bauen ; doch dazu würden ſich die Herren Kameralen ſelbſt ſchwerlich

verſtehen , nachdem ſie nun in Speyer ſo ſchweren Schaden davon

gehabt hätten . Und ferner : würde das Reich die Stadt entſchädigen ,

wenn ſie das Tribunal erbaue und den Plaß dazu hergäbe ? Nicht

zuleßt aber ſei zu bedenken, daß der Kaiſer das Präſidium des

Kammergerichts beſtelle und dazu ſtets einen Katholiken wähle :

einen Kurfürſten , Fürſten, Grafen , mindeſtens aber einen Freiherrn .

Da jedoch im ganzen ober- und niederſächſiſchen Kreiſe nur ein paar

Biſchöfe katholiſch ſeien , ſo würde das Reichsoberhaupt oft den

Hildesheimer Biſchof präſentieren , was wohl der Stadt nicht eben

angenehm ſein dürfte. All dieſer Bedenken ungeachtet kommt indes

Lampadius doch dazu, die Aufnahme des Gerichtes zu befürworten.

Der Bericht des Hofrats Limbach lief erſt Anfang Mai in

Hildesheim ein, erſchöpfte dafür aber auch das Thema in breiteſter

Ausführlichkeit.

mit einem merkwürdigen Argument eröffnet Limbach die

Reihe der „ commoda“ , die Hildesheim als Sitz des Reichsgerichts

zu erhoffen habe. Es kämen mit dieſem „viel fromme Perſonen,

welche neben anderen daſelbſt litigirenden Parteien durch ihr an

1 ) Affefforen" hießen die etatsmäßigen Richter beim Hammergericht.
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dächtiges Gebet die Wohlfahrt nicht allein des Kammergerichts,

ſondern auch der Stadt bei dem grundgütigen Gott befördern, und

hat man bisher wahrgenommen, daß wie die Universitäten durch

auswärtiger Eltern, ſo ihre Kinder des Ortes studieren laſſen,

eifriges Gebet vor Brand und andern Verderben bewahret, auch

die Stadt Speyer inſonderheit erhalten worden. “ Daß Speyer wenige

Monate danach in Rauch aufging, ward demnach offenbar durch

Abweſenheit des alten wunderkräftigen Talismans verſchuldet. Im

übrigen bringen Limbachs Ausführungen neue Geſichtspunkte zu

Gunſten der Kammergerichtsaufnahme kaum bei, abgeſehen etwa

von dem einen, daß er bei den meiſt wohlhabenden Kameralen

billigen Kredit für die Hildesheimer Bürger erhofft, da ſie nur 50%

an Zinſen nehmen dürften ; damit entginge man „ der Juden Schin

derei und anderem Wucher."

Zu den Nachteilen der Überſiedelung des Gerichts zählt der

Verfaſſer an erſter Stelle das zu befürchtende Wachstum katholiſchen

Einfluſſes in der Stadt. Auch er erblickt im Hildesheimer Biſchof

den künftigen Kammerrichter “ und beſorgt, daß er und ſein Klerus

ſich „durch ihre bekannten Intrigen“ vorteilhafte Urteile auswirken

möchten. Da überdies der reformierte Kultus nach Hildesheim

kommen würde, ſo gäbe es zweifelsohne vermehrte Reibereien in

Schule und Kirche. Intereſſant iſt namentlich auch die Art, wie

Limbach die Befürchtungen, der Gegenſatz der Stadt Speyer zu ihrem

Kammergericht würde ſich bei Hildesheim wiederholen, und die

Weigerungen ſo vieler anderen Städte, dem Gericht bei ſich eine

Heimſtätte zu bieten, müßten auch die Hildesheimer zur Ablehnung

mahnen, zu entkräften ſucht. Bei allen dieſen Orten außer Frank

furt, wo die Verhältniſſe beſonders lägen, erfolge der Widerſtand,

- ſo argumentiert der Herr Hofrat – „ teils aus unartigem haß und

Begierde , teils aus Underſtand des wahren Intereſſes." Haupt

ſächlich Speyer habe die Kameralen allzeit gehaßt, weil das Stadt

regiment aus.Krämern, Schuſtern, Schneidern, Schiffern und dergl.

beſtehe und niemals ein gelehrter Bürgermeiſter das Gemeinweſen

geleitet habe. Wie hätte ein derart ex plebe zuſammengeſetztes

Kollegium Neigung zu gelehrten Leuten empfinden ſollen ! Durch

die häufigen kriegeriſchen Derwicklungen ſei die Stadt auch in

finanzielle Bedrängnis geraten und die Kammergerichtsherren

hätten dabei gegen Verpfändung ihrer Häuſer und Güter den Bür

gern Geld vorgeſchoſſen ; zum Danke lähe man ſie nun mit ſcheelen

1
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Augen an ! Selbſt für den Rückgang des Speyerer Weinhandels

follten ſie verantwortlich ſein, da ſie ſelbſt Weinlager in ihren

Kellern unterhalten hätten, während der wahre Grund dafür dock

in der allgemeinen Erhöhung der Zölle zu Waſſer und zu Lande

und in dem Emporblühen Mannheims liege. Wären die Speyerer

nur nicht ſo faul und bauten ſie Tabak, Reis und Kirſchen ſorge

jamer an : dann würden ſie die Anweſenheit des Gerichts wahr

haftig nicht für ſchädlich gehalten haben. Auch Limbach empfiehlt

deswegen dringend deſſen Aufnahme in Hildesheim und weiß zu

gleich auch einen Weg, wie man die Sache fördern könne.

Denn ohne weiteres erhellte ja , daß gewichtige Fürſprache

nötig war, wenn Hildesheim , ſelbſt ohne Stimme und Einfluß in

Regensburg und Wien, ſein Ziel erreichen wollte. Das Dotum des

reichsſtädtiſchen Kollegiums reichte dazu bei weitem nicht hin : Kaiſer

Leopold würde ihm in keinem Falle folge gegeben haben, ſolange

die oberen, mächtigeren Kurien ſich ihm ſcharf entgegenſtellten; denn

was bedeuteten jeßt noch die einſt ſo angeſehenen freien Städte des

Reichs ? Nur alſo, wenn es dem Hildesheimer plan im Kreiſe der

Fürſten Freunde zu erwecken gelang, beſaß man einige Ausſicht auf

Erfolg.

Der gegebene Weg nun hierzu ſchien die Gewinnung der wel

fiſchen Häuſer, mit denen die Stadt Hildesheim ja in dauernd gutem

Einvernehmen lebte ; hatte ſie ſich doch ſeit Jahrhunderten immer

einen – und bisweilen auch mehrere - ihrer Mitglieder zu „ Schuß

fürſten “ erkoren. Daher riet Limbach jeßt auch vor allem Verſtändi

gung mit den Herzögen von Celle und Hannover. Seien dieſe ge

wonnen, ſo dürften auch Kurbrandenburg, Sachſen, Pfalz und die

ſchwäbiſchen Fürſten leicht dem Vorſchlage zuſtimmen und die Mehr

heit in den beiden oberen Kurien würde ihnen beifallen. Aller:

dings ziehe der Reichshofrat den hauptteil ſeiner Einnahmen gerade

aus dem niederſächſiſchen und weſtfäliſchen Kreiſe , ſo daß er durch

eine Verlegung des Reichskammergerichts nach Hildesheim am un :

mittelbarſten betroffen werde ; aber einem einhelligen Schluſſe

der drei Stände gegenüber werde auch der Kaiſer ſich genötigt

ſehen , die Intereſſen ſeines Hofgerichts zurückzuſtellen.

Am 7. Mai 1689 beriet die Hildesheimer Samtregierung auf

Grund der beiden eingegangenen Gutachten abermals, die Verle

N
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gungsfrage. Man beſchloß die Einſeßung eines Ausſchuſſes zur

Prüfung der vorgebrachten commoda und incommoda 1)

Schon eine Woche ſpäter, am 16. Mai, lag dieſer Ausſchuß =

bericht dem Plenum vor. Er ſtellte ſich durchaus auf den Boden der

gelehrten Gutachten, ſich mit dem Werke zu eilen , damit man in

Regensburg nicht zu ſpät käme, und befürwortete im beſonderen

den Limbachſchen Vorſchlag, bei den benachbarten welfiſchen Fürſten

um Unterſtüßung des Planes zu bitten . Die Samtregierung war

damit einverſtanden und entſandte gleich in den nächſten Tagen den.

Vizeſyndikus Kopmann nach Telle und Hannover.2)

Es muß auf den erſten Blick ſtark befremden , daß ſich die

Stadt Hildesheim in dieſer Frage nicht vor allem auch an ihren

Landesherrn, den Biſchof, wandte, deſſen Stellungnahme für,

oder wider zweifellos ſchwer ins Gewicht fallen mußte. Allein es.

war nicht nur der alte Trotz der beinahe unabhängigen Stadt, die

ſich dem fürſtlichen Territorialherrn gegenüber nicht verpflichtet

fühlen wollte , wenn man auch ießt ein derartiges Geſuch verſchmähte ;

vielmehr hatte das Verhältnis zwiſchen dem Biſchof und der Stiftss

hauptſtadt ſoeben eine ganz beſondere Schärfe angenommen. Der

jüngſt gewählte Biſchof Jobſt Edmund , ſeit mehr als einem

Jahrhundert der erſte Biſchof, der ſeine Reſidenz wieder im Lande

nehmen mußte, weil er nicht gleich ſeinen fürſtlichen Vorgängern

aus dem Wittelsbacher Hauſe daneben über den Beſik anderer und

reicherer Stifter verfügte - hatte in den paar Monaten ſeines Regis

ments die Stadt ſchon außerordentlich gegen ſich erregt, weil er

erklärlicherweiſe auf Anſprüche zurückgriff, die die lezten land-.

fremden Biſchöfe ſonderlich zu betonen nicht für wert erachtet hatten .

Und eben in dieſen maitagen verlangte er die Zuſtimmung der

Stadt , daß er zu ſeiner bevorſtehenden Inthroniſation und auch zur

Fronleichnamsprozeſſion ſeine fürſtliche Garde – ſie hatte eine

Stärke von ganzen ſechsunddreißig Mann - nach Hildesheim ein =

führen dürfe ; die Gemeinde dagegen behauptete das alleinige Bes

ſagungsrecht zu haben und alſo biſchöfliche Söldner nicht dulden zu

können. So viel war klar : Hülfe von dem Biſchof, ſelbſt wenn

er ſich nicht grundjäglich wie die meiſten andern Territorialherrn

gegen die Aufnahme des Kammergerichts, geſträubt haben ſollte ,

war jeſt ausgeſchloſſen ; ja , wahrſcheinlich galt es vielmehr, ſeinen

1) Protokoll im Ratďlagsbuch l. o .

2 ) Ebenda 16. Mai .



73

nachdrüdlichen Widerſtand durch die welfiſche Hülfe erſt einmal zu

paralyſieren.

Als der Vizeſyndikus Kopmann in Celle und Hannover ſeinen

Auftrag ausrichtete, fand er die Geheimen Räte „different ," 1) ohne

daß wir erfahren, worin ihre Meinungsverſchiedenheit beſtand.

Schließlich erklärte man, die Sache auf der nächſten Geſamtkon

ferenz der welfiſchen Häuſer ?) in Burgdorf beraten zu wollen ; es

würde dann vielleicht andere consultationes geben .

Die Burgdorfer Zuſammenkunft erfolgte am 22. Juni . ?)

Hildesheim hatte ſeinen Vizeſyndikus abermals dorthin abgeordnet,

und ließ anhalten , daß die Fürſten ſich beim Kaiſer für die Kammer

gerichtsverlegung verwenden möchten ; man hoffte dann auch Schwe

den, als Beſiger des Erzſtifts Bremen, und Kurbrandenburg, als

herrn von Magdeburg, -- die mächtigſten Kreisſtände alſo, - für die

gleichen Schritte zu gewinnen. Leider hören wir nicht, welchen

Beſcheid der Hildesheimer Bevollmächtigte auf der Konferenz er

halten hat : das Verhandlungsprotokoll bekundet nur ſeine An

weſenheit und ſeinen Auftrag, enthält aber nichts über eine Bera

tung der Angelegenheit ; auch in den ſtädtiſchen Akten fehlt jeder

Hinweis auf das Ergebnis der Kopmannſchen Sendung . Aus (pä

teren Mitteilungen erfahren wir immerhin genug : die welfiſchen

Regierungen trugen Bedenken , den Wünſchen der ſchußverwandten

Gemeinde zu entſprechen, und als durchſchlagend erwies ſich dabei

auch für ſie jenes Bedenken der vorſichtigen Hildesheimer, die das

Kammergericht nicht gar zu nahe haben wollten .

Mit dieſer Entſcheidung ſchienen die Hildesheimer Hoffnungen

im Keime erſtickt, da nun auch der Kaiſer, wie zu erwarten geweſen,

die Anregung der Reichsſtädte nicht aufnahm. Spurlos verſchwindet

der ganze plan in den ſtädtiſchen Akten und mag längſt in Hildes

heim vergeſſen geweſen ſein , als er plötlich drei Jahre ſpäter noch

einmal aus der Verſenkung emportaucht.

Nachdem im Laufe des Jahres 1689 in bunter Folge von den

Ständen des Reiches bald dieſe , bald jene Stadt als Siß des ent

wurzelten Kammergerichts vorgeſchlagen war, hatte dasſelbe endlich

1

1) Ratſchlagsbury 1689 unter dem 26. Mai.

2) Die Häuſer Telle , Calenberg und Wolfenbüttel hielten in dieſen Jahre

zehnten bald hier, bald dort regelmäßige Zuſammenfünfte, um über gemeins

jame Fragen ſich zu verſtändigen.

3) Protokoll im St.-A. Hannover . Geſamt-Atten .
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am 20. februar 1690 „ extrajudicialiter“ fich wieder in Wetzlar

verſammeln können. Allein die Angelegenheit war damit noch ganz

und garnicht abgeſchloſſen, vor allem wohl,weil die Kameralen ſelbſt

Himmel und Hölle in Bewegung legten , um von dem Reichsſtädtchen ,

delſen Dürftigkeit und mißliche Verhältniſſe ſie in den ſchwärzeſten

Farben zu ſchildern nicht ermüdeten, wieder loszukommen. Dazu

ſtieß die Gewährung völliger Gleichberechtigung der Bekenntniſſe

auf Schwierigkeiten, und ſelbſt als Weßlar im Frühjahr 1692 den

Katholiken weit entgegenkam ,') blieb die konfeſſionelle Frage ein

Stein des Anſtoßes. So ging inzwiſchen die Suche nach einem

beſſern Siße für das Gericht weiter. Die welfiſchen Fürſten hatten

früher Schweinfurt als am günſtigſten bezeichnet und hielten noch

im Frühjahr 1692 hieran feſt. Als dann aber dieſe Stadt ſie

himmelhoch beſchwor, in Rücſicht auf den evangeliſchen Charakter

des Ortes von ihren Plänen abzuſehen,2) lenkte Calenberg ein )

und kam nunmehr aufs neue auf das alte Hildesheimer Projekt

zurück.

Es will uns ſcheinen , als ob es nicht von ungefähr geſchehen

ſei , daß die Hannoverſche Regierung ießt mit einem Male dieſe

Sache wieder aufnahm ganz von ſich aus, ohne daß man in

Hildesheim auch nur das Geringſte davon wußte und erfahren hat .

Denn, irren wir nicht, ſo ſtand ihr Wiederaufleben in Zuſammen

hang mit der weitausgreifenden Politik, die Hannover eben damals

verfolgte. Das Streben des Herzogs Ernſt Auguſt ging auf die

Erwerbung der Kur, für die der Kaiſer ſchon gewonnen war, da

man ihm Hülfe gegen Türken und Franzoſen zuſagte, der aber das

Reich und namentlich die Kurfürſten noch energiſch widerſtrebten .

In dieſem Kampfe konnte die Parteinahme des oberſten Reichs

gerichts für oder wider Hannover von Bedeutung werden, und es

liegt demnach ſehr nahe zu vermuten, daß der kluge Welfenfürſt

jekt rechnete, das Kammergericht in dem von ſeinen Gebieten um

ſchloſſenen und dem welfiſchen Schuße unterſtehenden Hildesheim

werde für ihn einen brauchbaren Bundesgenoſſen abgeben können.

1

1) Smend a. a. 0.; der Vertrag auch in den Hildesheimer Acta Ratisb .

1692.

2) St.-A. Hannover, Auswärtige Angelegenheiten. Reichsakten $ no. 47 .

Schreiben Schweinfurts an Hannover 13. Mai 1692.

3 ) Ebenda 27. Mai 1692 Hannover an Schweinfurt.
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Man nahm von hannoverſcher Seite her alſo zunächſt fühlung

mit Celle .") Man erinnere ſich wohl, hieß es in dem Schreiben, daß

man ehedem das Kammergericht in Hildesheim nicht habe haben

wollen. Aber da bei allen ſonſt genannten Orten teils von ihnen

ſelbſt, teils von ihren Landesherren gegen deſſen Aufnahme Eins

ſpruch erhoben worden ſei, ſo ließe man nun vielleicht doch jene

Bedenken fallen. Sprächen doch auch ,treffliche rationes “ zu

gunſten Hildesheims, das ja vor allem vollſtändiges Exercitium

der evangeliſchen und katholiſchen Religion beſäße.

Die Antwortder celliſchen Regierung ?) befürwortete auch jeſt

noch eine Verlegung nach Schweinfurt, deſſen Widerſtand ſich über

winden laſſen werde ; an zweiter Stelle riet es zu Hanau, deſſen

Graf zwar lebhaft proteſtiert hatte , für das jedoch u. a. auch Kurs

brandenburg eintrat. Was Hildesheim beträfe, ſo erinnerte Celle

wohl nicht ohne Spike daran, daß deswegen die gemeinſamen con

siderationes in contrarium gefallen “ ſeien , erklärte ſich dann aber

bereit, einen hannoverſchen Antrag unter gewiſſen Vorausſeßungen

zu unterſtützen. Man riet nämlich, angeblich um den Biſchof von

Hildesheim nicht zu verlegen , der ſonſt „ dahinter“ etwas ſuchen

werde er hatte ja freilich Grund genug, dem mächtigen Nachbar

zu mißtrauen den Vorſchlag nicht ſelbſt in Regensburg oder

Wien einzubringen, ſondern etliche katholiſche Fürſten dahin zu

vermögen. Das klang nun ſehr vernünftig, war aber in der Praxis

ſchlechterdings unmöglich. Denn ein katholiſcher Fürſt hätte ſicher

lich zunächſt ſich mit dem Hildesheimer Landesherren und ſeinem

Regensburger Vertreter ins Dernehmen geſeßt und würde nach

deſſen Ablehnung der ganzen Sache fern geblieben ſein. Und über

dies waren es gerade die katholiſchen Kurfürſten, die ſich der Ders

leihung einer neuen Kur an den Hannoveraner kräftig entgegen

ſtemmten, weil ſie den proteſtantiſchen Einfluß in ihrem Kollegium

ſtärken mußte ! Sie würden gewiß auch deutlich empfunden haben,

daß die Verlegung des Kammergerichts nach Hildesheim unter Um

ſtänden eine Waffe für den Welfen werden könnte.

Auf Grund der celliſchen Erklärung iſt dann in der Tat der

welfiſche Vertreter beim Regensburger Reichstag angewieſen

worden, unter der Hand" für Hildesheim zu wirken und dabei zur

Empfehlung hervorzuheben, daß dem Reiche aus einer Verlegung

1) Schreiben d. 29. Mai 1692. (ebenda) .

2 ) 10. Juni 1692 ( ebenda ).

-
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des Gerichts hierher beſondere Koſten nicht erwachſen würden , weil

der Ort – was freilich in Wirklichkeit nicht zutraf – ausreichende

Gebäude zur Verfügung ſtellen könne . Ob der Bevollmächtigte

Gelegenheit gefunden hat, ſeinem Auftrag nachzukommen, hören

wir nicht; ein Erfolg blieb jedenfalls aus . Auch Hannover hat die

Angelegenheit offenbar nicht weiter verfolgt : als drei Monate ſpäter

der Reichstag die Übertragung der Kur bewilligte und der Kaiſer

dem neuen „Erz- Schaßmeiſter“ die Belehnung gab, war trok des

fortdauernden Widerſtands des Kurkollegiums ſein Ziel ja in der

hauptſache erreicht. Endlich wurde im Mai 1693 das Kammer:

gericht in Weßlar feierlich eröffnet, und hiermit mußte der Plan ,

ihm in der alten Biſchofsſtadt die neue Heimat zu bereiten , endgültig

begraben ſein .

1 ) An den Hofrat Weſelau , Jagdhaus Lüneburg 16. Juli 1692.
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Bücher- und Zeitſchriftenſchau

+

Die Urnenfriedhöfe in Niederſacien . Im Auftrage des hiſtoriſchen

Vereins für Niederſachſen , mit Unterſtüßung der hannoverſchen Provin

zialverwaltung uſw., unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenoſſen, her:

ausgegeben 'von Carl Schuchhardt. Bd . 1. Heft 1 , 2 : ,,Die älteſten Frieds

höfe bei Ülzen und Lüneburg.“ Von Guſtav Schwantes. Mit einem
Beitrage von m. M. Lienau. Hannover, Ernſt Geibel, 1911. 163 S.

nebſt 33 Tafeln . 40. M. 20.

Die erſte Probe des langerſehnten großen Unternehmens liegt nunmehr

etwa feit Jahresfriſt vor. Sein Zuſtandekommen iſt den Bemühungen und

Opfern des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen , des nordweſtdeutſchen Ders

bandes für Altertumsforſchung, der hannoverſchen Provinzialverwaltung, des

preußiſchen Kultusminiſteriums und der römiſch - germaniſchen Kommiſſion des

Kaiſ. archäologiſchen Inſtituts zu verdanten. Don dem auf 4 Bände berech

neten Geſamtwerk wird der erſte die ältere Eiſenzeit (Hallſtatt und La Tène

Periode), der zweite die römiſche, die beiden andern die ſächliſche und fränkiſche

Jeit behandeln. Während die drei erſten Bände im weſentlichen die Materials

ſammlung bieten , ſoll der Schlußband die allgemeinere archäologiſch -hiſtoriſche

Zuſammenfaſſung bringen.

In Heft 1 und 2 (163 Seiten, 33 Tafeln und zahlreiche Tertabbildungen)

werden die funde von etwa einem Dugend Urnenfriedhöfen aus der Gegend

von ülzen und Lüneburg veröffentlicht, welche der ſpäten Bronzezeit und der

Hallſtattperiode (wie Beverbed und heitbrad bezw. Wellenſtedt, Deutſch - Evern

etc.) oder der ſpäteren La Tène-Stufe (wie heitbrad , Klein -Heſebedt, Oikmühle)

angehören. Im ganzen folgen ſie in chronologiſcher Anordnung : Montelius

Periode IV - V ( jüngere Bronzezeit), Stufen von Wellenſtedt (ca. 800 - 600 ),

Jaſtorf (600– 320) , Ripdorf (300— 150) , Seedorf (ca. 150 bis Chr. Geburt).

Die charakteriſtiſchen Unterſchiede der einzelnen Perioden werden in einer

kurzen einleitenden Überſicht vorgeführt. Bei der Schilderung der einzelnen

Friedhöfe ſind zunächſt die Hauptformen der Keramik und des Metallgerätes

knapp zuſammengefaßt . Alsdann wird Grab für Grab näher beſchrieben, nach

Konſtruktion, Grabinventar und Ritus und öfters durch einfache Skizzen ders

anſchaulicht. namentlich für die von Schwantes ſelbſt geleiteten Ausgrabungen,

aber auch für einige fremde Unterſuchungen wie Wellenſtedt (von H. Meners

Haarſtorf) oder Deutſch -Evern (m. m. Lienau-Lüneburg ) ſind die Berichte

geradezu muſterhaft.

Es iſt hier nicht der Ort, auf Einzelheiten der Abhandlung kritiſch einzu -

gehen , vielmehr will ich einige Fragen allgemeineren Charakters kurz berühren,

die ſich auf Topographie , Chronologie und Kulturzuſammenhang beziehen.

Betitelt ſich auch das Wert Urnenfriedhöfe," ſo darf und muß doch verlangt

werden, daß auch das beſiedelungsgeſchichtliche Material vorgelegt wird , ſoweit

es zur Erklärung der Lage, Zeit und Kultur der betreffenden Gräberfelder

3
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förderlich iſt. Da iſt zunächſt die erfreuliche Tatſache zu erwähnen, daß ſehr

zahlreiche Ausſchnitte aus den Meßtiſchblättern, Lagepläne und photographiſche

Aufnahmen und Skizzen der Gräber beigefügt ſind, welche eine gute Orienties

rung nicht nur über den Bau und die Gruppierung der einzelnen Gräber,

ſondern auch ihre Lage in der ganzen Landſchaft ermöglichen. Weitaus die

Mehrzahl derſelben liegt auf ſandigen Landrüđen über einem Talgrund oder

zwiſchen zwei Bächen , meiſt aber nicht auf dem höchſten Puntte ſelbſt, ſondern

auf vorgeſchobenen Anhöhen, die den Talgrund überſehen laſſen ; augene

ſcheinlich um ein innigeres Verhältnis zu den näher am Talrande vorauszu .

legenden Dorfſiedelungen zu wahren. Don dieſen legteren find bis jeft allere

dings nur ſehr wenige Anzeichen gefunden. Es iſt dies der wundeſte punkt

nicht nur dieſer Arbeit, ſondern in allen ähnlichen und unſerer ganzen Aus.

grabungstätigkeit, im Norden wie im Süden, wenn auch hier in geringerem

Maße wie dort. Zwar ſind einzelne Grubenhütten zum Vorſchein gekommen ,

wie bei der Oifmühle (S. 145), bei Jaſtorf auch hochäder, die Schwantes ålter

als das Urnenfeld anſieht (S. 96 f.), aber eine eingehendere Berüđſichtigung hat

die Dorffrage weder von den verſchiedenen Ausgräbern noch vom Derfaſſer

der Arbeit erfahren, da S. 145 nicht einmal das Material der Wohngruben

vorgelegt iſt. Und doch erbringt der Inhalt der Hüttenſtellen häufig wichtige

chronologiſche und kulturgeſchichtliche Ergänzungen zu dem Grabindentar, wie

3. B. erſt kürzlich wieder A. Göße, präh. Zeitſchr. IV (1912) S. 300 f. dargetan

hat. Die Lage der Hüttenſtellen iſt nicht ſelten ſchon aus der Terraingeſtaltung ,

den Boden- und Waſſerverhältniſſen mit ziemlicher Sicherheit zu erſchließen.

In ſehr vielen Fällen lagen die zugehörigen Dörfer am untern Talrande

nahe dem Waſſer, ähnlich wie die heutigen Orte.

Solange ſolche Pläne germaniſcher Dörfer durch Ausgrabungen fehlen ,

müſſen die der Gräberfelder ergänzend eintreten . Sie laſſen vermuten , daß auch

die Dörfer meiſtens in geſchloſſener, nicht weit zerſtreuter Siedelungsweiſe

angelegt wurden und zwar in der Form von Haufendörfern. Denn wie viele

Beiſpiele dartun, gibt der Friedhof nach der Anordnung der Gräber ein gewiſſes

Abbild der Wohnſtätten der Lebenden, wie das Grab ſelbſt nicht ſelten die Geſtalt:

des Hauſes andeutet. Deshalb ſollten Lagepläne der einzelnen Gräber in den

Deröffentlichungen ſtets beigefügt werden, um ſo mehr als die Anordnung mit

dem Grabinventar verglichen bisweilen Aufſchluß über die allmähliche Ents

ſtehung des betreffenden Friedhofs gibt. Da die Frage der Zeitſtellung, Kultur..

richtung und Nationalität im Schlußband in größerem Zuſammenhang behan .

delt werden ſoll, ſind die diesbezüglichen Ausführungen möglichſt knapp gee

halten und im weſentlichen auf die allgemeine Einleitung beſchränkt. Eine

Ausnahme machen die Bemerkungen von m. Lienau zur Zeitſtellung der Funde

von Deutſch - Evern, wo namentlich die füddeutſchen Paufenfibeln eingehender

beſprochen werden. 6. Schwantes hat mit Recht von einer eingehenden Bes

handlung der Kardinalfrage Abſtand genommen , wie lange die urſpr. impor

tierten, denn aber bald nachgeahmten Formen des Südens (Schwanenhalss

nadeln, Gürtelhaten etc.) ſich im Norden halten. Dieſe ſehr ſchwierige Frage

wird beſſer erſt nach Dorlegung des ganzen Materials erörtert. Dasſelbe gilt

für die verſchiedenen Formen der La Tène-Fibeln, die im Norden ohne Zweifel

teilweiſe ein weit längeres Daſein als in Süddeutſchland haben, wenn auch

hier gelegentlich eigenartige Erſtarrungen begegnen. Troß dieſer verſtändlichen
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Zurüdhaltung ſind im Einzelnen gar mange fördernden Beobachtungen gemacht,

namentlich für die Entwidlung der Gürtelhafen .

Auch die Fragen der Nationalität und der in Betracht kommenden Kulturs

trömungen ſind auf den Schlußband verſchoben . In dieſer Beziehung liegen

ja eine Reihe eindringender Arbeiten vor, zuletzt von E. Wahle, Jahresſchr.

f. Dorg. d . ſächliſch -thüring. Länder X (1911 ) S. 89 ff. Wie der Wellenſtedter

Topus eine geſchloſſene Kulturprovinz bezeichnet (Schleswig-Holſtein, 8. oſti.

Hannover, Umgebung des Harzes, Altmart und Medlenburg), die im weſents

lichen auch noch die Jaſtorfer Kultur einnimmt, ſo haben auch die ſpäteren

Ripdorfer und Seedorfer Typen ihre abgegrenzten Gebiete, die 3. T. auch

Doltseinheiten darſtellen . Da ſie nach derſchiedenen Richtungen über die

niederſächſiſche Landſchaft hinausreichen , iſt es unabweisbare Aufgabe der

Nachbargebiete, auch ihrerſeits durch gleichartige Deröffentlichungen das Unters

nehmen zu fördern, was ja teilweiſe auch ſchon in die Wege geleitet iſt. Wober

3. B. die Hauſtattzeitliche Wellenſtedter Kultur- und Dolksbewegung kommt,

habenzwar dieArbeiten von Meſtorfund Knorrin Schleswig -Holſtein aufgeklärt,

aber die Art ihrer Ausbreitung und Ausſtrahlung im einzelnen tennen wir

noch wenig. Das Problem iſt ſehr intereſſant, weil es die Frage eines allges

meinen Dorſtoßes der Germanen nach Süden und Weſten zu löſen verſpricht.

Deshalb muß verlangt werden, daß nicht nur das wichtige, noch der älteren

Hallſtatt-3eit angehörige Material des Diſtruper Typus (bei Osnabrüd), das

da und dort vorhanden iſt, ſondern auch das jüngere des Nienburger und harps

ſtedter Typus, der ſich über Bielefeld , Dortmund bis in die Wedau bei Duiss

burg verfolgen läßt, möglichſt bald in ähnlicher Weiſe durch Veröffentlichung

allgemeiner Benußung vorgelegt wird. Auch vom Rheine her können und

müſſen dieſe Beſtrebungen unterſtüßt werden, einerſeits durch Derfolg der

nordöſtlichen Ausbreitung der rheiniſchen Hallſtatt-Kultur im Lippetal, anderers

ſeits durch ſchärfere Beobachtung des erſten Auftretens der Weſſenſtedter und

Jaſtorfer (Harpſtedter) Elemente über den Teutoburger Wald (Bielefeld) nach

dem Rheine zu . Für Weſtfalen hat dieſen Geſichtspunkt zulet 6. Koffinna bes

handelt in ſeinem Dortmunder Vortrag (vgl. Korrbl. d . Geſ. Ver. 1912, S. 383) .

Die reichen unpublizierten Schäße namentlich des Bielefelder und Dortmunder

Muſeums geben tlaren Aufſchluß darüber. Don rheiniſchem Materiale hat C.

Rademacher im Mannus IV (1912) S. 187 f. die zahlreichen hallſtättiſchen Grabs

hügelfunde zwiſchen Siegs und Wuppermündung mit Recht der ſüddeutſchen

Hallſtattkultur zugeſchrieben, wenn auch dieſe ſelbſt 3. T. anderen Grabritus

(Beſtattung) zeigt, und ihren plößlichen Abbruch mit dem Auftreten der erſten

Germanen -Gräber im fünften Jahrh.d. Chr. in 3uſammenhang gebracht. Das

ſehr umfängliche Material aus der Wedau bei Duisburg hat leider noch keine

ſeiner Bedeutung entſprechende Veröffentlichung und Behandlung erfahren .

begenüber der meiſt feinpolierten , ſchwarz oder gelblich gefärbten oder bunt.

bemalten und durch Kerbſchnitt verzierten Kölner Hallſtatt -Keramit iſt die

Duisburger piel einfacher und monotoner , aber immerhin noch echt halljtättiſch

in der Form, während in Dortmund bereits die echten ſüddeutſchen Hallſtatts

Formen viel ſeltener ſind (mit Ausnahme eines beſtimmten Streifens an der

Lippe). Dagegen treten in Duisburg die germaniſchen Elemente des Harpſtedter

Typus rechtzahlreich aufund zeigen uns, daß ein Hauptvorſtoß der Bermanen

Aber Bielefeld zwiſchen Lippe und Ruhr erfolgte. So könnten die weſtfäliſchen
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und niederrheiniſchen Materialien die niederſächſiſchen in wichtigen Puntten

ergänzen.

Aber in allen dieſen Fragen werden die niederſächſiſchen Grabfunde den

Grund- und Edſtein des ganzen Gebäudes bilden. Die Wiſſenſchaft iſt deshalb

dem tapferen niederſächliſchen Unternehmen und der fleißigen und wertvollen

Arbeit von 6. Schwantes zu lebhaftem Dante verpflichtet.

Mainz, Januar 1913 . K. Schumacher

Johannes haller , Der Sturz Heinrichs des Löwen. Eine quellenkritiſche

und rechtsgeſchichtliche Unterſuchung. Mit einer Tafel in Lichtdrud.

(Sonderabdrud aus dem Archiv für Urkundenforſchung, herausgegeben

von K. Brandi, H. Breßlau, m. Tangl. Band 3) . Leipzig, Deit

u. Komp . 1911. 450 S.

für den welthiſtoriſchen Prozeß Heinrichs des Löwen, der ihm die beiden

herzogtümer Bayern und Sachſen koſtete, und in deffen Verlauf Bayern an das

Haus Wittelsbach kam, Sachſen geteilt wurde , beſigen wir nur eine wirtlich

gute Quelle in der Gelnhäuſer Urkunde Friedrichs I. von 13. April 1180. Die

Urkunde verbrieft die Übertragung der weſtlichen Hälfte des Herzogtums Sachſen

an Köln, und begründet damit das kölniſche herzogtum Weſtfalen und den

ſteigenden kölniſchen Einfluß bis an die Weſerlinie hin mit allen ſeinen Folgen

für die politiſche und kulturelle Orientierung dieſer Gebiete ; die Einleitung

der Urkunde aber gibt einen ziemlich ausführlichen, offenbar ſorgfältig formus

lierten Prozeßbericht mit Einzelheiten über Klagegrund , Prozeßverlauf und das

Endurteil wenigſtens im Lehnsprozeß . Allein dieſe unter goldener Bulle ausge

fertigte, im Original (jeßt wieder in Düſſeldorf) erhaltene, unzweifelhaft echte,

kanzleigemäße Urkunde iſt in ihrem Text derartig zerſtört , daß man lange

glaubte, fie überhaupt nicht mehr leſen zu können und für die Ausgaben, auch

der Monumenta Germaniae, eine jüngere Kopie zu Grunde legte .

haller hat ſich durch das allgemein verbreitete Vorurteil nicht abhalten

laſſen , das Original (deſſen facſimile ſeiner Abhandlung beigegeben iſt) genau

zu prüfen und ſo neuen reinen in einigen Punkten von der früheren Leſung

(jener jüngeren Kopie) abweichenden Tert zu gewinnen. Vor allen hat er , um

gleich das Entſcheidende heraus zu heben, den dritten , unendlich oft erörterten

Begründungſatz des Urteils : quia citatione vocatus majestate

nostre presentari contempserit, dem ſo recht kein Folgejat ents

ſprach, durch die ganz überzeugende Leſung trina citatione vocatus

aufgelöſt (tr palaeographiſch faſt = q ; in ui , a a) und damit nicht nur

die ſtiliſtiſche Schwierigkeit beſeitigt, ſondern zugleich den ſachlichen Gewinn

gebracht, daß nun an der dreimaligen landrechtlichen Ladung nicht mehr zu

zweifeln iſt. Eine ſolche fordert auch der Sachſenſpiegel ( L. R. I , 67, 1 ) : claget

man ungerichte over enen vrieen scepenberen man, demo

sal man degedingen dries , immer over ses weken under

koninges banne ; allein man hat gerade im Hinblick auf unſere Urkunde

die Richtigkeit dieſer Angabe, mindeſtens für das 12. Jahrhundert in Frage

gezogen. Haller nimmt daraus Veranlaſſung, alle entſprechenden fälle aus dem

11. , 12. , 13. Jahrhundert einer genauen Prüfung zu unterziehen und damit nicht

nur ſeine Leſung und die Autorität des Sachſenſpiegels gründlich zu ſtüren,

.
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ſondern ganz allgemein unſere Kenntnis des Prozeßrechts dieſer Jahrhunderte

erheblich zu bereichern .

Der Annahme einer dreifachen landrechtlichen Ladung ſchien freilich noch

entgegen zu ſtehen die Tatſache einer entſprechenden Behandlung des Lehnspro.

zelles, worauf die Stelle der Urkunde sub feodalijure legitimotrino

edicto ad nostram citatus audientiam deutete ; man müßte alſo nicht weni.

ger als 6 Termine mit entſprechendem Abſtande von einander annehmen. Daß

aber im Lehnsprozeß „ die drei Termine zu einem einzigen peremtoriſchen zu

ſammengezogen werden“ konnten, lehrt ausdrüdlich das Reichsweistum von 1196,

und Haller bringt damit den Textdurch Deutung des trino edicto auf dreimaligen

Aufruf in Einklang (S. 410 ff.) Den Geſamtverlauf des Prozeſſes faßt er danach

folgendermaßen zuſammen : „ Heinrich war von anderen Fürſten wegen anges

tanen Unrechts ( landrechtlich ) verklagt, dreimal vorgeladen, nicht erſchienen

und wurde deshalb geächtet. Er kehrte ſich nicht an die Acht und fuhr im Uns

rechttun fort. Drum wurde gegen ihn eine neue (lehnrechtliche) Klage erhoben

wegen Mißachtung des Kaiſers und Auflehnung gegen die Staatsgewalt,

und , da er ſich dem Gericht wiederum nicht ſtellte, verlor er nach Lehnsrecht

alle ſeine Reichslehen “ (S. 406 ).

Der „ Acht“ (proscriptio) durfte erſt in Jahr und Tag – für den Löwen

wahrſcheinlich erſt im Auguſt 1181 die „ Ehr- und Rechtloſigkeit “ folgen ; ihre

pollkommene Durchführung wurde durch den Fußfall in Erfurt (Nov. 1181) auf

gehalten , während der lehnrechtliche Prozeß wegen des reatus majestatis

längſt vorher mit Aberkennung der Reichslehen (zu Würzburg im Januar 1180)

und deren Neudergebung geendet hatte.

In allen dieſen Fragen des Prozeßverlaufs kommt Haller über die ältere

Forſchung ganz erheblich hinaus und man folgt ſeinen reichen, ſcharfgeprägten

Darlegungen mit Spannung und Genuß. Das größere Problem bleibt freilich

die Erklärung für die Einleitung und rückſichtsloſe Durchführung des Prozeſſes

durch den Kaiſer. Hier beſtehen auch in der älteren Forſchung die größten Mei

nungsverſchiedenheiten und die Auffäße von D.Schäfer und vonHaller ( 1896 )

bezeichnen in gewiſſem Sinn die Extreme der möglichen und zugleich quellen

kritiſch geſtüßten Deutungen. Nach D. Schäfer hätten ſich die Dinge ganz ſo abges

ſpielt wie die Urkunde berichtet: Klage der Fürſten und Herren (wir wiſſen ,

daß fie Grund hatten ) gegen den Herzog auf Landfriedensbruch, Aufnahmedes

Prozeſſes durch den bis dahin unendlich langmütigen Kaiſer, wachſende

Erregung des Kaiſers über die Gerichtsverachtung des Löwen und übertrumpf

ung des ordentlichen Landfriedens-Derfahrens durch die Klage auf hochverrat.

Die Erzählungen der jüngeren Schriftſteller von einem Fußfall des Kaiſers

vor ſeinem Detter in der Zeit einer ungünſtigen Wendung im lombardiſchen

Kriege verwirft D. Schäfer eben ſowie die ältere Annahme von einer Verfehlung

des Löwen gegen die Pflicht der Reichsheerfahrt; ſo daß Landfriedensklage,

Gerichtsverſäumnis und hochverratsanklage nicht nur formell, ſondern auch

fachlich entſcheidender Prozeßgrund geweſen wären .

Haller vermag ſich damit nicht zu begnügen, und ich kann die Meinung

verſtehen , daß man niemals aufhören wird, ſo wenig wie die Zeitgenoſſen und

die nächſte Generation , nach perſönlichen Gründen für den underſöhnlichen Zorn

des Kaiſers zu ſuchen. Aber Haller kehrt auch darin die ganze ältere Anſchau .

ung geradezu un, daß er keine politiſchen ſondern nur perſönliche Motive findet

1913 6
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und zugleich die tieferen Gründe für die Verſchiebung des ehemals ſo engen

Derhältniſſes der Dettern nicht beim Löwen, ſondern beim Kaiſer ſucht. Indem

h. eine wenig beachtete Stelle des Gobelinus Perſon , eines Schriftſtellers aus.

dem 15. Jahrhundert, mit auf deſſen ältere Hauptquelle, die Paderborner Ans

nalen des 12. Jahrhunderts zurüdführt, fügt er als neues Moment die Ders

mutung ein , daß der Kaiſer während der Jeruſalemfahrt des Löwen (1171 )

bereits Anſtalten gemacht habe, ſich in deſſen fächſiſchen Befißungen für alle

Fälle feſtzuſeßen , was den tiefen Unwillen des Herzogs verurſacht hätte. Weiters

hin ſucht H. auch die allerdings erſt zwanzig Jahre nach den Ereigniſſen auf

tauchenden Berichte über des Kaiſers Hilfsgeſuch von Chiavenna und den fuß.

fat vor dem widerſtrebenden Herzog zu halten, wonach dann man möchte

ſagen eine vom böſen Gewiſſen vergiftete Animoſität des Kaiſers gegen

den Löwen dic Klage der Fürſten als unangreifbaren Anlaß begierig ergriffen

und den Prozeß mit einer juriſtiſchen Schärfe durchgeführt hätte, die geeignet

war, dem Löwen jede Beſchwerde über perſönlich willkürliche Rechtspflege

abzuſchneiden ; er findet in der Einhaltung der Ladungen und Termine durch

den Kaiſer, in der vorſichtigen Staffelung des Prozeſſes, in der ſorgfältigen 3u

ſammenſeßung des Gerichts im landrechtlichen Verfahren auch aus freien

Schwaben ,des Lehnsgerichts aus pares, d. h . Reichsfürſten im neuen lehnrechts

lichen Sinn, in der Formulierung des Urteils und aller zum Prozeß gehör

renden Urkunden ebenſoviele Klammern für die Logik und Unangreifbars

keit des Verfahrens, dem doch weſentlich nur perſönliche bereiztheit zugrunde

gelegen hätte.

Ich kann nicht leugnen, daß ich hier nicht rüdhaltlos zu folgen vermag. Wir

mögen uns Barbaroſſa getroſt als einen kräftig zufahrenden und ſehr perſönlich

handelnden Realpolitiker vorſtellen, allein das ziemlich kleinliche (quellentritiſch

ldhwach geſtüßte) Vorgehen des Kaiſers gegen den abweſenden Löwen entſpricht

ſo wenig dem Bild des im ganzen doch großzügigen Fürſten , wie es zu der an

fich gewiß möglichen temperamentvollen Epiſode des Fußfalls ſtimmen will.

Aber auch was dieſen Fußfall betrifft - der teils nach Partenkirchen , teils nach

Thiavenna oder ſonſt nahe an den Comerſee, übrigens auch zu ganz vers

ſchiedenen Zeitpunkten von den Quellen angenommen wird, ſo hat auch das

glänzende plaidoner Hallers mir das Bild nicht zu zerſtören vermocht, das mir

die unbefangene Lektüre des Beweismaterials, d h. die anfangs wortkargen, mit

der Entfernung von den Ereigniſſen zunehmend geſchwäßigen Quellen hinter

laſſen haben. Gewiß iſt die auffallende Teſtverwandſchaft zwiſchen den weit

von einander entſtandenen Berichten, auf die ſoeben haller in einem neuen

Auffa (Mitteilungen des Inſt. f. öſterr. Geſch. 33, 68 ff) nachdrücklich hinweiſt,

ein ſtarkes Argument, wenn man eine gemeinſame Vorlage nicht wahrſcheinlich

machen fann. Anderſeits dünkt mich die aetiologiſche Analogiebildung zu dem

notoriſchen Fußfall des Löwen (1181 ) vortrefflich in die Zeit der Erneuerung,

dhließlich des kurzen Glanzes der Welfengeſchichte vom Ausgang des 12. Jahr.

hundertes bis tief ins 13. Jahrhundert hinein zu paſſen, in der jene Quellen

entſtanden ſind. Ich beſcheide mich aber mit einem non liquet für dieſen

dramatiſchen Dorgang, halte aber mit Güterbod, deſſen Buch über den

Prozeß Heinrichs d . £. (1909) Haller öfter mit Anerkennung nennt,für richtig ,

den großen reichs. und territorialpolitiſchen Gegenſaß zum Löwen (deſſen
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Träger vor allem die geiſtlichen Fürſten waren) nicht aus dem Auge zu ders

lieren ; er konnte doch wohl mit der Zeit den perſönlichen nach ſich ziehen,

Aber wenn ich damit neben die großen Züge und Ergebniſſe der Abhands

lung von Haller meinerſeits ein Fragezeichen machen muß, ſo bleibt beſtehen,

daß Anlage und Methode der Arbeit, daß der Glanz und literariſche Reiz

der Argumentation die Abhandlung, die auch noch eine Fülle kleiner Neben .

unterſuchungen einſchließt, zu einer der ausgezeichnetſten der neueren gelehrten

Literatur machen . Hier zu Lande aber wird man die ſtark betonte Ehrenrettung

des Löwen mit ganz beſonderem Intereſſe würdigen.

Göttingen . Brandi.

Dietrich Kohl, Das Haus Seefahrt in Bremen. $. A. aus den „ hans

fiſchen Geſchichtsblättern " 1912, S. 1–84.

Im Jahre 1862 ( chrieb der vielſeitige und fleißige Bremiſche Stadtbiblios

thekar J. 6. Kohl ſeine ſchöne Monographie über das Haus Seefahrt" in der

behaglich plaudernden Breite, wie er ſie liebte. Das Buch iſt inzwiſchen ders

griffen, und eine größere Bearbeitung desſelben Stoffes von anderer hand iſt

ſeitdem , ſoviel ich weiß, nicht erſchienen . Beides iſt um ſo bedauerlicher, als

derartige Einzelunterſuchungen zur Geſchichte unſerer Stadt nicht gerade zahl

reich ſind. Ihre Vermehrung oder Berichtigung iſt deshalb immer nur zu bes

grüßen.

Dietrich Kohl unternimmt es in den Hanſiſchen Geſchichtsblättern, dem

Hauſe Seefahrt eine Beſprechung der Art zuteil werden zu laſſen, daß er die

breite Ausführlichkeit der Arbeit ſeines gleichnamigen Vorgängers in wiſſen .

ſchaftliche Kürze komprimiert, ſie bis heute weiterführt und dem Stoff eine

überſichtlichere Anordnung gibt. Das iſt ſein Derdienſt, wobei ihm beſonders

das Lette angerechnet ſein mag. Ob allerdings eine Neuauflage des Kohlichen

Buches mit leichter Retougierung und einer Weiterführung durch eine berufene

hand nicht ebenſo ſachdienlich geweſen wäre wie der in der Zeitſchrift doch

etwas dergrabene Auffat , mag hier nur angemertt fein. Es heißt jedenfalls

den Wert wiſſenſchaftlicher Darſtellung nicht herabjeßen, wenn man der Meis

nung iſt, daß einem Stoff, der ſo angefüllt iſt von – ich möchte ſagen gemüts

voller Tradition , auch Ton und Formgebung etwas angepaßt ſein könnten .

Damit bleibt dem Aufſaß in den Hanſiſchen Geſchichtsblättern aber immer ſein

Recht gewahrt.

Wenndie ältere Kohlſche Monographie den Stoff chronologiſch gruppiert,

To hat das allerdings den Nachteil, daß infolge der vielen , oft nebeneinander

zu behandelnden Einzelheiten der Überblid erſchwert wird ; ſein Nachfolger

glaubt dem Leſer dieſen beſſer vermitteln zu können durch mehrere bis zur

Gegenwart fortgeführte parallele Entwidlungsreihen ,“ von denen die erſte

das Seefahrtsgebäude behandelt, die zweite die Entwidlung der Seefahrtsgeſells

ſchaft, in einer erſten Unterabteilung bringt ſie ihre Verfaſſungsgeſchichte, in

einer zweiten die Entwidlung der Schaffermahlzeit. Dem Ganzen vorangeſtellt

iſt die Stiftung der Inſtitution der „ Armen Seefahrt, “ einer milden Stiftung

für erwerbsunfähig gewordene Schiffer aus dem Jahre 1545 , die 1561 ein

eigenes Gebäude bekam in dem Hauſe Seefahrt. Kohl vermutet hinter ihr eine

allgemeine Schiffergilde, die er dann hervorgegangen ſein laſſen möchte aus

8 *
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einer religiöſen Brüderſchaft. Die hier angenommene Entwidlung von der

fraternitas zur Zunft oder Gilde wird heute aber doch wohl allgemein abges

lehnt. Dermißt habe ich in dem zweiten Teile der Arbeit, der eine Geſchichte

der Gebäude des Hauſes Seefahrt bringt, einen Hinweis auf die Erweiterung

der Bezeichnung Haus Seefahrt" auf die Geſamtinſtitution, und in dem der

Geſchichte der Schaffermahlzeit gewidmeten letten Abſchnitt hätte ich gerne

neben dem Entwidlungsgang der äußeren Formen der Mahlzeit, die bei dem

Konſervativismus der Stiftung gerade in ihnen wenig wechſelnd ſein müßten ,

den doch offenbar vorhandenen Wechſel in der Bewertung der Mahlzeit im

Laufe der Zeit verfolgt geſehen : vom bedeutungsloſen Gelage bis zu der heu.

tigen Mahlzeit mit ihrer werbenden Kraft nach außen hin. Vielleicht aber

ſpielen da Imponderabilien hinein, die ſchwer wägbar und darſtellbar ſind.

Dieſe Wünſche und Ausſtellungen, zu denen noch das unglückliche Dera

ſehen zu ſtellen wäre, die Gründung des Norddeutſchen Llond in das Jahr

1849 zu verlegen (S. 64), ſollen den Wert der Arbeit nicht herabſeßen, die es

nicht ohne Erfolg unternommen hat, einen alten Stoff in neue Formen zu

gießen und aus ihnen das Werden einer ehrwürdigen Inſtitution unſerer Stadt

lehen zu laſſen , die, im Mittelalter wurzelnd, den Geiſt, der ſie geboren, in

ſchöner Tradition geleitet hat in unſere Zeit der Realitäten ,

Bremen. Peter Nolte.

Urkundenbuch des "hoch ſtifts Hildesheim und ſeiner Biſchöfe

Bearbeitet von Dr. H. Hoogeweg, Archivrat. fünfter Teil. 1341 bis

1370. mit 4 Siegeltafeln . Hannover und Leipzig . hahnſche Buchande

lung 1907. Sechſter Teil. 1370 – 1398. Mit 1 Siegeltafel. Hannover.

Ernſt Geibel, Verlagsbuchhandlung 1911. (Quellen und Darſtellungen

zur Geſchichte Niederſachſens. Herausgegeben vom Hiſtoriſchen Derein.

Band XXIV und XXVIII).

Dem ſchon 1907 erſchienenen fünften Teil des Urkundenbuchs des Hoche

ſtifts Hildesheim, der den Ausgang des Epistopals Biſchof Heinrichs (III .) , die

furze Regierungszeit des Biſchofs Johann (II .) und die Anfänge des Bild ofs

Gerhard vom Berge umfaßt, iſt 1911 der ſechſte und legte gefolgt, der mit dem

Tode Biſchof Gerhards abſchließt. Damit iſt das Unternehmen bis hart an die

Wende des 14. und 15. Jahrhunderts geführt, alſo bis zu jener Grenze, die

den meiſten territorialen Urkundenbüchern von der überwältigenden Maſſe des

aus dem ſpäten Mittelalter vorliegenden Materials noch immer geſeßt zu

werden pflegt, ſoweit es ſich nicht um Publikationen , die nur eine Auss

wahl des Stoffes bieten , oder um reine Regeltenwerte handelt. Seitdem der

hiſtoriſche Derein für Niederſachſen das Werk unter ſeine Publikationen aufges

nommen hatte, nämlich vom Erſcheinen des zweiten Teiles ab, konnte es dank

der unermüdlichen Schaffenstraft des Bearbeiters innerhalb eines Zeitraumes

von nur zehn Jahren der Öffentlichkeit fertig vorgelegt werden . Eine gewiſ

ſeltene Leiſtung bei den 1200-1800 Einzelurkunden, die in jedem der fünf

Bände in Abdruc oder Auszug dargeboten werden.

Auch die beiden legten Bände ſind, wie die vorhergehenden , mit vorzüg

lichen Reproduktionen von Siegeln der Biſchöfe, hervorragender geiſtlicher

Würdenträger und einiger Stifter und Klöſter ausgeſtattet; zugleich ſind genaue
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Beſchreibungen dieſer Siegel beigefügt. Beide Bände find ferner wieder mit

erſchöpfenden Naniens- und Sachregiſtern verſehen. Der fechſte Teil allein ent

hält noch einmal 68 Nachträge zu allen vorhergehenden Bänden aus der Zeit

von 1179- 1370 und Derbeſſerungen einzelner Irrtümer zum zweiten bis

fechſten Bande.

Wieder iſt von dem veröffentlichten Material ein nicht unerheblicher Teil

durch frühere Drude bereits bekannt. Beſonders die auf die äußere Geſchichte

des Hochſtifts, auf die Ausdehnung des Territoriums, die Erweiterung der

Hoheitsrechte ſich beziehenden Stüde ſind durchweg nicht neu, wenn es auch an

einzelnen unbekannten Ergänzungen nicht fehlt. Da aber jene Entwidlung

vielfach eine Auseinanderſetung mit den das hochſtift umſchließendenwelfiſchen

Fürſtentümern zur Vorausſegung hatte , lo finden ſich die meiſten derartigen

Urkunden bereits in Sudendorfs Urkundenbuch der Herzöge von Braunſchweig.

Lüneburg gedrudt. Ebenſo war die das ganze Wert bedeutungsvoll abſchlie

Bende intereſſante Rechtsquelle, das Hildesheimiſche Dienſtmannenrecht, ſchon

früher veröffentlicht. Ungedrudt dagegen waren bisher zumeiſt die Statuten

und ſonſtigen Dolumente, die ſich auf die Verfaſſung des Domſtifts ſowie der

andern hildesheimiſchen Stifter und auf die geiſtliche Güterverwaltung be:

ziehen, ferner 3. T. auch die Beſchreibungen der geiſtlichen Befigungen und

Einkünfte. Don dem übrigen Material, das , eines allgemeineren Charakters ent

behrend, die verſchiedenſten öffentlich- und privatrechtlichen Einzelverhältniſſe

betrifft, aber in ſeiner Geſamtheit eine ſchier unerſchöpfliche Quelle zur Rechtss,

Derfaſſungs- und Verwaltungsgeſchichte, zur Wirtſchafts- und Sozialgeſchichte

und zur Genealogie darſtellt, ſcheint ein noch größerer Prozentſaß als in den

früheren Bänden hier zum erſten Male vorgelegt zu werden .

Über die Grundſäße, die ihn bei der Behandlung ſchon früher gedruckten

Stoffes geleitet haben, hat ſich hoogeweg nur in den Dorreden zum zweiten

und dritten Bande geäußert. Ganz in der dort ausgeſprochenen Schärfe iſt er

thnen wohl niemals gefolgt, und den an dieſer Stelle in den Beſprechungen der

früheren Bände an ihn herangetretenen Wünſchen hat er ſchließlich in weiterem

Maße Rechnung getragen. In einem großen Teile des fünften Bandes würde

auch der, welcher prinzipiell die Notwendigkeit des Dollabdruds ſchon anders

mo veröffentlichten Materials vertritt, nur ſehr wenige Terte vermiſſen . Die

Beſchränkung auf das Regeſt ift überwiegend nur bei ſolchen Stüden einges

treten , die über Hildesheimer Angelegenheiten im engeren Sinne nicht handeln,

fondern nur wegen der auftretenden Perſonen Berührungspunkte bieten . Allein

dem im Urlundenbuche der Stadt Hildesheim veröffentlichten Material gegens

über übt hier hoogeweg eine größere Zurüdhaltung , wogegen ſich in dem Falle

To enger Berührungen zweier Publikationen zu einander ſchwerlich etwas ein:

wenden läßt. Höchſtens würde man den Text einer Urkunde, die in der Hildes

heimer Geſchichte von ſolcher Bedeutung iſt, wie die Concordia Heinrici ( V,

222) wenigſtens auszugsweiſe, in ſeinen wichtigſten , nicht auf engere ſtädtiſche

Verhältniſſe bezüglichen Vertragsbeſtimmungen auch gern im Urkundenbuche

des Hochſtifts finden. Die Nebenurkunde von gleichem Tage, die Einigung

zwiſchen Rat und Domkapitel für den Fall einer Vakanz des biſchöflichen

Stuhles (V, 225), iſt denn auch trop des Abdruds in Doebners Urkundenbuche

sollſtändig wiedergegeben.
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Dieſe, wenn nicht prinzipiell, ſo doch tatſächlich annähernd geübte Praxis,

auch die ſchon an anderer Stelle gedructen Terte möglichſt vollſtändig in ſeiner

Publikation wieder zu vereinigen, ſoweit ſie ihrem vollen Inhalt nach in deren

Rahmen hineingehören, hat Hoogeweg jedoch ſchon im Lauf des fünften Bandes

wieder aufgegeben, und im ſechſten Bande finden ſich in ſteigendem Maße die

bei Sudendorf und in ſonſtigen neueren Urkundenwerten gedruckten Stüde

wieder nur als Regeſten mitgeteilt. Ausnahmslos werden dieſe Texte jedoch

auch jeßt nicht ausgeſchloſſen ; die rechtsgeſchichtlich intereſſante Auflaffungs.

urkunde VI, 508 3. B. wird neben manchen anderen Stüden trotz des Druds

bei Sudendorf in extenso gegeben. Wenn Hoogeweg hie und da auch Texte

vorenthält, die ſich nur an entlegenen Stellen, in alten Druđen oder in neueren

nicht jedem Benußer leicht zugänglichen Werken gelegentlich verſtreut finden,

so ſcheint doch dabei für ihn im ganzen nicht die Tatſache des früheren Druckes,

ſondern die geringere Bedeutung des betreffenden Urkundeninhalts an ſich

ausſchlaggebend geweſen zu ſein. Denn nicht nur gedruckte, auch bisher uns

veröffentlichte Stüde werden von Hoogeweg, auch wenn ſie ihrem vollen Inhalt

nach für die Publikation in Frage kommen , beſonders im ſechſten Bande, und

zwar gegen den Schluß hin in noch erweitertem Maße, von vollem Abdruck

wieder ausgeſchloſſen. Es ſind nicht nur ſolche Dokumente, die , wie z. B. Bürgs

ſchaftsleiſtungen, ſich irgend einer haupturkunde häufig mit völlig gleichem Ins

halt in längerer Reihe anſchließen und ſehr berechtigterweiſe in einer Aufzäh .

lung in den Schlußnoten abgetan werden, ſondern auch Zeugniſſe von ſelbs

ſtändigen Rechtshandlungen, denen aber hoogeweg im Vergleich zu den übrigen

eine geringere Bedeutung beimißt.

Über die Frage , wie weit eine ſolche natürlicherweiſe nicht im Intereſſe

jedes einzelnen Benußers liegende Beſchränkung in einer modernen Publikation

Berechtigung hat, iſt in dieſer Zeitichrift bereits eingehend in den Beſprechungen

der früheren Bände gehandelt worden, und hoogeweg hat in der Vorrede des

dritten Bandes ſein früher ſchon ähnliches Derfahren verteidigt. Es erübrigt

rich, darauf im ganzen noch einmal des näheren einzugehen. Betont ſei hier

nur im Hinblick auf die obigen letten Bände , daß allerdings der Anſpruch auf

vollſtändige und ungekürzte Texte für das 13. Jahrhundert weit ſchwerer

wiegt als für die Zeit nach 1350, in der die mit Auflöſung der frühmittelalters

lichen Zuſtände einſeßenden Rechtsentwidlungen zumeiſt ſchon zu einem ges

wiſſen Abſchluß gelangt ſind. Mit einer Einſchränkung des Editionsplanes ,

der nun einmal auch von äußeren Rückſichten nicht ganz unabhängig ſein kann ,

wird der wiſſenſchaftliche Benußer ſich in der Spätzeit zum mindeſtens leichter

abfinden können, ſadlich wirklich erſchöpfende Regelten als Erſaß für ausge.

laſſene Texte natürlich vorausgeſett. hat man ſich doch in dem neuerdings in das

14. Jahrhundert eingetretenen Weſtfäliſchen Urkundenbuche ſogar dahin gee

wandt, ſchon vom Jahre 1300 an grundſäßlich nur das Regeſt, ausnahmsweiſe

den Tert zu geben.

Soll aber dankenswerterweiſe die Form des eigentlichen Urkundenbuchs

im weſentlichen beibehalten, nur von einem beſtimmten Zeitpuntte an das uns

wichtigere material auszugsweiſe oder im Regeft geboten werden , ſo iſt don

da ab die nun zu treffende Scheidung vielleicht die ſchwierigſte Aufgabe des

Bearbeiters. Hoogeweg hat in ſeiner Vorrede zum dritten Bande einige Urs

kundengruppen bezeichnet, die ihm zu einem Abdruck in extenso nicht wichtig
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-

genug zu ſein ſchienen . Jeft hat er die dort etwa umſchriebenen Grenzen

weit überſchritten . Man wird ihm ſchwerlich abſprechen können, daß er im

ganzen ſeine Aufgabe im Sinne des größeren Kreiſes ſeiner wiſſenſchaftlichen

Benußer gelöſt hat. Immerhin kann man Bedenken tragen, ob er nicht hie

und da – vielleicht unter dem Drud äußerer Notwendigkeiten - etwas zu weit

gegangen oder doch wenigſtens zuweilen infonſequent perfahren iſt. Wenn 3.

B. eine Quittung über Entleihung von (nicht einmal genannten) Werken aus

der Dombibliothek noch aus dem Jahre 1397 (VI, 1414) mit vollem Text Auf

nahme findet, dagegen einige meierrechtliche Verleihungen aus den Jahren 1379

und 1380 (VI , 353, 391 und 397) durch ihre Erledigung in Regeſtenform gewiſſer

maßen den belangloſeren Stüden zugezählt werden , ſo erſcheint damit doch die

Bedeutung des jüngſten der damaligen agrariſchen Beſißrechte, das immerhin im

14. Jahrhundert die frühzeit ſeiner Entwicklung kaum hinter ſich hat, etwas 'zu

leicht bewertet. Daß es ſich um Beligungen des Michaelistloſters vor den Toren

Hildesheims handelt, die betreffenden Dokumente alſo eigentlich ſchon im Urs

kundenbuch der Stadt Aufnahme hätten finden müſſen, hätte nicht den Anlaß

bieten ſollen, den Abdrud jeßt überhaupt zu unterlaſſen. Auch bei einigen

Urkunden über Veräußerungen von Grundſtüden und Rechten würde die Texts

wiedergabe dem ſonſt feſtgehaltenen Rahmen des Werkes beffer entſprochen

haben ; ebenſo vielleicht durchweg bei den Dokumenten über Pfandſchaften an

Amtern und Gebietsteilen troß ihrer häufigkeit und vielfach ähnlichen For

mulierung. handelt es ſich auch bei den ungedructen Stücken, die von dieſem

lekteren Material lediglich in Regeſtenform geboten werden, überwiegend nur

um Übergang der Pfandichaft aus einer privaten hand in die andere , ſo iſt es

doch für Forſchungen verſchiedenſter Art nicht unerwünſcht, wenigſtens den

Wortlaut in Bezugauf die zum Pfandobjekt gehörigen Güter, Einkünfte und

Rechte zu fennen (vgl. 3. B. VI , 835 ). Soweit pfandrechtliche Erwerbungen

von Teilen fremder Territorien in Frage kommen, entſpricht allerdings einem

einfachen Regelt bei Hoogeweg meiſt ein früherer Abdrud bei Sudendorf. Nur

die Urkunde, deren Regeſt VI, 451 (vgl. dazu VI, 1285) gegeben wird, iſt zwar

in älterer Zeit wiederholt, aber in keinem der neueren gangbaren Urkundens

werke gedrudt worden ; ſie gehört zu den wenigen, deren älteſte handſchriftliche

Dorlage jünger iſt als ihr früheſter Druc. Wie noch einige andere derartige

Stücke (3. B. VI, 52, Regeſt) hat ſie noch bei den Verhandlungen über die Res

ftitution des Stifts in der Zeit von 1629-43 eine gewiſſe Rolle geſpielt ; ſchon

damals konnte das um 1596 anſcheinend noch vorhandene Original nichtmehr

aufgefunden werden. Wenn auch ſolches Material für die Verfaſſungsgeſchichte

nicht mehr von einer Bedeutung iſt, wie die Dokumente über jene älteren

Finanzoperationen, mit deren Hilfe das Territorium zu einem guten Teil ges

ſchaffen worden iſt, ſo iſt es doch mit der äußeren Geſchichte des Stifts zum

mindeſten ſo eng verknüpft, daß man in deſſen Urkundenbuch die Texte lieber

nicht vergeblich ſuchen würde.

Daß alle jene ausgelaſſenen Terte gerade intereſſante Einzelheiten oder

rechtsgeſchichtliche Beſonderheiten geboten hätten , ſoll hier gewiß nicht be.

hauptet werden. Sollte es indeſſen nur noch darauf ankommen , ſo hätte die

Beſchränkung noch ſehr erheblich weiter gehen und die ganze Grundanlage eine

andere ſein müſſen. Einwandfreier erſcheint dagegen die bloße Kürzung ſolcher

Certe, deren formulare häufig in ähnlicher Faſſung wiederkehren ; freilich hätte
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man gewünſcht, daß die Hinweiſe auf das frühere Vortommen zumal da, wo

es ſich um wirklich zum Inhalt gehörende Rechtsbedingungen handelt, nicht

vorzugsweiſe ſo allgemein gehalten worden wären. Wenn nun bei den Dec.

pfändungsurkunden und einigen anderen Gruppen, ſoweit ſie ſich aus unges

drucktem Material zuſammenſeßen, Hoogeweg öfter vom Regeſt wieder zum

Tertabbruck übergeht bezw . zwiſchen beiden wechſelt, fo findet das nur zum

Teil ſeine Erklärung darin, daß einzelne Stüde dieſer Gruppen einen reicheren

Inhalt aufweiſen. Zuweilen liegt weder dieſer noch ein ſonſtiger Grund vor,

der eine verſchiedene Behandlung der einen und andern Urkunde rechtfertigt.

Offenbar iſt alſo der Bearbeiter ſelbſt der Ausſcheidung der Terte gegenüber

nicht immer unbedenklich geweſen und hat in der Behandlung einiger Urkunden .

arten geſchwankt. Daß die Einheitlichkeit der Editionsgrundfäße nicht völlig

ſtraff gewahrt bleibt, möchte indeſſen bei einem ſolchen Umfang und ſolcher

Mannigfaltigkeit des Materials faſt unvermeidbar und auch in ſehr anertannten

Publikationen dieſer Art nicht immer eine Seltenheit ſein.

Im übrigen können die bei der Beſprechung der früheren Bände hier

ſchon hervorgehobenen Vorzüge von Hoogewegs Arbeitsweiſe nur wiederum

rühmlichſt anerkannt werden. Dor allem ſei auf die Zuverläſſigkeit der Texte

Drucke und der ſich bei vielfachem Gebraucz ſtets bewährenden Regiſter hinges

wieſen ; beſonders die ſonſt leicht vernachläſſigten Gloſſare und Sachregiſter

ſtellen wieder eine wertvolle Leiſtung dar . Für die Bemühungen, fehlerhaft

überlieferte Texte in reiner Form zu bieten, iſt die Urkunde VI, 660 ein Beiſpiel.

Das Streben nach der Vollſtändigkeit der Sammlung überhaupt ſcheint ſchwers

lich noch überboten werden zu können ; die in Frage kommende Urkundenlites

ratur iſt eifrig herangezogen, und ſelbſt bis in die entlegenſten Gegenden ſind

die Hildesheimer Beziehungen aufgeſpürt worden. Schließlich iſt die von Hooges

weg ſelbſt eingeleitete Jnventariſation der nichtſtaatlichen Archive der Provinz

noch den beiden leßten Bänden zugute gekommen. Es ſind die beiden neu

erſchloſſenen Archive der Stadt Alfeld und der gräflichen Familie v . Steinberg

zu Brüggen, die 3. T. nicht unwichtiges Material beigeſteuert haben.

mehr als jede Aufzählung der einzelnen Urkundengruppen und hervor:

hebung wichtiger Stücke vermag von der Bedeutung und dem Reichtum der

Publikation ein Blick auf die Literatur, der ſie ſchon in den wenigen Jahren

ihres Beſtehens den Stoff zugeführt hat, ein Bild zu geben . Ein kurzer Hinweis

auf die ſeit dem Erſcheinen des zweiten Bandes in Frage tommenden Schriften

möge daher hier ohne Anſpruch auf lüđenloſe Dollſtändigkeit ſeinen Platz

finden . Die Entſtehung der Amtsverfaſſung im Hochſtift Hildesheim hat A.

Peters , die Entſtehung der Landeshoheit daſelbſt überhaupt O. Müller behan

delt. Die Wurzeln dieſer Entwidlung ſind für ein umfaſſenderes, das hochſtift

einſchließendes Gebiet von R. Werneberg unterſucht worden in ſeiner Abhands

lung über Gau, Grafſchaft und Herrſchaft in Sachſen bis zum Übergang in das

Landesfürſtentum . Demgegenüber hat auch zur geiſtlichen Verfaſſungsgeſchichte

des Stifts 3 Maring in ſeinem Buche über die Hildesheimer Diözeſanſnnoden

und Domherrn -Generaltapitel einen Beitrag gegeben. Über die wirtſchaftliche

Verfaſſung und Verwaltung des Hildesheimer Domkapitels im Mittelalter hat

R. Hofmann , über ſeine ſoziale Zuſammenſeßung 6. Laman gearbeitet ; den

Standesverhältniſſen der Biſchöfe ſelbſt iſt J. Simon nachgegangen. Daß dem



89

Buche von W. Wittich über Altfreiheit und Dienſtbarkeit des Uradels in

Niederſachſen vorwiegend Hildesheimer Verhältniſſe zu grunde gelegt ſind, ift

ſchon in der Beſprechung des vierten Bandes an dieſer Stelle hervorgehoben

worden. In ihm iſt eins der reizvollſten Probleme der mittelalterlichen Ver

faſſungs- und Sozialgeſchichte auf engerem niederſächſiſchen Boden angeſchnitten

worden, und an die ſich daran knüpfende viel beachtete Kontroverſe, an die

Schriften von Ph. hed und 6. Bode, deſſen Buch über den Uradel Oſtfalens

Hoogeweg nach des Derfaſſers Tode herausgegeben hat, braucht hier nur ers

innert zu werden. Auch die Schrift von £. Ohlendorf über den Urſprung des

niederſächsiſchen Patriziats, die ſich an einem verwandten , gleichfalls intereſ

ſanten Problem verſucht, kann noch in dieſem Zuſammenhange angeführt

werden. Schließlich lei nochmals auf die zur allgemeinen Hildesheimer Geſchichte

in dieſer Zeitſchrift veröffentlichten beiden Auffäße Hoogewegs verwieſen, deren

lekter, die Zeit des Biſchofs Heinrich behandelnd, noch in den vom fünften

Bande des Urkundenbuchs umfaßten Zeitraum hineingreift.

die en Schriften, die 3. T. zu den Publitationen des hiſtoriſchen Vereins

ſelbſt gehören, ſind eine Anzahl auf dem Material des Urkundenbuchs geradezu

aufgebaut, alle durch dieſes mehr oder weniger gefördert worden . Durch nichts

konnte das große Unternehmen des hiſtoriſchen Vereins beſſer gerechtfertigt,

durch nichts vor allem der Bearbeiter für ſeine Mühewaltung ſchöner belohnt

werden als durch ſolch einen vollen und mannigfaltigen Kranz wiſſenſchaftlicher

Früchte, die auf dem durch ſeine Editionstätigkeit bereiteten Boden geerntet

worden ſind. So hat die Publikation bereits den von den verſchiedenſten Richa

tungen her geſtellten Anforderungen gegenüber ſich bewährt und ihren wiſſens

ſchaftlichen Wert nach Inhalt wie Anlage erwieſen. Mit freude und Genug.

tuung kann deshalb Hoogeweg auf ſeinen gewaltigen Arbeitsaufwand zurück .

blicken , der, nachdem er ſelbſt aus ſeinem alten Wirkungskreiſe ausgeſchieden

iſt, hier fortwirkend ſeinen Zins trägt.

A. Brenneke.

Das vormalige Amt Lauenau. Ein Beitrag zur Geſchichte des Fürſten :

tums Calenberg und der Grafſchaft Schaumburg. Don Karl Pariſius,

Hannover, Ernſt Geibel, Derlagsbuchhandlung. 1911. 290 $. Preis

broſch. M. 4,00, geb. M. 5,00.

mit dieſem Erſtlingswerte hat ſich der im Schulamte ſtehende Verfaſſer gut

eingeführt und darf in der Zahl der heimattundlichen Forſcher mit Freude will.

kommen geheißen werden. Mit Fleiß und Umſicht iſt das für das alte Amt

Lauenau, deſſen Grenzen richtig als mit dem altdeutſchen Bukkigau rich

deckend bezeichnet ſind, in Frage tommende hiſtoriſche Material geſammelt und

mit Geſchic verwertet ; überall iſt ſorgfältig und vorſichtig zwiſchen dem,

geſchichtlich feſtſteht, und zwiſchen dem nur Vermuteten unterſchieden . Dazu

hat den Verfaſſer warme Heimatliebe beſeelt und verſtändige Beobachtung von

Land und Leuten hat ihn in Stand geſeßt, ein ſehr anſchauliches Bild dieſer

zwar räumlich ſehr begrenzten, aber hiſtoriſch äußerſt intereſſanten Landſchaft

zu geben. Der Leſer erfährt von der vorchriſtlichen Zeit bis zum Ende der

Sachſentriege (Kap. 2) , erlebt die Schlacht am Süntel ( Dachtelfeld ) und ſchaut

die Heiſterburg und die Wirkesburg. Dann ſieht er (Kap. 3) die erſten Pflanz.

was
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ungen des Chriſtentums. Jn Kap. 4 werden die urkundlichen Nachrichten über

die einzelnen Ortſchaften , Kirchen und Adelsfamilien bis zum Ende des

15. Jahrhunderts in großer Dollſtändigteit gegeben. Kap. 5 u . 6 beſchreiben

Amtund Burg Lauenau, ſowie die Hildesheimer Stiftsfehde mit ihrem auch

für dieſen Bezirk verwüſtenden Wirkungen. Im 7. Kap. lehen wir die An

fänge der Reformation und die kirchlichen Verhältniſſe bis zur Gegenwart,

während das 8. und 9. Kapitel die 3uſtände vor dem großen Kriege und in

demſelben mit ergreifenden Einzelheiten zeichnen. Aus dem 10. Kap. ſei der

faſt halbjährige Aufenthalt der unglüdlichen Kurprinzeſfin Sophie Dorothea

(Prinzeſſin von Ahlden) im Amtsſchloſſe zu Lauenau hervorgehoben, ſowie aus

den legten Kapiteln die Ausführungen über die Genoſſenſchaftsforſten und

die uralten Beberſchen Holzartikel Das wertvolle, von der Verlagsbuch.

handlung vorzüglich ausgeſtattete Buch, dem auch guter Bildſchmuck nicht

fehlt, ſei allen Heimatfreunden ſehr empfohlen.

Superintendent Lorenz in Bevenſen,

früher Paſtor in Beber im alten Amt Lauenau.
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Methodiſche Fragen zum „ Hiſtoriſchen Atlas . “

Von 6. H. Müller.

III .

1

Von einer Beteiligung an dem Grundkarten -Unternehmen war

zu Beginn der niederſächſiſchen hiſtoriſch -geographiſchen Arbeiten

nicht die Rede geweſen. J. Kreßſchmar hatte ſich 1904 mit zu

klaren Gründen dagegen ausgeſprochen “). Und doch iſt am 12.

April 1912 von der Hiſtoriſchen Kommiſſion der Beſchluß gefaßt,die

Herſtellung von Grundkarten grundfäßlich zu genehmigena). Ent

ſcheidend ſpricht in der Begründung) der Glaube, daß wir es in

den Grundkarten doch noch mit einem „ außerordentlich wertvollen

Hilfsmittel,“ wenn auch nicht einer „ unentbehrlichen Grundlage,“

zu tun haben, wenigſtens für das 19. Jahrhundert, – ſicher für

rein zeichneriſche Aufgaben : Kartenverzeichniſſe, Statiſtik, Geo

graphie, Verwaltungszwecke ).

Laſſen wir aber auch hier noch einmal an uns vorüber

ziehen, wie ſich die ganze Grundkartenfrage entwickelt hat, und

was der bisherige Ertrag iſt. Erſt dann ſehen wir wirklich klar,

was noch erwartet werden kann.

1) 3. d . Hiſt. V. f. Niederſachſen 1904, 392—401.

2 ) 2. JB. d . Hiſt. Kommiſſion, S. 20.

3) Don Dr. Wolkenhauer. Ebd. S. 18—19.

4) Lekteres wurde von Herrn Schagrat von Campe noch unterſtrichen .

1913
7
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Wie begründete Thudichum die Möglichkeit, „Grundkarten "

herzuſtellen , wie begründete er ihren eigenen Wert ? Man wird

Th . erſt gerecht, wenn man das Neue beachten lernt, auf welthes

ſeine Idee zurückgeht.

In ſeinem Aufſaß über „ Organiſation und Arbeitsplan der

Hiſtoriſchen Dereine" , datiert vom 8. Jan. 1884 "), in welchem er

unter 2. ſeine Anſicht zum erſten Male im Zuſammenhange veröfs

fentlichte, weiſt er darauf hin, daß er ſchon vor 25 Jahren eine

große auf den Ortsgemarkungen aufgebaute Karte für die Wetterau

gezeichnet habe, die ſich alsbald als unentbehrliche Vorausſeßung

zuverläſſiger Forſchungsreſultate erwies. “ 1867 hatte er den 1 .

Band der Rechtsgeſchichte der Wetterau veröffentlicht, in der Ein

leitung ſagt er, daß er ſeit Jahren bemüht ſei, eine die ganze

Wetterau umfaſſende hiſtoriſche Karte in größtem Maßſtabe anzu

fertigen, „ weil ſie der beſte Prüfſtein für die Richtigkeit alles deſſen

iſt, was mit den älteren Einteilungen zuſammenhängt. “ Alſo :

Vorausſeßung und zugleich Prüfſtein. In dem beiden liegt, rein

logiſch betrachtet, ſchon die ganze Schwierigkeit ausgeſprochen ,

welche der Frage anhaftet. Die Sicherheit einer Vorausſeßung muß

ſich beſtätigen. Ihr Inhalt kann erſt dann als Prüfſtein gelten.

In dem genannten Aufſake bezeichnet Th. als die 2. wichtige

Aufgabe der hiſtoriſchen Vereine die Entwerfung hiſtoriſcher Karten,

Zu ihrer Bearbeitung ſei zunächſt eine Grundkarte anzufertigen,

welche nur den Lauf der Flüſſe, die Grenzen der Orts- und Gemein :

demarkungen und die Namen der Städte, Dörfer, Höfe, Mühlen ,

Klöſter und Burgen anzeigt. Alles Übrige - Schattierung für Höhen,

Einzeichnung der Kunſtſtraßen, Eiſenbahnen , Feldwege, Ämter

grenzen, Landesgrenzen und dergleichen – iſt nicht bloß entbehrlich,

ſondern ganz von Übel, als Hinderung der deutlichen Erſichtlichkeit

der mächtigen Waſſerſcheiden, der Auffindbarkeit der Namen und

der ſonſt kaum auszuführenden neuen Eintragungen. „ Das wich

tigſte bleibt die Angabe der Ortsgemarkungen, da dieſe meiſtenteils

aus den älteſten Zeiten ſtammen und erhebliche Veränderungen

erſt in neueren Jahrhunderten erfahren haben , worüber ſich faſt

durchgängig noch Nachweiſe erbringenlaſſen. Den Grenzen der Orts

Gemarkungen folgen aber natürlich die Grenzen der Gaue und

5 ) Münchener Alg. 3tg. 1884, 13. Jan. , Beilage S. 186 .
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Untergaue (Genten, huntare) und ſpäter die Grenzen der im Mittel

alter entſtandenen Territorien . "

Dies iſt der Kern. Man fragt, wie Th. zu dieſer Selbſtver

ſtändlichkeit ſeiner Auffaſſung gelangt iſt, welche er nur wenig durch

„meiſtenteils, erheblich, faſt durchgängig “ einſchränkt. Zweifellos

iſt ſie in ſeinen vorherigen rechtsgeſchichtlichen Arbeiten bes

gründet.

Dieſe leken nach ſeinen eigenen Worten im Gegenſaße zu den

damals herrſchenden Theorien über ältere Gerichts- und Gemeinde

verfaſſung, Markgenoſſenſchaft, Stände-Derſchiedenheit, ſowie über

die altgermaniſchen Staatszuſtände ein, und zwar in Unterſuch

ungen über die Wetterau “). In ſeiner Habilitationsſchrift 1857

macht er es ſich zur Aufgabe, unter Beſchränkung auf den ,engen

Kreis“ eines beſtimmten Gerichts, „mit ſteter Rückſichtnahme auf

Zeit und Ort und alle ſonſtigen einflußreichen Umſtände" den

Rechtszuſtand aus allen vorhandenen Nachrichten ſicher und zu

verläſſig darzuſtellen ?). Er nennt dieſes den „in Wahrheit hiſtori

ſchen Weg ,“ und jeder wird ihm zugeben und anerkennen, daß

dieſe grundlegenden Arbeiten zu dem Aufbau der Rechtstheorien

unbedingt nötig ſind, wenn dieſe nicht reine Dogmatik bleiben

ſollen. In der Tat hat Th. ſo durch den Aufſchluß erreichbarer

Rechtsquellen und den Verſuch, ſie über die ganze Entwicklung

hin, bis zur neueſten Zeit in Zuſammenhang zu legen, neue Geſichts

punkte gewonnen und Tatſachen ermittelt, welche bisherige Auf

faſſungen umſtießens). Sehen wir vor allem auf den hier am

meiſten intereſſierenden Punkt : die Konſtanz der Oemarkung.

Der Gegner, gegen den er ſich vor allem wendet, iſt 6. £ . v.

Maurer ). Dieſer ließ in ſeinen großen rein ſyſtematiſch aufge

6) Im Dorwort zu ſ. Rechtsgeſchichte der Wetterau I. 1867 S. III.

7) Geſch. d. freien Gerichts Kaichen in d. Wetterau S , III. Gaus und

Markverfaſſung in Deutſchland 1860 5. V f. ( „Durch Jacob Grimms under

gleichliche Rechtsaltertümer in den Geiſt der alten Zeiten eingeführt.") Später

1885 im 2. Bd. d. Geſch. d. Wetterau S. 50.

8 ) Die methodiſche Reihenfolge ſeiner Arbeit war ihm früh klar: die

Wetterau der Ausgangspunkt; Vergleich mit dem übrigen Deutſchland und

folgerungen ; Rückſchlüſſe auf den altgermaniſchen Staat; breite Darſtellung

der Entwidlung der Wetterau (vgl. die Dorreden ).

9) 1885 ſagt er, daß deſſen Angaben über Wetterauiſche Verhältniffe von

Irrtümern wimmein. (II, 2. S. 50.)
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bauten Werken10) , welche, ſoviel ich ſehe, nur auf der ihm vorlie

genden gedruckten Literatur beruhen und ſich oft wiederholen , in

dieſer Frage ziemlich alles in der Schwebe. Es iſt ein Aneinander

reihen der zahlreichen oder nicht zahlreichen nachgewieſenen Mög

lichkeiten der Entwicklung '?), ſo daß als zuſammenfaſſende Schluß

gedanken nur gelten können : 1. die Zerſplitterung der angenomme

nen ,alten, großen, gemeinen“ Marken in immer kleinere Teile, bis

nach und nach auch dieſe kleinen Marken ins Privateigentum über

gegangen oder ſonſt aufgelöſt worden ſind, als legte zumeiſt die

wahren Waldmarken ; dabei 2. nach der begonnenen Ausſcheidung

der Feldmarken aus den gemeinen Marken auch da weitere Tei

lung in immer mehr Dorf- und Stadtmarken, ſo daß aus den

Trümmern der alten die neuen Feldmarken hervorgingen und dieſe

die Grundlagen der Dorf- und Stadtgemeinden wurden ; zugleich

3. immer größere Zerſeßung der Feldmarken in Einzelbeſik und

ihre Auflöſung beſonders durch Überwiegen der Grundherrſchaft,

das Steigen der öffentlichen Gewalt, die Anwendung des römiſchen

Rechtes u . a . Deränderungen auf die jeßige politiſche Gemeinde

hin' ?). „Die Geſchichte der alten freien Dorfmarken iſt im ganzen

genommen nichts als eine Wiederholung der Geſchichte der großen

Marken und baue" 18) .

Dieſer Auffaſſung, welche die ganze Entwicklung im Grunde

nur unter die Auflöſung der alten geſchloſſenen Marken bringen

will, ſtellt Thudichum die eines ſtets zu verfolgenden organiſchen

Zuſammenhanges und einer bis zur Neuzeit bleibenden Einheit

gegenüber: die Cent, die Centmark, deckt ſich mit der großen

Mark ; dieſe hat die Jahrhunderte überdauert und iſt ſelbſt da, wo

ſich nur Trümmer des größeren Ganzen noch vorfinden , mittelbar

10) Einleitung 3. Geſch. d. Mart-, hof-, Dorf- und Stadtverfaſſung 1854.

Geſch. d . Markenverfaſſung in Deutſchland 1856. Geſch. d. Dorfverfaſſung in

Deutſchland Bd. 1. 2. 1865–66. Ju leşterem Werke eine Beſprechung Thus

dichums in d. Hiſt. Zeitſchr. XVI, 416-423, in welcher er die beiden Arbeits

methoden ſcharf gegenüberſtellt.

11) Einleitung S. 40-71, 116-118, 138–39, beſ. 172-203, 229-39,

278–81 , 287—330 uſw. in den beiden anderen Werken .

12) Einleitung S. 191—201, 287 ff. Geſch . d. Markenverf. S. 1-25

438—450. Geſch . d . Dorfverf. 1 , S. 15—28, 40–61 , beſ . 2, 188—364.

13) Geſch. d . Dorfverf. 1 , 20 .

1
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geradezu zu beweiſen 14 ) ; für die Dorfgemarkung gilt dasſelbe15 ).

Einen direkten Beweis für dieſes leßtere gibt Th. zwar nicht, aber

die Rückſchlüſſe aus dem Beſtehen der Markgenoſſenſchaften und

der ebenſo geſchloſſenen Dorfgemeinſchaften ſind ihm zwingend

genug. Die Dauer der Rechtsgewohnheiten der Markgenoſſen

ſchaften 16) und beſonders des Rechtes des gemeinen Dorfes an der

Almende17), (welches ſich auf den eigenen „Rauch" , nicht „ Haus

und Hof“ gründet18) , machten ihm jene Annahme zur Gewißheit.

Die Beiſpiele aus ſeinem ſpeziellen Unterſuchungsgebiet ſchienen

überwiegend dafür zu ſprechen 19). Die Überzeugung von der Ein

heitlichkeit jeder großen Mark und jeder Dorfmark und der Dauer

ihres Beſtandes ſteht ihm ſo im Vordergrunde, daß ſich von hier

aus jene entſchiedene Derallgemeinerung erklärt : eine durch

gängige kartographiſche Fixierung ſei möglich20). Durch eine

Anregung in Jacob Grimms Rechtsaltertümern21) mag vielleicht

die Ausführung bewirkt ſein .

Th. folgert alſo 188422) : mit ſolchen Grundkarten „laſſen

ſich beliebige hiſtoriſche Karten in allerkürzeſter Zeit herſtellen ,

14) Gau- und Markverfaſſung S. 115–133. Die behauptete Identität

don Jentgericht und ſpäterem Landgericht (s. 13–19, 82—112) wurde ihm

fofort beſtritten ( Hiſt. Zeitſchr. 5 , 236-238 ).

15) S. 34–36. 152 uſw., beſonders 314 ff.

16) S. 132, 294-305.

17) S. 231–267. 314—334 (S. 280—91 über die neueren Teilungen).

Vgl. auch Altdeutſch. Staat S. 107.

18) Gau- u. Markverfaſſung S. 209, 147, 322 ff. R.-6. d . Wetterau 1 ,

208 ff. 313.

19) Er erklärt ſelbſt immer wieder auf das beſtimmteſte, zu ſeinen Ergeb.

niſſen durch ſeine Forjungen über die Wetterau gelangt zu ſein. Er habe ſich

natürlich nicht ganz der Aufgabe entiqlagen tönnen , auch die Zuſtände anderer

Gegenden in Vergleichung zu ziehen, doch ſich dabei ſo wenig wie möglich

auf fremde Unterſuchungen verlaſſen . Dorzugsweiſe habe er ſich da inners

halb der der Wetterau benachbarten Gaue gehalten. (Im folg. mehr über

Einzelheiten, zumal diejenigen, welche über ſeine Theorie der Einheit ſchon bei

ihm ſelbſt hinausführen ).

20) Wait, Kritit (Gött. Gel. Anz. 1865, 232–37. Geſamm . Abh. 1 ,

540—44) wendet ſich gerade gegen die gefahrvolle Beſchränkung auf ein

engeres Gebiet, die nicht genug unterſcheidenden folgerungen von jüngerer

auf ältere Zeit, aber auch gegen die völlige Identifizierung von Bent und Mark

und die einfache Trennung in Zentmark und Dorfmark.

21) 2. Ausg. 1854 S. 501 : von beſonderem nugen müſte ſein, wollte

jemand alle ausgemachten marken auf einer landcarte zuſammenſtellen.

22) S. o. Anm. 5 .
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Karten von einer Genauigkeit, wie ſie bisher überall fehlen ."

Allerdings, ſobald jene Dorausſeßung zutrifft. Er hat ferner

zwei weſentliche Richtlinien ſeines Projektes damals bereits ausge

ſprochen: der Maßſtab ſei 1 : 10000023), bet ſeiner durchgängigen

Anwendung ergebe ſich die Möglichkeit, aus den einzelnen Land

ſchaften Geſamtkarten zu vereinigen, aus ihnen wieder verkleinerte

getreue Überſichtskarten zu gewinnen ; und: Feſtſtellung der Karten

auf beſtimmte Zeitpunkte (3. B. 1801 , 1648, 1519, 1254), nicht

mehr Zeiträume, mehrere Jahrhunderte. Ohne dieſe zwei Beding

ungen ſeien Geſamtkarten unmöglich. Er wendet ſich damit gegen

die beliebige Wahl eines Maßſtabes ,nach Gutdünken ", d . h. ohne

Berückſichtigung ergänzender oder ſonſt zu beachtender ähnlicher

Karten, er dringt auf Zuſammenhang und Einheitlichkeit (gewiß

ein guter Gedanke, - wenn er nicht ſelbſt zum Zwang wird). Und

ferner: er wünſcht prägnante chronologiſche Fixierung, im Unter

ſchied zu der in hiſtoriſchen Atlanten bevorzugten „Sammelkarte"

mit ihrer Überfüllung und Unbeſtimmtheit eine genaue ,,Zuſtands

karte “ nach jeßigem Ausdrucke (zweifellos ein methodiſcher fort:

ſchritt in der hiſtoriſchen Kartographie; die ſich aber ſofort anſchliez

bende Frage iſt die nach den ausſchlaggebenden Momenten für die

Auswahl der Karten : Höhepunkte oder Daten der Änderung ?)

In der Annahme des Maßſtabes don 1 : 100000 für die

künftigen Generalſtabskarten ſah Th. bereits eine Ausſicht auf die

Karteneinheit eröffnet und möchte dem Reiche die Aufgabe zu

weiſen, durch die kartographiſche Abteilung des Generalſtabes die

Grundkarten herſtellen zu laſſen und damit der deutſchen

Geſchichtsforſchung einen nicht hoch genug zu veranſchlagenden

Dienſt zu leiſten."

Auch hieran knüpfte Th. ſpäter gleich wieder an. Damals,

1884, läßt ſich kaum etwas über eine Wirkung ſeiner Ausführungen

feſtſtellen 24).

11

23) Der Grund zunächſt ein rein zeichneriſch -prattiſcher : weil dann noch alle

Ortsnamen innerhalb der betr . Gemarkung zu ſtehen kommen und genügender

plat zur Eintragung der Burgen, ausgegangenen Orte u . dgl. bleibt.

24) Eine ,,Hiſtoriſche Grundfarte" üb. das Neckar- und Donautal hatte er

1883 druđen laſſen. Den Aufſatz von 1884 ſandte er nebſt einer „ Denkſchrift

über die Einrichtung und den Nuken gedruckter Grundkarten “ an die hiſtor .

DD . zu Darmſtadt, Gießen , Hanau, Frankfurt a. M., Caſſel und Wiesbaden

(Ermiſch, Erläuterungen 3. hiſt.-ſtatiſt. Grundtarte für Deutſchland 1899 S. 1 ) .
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Erſt am 31. Auguſt 1891 , auf der Tagung des Geſamt-Ver

eins deutſcher Geſchichts- und Altertumsvereine zu Sigmaringen,

nahm er Gelegenheit, „über ein neues Verfahren zur Herſtellung

hiſtoriſcher Karten “ im Zuſammenhang zu ſprechen, unter Vorlegung

von ca. 30 Karten25 ). In wenigem geht er über ſeine Gedanken

von 1884 hinaus: in dem Hinweis auf die Vorbildlichkeit der

Naturwiſſenſchaften, welchemit Abbildungen und Karten (Geologie !)

arbeite; in der Betonung des praktiſchen Wertes und Zweckes

hiſtoriſcher Karten : die Reſultate der Forſchung zu buchen und leicht

zugänglich zu machen26 ). Er erhebt, wie er ja oft einen lebendigen

Unterton aus ſeiner Lebensauffaſſung und Zeitbetrachtung heraus

pernehmen läßt27), ſeinen Gedanken zu einer nationalpolitiſchen Be

trachtung : den Nußen der auf den Grundkarten aufgebauten Ge=

ſamtkarten für Schule und hochſchule, die Weđung lebendigen

Intereſſes am Vaterlande, die Förderung deutſch -nationaler Gefins

nung, des Gefühles der Zuſammengehörigkeit, die rechte Beurtei

lung der Grenzprovinzen ! Es ſind für Th. ſehr weſentliche Ideen

zur Stüßung ſeines Planes. Wie er ſpäter immer wieder auf ſie

hinweiſt, ſo appelliert er hierauf fußend zu Anfang an die Unter

ſtükung durchdas Reich, - allerdings ohne Erfolg 28).

Dieſes Idealbild ließ er erſtehen und gab ihm in ſeiner

man ſucht in ihren Zeitſchriften und Vereinsmitteilungen dergeblich nach einer

Äußerung.

25) Kort. Bl. d. Geſamt- D . 39. Ig. (1891) 137-139.

26) ... während ſonſt jeder Gelehrte den größeren Teil ſeines Wiffens .

îchages mit ins Grab nimmt.“

17) In den Vorreden . 1857 : das germaniſche Nationalmuſeum zu Nürns

berg der ..fo nötige Dereinigungspunkt“ lokaler Kenntniffe und Hülfsmittel zur

Rechts. und Landesgeſchichte. 1860 : ich hielt ſtreng an dem Grundſate, lieber

ganz zu ſchweigen als Dinge vorzutragen , die mir ſelbſt noch nicht voûtommen

einleuchtend und klar erſchienen . " Die ganz neue und beffere åra" damaliger

Tage. 1862 : aus der wehrenpollen Dergangenheit" die Verheißung einer

großen Zukunft “ uſw.

28) Anfang Nov. 1891 Eingabe des Verwaltungsausſchuſſes des Geſamts

D. an Caprivi als Reichskanzler um Bewilligung von 50000 Mt.und Ausar.

beitung der Karten 1 : 500 000 u. 1 : 1500000 auf Reichskoſten . Antwort am

20. Aug. 1892 : nach Anhörung der Kgl. At. d . Wiſſ. zu Berlin geneigt, die

Grundkarten -Herſtellung als ein fördernswertes Unternehmen anzuerkennen,

aber angeſichts der dem vorgelegten plan entgegenſtehenden Bedenten und

beim Mangel geeigneter Fonds werde 3. 3t. davon Abſtand genommen ....

Korr. Bl. d. Geſamt: D . 40 (1892) 37, 129.
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„ Denkſchrift“ von 1892 29) einen reicheren Inhalt :

eine dreifache Kartenreihe :

Die Grundkarten 1 : 100000, für die Ortsgeſchichte und

als Grundlage der zwei anderen :

1 : 500000 für die allgemeineren Tatſachen der Provinzial

und Reichsgeſchichte, 30)

1 : 150000 für die allgemeine Reichsgeſchichte und Orien

tierung der Provinzialgeſchichte, – unter Einbeziehung

aller Grenzländer (bis Paris, Oberitalien, einen großen

Teil von Polen 31 ).

„ Das Allgemeine muß ſich aus dem Beſonderen herauswachſen ."

„Nur wenn Hiſtoriker, Rechtshiſtoriker, Archivare, Geographen in

allen Landſchaften hand anlegen, kann etwas wirklich Gutes her:

auskommen .“ Das Ergebnis :Das Ergebnis: „enge Beziehung zwiſchen Archiv

bezirken , Bibliotheken , hiſtor. Seminaren, Univerſitäts -Profeſſoren,

- Erleichterung des Einarbeitens, geebnete Wege !" Die „ hiſto

riſche Grundkarte für Europa “ wird das lekte Ziel ſein und

„der europäiſchen Geſchichtswiſſenſchaft einen Hauptaufſchwung

geben " 82). Der 3wed der kartograph. Darſtellung ſoll auf die

Gebiete der Geſchichte, Rechtsgeſchichte, Altertumskunde, Topo

graphie, Naturkunde, Statiſtik uſw. gehen, nicht nur „ Geſchichte “,

ſondern „ viele andere wichtige Tatſachen, welche bis jetzt eine kar

tographiſche Darſtellung entweder noch garnicht oder nur in ſehr

dereinzelten Fällen und ohne einheitlichen Plan erfahren haben.

Die „ hauptſächlichſten “ will er aufzählen. Sie ſeien anmerkungs

weiſe wiedergegeben 38) , da ſie zeigen, was Th. alles an Karten für

29) Hiſtoriſch -ſtatiſtiſche Grundkarten . Dentſchrift. Tübingen, Laupp 1892 .

80 ) Die , hydrographiſche Karte von Bayern " in dieſem Maßſtabe, hrsg .

p. topogr. Bureau des bayr. Gen.-St. 1834 iſt nach Th.'s Worten ihm für die

Vervollſtändigung ſeines Planes ,von höchſter Bedeutung " geweſen.

31) Sein Dorbild zu dieſer Karte war Rd. Groß , Karte von Deutſchland

1862. Er erwägt, ob 1 : 2 oder 2500000, von denen 2 Blätter „alles ges

wünſchte aufnehmen könnten " ; doch ſei die 3. Art „beſonders zum Druck ges

eignet.“

32) In größtem Optimismus ſpricht Th . von zweifellos bereitwilligem

Anſchluß und Beihülfe der Regierungen von Öſterreich, Schweiz, Frankreich

Belgien, Niederlanden.

33) S. 5–7 : 1. Alte Namen der deutſchen Flüſſe, Seen, Gebirge und eins
zelner Flüſſe,

2. Ausgegangene Orte (ſog. Wüſtungen ).

3. Grenzen der Sprachen und Mundarten .

1

1
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möglich hielt, und ſie einen politiſch , rechts- und kulturgeſchichtlichen

Karteninhalt über die normalen Atlas-Karten hinaus vorführen,

wie er damals unerhört war, - und noch ießt zum größten Teil iſt.

4. Gründung chriſtl. Kirchen in d .erſten Jhh.; Güterbeſitz der Klöſter ;

kirchl. Einteilung vor und nach d. 16. 3h. u. in d. Gegenwart,

Trennungen der geiſti. Orden und Bezeichnung aller Klöſter u.

ihrer Gründungszeit; Niederlaſſungen d . Jeſuiten , Religionsvers

hältniſſe ſeit d . 16. Ih.

5. Die deutſchen Univerſitäten u . Gymnaſien ; Voltsſchulen vor d .

16. Jh.

6. Römerſtraßen, Kaſtelle, Kolonien ; Burgen des MA.; Feſtungen

des 18. Jh.; Pulverfabriken und Kanonengießereien ſeit d. 14.

3h.; Verſammlungspläße, 3üge u. Niederlagen d. Bauern 1523/26 .

Preußiſche Demarkationslinie 1795 ; Napoleons I. Heerſtraßen.

7. Königshofe im 7.- 13 . Jh.; Derſammlungsorte d. Reichstage mit

Angabe d. Jahre ; Münzſtätten bis 3. 12. Jh.; Reichsſtädte inkl.

der ſpäter unterworfenen.

8. Geltungsgebiet d. Sachſenſpiegels ; Derbreitung d. Lübiſchen

Rechts ; Verwandtſchaft d. mittelalt. Stadtrechte überh .; Rechts.

zug nach d. Oberhöfen ; Landfriedensbündniſſe; Grafenverbände,

Ritterverbände.

9. Parteiſtellung von Fürſten u. Städten in Zeiten von Gegens

königen u. -päpſten.

10. Verbreitung der Juden im 13., 16. Jh.

11. Verbreitung von vlämiſchen Kolonien in Deutſchland, Öſterreich ,

Böhnien.

12. Derbreitung d. derſchied. Syſteme d . ehelichen Güterrechts im

MA. u. 19. Jh .; Ausbreitung der herenprozeſſe ; weſtfäl. Fems

gerichtsſtühle.

13. Provinzen u. Ämter d . einz. deutſchen Staaten im 19. , 18. , 16. ,

14. Jh.

14. heutige Bezirke d . Oberlandesgerichte , Landgerichte, handels

tammern, Amtsgerichte; Reichs- u. Landtagswahlkreiſe ; milit.

Einteilung d . Reiches.

15. Handelsſtraßen d. MA. ; 3ollſtätten an d. deutſchen Flüſſen im

14. , 18. Jh.; Mitglieder des Hanſabundes ; Geſch. d. deutſchen

3oll.D.; Geſch. d. deutſchen Eiſenbahnen ; Geſch. d. Kanäle.

16. Die Bergwerke auf Metall, mit Angabe des Metalls u. d. erſten

Erwähnung; die Walzwerte; die Eiſenhütten u. Kupferhämmer

vor d. 19. Jh.

17. Die Buchdrucereien u. Steindrudereien mit Angabe d . Grüns

dungsjahres.

18. Die Heilquellen mit Angabe ihrer erſten Erwähnung oder Ers

ſchließung; Wanderung von Seuchen.

19. Verbreitung des Weinbaus im 13. , 19. Jh.

20. Geburtsorte berühmter Männer.

1

1
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( Ermiſch hat ſpäter, 1899, eine erweiterte, nur inbezug auf die

Rechtsgeſchichte beſchränktere Überſicht wiederholt) 94 ).

Mit dem einheitlichen Maßſtab und Kartennek 35) ſchließt ſich

Th. nun bewußt an die Generalſtabskarten an, deren Veröffent

lichung ſeit 1884 raſch weitergegangen war und deren Kartennek

in der Tat Vorbild wurde36) . Durchaus interterritorial: nur An

gabe der Nummer, der Sektion und des Herausgebers, die Benen

nung nach heutigen Staatsgrenzen iſt „ teils unzutreffend, teils un

ausführbar.“ Sammlungen der Karten don 1 : 100000 und

: 500000 ſollen in Berlin, Breslau, Bonn, im Germaniſchen Natio

nalmuſeum zu Nürnberg und in München angelegt werden.

Thudichum ſcheint in Sigmaringen ohne weiteren Widerſpruch

die Annahme ſeiner Anträge bewirkt zu haben37). Der Geſamt

Derein machte ſich - ſpäter ( ſeit 1899) in einer gewiſſen Idealkon =

kurrenz mit der Konferenz landesgeſchichtlicher Publikationsinſti

tute 88) – zum Träger der Grundkartenbewegung. Sehen wir kurz

auf den äußeren Derlauf und die Erfolge des Unternehmens.

Der Appell an die Reichsregierung verſagte, wie bereits ers

wähnt ). Don den topographiſchen Büreaus der Einzelſtaaten

-

1

34) Am Schluſſe der ,, Erläuterungen " 1. u. Anm. 71 .

85) ►Der einzig berechtigte nationale Standpunkt, auch wenn vom Reiche

nichts geſchehen ſollte. ... Der alte engherzige Partitularismus muß gänzlich

beiſeite geräumtwerden ." — Er wiederholt zugleich (vgl. Anm. 12), um dieſen-

Maßſtab als beſonders geeignet zu erklären : nicht jeder Gelehrte beſißt ein

gutes Geſicht u. eine feine deutliche Handſchrift wie ein Kartograph. Dieſe

größere Karte bietet mehr Anſchaulichkeit, auch in der Entfernung, zum Unter

right, bei Verhandlungen .

36) Baſis : Sektion 668 (Pfirt im Elſaß) 674 (Steinernes Meer in

Banern.) Nach N., ſtets in 2 Blättern verbunden = 1 Grundkarte.

37) Über eine Debatte finden ſich im Korr. Bl. d. Geſ.-D. 1891 , 139 keine

Nachrichten .

38) Jum Bericht über die auf dem 4. Hiſtorikertage abgehaltene 2. Kons

ferenz (Korr.Bl. Oeſ.-D. 1898, 82, Anm .): „ wir können auch hier unſer Befremden

nicht unterdrücken , daß weder in dem obigen Berichte noch in dem Anſchreiben

des Verbandsvorſigenden an die Publ.- Inſtitute der langjährigen und erfolg

reichen Arbeiten des Geſamtvereins gedacht wird “ .

39) Th.'s Antrag 1893 22. Sept. in Stuttgart : Auftrag an den Derwal:

tungsausſchuß wegen Petition an Bundesrat u. Reichstag, wurde einſtweilen

zurückgezogen . ( Korr. Bl. 1893, 75. 141.) 1906 : yes rächt ſich die Ablehnung

durch Caprivi und den Reichstag ." (Korr. BI. 1907, 160.)



101

1nahm ſich zuerſt das bayriſche der Sache an 40), in Berlin wurde fie

dom Chef der Landesaufnahme durch unentgeltliche Abgabe von

Meßtiſchblättern und Generalſtabskarten gefördert4 '). Derſchiedene

Regierungsbehörden und Provinzialausſchüſſe wurden nach und nach

gewonnen42). Dadurch daß die Wedekindſtiftung in Göttingen (3)

an 10. Mai 1892 1000 m. genehmigte, wurde die Herſtellung der

Ørundkarte der Wetterau ſofort ermöglicht44 ). Thudichum warb

unermüdlich. Seine Berichte auf den Generalverſammlungen des

Geſamt-Dereins ſind die entſprechenden Stimmungsbilder. Schon in

der Denkſchrift 1892 meinte er 45): Zweifel über das baldige Ju

ſtandekommen der Grundkarten für ganz Deutſchland verlieren be

reits mehr und mehr ihre Berechtigung. Perſönlich war er 1893 in

Stuttgart 46), 1894 in Eiſenach 17), 1895 in Konſtanz48), 1897 in

Dürkheim 48), 1898 in Münſter 50), 1899 in Straßburg 51) (ichon

1

40) Nach Th. (Denkſchrift S. 2, 3 ) holte das Kriegs. und das Kultus

miniſterium von der hiſt. Kl. d . bayr. Ak.d. Wiff. ein Gutachten ein, es erging

ein Auftrag an den Chef des topogr. Bureaus zur Ausarbeitung genauerer

Ausführungsvorſchläge.

41 ) Korr. Bl. 1893, 141 .

43) 1893 brandenb. Prov .-Ausſchuß 1000 m. , 1894 Medlenburg -Schwerin

auf ein Gutachten Grotefends 4500 m ., 1894 Großh. Heſſen 500 m. , 1896

ſchlesw .-holſt. Landesausſchuß Zuſtimmung, Elſaß - Lothring. Statthalter 900

m ., 1898 Kreistag des Hugt. Lauenburg 450 m., 1899 Großh. Helfen weitere

600 m ., 1902 Preuß. Kultusminiſterium 750 M. ( für Hohenzollern ), 1904 Orph.

Baden Übernahme der Grundtarten Herſtellung durch das Statiſt. Landesamt.

43) Damaliges Kuratorium : Sauppe, Wieſeler, H. Wagner, Frensdorff,

Kielhorn .

44 ) Die Blätter Gießen u. Friedberg. Thudichums Denkſdrift S. 3

Korr. Bl. 6el.-D. 1893, 142. 1902 wurden durch die v. Oremp-Stiftung in

Tübingen je 1000 m auf 2 Jahre für die württembergiſchen Grundkarten be
willigt.

45) S. 15 .

46) Korr. Bl. 1893, 73 – 75. 141-143.

47) Ebd . 1894, 121-33. Bericht Brechers (vom Berliner Verein ) 1895 ,

2-4.

48) 1895, 131-133 .

49) 1898 , 32-34. „ Manches war vor 5 J. zu groß angelegt, ja utopiſda ."

50) 1899, 37–39. Die ſich zulegt anſchließende Provinz foul ſchwarz im

Überſichtsblatt, (welches im German, Muſeum aufbewahrt werden fod ), einge

malt werden.

51) 1909, 66-68. „ Die Kenner werden nicht erwarten , glänzende Erfolge

zu dernehmen ... 3. T. rechtniederſchlagende Erfahrungen ".
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etwas mehr reſignierend), 1900 in Dresden52), 1902 in Düſſeldorf58),

zulegt 1906 in Wien54) lag ein Bericht von ihm vor. Es war über

wiegend der Weſten und Süden 65), dann Mitteldeutſchland56) und.

Schleswig-Holſtein , Mecklenburg 57) , wo man ſich anſchloß. In

Brandenburg trat nach Brechers Tode (1901 ) wieder ein Stillſtand

ein 58). AmNiederrhein, wo Fabricius nach gleichem Grundgedanken

ſelbſtändig vorgegangen war 59) , ſchloß man ſich ſpäter ebenfalls

an ; 60) ebenſo in Weſtfalen 61) , Heſſen - Taſſel 62) . Ein ſtarke Hülfe

1

:

52) 1900, 176—178 . „ Es hängt vielen Deutſchen ein viel zu großes Stüđ

partikularismus am Halſe " .

53 ) 1903, 76—79.

54) 1907, 159–160. Hier kommen die Hannoveraner ſehr ſchlecht weg

( Krebichmar ). „ Hannover gar iſt im Begriff, ſich auf den Iſolierſchemel zu

legen ,“ einige führende Leute haben dort vorgeſchlagen, Ämterkarten, die im

18. Jh. über bloß einen Teil der heutigen Prov. H. bearbeitet worden

ſind, unter dem ſtolzen Titel „Hiſt. Atlas 8. Prov. H.“ druđen zu laſſen, u. zwar

in 1 : 200000, was zu den angrenzenden Grundkarten nicht paßt. „Ob dieſer

unglüdliche und große Summen beanſpruchende, wiſſenſchaftlich unberechtigte

Provinz-partikularismus die Billigung des Prod.-Ausſchuſſes finden wird, auf

deſſen Unterſtüßung gerechnet werden muß, bleibt abzuwarten.“

55) Lothringen, Elſaß (beide ſofort von Th. aus nation. Gründen befürs

wortet, Wolfram und Wiegand dafür), Grßh. Heſſen, Teile von Baden (zuerſt

Konſtanz), Württemberg ( 1904 Beſchluß d . hiſt. Kommiſſion) Bayern (Aſchaffen

burg-Würzburg).

56) Dresden (Ruge, Ermiſch) war ſofort dafür im Dez. 1891. Die tgl.

fächi. Hiſt. Kommiſſion beſchloß es1897 (Hiſt.- geogr. Arbeiten im Kgr. Sachſen

S. 34). Die Provinz Sachſen traf 1899 ihre genaueren Beſchlüſſe, Reiſchel iſt

der Leiter und Sachverſtändige auch für die Grundkarten. Gotha (Miniſter v.

Strenge) 1901 .

57) Nach Schwerin kam Grotefend 1887 von Frankfurt a. M. In Schless

wig-Holſtein war der Prov .«Konſervator R. Haupt zu Büdingen in der Wetters

au die treibende Kraft. Lauenburg, ft. Lübeck, Stadt Hamburg folgten.

58) 1900 äußerte ſich Th. wieder dahin, daß wahrſcheinlich die Arbeit forte

gehen würde. (Wohl nach Mitt. d . D. f. 6. Berlin 1909, 78) . Brecher war

bereits 1896 frant. über ſeine Derdienſte f. noch im folg .

59) Dtſche. 3. f . Geſch .-Wiſſ. VIII, 368. S. ebenf. im folg .

60) Die vom Niederrhein halten ihre ( Liebenowſchen ) Grundkarten in

1 : 80000 (f. 0. 1913 $. 26 ). Fabricius will ſie übrigensnicht „ Grundkarten “

nennen, a. a . 0. S. 362. Den Beſchluß von 1899, beiNeuausgabe auf 1 : 100 000

zu gehen, begrüßte Th. als einen wichtigen Sieg des Grundſages der Einheits

lichkeit.

61) 1899, Anregung durch Reg.-Rat Bödeker.

62) 1901 Beſchluß d. D. f. hell . Geſch . u. Alt. zu Caſſel (General von Eiſens

traut). Waldeck einſchl., wie in der dortigen Hiſtoriſchen Kommiſſion.
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1

erhielt Th. durch Lamprecht63),auf deſſen Vorgehen ſchließlich der

Anfang einer Beteiligung des Auslandes zurückzugehen ſcheint64):

Belgien, die Schweiz zeigten eine ſolche Abſicht (1898), in den Nieder

landen erfolgten ſpäter ( 1900) entſcheidende Schritte 65). „Mit Frank

reich ſchweben Verhandlungen, auch mit den ſkandinaviſchen

Ländern iſt Ideenaustauſch eröffnet" 65 ). Lamprecht wird auch die

Genehmigung ſeitens des fächſiſchen Kultusminiſteriums zu ver

danken ſein, daß eine Zentralſtelle für Grundkarten mit dem hiſt.

geogr. Seminar in Leipzig verbunden und finanziell geſichert

wurde 66) .

Sehen wir nun auf die Ausführung ſelbſt. Es blieb alſo

überwiegend bei der Einzelarbeit der hiſtoriſchen Vereine (und

Kommiſſionen ), welche urſprünglich nach Thudichum dem preußi

îchen Generalſtab, den bayriſchen und württembergiſchen topo

graphiſchen Ämtern ihre Mittel und Hülfskräfte zur Verfügung

ſtellen ſollten. Th. hatte ganz praktiſch gedacht: zuerſt die Karten,

aufwelche beſtimmte hiſtoriſche Vereine beſonderen Wert legen 67),

vorläufig nur Kopierung der Karten, nicht Druck , da bei vielen

nicht Bedürfnis vorliegt oder ſie zu koſtſpielig ſind 68). Er hatte ſich

zunächſt an die hiſt. Dereine im Umkreiſe der Wetterau 69) , um von

ſeinem Anfange ſicher weiterzubauen, gewandt, und die von ihm

1891/92 gewählten Sachverſtändigen ſind ebenſo gewählt oder

1

63) Nach Ermiſch (a. a. 0. S. 1 ) hat £. bereits 1887 für die Karte von

1789 im Rhein . Atlas empfohlen , Gemarfungskarten zu Grunde zu legen .

64) Im Auftrage der 3. Konferenz landesgeſch. Publ.- Inſt. 1898 ging £.

vor. Th. berichtet 1898 : Im Sommer 1898 hat ſich Lamprecht mit einer Reihe

hiſtor. Kommiſſionen und Vereine, auch auswärt. Regierungen in Beziehung

geſetzt. Die belgiſche Regierung hat die Herſtellung beſchloſſen , im Aug. 1898

in Solothurn Meyer d. Knonau auf der Verſammlung d. Geſchichtsforſch .

Geſellſch. d . Schweiz ſie als geboten bezeichnet. (Korr, BI. 8. Geb.-D. 1899 , 38 .

Dgi. Jb . f. Schweiz. Geſch . 24 S. X.)

65) Ende Dez. d. J. beſchloß die Hiſtor. Genootſchaft zu Utrecht die Hers

ſtellung im Anſchluß an das deutſche Grundkartennet . Korr. Bl. 1901, 54. Eine

Central-Kommiſſion wurde gebildet, bis 1902 war etwa 1/3 der 30 Karten er:

chienen . Dgl. Kötſchte Anm . 66 .

65e) Dgl. Lamprechts Aufſatz im folg . Anm . 112 S. 5.

66) Korr . Bl. 1899, 69. 1902, 125–134 (Köbichkes Bericht über die Zena

tralſtelle ).

67) Beſchluß 6. in Sigmaringen .

68) Seine „ Denkſchrift “ S. 8.

69) S. o. Anm. 24 .
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ſelbſt näher intereſſiert 70) . Auf jeden Fall Wahrung der Einheit

lichkeit, vorherige Derſtändigung mit den Nachbarn . Daher das

Drängen , gerade auch von ſkeptiſcher Seite, auf Organiſation und

auf Schaffung einer Zentralſtelle 71 ) . Daher blieb die Arbeit bis

jekt auch aus dieſem Grunde noch faſt ganz auf der 1. Stufe

(1 : 100000) ſtehen, wenn auch von Thudichum ſelbſt an den wei

teren Ausbau herangegangen wurde ? ). Ferner führte die Ers

weiterung des fich intereſſierenden Kreiſes auf die Konferenz landes :

geſchichtlicher Publikationsinſtitute hier ſofort zu neuen Schwierige

70) Elſaß -Lothringen : Wiegand, Barack , Euting, du Prel . Karlsruhe: don

Weech. Die württemb. Hift. Kommiſſion. Die Geographen : H. Wagner, Ruge.

Ferner Ermiſch (Dresden) u . Dietrich Schäfer. „ Dentichrift" S. 13.

71) Geſch. D. Magdeburg machte ſofort Dez. 1891 ſeine Mitarbeit von der

Wahrung der Einheitlichkeit abhängig. Thudichums Dentichrift S. 8. Dgl.

ferner Quiddes Dtiche 3. f . Geſch . will. 6 ( 1891) 5. 392 und 8 ( 1892) S. 186,

362 : wichtig vor Beginn genaue und für alle Teile bindende Beſtimmungen . .

Am beſten 3entralſtelle mit einer gewiſſen Autorität. Schleſien , wo ſich partic

in d. Schlej. Zeitg. ( Thudichum im Anhang S. 24–26 ) ſofort warm dafür auss

geſprochen, und Württemberg dertagten ihre Mitarbeit wahrſcheinl. aus

dieſem Grunde (Th. in Münch. Aug. 3tg. 1894 Nr. 94). 1893 in Stuttgart

Antrag Brecher auf Organiſation einer Zentrals u. von Unterſtellen in den

einzelnen deutſchen Staaten . Grotefends Antrag, die Hauptſtelle vom Derwal

tungsausſchuß des Geſamt-D. bilden zu laſſen, wird angenommen. Der Dorort

Berlin wurde zunächſt beauftragt und arbeitete (Brecher !) „ Erläuterungen "

aus. (Korr. Bl. 1895, 3—4). Brecher betont 1894 : Es muß erwartet werden ,

daß die Ausführung ſich ſtreng an die Dorſchriften halte. Don Th. wurde 1896

eine „ Inſtruktion ," von Grotefend 1897, von Haupt 1898 und von Ermiſch

1899 „ Erläuterungen " herausgegeben .

72) Brecher mahnt 1894 dringend, nicht zuſammenhanglos die Geſamt

karten 1 : 500 000 vorzubereiten . Sein Antrag, eine beſondere Kommiſſion

oder den Vorort Berlin zur Ausarbeitung eines gemeinſamen planes für ges

wiſſe kulturhiſtoriſche Erſcheinungen , Ereigniſſe und allgemeine hiſtoriſche Tats

ſachen und Feſtlegung genauerer Daten zu beauftragen , wurde angenommen.

1895 legte Thudichum eine Karte in 1 : 500 000 für 5.6 .- Deutſchland, (1898

ſagt er, ſie ſei für ganz S.-Deutſchland gedrudt),1899 eine Karte in 1 : 1500000

por (unter Verwertung der in einem Urteil der preuß. Landesvermeſſung ges

lobten Karte von Groß. l. o . Anm. 31 ; von der Wedekindſtiftung wurden für

den Abzug von den noch erhaltenen Steinen 200 m. bewilligt.) Die große

Karte : ein Beiſpiel für die ,,Hiſtoriker von Fach, welche ſich bisher meiſt mit nur

platoniſcher Liebe für unſeren Plan erwärmt haben“ , - mit Ausnahme von

Lamprecht. 1902 in Düſſeldorf ſtellte Th. Anträge inbetr. einiger einheitlich

porzubereitenden Karten . - In Schleswig -Holſtein iſt eine Schluß (Uberſichtss )

Karte in 1 : 500000 , nur in Schwarzdrud, fertig ſeit 1906. Im Kgr. Sachſen

eine Überſichtskarte in 1 : 200000 ſeit 1909.

M
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keiten 78), wie z. B. troß prinzipieller Zuſtimmung ſchon 1896 der

einheitliche Maßſtab nicht für abſolut notwendig erklärt wurde.

Nach der Einrichtung der Zentralſtelle in Leipzig blieb deren Tätige

keit doch überwiegend auf die Sammlung angewieſen 74) .

Eine vorauf als gültig ſtatuierte Ordnung hat ſich aber auch

nicht einmal für die kartographiſche Bearbeitung der Grundkarten

ſelbſt behaupten laſſen. Thudichum hielt an ſeinem Dorſchlage von

1884 und 1891/92 feſt : Grundkarten, welche ,möglichſt hell ſind,

um das Einſchreiben von Tatſachen und das Kolorieren zu ge

ſtatten ," 1 : 500000 und 1 : 1500000, die Gewäſſer und die wich

tigeren Ortsnamen enthalteno, 1 : 100000 außerdem die Ortsge=

markungen ) . Er ſieht zugleich Grundkarten vor „ ohne Orts

namen " für Karten mit alten Namensformen (9., 13. Jh.). Nur

die bemarkungsgrenzen ſollten rot, alles andere ( Flußnes, Signa

turen, Namen) ſchwarz gezeichnet werden, bei lithographiſcher Ders

vielfältigung der Karten 76). Auch über das Kolorieren macht er

-

1

78) 1895 zu frankfurt ( Bericht üb. d. 4. Hift . Tag $ . 63 ): Dorſchlag für

die nächſte Tagung. 1896 Innsbrud (Bericht S. 56, 57 u .Korr. BI. 1897, 27

leider nur ganz kurz): Referate von Thudichum u. Schulze-Leipzig. 1898

Nürnberg (Bericht S. 59): Organiſation nach Zentralſtelle und Landesinſtis

tuten im ganzen Bereich des Konferenzgebietes. 1900 Halle (Bericht 5. 44):

Auftrag an die Zentralſtelle, die Verſtändigung über die Einzeichnung in die

Grundfarten vorzubereiten , wovor Th. 1900 in Dresden warnt. 1902

Heidelberg ( Bericht S. 43-45 kurz; Korr. Bl. 0. Geſamt-D . 1903, 103-104 ;

Diſqe bll. 4,246–56 ): durd Köpſke Erweiterung auf die Probleme großer

Kartenwerke, uſw. (f. im folg .).

74) Köbichke a. a. 0. S. 126_127 : Aufgabe der Zentralſtelle in erſter

Linie die Verwaltung, zunächſt als Niederlage von unausgefüllten Grunds

tarten . Er gibt S. 127–128 das Derzeichnis der bis 1903 hergeſtellten, S. 129

der von Th. u. im Kgr. Sachſen ausgeführten Karten mit hiſt.spolit. uſw. In

halte. S. 130--34 ſpricht K. über die „wiſſenſchaftl. Aufgaben" der Zentrale

ſtelle: 1. die Durchbildung der wiſſenſch. Methode der Grundkarten benuşung,

(darüber oben im folg .),2. Mitwirkung bei Karten, welche über verſchiedene

deutſche Landſchaften ſich erſtreden ſollen .

76) Korr. Bl. 1891, 188-189. Dentſchrift 1892, 1-2, 16-20 . Einzela

heiten zu den Grundkarten 1 : 100 000 : Namen der Waſſerläufe der Richtung

entſprechend eintragen, event, wiederholen ; Namen der Städte, Dörfer, Einzel

höfe , mählen, Burgen , Klöſter innerhalb der betr. Oemarkungsgrenze; Orte

mit Stadtrecht D. Fleden , Dörfer O , Einzelhöfe uſw. t ; wenn die Häuſer

zerſtreut, dann o in der Mitte der Gemeinde. Die Lettern follen überall lateis

niſch ſein, das papier gutgeleimt, weiß u . etwas ſteif.

76) 1898 in Stuttgart beſchrieb Th. feine hochr. Jeichenmethode : 1. Durch

pauſen des Waſſerneķes, Eintragen der Ortsſignaturen und der Namen auf

1
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genaue Angaben"). Als Quellenmaterial für die kartographiſche

Übertragung dienen die betr. Generalſtabskarten, für die Ortsge

markungen die Meßtiſchblätter mit Ergänzungen aus den Kataſter

karten, (ſo zuerſt Brecher); im Kgr. Sachſen diente eine Karte der

Kameralvermeſſung von 1830 – 43 mit Eintragungen von 1870

als Ergänzung. Es wurden nach und nach manche Veränderungen

und Verbeſſerungen von anderen Bearbeitern angebracht 78), deren

weſentlichſte die Übernahme eines blauen Flußneßes und die Er

weiterung des Namen - Inhalte der Karte über die gegenwärtigen

Orte hinaus ſind. Dieſer leştere Punkt und die von Thudichum

ſelbſt erörterte Frage der Terrainangabe 79) greifen bereits hinüber

in die Frage nach dem Zwecke und Werte der Grundkarten.

Pauspapier über der Gen.-Stabs-X. 2. In dieſer Einzeichnen der Gemarkungs

grenzen der Meßtiſchblätter mit rot. 3. Übertragung mittelſt pauſe auf 1 .

Damit iſt die Vorlage für den Lithographen fertig. Die Ortsnamen ſollen mit

Lettern geſeßt u. ſo auf den Stein übertragen werden mit genauer Kontrolle

durch eine Derzettelung der vorkommenden Namen. 1897 in Dürkheim legte er

,,Schablonen “ vor, welche zur Vervielfältigung, im 5. Teil der Zeit, dienen ſollen.

77) Flächenkolorit nur mit Farben, welche ſich gleichmäßig u. ohne Ge

rinnen auftragen : 1. recht naß, 2. nachfahren . Beſſer größerer Pinſel. Grenz

linien mit Feder und Tinte. Bei Herſtellung mehrerer Kopien erſt alle gleichen

Farben uſw. Dentſchrift S. 20-21.

78) Lothringen : Übertragung der Gemarkungen photographiſch ; ſtatt

Buchdrud zur Einzeichnung der Ortsnamen Steindruck . Schleswig-Holſtein :

ſtatt der hdſchr. paujen Lichtpauſen, überarbeitung, Steindrud. Flußne

blau in Medlenburg, Schles .-Holſtein, Hamburg. Um Zuſammengehörigkeit

anzugeben , ſind rote bzw. ſchwarze Derbindungss oder Richtungs-Hatchen eins

geführt (Weſtfalen ). s . ferner u . Anm . 132. - Auch die Herſtellungspreiſe$ .

ſeien kurz notiert : Thudichum ſelbſt das Blatt : 444 m. ( Stuttgart 1893 ), Brecher

430 m. (ebd . Er berechnet danach die [ ] Meile mit 12,64 m., die Geſamtkoſten

für Preußen 80 000 m., Bayern 17500 m. uſw. , wo Arbeit aus den Kataſters,

nicht nur den Gen.-Stabs-K. , dann 2-5 m. höher pro Blatt, 1895 nennt er

in den ,, Erläuterungen " 450 M. und 13,20 m.) . Grotefend (Blankenburg 1896) :

375 m. , Berechnung des Verkaufspreiſes auf 40, 45, 50 Pfg. 1906 Th.: bei

"Drud von 1000 St. 36 Pfg. Jn Schleswig- H. verſchieden : 20-40 Pfg. , da auch
Teilblätter .

79) Dentſchr. S. 17 : eine Markierung der Höhenverhältniſſe iſt nach

meinen Erfahrungen auch in Gebirgs- und Hügelland überflüſſig, da bei

klarem Überblid über die Waſſerläufe die Höhen ſich von ſelbſt ergeben."

Höchſtens Andeutung ſchroffer Abfälle und hochplateaus, um die Karte nicht zu

perdunkeln. Nüßlicher und leichter iſt die Einſeßung wichtiger Namen. 5.9 :. S. 9

Man kann ſich aus der Gen.-Stabs-K. immer leicht über die genauere Geſtal

tung des Bodens , über Gebirge uſf. unterrichten .

-

1
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Thudichum läßt von vorn herein keinen Zweifel, daß ſie als

Arbeitskarten dienen ſollen . Als Grotefend 1906 in Wien ſich

gegen Richters Ablehnung wandte 80) wollte er gerade nach:

weiſen, daß Th.s Karten nur „ einen Grund legen “ ſollten für hiſto

riſche und ſtatiſtiſche Forſchungen ; „ ſie ſollen an ſich weder etwas

mit Geſchichte noch Statiſtik zu tun haben, ſondern nur dienen, vor

Fehlern zu behüten, die kartographiſche Darſtellungen mit ſich

bringen, welche auf weniger genauem Grunde aufgebaut ſind “ .

Aber – urter ſeinen Worten verflüchtigt ſich gerade die Grund

idee des Thudichumſchen Planes : der genaue Grund in der Ge

markung. Dieſen Gedanken hat Th. ſelbſt nur immer prä

ziſer ausgedrückt, ſo 1891 in Sigmaringen, 1892 in der Denk

ſchrift81), und ſpäter, wie noch im folgenden erörtert wird. („ Hiſto

riſche Grundkarte“ ſollte die dreifache Kartenreihe heißen 82) , die

Karte in 1 : 100000 den Zuſak „Bemarkungskarte“ führen ).

Brecher iſt 1894 überzeugt, es habe ſich deutlichſt ergeben, daß

allein die Grundkarten eine diplomatiſch ſichere Löſung aller

geſchichtlichen Fragen gewährleiſten, welche kartographiſch darſtell

bar ſind . Wir gehen ſicher nicht fehl in der Annahme, daß von

hier, dieſer Sicherheit aus ſich die ſofortige große Zuſtimmung, ja

Begeiſterung der Geographen für den Grundkartenplan erklärt:

die kartographiſch ſo einfache Methode der Anfertigung und ſo be

ſtechend inſtruktive Verwendung für den Ausbau des in Betracht

80) Korr. Bl. d. Geſamt-D. 1907, 157-159.

81 ) Der Gedankengang $. 16 ſei noch einmal abgedrudt: Dieſe Gemars

kungen, wie ſie heute beſtehen , ſind im allgemeinen uralt, vor 500 und 1000

Jahren genau dieſelben geweſen wie jetzt, aus dem einfachen Grunde, weil ſie

mit Eigentum und Gemeinderechten aufs engſte zuſammenhängen und dieſe

ſtets zäh verteidigt werden . Die im Laufe der Zeit eingetretenen Änderungen

haben vorzugsweiſe in bloßen Teilungen beſtanden oder in kleinen Erweiters

ungen infolge von Zuſchlagung von Wald- und Weideſtücken bei der Auflöſung

von Martgenoſſenſchaften. Solche Veränderungen laſſen ſich größtenteils urs

kundlich beſtimmt nachweiſen. - Die Ortsgemarkungen bildeten die natürliche

Grundlage aller größeren Verbände, der 3enten, huntare, Gaue, damit auch

der großen Gaue und Grafſchaften u. der im MA. entſtandenen neuen Herr

Tchaften, desgleichen die Grundlage der kirchlichen Einteilungen . Kennt man

die Namen der Dörfer, ſo kann auf einer mit Gemarkungsgrenzen verſe

henen Karte der Pinſelſtrich die Grenzen der Gerichte in allerkürzeſter Zeit und

mit größter Genauigteit anmalen.

82) Dentſchrift S. 14 : weil ſie überwiegend hiſtoriſchen Dingen dienen

werden, der Geſchichte des Staates, Aderbaues, Handels, Kultur uſw. S. 15 :

Event. auch : hiſtor.-ſtatiſtiſche Grundkarte.

1913 8
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kommenden Karteninhaltes ! 83) Befürwortete doch auch Th. die

eigene praktiſche Arbeit der Hiſtoriker 84 ) und deren Erleichterung85).

Um ſo mehr muß betont werden , wie überraſchend das Fehlen

eines Urteiles der Geographen über die Terrainfrage in der

ſonſt von ihnen vertretenen Richtung wirkt 86) . Von ſeiten der Hiſ

toriker haben die Bedenken und Wünſche von Anfang an nicht ge

ruht 87), bis ſie in den Ausführungen der Oeſterreicher (E. Richter

83) 0. Partich 8. Febr. 1892 in der Schleſiſchen Zeitung " ( Thudichum ,

Denkſchrift. Anhang S. 24-26 ) : Abkürzung der Wege des Lernens. „Die

Karte iſt der mächtigſte Schutz des Forſchers gegen das Derſinken in die Einzels

heiten , die Stüße eines beherrſchenden Überbliđes des Ganzen ... Die Karte

muß ein alltägliches Hilfsmittel, ihr Gebrauch eine Gewohnheit werden . "

84) Eine intereſſante „ hiſtoriſche Erinnerung “ ſei an dieſer Stelle einges

fügt. Heinr. Böttger, der hannop. Bibliothetsſekretär u. Derf. d . ,, Oaus u .

Diözeſangrenzen ," gab 1858 in ſeiner Allmählichen Entſtehung der jetigen

welfiſchen Lande“ S. 85 den folgenden Rat an die jungen Vaterlandsfreunde

auf den Schulen" : Wir wiſſen bereits durch anderweite Erfahrungen, Geogra

phie iſt die Baſis der Geſchichte, ohne jene haftet dieſe nicht am ſicheren Boden,

ſchwebt vielmehr in Unklarheit umher, ohne das Bewußtſein der Sicherheit zu

gewähren , welches ihr die bezügliche Länder- und Volkskunde verleiht . Das

haften der Geographie im Gedächtniſſe iſt aber von Karten abhängig und dieſe

prägen ſich am tiefſten ein, wenn man mit eigener Hand, ſei es auch in unvolls

kommenen Riſſen, dieſelben entwirft. Möchten Sie deshalb, auf Grundlage

einer gutenKarte von Hannover und Braunſchweig, ſich ſelbſt einen hiſtoriſch

geographiſchen Atlas dieſer Lande, von der erſten Teilung unter Heinrich's.

des Löwen Söhnen an, in ſolcher Größe, daß jedes der einzelnen Blätter die

Namen der Provinzen , Ämter und Hauptorte leicht faßt, zu zeichnen verſuchen ,

wie es der Verfaſſer einſt für ſich gethan hat. Der Hinblick auf die Frucht einer

ſolchen Arbeit wird die Mühe leicht verſüßen" .

85) Das Gutachten d . bayr. Akad. d . Wiſſ.: wenn zu mäßigem

Preiſe den Bearbeitern vaterländ. Geſchichte, Geographie u.Topographie zu =

gänglich ..." Jn Sigmaringen fordert Th . (P. 4 ) die hiſt. DD. zur unentgeltl.

Abgabe der Grundkarten an die zur Entwerfung hiſtoriſcher Karten geneigten

Sachverſtändigen auf u . wiederholt es in l. Denkſchrift (S. 7) . In Nürnberg

1898 ähnlich.

86) Es ſei mir erlaubt, hier nur auf den Methodiſchen Schulatlas meines

verehrten Lehrers 6.R.Rat H. Wagner ſelbſt hinzuweiſen, in welchem auf kei

ner einzigen Karte zur Länderkunde das Terrain fehlt.

87) Quiddes Deutſche 3. f. 6.-wiff. 8 (1892) S. 186 : doch rätlich, die Ge

birge wegen ihrer Bedeutung auch für viele hiſtor. Verhältniſſe wenigſtens

ſchwach anzudeuten. Fabricius ebd. 8, 363: Gebirge bei 1 : 160 000 nicht

möglich ; die Deutlichkeit der übrigen Zeichnung beeinträchtigt; bei größerem

Maßſtabe nur von Nußen ! hanſen 1903 : grundſäßlich dafür (Verhandl. d .

14. Geogr. -Tages S. 244). 1896 auf der Konferenz d . Publik.Inſtitute Debatte,

teils: Andeutung wünſchenswert, teils : überflüſſig. (So ſcheint ſich mir der

Widerſpruch im Protokoll S.56 u. im Korr, BI. d. Geſamt-V. 1897, 27 zu erklären .)

11
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voran) den prägnanteſten Ausdruck fanden 88) . Tatſächlich iſt für

die Grundkarten dieſe Frage negativ entſchieden, ſo gern man ſich

auch gegenüber den gerade nicht als praktiſch zu bezeichnenden

Abhülfsvorſchlägen89) eine Verbindung mit Terrainkarte denken

möchte.

Abgeſehen von dem Prinzipe der Grundkarten ſelbſt. Für deſſen

Beurteilung um nun zu dem entſcheidenden Punkte zu gelangen

war von vornherein ſehr wichtig, daß bereits ein größerer

Verſuch auf demſelben Prinzipe, welches Th. derfocht, aufgebaut

war und vorlag: in der Kartengrundlage des Rheiniſchen Atlas.

Fabricius' Aeußerungen " ) wurden als Unterſtüßung aufgefaßt

und nur die Verſchiedenheit des Maßſtabes ſchien Schwierigkeiten

zu bereiten. Ueber ſeinem : „ es hat ſich im allgemeinen als richtig

erwieſen " wurde das 2.: , freilich viele Ausnahmen von dieſer Regel"

nicht ſehr beachtet. Und doch haben er und Hanſen nie im Zweifel

gelaſſen, daß bei aller Annahme relativer Dauerhaftigkeit und Un

veränderlichkeit der Gemarkungsgrenzen dieſe ,,unbedenklich " nur da

übernommen werden ſollten, wotein Material zu ihrer Verifizier

ung zu ermitteln iſt, und zwar einfach deshalb, , weil man nur die

Wahl hat, entweder ſie zu akzeptieren, oder ſich eine Phantaſielinie

zu konſtruieren, die aber der Wirklichkeit ſich wohl immer weniger

nähern wird als die jüngere Gemarkungsgrenze;" ferner würden

die Abweichungen auf einer Karte mit ſo kleinem Maßſtabe ,kaum

zum Ausdruck gelangen können. " 91) Doch hat man ſich hier am

88 ) Vgl. 3.8. hiſt. D.f. Niederſachſen 1913, 29-30. Derwieſen ſei noch auf

Seeliger in Hiſt. Diſchr. 1903 , 289 : gegen Köbichke in Dtſche. Obll. 3 , 295, wels

cher Öſterreich dem übrigent Deutſchland gegenüberſtellt.

89) Th . ſelbſt verweiſt einfach auf die Generalſtabskarte, welche daneben

zu benußen ſei (1. o . Anm. 79.) Brecher ſagte auch, man müſſe auf ſie nötigenfalls

zurückgreifen. (Korr. Bl.d. Geſamt-D . 1895 , 3 ). Ebenſo Ermiſch ( Erläuterungen

§ 19). Der vorgeſchlagene und als genügend empfohlene Ausweg , Pauſen der

Grundkarten wiederum über den Generalſtabskarten zu benuken, iſt

allerdings die einzige Konſequenz nach dieſem Anfang, aber nur wieder eine

Derdoppelung der Vorbereitung und Vermehrung der Schwierigkeiten ſtatt der

beabſichtigten Dereinfachung.

90) Dtſche 3. f . 6.swiſſ. 8, 363.

91) Hanſen auf d . 14. Geogr.-Tage (S. 245 ). Erläuterungen 3. Geſch. Ati .

d . Rheinpr. 1,3. 2, XXIII. Noch Fabricius 1900 in d. Weſtdt. 3.f. Geſch. u .Kunſt ,

Korr. BI. Sp . 183–189, ebd . 1909 28, 521–523, beſ. 522 : Kompromiß zwiſchen

einer idealen Forderung und der praktiſchen Ausführung.

8 *
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Rhein mit dieſer Ueberlegung nicht beruhigt wie z. B. in der3

Provinz Sachſen der Fall geweſen zu ſein ſcheint - , ſondern in der

Richtung des Einzelnachweiſes für das ganze Gebiet weitergear

beitet, mit dem wichtigen, die Unterſuchung immer mehr differenzie

renden Ergebnis : 92) nicht ſtändiges Zuſammenfallen der Ortsge

markungen mit den Gerichtsgrenzen .

Sehen wir hier zurück auf Thudichums Unterſuchung derWetter

au, ſo finden wir auch daſchon Angaben, welche in dieſer Richtung

liegen und das Abweichen von Gerichtszugehörigkeit und Markbe

rechtigung ſowie das nicht immer eintretende Zuſammenfallen von

Marks und Dorfgemarkungsgrenze beweiſen 93) . Sie verſehen ſchon

:

92) So Fabricius, hochgericht Rhauen S. XVII : Nach genauer Prüfung

... hat ſich ergeben, daß nicht in allen Fällen die Gerichtsgrenzen, die man

darſtellen ſoll, mit den Gemarkungsgrenzen übereinſtimmen, ſelbſt wenn die

legteren wirtlich ſchon in älterer Zeit nachweisbar ſind . Eine Zuſammenſepung

der Gerichtsgrenzen aus Gemarkungsgrenzen bleibt immer nur ein Notbehelf

für den Fall, daß die alten Grenzbeſchreibungen fehlen oder ſich nicht erklären

laſſen. In § 3 die Einzelunterſuchung der Grenzbeſchreibungen, Ergebnis S.

80-31 : Differenz von Gemarkungen u . Hochgerichtsgrenze, lettere älter als

die Abſplitterung von jenen ; ſpätere Erweiterungen von Oemarkungen in die

Gerichtsgrenzen hinein . – Dgl. auch die Berichte von Fabricius, Forſt und

Knipping in Heidelberg 1908 (Dtice Obll. 4, 247 249), beſ . intereſſant

Knippings Folgerungen aus dem Befunde der Akten.

93) Die genaueren Feſtſtellungen ſchon bei ihm 1862 über den 3erſegungs

prozeß der alten Gau-Verfaſſung, wobei die Dörfer wohl die Zugehörigkeit

bzgl. der Gerichtsbarkeit änderten, aber nicht bzgl. des Anteils an der ge

meinen Mark, dies „ nur ausnahmsweiſe ." (Gaus u. Mark-D . S. 84-86.)

über das Auseinanderfallen von Gerichtszugehörigkeit und Almendebeſitz nach

Markenteilungen der neueren Zeit, ſowie über die manche Verhältniſſe völlig

(auch in der Wetterau) zerſtörenden Gemeinheitsteilungen des 19. Ih. ebd. S.

278–79. Zur Dorfmark (ebd. S. 153 ) gehörten „keineswegs immer“ Wieſen

und Weiden , ſondern bis in die leßten Jahrhunderte waren in einigen Gegens

den die Wieſentäler noch völlige Gemeinheit vieler Dörfer oder nur ein ges

ringer Teil von ihnen Beſtand der Dorfmarken . Die höchſt merkwürdigen "

Beiſpiele aus der Wetterau für dieſe Konkurrenz von Gemeinbeſitz und Dorf

gemarkung ſcheinen die nicht zur Markgenoſſenſchaft gehörigen, aber Nußungs

rechte beſigenden Orte Hüttengeſäß u. Neuwiedermus im Gericht Büdingen zu ſein

(R.: G.d. Wetterau 1 , 75—77; über Hüttengefäß ferner 2,52 f.); das Dorf Köp

pern als Teilhaber zweier Marken ( 1 , 275, 308 ), ebenſo Steinbach (1 , 343),

Rodenbergen (2, 54 ), der zwei Marken angehörige, durch einen Fluß getrennte

Flecken Dilbel (1 , 347.) Th. nennt al dies ( 2, 53) „kleine Jrregularitäten ."

Die (1, 96-97, 155-56) nur ganz kurz abgetanen Weideberechtigungen einiger

Dörfer a ußerhalb des Gerichts Büdingen werden nur aufneuere Änder
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ſelbſt die Worte Thudichums (oben S. 92/93) : „ den Grenzen der Orts

gemarkungen folgen aber natürlich die Grenzen der Gaue, Untergaue,

[welche Th . ja mit den Marken in enge Berührung ſekt), und

Territorien" , mit einem Fragezeichen. Wenn Th. nach Prüfung

aller in der Wetterau (mit Einſchluß der näheren Umgebung)

befindlichen Markverhältniſſe zu dem Schluſſe kommt, daß das

Zentgericht: = (große) Mark zuſeßen ſei95)undſich dieſerekonſtruieren

laſſe, daß ſich ebenſo regelmäßig neben den Mark-Almenden die

geſchloſſenen Dorfmarken vorfinden 96) , ſo bleibt die Vorausſeßung,

daß dies wie hier auch ſonſt erſt nachzuweiſenſein wird97). Der direkte

Nachweis, daß ſich der Saß einfach übertragen laſſe : die jet als

Ortsgemarkungen anzuſprechenden Gemeindegebiete ſeien den (an

genommenen) ehemaligen einheitlichen Ortsgemarkungen gleich zu

reken oder dieſe aus jenen zu rekonſtruieren, wird von ihm nie

verſucht, auch nicht für die Wetterau 98) . Das wäre aber eine unum =

gängliche Vorausſeßung geweſen , um ſicher nach rücwärts bauen

zu können. Der eine für die beiden Arten der Gemarkung (3ent- ,

Gaus, große Mark - Dorfmark) gemeinſam gültige Gedanke

Thudichums: enger Zuſammenhang mit Eigentum und Beſikrechten

der Martgenoſſenſchaften bezw. der Gemeinden und daher deren

zähe Verteidigung durch Jahrhunderte''), - wird ebenfalls höchſtens

als eine allgemeine Beſtätigung der im einzelnen vorher genauer

-

ungen in der Markverfaſſung zurückgeführt oder ſollen in Privatberechtigungen

ihren Urſprung haben . Einzelheiten über Markenzerſplitterung und das Ein

dringen der „ Ausmärker" in die Almende vgl. Oau- u. Markverf. S. 239 ff. 291 f .

uſw.

94) Gau- u. Markverf. S. 181 führt er dieſe Konſtruktion einer norma

tiden Regelmäßigkeit nach der anderen Seite , der Teilung der Orts-Gemarkung ,

durch : die Scheidung des Landes in Dorfmarken , der Dorfmarken in Gewanne,

und die regelmäßige Größe des Bauernguts als einer Fläche von 30 Morgen

Aderland läßt ſich einzig und allein aus einer Verteilung gemeinheitlicher

Ländereien erklären .“

95) Gau- u. Markverfaſſung S. 131—132.

96) Rechtsgeſch. d. Wetterau 1 , 47 uſw.

97) J. Grimm fährt in ſeiner Äußerung (oben Anm. 21) fort : „ unfehl

bar zeigen ſich die meiſten in Weſtphalen, am Rhein, in der Wetterau und im

nördlichen Theile Frankens".

38) Seine Zahlen für die Orts-Oemarkungen im Gebiete des Gerichts

Büdingen entnimmt er den „ Beiträgen zur Statiſtik d . Grßh. Heſſen“ von 18

99) für die Marken in l. Oaus u. Markverfaſſung S. 132. für Ortsges .

markungen 1891 uſw.
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nachzuweiſenden Verhältniſſe gelten können, mehr nicht 100 ).

Schon 1892 wurde ſofort die genauere Unterſuchung der über

die heutigen Gemeindegrenze hinausgreifenden alten Wirtſchafts

und Berichtsverbände gefordert, da man bei aller Anerkennung der

„ im weſentlichen " berechtigten Anſicht Thudichums erſt von da aus

für viele Zwecke weiter gehen könne 101) . Ohne auf alle kritiſchen

Aeußerungen, welche ſchon in den Debatten der verſchiedenen

Tagungen bis ca. 1900 gemacht wurden, einzugehen 102), ſei darauf

hingewieſen, daß von den Mitarbeitern an den Grundkarten als

erſterKöbichkeam 25. Sept. 1900 in Dresden die grundſäßliche

Forderung ſtellte, man möge, um zu „ völliger Klarheit“ über Alter

und Beſtändigkeit der Gemarkungsgrenzen zu gelangen, allerorten

eingehende Unterſuchungen über dieſe Grenzen, wenn möglich mit

kartographiſchem Material führen 103) . Man wird nicht fehl gehen

in der Annahme, daß dieſen ſo vorſichtigen Gelehrten in ſeiner Stell

ungnahme Seeligers Darlegungen beſtärkt haben. Seeliger zeigte

zum erſten Male einen prinzipiellen Gegenſaß zu dem ganzen Unter

nehmen 104) . Er führte die Erörterung erſt richtig auf die wichtigſten

in Betracht kommenden Fragen hin, und da noch immer nicht

trotz der Beſtätigungen durch Kreßſchmar und die Oeſterreicher

die ,, Idee" vor der Erfahrung gewichen iſt, lohnt es ſich, Seeligers

entſcheidende Gedankengänge kurz zu wiederholen.

100) für das Alter der großen Marken läßt Th. die naheliegende Bes

obachtung ſprechen , daß ſie ſich nicht nach willkürlich gezogenen Linien, ſons

dern nach Höhenzügen und Waſſerläufen, alſo natürlichen Bildungen, don

einander ſcheiden " (S. 126, S. 6 f.). Daß gewöhnlich die ganzen Thäler eine

Martgemeinſchaft, ein Gericht" bildeten , die Waſſerſcheiden die Grenzen ſind

(R.- 6 . d . Wetterau 2,50 ), behauptet er aus genaueſter Kenntnis der Wetterau.

Man kann von daher die hohe Bewertung der baner. hydrograph. Karte durch

Th. ſich erklären.

101) Quiddes Dtſche 3. f. 6.-wiff. 8, 186 .

102) Diejenigen, welche ſie miterlebt haben (beſonders wohl in Innsbruck

1896), würden beſtimmter darüber berichten können, als aus den nur kurzen
Wiedergaben im Drud zu entnehmen iſt.

103) In ſeinem Aufſatz über die Leipziger Zentralſtelle (1. 0. Anm. 74)

legt er unter III. (Die wiſſenſch. Aufgaben) ſeine Anſicht weiterhin dar : die

Siderung der wiſſenſchaftlichen Methode der Grundkartenbenupung iſt die uns

erläßliche Dorbedingung alles weiteren Fortſchrittes. Auf der Verſammlung

in Halle Anfang April 1900 wurden dieſe Unterſuchungen für ,,wünſchenswert,

erklärt.

104) Münchner Allgem . Zeitung 1900. Beilage Nr. 52. 53. (auch als S.-A.)

Thudihums Entgegnung Nr. 74. Seeligers Schlußwort Nr. 123.
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Er geht davon aus , daß damit ernſt zu machen iſt, daß den

Grundkarten die Grenzen der Ortsfluren nach dem heutigen Be=

ftande eigentümlich ſind : die Stadt-, Landgemeinden, ſelbſtändigen

Güter, die fiskaliſchen Gebiete, die unbewohnten als ſelbſtändig

neben den Gemeinden anerkannten Marken . Da die neuen e

meindeordnungen des 19. Jahrhunderts nur eine folgerichtige

Regelung und einen vollſtändigen Ausbau des ſchon Beſtehenden

und hiſtoriſch Gewordenen gewollt haben, muß neben der Erkennt

nis der erfolgten Neuerungen Klarheit über die Entwicklung der

Ortsbezirke bis zu den neuen Ordnungen herrſchen . S. will genauer

nur über die leßten 4 Jahrhunderte urteilen, welche große Umbil

dungsprozeſſe brachten. Die Ortsfluren wurden in einer ſteten Be

weglichkeit erhalten durch das Bauernlegen , das wachſende Derhält

nis zwiſchen Bauerngut und Herrſchaftsland, die Veränderungen im

Domanial- und Forſtbeſiß, die Marken- und Gemeinheitsteilungen,

die Zuſammenlegungen und Servitutsablöſungen der Gemeinden,

die Landesmelioriſation und neue Koloniſation. Er präziſiert dabei

ſeine Angaben genau genug dahin, in welche Gegend ſie vor allem

zu legen ſind.105) Das Bauernlegen, durch welches die jeßigen ge

ſchloſſenen Gutsbezirke zum größten Teile ermöglicht wurden, über

Oſt- und Norddeutſchland hin, bis Hannover und auch Heſſen. Ju

beachten iſt dabei, daß ſich die Verſchiebung zwiſchen ritterlichem und

bäuerlichem Gute nichtimmer nur zwiſchen einem Gute und einer

Gemeinde vollzogen, ſondern die ſchließlichen Zuſammenfaſſungen

mitunter recht komplizierten Urſprunges waren. Die Veränderungen

zwiſchen den fürſtlichen Domänen und Forſten einerſeits und den

Gemeinden und ſelbſtändigen Gütern andererſeits über das ganze in

Betracht kommende deutſche Gebiet hin, wobei man ſich die Beweg

lichkeit dieſer Verhältniſſe kaum groß genug vorzuſtellen hat, bis zur

Jeftzeit. Ueberall ſind klaſſiſche Zeugniſſe dafür, wie vielfache Ver

änderungen der Ortsfluren durch Teilungen, Ablöſungen, Dertau

îchen von Wald erfolgten. Die Teilungen der Marken, welche

überall jahrhundertelang umwälzend wirkten, die Neuaufſchlie

ßung bisher unbrauchbarer handſtriche und Neubebauung wüſtge

wordener Gebiete – ebenfalls überall – griffen erweiternd, aber

auch beſchränkend in die Gemarkungsgrenzen ein, am einſchneidend

105) mit Recht weiſt er im Schlußwort Th. zurück , der ihm vorwirft, die

frage durch heranziehung von Verhältniſſen der rechtselbiſchen Landſchaften

verwirrt zu haben.
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ſten die im 18. Jahrhundert begonnenen Gemeinheitsteilungen (mit

der Generalteilung in der Dorfmark oft verbunden) und Verkoppes

lungen, oft kombiniert und mit Grenzregelung durchgeführt, wobei

die Folgen der Servitutsabfindungen nicht zu überſehen ſind . Die

Größe dieſer leşten geſamten Verſchiebung der Flurgrenzen läßt

ſich nur ſchwer feſtſtellen. Kartographiſch darf keine von ihnen

unbeachtet bleiben 106) . Auch nach dem Erlaſſe der Gemeindeord

nungen des 19. Jahrhunderts trat noch kein ſicherer Abſchluß der

Grenzbewegungen ein , vielmehr mußten jeßt erſt die lekten Schwie

rigkeiten der durchgängigen Eingemeindungen gelöſt werden, die

ſtaatsrechtliche – in den Staaten verſchieden vorgenommene

Grundlegung des Gemeindebegriffs über die beſtehenden Ort

ſchaften und ihre Gemarkungen hinweggehen, ſo daß nur zum

Teil in den neuen die alten Ortsfluren wiederzufinden ſind.

Nicht überall, im Hinblick auf die ganze Entwidlung, war die

Veränderung gleich groß. Im Nordoſten trafen die meiſten Mo

mente zuſammen, ſo daß dort wohl von einem völligen Umſturz zu

ſprechen iſt. In Mecklenburg, den frieſiſchen Gebieten war ges

legentlich wohl gar kein Wandel. Aber – Wechſel faſt überall.

Thudichums Antwort wird Seeliger nicht gerecht. Daß dieſer

die Sigmaringer Beſchlüſſe über die Einheitlichkeit des Maßſtabes,

Gradnekes, der hiſtoriſchen Jahre nicht in ſeine Erörterung gezogen ,

nicht ſofortmit einer ,Cat“ (kolor. Karte auf Blättern der Generals

ſtabskarte, Nachweis der Geldquellen) widerlegt habe ! Daß er den

Bedürfniſſen der Gegenwart und Zukunftan den Grundkarten nicht

Rechnung getragen 107)! Zur Sache ſelbſt ſtellen Thudichums, an

dieſe Einleitung ſich anſchließende Ausführungen einen offenſicht

lichen Rückzug dar. Er ſchränkt doch die frühere allgemein gültige

Behauptung recht ein : DieBetonung, er habe nur im allgemeinen "

die heutigen Ortsgemarkungen für „alt“ erklärt und dabei bes

ſonders anSüd- und Mitteldeutſchland gedacht“, ohne ſich „ eine

genaue Wiſſenſchaft über alle Provinzen Deutſchlands beilegen zu

wollen .“ Später : „über Nord- und Oſtdeutſchland bin ich nicht ges

106) Wie Kreich mar in ſeinem den Leſern dieſer Zeitſchrift nicht unbe

kannten Auffage 1904 S. 893-401 an zwei beſonders lehrreichen Beiſpielen

nachgewieſen hat : an der Gemeinheitsteilung eines großen Waldſtückes in ei.

nem nicht dicht beſiedelten Gebiet und den Folgen der Gemeinheitsteilungen

und Derkoppelungen in einem altkultivierten und dicht beſetzten Gebiet.

107) Daß Th. diefe vorher überhaupt für wichtig erklärt habe, danach

ſucht man vergeblich .

11
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nügend unterrichtet.“ Aus ſeinem Jirkelſchluß kommt er aber nicht

heraus. Er will Seeliger nur aus den Verhältniſſen der alten Wohn

fiße mit reiner Markverfaſſung widerlegen, oder ſolcher Gebiete

ohne jede Markverfaſſung (Neurodungen in urſprünglich könige

lichen Waldungen) , und beſtreitet ferner Wirkungen der grunds

herrlichen Uebergriffe, des Bauernlegens u. a. 108) in Mittel- und

Süddeutſchland. Aber er will danach „kühnlich " den Saß aufſtellen :

auch in Nord- und Oſtdeutſchland haben die heutigen Gemarkungen

die Vermutung des Alters für ſich aus denſelben Gründen wie dort 109),

und Aenderungen ſind nur da anzunehmen, wo Beweiſe vorliegen.

Nur da, wo ... Wenn nur durch die ganze Erörterung der Grund

karten-frage, der ſich unmittelbar an dieſe Worte Th. an

ſchließende Saß : „ Ob Aenderungen vor ſich gegangen ſind , kann

man doch erſt beurteilen , wenn man Karten über den heutigen Ju

ſtand beſikt“ – ſich als leitender Gedanke verfolgen ließe ! Auf die

Feſtſtellung der Aenderungen vor der Verwendung als Grundkarten

kam es ja aber nicht an , ſondern auf die Verwendung der Grund

karten, deren Grundlage als feſt galt 110) . Die Dorausſeßung hatte

aber der Prüfung nicht ſtandgehalten, ihr Inhalt konnte alſo nicht

bedingungslos als Prüfſtein dienen.

Wenn man ſich nicht durchaus ablehnend zu den Grundkarten

ſtellen will 111 ), ſo giebt es nur zwei Wege, um weiterzukommen .

Sie ſind nur durch eine ſozuſagen taktiſche Beurteilung unterſchieden .

108) Die ehemaligen Wüſtungen innerhalb heutiger Gemarkungen als

Beweis für deren Verwendbarkeit ? !

109) Er hat hier nicht mehr an Gründen wie in der Gaus u. Markvers

faſſung u . den Beiſpielen der Wetterau.

110) Seeliger ſoll 3. B. für Sachſen den tartographiſchen Beweis des

Nich tübereinſtimmensder heutigen und der alten Gemarkungen antreten.
„Bloße Behauptungen ſind wertlos. " Die Veränderungen laſſen ſich größtens

teils urkundlich nachweiſen uſw. Der Rechtshiſtoriker muß auch die noch

redenden Jeugen aufſuchen uſw. Gerade das betont S. im „Schlußwort" erneut,

daß der Wert der ſorgſam zu berüđſichtigend en modernen Grenzen für

die hiſtoriſcheForſchung ſcharf zu unterſcheiden ſei von dem Werte, den die

Grundfartenforſcher vorausſehen , eben der Annahme der nicht erſt noch

nachzuweiſenden Stabilität. Nur dann würde dieſer Standpunkt zu halten ſein,

wenn die Veränderungen ganz verſchwindend gering und unbedeutend geweſen

wären .

111) Kretſchmar am Schluſſe ziemlich uneingeſchränkt. Die Öſterreicher,

auf welche hier nur kurz verwieſen zu werden braucht ( zulegt 0. Redlich u.

Giannoni in Korr. Bl. 8. Geſamt-D. 1909, 79—82 ) ebenfalls.
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Es handelt ſich um die Möglichkeit, an einem gewiſſen Wert der

Grundkarten feſtzuhalten.

Einerſeits kann man mit Rettung deſſen, was von der „ Grund

kartenforſchung“ und ihrer „ Organiſation “ 112) noch zu retten iſt,

einſegen. Der bisherige Glaube an die Einfachheit der Situation 113)

iſt nicht mehr vorhanden.

112) 3u Lamprechts Dortrag in Straßburg 1899 ( Dtſche Obll. 1899 H. 2 ;

im S.-A. mit Közſchkes Arbeit, ſ . u .Anm .132, zuſ . als Beilage zu d.M.d. I. f.ö.6 .

31 h . 1 hrsgg.) läßt ſich faum etwas ſagen . ,,Die Grundkarten ſind das Ers

zeugnis der immer mächtiger anſchwellenden landesgeſchichtlichen Bewegung,

die auf deutſchem Boden mit der Gründung des deutſchen Reiches und der

Wendung der hiſtoriſchen Studien ins Zuſtändliche eingeſetzt hat . Naments

lich Studien , die auf Verfaſſungs- oder rechtss oder wirtſchaftsgeſchichtlichem

Gebiete intenſiv bis in das lotal- und landesgeſchichtliche Detail hinabſtiegen,

mußten ohne weiteres auf den Gedanken führen, ein Hilfsmittel in der

Art der Grundkarten zu entwickeln ... " Wenn eine Idee durch perſön

liche Intuition ihren Urſprung fand , dann dieſe in Thudichum . Am

Rhein kan man in Verfolg eines methodiſchen tritiſchen Gedankenganges auf

die dortige Kartengrundlage (vgl. 3. D. hiſt. V. f. Niederſachſen 1913 , S. 3 u.

Anm. 34.) Ein Problem der Grundkarten beſteht für L. nicht. Sie gelten ihm

„ über allen Zweifel hinausgehoben und tatſächlich voltommen fundiert". Die

,, organiſatoriſchen Aufgaben" der Zentralſtelle beziehen ſich nur auf die äußers

liche Inbeziehungſegung und Materialſammlung aller beteiligten Kreiſe. -

Auch die einleitenden Worte 2.s in Heidelberg 1903 treffen offenbar direkt am

Kern vorbei. (Dtſche Gbll. 4, 276). Im weſentlichen geſichert, als Arbeits

tarten anerkannt, die Frage nach dem geſchichtlichen Wort ,,in Klärung bes

griffen " (sic !) . Das jeßt immer ſtärker auftretende wiſſenſchaftliche Problem

ſei die Darſtellung der Fläcein einem beſtimmten geſchichtlichen Zuſtand, biss

her immer weſentlich die Linien (Gebietsgrenzen) allein . Das ſagt £. in dem

moment, wo das Problem der Linie in immer deutlicheres Licht tritt !

113) Grotefend 1895 in Konſtanz: das wichtigſte ſei die Herſtellung der

Karten , die Benußung werde von ſelbſt folgen . - Jntereſſant ſind auch die

Gründe der Verlangſamung, welche geäußert werden. 1898 in Münſter

meinte haupt, das langjame Dordringen rühre weſentlich daher, daß ein

Teil der Herſtellung den Gelehrten ſelbſt zufallen müſſe , daß aber in

deren Kreiſe mit der wiſſenſch. Erkenntnis doch leider nur ſelten jene Fähigkeit

ſich zu helfen gepaart iſt, die das leicht werden läßt, was unſerem Freunde und

Dorkämpfer leicht erſcheint.“ Und 1906 (Korr. Bl. 8.Geſamt-D. 1906, 187) : Die

Benußung der Grundkarten iſt zwar, wie wohl überall, nicht ſtart. Die Nach

frage geſchieht nur ſtoßweiſe, u. die nötige Einſicht für ihren Gebrauch muß erſt

mühſelig gepflanzt werden. Doch Benußung durch eine ganze Anzahl Gelehrte

und Praktiker. „ Leichtfertigen Arbeitern, die gern ſchnell ein Buch fertig haben ,

iſt die Benußung eher läſtig ; man wird dabei fortwährend auf neue noch

ſchwebende Fragen aufmerkſam gemacht u . , was nicht jedem paßt, in einem

fort erinnert, daß das Wiſſen ein Stückwert iſt. " (!!) Thudichum äußerte ſich

1906 (ebd . 1907, 160) über den langſamen fortgang in der Entwerfung hiſto:
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Wolfram 114) wendet ſich 1901 als erſter mit folgender

Argumentation gegen Seeliger. Die Herſtellung von Grundkarten

iſt eine rein techniſche Angelegenheit. Wiſſenſchaftlich ſoll lediglich

die Benußung ſein , der Gelehrte in die Lage gelegt werden, auf

billigere Kartenblätter die Reſultate ſeiner wiſſenſchaftlichen Arbeit

einzutragen. Die Bedenken, welche man gegen die Stabilität gel

tend macht, würden für Karten größten Maßſtabes anzuerkennen

ſein. Da wird die Gemarkungsgrenze Selbſtzweck der Arbeit. Bei

1 : 100000 ja 500 000 ändern ſie jedoch nichts an der Notwendigkeit

der Herſtellung. Praktiſch wäre das Arbeiten in größerem Zuge

unmöglich, wenn die Benußung erſt die Erledigung ſchwieriger

Vorarbeiten (Truirung exakter Gemarkungsgrenzen) erfordert.

Seeligers Verweis auf die Generalſtabskarten genügt nicht (Koſten,

fehlen der Gemarkungen). Seeliger geſteht den Gebrauch der

Grundkarten zu. Warum zeigt er nicht, daß er eigentlich garnicht

gegen ſie als ſolche eifert, ſondern lediglich gegen ihre Ausnußung

in beſtimmter Richtung, gegen eine Verwertung des Grundkarten

materials, wie es vielleicht hier und da von Grundkartenenthuſiaſten

in völligem Mißverſtehen unſerer Ziele verſucht worden iſt“ 115) . S.

unterſchäßt die außerordentlichen Schwierigkeite, ſich die modernen

Gemarkungsgrenzen zu verſchaffen. Er hat aber auch nicht recht

mit ihrer Unterſchäßung für die Erkenntnis älterer Zuſtände. S.

geht von mitteldeutichen Derhältniſſen aus 116) . W. ſucht ihn in

einigem , was für die Umgeſtaltung der Gemarkungen wichtig war,

zu berichtigen 117). Er ſelbſt habe für lothringiſche Gemeinden

riſcher Karten, daß er vor allem auf der Derzögerung des Druces der Grund

karten beruhe, dann auf mangelnder Dorübung u. weiter auf lüdenhafter

Kenntnis der Vergangenheit.

114) 1901 24. Sept. in Freiburg erſtattete er Bericht über die Grund

tartenarbeit (Korr. Bl. 1902, 21-26 .)

115) Abgeſehen davon, daß auf das Zugeſtändnis in dem „ vielleicht hie und

da“ hingewieſen werden muß, iſt doch feſtzuſtellen, daß S. beidemalam

Schluſſe gerade gegen dieſe ,,Ausnußung “ jich unzweideutig wendet.

116 ) Th.: don nord- und oſtdeutſchen.

117) Mir iſt es 3. T. nicht gelungen, die Beweiskraft der Gegengründe

einzuſehen: S. fol don der beſonderen Kenntnis des Landes mit wichtigen

Induſtriecentren " ausgegangen ſein und ſie verallgemeinert haben . Jeder

wird ohnedies die umgeſtaltende Wirkung der Städte auf die Gemarkung

nnen und „Vorſicht walten laſſen. " Ebenſo was das Bauernlegen uſw ,

betrifft (3. gr. T. innerhalb derſelben Flur). Betr. Wüſtungen u. Dergrös

Berung der Nachbargemeinden, - da ſind die Grundfarten zur Darſtellung,
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Grundbücher bis in das 17. Jahrhundert verglichen und gefunden ,

daß das Gemeindegebiet faſt unverändert geblieben iſt. Ein noch

beſſeres Argument für die Zähigkeit der Banngrenze ſind die älteſten ,

die Römerſtraßen, die noch heute in überaus zahlreichen Fällen

Gemarkungsgrenzen bilden 118 ). In summa : wir brauchen uns

in der Fortführung des großen Planes nicht irre machen zu laſſen.

Die rein techniſche Arbeit ſoll lediglich die Unterlage ſchaffen .

Seeligers Argumente ſind nur 3. T. ſtichhaltig . Auch da, wo Der=

ſchiebungen ſtattfanden, kommen ſie wenig 119) inbetracht. Die

Karten ſind dem Maßſtabe nach nicht der lokalen Forſchung über

1 oder 2 Ortſchaften beſtimmt, ſondern als Unterlage der wiſſen

ſchaftlichen Arbeit für größere Gebiete. Da ſind jene kaum ſichtbar

oder ohne Belang.

W. lenkt alſo zuleßt doch wieder ab von der Auffaſſung der

Grundkarten als reiner Hilfskarte für daran anſchließende

=wiſſenſchaftliche Arbeit. Der Kartenmaßſtab ſchüßt gegen das zum

Ausdruck -kommen der nur geringfügigen Änderungen.120) Das iſt

doch aber wieder nur erſt eine Annahme, auf ſehr unſicherem

Grunde. Denn jedes tiefere Eindringen in die Geſchichte der Ge

markung kann ihn gefährden 121) .

Zuzweit haupt 182) . Er hat wohl am früheſten, ſchon 1899,

vor Seligers Aufſatz, den ſtatiſtiſch -praktiſchen Zweck der Grund

karten einmal eingehend erörtert. Er hält es für richtig und förder=

lich, ſie einfach „ ſtatiſtiſche" Grundkarten zu nennen. Ein Haupt

zweck und weſentlicher Empfehlungstitel iſt, daß ſie dem Bücheran

fertigen vorbeugen ſollen. Zeiterſparnis , Betrachten der Karte mit

einem Blicke ſtatt Studium eines ſtatiſtiſchen Werkes und ſeiner

der Vorarbeiten gerade da ! Auf welches Datum will denn S. eine ſolche Grunds

karte datiert haben : 1648 jah anders aus als 1300 uſw. S. faßt eben das

Wefen der Grundfarten falſch auf. Uſw. wie zu Anfang.

118) Ja ſie geben umgekehrt Anhaltspunkte, um zu ſuchen ! Die Beziehuns

gen der Grenze zum limes ſind inſtematiſch zu unterſuchen !

119) Alſo doch !?

120) Dieſe Auffaſſung war auch – nach einer mündlichen Mitteilung von

Herrn Profeſſor Reiſchel – in der Provinz Sachſen entſcheidend.

121) Seeliger machte ſchon darauf aufmerkſam , daß auf den Grundkarten

die kleine Veränderung von 1 ha deutlich ſichtbar iſt, daß 100 ha ſchon 1 qom .

ausmachen .

122) Korr. Bl. d. Geſamt-D. 1899, 111-113 : Wert der Grundkarten für

„ praktiſche Zwecke" , Ferner ebd. 1906, 185–187.

1
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Tabellen ! So gibt er eine große Ausleſe von Möglichkeiten der

Benutzung, wobei vor allem ſeine Erwartung bemerkenswert iſt ,

daß die Karten nicht weſentlich oder allein geſchichtlichen Studien ,

ſondern auch für „ Erſcheinungen aus den jetzt ſo gepflegten Natur

wiſſenſchaften “ dienen ſollen 123) . Den Verwaltungszwecken widmet

er ein ausführliches Schema 124) .

Hier iſt am reinſten, wenn Haupt auch an einen weitergehenden

Wert glaubt 125) , die Bedeutung als ſtatiſtiſche Hilfskarte zum Aus

druck gebracht, - wie Seeligers Reſultat lautete.

Julegt Grotefend ( 1906) 126) : Die Grundkarten ſollen nur

die Richtigkeit des Dargeſtellten in Form und Länge gewährleiſten.

Ebenſo ſollen auch die Gemarkungsgrenzen nur eine ungefähre

Gewähr bieten gegen Zeichnungsfehler. Stören ſie allzuſehr, ſo

laſſen ſich Abzüge der Karten ohne ſie herſtellen. Die Derwiſchung

oder, beſſer geſagt, die nicht genügend ſcharfe Trennung der Grund

karten als Netzeund der mitund auf ihnen dargeſtellten hiſtoriſchen

Karten iſt der verwirrende rote Faden in Th.s Darſtellung oder

bewirkt bei den nicht genügend Vertrauten falſche Vorſtellungen .

Jeder, der in ihnen nur ein Subſtrat ſieht, ein bequemes und dabei

ſicheres (! alſo doch ) Korrektid der eigenen zeichneriſchen Arbeit, muß

von der Nüßlichkeit der Grundkarten und der Wichtigkeit des ein

heitlichen Maßſtabes überzeugt werden. Das iſt doch aber wirk

lich nichts anderes, als Seeliger in ſeinen zuſammenfaſſenden

183) Der Arzt : Hülfsmittel ſtatiſt. Darſtellungen, Krantheitsbewegungen,

Todesfälle beſtimmter Zeiten , Dortommen beſtimmter Krankheiten. Naturfors

ſchung : ,,wird ſicherlich nicht verfehlen ,auch hier ihren Vorteilwahrzunehmen " ,

3oologie, Botanik, Meteorologie, geograph .-ſtatiſt. Darſtellungen . „ Nicht

ohne ſich mit dem zu berühren, was man unmittelbar praktiſch nennt" : Pflan

zens und Tierſchädlinge, Dorkommen und Dichtigkeit der Jagdtiere, Schnepfe.

Storch , Nachtigall, Hagels und Blikſchläge. . .

194) Durcharbeitung der Landſchaft nach den verſchiedenen hier anwend:

baren Geſichtspunkten : Forſtwiſſenſchaft und Wirtſchaft, Alter der Holzbeſtände,

(Doch ohne Terrainangabe ?!) Derteilung der ländlichen Beſit . und Kultur

arten . Beſiß des Staates, Kreiſes, der Städte, Stiftungen, Gemeinden, großen

Herren, kleineren Beſiber. Unterſchiede von Eigenwirtſchaft u. Pacht. Verteilung

von Wald, Wieſe, Weide, Heide, Oed- und Kulturland. (Terrain ? ! ) Obſtbau,

Viehſtand, Jagdbezirke. "Straßenverhältniſſe. (Terrain?!)

125) Der Gipfel der ſich auf den Grundkarten aufbauenden Einzelleiſtungen

ſoll ein hiſtoriſch -ſtatiſtiſcher Atlas des betr. Gebietes ſein.

126 ) 1896 Blankenburg ( Korr. Bl. d. Geſamt-D. 1896, 141) verteidigte er

Th. gegen Hanſen und Schulze- Leipzig. 1906 in Wien (ebd. 1906, 157-159)

gab er den Bericht über den gegenwärtigen Stand.
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Schlußläßen ſagt : Die Grundkarten haben den Wert zeichneriſcher

Hülfsmittel. Das allein. (Nur daß er fortfährt: ein beſcheidenes

Gebiet durchaus untergeordneter Wirkſamkeit.)

Man müßte doch eine Übereinſtimmung auf der ganzen Linie

ſehen , was dieſe eine Bedeutung als Hilfskarte angeht! Die Kons

ſequenz nach der anderen Seite der Frage, dem eigentlichen Grund

kartenproblem , hat, wie geſagt, ſchon Kößich ke gezogen 127).

Ervermag den praktiſchen Folgerungen Seeligers nicht beizu

pflichten. Das Grundkartenunternehmen ſteht und fällt keineswegs

mit dem Entſcheid über die Stabilität der Gemarkungsgrenzen, wenn

auch deren beweisloſe Vorausſeßung nicht mehr zu Recht beſtehen

darf 128) . Seeligers Ausführungen in ihrer Bedeutung für die

Methode wiſſenſchaftlich unanfechtbarer Benukung der Grund

karten ſind bisher nicht genügend anerkannt. Bei Eintragungen in

ſie kann zunächſt nur erreicht werden : Lokaliſierung hiſtoriſcher

Daten innerhalb der räumlich geſchloſſenen Ortsgemeindebezirke

des 19. Jahrhunderts, - Verſuch einer „kritiſch , ſoweit es irgend

möglich iſt, zu ſichernden Rekonſtruktion “ bei der Derwertung der

Grenzlinien. Für die überwiegende Mehrzahl hiſtoriſch karto

graphiſcher Aufgaben bedürfen wir eines Netzes von Gemarkungs

grenzen. Nicht im von vorn herein berechtigten Vertrauen auf die

relativ große Stabilität dürfen wir die Grundkarten gebrauchen ,

ſondern vielmehr : obgleich die Stabilität ohne Nachweis nicht

vorausgelegt werden darf,darum weil wir für keine, auch nur

wenig hinter der Periode moderner Landesaufnahme zurückliegende

Zeit die volle Wirklichkeit der Gemeindegrenzverhältniſſe jemals

werden kartographiſch darſtellen können, müſſen wir moderne

Gemarkungsgrenzen für die hiſtoriſchen Zwede nußbar machen und

dürfen darum auch die Grundkarten verwerten. Die erſte und

dringendſte Folgerung iſt alſo die : vorausſeßungsloſe Erforſchung

und Darſtellung der Gemarkungsgrenzverhältniſſe in älterer Zeit 129),

und das Buch zur Grundlegung wiſſenſchaftlich geſicherter Grund

127) Jum folgenden vgl. Korr. BI. d. Geſamt-D. 1902, 132–133.

128) Seeliger, Aufſchlüſſe der Mitarbeiter am Atlas d . Öſterr. Alpenländer

und eigene Beobachtungen bringen ihn zu der Anſicht.

129) Definition des Gemeindegebietes im 18. Jh . u. vorher iſt noch zu

bringen : Bezirt der Selbſtverwaltung von Gemeindeangelegenheiten, Ortsflur,

politiſche Ortsgemeinde, Steuergemeinde begrifflich trennen ; wo deden ſie ſich

weichen ſie von einander ab? K. fordert weiterhin die kombinierung verfaſſ

ungsgeſchichtlicher und tartographiſcher Forſchung.
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kartenbenuşung würde ſein : ,, Studien zur Geſchichte der Gemar

kungsgrenzen Deutſchlands ."

Dies erſcheint in der Tat als der konſequente , über die bei

Thudichum ſelbſt ſchon angedeuteten problematiſchen Linien 130) hin

ausführende Weg. Bedenken wir nun , wie außerordentlich diffes

renzierend ſich die Vertiefung in die Einzelarbeit ſofort geſtalten

muß181) , bedenken wir ferner, daß bereits bei den hergeſtellten

Grundkarten – darauf muß zum Schluſſe ausdrücklich hingewieſen

werden – ſchon kein eindeutiger Grundbegriff der Gemarkung

angewandt iſt 182), ſo wird das von Grotefend beſonders (1906) als

unbeſtritten angeſprochene Derdienſt Thudichums in der Forderung

des einheitlichen Maßſtabes, (daneben der einheitlichen Zeitpunkte

130) S. o . S. 110/111.

131) Köbichke: Eine Überſchau aller Momente rechtlicher, wirtſchaftlicher

wie politiſch- adminiſtrativer Art in ihrer Einwirtung auf die Gemarkungsver

hältniſſe ſei die erſte Vorausſeßung alles weiteren.

132) Seliger vermutet für die Verſchiedenheiten zwiſchen Meßtiſch

blättern und Kataſterkarten den Grund darin, daß jene die Gemeindes

und Gutsgrenzen , dieſe die Steuerbezirksgrenzen enthalten. So ſei man in

Brandenburg (Brecher) dieſen gefolgt ? Im Kr. Sachſen hat man die Grens

zen der Grundſteuerbezirke von 1843 genommen. (Die abweichende politiſche

Abgrenzung ſowie die in den Hypothekenbüchern angenommene Abgrenzung

der Fluren wurden nicht berüdſichtigt.) In der Prov. Sachſen die Linien der

jeßigen Meßtiſchblätter. Am Rhein die Grenzen der Gemeindekataſtrierung

von 1800–1830. für Öſterreich iſt nur die ſog. Steuergemeindekarte ( in

1:80 000) aus den 20er und 30er Jahren des 19. Jh. in Betracht gekommen.

( Redlich ſagte 1906 zu, für Reproduktion in 1 : 100000 und leichte Jugänglick

machung eintreten zu wollen, wie ſchon 1899 in Straßburg gewünſcht wurde.)

Nicht nur formelle Unterſchiede im kartographiſchen Inhalte (welche an ſich

ſchon direkte Schwierigkeiten machen , 3. B. bei namen gebender Gemeinde in

einem Gemeindebezirt, bei nicht nennenswerter Einzelfiedelung) ſind zu bes

merken : es ſcheint die Anlehnung an den Inhalt der Meßtiſchblätter weiter

zu gehen , als Th. vorgeſchlagen (fo in Schleswig-Holſtein ) es ſind nach anderer

Kenntnis flurkartenunterſuchung! - andere ramen eingeſett (io in der

Provinz Sachſen ), offenbar hiſtoriſch erneuert, nicht nach dem jepigen

Stand. Thudichums Karten (mit Namenverzeichniſſen !) ſcheinen mir immer

noch die beſten zu ſein . - Ob die von Köbichte in ſeinem Aufjate ,, die Technit

der Grundkarteneinzeichnung“ (Dtſche Gbll. 1900 H. 5 ; im S.-A. S. 11—29,

1. o . Anm . 112) ausgeſprochenen Anregungen zur Vereinheitlichung Glüd haben

werden ? In Halle wurde 1900 ein Auftrag an die Zentralſtelle beſchloſſen.

(Berichte S. 44.) Th. warnte por einer theoretiſchen Ausarbeitung der Zeichen

für Grundfarten . Die gleiche zweifelnde Frage gilt gegenüber Kökíchtes Schluß

Dortrag in Heidelberg ( Dtſche Obll. 4, 252–254 ).

-



122

für die hiſtoriſchen Karten) 183), für das einzige gehalten werden,

was als ausſichtsreicher Gewinn übrig bleibt. Und das ſo einfache

methodiſche Ergebnis iſt : wir kommen auch hier nicht um die

bis ins Einzelſte genau vorbereitende, mit der neueſten Zeit ein

ſeßende Unterſuchung herum, wenn wir auf den Grundkarten mit

modernen Gemeindegrenzlinien weiterbauen und ſie nicht nur als

ſtatiſtiſche Hilfskarte für die Jestzeit verwenden wollen.

Die Konſequenz auf die niederſächſiſchen Derhältniſſe, über

welche ſich in Kreßſchmars Aufſatz bereits wertvolle Andeutungen

finden, gehör! in die „Vorarbeiten " ſelbſt, nicht mehr in dieſe

„ Vorbereitungen “ der „ Vorarbeiten “, welche für den Verfaſſer

dieſer Zeilen nötig erſchienen und hiermit abgeſchloſſen ſeien.

Anhangsweiſe ſei über die bisherige Derwendung von

Grundkarten zu hiſtoriſchen Karten nur ganz kurz referiert. In der

Anmerkung 134) ſind die mir bekannt gewordenen Karten aufgezählt.

138) Gerade dagegen wandte ſich in Düſſeldorf 1902 mit ſehr eindruds .

pollen Gründen Grob-Luxemburg (Korr .- BI, O. Geſamt-D . 1903, 77) . 1. Für

welche Zeit ſind aus einem beſtimmten Gebiet hinreichende Belegſtüde dors

handen . .. ? 2. Dielwichtiger iſt die Darſtellung der politiſchen Einteilung in

ihrer geſchichtlichen Entwidlung.

134 ) nach Angaben Thudicums, köſchtes und Brechers. Die im beogr.

Apparat zu Göttingen vorhandenen Karten ſind mit X , die in der Central

ſtelle zu Leipzig 1902 aufbewahrten Karten mit * gekennzeichnet.

Thudichum nennt 1891 in Sigmaringen :

1. Römerſtraßen und Kaſtelle bis zum 3. Ih .

2. baue im 9. u. 11. Jh.

3. Kirchliche Einteilung nach den Verzeichniſſen von 1275, 1324 uſw.

4. Schultarte der vor dem 16. Jh . vorhandenen ſtädt. Schulen,

Jahresangabe d . erſten Erwähnung.

5. Im 14. Jh . vorhand. Häuſer der Beguinen, Lollharden, Brüder,

d. gemeinſ. Lebens.

6. Ämter d . hugt . Württemberg 1624, (nach d. Landbuch d . Joh .

Oettinger ).*

7. Dasſelbe Gebiet 1801. X (3 BI.)

In 1 : 500 000 :

1. Siße der german. Dölker (38—-50 v . Chr. , nach Täſar, limes (u.

Römerſtraßen ); römiſche Prov. - Einteilung um 98 d . Chr . (nach

Tacitus) . X , (die 2. Karte ein 2. Mal auf der bayer. Waſſer

karte.)

2. Völkerſiße im 6. Jh. (Ende der Dölkerwanderung
.)

1895 in Konſtanz außer den beiden letztgenannten .

3. „Die Bistümer " .11
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zu größeren, welche mehrere Arbeitsgebiete berühren und in

Anſpruch genommen haben, iſt es bisher nicht gekommen. Thudichs

um hielt für die Sammlung dieſer 3. T. überhaupt nicht, 3. T. erſt

viel ſpäter zum Druck beſtimmten Karten, ( „wenn ſie ihre Vollſtän

digkeit erlangt haben und von allen Kundigen als richtig erkannt

ſind “), die Beigabe aller urkundlichen Belege als Rechenſchaft über

jeden einzelnen Punkt und zur Unterſcheidung der Kombination für

nötig. Die Karten ſind zu ſcheiden nach hiſtoriſchen und ſtatiſtiſchen

(Hilfs:) Karten. Th.nimmt Flächenkolorit, zweifache Parallelkolo

rierung bei Geſamtbeſiß, auch „ bandartige “ Grenzbezeichnung;

Ferner (in 1 : 100 000) :

Baufarte d. unt. Maines mit Untergauen oder Zenten. (8.

11. Jh.) *, X (4 BI.) Markgenoſſenſchaften („ 1. dieſer Art" )

(19. Jh. , Rheingau und Gegend von Frankfurt a. M.) * , X

( 3 BI. )

Pfarrſprengel an der Lahn.

Köbichke nennt ferner 1902 :

Beligungen d. Häuſer Bollern u. 3ollern -Hohenberg (auch der

Pfalzgrafen von Tübingen i. J. 1293 ; die Gebiete derſelben Ges

genden im I. 1418 (3ollern, Württemberg, 19 Reichsſtädte,

Rheinpfalz, Baden.) *

Die Gebiete in d. Gegend v . Weßlar u. Friedberg in Heſſen i. J.

1801; desgl. 1819–1866 X (2 BI.) ; desgl. ſeit 1866, X ; desgl.

in d. Gegend von Frantfurt a . M. u . Aſchaffenburg *.

3eiten d. Erteilung des Stadtrechtes in Heſſen * , X.

Der Oberhof Tübingen im 16. Jh .

Gerichtsverbände in helfen u . bei Frankfurt a . M. 17.-18. 3. *

Güterbeſitz des Kloſters Engelthal i. 3. 1354 *.

Marken mit Eintragung der Markenwälder im Rheingau u. d .

Gegend von Frankfurt a. M.*

Freie Pürſch u. Bannforſte am oberen Neckar . X (2 BI.)

Kirchl. Einteilung d. Gegenden am oberen Neckar.

Schulen im 16. Jh.

In Göttingen ferner :

Klöſter, Kollegiatſtifter und Siedelungen der Ritterorden. X 2 BI.

Brecher nennt 1894 in Eiſenach :

3 Karten der Sektionen Rathenow -Nauen und Spandau -Potsdam ,

enthaltend :

Rund- und Ringwälle, prähiſtor. Fundſtätten ;

Kirchen d . Prämonſtratenſer u. Tiſterzienſer, die Feld- u . Bad

ſteintirchen ;

Die Güter, Dörfer, Höfe , Mühlen, Weiler u. Weinberge d. 1542

aufgehobenen AbteiLehnin ; die Grenzen d. Bist. Brandenburg

bei . Säkulariſation 1539.

1918
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Zahlen- oder Verbindungs-Linien , Unterſtreichungen, Abkürzungen

bei den ſtatiſtiſchen Karten mit roter Tinte. (Die Kößſchkeſchen

Karten habe ich leider bis jeßt noch nicht ſehen können.) Auch iſt

eine Quellenerläuterungskarte mit Juhilfenahme des Grundkar

tenprinzips zu verzeichnen 135). Die Vorträge, welche Thudichum

1894, 1900, 1902 gehalten hat, um anzuregen bezw . „Beweiſe"

zu führen , ſind natürlich von dem Glauben an die Sicherheit der

Grundkarten abhängig . Die praktiſche Verwendung als „ Hilfs

karte“ wird erwähnt und wird wohl noch zunehmen 136) . Unkritiſche

und kritiſche Äußerungen über die Verwendbarkeit wären noch

manche zu verzeichnen .

1

-

1895 in Konſtanz ſtelt Br. folgende 2 (?) Grundkarten in Ausſicht :

Die ehemaligen Lehnsverhältniſſe (der Mark ) 1415–1619.

Frühere Waldbeſtände 1618, 1648, 1740, 1786, 1806 .

Die einſtigen geiſtl. u. ſtädt. Befißungen , beſ. in der Mittelmart

u. vor d. Säkulariſation .

Die Steuerverhältniſſe nach d . Landbuch Karls IV. (1373 ).

Wege und Verkehrsſtraßen nebſt 3ollſtätten in der Mark während

d. MA. u . bis 1648 .

Oertl. Ausbreitung der Juden , nach Städten u. Dorfgemeinden .

Kößichte hat in Arbeit in d . Zentralſtelle 1902 ferner :

Karte d . landesherrl. Waldungen Kurſachſens um 1600 (nach

kartograph. Vorlagen).

Karten ſächſ. Aemter u. Amtshauptmannſchaften vom 16. – 19. Jh .

mit Veranſchaulichung der Lage d. landesherrl. u . patrimoni

alen Beſitzes.

Jm Auftrage d . ſächſ. Hiſt. Kommiſſion :

Karte zur firchl.-hiſtor. Geographie Sachſens.

Von der Landesſtelle zu Dresden vorgelegt :

Karte der Beſiedelung in ſlawiſcher Zeit ( unbeſiedelt -Wald, grün ;

beſiedelt-Ortsname.)

Bemarkungsgrenzen nach Deder (um 1600 ).

Bejiß der Burggrafen von Dohna , des Kloſters Altenz: Ule ( Zeit

durch Farbe und Streifen unterſchieden .)

135) In dem Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis hrsg. von

Markgraf u. Schulte 1889 (Cod. dipl . Siles. XIV ). Sie wird von Partſch er

wähnt, l. o . Anm. 83.

156) Wolfram (Korr. Bl. d . Geſamt-D. 1903,27 ): Ankauf von je 36 Ex. der

Blätter durch das Gen.-Kommando des 16. Armeekorps zu milit. -ſtatiſt. Ein

tragungen , ferner vom bakteriolog . Inſtitut zu Derlag für Darſtellung epidem .

Krankheiten .



Die Gewandſchneidergilde in Hildesheim .

Don Ernſt Müllerleile.

Einleitung : Die Quellen.

Unſerer Arbeit liegen folgende ungedruckten Quellen zugrunde:

1. Diplomatarium der Wandſchneidergilde zu Hildesheim , Nr.

499 der Krâtzſchen Sammlung der Beverinſchen Bibliothek in Hildes

heim. Die Handſchrift wird als D zitiert; die dahinter ſtehende

Zahl bezeichnet die Seite. Doebner nennt das Diplomatarium im

Urkundenbuch Gildebuch.

2. Gildebuch der Gewandſchneider im Stadtarchiv zu Hildes

heim, Hichr. die Altſtadt betr. Nr. 126. Es wird als Rechnungsbuch

zitiert, da es hauptſächlich die Rechenſchaftsberichte enthält.

3. Die Gewandſchneidergilde in der Stadt Hildesheim, hand

ſchrift des Königl. Staatsarchivs in Hannover Hildesheim I, 53, 1 ,

Nr. 11 , zitiert als St. h.

Veröffentlicht ſind folgende Quellen , die ich abgekürzt zitiert

habe :

1. Doebner, Urkundenbuch der Stadt Hildesheim , 8 Bände,

1881 – 1901. Es wird in dieſer Arbeit zitiert als U. B. Die römiſche

Zahl dahinter gibt den Band an , die folgende arabiſche Ziffer die

Nummer der Urkunde. Steht vor der arabiſchen Ziffer ein S , ſo

bedeutet dies „ Seite “ , N heißt „Nachtrag“ .

2. Henning Brandis, Diarium, Hildesheimiſche Geſchichten aus

den Jahren 1471 – 1528, herausgegeben von Ludwig Haenſelmann,

Hildesheim 1896, zitiert als Henning Brandis.

3. Joachim Brandis , des Jüngern Diarium, ergänzt aus Tilo

Brandis, Annalen 1528 – 1609, herausgegeben von M. Buhlers,

Hildesheim 1902 ; zitiert als Joachim Brandis.

9 *
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4. Chronik des Johann Oldekop, herausgegeben von Karl

Euling, Bibliothek des lit. Dereins in Stuttgart, Band 190, Tü

bingen 1891 .

I. Kapitel.

Die Entſtehung und der Zweck der Gilde .

Die älteſte uns erhaltene Nachricht über die Gewandſchneider
gilde in Hildesheim ſtammt aus dem Jahre 13254) . Es iſt eine Rats

urkunde, die den Gewandſchneidern auf dem neuen Rathauſe der

Stadt Buden anweiſt, in denen ſie den Tuchhandel in Zukunft

treiben ſollen. Daneben regelt dieſer Brief die Aufnahmebedingungen

in die Gilde, ſtellt den Zunftzwang feſt und weiſt darauf hin , daß

die Einwohner der an Hildesheim angrenzenden Dammſtadt2) kein

Gewand ſchneiden dürfen.

Dieſe älteſte Urkunde iſt aber nicht der Stiftungsbrief, ſondern

fie ſeßt die Gilde als ſchon vorhanden voraus. Sie wird wohl kaum

eine Erweiterung des Gründungsprivilegs, ſondern eher vielleicht

eine Wiederholung desſelben darſtellen . Das Neue, was ſie dieſem

gegenüber etwa bringen könnte, wäre nur die Anweiſung der Ver

kaufspläße im Rathaus. Die Beſtimmung, daß blos die Mit

gliedſchaft der Gewandſchneidergilde zur Ausübung des Gewand

ſchnittes berechtige, war ſicherlich ſchon ein Hauptpunkt des Grün

dungsbriefs geweſen. Die Erwähnung dieſer Beſtimmung geſchah

wohl aus dem Grunde , weil man ſie beſonders einſchärfen wollte.

Ebenſo iſt das Verbot des Gewandſchnitts auf der Dammſtadt die

Wiederholung einer ſchon 1298 ausgeſprochenen Verfügung %) .

hatte die kleine Dammſtadt ſchon 1317 eine Gewandſchneider

gilde 4), ſo dürfen wir wohl um dieſe Zeit auch für die Altſtadt

Hildesheim eine ſolche annehmen. Vor allen Dingen ſpricht das

1298 durchgeſekte Verbot des Gewandſchnitts auf dem Damm da

für, daß die Gründung der Gewandſchneidergilde noch ins ausge

hende 13. Jahrhundert zu ſehen iſt. Danach wäre ſie nach den

1) U. B. III, N. 82.

2) näheres über die Dammſtadt ſiehe Kap . III, $ 4.

3) U. B. I. 524 .

4) U. B. I, 684 .
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Häringswäſchern 1 ) vielleicht die älteſte ratsherrliche Gilde . Es iſt

an ſich durchaus möglich, daß die vornehmen Gewandſchneider, die

teilweiſe Mitglieder des Rates waren, ſchon früh von dieſem die

Erlaubnis zur Gründung einer Gilde bekamen. Die andern hand

werker folgten raſch nach, und im Anfang des 14. Jahrhunderts

entſtanden nach einander ratsherrliche Gilden.

Der Zweck der Gilde ſtellt ſich uns deutlich dar als das Bes

ſtreben , den Junftzwang auszuüben, d . h. ihren Mitgliedern allein

das Recht zu ſichern, Tuch auszuſchneiden. Die Privilegien und

andern Aufzeichnungen der Gilde können uns keinen Augenblick

zweifeln laſſen, daß die Gilde eifrig darüber wachte, ſich dieſes

Recht möglichſt zu erhalten und keine Eingriffe in ihr Gebiet zu

dulden. Die Kämpfe, in die ſie deshalb mit den Wollenwebern

und Tuchmachern und den andern Konkurrenten geriet, zeigen, mit

welcher Hartnäckigkeit ſie daran feſthielt. Darüber wird ſpäter zu

berichten ſein. Hier ſoll nur geſagt ſein, daß die Gilde während

ihrer ganzen Entwicklungszeit nie ihr erſtes Ziel aus den Augen

perlor.

II. Kapitel.

Die Verfaſſung der Gilde.

§ 1 : Die Mitglieder.

a. Die Aufnahmebeſtimmungen.

Der Termin für die Aufnahme neuer Mitglieder war die Gilde

verſammlung an Martini, über die wir weiter unten (§ 3) ſprechen

wollen. Hinſichtlich der Aufnahme in die Gilde laſſen ſich die Neu

eintretenden in vier Klaſſen einteilen . Der rechtlich regelmäßige

Fall, daß einer die Gilde kauft, begegnet uns nicht ſehr häufig ;

bei weitem die Mehrheit der Gildegenoſſen hat die Mitgliedſchaft

dom Vater ererbt oder ſich in die Gilde eingeheiratet. Ganz aus

nahmsweiſe kommt es vor, daß die Gilde Bürger aus beſonderen

Gründen ehrenhalber als Mitglieder aufnimmt.

Nach dem älteſten Privileg ihrer Gilde pon 13252), das den

Neueintretenden por der Eidesleiſtung derleſen wurde %) , haben

1) U.-B. I, 365. Tuckermann , Das Gewerbe der Stadt Hildesheim bis zur

Mitte des 15. Jahrhunderts. Diff. phil. Tübingen 1906. S. 142 ff.

2 ) U.-B. III, N. 82.

3 ) Henning Brandis, S. 31 .
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die Gewandſchneider das Recht, diejenigen in ihre Gilde aufzu

nehmen, die ihnen dazu geeignet (redelik ) erſchienen, wenn ſie die

nötigen Gebühren bezahlten. Dieſe Gebühr betrug 1325 dreißig

vollwertige Mark. Davon bekam die Gilde zehn, der Rat zwanzig.

In den Stadtrechnungen begegnet uns 1398 zweimal der Fall ,

daß Leute für die Gewandſchneidergilde eine Summe an den Rat

bezahlen ). Beide Male beträgt die Gebühr 15 Mark. Da nach

Angabe der Stadtrechnungen im Jahre 1398 die mark zu 36 Schil

ling gerechnet wurde, ſo iſt die Gebühr gleich 27 alten Pfund. Eben

ſo zahlt im Jahre 1413 Hans van der Molen 15 mk. an den Rat ? ) .

Die an den Rat gezahlte Summe ſtellt zwei Drittel des geſamten

Aufnahmegeldes dar.

Auffallend iſt der Unterſchied der an den Rat bezahlten

Summen bei zwei Fällen aus dem Jahre 1426 : Ernſt von der Halle

zahlt 10 Gulden, die ihm für 8 Pfund 61/2 Schilling 2 Pfennig ge

rechnet werden . Luder von Bervelte dagegen muß für ſeine Auf

nahme mehr als das Sechsfache erlegen , nämlich 63 Gulden , die

ihm zu 50 Pfund 9 Schilling gerechnet werden ). Der 1446

aufgenommene Henning Lutkebole bezahlt dem Rat 84 rhein.

Gulden gleich 67 Pfund 4 Schilling 4.) Dom Jahre 1450 an

liegen die Stadtrechnungen nicht mehr gedruckt vor. Das Gilde

buch der Gewandſchneider bringt uns aus dem Jahre 1478 die

Nachricht, daß von dem Gelde , für das Albert von Verden den

Gewandſchnitt kaufte, eine Rente von 42 rhein . Gulden ange

legt wurde ") . Da der Gulden damals zu 16 Schilling neuer

Münze gerechnet wurde, ſo betrug die an die Gilde bezahlte Summe

33 Pfund 12 Schilling, die Geſamtaufnahmegebühr demnach etwa

100 Pfund neuer Münze, da ja der Rat doppelt ſoviel erhielt als

die Gilde. Im folgenden Jahre zahlen Karlebarch, Werner Winkel

man und Ludeke vam hagen zuſammen 110 neue Pfund ). Wenn

dann im Jahre darauf von dem Aufnahmegeld des Hans Reite und

Kurt Matthias zwei Renten mit 40 Gulden und 40 neuen Pfund

gekauft wurden , ſo zeigt dies, daß das Aufnahmegeld dasſelbe war

1

1

1) U.-B. V, S. 161 und 165.

2) U.-B. V, S. 476.

3) U.-B. VI, S. 337 und 344.

4) U.-B. VI, S. 719.

5) D. S. 43 v.

6) D. S. 44 v .
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wie in den Jahren zuvor'). Gegenüber den Beſtimmungen des

Jahres 1325 iſt in dieſer Zeit das Aufnahmegeld ſtark geſtiegen.

Wann die Erhöhung feſtgeſeßt wurde, iſt nicht überliefert. Jeden

falls geſchah es in der erſten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Zur

Steigerung des Eintrittsgeldes wird wohl das Sinken des Geld

wertes etwas beigetragen haben. Andrerſeits wurde von den Ge

wandſchneidern ſelbſt die Gebühr erhöht, um die Zahl der Neuein

tretenden zu beſchränken . Im Jahre 1538 ſchloſſen die Gewand

ſchneider die fremden dann ganz von der Möglichkeit aus , die

Gilde zu erwerben ). An dieſen Beſchluß hielt man ſich jedoch nicht

ſtreng, denn in den Jahren 1560, 1561 und 1564 wurden nach

dem Gildebuch je vier neue Gewandſchneider in die Gilde aufge

nommen. Ebenſo zwei im Jahre 1572. Im Jahre 1575 wurde

dann der Beſchluß wiederholt, keine Fremden mehr aufzunehmen ?).

Obwohl dann von 1575 an keine Neuaufnahmen mehr vorkamen,

fand man es doch für nötig , 1584 ihren Ausſchluß von der Erwer

bung der Gilde nochmals feſtzuſtellen 4). Seit 1621 kommen dann

wieder Fälle vor, daß Fremde in die Gilde aufgenommen werden.

Wie aus dem Rechnungsbuche der Gilde erhellt , bezahlten ſie für

die Aufnahme 100 Reichstaler. Die Neuaufnahmen Fremder ſind

jedoch nicht zahlreich, und in den ſchlimmen Zeiten des dreißigjäh

rigen Krieges brachten nur wenig die hohe Summe auf, um

die Gilde zu kaufen. Trokdem beſchloſſen die Gewandſchneider

1643 die Erhöhung der Eintrittsgebühr für Fremde auf das Drei

fache, 300 Reichstaler5). Don 1643 bis 1662 erwarben ſechs

Leute die Gilde für je 300 Reichstaler. Im ganzen wurden von

1621 bis 1662 nur zwanzig fremde in die Gilde aufgenommen.

Dieſe Art der Aufnahme, die rechtlich die regelmäßige iſt,

bildete aber tatſächlich die Ausnahme bei der Gewandſchneidergilde.

Schon aus der Tatſache, daß es jahrelang Fremden ganz unmöglich

war, die Mitgliedſchaft zu erwerben, geht hervor, daß der Haupt=

beſtand der Mitglieder auf Grund anderen Rechtes in die Gilde

kam. Bei weitem die meiſten Gewandſchneider hatten die Gilde

ererbt oder ſie durch Heirat erworben.

1) D. S. 45 v und 46.

2) Joachim Brandis, S. 128.

3 ) D. S. 76 v.

4 ) D. S. 86 v.

5) D. S. 135.
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Dieſe Erſcheinung, daß ſich die Gilde vom Vater auf den Sohn

vererbt, finden wir ſchon in der erſten Urkunde, die wir über die

Hildesheimer Gewandſchneider beſiken , und die aus dem Jahre 1325

ſtammt). Hier wird beſtimmt , daß die Buden , die der Rat auf

dem Rathaus für die Gewandſchneider errichten ließ , ſich vom Vater

auf den Sohn vererben ſollten, wenn der Vater es wünſchte. Der

Sohn brauchte dabei an die Gilde nichts zu bezahlen ; ebenſowenig

bekam der Rat für den Übergang der Bude vom Vater auf den

Sohn eine Abgabe.

Dieſes Privileg, ohne Zahlung in die Gilde zu gelangen, blieb

den Söhnen der Gewandſchneider bis zum Jahre 1576 erhalten.

Don dieſem Jahr an mußte jedes neueintretende Mitglied bei ſeiner

Aufnahme „einen Taler zum Geſchüß “ bezahlen. Die Gebühr für

das Geſchüß finden wir ſeit 1576 regelmäßig bei der Aufnahme

eines neuen Gewandſchneiders verzeichnet. Der Urſprung dieſes

Geſchüßtalers, wie er in der Regel genannt wird, iſt folgender :

Die Gewandſchneidergilde verſprach im Jahre 1575 dem Rat die

Lieferung eines Geſchüßes. Um das Geld dafür zuſammen zu

bekommen, mußte jeder Gewandſchneider nach Beſchluß vom 9.

Mai 1576 einen Taler erlegen ?) . Alle Neueintretenden, auch die

die Gilde erbenden Söhne, bezahlten von nun an bei ihrer Auf

nahme dieſen Taler. Nachdem das Geſchüß an den Rat abgeliefert

worden war – es geſchah am 18. Juni 15773) –, war dieſe Ab

gabe eigentlich hinfällig geworden, ſie wurde aber weiterhin noch

erhoben. Später wurden die Geſchüßtaler dann wieder für ihren

eigentlichen Zweck verwandt : 1661 kaufte die Gilde Musketen und

zwei Geſchüße für die Stadt 4 ).

Das Recht, die Gilde zu erben , hatte nur der, der geboren war,

wenn ſein Vater ſchon Mitglied der Gewandſchneidergilde war. In

den Jahren 1560 bis 1562 werden mehrere verheiratete Leute in die

Gilde aufgenommen, und es wird dabei ausdrücklich erwähnt, daß

ihre ſchon vorhandenen Kinder keinen Anſpruch auf die Gilde

haben 5). Beſondere Bedeutung erlangte dieſer Beſchluß 3. B. bei

6

-
-
-
-
-

1) U.-B. III, N. 82 .

2) D. S. 77.

3) D. S. 81 .

4) D. S. 178 und 185.

5) D. S. 21 v : Tile Tone, Chriſtof Tone, Sylveſter Cabuns. D. S. 24v :

Sander Blecker, Hans Beneken, Hans German, Henni Onſeken.
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s

der Aufnahme Joſt Ludekens im Jahre 1562. Er hatte ſeine Auf

nahmegebühr ſchon bezahlt, konnte aber dann durch Zeugen nach

weiſen , daß er zur Zeit, als ſein Vater die Gilde an ſich brachte,

noch nicht geboren war. Daraufhin bekam er die eingezahlten 50

Gulden zurüd und wurde zum Gewandſchnitt zugelaſſen . Man bes

hielt ſich jedoch vor, das Geld zurückzufordern, wenn etwa nach

träglich erwieſen werde, daß er doch ſchon geboren war beim Ein

tritt ſeines Vaters in die Gilde ). Zu dieſer Bedingung mußte

Ludeken ſeine ſchriftliche Zuſtimmung geben.

Ferner waren diejenigen, die die Gilde durch Erbſchaft ge.

wannen , verpflichtet, vor ihrer Hochzeit ihre Aufnahme zu verlangen .

Im Privileg von 1325 begegnen wir dieſer Beſtimmung noch nicht.

Wann ſie eingeführt wurde, läßt ſich nicht ſagen, da 3eugniſſe

fehlen. Dielleicht ſtammt ſie erſt aus einer ſpäteren Zeit, als die

Gilde ſchon darauf bedacht war, den Eintritt zu erſchweren. Solche

Beſtimmungen, die darauf hinzielten, die Zahl der Neueintretenden

möglichſt zu beſchränken, traten in ſpäterer Zeit allgemein auf und

deuten zum Teil ſchon auf den Verfall der Zünfte hina) . In der

früheſten Zeit wird es wohl üblich geweſen ſein, daß der Gewand

ſchneiderſohn ſich möglichſt bald in die Gilde ſeines Vaters auf

nehmen ließ, alſo den Gewandſchnitt ſchon vor ſeiner hochzeit aus:

übte, oder wenigſtens ausüben durfte, d. h. ſchon Mitglied der

Gilde war.

Ebenſo fehlt für die frühere Zeit die Feſtſeßung eines Mindeſt

alters für das aufzunehmende neue Mitglied . Erſt aus dem Jahre

1538 bringt das Gildebuch einen Beſchluß darüber 3). Darnach

muß jeder, der die Gilde erbt, ſie zur rechten Zeit verlangen und das

nötige Alter erreicht haben. Unter dem Saß „zur rechten Zeit ver

langen“ wird wohl zu verſtehen ſein „ dor der Hochzeit “. Welches

das Mindeſtalter war, erfahren wir aus einer Aufzeichnung des :

ſelben Gildebuchs aus dem Jahre 1648. In dieſem Jahre beſtimmten

die Gewandſchneider, daß keiner unter 24 Jahren aufgenommen

werden ſollte, weil viele jüngere Leute die Gilde als Erbe forderten,

nur um die Gebühren zu erhalten 4). 1647 wurde einem Gewand

1) D. S. 26.

2) Schönberg, 3ur wirtſchaftl. Bed . d . deutſchen Junftweſens im Mittels

alter. Hildebrands J. B. Bd. 9, S. 46.

3) D. S. 5 v .

4) D. S. 143.
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ſchneider, Jobſt Vieweg, der Eintritt in die Gilde verſagt, weil er

ſchon verheiratet war '). In früherer Zeit findet ſich keine Erwäh

nung eines ſolchen Falles.

Beide Beſtimmungen, die über die Heirat der Gildeerben und

die über das Mindeſtalter, ſind wahrſcheinlich erſt in ſpäter Zeit

entſtanden. Denn in der Zeit ihrer Entſtehung und ihrer Entwick

lung zur höchſten Blüte wird die Gilde kaum das Bedürfnis em

pfunden haben, aus rein formalen Gründen dem Sohne eines ihrer

Mitglieder den Eintritt zu verwehren. Es beſtätigt ſich vielleichtunſere

Annahme, daß manmit dieſen Beſtimmungen lediglich die Konkurrenz

dom Eintritt in die Gilde und ſomit von der Ausübung des Gewand

ſchnitts abhalten wollte, wenn wir im Gildebuch einige Seiten hinter

dieſen Beſchlüſſen den Eintrag finden, daß Dr. Hermann Storre

1648 die Gilde als väterliches Erbe an ſich brachte, und ſeine

Gattin auch aufgenommen wurde ?) . Ihm gegenüber machte man

alſo den Gildebeſchluß, daß der Erbe der Gilde noch nicht verhei

ratet ſein dürfe , nicht geltend . Don ihm ſtand nicht zu erwarten ,

daß er den Gewandſchnitt ausüben werde, und ſo ſtellte er keine

Konkurrenz dar.

Hatte der Gewandſchneiderſohn die Gilde erlangt, ſo mußte

er vor der Gildeverſammlung an Martini den Eid leiſten . Die

Gilde ſollte nach dem Privileg von 1325 von den Gewandſchneidern

und den Zunftvorſtänden, den Alterleuten, gefordert werden. Den

Wortlaut des Eides finden wir im Buchdeckel des Gildebuchs ein

geklebt. Der altertümlichen Sprache nach ſtammt er ſicher aus der

älteſten Zeit und iſt uns vielleicht dort in der älteſten Geſtalt über

liefert, da ſich ja in ſolchen ſtehenden formeln ſehr gern das Alte

erhält.

Der Wortlaut iſt :

Dat he wille der wantscnider ininge und or recht hel

pen holden unde vortsetten, so best he kunne unde moghe,

de wile he levet, und heylen , wat om to wetende worde, dat

ome to heylende bore, unde melde den olderluden, wat ome

to wetende worde, wat weder der wantscniderinnige si, unde

holden mit on, wat se under sek settet und keyset.

Auf Seite 1 v des Gildebuchs, das im Jahre 1477 angelegt

wurde, hat der Eid noch folgenden Zuſatz:

1 ) D. S. 139 .

2) D. S. 141 y.
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77

Dat gi dut holden willen und or recht helpen bewaren,

so gi best kunnen und mugen, dat juw so Godt helpe und

sein heilges wort.

Die Sprache dieſes Zuſakes iſt jünger. Die erſten Blätter ſind

nämlich erſt ſpäter in das Gildebuch eingeklebt worden. Auf dem

jekt vierten Blatt, das urſprünglich das erſte war, ſteht der Eid

nochmals verzeichnet. Dieſer Eid hat denſelben Zuſaß wie der auf

Seite 1v. Seine Sprache iſt altertümlicher, ebenſo hatte er vorher

eine ältere Form : für die Worte ,und sin hilges wort“ ſtand

nämlich vorher da „ und de hilgen“ . Die Änderung ſcheint in der

Reformationszeit eingeführt worden zu ſein 4 ) .

Auffallend iſt, daß in dem Eide der Alterleute dieſe Änderung

ſich nicht findet, ſondern die Worte ,unde de hilgen“ ſtehen blieben.

Im Jahre 1638 beſchloß die Gilde in der Martiniverſammlung :

Der eidt soll von neuwen mundiret und in hochdeutsche

sprache geschrieben werden “ 2) .

Der Eid ſollte gleich bei der Aufnahme am Martiniabend ge

leiſtet werden. Konnte einer aus einem Grunde den Eid nicht ſofort

leiſten , ſo mußte er um Aufſchub des Eides bitten bezw. bitten

laſſen. Auch über die Handhabung dieſer Beſtimmung haben wir

‘erſt ſehr ſpät Nachrichten , was darauf ſchließen läßt, daß man es

in der älteren Zeit mit dem Formalen nicht ſo genau nahm. Ge

rade bei dem Beruf der Gewandſchneider konnte es leicht vor

kommen, daß der Sohn eines Meiſters, der vielleicht auf Martini

in die Gilde einzutreten wünſchte und dort ſeinen Eid leiſten mußte,

an dieſem Zeitpunkt gerade auf irgend einem Tuchmarkt im

fremden Land ſich befand . Im Jahre 1576 wird 3. B. aus dieſem

Grunde Henni Thone der Eid bis zu ſeiner Rückkehr nach Hildes

heim erlaſſen 3) . Im Jahre 1611 wurde aus demſelben Grunde

der Eid Chriſtof Wihes bis zum nächſten Jahre aufgeſchoben , und

als er 1612 wieder abweſend war, bekam er noch ein Jahr „ Dila

tion" ; allerdings mußte nun ſein Bruder geloben, daß er 1613 den

Eid leiſten muß bei Gefahr, andernfalls die Gilde zu verlieren 4) .

1) Die Reformation wurde am 27. Auguſt 1542 in Hildesheim einge

führt, und die Stadt trat dem Schmalkaldiſchen Bund bei. (Maring , Dioceſan

innode und Domherrngeneralkapitel des Stiftes Hildesheim).

2 ) D. S. 132.

3) D. S. 76.

4) D. S. 108 f.
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Arnd Wihe, der 1658 die Gilde erbte, mußte ſeinen Eid auch um

ein Jahr verſchieben laſſen , da er wegen des Todes der Gemahlin

des Herzogs Ernſt Auguſt Hannover nicht verlaſſen nnd nicht zur

Verſammlung nach Hildesheim reiſen konnte ). Wie aus einigen

beſonders erwähnten Ausnahmefällen hervorgeht, war es die Regel,

daß der Neueintretende ſeinen Eid vor der ganzen Verſammlung

ablegte. Nur für Leute von beſonders vornehmem Stande hatte

ſich allmählich der Brauch eingeführt, den Eid nicht vor der Ge

ſamtheit der Gildegenoſſen, ſondern vor einer Deputation zu leiſten .

Dieſe Eidesleiſtung vor der Deputation iſt auch erſt eine Ents

wicklung ſpäteſter Zeit des Gildeweſens und kam erſt auf, nachdem

ſich Leute in die Gilde aufnehmen ließen , die den Gewandſchnitt

nicht trieben . Im Mittelalter iſt es undenkbar, daß ein Zunftge

noſſe vor dem andern ein Vorrecht genießen ſoll. Bei den vier fäl

len, die uns überliefert ſind, daß hewandſchneiderſöhne vor der

Deputation den Eid leiſteten, handelt es ſich um 2 Doktoren und 2

Bürgermeiſter. Alle vier Fälle ſind erſt aus dem 17. Jahrhundert 2).

Die Deputation , die dieſen den Eid abnahm, beſtand aus den 2

Alterleuten und 2 Gewandſchneidern. Die Eidesleiſtung fand in der

kleinen Stube, der Altermannsſtube, auf dem Gewand- oder Rat

haus ſtatt. In früheren Zeiten ſcheinen die Neuaufgenommenen

gleich als vollberechtigte Mitglieder an der Verteilung der Ein

nahmen teilgenommen zu haben. Im Jahre 1529 jedoch in der

Verſammlung der Gilde am Martinsabend beſchloſſen die Gewands

ſchneider: „ Wer an oder vor Martini den Gewandſchnitt verlangt,

ſoll in demſelben Jahr keinen Anteil ausgezahlt bekommen, ſons

dern erſt im folgenden bei der Verteilung berückſichtigt werden“ 3) .

Bei manchen Zünften , findet man die Sitte, daß der Neuein

tretende die Mitglieder zu einer Schmauſerei einladen mußte, wobei

es oft ziemlich verſchwenderiſch herging 4) . Bei den Gewand

ichneidern von Hildesheim ſcheint dies nicht vorgekommen zu ſein.

Joachim Brandis erwähnt in ſeinen Annalen, daß bei Tile Bran

dis' Eintritt in die Gilde die Alterleute ihn mit Wein ehrten ").

Es ſcheint Brauch geweſen zu ſein , bei der Aufnahme den Alter

3

1 ) D. S. 170.

2) D. S. 118 v ; 127 v ; 141 v ; 176 v .

3 ) D S. 5.

4) Schönberg a. a. 0. S. 44.

5 ) Joachim Brandis S. 18 .
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leuten ein Geſchenk zu machen) . Ebenſo ſchenkte wohl der Neu

eintretende dem Gildeknecht eine kleine Geldſumme ?). Bei Henning

Brandis Eintritt 1474 erhielten die Alterleute 5 Schilling für ein

Stübchen Wein, der Knecht 3 Schilling :) .

Die Feſtſeßung eines Mindeſtalters für die Gildeerben ſcheint

zur Folge gehabt zu haben, daß manche den Gewandſchnitt ſchon

vor ihrer Aufnahme ausübten. 1659 beſchloß daher die Gilde nach

längerer Beratung, Gewandſchneiderſöhne, die vor Eintritt in die

Gilde gegen die Sakungen handelten, in Strafe zu nehmen, wenn

ſie deſſen überführt werden könnten 4) .

Im Jahre 1662 wurde dieſe Beſtimmung verſchärft. Man

verlangte nun einen Reinigungseid von dem neueintretenden Ge

wandſchneiderſohn . Er ſollte ſchwören, vor ſeiner Aufnahme die

Gilde weder mit Worten noch mit Werken geſchädigt zu haben.

hatte er es getan, ſo mußte er Erſatz leiſten ") . Seit 1663 finden

wir dann im Gildebuch Beträge von 1 bis 3 Talern verzeichnet,

die von den Erben der Gilde als Strafe bezahlt wurden.

Eine Einſchränkung erfuhr das Erbrecht auf die Gilde durch

den Gildebeſchluß von 16486) . Durch das ausgedehnte Recht der

Gewandſchneiderſöhne, die Gilde des Vaters zu erben, war die

Mitgliedſchaft ſtark gewachſen. Es befanden ſich viele auswärts

wohnende unter den Mitgliedern, die an den ſtädtiſchen Laſten nicht

tragen halfen und lediglich ihre Gebühr von der Gilde bezogen.

Dieſe ſollten von nun an nicht mehr die Gilde bekommen.

Neben dem Erbrecht der Söhne der Gewandſchneider ſehen wir

auch ein Erbrecht der Gewandſchneidertöchter ausgebildet. Wer

eines Gewandſchneiders Tochter heiratet, erwirbt ſich damit ein

Recht auf die Gilde. Faktiſch werden wohl die Gewandſchneider

den Schwiegerſöhnen ihrer Mitglieder vor fremden Bewerbern bei

der Aufnahme in die Gilde immer den Vorzug gegeben haben. Ein

förmlicher Beſchluß zu ihren Gunſten iſt der obenerwähnte S. 12

dom Jahre 15387) . Wir haben oben geſagt, daß durch dieſe

1) 1634 bei der Aufnahme derSöhne Everd Seſemans erhalten die Alterleute

eine Gebühr (D.S.86) . Nach D.S. 148 erhalten ſie 1650 v. Neueintretenden 1 Taler.

2) Joachim Brandis S. 18.

3) Henning Brandis S. 31.

4) D. S. 175 v.

5) D. S. 186.

6 ) D. S. 143.

7) Joachim Brandis S. 128.
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1

Maßnahme die fremden von der Erwerbung der Gilde ganz aus

geſchloſſen wurden. Zugleich ſeşte die Gilde damals feſt, daß nur

ſolche in die Gilde kommen ſollten , die eines Gewandſchneiders

Tochter heirateten . Daß das Erbrecht der Söhne dabei erhalten

blieb , iſt ſelbſtverſtändlich, doch wurde dies beſonders noch betont,

als man 1575 dieſen Beſchluß erneuerte " ) . Das Aufnahmegeld ,

das dieſe Einheiratenden an die Gilde zu bezahlen hatten , betrug

150 Pfund, die zu 50 Gulden berechnet wurden. Dies geht aus den

Aufzeichnungen im Gildebuch und im Rechnungsbuch der Gewand

ſchneider hervor. Bis 1660 blieb dieſe Gebühr beſtehen . Seit

dieſem Jahre machte man dann zwiſchen den Einheiratenden einen

Unterſchied. Diejenigen, die aus Hildesheim ſelbſt ſtammten, ſollten

auch weiterhin die 50 Gulden bezahlen, für ſolche jedoch, die von

auswärts nach Hildesheim einwanderten und die Gilde durch Heirat

erwarben , ſollte die Gebühr das doppelte, alſo 100 Gulden betra

gen ). Im Gildebuch finden wir im Jahre 1661 %) einen , 16674)

zwei Fälle gebucht, wo Einheiratende die Gebühr von 100 Gulden

bezahlen. Wie ſchon im Privileg von 1325 erwähnt iſt, bekam

von dieſen Aufnahmegeldern der Rat zwei Drittel abgeliefert, wäh

rend in die Gildekaſſe nur ein Drittel floß . Dieſe Pflicht dem Rate

gegenüber beſtand , ſolange uns die Nachrichten über die Gilde zur

Verfügung ſtehen .

Wenn einer beabſichtigte, ſich in die Gilde „ zu befreien“ , d . h.

einzuheiraten, ſo mußte er es der Gilde vor der Hochzeit anzeigen .

Wann dieſer Beſchluß gefaßt wurde, läßt ſich nicht genau ſagen .

Daß er vorhanden war, kann man daraus ſchließen, daß im Jahre

1645 einem die Aufnahme verweigert wurde, weil er ſich nicht vor

ſeiner Hochzeit bei der Gilde gemeldet hatte 5) . Der Schwiegerſohn

von Anton Brandis, der 1650 in die Gilde einheiratete, mußte 10

Taler Strafe zahlen , weil er es unterlaſſen hatte, bei den Alter

leuten vor ſeiner hochzeit die Gilde zu verlangen. Wenn er dann

doch aufgenommen wurde, ſo hatte er dies lediglich dem Bürger

1

1) D. S. 76 .

2) D. S. 177 r .

3) D. S. 179v : Andreas Gruben .

4) D. S. 194 : Martin Wilken von Nordhauſen und Karl friden von

Wolfenbüttel.

5 ) D. S. 136.
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meiſter Henning zu verdanken, der ſagte, er habe ihm gegenüber

die Äußerung getan, in die Gilde eintreten zu wollen 4 ) .

Ein Moment, das bei der Aufnahme neuer Mitglieder ſehr

ſtark in Betracht gezogen wurde, waren die ſittlichen Anforderungen,

die man ſtellte. Schon das Privileg von 1325 gab den Gewand

ſchneidern das Recht, in ihre Gilde aufzunehmen, wer „ one dunke

redelik wesen, ore inninge to hebbende“ 2) . Das beſagte, daß

die Gilde nicht verpflichtet war, jeden, der bereit war, die Auf

nahme zu bezahlen , als Gewandſchneider anzunehmen. Dasſelbe

Privileg beſtimmte, daß wenn einer vorgab, die Gilde zu beſißen,

und die andern Mitglieder daran zweifelten, er ſeine Ausſage durch

zwei Eideshelfer aus der Gilde als wahr erweiſen mußte.

Der Neueintretende mußte einen guten Ruf genießen, ſonſt

wies man ihn ab. An dieſer Forderung hielten die Gewandſchnei

der ſtreng feſt. Wie uns Henning Brandis berichtet, wurde im

Jahre 1480 Hans Reite mit ſeiner Bewerbung um die Gilde zuerſt

abgewieſen, weil allerhand zweifelhafte Gerüchte über ihn im Um

lauf waren %) . Erſt nachdem er durch Briefe des Rates von

Hameln die Unwahrheit dieſer Dinge nachgewieſen hatte, wurde

er zur Gilde zugelaſſen.

Das Gildebuch bringt uns dann erſt wieder aus dem Jahr

1575 einen Beſchluß über die moraliſchen Anforderungen, die man

an die Neueintretenden ſtellte . Unter dem Titel „ neuwer wilkoir “

iſt da aufgezeichnet, daß, wer in die Gilde einheiraten wolle , echt

und recht geboren ſein müſſe4) . Dieſer Nachweis mußte auch von

den Gildefremden erbracht werden, wenn ſie dieſe kauften . Jener

Beſchluß von 1575 erwähnt es nur deshalb nicht ausdrücklich, weil

in jener Zeit die fremden vom Erwerb der Gilde ganz ausgeſchloſſen

waren. Bei Hildesheimer Bürgern konnte man vor ihrer Zulaſſung

leicht in Erfahrung bringen , ob ſie echt und recht, d . h . ehelich von

vier Ahnen, geboren ſeien. Bei denen jedoch, die von auswärts

kamen und in die Gilde einheirateten, war es ſchwerer nachzu

forſchen. Deshalb verlangte die Gilde von ſolchen Leuten einen

Geburtsbrief. Als Heinrich Budenhagen i. J. 1575 in die Gilde

aufgenommen zu werden wünſchte, bekam er die Antwort, er müſſe

1) D. S. 147v.

2) U.-B. III, N. 82.

8) Henning Brandis S. 44.

4) D. S. 76 v.
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mit Zeugen und einem Geburtsbrief erſcheinen 1) Ju deſſen Be=

ſchaffung bekam er ſechs Wochen bewilligt. Es befanden ſich ſchon

damals zwei Geburtsbriefe und ein Zeugeneid als Muſter in der

Lade der Gewandſchneider.

Während des Prozeſſes, gegen Budenhagen 2) wurde feſtge

ſtellt, die Gewandſchneider hätten vor „ undenklichen jaren“ den

Beſchluß gefaßt, wer eines Gewandſchneiders Tochter heirate , müſſe

ſich von ſieben Leuten in die Gilde einſchwören laſſen und erweiſen,

daß er von vier Ahnen ehelich abſtamme. Der Fall, daß einer ſich

einſchwören ließ, iſt nur im Jahre 1660 bezeugt ). Damals lei

ſteten vier Zeugen den Eid für Dr. Johannes Meier. Die Ein

bringung eines Geburtsbriefes wird zum erſten Mal bezeugt im

Jahre 15844) . Die Tatſache, daß ſchon 1575 zwei Geburtsbriefe

ſich als Muſter in der Lade befanden, zeigt uns jedoch, daß dies

tatſächlich nicht der erſte derartige Fal war. Dieſer Brief von

1584 wurde von Hans Maße überreicht. Auf der Martiniverſamm

lung war ſein Geburtsbrief aber nicht anerkannt worden , weil er

dem Muſter nicht entſprach. Die Alterleute ſtellten ihm nun die

Kopie eines gültigen Briefes zur Verfügung , und Maße ließ ſich

nach dieſem Muſter einen neuen ausſtellen, der anerkannt wurde 5).

Um für die Zukunft die Norm eines Geburtsbriefes zu haben,

mußten die Alterleute den neuen Brief von Hans Maße ins Gilde

buch einſchreiben . Dieſer Brief iſt vom Rate des Heimatsortes von

Hans Maße ausgeſtellt. Es wird darin durch ſieben Jeugen unter

Eid feſtgeſtellt, daß Maße, ſowie ſeine Eltern , Großeltern und

deren Eltern ehelicher Geburt waren . Ebenſo wird beſtätigt, daß

ſie deutſcher nicht wendiſcher Abkunft waren und aus keinem uns

ehrlichen Handwerk ſtammten. Als unehrlich werden genannt:

Müller, Zöllner, Bader, Bartſcherer, Balbierer , Pfeifer, Leineweber,

Schäfer.

In den folgenden Jahren kamen öfters unzureichende Ge

burtsbriefe bei der Gilde ein . Die Betreffenden erhielten dann ein

Jahr Zeit, um einen neuen Brief zu beſorgen. Manchmal verzögerte

ſich aber die Ablieferung ziemlich lange. So 3. B. bei Sebaſtian

1

!

1

1) D. S. 67 v.

2) D. S. 65–75.

3) D. S. 177.

4 ) D. S. 59 ft .

5) Abſchrift des Geburtsbriefes von Hans Maße D. S. 91 f.

i
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Geskov, der von 1600 bis 1606 in jeder Gildeverſammlung um

Dilation bat " ) . Andere brachten ihre Briefe nach Ablauf der ge

regten friſt ). Während man anfangs noch ziemlich nachſichtig

war und 3. B. Beling 1630 aufgrund des Geburtsbriefes ſeiner

Schweſter zuließ ) , mehren ſich dann die Fälle, daß Briefe bean

ſtandet wurden . 1651 wird einer abgewieſen, weil die Ahnen nicht

mit Namen aufgeführt ſind 4). Auck laſſen sich die Gewand

ſchneider mit der Ablieferung der Briefe nicht mehr ſo lange hin

halten wie früher 5) . Deshalb verlor Backhuſens Witwe jeden

Anſpruch auf die Gilde, als ſie ihres inzwiſchen verſtorbenen

Mannes Geburtsbrief der Verſammlung nicht vorlegte. Ihr ſpä

terer Gatte wurde daher auch nicht zur Gilde zugelaſſen. Ebenſo

verlor Henning Burchtorpf die Gilde, als er zwei Jahre verſtreichen

ließ, ohne ſeinen Geburtsbrief einzuliefern6) . Der Geburtsbrief

war auch nötig, um beim Rate das Bürgerrecht der Stadt zu er

werben, deſſen Beſitz allein zur Teilnahme an der Verteilung der

Einnahmen berechtigte ).

Am Ende des 16. Jahrhunderts dehnte man die Pflicht, einen

Geburtsbrief zu bringen, auch auf die Frauen der Gewandſchneider

aus. Man berief ſich dabei auf die vom Rat verliehenen Privi

legien, daß man nur ſolche Perſonen in der Gilde zu dulden brauche,

die „echt und recht von vier ahnen geboren, niemandes lath

oder eigen“ ſeien und aus keinem „ verschmahten “ Handwerk

ſtammten 8). Der Beſchluß wurde 1598 gefaßt und war dadurch

veranlaßt worden, daß drei Gewandſchneider Brandes, Tone und

Jordens nach dem Tode ihrer Gattinnen neue Ehen eingegangen

waren. Dieſe drei ſollten innerhalb ſechs, ſpäteſtens acht Monaten die

Geburtsbriefe ihrer neuen Frauen einbringen. Wer in Zukunft ſich

verheiratete und für ſeine Gattin keinen Geburtsbrief vorlegte,

ſollte ſich der Gilde verluſtig machen. Dieſe Beſtimmung wurde

gleich ſtreng gehandhabt, und von den drei obengenannten verloren

zwei die Mitgliedſchaft, weil ſie die Friſt von acht Monaten nicht inne

1 ) D. 9. 100 ft.

2) D. S. 105. D. S. 123 v .

8) D. S. 124 V.

4) D. S. 149 v.

5 ) D. S. 149 v; D. S. 159.

6 ) D. S. 123v.

7 D. S. 143.

8 ) D. S. 90 .

1913 10
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hielten, während Brandes ſeinen Brief brachte "). Auch dieſer Brief

wurde ins Gildebuch abgeſchrieben . Sein Inhalt iſt derſelbe wie

der von Hans Maßes Brief. Außer Tone und Jordens mußten

auch noch andere Mitglieder aus der Gilde austreten , weil ſie für

ihre Frau den Geburtsbrief nicht brachten. Einer von dieſen , David

Konerding, wurde ſchließlich wieder angenommen ), dagegen

Konrad Kniphof erhielt ſeine Eintrittsgebühr zurück mit der Auf

forderung, zuerſt für den Geburtsbrief ſeiner Frau und ihre Er

werbung des Bürgerrechts bei der Kämmerei zu ſorgen . Er tat

dies jedoch erſt acht Jahre ſpäter und wurde dann nicht mehr ange

nommen %) . 1627 wiederholte die Gildeverſammlung den Beſchluß,

daß für ſolche Frauen, die bei ihrer Heirat noch an keinem Amt

oder Gilde teilhätten , der Geburtsbrief einzuliefern ſei “). Für die

Einbringung der Briefe finden ſich im Gildebuche ſehr viele Belege.

Auch mit dieſen nahm man es bezüglich der Form ſehr genau. 1615

wurde Tile Harlſem abgewieſen, weil der Brief nicht dem vorge

ſchriebenen Muſter entſprach, und er mußte einen neuen bringen5) .

Ein anderer wurde nicht angenommen, weil er nur zwei Jeugen

enthielt ſtatt ſieben “) . Wenn es unmöglich war, den Brief ſofort

beizubringen , ſo bewilligte die Gilde ein Jahr Aufſchub. Oft mußte

aber , beſonders in Kriegszeiten, die Friſt verlängert werden.

Seitdem es Sitte geworden war, ſich in mehrere Gilden auf:

nehmen zu laſſen, wurde der Geburtsbrief häufig von denen, die

ſchon in einer andern Gilde waren, nicht verlangt. Ebenſo konnten

Gewandſchneider Frauen heiraten, die andere Gilden beſaßen , ohne

einen Nachweis ihrer Geburt beibringen zu müſſen.

Als ſich Budenhagen 1574 um die Gilde bewarb, wies man ihn

ab und forderte von ihm, er ſolle zuerſt andere Ämter und Gilden

erwerben ). Das bedeutet nicht etwa, daß der Beſiß eines Amtes

oder einer andern Gilde Vorausſeßung war für die Erwerbung des

Gewandſchnittes, ſondern man wollte wohl Budenhagen auf ein

fache Weiſe los werden in der Annahme, eine andere Gilde werde

ihn nicht annehmen. Die Fälle, daß ein Geburtsbrief wegen An

1) D. S. 97-100.

2) D. S. 118.

3) D. S. 180.

4) D. S. 120.

5) D. S. 112.

5) D. S. 142.

7) Joachim Brandis S. 123.
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gehörigkeit zu einer andern Gilde erlaſſen wurde, werden erſt in

den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts häufiger. Die Gilde,

zu der das neueintretende Mitglied gehört, iſt meiſt nicht genannt.

Nur wenige Male iſt ſie überliefert ſo :

viermal das Schuhamt 1)

einmal Bäckeramt )

einmal
, Knochenhaueramt *)

einmal die Kramergilde 4) .

Manchmal befindet ſich auch einer im Beſitz mehrerer Gilden

beim Eintritt in die Gewandſchneidergilde. Es trat dann in den

verſchiedenen Ämtern und Gilden das Beſtreben ein, ihren Mit

gliedern die Aufnahme in andere Ämter und Gilden zu erleichtern.

Seit dem Jahre 1656 ſind Unterhandlungen darüber im Gang 5) .

Sie führten zu dem Ergebnis, daß die Gewandſchneider Mitglieder

aller andern Ämter und Gilden annahmen, ohne daß ſie ſich ein

ſchwören laſſen mußten. Umgekehrt erhielten die Gewandſchneider

dasſelbe Zugeſtändnis bei den andern Gilden.

hatten die neueintretenden Mitglieder den Nachweis erbracht,

daß an ihrem Rufe kein Makel hafte, daß ſie ſtandesgemäßer, ehe

licher und deutſcher Herkunft waren, ſo wurden ſie zur Ablegung

ihres Eides zugelaſſen. Die Dereidigung hatte vor der geſamten

Gilde zu erfolgen. Beſonders vornehme Neueintretende jedoch

brauchten , wie es auch bei den vornehmen Gildeerben üblich war,

nur vor den Alterleuten zu ſchwören.

Die Einheiratenden hatten eine beſondere Eidesformel. Für

die fremden iſt keine überliefert. Wahrſcheinlich mußten ſie den

ſelben Eid leiſten wie die Einheiratenden . Von dem Eid der Gilde

erben unterſcheidet ſich dieſer dadurch, daß auch die ſtandesgemäße

Geburt beſchworen werden mußte, die bei den in der Gilde gebo

renen ja ſelbſtverſtändlich war. Der Eid lautet :

Gy schullen nemen in juwen eid, dat gi echt und recht

van allen veer anen geboren und dat juwe olderen zuvor

nicht in unpflicht zusamende gelevet, auch niemandts lathe

(Höriger) noch eigen , nicht undeutscher sondern freier gebort,

1) D. S. 124 ; 141 v ; 160 ; 163

2 ) D. S. 146 .

3) D. S. 163.

4) D. S. 163.

5) D. S. 164 v f.

10 *
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keines mollners, tollners, schafers, leinewebers, pfeifers, trum

pfers (Trompeters), balbierers, baders oder badstubers kinder

gewesen seit, und dat gi der wantschneider innige holden

und deren rechte vortsetten helfen wolet, so best gi kunnen

und mugen , ok helen, wat sik to helen geboret und den older

leuten openbaren alles, so kegen der wandschneider innunge

an juw gebracht oder komen wurde, und entlichen oren wil

koren, wat die sik setten und keisen werden , gehorsamen ge

treuwlich und ohne geferde.

Dat diesem also, und ich das ander holden wil, als mi

vorgelesen ist, na witte und na sinne, dat mi so Godt helpe

und sein heiliges wort ?).

Die hier vorliegende Form des Eides iſt ſicher nicht die ur

ſprüngliche. Es ſcheint ein alter Eid mit neuen Zuſäßen zu ſein, die

jedenfalls einer Zeit entſtammen, in der man die Aufnahme erſchwe

ren wollie, alſo dem Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts.

In den früheren Zeiten war mit der Zahlung des Eintritts

geldes und der Leiſtung des Treueids gegen die Gilde die förmliche

Aufnahme vollzogen . Für die ſpäteren Jahre finden wir, daß die

meiſten Neueintretenden beim Eintritt noch eine Strafe zahlen

mußten. Zwiſchen Gildefremden und Einheiratenden wurden dabei

keine Unterſchiede gemacht. Dieſes Strafgeld mußte bezahlt werden

für Verſtöße gegen die Sagungen und Privilegien der Gilde vor der

Aufnahme. Die Summe war je nach der Größe des Dergehens der

ſchieden hoch. In der Regel betrug ſie 20 bis 25 Taler. Höhere

und niedrigere Strafen finden ſich bei Einheiratenden und Fremden.

Bei ſieben neuaufgenommenen Fremden 1560 - 1562 ſchwankt ſie

zwiſchen 3 und 45 Gulden?).

Seit dem Jahre 1628 verlangte die Gilde von den neueintre

tenden Mitgliedern einen Eid, daß ſie nicht vor ihrer Aufnahme die

Gilde geſchädigt hätten. Wer ſich weigerte, den Eid zu leiſten,

wurde in Strafe genommen. Wie wir oben ſahen , wurde dieſe

Pflicht ſpäter auch auf die Erben der Gilden ausgedehnt.

Durch die ganze Entwicklung der Aufnahmebeſtimmungen läßt

ſich die Tendenz beobachten ,die Erwerbung der Gilde immer ſchwerer

zu machen, Neueintretenden immer mehr Schwierigkeiten in den

Weg zu legen .

1) D. S. 2 .

2 ) D. S. 21 V - 24 v.
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Troß dieſer Beſtrebung, die fremden möglichſt von der Gilde

fern zu halten , die manchmal zu ihrem förmlichen Ausſchluß von

der Aufnahme führte, ließen die Gewandſchneider einige Male

neue Mitglieder frei zu ihrer Gilde zu. Es waren dies verdiente

Leute, die ſie dadurch ehren wollten , daß ſie ſie zu ihrer Gilde

geſtatteten . Sie bezahlten bei ihrer Aufnahme nur den Geſchüßtaler

und leiſteten wohl alle den Eid nur vor den Deputierten ", d . h.

den Alterleuten und zwei Mitgliedern. So erhielt 1530 der Bürger

meiſter Hans Wildefür die Gilde geſchenkt "), 1619 Bürgermeiſter

Jürgen Detmer ?) und bis 1647 noch vier andere, der Bürgermeiſter

mellinger ), der Generalquartiermeiſter Seſemann ), der Sekre

tarius Albrecht5). und der Kornrektor Oldekop 6). Dieſen nahm

die Gilde frei auf in der Hoffnung, wie es im Gildebuch heißt, er

werde es an der lieben Schuljugend wieder einbringen.

Im Gegenſatz zu dieſen freiwilligen Aufnahmen iſt aus den

Quellen ein Fall zu belegen , in dem die Gilde gegen ihren Willen,

vom Rat gezwungen, ſich bequemen mußte, drei Perſonen als Mit

glieder aufzunehmen . Schon 1575, in dem Streit um die Aufnahme

Budenhagens hatte der Rat einmal feſtgeſtellt, daß er als oberſter

Gildemeiſter die Befugnis habe , auch ohne Zuſtimmung der Gewand

ſchneider dieſem den Gewandſchnitt zu erlauben ?) , doch machte er

damals von dieſem Rechte keinen Gebrauch. Im Jahre 1615 jedoch

mußten die Gewandſchneider auf Befehl des Rates Henni Brandes,

Jobſt Dorrien und Georg Michels um je 50 Gulden in die Gilde

zulaſſen ). Im Jahre 1607 hatten ſich vier ehemalige Gewand

ſchneidergeſellen, Henning Brandis, Cord Storre, Arnd Nobbe und

Jobſt Dorrien zur Aufnahme in die Gilde gemeldet. Ihr Auf

nahmegeſuch war jedoch abſchlägig beſchieden worden, und ſie hatten

ſich mit einer Beſchwerde an den Rat gewandtº). Der Rat entſchied

zu ihren Gunſten , aber die Gewandſchneider brachten den Prozeß

1) D. S. 198 v.

2 ) D. S. 198 v.

3) D. S. 127v : 1634.

-) D. S. 130 : 1636.

5 ) D. S. 180 : 1636 .

6) D. S. 188 v : 1647.

7) D. S. 70.

8) D. S. 109-111 und 112 v.

9) St. H. S. 3 ff.
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vor den Erzbiſchof von Köln ). Erſt 1615 wurde die Klage ent

ſchieden, und der Prozeß endigte mit der Niederlage der Gewand

ſchneider ) . Die Kläger mußten aufgenommen werden . Storre

war inzwiſchen geſtorben und Nobbe zurückgetreten ; dafür trat ein

gewiſſer Michels hinzu. Im übrigen iſt uns von ſolchen Zwangs

aufnahmen nichts berichtet.

Hinſichtlich der Zahl der Neuaufnahmen läßt ſich folgendes

feſtſtellen : Aus Erbrecht werden bei weitem die meiſten zugelaſſen.

Etwa halb ſo groß iſt die Zahl der Einheiratenden. Solange das

Gildebuch reicht, alſo 1508 bis 1666, ſind uns die Zahlen der neuen

Mitglieder jährlich überliefert; nur iſt nicht in jedem Fall mit Be

ſtimmtheit zu entſcheiden, aus welchem Recht der einzelne zur Gilde

kam .

b . Die Rechte und Pflichten der Mitglieder.

Man unterſcheidet nach dem Vorgang von Gierke in einer

Zunft zwei Hauptgruppen von Mitgliedern : Dollgenoſſen und Schutz

genoſſen der Zunft3). Die Dollgenoſſen der Hildesheimer Gewand

ſchneidergilde ſind die eigentlichen Mitglieder. Von den Schußge

noſſen , den Lehrlingen und Geſellen, erfahren wir faſt nichts. Es

iſt nicht überliefert, in welchem Verhältnis ſie zur Gilde ſtanden .

Die erſte Nachricht, die uns über Lehrjungen der Gewand

ſchneider berichtet, ſtammt aus dem Jahre 16614) . Sie beſagt, daß

ein Junge zuerſt den Alterleuten vorgeſtellt werden mußte, bevor

er eintreten durfte. Ebenſo war ſein Geburtsbrief dabei vorzulegen.

Nach abgelegter Lehrzeit ſollte der Junge von ſeinem Meiſter ein

Zeugnis erhalten, das mit dem Gildeſiegel verſehen war. 1664

wird die Mahnung wiederholt, die Jungen rechtzeitig eintragen zu

laſſen5). Die Lehrzeit ſcheint ſechs Jahre gedauert zu haben ; wenig

ſtens wird 1661 verlangt, daß, wer in die Gilde einheiraten wolle,

ſechs Jahre den Gewandſchnitt gelernt haben ſollte. Allerdings

1) St. H. S. 58 ff

2) St. H. S. 271 .

3) Gierke, Das deutſche Genoſſenſchaftsrecht S. 348.

4) D. S. 181v.

5 ) D. S. 187 v.
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waren die Gewandſchneiderſöhne von dieſer Pflicht befreit. Sie

follten auch aufgenommen werden, ohne das Handwerk erlernt zu

haben ?) . In den früheren Zeiten mag wohl ein geringeres Bedürf

nis nach Hilfskräften vorhanden geweſen ſein. Die Mehrzahl der

Gewandſchneider konnte wohl ihren Betrieb allein verſehen , oder,

wenn der einzelne gerade auf einem auswärtigen Markt war,

konnte er ſeine heimiſchen Geſchäfte durch ſeine frau oder ſeinen

Sohn ausführen laſſen .

Ebenſo wenig Nachrichten ſtehen uns über das Geſellenweſen

zur Verfügung. Einmal iſt uns überliefert) , daß ein ehemaliger

Gewandknecht, Everd Klihe, ſich in die Gilde einkaufte und zwar

um 100 Reichstaler. Im Jahre 1607 bewarben ſich ferner vier

Leute um die Gilde ; ſie hatten alle eine große Zahl von Jahren bei

Gewandſchneidern in Hildesheim gedient : nämlich Cord Storre 13,

Arnd Nobbe 10 , Henni Brandis 14 , Jobſt Dorrien 18 Jahre 3).

Sonſt erfahren wir nichts über die Gewandſchneidergeſellen und ihr

Verhältnis zu den Gewandſchneidern und zur Gilde. Ebenſo bleibt

unbekannt, ob ſie gezwungen waren, in fremden Städten einige

Jahre zu arbeiten , eine Beſtimmung, der wir bei manchen Zünften

begegnen .

Die eigentlichen Gildemitglieder waren zuerſt nur diejenigen

Leute , die auf dem Gewandhaus vom Rat der Stadt eine Gewand:

bude gemietet hatten und dort Tuch ausſchnitten. Als ſolche treten

ſie uns 1325 in der erſten Urkunde über die Gilde entgegen 4). Für

die Benußung dieſer Gewandbude bezahlten die Inhaber jährlich

zwei Mal einen Zins an den Rat. Die Zahl dieſer Buden war be:

ſchränkt. Schon in der Urkunde, die den Gewandſchneidern die

Buden zuweiſt, ſah der Rat voraus, daß einſt vielleicht die Zahl nicht

mehr für die Mitglieder genügen werde. Es ſollte in dieſem Falle

Pflicht des Rates ſein, die neuen Mitglieder mit neuen Buden zu

verſehen “) . Wann alle Buden auf dem Rathaus befekt waren , und

zum erſten Mal neue Verkaufsſtellen angewieſen werden mußten,

erfahren wir nicht. So raſch ſcheint dies aber nicht eingetreten zu

ſein ; denn in ſpäterer Zeit finden wir bei denen, die ihr Gewand

1) D. S. 181 .

2) D. S. 116 v.

3) St. H. S. 4v.

4) U.-B. III, N. 82.

5) U.-B. III, N. 82.
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auf dem Rathaus verkaufen, das Dorrecht entwickelt, die Alterleute

zu wählen. Dieſes Dorrecht hätte ſich kaum ausgebildet, wenn ſchon

früh einige Mitglieder der Gilde außerhalb des Rat- oder Gewands

hauſes ihre Verkaufsbuden gehabt hätten. Erſt im Jahre 1599

erhob ſich in der Gildeverſammlung eine Gegenſtrömung gegen dieſe

Bevorrechteten. Großen Rückhalt ſcheint ſie aber nicht gehabt zu

haben ; denn die Gilde beſchloß, bei dem bisherigen Brauche ſollte

es bleiben ). Das ſpäter als Vorrecht erſcheinende Recht auf die

Altermannswahl war im Laufe der Zeit erſt dazu geworden, ſeit

dem ſich die Gilde vergrößert hatte beſonders durch die Aufnahme

ſolcher, die den Gewandſchnitt nicht ausübten.

Das Vorrecht der Gewandſchneiderſöhne, ohne Aufnahmegeld in

die Gilde eintreten zu können, bewirkte es , daß auch ſolche Gewand

ſchneiderſöhne die Gilde als Erbe verlangten und bekamen, die den Ge

wandſchnitt nicht ausübten. Ebenſo ließen ſich Schwiegerſöhne von

Gewandſchneidern, die den Gewandſchnitt nicht treiben wollten, kurz

vor ihrer Hochzeit aufnehmen auf Grund des Erbrechts der Gemand

ſchneidertöchter. Dieſe Leute hatten dann natürlich keinen Grund,

eine Gewandbude zu mieten und damit auch kein Recht, die Alter

leute wählen zu helfen. An ſich wäre es leicht möglich geweſen ,

daß die Gewandſchneidergilde ſich zu einer geſchloſſenen vom Vater

auf den Sohn ſich vererbenden Zunft entwickelt hätte. Schon in der

erſten Urkunde von 1325 ſehen wir die Erblichkeit ſtark betont.

Aber auf dieſes Ziel ging man nicht aus. Die Erblichkeit blieb immer

wichtig, denn die Neuaufgenommenen kommen bei weitem der

Mehrzahl nach aus Erbrecht in die Gilde, doch bleibt die Zahl nie

beſchränkt und fremde werden immer wieder aufgenommen, trok

gegenteiligen Gildebeſchlüſſen. So umfaßte die Gilde zwei Gruppen

von Mitgliedern, ſolche, die den Gewandſchnitt betrieben und ſolche,

die, ohne dies zu tun, der Gilde angehörten. Gewandſchneider, die

der Gilde nicht angehörten, gab es in Hildesheim nicht, ſondern, wie

wir ſpäter ſehen werden, war der Zunftzwang ſtreng gehandhabt.

Der eigentliche Zweck der Gewandſchneidergilde war alſo die Aus

übung des Zunftzwangs. Wenn ſich nun trokdem Leute in der

Gilde fanden, die an der Durchführung dieſes Rechtes gar kein In

tereſſe zu haben brauchten, ſo mußte es noch andere wichtige Gründe

geben, die ſie zum Eintritt veranlaßten .

1 ) D. S. 99 v ; Joachim Brandis S. 456 .
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Wann die Gewandſchneider zum erſten Male Mitglieder auf

nahmen , die den Gewandſchnitt nicht auszuüben im Sinne hatten ,

laſſen uns die Gildeprotokolle nicht erkennen . Der Brief von 1325

bringt keine Andeutung darüber '). Im Rechnungsbuch der Gilde,

das uns von 1508 an jährlich die Namen der Mitglieder überliefert,

finden wir ſchon ſeit dieſem Jahre unter den Mitglieder einen ,

ſpäter zwei und drei Bürgermeiſter. Ob dieſe immer den Gewand

ſchnitt ausübten , iſt nicht ſicher. Jedenfalls ſchloß das Amt des

Bürgermeiſters die Ausübung des Gewandſchnittes nicht aus ; denn

die Stadtrechnungen erwähnen im Jahre 1448 die Gewandbude

des Bürgermeiſters Galle ?). Auf alle Fälle gab es Mitglieder, die

den Gewandſchnitt nicht ausübten , ſeitdem es Sitte und Brauch

war, ſich in mehrere Ämter und Gilden aufnehmen zu laſſen . Dieſer

Brauch beſtand ſchon im ausgehenden 15. Jahrhundert. Henning

Brandis erzählt uns in ſeinen Annalen, daß er Mitglied des

Knochenhaueramts 3 ), der Gewandſchneidergilde 4) und der Wollen

webergilde 5) war. Seine Gewandbude kaufte er 1476 6) alſo zwei

Jahre nach Eintritt in die Gilde. Tilo , ſein Sohn, gehörte außer

dieſen drei Jünften noch dem Knochenhaueramt am kleinen Markte

an ). Aus dieſen Mitteilungen Hennings geht hervor, daß es im

15. Jahrhundert üblich war, mehrere Gilden zu erwerben. Da

aber niemand mehrere Handwerke zugleich betreiben konnte, ſo

beweiſt das, daß man auch Mitglieder nahm, die nicht das hand

werk der Zunft ausübten.Für die Gewandſchneidergilde iſt dies

zwar damit noch nicht bewieſen, da die Familie Brandis den Ge

wandſchnitt ausübte, aber aus dem Brauch bei andern Gilden

dürfen wir wohl auf die Gewandſchneider zurückſchließen. Erſt

1553 haben wir dann im Gildebuch 3) eine Nachricht, die uns dieſen

Gebrauch auch für die Gewandſchneider beſtätigt. Unter den Neu

aufnahmen wird nämlich Magiſter Hening Konerding genannt.

Dieſer wird kein Gewand ausgeſchnitten haben. 1572 erwirbt Dr.

1 ) U.-B. III, N. 82.

2) U.-B. VI S. 722.

3) Henning Brandis S. 2, l. a. Tudermann a. a. 0. S. 60 .

4) Henning Brandis S. 31 .

5) Henning Brandis S. 33 .

6) Henning Brandis S. 35.

7 Joachim Brandis S. 17 f.

8) D. S. 20.
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1

Berthold Ludeken die Gilde ). In demſelben Jahre tritt noch ein

Magiſter und im folgenden noch ein Doktor in die Gilde ein. 1578

hatte die Gilde vier Doktoren unter ihren Mitgliedern. Das beweiſt

uns, daß Mitglieder, die den Gewandſchnitt nicht betrieben, jeßt

keine Ausnahmen mehr waren.

Welche Gründe mochten dieſe Leute veranlaßt haben, die Ge

wandſchneidergilde zu erwerben ?

Wenn wir die Mitgliederverzeichniſſe der Gilde mit den Namen

der Ratsmitglieder vergleichen, ſo ſehen wir, daß die Namen der

Gewandſchneiderfamilien im Rat ſehr ſtark vertreten ſind, die de

wandſchneider alſo die vornehmſten Familien der Stadt zu ihren

Mitgliedern zählten . Gerade die familie Brandis war ſehr reich,

wie uns verſchiedene Angaben im Tagebuch hennings beweiſen,

3. B. der Aufwand, der beim Tode ſeines Vaters ”) und ſeiner

Mutter gemacht wurde 3) , wobei eine Menge Perſonen geſpeiſt

wurden. Auch andere Familien der Gewandſchneider nennt Henning

unter den reichſten : 1472 waren die drei begütertſten Familien : die

Huddeſſem, Brandis und Winkelmann 4). Alle dieſe drei Namen

finden ſich in der Gewandſchneidergilde. Deshalb wird gewiß die

geſellſchaftliche Stellung der Mitglieder der Gewandſchneidergilde

ſehr angeſehen geweſen ſein und manche veranlaßt haben ihr bei:

zutreten. Auch der politiſche Einfluß der Gilde, von der einige Mit

glieder Ratsſtühle innehatten, wird nicht gering geweſen ſein. Es

fehlen uns zwar direkte Zeugniſſe dafür, außer in einem Falle:

da beklagen ſich nämlich die Lakenmacher beim Biſchof über den

Rat, weil dieſer ſich zugunſten der Gewandſchneider entſchieden habe,

die zum Teil ſelbſt im Rat ſeien ") . Daraus geht hervor, daß die

Gewandſchneidergildemitglieder immerhin durch geſchloſſenes Auf

treten im Rat ihren Wünſchen Nachdruck verleihen konnten.

Vor allem aber hatten die den Gewandſchnitt nicht ausüben

den Mitglieder den gleichen Anteil am Gildevermögen wie die

eigentlichen Gewundſchneider. Die jährlichen Einnahmen wurden,

ſoweit es regelmäßige Einnahmen waren, an die Mitglieder ver

teilt. Dieſe Einnahmen machten die Gilde ſehr begehrt. Beſonders

1) D. S. 26.

2) Henning Brandis S. 43 .

3) Henning Brandis S. 36.

4) Henning Brandis $. 14.

5) U.-B. IV 683. Tuckermann S. 130.
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in den ſpäteren Zeiten gab es manche, die überhaupt nur mit Rück

ſicht auf dieſe pekuniären Vorteile die Gilde als Erbe forderten ,

ſo daß ſich die Gilde 1648 genötigt ſah, nur noch Hildesheimer

Bürger, die die bürgerlichen Laſten tragen halfen, zu der Verteilung

3 uzulaſſen ') . In der Fremde wohnende ſollten von nun an keinen

Teil mehr haben daran .

Ein weiteres Recht, das alle Mitglieder ohne Ausnahme be

reſſen zu haben ſcheinen, war das paſſive Wahlrecht zum Altermann .

Dieſes ſcheint nicht nur auf die Beſiker der Gewandbuden ausge

dehnt geweſen zu ſein und nicht die Ausübung des Gewandſchnitts zur

Dorausſeßung gehabt zu haben ; denn 1584 war der Magiſter Jobſt

Brandes Altermann der Gilde. Auch bei andern Ämtern und Gilden

war es möglich, Altermann zu werden, ohne das betreffende Hand

werk auszuüben. So war Tilo Brandis 1532 Altermann der e

wandſchneidergilde *) , Gildemeiſter der Wollenwebergilde 3)und 1535

Altermann der Knochenhauer bei St. Andreas 4) . Alle drei hand

werke hat er aber ſicherlich nicht ausgeübt.

An den Pflichten gegenüber der Gilde hatten alle Mitglieder

den gleichen Anteil. Die Bürden, die die Gilde auferlegte, waren

nicht groß. Zunächſt verlangte die Gilde von ihren Mitgliedern

Unterordnung unter die Statuten und Privilegien. Schon im älte

ſten Brief von 1325 findet ſich dieſe Beſtimmung. Etwaiger Unge

horſam eines Mitgliedes ſollte beim Rat angezeigt und gegebenen

falls mit ſeiner Hülfe geſühnt werden. Dieſelbe Pflicht iſt auch im

Eide enthalten ; denn der Neueintretende mußte ſchwören, das Recht

der Gilde zu halten und ſich den Beſchlüſſen der Gilde zu beugen ).

Ebenſo mußte der Neueintretende ſich eidlich verpflichten , Übertre

tungen der Gildeſaßungen , die ihm von anderen bekannt waren , zur

Anzeige zu bringen. Auch dieſe Pflicht iſt im Eid des neuen Mit

gliedes enthalten. So mußte jedes Gildemitglied mit tätig ſein , den

Junftzwang ſtreng handhaben zu helfen.

Ferner waren ſämtliche Gewandſchneider verpflichtet, auf der

Gildeverſammlung zu Martinizu erſcheinen. Hier wurden die Gilde

beſchlüſſe gefaßt, Alterleute gewählt und zugleich die Beträge an

1) D. S. 143 .

2 ) Rechnungsbuch d . 6. S. 6.; Joachim Brandis S. 25 .

3 ) Joachim Brandis S. 25.

4 ) Joachim Brandis S. 31 .

5 ) D. S. lv .
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die einzelnen Mitglieder verteilt. Wer zur Gildeverſammlung nicht

erſchien , beſtrafte ſich zugleich dadurch ſelbſt ; denn das Geld wurde

nur unter die Anweſenden verteilt . Das Rechnungsbuch der Gilde

zeigt uns aber, daß nur in den felteſten Fällen ſämtliche Gildemit

glieder vollzählig verſammelt waren . Meiſt bleibt die Anzahl der

verteilten Anteile um einige Ziffern hinter der Zahl der Mitglieder

zurück . Im Jahre 1575 wurde dann auf das Ausbleiben von einer

von den Alterleuten einberufenen Verſammlung eine Strafe von

einem Pfund geſeßt ) . Um aber keine Ungerechtigkeit zu begehen

gegen Leute, die dringend verhindert waren, zur Gildeverſammlung

zu erſcheinen , zahlte man 1630 einigen Mitgliedern trotz ihrer Ab

weſenheit ihren Anteil heraus , da ſie ſich genügend entſchuldigen

konnten. Als Verhinderungsgrund ließ man gelten : Geſchäfte für

Rat, Stadt oder Gilde und Krankheit 2) .

Weiterhin mußten die Gildemitglieder an den Seelenmeſſen teil

nehmen, die in der lekten vollen Woche vor Martini alljährlich bei

den Dominikanern von St. Paul gefeiert wurden. Wer nicht erſchien,

mußte nach gemeinſamem Beſchluß der Gilde von 1476 einen neuen

Schilling Strafe zahlen ). Ebenſo war es Sitte, daß die Gewand

ſchneider einem verſtorbenen Gildebruder durch Teilnahme an ſei

nem Leichenbegängnis die leßte Ehre erwieſen. Auf das Ausbleiben

davon war zuerſt lange Zeit keine Strafe geſeßt geweſen ; die Folge

war, daß bei den Leichenbegängniſſen die wenigſten erſchienen.

1661 beſchloß daher die Gilde, für das Wegbleiben eine Strafe feſt

zulegen 4) . Jedem Mitglied wurde beim Aufbieten zum Begräb

nis ein Zeichen überreicht, wie dies bei der Kramergilde üblich war.

Auf dieſe Weiſe wollte man die Leute kontrollieren . Schon drei Jahre

ſpäter ſcheint aber die Teilnahme wieder ſchwach geworden zu ſein ;

denn man ſah ſich 1664 zu den Beſchluß genötigt, auf die Begräb:

niszeichen fleißig aufzupaſſen.

Wir ſehen, daß das Maß von Pflichten, das die Gilde ihren

Mitgliedern zumutete, nicht zu groß war. 3. B. begegnen uns keine

militäriſchen Pflichten der Mitglieder, die wir bei den Jünften ſonſt

oft finden ; auch ſcheint die Gewandſchneidergilde keine Verpflichtung

gehabt zu haben, zur Feuerwehr zu erſcheinen, es findet ſich wenig

1) Joachim Brandis S. 129.

2 ) D. S. 124 v.

3) D. S. 4v. U.-B. III, 867.

4) D. S. 180 v.
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ſtens für die Zeit , aus der wir die meiſten Nachrichten haben, keine

Andeutung davon.

Werfen wir weiter noch einen Blick auf die Stellung der Frau

innerhalb der Gewandſchneidergilde. Selbſtändige Mitglieder der

Gilde konnten frauen nicht werden. In den Mitgliederverzeich

niſſen, die uns das Rechnungsbuch der Gilde vom Jahre 1508 bis

1649 überliefert, iſt nie eine Frau als Gildemitglied genannt. Im

Jahr 1636 bittet eine Frau, ſie und ihre Kinder in die Gilde aufzu

nehmen “) . Die Gewandſchneider ſchlagen ihr die Bitte ab und ſagen

ihr nur zu, daß ihr Sohn, wenn er das übliche Alter erreicht habe,

zugelaſſen werde gegen die Gebühr. Auf die Wiederholung ihrer

Bitte im folgenden Jahre antworteten ihr die Gewandſchneider, wenn

ſie nachweiſen könne, daß in andern Gilden Frauen aufgenommen

würden , ſo wolle man ſie auch annehmen ). Offenbar konnte ſie

es aber nicht; denn der Fall wird nicht mehr erwähnt. Starb ein e

wandſchneider, und ſeine Witwe verehelichte ſich wieder, ſo konnte der

neue Gatte ebenſo durch ein kleines Eintrittsgeld die Gilde erwerben

wie der, der eine Gewandſchneiderstochter heiratete . Während ihres

Witwenſtandes aber hatte die Gewandſchneidersgattin keinen An

ſpruch an das Gildevermögen. Die Kinder hatten das Recht, die

Gilde zu erben.3น .

Um die Zahl der Mitglieder der Gewandſchneidergilde feſtzus

ſtellen, haben wir für die Jahre 1379 bis 1425 einen Rückhalt an

den Stadtrechnungen. Jährlich zahlen nämlich zu Oſtern und zu

Michaelis die Gewandſchneider, die Buden auf dem Rathaus beſiken ,

einen Zins an den Rats) . Im Jahre 1379 zahlten 18 Gewand

ſchneider den Oſterzins, 17 den Michaeliszins4). 1389 iſt ihre

Zahl auf 14 geſunken “) . Bis zum Jahr 1407 ſchwankt ſie jährlich

zwiſchen 14 und 15. Seit 1408 bemerken wir ein Aufſteigen :

1408 : 16 ; 1410 : 17 ; 1411 : 18 ; 1412 : 19 . Dann bleiben es mit

Ausnahme des Jahres 1414 (18) immer 19. Der Michaeliszins

1419 wird von 20 Gewandſchneidern bezahlt. Ebenſo der Zins

don 1420 und 1425. Die folgenden Jahre buchen den Zins der

Gewandſchneider nicht mehr. Erſt im Jahre 1450 finden wir wieder

1) D. S. 130.

2) D. S. 131 .

3) Dergi. U.-B. VI, Einleitung S. XXIV f.

4) U -B. V. S. 2 ; S.4 .

5 ) U.-B V. S. 124 ; S. 125.
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eine Notiz. Auffallenderweiſe ſind es in dieſem Jahre nur 6 Be

wandſchneider, die jeder 10 Schilling als zins bezahlen ").

Dieſe Zahlen , die uns von 1379 bis 1425 überliefert ſind,

dürfen wir wohl als die Zahl der ſämtlichen Mitglieder annehmen.

Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts werden wohl noch keine das

handwerk nicht ausübenden Mitglieder die Gilde beſeſſen haben. In

den Jahren 1425 bis 1508, für die uns Belege über die Mitglieder

zahl fehlen, ſcheint die Gilde nicht gewachſen zu ſein. Denn 1508

zählt ſie 24 Mann. Von 1508 bis 1649 haben wir nun – zuerſt

mit einigen Lücken, dann ſeit 1544 pollſtändig - die Zahl der Mits

glieder im Rechnungsbuch der Gilde überliefert. Zwiſchen 1508

und 1537 bewegt ſich die Mitgliederzahl ſchwankend zwiſchen 22

und 34. Von nun an ſteigt ſie faſt regelmäßig . 1549 ſind es 40

Mitglieder. Bis 1560 bleibt ſie ungefähr auf dieſer Höhe. 1570

ſinkt ſie nochmals auf 38 zurück. 1573 ſind 50 Mitglieder vers

zeichnet, 1580 : 57, 1591 : 62, 1603 finden wir wieder nur 50

Namen, 1615 dagegen 67 und 1618 ſogar 70. Durch die Kriegs

jahre hindurch ſank ſie zuerſt, ſodaß es 1635 nur noch 57 Mitglieder

ſind, ſtieg aber dann wieder, und 1640 ſind es wieder 70. Für die

Jahre 1648 und 1649 ſind uns je 80 Namen der Mitglieder über

liefert.

.

§ 2. Die Gildeämter.

a. Die Alterleute.

An der Spiße der Gewandſchneider ſtanden als Gildevorſtände

die ſogenannten „ Alterleute". Schon in der älteſten Urkunde über

die Gewandſchneidergilde von 13252) iſt uns das Amtder Alterleute

bezeugt. Wahrſcheinlich hatten ſie ſchon damals dieſelbe einfluß

reiche Stellung in der Gilde, wie es uns dann aus ſpäterer Zeit

überliefert iſt.

Von Anfang an ſcheint ihre Zahl zwei geweſen zu ſein. Es iſt

zwar meiſt nur von „ den olderluden “ ohne beſtimmte Zahlangabe

die Rede, aber wo uns Namen entgegentreten, ſind es regelmäßig

zwei. Dom Jahre 1508 an ſind uns im Rechnungsbuch dann jährlich

die Alterleute genannt . Es ſind immer nur zwei. Die Amtszeit der

1 ) U.-B. V. S. 704 ; S. 765.

2) U.-B. III, N. 82.
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Alterleute betrug ein Jahr, von Martini bis Martini. Auf der

Gildeverſammlung wurden ſie jedes Jahr gewählt. Wie wir oben

ſahen, war das aktive Wahlrecht dabei auf die Leute beſchränkt,

die Buden auf dem Gewandhaus innehatten ). Das paſſive Wahl

recht dagegen ſcheint auf alle ausgedehnt geweſen zu ſein. Längere

Amtsdauer der Alterleute als ein Jahr finden wir nur ein einziges

Mal. In den Jahren 1631 bis 1634, in denen die Stadt Hildess

heim beſonders ſchwer unter den Nöten des dreißigjährigen Krieges

zu leiden hatte, ſtockte alles öffentliche Leben in der Stadt. Auch

die Gewandſchneidergilde hielt keine Verſammlung mehr ab, und

ſo blieben die 1631 gewählten Alterleute bis Martini 1634 im

Amt. Es waren Henni vom Hagen und Hans Starke . Im Laufe

des Jahres 1634 ſtarb Hans Starke, und die Gewandſchneider

wählten in der Andreaskirche für die Zeit bis zum Ende des Jahres

Hans Brokhuſen zu ſeinem Nachfolger ?). Von 1634 an wurden

dann die Wahlen wieder regelmäßig jährlich vollzogen. Noch ein

mal, 1657, kam der Fall vor, daß ein Altermann vor Ablauf ſeiner

Amtszeit ſtarb . Auch damals wurde bis zum Ende der Zeit ein

Nachfolger von einem Ausſchuß der Gilde gewählt :) .

Die Wahl ihrer Alterleute vollzog die Gilde vollſtändig unab -

hängig vom Rat der Stadt. Während bei einigen Gilden der Stadt

der Rat die Alterleute ernannte, brauchten die Gewandſchneider ihre

Junftvorſtände nicht einmal beſtätigen zu laſſen 4).

Über den Gang der Wahlbehandlung ſind wir ohne Nach

richten . Ob die abgehenden Alterleute ein Vorſchlagsrecht beſaßen ,

bleibt im unklaren .

Nach der Wahl mußten die neuen Alterleute einen Eid ablegen .

Der Wortlaut des Eides iſt folgender 5) :

Dat gi willen rechte olderlude wesen dit jar der want

snider to Hildensem unde ore recht helpen bewaren, so best

gi kunnen unde mogen. Dat gik got so helpe unde de hilgen .

Darauf traten ſie ihr Amt an und bekamen von ihren Vor

gängern die Siegel und Briefe der Gilde 6) ſowie die Schlüſſel zur

1) D. S. 99, Joachim Brandis S. 456.

2) D. S. 127.

3) D. S. 168 v.

4) Tuckermann, S. 42 und 43 .

5) D. S. 4 und U.-B. VII. 894.

6 ) D. S. 168 v.
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Lade, worin die Dokumente aufbewahrt wurden, überreicht. Zur

Lade beſaß zwar jeder der beiden einen Schlüſſel, jedoch konnte ſie

nur geöffnet werden, wenn beide Alterleute zugleich anweſend

waren, da die Schlöſſer verſchieden waren ' ) .

In der ganzen Zeit, für die wir über die Gilde ziemlich genaue

Nachrichten haben, kam es nicht ein einziges Mal vor, daß einer

die Wahl zum Altermann nicht annahm. Es iſt uns jedoch nicht

überliefert, ob der Gewählte zur Annahme ſeines Amtes verpflichtet

war.

Die Kompetenz der Alterleute bezog ſich auf alle Gebiete des

Gildelebens und tritt uns als ziemlich ausgedehnt entgegen.

Als Zunftvorſtände hatten ſie eine maßgebende Stellung in der

jährlichen Gildeverſammlung zu Martini. Sie ließen die Mitglieder

dazu zuſammen rufen. 1575 erkannte ihnen die Gilde ſogar das

Recht zu, jeden , der von der von ihnen einberufenen Gildeverſamm

lung ausblieb, mit einer Strafe von einem Pfund zu belegen ?) . Die

Gilde trat nicht nur zu ihren regelmäßigen Morgenſprachen am

Tage vor Martini, ,,Martinsabend " in den Urkunden genannt,

zuſammen, ſondern bei dringenden Gelegenheiten durften die Alter

leute auch unterm Jahr die Gewandſchneider zu einer Verſammlung

entbieten laſſen . Ja ſelbſt ein einzelner Altermann konnte dies

tun , wenn der andere abweſend war. So berief während des Pro

zeſſes mit Budenhagen der Altermann Henni Arneken die Gewand

ſchneider zu einer Verſammlung ins Rathaus, während ſein Amts

genoſſe Detmer Suſtermann nicht in Hildesheim war ) .

Es iſt wahrſcheinlich, daß die Alterleute auch in der Verſamm

lung der Gilde den Vorſit hatten. Es iſt uns darüber nichts be

ſtimmtes überliefert. Vielleicht hatte hier neben ihnen auch der

Gildeälteſte Einfluß, über den ſpäter einiges zu ſagen ſein wird.

Mit dem Gildeälteſten teilten ſich die Alterleute in das wichtige

Recht, die Beſchlüſſe, die die Gildeverſammlung faſſen ſollte, vorher

durchzuberaten 4 ). Damit konnten ſie auf die Entſcheidung der

Gilde einen ziemlich maßgebenden Einfluß ausüben . Mit dieſem

1) Alsim Jahre 1575 die Lade dringend geöffnet werden mußte, und

einer der Alterleute abweſend war, beſchloß die Gilde am 19. Nov., die Lade

durch einen Schmied öffnen zu laſſen, um die Dokumente herauszuholen.

D. S. 71 .

2 ) Joachim Brandis S. 129.

3) D. S. 71 ,

4 D. S. 88 .

1
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Recht hängt gewiß auch das folgende zuſammen, daß jeder Neueina

tretende bei den Alterleuten die Gilde fordern mußte. Auch dieſes

Vorrecht ſcheinen die Alterleute ſeit alter Zeit beſeſſen zu haben; die

Urkunde von 1325 ſagt : „ We wil winnen der wantsnider in

ninge unde want sniden , de schal komen to unsen want

snideren unde to oren olderluden . " In den ſpäteren Zeiten

werden dann die Bitten um Aufnahme immer an die Alterleute ge

richtet.

Als Vorſtand der Gilde und ihre Vertreter nahmen die Alter

leute von ganz vornehmen Neueintretenden , die nicht vor der gan

zen Gilde ſchwören wollten , den Eid entgegen , wie oben erwähnt

wurde. Auf dem Gewandhaus ſtand ihnen ein eigener Raum , die

Altermannsſtube ") oder kleine Stube ?), zur Derfügung. Hier

nahmen ſie die vor ihnen geleiſteten Eide entgegen und bewahrten

ſie wohl auch die Lade mit den Gildeprivilegien und das Gilde

ſiegel auf. Zu ihren allgemeinen Pflichten als Gildevorſtände ge

hörte dann ſeit 1482 noch die, die Gewandſchneider zur Seelenmeſſe

für die Gildeverſtorbenen fordern zu laſſen ) , und die jährliche Ver

teilung des aus einer frommen Stiftung ſtammenden Tuches an die

Armen 4). Ebenſo mußten ſie dafür ſorgen, daß die 1488 geſtiftete

Speiſung der Armen regelmäßig ſtattfand. 1529 bekamen ſie die

Dollmacht, einen neuen Gildeknecht zu beſtellen, wenn der alte ge

ſtorben ſei "). Die Beſtätigung eines neuen Knechtes ſcheint ſich

aber die Gilde vorbehalten zu haben ; wenigſtens tat ſie dies 1659,

als Jakob Leger Gildeknecht wurde. Der Treueid wurde ihm von

den Alterleuten abgenommen ).

In den Händen der Alterleute lag vor allen Dingen die Ver

waltung der Finanzen der Gilde. Das eingehende Aufnahmegeld

und Geſchüßgeld bekamen die Alterleute zur Anlegung für die

Gilde zur Verfügung geſtellt ?). Wie wir ſchon wiſſen, mußten

ſie zwei Drittel des Aufnahmegeldes an den Rat bezahlen. 1560

trugen die Alterleute eine ſolche Zahlung ins Gildebuch ein %). Im

1) D. S. 176 v.

3) D. S. 118v.

3) D. S. 4v.

4) D. S. 6.

5 ) D. S. 5 v.

6) D. S. 176.

7 ) 3. B. D. S. 25.

8) D. S. 22 .

1913 11
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allgemeinen war jedoch dieſe Abgabe an den Rat ſo ſelbſtverſtänds

lich, daß man ſie im Gildebuch nicht jedesmal beſonders erwähnte.

Das Rechnungsbuch der Gilde, das die jährliche Abrechnung der

abtretenden Alterleute enthält, bucht dagegen genau die Zahlungen

an den Rat und zeigt, daß bei jeder Aufnahme ohne Ausnahme

die Gebühr abgeliefert wurde. In den, wie es ſcheint, hier und da

vorkommenden Fällen, in denen die Eintretenden dem Rat die

ihm zuſtehende Summe direkt ablieferten, verlangten die Alterleute

von ihnen eine vom Rat ausgeſtellte Quittung darüber * ) .

Von dem der Gilde verbleibenden Reſt des eingehenden Aufs

nahmegeldes legten die Alterleute Renten an. Über dieſe Renten

wird der Abſchnitt über die Finanzen der Gilde Näheres bringen.

In den Rentbriefen treten die Alterleute als Vertreter der Gilde auf ;

ſie werden oft als diejenigen genannt, die von dem Rentenverkäufer

als Empfänger der Rente anerkannt werden, oft auch heißt es, der

betreffende habe die Rente „den wantsnideren to truweliker

hant oren olderluden “ verkauft. Die Rentenbriefe ſelbſt ver

wahrten die Alterleute in der Lade, die ſie in der Sakriſtei der St.

Andreaskirche hatten ?). Es ſcheint dies eine Art von ſicherem

Schrank geweſen zu ſein, der dort eingemauert war. Er wird meiſt

die Kapſel zu St. Andreas genannt. Das Geld, das bei der Anlegung

einer Rente übrig blieb , – in den meiſten Fällen handelt es ſich nur,

um einige wenige Pfund, – bewahrten die Alterleute in der Gilde

lade auf.

Auch alles andere eingehende Geld ging durch die Hände der

Alterleute. Das vom Zunftgericht verhängte Strafgeld ließen ſie

vom Gildeknecht einziehen. Sie hatten auch von dieſem dem Rat

ſeinen Teil zuzuſtellen ). Vor allem aber mußten die Alterleute

dafür ſorgen , daß die Renten jedes Jahr pünktlich einliefen. Hin

und wieder ſchärfte die Gildeverſammlung den Alterleuten dieſe

Pflicht ein 4) . Natürlich liefen die Alterleute nicht ſelbſt zu den

einzelnen, ſondern ſandten den Gildeknecht um die Schulden einzu

1) D. S. 164 y.

2 ) D. S. 51 v.

3) Dies zeigt die jährliche Abrechnung im Rechnungsbuch, ebenſo oftere

Erwähnungen im Gildebuch

-) D. S. 130 v.
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treiben ). Damit die Alterleute auch energiſch für den Eingang

der fälligen Zinſen ſorgten, übte man einen Druck auf ſie aus : ſie

mußten ſeit 1485 die nicht bezahlten fälligen Renten vorſchießen ;

auf dieſe Weiſe konnten auch bei deren Verteilung keine Unregel

mäßigkeiten eintreten ?). Als Entgelt bewilligte die Gilde denAl

terleuten jedes Jahr ein Stübchen Wein. Durch dieſe Maßnahme

wollten ſich die Gewandſchneider offenbar verſichern , daß ihre Alter

leute die etwas unangenehme pflicht der Schuldeneintreibung mit

Nachdruck verſahen. Jährlich verteilten dann die Alterleute den Kaj

ſenüberſchuß an die Mitglieder. Hierbeiſcheinen ſie den eigentlichmaß

gebenden Einfluß ausgeübt zu haben ; denn 1630 richteten einige, die

als Abweſende keinenAnſpruch hatten, etwas aus der Kaſſe zu bekom =

men , an die Alterleute ſelbſt die Bitte um ihre Anteile. Über ihre

Zulaſſung entſchieden dieſe aber nachher nicht ſelbſtändig, ſondern die

Gilde faßte darüber einen Beſchluß :).

Getrennt von der allgemeinen Kaſſe verwalteten die Alterleute

die „Geſchüßkaſſe". Das waren die alljährlich gezahlten Taler zur

Beſchaffung des Geſchüßes für die Stadt. Als das Geld beiſammen

war, mußten die Alterleute das zum Guß des Geſchüßes erforder

liche Material einkaufen und den Geſchüßgießer bezahlen ).

Vor ihrem Rücktritt vom Amt legten die Alterleute in der

Gildeverſammlung Rechnung ab “) und übergaben dann Kaſſe und

Lade an die für das nächſte Jahr gewählten.

Sehr wichtig war weiterhin die Rolle, die die Alterleute für

die Ausübung der Zunftgerichtsbarkeit hatten. Ihr Amt war es

vor allen Dingen, für die ſtrikte Einhaltung des Zunftzwanges zu

ſorgen . Dieſe Pflicht ſpricht ſchon ihr Eid aus, den ſie beim Antritt

ihrer Tätigkeit ſchwören mußten. In dieſer Beſtrebung wurden ſie

von den Gildegenoſſen eingehend unterſtüzt, denn dieſe beſchwören

beim Eintritt in die Gilde, alle Verſtöße gegen die Saßungen den

Alterleuten zu melden “). Ein Gildebeſchluß von 1517 wiederholt

dieſe Beſtimmung ausdrücklich ?). Danach ſollten Fremde, die im

1

1) D. S. 124.

2 ) D. S. 33 v. U.-B. VIII, 110.

9) D. S. 124 v.

4 ) D. S. 81 .

5 ) D. S. 109 v.

6) D. S. lv.

7) D , S. 5.

11°
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Gewandhaus Tuch ausſchnitten, ſofort den Alterleuten gemeldet

werden. Die Feſtſegung der Strafen für Übertretungen der Saz

ungen ſtand urſprünglich ganz im Belieben der Alterleute. Erſt

1654 wurde ihnen dieſe Kompetenz genommen. In dieſem Jahre

beſchloß die Gilde, Leute, die gegen die Privilegien der Gewand

ſchneidergilde verſtießen, ſollten in Zukunft nicht mehr vor den

Alterleuten, ſondern vor der ganzen Gilde zur Rechenſchaft gezogen

werden “) . Schon im Jahre 1659 aber ſehen wir nicht mehr die

ganze Derſammlung das Zunftgericht ausüben, ſondern die Alter

leute „ und die ihnen Adjungierten “ unterſuchen einen Fall ?).

Offenbar hatte man bei den häufigen Verſtößen gegen die Privi:

legien und den ſehr oft vorkommenden Durchbrechungen des Zunft

zwanges nicht immer die Gilde berufen können und den Alterleuten

zu ihrer Unterſtüßung einen Ausſchuß beigegeben . Ein ſpäterer

Abſchnitt wird das Zunftgericht zuſammenhängend betrachten.

Auch für die Eintreibung der in dieſen Fällen verhängten

Strafen mußten die Alterleute ſorgen, 3. B. gingen ſie 1586 zu

Kaspar Wedderkamp, einem Neuſtädter Bürger, der fremdes Tuch

gegen die Gildeprivilegien verkauft hatte, um die Strafe einzu:

ziehens). In anderen Fällen werden ſie wohl meiſt den Gildeknecht

für dieſe Zwecke benüßt haben.

Rechtlich waren die Alterleute die Vertreter der Gilde. Als

ſolche erſcheinen ſie z. B. in den Rentenbriefen, die zum Teil wenig:

ſtens auf ſie ausgeſtellt ſind. Unter einem mit Hannover über den

Marktbeſuch abgeſchloſſenen Vergleich lekten ſie ihre Unterſchrift

und verpflichteten dadurch die Gilde zur Einhaltung. In dieſem

Falle zeichnete mit ihnen auch der Gildeälteſte “) . Als Vertreter

der Gilde forderte im Jahre 1575 der Rat die Alterleute vor fich,

als Budenhagen die Gilde verklagte "). Ebenſo legten ſich die

Alterleute im Namen der Gilde mit einigen kleinen Städten des

Stifts über deren Beitrag zu den Koſten auseinander, die eine

gemeinſame Petition über die Hauſierer verurſacht hatte ®) . Im

Laufe eines Prozeſſes reiſten die Alterleute mit zwei andern Ges

1) D. S. 156 v.

2) D. S. 175 .

3) D. S. 88.

4) D. S. 146 v.

5) D. S. 66.

6) D. S. 171 v.
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wandſchneidern dreimal nach Hannover und führten ſchließlich hier

eine Einigung herbei ").

Die Pflichten der Alterleute waren, nach allem zu ſchließen,

ziemlich groß und manchmal zeitraubend und unangenehm. Es

ſtanden ihnen allerdings auch große Rechte gegenüber, und jeden

falls übten die Alterleute auf die Entſchließungen der Gilde einen

ziemlich bedeutenden Einfluß aus. Außerdem brachte das Amt des

Altermannes auch einige materielle Vorteile mit ſich.

Die Einnahmen der Alterleute floſſen aus verſchiedenen Quellen.

Allgemeiner Gebrauch ſcheint es geweſen zu ſein, daß der Neuein

tretende ihnen ein Geldgeſchenk machte. Für die älteſte Zeit ſtand

es jedenfalls im Belieben des einzelnen, den Alterleuten ſoviel zu

ſchenken , als er wollte. Henning Brandis berichtet uns, daß bei

ſeiner Aufnahme die Alterleute 5 Schilling erhalten hätten, um ſich

ein Stübchen Wein zu kaufen ). Als 1584 Evert Seſeman ſeine

Söhne in die Gilde aufnehmen ließ, war die Abgabe an die Alter

leute offenbar ſchon normiert ; denn im Gildebuch heißt es, die Alter

leute bekamen ihre Gebühr ). Wie groß die Summe war, erfahren

wir für jene Zeit noch nicht. Nach einer Nachricht aus dem Jahr

1650 betrug ſie damals einen Taler4).

Von der Gilde ſelbſt bekamen die Alterleute ſeit 1485 ein

Stübchen Wein geliefert. Dies erhielten ſie als Gegengabe dafür,

daß ſie ſeit jenem Jahre die rückſtändigen Zinſen vorſchießen

mußten ).

Eine andere Leiſtung an die Alterleute hatte ihren Urſprung

in einem Vermächtnis. 1477 erbte die Gilde aus dem Nachlaß

Borchards von Huddeſſem einige Renten. Aus dem Gelde ſollten die

Gewandſchneider den Armen Tuch und Schuhe geben und für den

Stifter eine Seelenmelje halten laſſen . Damit nun die Alterleute

dieſen Pflichten auch pünktlich nachkämen, wurden ſie im Teſtas

mente mit einem jährlichen Geſchenk von 8 Schilling bedacht ).

Nach dem Rechnungsbuch der Gilde zu ſchließen, wurde dieſe Summe

bald auf das Doppelte erhöht.

1) D. S. 137 p.

2) Henning Brandis S. 31 .

3 ) D. S. 86.

4 ) D. S. 148 v.

5) D. S. 33 v. U.-B. VIII 110.

6) D. S. 6.
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Seit wir über die Ausgaben und Einnahmen der Gilde genau

unterrichtet ſind, kehrt unter den jährlichen Ausgaben regelmäßig

der Poſten wieder : je ein Stübchen Klaret ) für die Alterleute.

Den Aufſchluß über dieſe Abgabe gibt uns eine Urkunde aus dem

Jahr 1488 ?). Damals verkauften die Gewandſchneider eine Rente

von 8 Gulden um 200 Gulden. Der Käufer der Rente, Dietrich

Spade, bedang ſich dabei aus, daß nach ſeinem Tode die Gilde von

dem Gelde jährlich den Armen eine Spende und den Kartäuſern

ein Faß Einbecker Bier geben müſſe. Wenn dann noch Geld übrig

ſei, ſo ſollten die Alterleute für ihre Arbeit jährlich jeder ein Stüb

chen Klaret bekommen . Der Preis hierfür war für beide 3 Pfund

zuſammen und wird ſeit 1518 jedes Jahr in den Rechnungen gebucht.

Trotz dieſer Einnahmen war das Amt des Altermanns ein

Ehrenamt ; denn eine bedeutende Höhe erreichten jene nie, ſondern

ſcheinen immer als Geſchenk für die Bemühungen im einzelnen Fall

gegolten zu haben. Gerade für ihre Hauptobliegenheit, für die

Sorge für Aufrechterhaltung des Zunftzwangs, erhielten ſie keine

Vergütung.

b. Der Senior.

Neben den Alterleuten beſtand noch ein weiteres Ehrenamt in

der Gilde, das des Seniors oder Älteſten. Über ſeine Stellung in der

Glide, beſonders gegenüber den Alterleuten , fließen die Nachrichten

äußerſtſpärlich. In der erſten Gildeurkundevon 1325 iſt vonihm keine

Rede. Erſt im Lauf der ſpäteren Zeit ſcheint neben den jährlich

wechſelnden Alterleuten das älteſte Gildemitglied Einfluß bekommen

zu haben. Seine Stellung mag ſich ſo gebildet haben, daß er in

zweifelhaften Fällen als der erfahrenſte von den Alterleuten um

Rat gefragt wurde und dann dadurch ſich allmählich eine Art von

Aufſichtsbeamten aus ihm entwickelte. Die allmähliche Entſtehung

dieſes Amtes iſt jedoch nicht mehr zu erkennen. Zum erſten Mal

tritt er uns im Jahre 1477 entgegen 3) . Damals bekam er durch

das Vermächtnis Borchards von Huddeſſem den Auftrag , den Alter

1) Klaret iſt über Gewürz abgezogener, getlärter Wein.

2) D. S. 62. U.-B. VIII. 172.

3 ) D. S. 6 f.
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leuten bei der Verteilung des Tuches an die Armen behiflich zu

ſein . Dafür erhielt er jedes Jahr acht Schilling, wie die Alterleute.

Die Gilderechnungen beſtätigen uns dies . Bis 1611 wird für den

Älteſten jährlich die Ausgabe von 8 Schilling gebucht, von 1611 bis

1649 die von 2 Groſchen 8 Pfennig. Die Aufzeichnungen im Rech

nungsbuch zeigen uns zugleich, daß ſtets nur eine Perſon das Amt

bekleidete wie ſchon der Name ſchließen läßt – , während dem

Wortlaut des Gildebuchs nach manchmalauf mehrere Inhaber des

Amtes geſchloſſen werden könnte, da dort einige Male von den

„ Herrn Senioren“ geſprochen wird. Die Zeitdauer des Amts war

unbegrenzt, da es offenbar immer das älteſte Mitglied bis zu ſeinem

Tod derſah. So war Henni vom Hagen von 1540 bis 1550 und

Hinrik Huddeſſem von 1551 bis 1561 Älteſter. Es iſt daher auch

leicht einzuſehen, daß bei ſo langer Amtsdauer der Älteſte allmäh

lich einen großen Einfluß bekommen konnte.

Don einem Eide, den etwa ein neuer Älteſter ſchwören mußte,

erfahren wir aus den Aufzeichnungen der Gilde nichts. Doch ſcheint

ein feierlicher Amtsantritt üblich geweſen zu ſein ; denn als 1663

der Senior Bartram vom Hagen ſtarb , wurde Ebert Seſeman als

1,Successor ernennet und declariret" 1) .

Die weſentliche Aufgabe des Älteſten war es, die Alterleute

in ihrer Amtsführung zu unterſtüßen. Dies zeigt uns ſchon die oben

erwähnte Pflicht, bei der Tuchſpende mitzuwirken. Mit den Alter

leuten zuſammen beriet er auch vor der Gildeverſammlung manches

durch, was dort zur Abſtimmung kommen ſollte; 3. B. beſprachen

ſie 1589 gemeinſam vorher das Aufnahmegeſuch von Chriſtofer

Thones Töchterna). Ebenſo half er den Alterleuten, auf der Gilde

verſammlung ſelbſt die Ordnung aufrecht zu erhalten und unrecht

mäßig Eingedrungene zu entfernen). Auch teilte er ſich mit den

Alterleuten in die Vertretung der Gilde nach außen, indem er mit

ihnen zuſammen Verträge mit Auswärtigen unterſchrieb. 3. B.

mußte er auf Gildebeſchluß mit den Alterleuten die 1648 und 49

mit den Hannoveranern getroffenen Abmachungen unterzeichnen *) .

Alle dieſe Befugniſſe laſſen den Älteſten in ſeinen Rechten als

den Alterleuten gleichberechtigt erſcheinen . Zwei andere Stellen im

1) D. S. 185 v.

2) D. S. 88.

3) D. S. 120 v.

4) D. S. 142 und 146 v.



162

n

Gildebuche dagegen berechtigen zur Annahme, daß er ihnen übers

geordnet war. Eigentümlich iſt, daß gerade in dieſen Fällen von

den Herren Senioren" geſprochen iſt. 3. B. erlauben ſie 1589, daß

ſieben Geſchüßtaler, die eigentlich hätten aufgehoben werden müſſen,

perteilt wurden (mit wille und vulbordt der senioren ) "). 1627

erlauben ſie dem Bürgermeiſter Joachim Oppermann, den Eid nicht

vor der geſamten Gilde, ſondern den Alterleuten und zwei Mit

gliedern zu leiſten und beauftragen dieſe, ihm den Eid abzunehmen ?).

Im weſentlichen wird wohl die Annahme berechtigt ſein, daß

das Amt des Seniors eingerichtet war zur Unterſtüßung der Alter

leute und vielleicht auch zu ihrer Beaufſichtigung.

c. Der Gildeknecht.

Zur Verrichtung der untergeordneten Dienſte hielt ſich die Gilde

einen Gildeknecht. Er ſtand den Alterleuten zur Verfügung, um

die Gildeverſammlungen einzuberufen und die fälligen Renten ein

zutreiben. Wann die Gilde zum erſten Mal einen Gildeknecht

ſo heißt dieſer in den Nachrichten – anſtellte, iſt nicht nachzuweiſen .

Ob er 1325 ſchon vorhanden war oder nicht, läßt ſich aus der aus

jenem Jahre ſtammenden erſten Urkunde der Gilde nicht entnehmen .

Solange die Gilde noch jung war und alle Gewandſchneider im

Gewandhaus ihr Tuch ausſchnitten, hatte man wohl noch kein Bes

dürfnis nach einem Knecht. Auch hatte die Gilde damals noch nicht

ſo viel Geld gegen Zins ausſtehen, daß es ſich lohnte, einen Mann

zur Eintreibung der fälligen Renten zu halten . Als aber dann der

Kreis der Mitglieder wuchs, und die Geldgeſchäfte der Gilde größer

wurden, benötigte man wohl einen Knecht. Dieſer taucht zum erſten

Mal in einer Urkunde von 1488 auf:) . Damals wurde er jedoch

nicht zum erſten Mal angeſtellt, ſondern die Einrichtung kann dort

ſchon Jahrzehnte hindurch beſtanden haben.

Da der Knecht im weſentlichen zur Verfügung der Alterleute

ſtand, hatten dieſe auch auf ſeine Ernennung den maßgebenden

Einfluß. 1529 war der alte Knecht geſtorben, und die Alterleute

1) D. S. 78 v .

3) D. S. 119.

3) U.-B. VIII 172 ; D. S. 62.
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erhielten von der Gilde den Auftrag, einen neuen zu beſtellen ").

Ebenſo mußten ſie ſich 1658 nach dem Tode des Knechts nach einem

neuen umſehen, nachdem einſtweilen der Kramerknecht ausgeholfen

hatte ?). Der Knecht wurde von den Alterleuten durch Handſchlag

zur treuen Führung ſeines Amtes verpflichtet3). Nachträglich ſcheint

die Gilde den neuen Knecht dann beſtätigt zu haben.

Das Einkommen des Gildeknechts läßt ſich nicht genau feſt

ſtellen . Anzunehmen iſt wohl, daß es ein ziemlich einträgliches

Amt war ; denn im allgemeinen ſcheint es, daß die Leute, die es ver

ſahen , es möglichſt lang behalten wollten. Einige Male wird überlies

fert, daß das Amt wegen des Todes des bisherigen Inhabers neu bes :

ſekt werden mußte, nur einmal findet ſich die Bemerkung, der alte

Gildediener ſei wegen ſeines Alters und auf ſeine Bitte entlaſſen wor

den ). Als ordentliche Bezahlung bucht das Rechnungsbuch für den

Knechtvon 1518 bis 1551 die Summe von ſechs Schilling. Im Jahre

1551 beſchloß dann die Gilde, ihm jährlich ein Pfund zu Schuhen zu

geben ") . Seit 1558 bekam er 1 '/2 Pfund bis 1578. Damals wurde

ſein Gehalt verdoppelt, betrug alſo von nun an drei Pfund oder einen

Gulden . 1609 wandte er ſich mit Erfolg um Aufbeſſerung ſeines

Bezuges an die Gilde und erreichte die Erhöhung ſeines Lohns auf

zwei Gulden ). 1627 bekam er wieder einen Gulden Zulage, und ſeit

1636 bezog er drei Gulden Gehalt und einen Gulden 10 Groſchen für

Schuhe. So blieb es bis 1649. In dieſem Jahr hören die genau

eren Nachrichten auf.

Dieſes Firum, das die Gilde ihrem Knechte auszahlte, bildete

ſicherlich nicht den Hauptbeſtandteil ſeiner Einnahme. Einige An

gaben des Rechnungsbuchs der Gilde laſſen vermuten, daß er für

ſeine Botengänge jedesmal beſonders entlohnt wurde. So bekam

er 1587 dafür, daß er Kaſpar Wedderkamp, einen Bürger der Neus

ſtadt, vor das Gildegericht forderte, 10 '/, Schilling. 1610, 1619

und 1635 wurde ihm die Aufbietung der Gilde beſonders bezahlt.

1622 gab man ihm auf Befehl des Bürgermeiſters" 10 Groſchen

und 1630 ,, auf Befehl der ſämtlichen Gewandſchneider" zwei Gulden.

1) D. S. 5v.

2) D. S. 172

3) D. S. 140 v und 176.

4) D. S. 140 v.

5 ) D. S. 5 v.

6) D. S. 107.
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* 1629 hatte er nämlich um Julage gebeten, weil er mit der Eintreis

bung der Schulden viel Arbeit gehabt hatte “). 1631 bewilligte ihm

die Gilde aus demſelben Grunde eine Zulage für dieſes Jahr. Die

am früheſten bezeugte Einnahme des Knechts beſtand in einem

leeren Faß. Zu dieſer eigenartigen Einnahme kam er durch die

aus einem Dermächtnis ſtammende Verpflichtung der Gilde, jährlich

den Kartäuſern ein Faß Einbecker Bier zu liefern. Dieſe mußten

dann das leere Bierfaß dem Knecht für ſeine Arbeit überlaſſen ?).

Eine fernere Einnahmequelle bildeten für ihn die Neuaufnahmen

von Mitgliedern in die Gilde. Diele Belege dafür ſind uns zwar

nicht überliefert, doch hat vielleicht gerade die Selbſtverſtändlich

keit dieſer Abgabe ihre regelmäßige Aufzeichnung verhindert.

Tilo Brandis Aufnahme 1531 brachte dem Knecht ſechs Schil

ling ein 3) . Eine Bemerkung aus dem Jahre 1584 ſtellt lediglich

feſt, daß der Knecht ſein Trinkgeld bekam ). Wie hoch die Summe

war, bleibt unerwähnt. Ob der Knecht von den Strafen, die er

einzutreiben hatte, einen Teil erhielt, läßt ſich nicht mit Sicherheit

feſtſtellen . Wir können aber wohl vermuten, daß ſein Einkommen

einigermaßen gut war. Es iſt uns nie überliefert, ob er neben ſei

nem Amt als Knecht noch ein handwerk übte. Dies war wohl

ziemlich ſicher der Fall, da ja ſein Dienſt für die Gilde verhältnis

mäßig gering war.

§ 3. Die Gildeverſammlung.

Aljährlich am 10. November, am Tage vor Martini, in den

Urkunden Martinsabend genannt, hielten die Gewandſchneider ihre

ordentliche Gildeverſammlung ab 5). Sie fand im Rat- oder Ge

wandhaus 6) ſtatt, wo die Mitglieder ihre Verkaufsbuden hatten.

Die einzelnen Gewandſchneider wurden dazu vom Gildeknecht auf

das Gewandhaus geboten ?) . Die Alterleute hatten die Pflicht, die

1) D. S. 124 .

2) U.-B. VIII 172. D. S. 62.

3 ) Joachim Brandis S. 18.

4 ) D. S. 86.

5) Diplomatorium .

6 ) Ebenda.

7 ) Joachim Brandis S. 128.
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Verſammlung einberufen zu laſſen. Wer von den Mitgliedern in

Hildesheim war, mußte dazu erſcheinen . Seit 1575 wurde auf das

Fernbleiben eine Strafe von einem Pfund geſeßt ). Die Derhand

lungen waren geheim und fanden hinter verſchloſſenen Türen ſtatta).

fremde Elemente hielt man vom Eintritt fern und war in dieſem

Punkt ſehr ſtreng. So wurde 1622 Henning von Harlſem aus der

Martiniverſammlung hinausgewieſen , weil er nach Gildebeſchluß

ſo lange die Mitgliedſchaft verlieren ſollte, bis er den Geburtsbrief

ſeiner Frau vorgebracht hätte) . Obwohl Martini ſchon ziemlich

ins vorgerückte Spätjahr fällt, tagten die Gewandſchneider bis zum

Jahre 1627 in einem ungeheizten Raum. Erſt in dieſem Jahre

beſchloß man, die Derſammlungen in Zukunft in einem heizbaren

Zimmer auf dem Gewandhaus abzuhalten “) . Die Koſten für die

Heizung erſcheinen ſeit 1628 im Rechnungsbuch und betrugen bis

1631 fünf, ſpäter ſechs Groſchen .

Neben den regelmäßigen Verſammlungen am Martinsabend

konnten die Alterleute bei beſonderen Anläſſen die Gilde auch wäh

rend des übrigen Jahres einberufen. Dies geſchah 3. B. 1575, als

Budenhagen die Gewandſchneider vor dem Rat anklagte ).

Wenn wichtige Gründe vorlagen, ſo konnte die Gildeverſamm

lung auch einmal verſchoben werden. Sie fand in ſolchen Fällen am

11. November ſtatt. 1646 ſekte die Gilde jedoch feſt, daß dies in

Zukunft nicht mehr vorkommen dürfe6). 1656 mußte die Ver

ſammlung trozdem aufgeſchoben werden , da am 10. November das

Gilde- und Ratsmitglied henni Ludeken zu Grabe getragen

wurde ). Während der ſchweren Kriegsjahre 1632 und 1633 tagte

die Gildeverſammlung überhaupt nicht, und 1634, nach Eroberung

der Stadt durch die Kaiſerlichen , wurde die Gildeverſammlung nicht

im Gewandhaus, ſondern in der St. Andreaskirche abgehalten ).

Die Beratungen der Gildeverſammlung erſtreckten ſich auf alle

Angelegenheiten der Gilde, und ihre Entſcheidungen waren für

jedermann bindend. So betont Joachim Brandis in ſeinen Annalen,

1) Ebenda S. 129.

2) D. S. 120 v.

8) D. S. 120 v.

4) D. S. 121 v.

5 ) D. S. 69 y.

6) D. S. 134.

7) D. S. 165.

8 ) D. S. 127.

1
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daß das Gildeprivileg von 1325 ausdrücklich feſtſeke, daß die Gilde

beſchlüſſe von jedermann gehalten werden müßten “). Jene Ur

kunde ſagt wörtlich 2) : „ Hir umme segge wi (der Rat), weret

dat unse wantsnider ichteswelke gesette eder willekore under

sek deden, unde icht under one ichteswelk weder strevende

were, de dat gesette eder den willekor mit one nicht enhol

den enwolde, vorkundiget se dat den radmannen, so schullen

de radmannen den twingen, dat he mit den wantsnideren ein

drechtlik si unde betere also, alse se up ore wilkore gesat

hebben.“

Die Tagesordnung für die Gildeverſammlung ſtellten die Alters

leute auf. Auch der Senior ſcheint dabei mitgewirkt zu haben ; denn

einmal iſt bezeugt, daß er mit den Alterleuten zuſammen vor der

Derſammlung über einen Punkt beriet ).

Die meiſten Beſchlüſſe wurden einſtimmig gefaßt. Es war aber

Einſtimmigkeit nicht unbedingt erforderlich. Die Abſtimmung ge

ſchah durch Umfragen, alſo nicht geheim, ſondern öffentlich 4). Was

für eine Mehrheit notwendigwar, um einen Gildebeſchluß herbeizus

führen, können wirausden vorhandenen Nachrichten nicht entnehmen.

3u großen Meinungsverſchiedenheiten ſcheint es während der Zeit,

über die wir genauere Nachrichten beſißen, auf der Gildeverſamm=

lung nie gekommen zu ſein. Selbſt als ſich 1599 ein Teil der Gilde

gegen die Art der Wahl der Alterleute ausſprach, beſchloß die

Gildeverſammlung troşdem nach Joachim Brandis 5) mit Mehrheit,

nach dem Gildebucho) ſogar einſtimmig, bei der alten Gewohnheit

zu bleiben.

Auf der Gildeverſammlung wurden alljährlich die neuen Alters

leute gewählt. Wie die Wahl vollzogen wurde, iſt oben ſchon bes

rührt worden. Bevor die abtretenden Alterleute ihr Amt nieder

legten , gaben ſie der Gilde einen Rechnungsbericht. Für die Zeit

von 1508 bis 1649 ſind uns dieſe Rechnungsablagen im Rechnungs

buch der Gilde erhalten und bieten einen Einblick in die finanzwirt

ſchaft der Gilde . Im allgemeinen war hinſichtlich der Finanzen auf

1 ) Joachim Brandis S. 128.

2) U.-B. III, N. 82.

3) D. S. 88.

4) Joachim Brandis S. 456.

5) Ebenda S. 456.

6) D. S. 99 v.
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der Gildeverſammlung nichts zu beſchließen, da alles geregelt war.

Nur in beſonderen Fällen griff die Verſammlung ein. So beſchloß

ſie 1576 die Einführung des Geſchüktalers für die Lieferung eines

Geſchüßes an den Rat ). Einigemale wurde feſtgeſeßt, wer an der

Verteilung der Überſchüſſe teilzunehmen habea) . Beſondere größere

Ausgaben bedurften der Zuſtimmung der Gildeverſammlung. Eben

ſo beſtimmte ſie, ob gegen ſäumige Schuldner gerichtlich vorgegangen

werden ſolle oder nicht3).

Eine ſehr wichtige Aufgabe der Verſammlung war dann die

Regelung der Aufnahmebeſtimmungen. Wir ſahen oben, wie ſie

immer mehr darauf ausgeht, die fremden von der Erwerbung der

Gilde auszuſchließen , und das Erbrecht der Söhne und Töchter der

Gewandſchneider zu betonen, troßdem aber von Zeit zu Zeit wieder

fremde hereinläßt. Auch die eingebrachten Geburtsbriefe wurden

hier geprüft, und, wenn es erforderlich war, Zeitaufſchub zur Be

ichaffung giltiger Briefe erteilt. Dor der Verſammlung fand ſchließ

lich auch die Vereidigung der Neueintretenden ſtatt.

Einige Male iſt im Gildebuch von einem Ausſchuß die Rede,

der dieſelben Rechte ausübte wie die Gildeverſammlung. Zweimal,

16344) und 16485), entſchied er über ein Aufnahmegeſuch. 1657

wählte er einen Altermann anſtelle eines inzwiſchen verſtorbenen ").

Ein anderes Mal beſchloß er, die Verſammlung zu verſchieben ?).

Dieſer „ Ausſchuß “ dürfte vielleicht zu erklären ſein als eine zu einem

beſtimmten Zweck raſch zuſammengerufene außerordentliche Gilde

verſammlung, zu der nicht alle Mitglieder erſchienen ſind.

Auffallend iſt, daß uns keine Nachricht erhalten iſt, die auf

geſellige Zuſammenkünfte der Gilde ſchließen läßt. Weder berichtet

uns das Gildebuch davon, noch auch findet ſich im Rechnungsbuch

eine Ausgabe für derartige Zwede. Es iſt wohl anzunehmen, daß

ſolche Zuſammenkünfte zwar ſtattfanden, aber mehr privaten

Charakter trugen, und daß die Koſten nicht die Gilde, ſondern das

einzelne Mitglied beſtritt.

1) D. S. 77 ; Joachim Brandis S. 134.

2) 1529 : D. S. 5v ; 1576 : D. S. 77 ; 1630 : D. S. 124 v.

8) D. S. 125.

4) D. S. 128 v.

5) D. S. 143 y.

6 ) D. S. 168 v.

7) D. S. 165.
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§ 4. Das Gildegericht.

Eine wichtige Aufgabe der Gildeverſammlung war die Auss

übung der Gildegerichtsbarkeit. Das Gildegericht wurde durch die

Gildeverſammlung dargeſtellt. Die Gildeverſammlung faßte die.

Beſchlüſſe; von ihr wurden auch die Strafen gegen zuwider Han=

delnde erkannt.

Die Gildeverſammlung ſuchte vor allen Dingen darüber zu

wachen, daß nicht etwa ein Mitglied vor einem anderen Vorzüge

genoß. über Beſtimmungen, die dieſes zu hindern ſuchten, wird

ſpäter zu ſprechen ſein ; ſie bedrohen immer die Verſtöße dagegen

mit einer Strafe. Mit ſolchen Strafbeſtimmungen mußte vor allen

Dingen die mannigfaltige Konkurrenz in Schranken gehalten

werden. Dies konnte nur geſchehen durch eifrige handhabung der

Gildegerichtsbarkeit.

Eine Gleichſtellung der Gildemitglieder war urſprünglich das

durch erſtrebt und bis zu einem ziemlich hohen Grade erreicht

worden, daß alle ihre Derkaufspläße auf dem Gewandhauſe

hatten . Dieſe Einrichtung ließ ſich aber nicht immer durchführen,

da die Mitgliederzahl bald zu groß wurde. 1575 mußte die Gilde

den Mitgliedern erlauben, ihr Tuch außerhalb des Gewandhauſes

zu verkaufen "). Dadurch wurde die Beaufſichtigung des einzelnen

erheblich erſchwert.

Beſonders häufig ſind Beſchlüſſe über die ſtrenge Handhabung

des Zunftzwangs von den Gewandſchneidern gefaßt worden. Eine

Hauptaufgabe des Gildegerichts war es, Übertretungen dieſer Be

ſtimmungen zu beſtrafen. Nicht nur Fremde, die ganz außerhalb

der Gilde ſtanden, wurden in Strafe genommen ?), ſondern auch die

neuen Mitglieder der Gilde wurden beſtraft, wenn ſie vor ihrem

Eintritt ſchon etwa die Saßungen und Privilegien der Gewande

ichneider verleßt hatten ).

Die Ausübung der Gerichtsbarkeit war Sache der Gildever

ſammlung. Dieſe konnte aber nicht für jeden einzelnen Fall zuſam

menberufen werden ; beſonders in den ſpäteren Zeiten, wo die Übers

tretungen häufiger dorkamen und die Mitgliederzahl größer wurde,

1) Joachim Brandis S. 128.

2 ) Vergl. Kap. III, § 4.

8 ) Dergl. Kap. II, & 1 a.

1
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war dies unmöglich. Wie in anderen Fällen, ſo traten auch hier die

Alterleute als Vertreter der Gilde an ihre Stelle. Wie oben erörtert

wurde, mußten ihnen Verſtöße gegen die Sagungen, die die Mit

glieder in Erfahrung brachten, gemeldet werden. Die Angezeigten

mußten dann zur Rechtfertigung vor der Gildeverſammlung erſchei

nen , von der ihnen die Strafe auferlegt wurde. 3. B. wurde 1586

ein Neuſtädter Bürger vor die Gilde gefordert 1) ; 1636 ſollten drei

Bürger der Altſtadt ſich vor der Verſammlung verantworten ?) . In

der Mehrzahl der Fälle jedoch konnte wegen der obengenannten

Gründe eine beſondere Verſammlung nicht berufen werden. Dann

erkannten die Alterleute die Strafe zu. Dies geht daraus hervor,

daß ihnen 1654 das Recht wieder genommen wurde, die Strafen

feſtzuſeßen) . Fernerhin , ſo wurde damals beſtimmt, ſollte nur

noch die ganze Gilde dazu berechtigt ſein. Aber bald erwies ſich

dieſer Beſchluß als undurchführbar, und die Alterleute bekamen ihre

Befugnis nach und nach wieder zurück. 1659 ſehen wir ſie zunächſt

noch mit den ihnen Adjungierten “ in der Gerichtsbarkeit tätig 4).

Unter dieſen „ Adjungierten " ſind wohl Mitglieder zu verſtehen, die

ihnen zur Unterſtüßung und vielleicht auch Beaufſichtigung beige

ſellt wurden. Im Jahre 1666 aber üben ſie wieder die Gerichts

barkeit ſelbſtändig aus. Die Gilde überließ es ihnen damals, einige

Juden, die gegen die Privilegien gehandelt hatten, mit einer Strafe

zu belegen ").

Die vom Gildegericht ausgeſprochenen Strafen waren aus

ſchließlich Geldſtrafen. Ihre Höhe war je nach der Größe der Der

gehen verſchieden . 3. B. mußten in den Jahren 1560 bis 1562

fünf neueintretende Gewandſchneider die Summen von 3, 18 , 25,

35, 45 Gulden bezahlen , weil ſie vor ihrem Eintritt Gewand aus:

geſchnitten hatten).

Damit die von der Gildeverſammlung gefaßten Beſchlüſſe zur

Ausführung gelangten, und die von ihr verhängten Strafen bezahlt

wurden, ſtand hinter der Gilde die Autorität des Rates der Stadt.

Er ſicherte ihr ſchon im Privilegen von 1325 zu, diejenigen, die ſich

1) D. S. 87v.

2) D. S. 129.

3) D. S. 156v.

4) D. S. 175.

5) D. S. 194 v.

6) D. S. 21 v und S. 24 v .
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ihren Beſtimmungen widerſékten, zum Gehorſam zu zwingen ") .

Deshalb wohl ſtand ihm auch ein Teil des Strafgeldes zu 2.)

Dieſe Hilfe des Rates war anſcheinend der Gilde manchmal

ſehr erwünſcht. Die Dienſte des fronboten und des Bürgerboten

wurden öfters von ihr in Anſpruch genommen. 1537 zahlte ſie dem

Fronboten ſechs Pfennig, dem Bürgerboten einen Schilling :). 1540

bekam der Bürgerbote einen Schilling,weil er für die Gilde zwei Per

fonen vor Gericht brachte4). Don dem Jahr 1541 bis 1584 bezog

der Bürgerbote jährlich die Summe von 2 Schilling von der Gilde.

1563 bis 1583 erhielt er 6, 1584 : 8 Schilling5). Aus dem Jahr

1648 iſt die Nachricht erhalten, daß er dem Gildeknecht die Schulden

eintreiben half 6) .

Im Gildebuch der Gewandſchneider wird nicht erwähnt, wer

die Strafgelder einzog, ob dies regelmäßig durch die Organe des

Rats geſchah, oder ob der Gildeknecht dies beſorgte, und die Diener

des Rats nur dann eingriffen, wenn die Verurteilten die Zahlung

verweigerten.

Allein die Tatſache, daß der Rat nach dem Jahr 1560 an den

Strafgeldern allem Anſchein nach keinen Anteil mehr erhielt, läßt

wohl den Schluß zu, daß die Gilde den Einzug der Strafgelder durch

ihren Knecht beſorgen ließ.

§ 5. Die Finanzen der Gilde.

Die Verwaltung der Finanzen der Gilde lag in den Händen

der Alterleute. An ſie erfolgte die Zahlung der Aufnahmegebühr

und der vom Gildegericht verhängten Strafen . Ebenſo war es ihre

Aufgabe, das zur Anlegung beſtimmte Geld zinsbringend auszuleihen

und für die Einziehung der fälligen Renten zu ſorgen. Nicht einge

gangene Renten mußten ſie ſogar aus ihrer eigenen Taſche por

ſchießen. Auf der Martiniverſammlung gaben ſie ihren Rechenſchafts

bericht.

1 ) U.-B. III, N. 82 .

2 ) Vergl. Kap. II, $ 5.

3) Rechnungsbuch Jahr 1537.

4) Ebenda Jahr 1540 .

5) Ebenda Jahre 1541 bis 1584.

3) Ebenda Jahr 1648.
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.

Auf Grund dieſer Rechenſchaftsberichte, die uns von 1508 bis

1649 im Rechnungsbuch der Gilde erhalten ſind, ſind wir in der

Lage, die finanziellen Verhältniſſe der Gilde bis in die Einzelheiten

-zu erkennen.

Die regelmäßigen Einnahmen der Gilde floſſen als Renten aus

den ausgeliehenen Kapitalien. Die Zahl der Renten iſt im Laufe der

Jahre geſtiegen. Die Namen der Zahlenden ſind nicht immer die

ſelben geblieben, da manche Renten auf andere Leute übergingen .

Durch Anlage neuen Geldes vermehrten ſich die Renten. Manchmal

allerdings wurde auch ein Kapital zurückgezahlt, ohne wieder an

gelegt zu werden . Zwiſchen 1508 und 1649 ſchwankt die Zahl der

Renten zwiſchen 12 und 26. Die Einnahmen aus dieſen Renten bil

deten die eigentlichen, ordentlichen Einnahmen der Gilde und wurden

verwendet zur Beſtreitung der laufenden Ausgaben.

Neben dieſen ordentlichen hatte die Gilde oft ſehr beträchtliche

außerordentliche Einnahmen. Dieſe beſtanden in dem der Gilde

zufallenden Teil des Aufnahmegeldes der neuen Mitglieder und

im Anteil an den vom Zunftgericht erkannten Strafgeldern. Dieſe

Einnahmen wurden zu verſchiedenen Zwecken verwendet. Die Saga

ungen beſtimmten, daß aus dem Aufnahmegeld neue Renten ange

legt werden mußten. Schon das Privileg von 1325 verlangte :

de wantsnider schullen mit den teyn mark (die ſie von dem Auf

nahmegeld behalten dürfen) gulde kopen ') . Das auf Zins aus

gegebene Geld brachte nach den Angaben im Gildebuch in der Regel

5 bis 6 % ein . Die Rentenbriefe wurden vor dem Rat der Stadt

ausgeſtellt und beginnen regelmäßig mit den Worten : „Wy de rad

derstadt Hildensem bekennet openbar in dussem breve, dat

vor uns quam N. N. unde bekande ..." . Als Pfandobjekte

dienten Häuſer, manchmal auch ein Garten. Der Zins wurde in

zwei Hälften bezahlt, meiſt an Oſtern und Michaelis, und das Ka

pital durfte zwiſchen Weihnachten und Maria Lichtmeß gekündigt

werden . Die Originalbriefe bewahrte die Gilde in einer Kapſel in

der Sakriſtei (gerhus) der St. Andreaskirche auf. Abſchriften davon

ſind zum Teil ins Gildebuch eingetragen worden. Die Überſchrift

der neuen Renten erwähnt oft, aus weſſen Aufnahmegeld das Ka

pital zum Ankauf der Rente ſtammte. Erſt in verhältnismäßig

ſpäter Zeit kommt es vor, daß die Gilde entgegen ihren Saßungen

1) U.-B. III, n. 82 .

1913 12
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das Aufnahmegeld unter die Mitglieder verteilte 1). Im 17. Jahre

hundert hauptſächlich wurde es üblich.

Die andern außerordentlichen Einnahmen, die Strafgelder da

gegen, waren von vorn herein dazu beſtimmt, verteilt zu werden.

Das Privileg von 1325 ſpricht der Gilde die Hälfte der Strafgelder

zu, enthält aber keine Beſtimmung, was damit geſchehen ſoll. Sehr

oft aber findet ſich im Gildebuch die Bemerkung, daß Strafgelder

ſofort verteilt wurden.

Eine beſonders verwaltete Einnahme war urſprünglich das

Geſchüßgeld. 1576 beſchloß die Gilde , um dem Rat ein verſproches

nes Stück Geſchüß zu liefern, von jedem Mitglied einen Taler zu

erheben , den in Zukunft auch jeder neueintretende Gewandſchneider

zu ſeinem Aufnahmegeld bezahlen mußtea). Don dem eingegange

nen Geld wurde dann das Geſchüß gekauft und 1577 dem Rat ge

ſchenkt3). Das Geſchüßgeld wurde dann auch in den folgenden

Jahren wieder erhoben. Man verrechnete es bald nicht mehr be

ſonders , ſondern verteilte es mit den anderen Einnahmen an die

Mitglieder. Später aber verwendete man es wieder zu ſeinem

eigentlichen Zweck : 1661 ſchenkte die Gilde der Stadt davon 100

Musketen 4) und 1665 zwei Geſchüße ").

Unter den regelmäßigen Ausgaben ſteht immer an erſter Stelle

der dem Rat gezahlte Schoß. Er betrug bis 1545 fünf Pfund, dann

71/2, ſpäter 114/2 Pfund. In den Kriegsjahren 1632 bis 1634 zahlte

die Gilde den Schoß nicht. Aber auch nachher unterblieb die Zah

lung, ohne daß im Gildebuch erwähnt wird, weshalb man es unter

ließ. In den drei Jahren, in denen die Gilde wegen des Krieges.

nicht bezahlen konnte , konnte es ſchon gewohnheitsrechtlich eintreten,

daß die Gilde ſich von ihrer Verpflichtung gegenüber dem Rat frei

fühlte. Auch der geſchädigte Rat ſcheint dagegen nicht proteſtiert zu .

haben. Weiterhin kehren regelmäßig wieder die Ausgaben für Be=

zahlung der Gildebeamten, des Seniors, der Alterleute und des

Knechts. Später kommen die Koſten für Heizung der Stube hinzu .

Ein großer Teil der Einnahmen wurde für die Armenpflege

ausgegeben, für das Seelbad , die Tuch- und die Schuhſpende. Das

1

1) 3. B. 1636 : D. S. 130.

2 ) D. S. 77.

3) D. S. 81 .

4) D. S. 178.

5 ) D. S. 189.
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2

Seelbad (St. Jakobsſpende) kam auf 12 Pfund 6 Schilling oder 4

Gulden 2 Groſchen zu ſtehen. Die Tuchſpende koſtete jährlich durch

ſchnittlich 25 Pfund, ſpäter 12 Gulden. Für Schuhe zur Verteilung

an die Armen gab die Gilde 6, ſpäter 9 Pfund oder 3 Gulden aus .

Für Verkündigung der Spenden und für die Seelenmeſſen wurden

Beträge an die St. Pauls- und die St. Andreaskirche bezahlt. St.

Andreas bekam 1 '/2 Pfund, St. Paul 6 '/ , Schilling. Bis zum Jahre

1539 bezogen auch die Barfüßer (bervoten) 6 Schilling 6 Pfennig.

Den Kartäuſern mußte die Gilde jährlich ein Faß Einbecker Bier

fenden, das aus dem Vermächtnis Dietrich Spades bezahlt werden

ſollte ?). Bis 1542 erhielten die Kartäuſer jährlich das Bier, für

das die Gilde 10 Pfund ausgab. Von 1542 bis 1575 jedoch wurde

das Geld an die Armenkaſſe der St. Andreaskirche zur Verteilung

an die Armen abgeliefert. Dies geſchah vielleicht durch den Einfluß

der Reformation. Nach 1575 erhalten die Kartäuſer jedoch die 10

Pfund, und nun erſcheint die Abgabe als ein von der Gilde an den

Prior des Kloſters zu zahlender jährlicher Zins. 1632 bis 1639

unterblieb die Zahlung, nachher betrug die Summe jedes Jahr 3

Gulden 6 Groſchen 8 Pfennig.

Oft erſcheinen neben den regelmäßigen Ausgaben recht be

trächtliche außerordentliche Ausgaben. Die wichtigſten davon ſind

die für Neuanlage von Renten gemachten. In der Abrechnung

machen ſich dieſe jedoch nicht fühlbar, denn ſie wurden immer aus

den außerordentlichen Einnahmen beſtritten . Ebenſo war es bei

der Lieferung von Geſchüßen an den Rat. Sehr oft treten unter

den beſonderen Ausgaben Geldgeſchenke an den Bürgerboten auf

dafür, daß er Leute vor das Zunftgericht forderte, dann Geſchenke

an den Meßner von St. Andreas für die Verkündigung der Spende.

Manchmal finden ſich Beträge gebucht, die an Brandgeſchädigte

bezahlt wurden, oder Leute, die ſonſt in Not waren. Zahlungen

für Botengänge, Schreibgebühren, Ausgaben für Papier kehren ſehr

oft wieder. 1597 ſchaffte ſich die Gilde eine neue Lade an, 1614

ein neues Siegel . Einige Zeit war die Gilde auch ſelbſt Schuld

nerin. So mußte ſie 1508 bis 1545 jährlich an Spades Witwe

einen Zins bezahlen. 1665 lieh ſie von der Brauergilde 123 Taler

zur Bezahlung der Geſchüße. Dieſe Summe wurde jedoch ſofort zu

rückerſtattet durch Kündigung einer Rente. Auch der Rechtsbeiſtand

1 ) D. S. 62; U.-B. VIII, 172 .

12+
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der Gilde verurſachte dieſer größere Ausgaben. 1608 bis 1615 er

hielt er jedes Jahr 10 Gulden. Später aber ſcheint er ſein Gehalt

nicht mehr ſo pünktlich bekommen zu haben, wie er wünſchte; denn

1648 drohte er der Gilde, ſie zu verklagen ), und erhielt darauf

auch ſofort 35 Taler.

Einen bedeutenden Anteil an den außerordentlichen Einnahmen

der Gilde hatte der Rat. Faſt jährlich mußten daher an ihn große

Summen gezahlt werden. Seit wir Nachrichten über die Gilde haben,

bezieht der Rat zwei Drittel des Aufnahmegeldes neuer Mitglieder.

Von dieſer Abhängigkeit vom Rat vermochte die Gilde nicht ſich

frei zu machen , und ſo nahm der Rat jährlich von den Gewand

ſchneidern eine hübſche Summe ein, beſonders in den ſpäteren

Jahren, ſeitdem faſt jedes Jahr Leute in die Gilde eintraten. In

den früheren Zeiten allerdings hatte der Rat nur ſelten Aufnahme

gelder bekommen, da Neuaufnahmen damals noch ſelten waren.

Auch an den Strafgeldern hatte der Rat urſprünglich ſeinen

Anteil : 1325 ſpricht ihm das Gildeprivileg die Hälfte davon zu.

1482 wurde beſtimmt, ein Gewandſchneider, der entgegen den Saß

ungen einem Gildegenoſſen Kunden entziehe, müſſe 2 Pfund Strafe

bezahlen ), davon eines dem Rat. Ebenſo läßt ſich noch 1517

ein Anteil des Rates an den Strafgeldern feſtſtellen ), und noch im

Jahre 1560 lieferten die Alterleute dem Rat einen Teil davon ab .

Später jedoch ſcheint der Rat dieſe Einnahme eingebüßt zu haben.

Es wurde jeßt meiſt ſo gehandhabt, daß die Strafgelder ſofort ver

teilt wurden , und der Rat dabei übergangen wurde.

Die pekuniäre Lage der Gilde wargut. Die Einnahmen er

gaben in jedem Jahre einen Überſchuß gegenüber den Ausgaben.

Dieſer Überſchuß wurde auf der Gildeverſammlung an die Anwes

ſenden verteilt. Der dem einzelnen zufallende Anteil war in den

einzelnen Jahren ganz verſchieden. So kam 1538 auf jeden die

Summe von 9 Schilling, 1531 gar nur 4 Schilling 5 Pfennig , wäh

rend 1563 jeder 2 Pfund erhielt. Auch in den ſpäteren Jahren gab

es große Unterſchiede: 1644 fiel auf jeden 15 Groſchen, dagegen

1639 ſogar 8 Gulden 3 Groſchen .

1631 bis 1633 fiel die Verteilung ganz aus, weil niemand

ſeine Renten zahlte. Zur Teilnahme an der Verteilung war nötig,

1) D. S. 142 v.

2) U.-B. VIII, 62 ; D. S. 5 .

3 ) D , S. 5.
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daß man ſchon ein Jahr im Beſiß der Gilde war und perſönlich auf

der Verſammlung erſchien. Nur wer wegen Krankheit , Geſchäften

für Gilde oder Rat nicht kommen konnte, ſollte ſeinen Anteil trodem

bekommen ').

$ 6. Das Verhältnis der Gilde zum Rat.

Die Jünfte der Stadt Hildesheim zerfallen in zwei Gruppen ,

die biſchöflichen Ämter und die ratsherrlichen Gilden. Die Ämter

ſind abhängig vom Biſchof; dagegen die Gilden ſind vom Rat ge

gründet oder mit Privilegien ausgeſtattet. Zweifellos iſt mit Tucker

mann anzunehmen, daß die Ämter in einer früheren Zeit entſtanden

find als die Gilden ). Die Gewandſchneidergilde gehört zu den

ratsherrlichen Gilden , und ihre Abhängigkeit vom Rat iſt in der

ſchiedenen Punkten erſichtlich, während ſie zum Biſchof in keinen

Beziehungen ſteht. Die erſte Urkunde, die über die Gilde erhalten

iſt, vom Jahr 13259) , iſt eine Art Innungsbrief, der ihr vom Rat

ausgeſtellt und verliehen wurde. Der Rat tritt uns darin als Herr

der Gilde entgegen. Er verfügt von ſich aus darüber, wo die Gilde

mitglieder den Gewandſchnitt auszuüben haben. Er beſtimmt auch

die Höhe des Aufnahmegeldes. Auffallenderweiſe iſt nicht die Rede

von einer Mitwirkung der Gilde bei der Aufſtellung der Saßungen.

Für die Zukunft jedoch geſteht der Rat den Gewandſchneidern

darin volle Freiheit zu , nach ihrem Belieben Beſchlüſſe zu faſſen .

Er bedingt ſich nicht einmal ein Beſtätigungsrecht dieſer Beſtim

mungen aus und verſpricht, der Gilde bei der Durchführung ihrer

„ gesette " und „ willekoren“ behilflich zu ſein. Jedoch legten

die Gewandſchneider keinen Wert darauf, ihre Gilde vom Einfluß

des Rates freizumachen, ſondern wünſchten im Gegenteil öfters,

ihre Privilegien dom Rat beſtätigt zu erhalten. 3. B. bitten ſie

1575 im Prozeß gegen Budenhagen den Rat, die Gilde der Er

haltung ihrer Privilegien und Briefe zu verſichern “). Der Rat

verſprach es ihnen auch, und einige Tage ſpäter geſchah die förm

1) D. S. 124 v.

2) Tuckermann, Das Gewerbe der Stadt Hildesheim bis zur Mitte des

15. Jahrh. Diſſ. phil. Tübingen 1906 S. 35.

3 ) U.-B. III, n. 82.

4 ) D, S. 67.
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liche Beſtätigung ). Auch im Jahre 1619 bat die Gilde den Rat

um Anerkennung ihrer Saßungen gegenüber einem Gewand

ſchneider, der in der Neuſtadt widerrechtlich ſein Gewerbe betrieb).

Die Gilde hatte ein Intereſſe daran , ihren Privilegien durch die

Autorität des Rats größeren Nachdruck zu verleihen und erkannte

deshalb ſein Beſtätigungsrecht jederzeit an. Allerdings konnte der

Rat ſein Protektorat über die Gilde auch in Fällen geltend machen,

wo es ihr weniger angenehm ſein mochte. So erhob er den Ans

ſpruch, als oberſter Gildemeiſter" auch gegen den Willen der Ges

wandſchneider Leute , die die Bedingungen erfüllten, in die Gilde

aufzunehmen. Wir ſahen oben, wie er im Prozeß gegen Buden

hagen mit dieſer Maßregel drohte :) . Wie unbeſtritten ſich dieſes

Recht des Rates erhielt, zeigt die Tatſache, daß er 1615 die Gewand

ſchneider zwang, drei Leute in die Gilde zuzulaſſen “). Auch für

Klagen gegen die Gilde war er die zuſtändige Behörde.

Der Rat erhielt von der Gilde pekuniäre Leiſtungen. Unter

den Ausgaben der Gilde erſcheint jedes Jahr eine Summe, die als

Schoß bezeichnet wird ") . Der Schoß war eine allgemeine Steuer und

mußte bezahlt werden für Haus- und Grundbeſitz und für Renten

bezüge6). Haus- und Grundbeſig hatte die Gilde nicht, wohl aber

bezog ſie beträchtliche Renten. Eine weitere Abgabe, die der Rat

von den Gewandſchneidern bezog , war der Oſter- und Michaelis

zins. Dieſer ſtellte den Mietspreis für die Gewandbuden auf dem

Rathauſe dar und betrug 1 bis 3 Ferding. Er wurde nicht von der

Geſamtgilde erhoben, ſondern von den einzelnen Budenbeſißern.

Die Zahl der Oſter- und Michaeliszins bezahlenden Gildemitglieder

betrug 1379 : 18 )

1383 : 17

1387 : 15

1389 : 14

1402 : 15

1) D. S. 70.

2) D. S. 114v.

3 ) D. S. 67.

4 ) D. S. 109 v bis 111 und D. S. 112 v.

5 ) Über die Höhe des Scholies . den Abſchnitt über die Finanzen.

*) Huber, Haushalt der Stadt Hildesheim am Ende des 13. und Anfang

des 14. Jahrh. Leipzig 1901.

7) U.-B. der Reihe nach : V. S. 2 und 4, 55 f, 96 f, 124 f, 196 f, 330 f, 384

und 386. 421 f, 452 f. VI. S. 137 f.
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V

1

1408 : 16

1410 : 17

1411 : 18

1412 : 19

1420 : 20

Dom Aufnahmegeld bezog der Rat zwei Drittel und vom

Strafgeld die Hälfte. Dieſe Anteile, die er auch bei anderen rats

herrlichen Gilden bekam, wurden jedes Jahr regelmäßig an die

Kämmerei abgeliefert. Offenbar wurde dem Rat die Summe ſofort

nach Eingang des Geldes zugeſtellt.

Einige Male machte die Gilde dem Rat freiwillige Ge

ſchenke, nämlich Geſchüße. Hierin nehmen jedoch die Gewand

ſchneider keineAusnahmeſtellung ein ; denn auch andere Gilden boten

dem Rat ſolche Geſchenke an, wie uns Henning Brandis berichtet “) .

Auch die Ämter ſtanden damit nicht zurück.

Im allgemeinen wird wohl die Autorität des Rates keinen

allzu großen Druck auf die Gilde ausgeübt haben. Die Mit

glieder der Gewandſchneidergilde ſtammen aus den angeſehenſten

Familien der Stadt, die zum Teil Ratsmitglieder waren. So hat

ihr Intereſſe im Rate wohl immer Vertretung und Anhang gefunden .

Als im Jahre 1435 ein Kollegium von vierzig Leuten eingeſet

wurde, um dem Rat zur Seite zu ſtehen und zugleich den Bürgern

bei der Regierung Einfluß zu geſtatten ,bekamen darin die Gewand

fchneider nur einen Vertreter 2) . Trotzdem werden ſie unter den ſechs

Gilden an erſter Stelle genannt. Von den anderen fünf Gilden be

kommen vier, die Kramer, die Schmiede, die Schneider und die

Kürſchner, je zwei Vertreter, die an leßter Stelle genannten Wollen

weber nur einen . Als dann 1446 der Rat neu geordnet wurde,

ſtellte die Gewandſchneidergilde auffallenderweiſe keinen Vertreter

in den neuen Rats) . Tuckermann dürfte wohl den Grund dafür gefun

den haben, wenn er erklärt, die Intereſſen der Gewandſchneider hätten

troßdem genügend Nachdruck und eine hervorragende Vertretung in

den Angehörigen der alten Geſchlechter gefunden, die acht Leute in

den neuen Rat ſchickten 4) .

1) Henning Brandis S. 133 .

2) U.-B. IV 260.

3) U.-B. IV 634.

4) Tuckermann a. a. 0.S. 36 .
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Nicht immer gelang es ihnen zwar, mit ihren Abſichten ſich

leicht durchzuſeßen ; 3. B. hatten die Gewandſchneider einen ſchweren

Stand vor dem Rat, als Budenhagen ſie 1575 bei dieſem anklagte ?).

für den gewöhnlichen Zuſtand iſt aber ſicher das Umgekehrte als.

die Regel anzunehmen ; denn ſonſt wäre die Klage der Lakenmacher,

por dem Rat gegen die Gewandſchneider kein Recht zu bekommen,

ziemlich grundlos 2). Einigermaßen müſſen ſie aber Recht gehabt

haben. Vor allen Dingen kann ihre Behauptung, die Gewands

ſchneider hätten einen Teil der Ratsſtühle inne, uns dafür als Be=

ſtätigung dienen .

1

§ 7. Die religiöſe Seite des Gildelebens.

Über die religiöſe Seite des Gildelebens der Gewandſchneider

gilde ſind wir ſchlecht unterrichtet.

Das Gildeſiegel, das im ſiebenten Band des Urkundenbuchs

der Stadt Hildesheim wiedergegeben iſt, läßt uns vermuten, daß der

hl. Michael von der Gilde als Patron verehrt wurde. Weiter finden

ſich aber keine Anhaltspunkte für dieſe Annahme. Höchſtens könnte

noch dafür ſprechen, daß die Gilde 1662 in die Michaeliskirche ein

Fenſter ſtiftete ). Allerdings war die Michaeliskirche damals ſchon

über hundert Jahre proteſtantiſch, aber der Zuſammenhang der

Gilde mit der Michaeliskirche in dieſer Zeit könnte eine aus der

älteren Zeit überkommene Erinnerung an den ehemaligen Schut

heiligen der Gilde ſein.

Wie bei allen Gilden war es auch bei den Gewandſchneidern

Sitte, daß die Gildegenoſſen einem verſtorbenen Mitglied das leşte

Geleit gaben. In ſpäterer Zeit ſcheint dieſe Pflicht oft vernachläſſigt

worden zu ſein, ſodaß ſich die Gilde genötigt ſah , auf das Fern

bleiben vom Begräbnis eines Gildeangehörigen eine Strafe zu ſeßen “).

für die Verſtorbenen der Gilde wurden zweimal im Jahre

Seelenmeſſen geleſen , wie die Gilde 1476 beſchloß5). Dieſe ſollten

1) D. S. 65 – 75.

2) U.-B. IV 683.

3 ) D. S. 184.

4) D. S. 180 v.

5 ) D. S. 4v. U.-B. VII 867.
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in der leßten vollen Woche vor Martini in St. Paul bei den Domi

nikanern, und in der erſten pollen Woche der Faſten bei den

Brüdern, den Minoriten von St. Martin, abgehalten werden . Der

zweite Teil des Beſchluſſes, der die Seelenmeſſen bei den Brüdern

betrifft, iſt jedoch im Gildebuch wieder durchgeſtrichen. Weitere

Seelenmeſſen für die Gildeverſtorbenen wurden 1477 durch ein Ver

mächtnis Burchards von Huddeſſem geſtiftet" ). Dieſe fanden im

Beginn der Faſten am Sonntag Invocavit und den folgenden Tagen

zu St. Andreas, St. Paul und bei den Brüdern ſtatt. Wer daran

teilnahm , erhielt urſprünglich aus dem Dermächtnis einen Schilling

bezahlt.

Religiöſe Motive waren gewiß auch wirkſam bei der Armen

fürſorge von ſeiten der Gilde. Die Gilde ließ an die Armen Tuch

und Schuhe verteilen . Die Tuch- und Schuhſpende wurde aus dem

Dermächtnis Huddeſſems beſtritten, der eine Summe dafür ausge

ſegt hatte. Dieſe Spende koſtete jedes Jahr 26 Pfund; 20 Pfund

wurden für Tuch, 6 Pfund für Schuhe ausgegeben. Urſprünglich

kaufte man zwei graue und drei weiße Hildesheimer Laken, 20

Paar frauenſchuhe und 10 paar Männerſchuhe. Die Schuhe wurden

aber raſch erheblich teurer ; 1518 konnte man um 6 Pfund nur 8

Paar Manns- und 7 Paar Frauenſchuhe erhalten, 1530 noch 10

Paar Schuhe und 1585 gar nur noch 3 Paar. Eine andere Spende

an die Armen war das ſogenannte Seelbad. Das Seelbad beſtand

in einem Bad mit nachfolgender Speiſung der Armen. Es fand in

der Oſterbadſtube oder in der St. Annenbadſtube ſtatt. In vier

Kirchen wurde es ausgerufen . Zur Speiſung wurde aus zwei

Malter Roggen Brot gebacken, und zwei Tonnen Bier wurden aus

geſchenkt. Der Geſamtaufwand betrug 12 Pfund und wurde ges

deckt aus dem Vermächtnis Dietrich Spades, das der Gilde 1488

zugewendet wurde ) . In dieſen Zuſammenhang gehört auch eine

aus demſelben Dermächtnis ſtammende Leiſtung an die Hildesheimer

Kartäuſermönche. Dieſe erhielten jährlich von der Gilde ein Faß

Einbecker Bier für 10 Pfund. Einige Zeit wurden die 10 Pfund

an die Armenkaſſe der St. Andreaskirche gezahlt; ſpäter jedoch er

hielt ſie das Kartäuſerkloſter wieder. Jekt bekamen die Mönche

aber nicht mehr das Faß Bier, ſondern das bare Geld wurde ihnen

ausbezahlt.

1) D. S. 6. U.-B. VII 883.

2) D. S. 62. U.-B. VIII 172.
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III . Kapitel : Der Tuch handel.

§ 1. Die Arten des Tuches.

Die Aufzeichnungen im Gildebuch und im Rechnungsbuch der

Gewandſchneider bringen nur äußerſt dürftige Nachrichten über die

Tucharten, mit denen die Hildesheimer Gewandſchneider Handel

trieben . Dagegen bieten uns die Stadtrechnungen im fünften und

ſechſten Band des Urkundenbuchs einen Einblick in die in Hildes

heim gebräuchlichen Tucharten.

Das Beſtehen einer Wollenweber- und Tuchmachergilde in

Hildesheim zeigt, daß in der Stadt ſelbſt Tuch hergeſtellt wurde.

Dieſe Eigenproduktion war nicht gering. Die Tuchmacher bildeten

zeitweiſe für die Gewandſchneider eine gefährliche Konkurrenz. Hier

von wird ſpäter noch zu ſprechen ſein (§ 4) .

Das Hildesheimer Tuch ſcheint in der Hauptſache in den

Farben grau und weiß hergeſtellt worden zu ſein. Dieſes Tuch war

fehr billig , die Elle koſtete 2 Schilling. Von dieſer Tuchart kaufte

der Rat jährlich, um es ſeinen Beamten zu Kleidern zu ſchenken.

Ebenſo begegnet uns dieſe Art von Tuch in Tuchſpenden an arme

Leute ). Der Verwendung nach zu ſchließen, muß es ein ziemlich

Starkes Tuch geweſen ſein.

Eine andere, wohl auch in Hildesheim ſelbſt hergeſtellte Tuch

art iſt das ſogenannte „ lange want “ . Der Preis für dieſes Tuch

war 4 Schilling 3 Pfennig für die Elle. Es war jedenfalls ein fei

neres Tuch als das gewöhnliche weiße und graue. Auch dieſes wurde

dom Rat an ſtädtiche Beamte zu Kleidern abgegeben. Einmal iſt

erwähnt, daß dieſe Tuchart von roter Farbe war ?). Ob es auch in

andern Farben hergeſtellt wurde, läßt ſich nicht nachweiſen.

Eine geringere Rolle im Hildesheimer Tuchhandel ſpielte das

in der Neuſtadt hergeſtellte Neuſtädter Laken. Es war wohl von

derſelben Qualität wie das gewöhnliche weiße und graue Hildes

heimer Laken. Wir finden ſeine Verwendung bezeugt in mildtätigen

Stiftungen für Klöſter und Arme 3 ).

1) U.-B. VII 84 ; U.-B. VII, 599 ; U.-B. VII, 689.

3) U.-B. VI, S. 586.

3) U.-B. VII , 419 ; U.-B. VIII, 347 .



181

für die Gewandſchneider ſelbſt war das auswärtige Tuch von

bedeutend größerer Wichtigkeit als das einheimiſche. Der Aus

ſchnitt des fremden, von ihnen ſelbſt eingeführten Tuchs war ja ihr

eigentliches Privileg, während das einheimiſche Tuch zeitweiſe auch

von den Hildesheimer Wollenwebern und Tuchmachern in den Klein.

handel gebracht werden durfte. Fremdes Tuch durfte außer ihnen

niemand einführen und ausſchneiden.

Sehr viel Tuch lieferte das benachbarte Braunſchweig nach

Hildesheim . Dieſes ſtand an Art und Preis offenbar dem gewöhn

lichen grauen und weißen Hildesheimer Tuch ziemlich nahe. Die

Elle davon koſtete 2 Schilling 9 Pfennig. Auch von dieſer Art Tuch

kaufte der Hildesheimer Rat, um ſeinen Beamten damit Stoff zu

Kleidern zu liefern . Die Farbe dieſes Tuches war grau. Daneben

finden wir noch eine andere Tuchſorte aus Braunſchweig erwähnt,

die von blauer Farbe war und zur Herſtellung von Mänteln diente

(,,to hoiken " ).

Aus Köln bezogen die Hildesheimer ſchon im 12. Jahrhundert

Tuche. Ein aus jener Zeit erhaltenes Briefformelbuch 1) zeigt uns,

daß die Handelsbeziehungen zwiſchen Köln und Hildesheim ziemlich

lebhaft waren. Auffallend iſt es jedoch, daß in ſpäterer Zeit kaum

Nachrichten über Kölner Tuch in Hildesheim fich finden. Nur ein

einziges Mal erwähnt es Henning Brandis in ſeinem Diarium.

Jedenfalls dürfen wir aber daraus ſchließen , daß von Köln immer

noch Tuch importiert wurde.

Als bedeutender tritt uns indeſſen die Tucheinfuhr aus Aachen

entgegen. Aachen hatte ein ſehr beträchtliches Tuchgewerbe ) und

führte ſehr viel Tuch aus ). Auch das Tuch aus Aachen, „ Ekesches

want“ genannt, begegnet uns in den Stadtrechnungen . Es diente

gleichfalls zur Kleidung der ſtädtiſchen Beamten. Die Elle koſtete

etwa 5 Schilling und beinahe jedes Jahr kaufte der Rat für 15

Pfund. Das Tuch war, wie einmal bezeugt iſt, grün oder blau 4) .

Auch aus Thüringen bezog Hildesheim Tuche. Eine beträcht

liche Tuchinduſtrie hatte die Stadt Eiſenach. Das Tuch aus Eiſenach

1) Baechtold, Der nordddeutſche Handel S. 134 ;

0. Heinemann, Hildesheimer Briefformeln, 3eitſchrift des hiſtor. Der .

eins f. Niederſachſen 1896.

2) Hermandung, Das Junftwefen der Stadt Aachen bis zum Jahr 1681 .

Diſſ. phil. Münſter i. W.

3) Baechtold a a. 0. S. 89 und S. 94.

4) U.-B. V S. 18.
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erfreute ſich einer großen Beliebtheit “) ; doch ſcheint der Tuchimport

aus Eiſenach nach Hildesheim wenig beträchtlich geweſen zu ſein.

Eiſenach lieferte mehr nach dem Oſten, da ſeine Fabrikate wohl

kaum mit den in Norddeutſchland vielfach verbreiteten flandriſchen

Tuchen erfolgreich konkurrieren konnten.

Woher das im Jahre 1425 in den Stadtrechnungen genannte ?)

Hessche want“ ſtammt, war nicht feſtzuſtellen .

Beſonders wichtig iſt die Tucheinfuhr aus Flandern und Hol

land. Die Stadtrechnungen nennen Tuch aus Arras, dann Leidener

Tuch und haager Tuch. Eine beſonders wichtige Rolle ſpielte das

Leidener Tuch. Es ſcheint das Haager Tuch an Güte übertroffen zu

haben, obwohl die beiden Fabrikate anſcheinend nur ſchwer zu unter

ſcheiden waren . Die Hanſeſtädte traten deshalb mit den beiden

Städten in Derbindung, um für leicht erkennbare Unterſcheidungs

merkmale zu ſorgen * ).

für den Tuchimport aus England haben wir nur ſpärliche

Zeugniſſe. Das engliſche Tuch ſpielte erſt vom 16. Jahrhundert an

eine große Rolle auf dem Markt, und für jene Zeit haben wir kaum

Zeugniſſe für den Tuchhandel in Hildesheim.

Auch Seidenſtoffe hatten in Hildesheim Eingang gefunden , wie

uns Andeutungen in den Stadtrechnungen zeigen.

§ 2. Der Einkauf.

In den Saßungen der Gewandſchneidergilde finden ſich keiners

lei Beſtimmungen über den Einkauf ihrer Ware. Es wird nirgends

mitgeteilt, ob und bis zu welchem Grad ein gemeinſamer Einkauf

ſtattfand, ob der einzelne verpflichtet war, ſeinem Gildegenoſſen

Einkäufe zu beſorgen und von ſeinen eingekauften Waren abzu

geben. Sehr wahrſcheinlich iſt es ja, daß nur einige, vielleicht auch

nur ein einziger die weiteren Reiſen unternahm, daß dagegen die

Märkte in der Umgegend von jedem einzelnen Gewandſchneider

beſucht wurden. Aus dem Jahre 1646 haben wir 3. B. die Nach

richt, daß ein Gewandſchneider für einen andern aus Hamburg Tuch

1) Hanſiſches U.-B. IX, 378.

2) U.-B. VI, S. 300.

3) hanſiſches U.-B. IX, 230 .
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mitbrachte 1) . Solche Fälle mag es in großer Zahl gegeben haben.

Wenn wir keine Nachrichten darüber überliefert finden, ſo iſt das

nicht ein Beweis dafür, daß es nicht ſo war, ſondern es beweiſt

eher, daß es ſelbſtverſtändlich war. Eben jene Nachricht von 1646

iſt auch nur deshalb auf uns gekommen, weil jener Gewandſchneider

ſich eine Strafe zuzog ; denn der Mann, dem er das Tuch mitbrachte,

war zu jener Zeit noch nicht Gildemitglied.

Die Vermutung liegt nahe, daß die Hildesheimer Gewand

ſchneider die Märkte in der Umgebung, in Hannover, Braunſchweig

und Lüneburg nicht nur zum Einkauf ſondern auch zum Verkauf

benußten. Wenn Hildesheim mit Hannover und Braunſchweig

Marktabkommen ſchloßa) und wir Nachrichten beſiken, daß Han

noveraner Gewandſchneider auf den Hildesheimer Märkten Tuch

verkauften ), ſo dürfen wir annehmen, daß Hildesheimer auch auf

den Märkten jener Städte Tuch ausſchnitten . Wie wir unten ſehen

werden, verpflichteten ſich die Hildesheimer Gewandſchneider, die

Märkte in Hannover nur zweimal im Jahre zu beſucher: 4) . Wenn

die Hildesheimer nur zum Einkauf gekommen wären, ſo hätten

aber die Hannoveraner gewiß keinen Grund gehabt, jene von

den zwei übrigen Märkten zurückzuhalten.

Die ferner gelegenen Märkte, Hamburg, Köln, Frankfurt und

Aachen beſuchten die Hildesheimer Gewandſchneider wohl nur zum

Einkauf.

Aus hamburg bezog Hildesheim ſeit dem 16. Jahrhundert

engliſche Stoffe, in früherer Zeit auch holländiſche und flandriſche.

für die Handelsbeziehungen Hildesheims mit Köln haben wir die

oben genannten Zeugniſſe aus dem 12. Jahrhundert. Wir erfahren

aus jenen auch, daß neben anderen Waren Tuch aus Köln bezogen

wurde.

Klagen über die Beraubung von Hildesheimer Bürgern auf dem

Heimweg von Frankfurt beweiſen uns deren Anweſenheit auf den

1) D. S. 137.

2) U.-B. VII, 126, 132.

U.-B. VII, 619,622. Es handelt ſich in dieſem Fall zwar in der Haupts

jache um die Kürſchner, es iſt aber dabei auch von , etlichen andern Bürgern “

die Rede.

3 ) D. S. 149. Es wird verboten , die Tiſche auf den Jahrmärkten weit

in die Gaſſe hinauszuſtellen , damit man nicht wieder mit den Hannoveranern

in Streit komme.

4 ) D. S. 137 v.



184

Frankfurter Meſſen 1) . Johann Oldekop berichtet uns in ſeiner

Chronik , daß henni Arneken, der zweifellos Gewandſchneider war,

im Jahre 1657 auf dem Markte zu Leipzig war 2) . Die Handels

beziehungen mit Aachen wurden immer rege gehalten durch die

Wallfahrten, die dorthin veranſtaltet wurden, und an denen die

Hildesheimer fleißig teilnahmen) . So unternahm im Jahre 1489

Henning Brandis, ein Mitglied der Gewandſchneidergilde, mit einer

Geſellſchaft eine Aachenfahrt“). Es iſt gut denkbar, daß auch ge

ſchäftliche Intereſſen neben den religiöſen ihn dazu veranlaßten.

Auch auf den Tuchmärkten in Holland, Flandern und Brabant

ſelbſt erſchienen die Hildesheimer. Die Reiſe dorthin war gefährlich ,

und mancher wurde dabei ausgeraubt. So hören wir aus der

Jahren 1343 bis 1357 Klagen von Kaufleuten aus verſchiedenen:

Städten, darunter auch aus Hildesheim , über die Verlegung ihrer

Rechte in Flandern “). 1397 wurde Ernſt von der Halle, ein Hildes

heimer Bürger, in Brabant feſtgehalten “). Es kann kein Zweifel.

ſein , daß er ein auf der Einkaufsreiſe befindlicher Gewandſchneider

war. Seine Name findet ſich nämlich unter denen , die in jenen

Jahren den Oſter- und Michaeliszins für die Gewandbuden bezahl

ten. Don Henni Arneken wiſſen wir, daß er 1576 eine Reiſe nach

Antwerpen unternahm ).

Auch in Flandern waren die Einkaufenden hier und dort Bes

läſtigungen ausgeſekt. Ein Klagebrief des Rates der Stadt Hildes:

heim gegen Biſchof Magnus aus dem Jahre 1440 zeigt, daß auch

Hildesheimer Bürger dabei in Mitleidenſchaft gezogen wurden 8).

Aus dem Jahre 1634 berichtet uns ein Eintrag im Gildebuch,

daß ein Hildesheimer Bürger fich zum Tucheinkauf nach holland,

begab, noch bevor er Mitglied der Gilde wurde %). Er mußte dafür

eine Strafe bezahlen.

Das engliſche Tuch werden die Hildesheimer zum Teil wohl

in England ſelbſt gekauft haben. Hanſiſche Kaufleute treffen wir.

1) Hanſiſches U.-B. VIII, S. 522, Anm . 2 und ebenda X, 253.

2) Chronik des Johann Oldekop, S. 25 .

3) Tuckermann a. a . 0. S. 133, Anm. 12 .

4) Henning Brandis $. 94.

5 ) Hanſiſches U.-B. III . 410.

6) U.-B. II, 939.

7) Chronik des Johann Oldekop, S. 603 .

8 ) U.-B. IV , 358.

9) D. S. 128 .
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in großer Anzahl auf engliſchem Boden. Dabei mögen auch die

Hildesheimer nicht gefehlt haben. Im Jahr 1469 finden wir einen

jungen Hildesheimer in Lynn bezeugt ). Lynn war damals ein be

deutender Tuchausfuhrort. Von dieſem jungen Hildesheimer läßt

ſich zwar nicht beweiſen , daß er ſich dort aufhielt, um Handelsges

ſchäfte zu machen ; immerhin aber deutet ſeine Anweſenheit an

dieſem Plaße auf direkte Beziehungen Lynns zu Hildesheim.

1

§ 3. Der Verkauf.

Seit dem Jahre 1325 hatten die Gewandſchneider einen Teil

des in jener Zeit neuerbauten Rathauſes zur Ausübung ihres Ge

werbes inne. Wo ſie vorher Gewand ausſchnitten, in Marktbuden.

oder zuhauſe oder an einer andern Stelle, läßt ſich nicht nachweiſen .

Der Gildebrief von 1325 beſtimmt, daß alle Gewandſchneider ſich

je eine Bude auf dem Rathaus mieten ſollten gegen einen jährlichen

3ins von einer halben Mark an den Rat ?) . Daher rührt der Name

Gewandhaus für das neue Rathaus, der ſich in den Urkunden ſehr

oft findet. Der zins von den Gewandbuden ging an Oſtern und

am Michaelistag (29. Sept.) ein und bildete eine ſichere Einnahme

für den Rat. 1341 bis 1372 war der Zins dem heiligen Kreuzſtift

verpfändet). Nach 1325 war der Gewandſchnitt außerhalb des

Gewandhauſes derboten . Erſt wenn alle auf dem Gewandhauſe

errichteten Buden beſeßt waren, ſollten neuen Mitgliedern der Gilde

anderswo pläße angewieſen werden. Von einer ſolchen Anweiſung,

von Pläßen erfahren wir jedoch ſpäter nichts. Nach dem Pri

vileg von 1325 ſollen ſich die Buden, ohne daß der Rat auf eine

Entſchädigung für den Beſikerwechſel einen Anſpruch hatte, vom

Vater auf den Sohn vererben . Ebenſo wenig ſcheinen Neueintres

tende für eine Gewandbude eine beſondere Vergütung bezahlt zu

haben außer dem Oſter- und Michaeliszins. Der an den Rat be

zahlte Teil des Aufnahmegeldes kann als Kaufſumme für die Bude

nicht in Betracht kommen, weil ja aucố die andern Gilden, die keine

ſolche Beziehung zum Rat haben, einen Teil des Aufnahmegeldes

1 ) Hanſiſches U.-B. IX , 548.

2 ).U.-B. IIJ, N. 82.

3) U.-B. III, N. 113 und U.-B. II, 342.

1
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an den Rat ablieferten. Die Gewandbuden waren in Erbpacht aus

gegeben und blieben Eigentum des Rates . Etwa erforderliche Aus

beſſerungen wurden auf ſeine Koſten vorgenommen. In den Stadt

rechnungen finden ſich oft Ausgaben für Zimmerleute, die an den

Gewandbuden arbeiteten) . Die Gewandſchneider durften unges

achtet des Obereigentums des Rates ihr Beſikrecht an ihrer Bude

an andere Mitglieder der Gilde übergehen laſſen ).

Ein Teil des Kellers unter dem Gewandhaus ſcheint als Tuch

lager gedient zu haben ; denn 1413 und 1415 ließ der Rat dort

ſtehende Tuchkiſten ausbeſſern %).

Der gemeinſame Verkaufsplaß im Gewandhaus geſtattete und

erleichterte die gegenſeitige Beaufſichtigung und hinderte ſo eine un

lautere Konkurrenz. Daß aber doch manchmal eine ſolche zu ent

ſtehen drohte, zeigt eine Beſtimmung aus dem Jahr 1482, die ver

bietet, Leute, die bei einem Gewandſchneider zu kaufen beabſich

tigen, dieſem abſpenſtig zu machen und zum Einkauf der eigenen

Waren einzuladen. 4) Wer den Leuten trokdem nachlief, mußte zwei

Pfund Strafe zahlen.

Almählich jedoch bildete ſich der Brauch, das Gewand nicht

mehr im Gewandhaus, ſondern im eigenen Hauſe auszuſchneiden .

In den Urkunden finden wir keine Aufzeichnungen über dieſen

Wandel. Jedenfalls kam es ſo, daß bei der ſtändig wachſenden

Mitgliederzahl das Gewandhaus nicht mehr genug Raum bot, um

für neue Gewandſchneider darin Buden zu errichten. So blieb dieſen

nur übrig, ihr Gewerbe daheim zu betreiben. In der Folgezeit ſcheint

es nun dahin gekommen zu ſein, daß Leute, die eine Bude im Be

wandhauſe hatten, dieſe aufgaben und auch zuhauſe verkauften. Es

bot ihnen dies gewiß mancherlei Erleichterung. Während der Reiſen

konnten ſie ſich auf dieſe Weiſe leichter vertreten laſſen, und ebenſo,

wenn ſie ihren landwirtſchaftlichen Arbeiten nachgingen. Für das

15. Jahrhundert haben wir nämlich Nachrichten, die zeigen, daß

einige Gewandſchneider neben ihrer eigentlichen Beſchäftigung auch

einen landwirtſchaftlichen Betrieb hatten ") .

1

1) U.-B. VI, S. 377, 661 , 678, 721 .

2 ) 1476 kaufte Henning Brandis von dem Gewandſchneider Hinrik Galle

die Bude um 30 rheiniſche Gulden. Henning Brandis, S. 35 .

5) U.-B. V, S. 483. S. 560 .

4) D. S. 5 und U.-B. VIII, 62 .

5) Siehe Doebner, U.-B. VI, Einleitung S. XXXII .

.

1
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Daß dieſe gewohnheitsrechtlich ſich einbürgernde übung des

Verkaufs im Hauſe eigentlich den Saßungen der Gilde widerſprach,

kam erſt 1575 im Prozeß gegen Budenhagen zur Sprache ). Da

mals fragte der Bürgermeiſter den Altermann Henni Arneken, war

um die Gewandſchneider nicht die zuhauſe verkaufenden Mitglieder

als Übertreter der Privilegien beſtraften. Dieſer erwiderte ihm, es

ſeien im Gewandhaus nicht genug Buden, und der Rat ſorge nicht

für die Unterbringung der neuen Mitglieder. Im ſelben Jahre,

auf der Martiniverſammlung änderte man dann die Saßungen und

hob die Beſtimmung, daß alle auf dem Gewandhaus verkaufen

müßten, auf mit der Begründung, das Haus könnte , wenn man

neue Buden errichte, für ſeine andern Zwecke nicht mehr benußt

werden %). Die Folge dieſes Beſchluſſes war, daß allmählich die

meiſten Gewandſchneider es vorzogen , auf den Verkaufsplatz im

Gewandhaus zu verzichten und im eigenen Hauſe zu verkaufen.

1599 beſaßen nur noch vier, Brandis, hagen, Lubberen und Widers

huſen, ſolche Buden 3 ).

In ihren Häuſern legten die Gewandſchneider das Tuch in den

„ Kramfenſtern " aus, um das kaufluſtige Publikum herbeizulocken .

1619 verſuchte ſogar einer, ohne der Gilde anzugehören , einen Tuch .

laden mit einem ſolchen Kramfenſter zu eröffnen 4 ).

An den Jahrmärkten ſtellten die Gewandſchneider vor ihren

Häuſern Tiſche auf, um ihr Tuch darauf auszulegen. An anderen

Tagen jedoch war dies verboten, und als einige 1650 auch an den

gewöhnlichen Werktagen dieſe Sitte einzuführen begannen, unter

ſagte es ihnen die Gilde bei Strafe 5) .

Beſondere Verkaufsſtände auf dem Markte bezogen die ein

heimiſchen Gewandſchneider anſcheinend auf den Hildesheimer Jahr

märkten nicht. Dagegen von fremden Gewandſchneidern wurden

öfters für ſolche Marktſtände Abgaben bezahlt 6). Die Einheimis

ſchen ſcheinen ſich mit der Aufſtellung von Tiſchen vor ihren Häuſern

begnügt zu haben.

Von den auswärtigen Märkten, die die Gewandſchneider zum

1) D. S. 72.

2 ) Joachim Brandis 5. 128.

3) Joachim Brandis 456.

4) D. S. 114 v.

5) D. S. 148 v f .

6 ) U.-B. VII, S. 642 ; 685 ; 689 .

V
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Zwecke des Kleinhandels beſuchten , ſind wohl Hannover, Lüneburg

und Braunſchweig die bedeutendſten geweſen. Über den Markt

beſuch in Lüneburg ſind wir nur wenig informiert ). Mit Hans

nover und Braunſchweig dagegen kam es der Konkurrenz wegen

manchmal zu Verhandlungen ?). An beiden Pläßen waren die Hil

desheimer Bürger für eine Zeit lang vom Markt ausgeſchloſſen

worden und erlangten die Zulaſſung durch Vermittlung des Rates

wieder zurück. Im allgemeinen läßt ſich ſagen, daß die Nach

richten über den Marktbeſuch von ſeiten der Gewandſchneider ſehr

dürftig ſind.

Nicht immer war man in den fremden Städten erfreut über den

Marktbeſuch der Hildesheimer. 3. B. bereiteten ihnen die Ein=

wohner der Stadt Alfeld im Jahre 1645 Unannehmlichkeiten. Die

Tuchmacher in Alfeld pfändeten auf dem Dezembermarkt zwei hil

desheimer Gewandſchneidern ihr Tuch ; ebenſo erging es im folgen

den Jahr ſechs anderen Gewandſchneidern ). Die Gildewendete ſich

darauf mit einer Beſchwerde an die biſchöfliche Regierung “). Die

Alfelder unterließen es aber auch weiterhin nicht, den Hildesheimer

Gewandſchneidern Schwierigkeiten zu machen. 1654 zeigten ſich

die Alfelder bereit, den Hildesheimern entgegenzukommen ). Sie

wollten ihnen geſtatten, in Zukunft zwei Tage , auszuſtehen “, d. h.

ihre Waren feil zu halten. 1656 kam dann ein Vergleich zuſtande ®) .

Schon 1663 jedoch begannen die Zwiſtigkeiten mit Alfeld von

neuem, da die Stadt in dieſem Jahr einen neuen Zoll erhob ?) . Über

den Ausgang des Streits iſt aus dem Diplomatarium nichts zu er

ſehen, da er 1666, wo das Diplomatarium abbricht, noch nicht bes

endigt war.

§ 4. Die Ausübung des Zunftzwangs und die Niederhaltung der

Konkurrenz.

Der Hauptzweck der Zunft des Mittelalters iſt , die Ausübung

des von ihren Mitgliedern betriebenen Gewerbes dieſen ausſchließ =

1) U.-B. V, S. 341 .

2) U.-B. VII, 126, 132 ; U.-B. VII, 619, 622.

3) St. H. S. 277.

4 ) St. h. S. 273 ff.

5 ) D. S. 158 .

6) D. S. 164.

7 D. S. 186.

1



189

1

lich vorzubehalten. „ Ju dem Zweck , die dem zu begründenden Ver

bande nicht beitretenden Handwerker von der Ausübung des betref

fenden Gewerbes auszuſchließen, wird die Zunft konſtituiert“ ). Es

kann keinem Zweifel unterliegen, daß auch die Gewandſchneider

Hildesheims ſich zum Zweck der Ausübung des Zunftzwangs zu

ſammenſchloſſen. Ganz deutlich tritt uns dieſe Abſicht ſchon im erſten

der Gilde vom Rat verliehenen Privileg entgegen %) : we na dem

neysten sunte Mertens dage wille wynnen der wantsnider in

nynge unde want sniden, de schall komen to unsen wantsni

deren unde to oren olderluden . “ Daß ein außerzünftiger Ges

wandſchnitt ausgeſchloſſen war, beweiſt der Saß : „Vortmer segge

wy, weret dat hir na we queme unde spreke, dat he der want

snider inninge hedde unde de wantsnider des nicht enbuwor

deden (buworden = ausdrücklich anerkennen ), wil de want sni

den, de schal dat erwaren uppe billegen mit twen mannen

de der wantsnider inninge hedden . “ Das heißt : wenn er ſeine

Zugehörigkeit zur Gilde nicht nachweiſen konnte, ſo durfte er kein

Gewand ausſchneiden .

Das Privileg des alleinigen Rechtes des Gewandſchnitts blieb

den Gewandſchneidern nicht unbeſtritten. Schon früh kamen ſie dess

halb in Streit mit den Wollenwebern und Tuchmachern der Stadt.

Aus dem Jahre 1346 iſt uns ein Vergleich zwiſchen den beiden

Parteien erhalten ), in dem den Gewandſchneidern das alleinige

Recht, Tuch auszuſchneiden zugeſichert wird. Es wurde eine Auf

ſichtsbehörde, die „ umegengero“, jährlich von den Wollenwebern

gewählt, die den Gewandſchneidern die Verſtöße der Wollenweber

gegen dies Verbot melden mußte. Neunzig Jahre lang hören wir

dann nichts mehr von Streitigkeiten zwiſchen den beiden Gilden.

1436 begann der Kampf von neuem. Die Wollenweber und Tuch

macher, die eine Gilde bildeten , beobachteten offenbar jenes Derbot

nicht mehr. Daher ſahen ſich die Gewandſchneider veranlaßt, den

Brief in Erinnerung zu bringen . Die Tuchmacher- und Wollen

webergilde erkannte den Brief nicht an , und beide Parteien wandten

ſich an den Rat. Die Wollenweber betonten, der Derzichtbrief ſei

verjährt und hätte innerhalb von dreißig Jahren erneuert werden

1) v. Below, Die Entſtehung der deutſchen Stadtgemeinde, S. 71 .

2 ) U.-B. III, N. 82.

9) U.-B. III, n. 122.
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müſſen "). Die Gewandſchneider dagegen erklärten dieſen Einwand

ihrer Gegner nicht für ſtichhaltig ”) . Der Rat entſchied den Streit

nicht ſelbſtändig, ſondern wandte ſich an die Schöffen von Magde

burg mit der Bitte um Rechtsbelehrung ) . Dieſe fiel zugunſten

der Wollenweber aus ; weil die Gewandſchneider nicht nach dreißig

Jahren an den Brief gemahnt hatten, erklärten ihn die Magde

burger für verfallen 4). 1446 ſtellte der Rat dann eine allgemeine

Zunftordnung auf 6) , in der auch dieſer Streit einſtweilen erledigt

wurde : die Tuchmacher und Wollenweber erhielten die Erlaubnis

zum Ausſchnitt des innerhalb der Hildesheimer Jollgrenze herge

ſtellten weißen und grauen Tuchs. Andern Bürgern jedoch war der

Gewandſchnitt nur für den eigenen Bedarf geſtattet; das iſt wohl

ſo zu verſtehen , daß es ihnen erlaubt war, Tuch im großen einzu

kaufen, nur durften ſie die davon abgeſchnittenen Stücke nicht verkau

fen , ſondern mußten ſie für ihren eigenen Bedarf verwenden . In

deſſen ruhte der Streit auch in der Folgezeit nicht. 1447 traf der

Rat eine neue Entſcheidung ): die Tuchmacher und Wollenweber,

die fremdes Tuch verkaufen wollten, ſollten dies tun dürfen ; ſie

mußten aber dafür auf den Ausſchnitt des Hildesheimer Tuchs ver

zichten; oder umgekehrt, ſie ſollten Hildesheimer Tuch ausſchneiden ,

aber kein fremdes. Damit waren ſie alſo immer gegenüber den

Gewandſchneidern im Nachteil; denn auf den Handel mit fremden

Tuch konnten ſie niemals den Hauptwert legen , da der Vertrieb

des von ihnen ſelbſt hergeſtellten Tuches für ſie gewiß lohnender

war. Beides zu vereinigen, war ihnen jedoch durch dieſe Beſtim

mung unmöglich. Hätten ſie es durchgeſeßt, zugleich einheimiſches

und fremdes Tuch verkaufen zu dürfen, ſo hätten ſie dann den Ge

wandſchneidern eine gefährliche Konkurrenz werden können. Dies

durften ſie aber bei dem Einfluß ihrer Gegner im Rat nicht erwarten.

Der Rat gab den Gewandſchneidern zu derſelben Zeit die Verſiche

rung, daß ſie dadurch, daß die Wollenweber Hildesheimer Tuch aus

ſchnitten, in ihren Privilegien nicht geſchädigt werden ſollten 7) .

1 ) U.-B. IV, 285.

2) U.-B. IV, 286 .

3) U.-B. IV, 287.

4) U.-B. IV, N. 10.

5) U - B . IV, 624.

6) U.-B. IV, 653 .

7 ) U.-B. VIII, n. 61 .
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Die Wollenweber waren immer noch nicht zufrieden. Sie be

gannen 1488 wieder zu opponieren. Gegen acht Mitglieder ihrer

Gilde ging der Rat vor. Dieſe wandten ſich an den Biſchof Mag

nus ). Ebenſo verteidigte ſich der Rat vor dieſem ). Don einem

Dorteil, den ſich die Wollenwebergilde dadurch verſchaffte, hören

wir aber nichts. Die Gewandſchneider ſcheinen ſich durchgeſetzt zu

haben. In der kommenden Zeit gaben die Wollenweber anſchei

nend ihre Bemühung um Gleichſtellung mit den Gewandſchneidern

auf. Es ſind keine Nachrichten von weiteren Streitigkeiten vorhanden.

Die Beziehungen zwiſchen den beiden ehemals ſo feindlichen Gilden

geſtalteten ſich mit der Zeit freundlicher. Sie taten ſich jeßt zuſam

men zur Bekämpfung ihrer gemeinſamen Feinde. Das Rechnungs

buch der Gewandſchneider berichtet uns aus dem Jahre 1616, daß

die Wollenweber durch den Bürgerboten die Gewandſchneider dar

auf aufmerkſam machen ließen, daß Bürger der Neuſtadt und

fremde, die mit ihnen in Verbindung ſtänden, alle Arten von Tuch

innerhalb und außerhalb der Stadt verkauften *) . 1631 hören wir

dann von Verhandlungen zwiſchen den beiden Gilden zum Zweck

ihrer Vereinigung“). Zu welchem Ergebnis dieſe führten, läßt ſich

aus den zur Verfügung ſtehenden Nachrichten nicht erkennen.

Eine ähnliche Konkurrenz wie in der Wollenweber- und Tuch

machergilde fanden die Gewandſchneider im Tuchgewerbe der

Dammſtadt und der Neuſtadt. Die Dammſtadt war aus einer

Anſiedlung von Flandrern durch das Moriſſtift hervorgegangen,

die 1196 gegründet worden waró) . In ihr entwickelte ſich bald

ein blühendes Tuchgewerbe, das der Altſtadt beträchtliche Kon

kurrenz machte. Es läge vielleicht nahe, dieſe raſche Blüte der

Tuchinduſtrie mit der Einwanderung der Flandrer in Beziehung zu

ſeßen. Nach Kober 6) haben wir uns dieſe flandriſchen Anſiedler

aber nicht als Tuchhandwerker ſondern als Bauern zu denken ;

jedenfalls waren ſie es der Hauptſache nach und wenn etwa Tuch

macher dabei waren, ſo bildeten dieſe eher die Ausnahme als die

Regel.

1) U.-B. IV, 683.

2) U.-B. IV, 686.

3) Rechnungsbuch der Bewandſchneidergilde, Jahr 1616 .

4 ) D. S. 125v.

5) U.-B. I, 49.

6) Kober, Die Anfänge des deutſchen Wollgewerbes, Berlin und Leipzig

1908. S. 54.



192

Bald ſah ſich die Altſtadt zu Maßnahmen gegen die Entwick

lung der Dammſtadt genötigt. Dieſe war politiſch machtlos

gegenüber der Altſtadt und mußte ſich fügen. 1298 mußte der

Damm ſich bereit erklären, auf den Gewandſchnitt zu verzichten “).

Dieſes Verbot ſchädigte ihn in ſeiner Entwicklung ſchwer; denn

der Hauptſache nach ſcheinen ſeine Bewohner den Gewandſchnitt

betrieben zu haben. Eine Stüße fand die bedrängte Anſieda

lung an Biſchof Heinrich II. , der mit ſeiner Stadt im Streit lag . Er

hob 1317 das Verbot des Gewandſchnitts für die Dammſtadt auf )

und geſtattete ihr den Handel nicht nur mit dem ſelbſt hergeſtellten ,

ſondern auch mit fremdem Tuch. Daß der Gewandſchnitt dem Der

bot der Altſtadt zum Trotz in der Dammſtadt blühte, beweiſt das

Vorhandenſein einer Gewandſchneidergilde, die in der 1317 erlaſ

ſenen Urkunde des Biſchofs erwähnt wird. 1332 wurde die Kon

kurrenz des Dammes mit einem Schlag für immer beſeitigt : in der

Weihnachtsnacht dieſes Jahres zerſtörten die Bürger der Altſtadt

die ganze Anſiedlung. Mit welcher Gründlichkeit das grauſame

Zerſtörungswerk vollführt wurde, zeigen einige überlieferten Derſe,

die die Schrecken jener Nacht ſchildern. Was das Schwert der Bürger

ſchonte, fiel dem Feuer zum Opfer %). Im Jahr darauf kam ein

Vergleich zwiſchen dem Biſchof und der Altſtadt zuſtande, die ſog.

Sona Dammonis 4). Durch dieſen Vertrag ging der Damm volls

ſtändig in den Beſitz der Altſtadt über. 1346 gab die Stadt zwar

den Stiftern die Erlaubnis, ihre Häuſer auf dem Damm wieder auf:

zurichten, aber er durfte nicht mehr befeſtigt werden “), und damit

war ſeine Entwicklung für immer gehemmi. Ohne Zweifel war

dieſe Niederdrückung des Dammes weſentlich das Werk der Ge

wandſchneider der Altſtadt. Gewiß hatten ſie das größte Intereſſe

an ſeiner Beſeitigung.

Nicht ſo einfach und gründlich ließ ſich die Konkurrenz, die von

der Neuſtadt drohte, aus dem Wege ſchaffen. Sie ſtand ja ebenfalls

an politiſcher Macht hinter der Altſtadt bedeutend zurück; aber ſie

hatte doch mehr Einfluß als der Damm, beſonders da oft der Biſchof

1 ) U.-B. I, 524 .

2 ) U.-B. I, 684.

3) Beiträge zur Hildesheimiſchen Geſchichte, Hildesheim 1829, 3 Bde. Bd .

1. S. 242.

4) U.-B. I, 838 .

5 ) U.-B. I, 959.
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auf ihrer Seite zu finden war. Auch in der Neuſtadt war ein hoch

entwiceltes Tuchgewerbe, und auch hier fürchtete die Altſtadt be

ſonders die Konkurrenz im Tuchhandel. Im Jahr 1411 gelang es

den Altſtädtern nach längeren Zwiſtigkeiten („ grot schel, twy

tracht unde unwillen " ), einen für ihre Intereſſen vorteilhaften

Vertrag mit der Neuſtadt zuſtande zu bringen ) . Einige Beſtim

mungen darin berühren den Tuchhandel. Nur graues und weißes

Hildesheimer Tuch, molendok und kyrsei ) ſollten die Gewand:

ſchneider der Neuſtadt ausſchneiden dürfen, von fremdem Tuck

ſollten ſie nur Göttinger Tuch einführen. Es war ihnen außerdem

nicht geſtattet, mit ihrem Tuch den Markt zu beſuchen, ſondern ſie

mußten es daheim verkaufen . Die Neuſtadt mußte dieſe Bevor

mundung durch ihre mächtige Nachbarin als ſchweren Druck emp

finden. In einem Klagebrief gegen den Rat der Stadt wirft Biſchof

Magnus 1440 dem Rat die Unterdrüdung der Neuſtadt vor, die

infolge des ungünſtigen Dertrages kein koſtbares Tuch ausſchneiden

dürfe ). Der Proteſt des Biſchofs blieb jedoch ohne Einfluß auf die

Gewerbepolitik der Altſtadt gegenüber den Neuſtädtern , denn eine

Statutenſammlung, die der Rat zwei Monate darauf erließ, wieder:

holte und beſtätigte die Abmachungen über die Neuſtadt ). Für

die Gewandſchneider der Altſtadt bildete von nun an die Konkurrenz

der Neuſtadt keine Gefahr mehr, nur zwiſchen den Tuchmachern der

beiden Städte kam es noch zu Auseinanderſekungen.

Etwa 150 Jahre ſpäter kam die Vereinigung der Altſtadt mit

der Neuſtadt zuſtande. Nach dem Unionsvertragó) ſollten die

Gilden der Neuſtadt in die der Altſtadt übergehen. Offenbar ſchien

man aber Befürchtungen gehegt zu haben, die Gewandſchneider

könnten dabei Schwierigkeiten machen ; denn man hielt es für nötig ,

für ſie einen beſonderen Paragraphen aufzunehmen , der auch ſie zur

Aufnahme der die Gilde fordernden Neuſtädter verpflichtete.

In den ſpäteren Jahren vernehmen wir öfter, daß außerzünftige

Gewandſchneider ſich auf der Neuſtadt niederließen ), um hier etwas1

1) U.-B. III, 485 .

2) molendok -Beuteltuch, das zu Mühlenbeuteln und Sieben diente,

kyrsei = grobes Wollenzeug. Brandis Gloſſ. zu U.-B. I - IV.

3) U.-B. IV, 357, S. 267 VI.

4) U.-B. IV, 71, S. 327, Nr. 32 .

5 ) U.-B. VIII, 964 S. 822 f.

6 ) D. S. 87 v f, S. 124, S. 125 v.
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abſeits von der Kontrolle der Gilde Gewand auszuſchneiden, ſodaß

ſich die Gilde ſogar einmal genötigt ſah, die Hilfe des Rats anzu

rufen " ) .

Im Gegenſaß zu dieſer gewiſſermaßen ſtändigen Gefahr bil

deten die auf den Jahrmärkten auftretenden Gewandſchneider aus

fremden Städten nur eine vorübergehende Konkurrenz, die durch die

Beſtimmungen des Gäſterechts dazu in den nötigen Schranken ges

halten wurde.

Zunächſt wäre einiges über die Jahrmärkte in Hildesheim zu

ſagen . Nach dem Stadtrecht von 13002) fanden in jener Zeit drei

Jahrmärkte ſtatt, der erſte an Mariä Verkündigungs), der zweite

an Mariä Himmelfahrt 4) und der dritte am Michaelistag ') . Bis

zum Jahre 1310 erhöhte ſich die Zahl auf vier ; denn wie aus

dem Innungsbrief der Kramer, der aus dieſem Jahre ſtammt “),

hervorgeht, wurde damals auch am Godehardstag ?) ein Jahrmarkt

abgehalten. 1460 wurden anſtatt der bisher beſtehenden Märkte

zwei neue eingerichtet, die eine Dauer von ſechs und ſieben Tagen

haben ſollten 8). Der eine dauerte drei Tage vor Miſerikordias

Dominiº) bis zwei Tage nachher, der andere drei Tage vor Micha =

elis 10) bis drei Tage nachher. Dieſe Märkte, die zunächſt nur

für vier Jahre gelten ſollten , wurden 1476 beſtätigt und für weitere

zwölf Jahre erneuert " ). 1523 werden vier pon ,,altersher beſte

hende“ märkte beſtätigt 12) , der eine an Miſerikordias Domini, der

andere am Mittwoch in der Pfingſtwoche, der dritte an Michaelis,

der vierte an Mariä Verkündigung. Es waren alſo zwei neue

Märkte hinzugekommen. 1569 iſt von drei Freimärkten in Hildese

heim die Rede 13).

.

1) D. S. 124.

2) U.-B. I, 548 & 145.

3) 25. März.

4) 15. Auguſt.

5) 29. September.

6 ) U.-B. I, 612.

7) 5. Mai.

8) U.-B. VIII, 383.

9) 2. Sonntag nach Oſtern .

10) 29. September.

11) U.-B. VII, 860 ; Henning Brandis S. 35.

12) U.B. VIII, 698.

13) U.-B. VIII, 698.
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Im 17. Jahrhundert finden wir wieder vier Jahrmärkte "),

an Judika?) , Miſerikordias Domini, am Johannistag 3) und am

Gallustag “).

Dieſe Jahrmärkte wurden auch von fremden Gewandſchneidern

beſucht, denn in den Stadtrechnungen des 15. Jahrhunderts erſchei

nen Einnahmen aus dem Standgeld der fremden Gewandſchneider 5).

Die Nachrichten über fremde Gewandſchneider in Hildesheim ſind

ſehr dürftig. Das Gildebuch ſagt, daß bei Strafe im Gewandhaus

kein Fremder Gewand ſchneiden darf. ). Den Verkauf von Gaſt

an Gaſt verbot das Stadtrecht '). Für Gäſte, die Tuch in die Stadt

brachten , wurde 1440 beſtimmt, daß ſie ſich bei den ſtädtiſchen

Maklern melden müßten, die ihnen dann Käufer ſchickten und zwar

Bürger und Bürgerinnen ). Erſt wenn ihnen drei Tage lang nie

mand geſchickt worden war, durften ſie auch an andere Gäſte ver

kaufen. 1445 wiederholte der Rat das Verbot des Handels der

Gäſte unter einander 9) . Dier neue Pfund Strafe mußte der Über

treter des Verbotes bezahlen. Die Einwohner der Neuſtadt ſollten

dabei nicht als Gäſte betrachtet werden.

Die Hildesheimer Freimärkte ſcheinen im Tuchhandel keine

große Rolle geſpielt zu haben. Wir ſind nicht darüber unterrichtet,

don wie weit her die Tuchhändler kamen. Sie werden wohl nur

aus den umliegenden Städten erſchienen ſein. Sicher waren z.B. die

hannoveraner vertreten ; denn 1450 drohte Hildesheim , die Hannos

veraner wegen Bedrückung von Hildesheimern in Hannover zu ſei

nen Märkten nicht mehr zuzulaſſen 19). 1646 kam es zu einem

Prozeß zwiſchen denGewandſchneidern aus Hannover und denen

aus Hildesheim . Beide Teile einigten ſich ſchließlich. Der Streit

drehte ſich um den Marktbeſuch . Beide Städte hatten vier Märkte,

und die Gewandſchneider kamen überein, jeweils nur zwei davon

1 ) D. S. 137 f.

2) 5. Faſtenſonntag.

3) 24. Juni.

4) 16. Oktober.

5) 1460 : U.-B. VII, S. 642. 1476 : U.-B. VII, S. 685. 1478 : U.-B. VII.

S. 689.

6) D. S. 5.

7) U.-B. IV, 1 Nr. 80.

8) U.-B. IV, 371 Nr. 15.

9) U.-B. IV, 598 S. 511 .

10) U.-B. IV, 719 Anm.

1
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zu beſuchen "). Im übrigen haben ſich die Gäſte offenbar mit den'

Einheimiſchen nicht in Gegenſatz gebracht.

Eine weitere Konkurrenz der Gewandſchneider waren die

Hauſierer. Dieſe konnten ihnen beſonders dadurch ſchaden , daß ſie

die Landkundſchaft beſuchten. Nicht nur die Gewandſchneider, ſon

dern auch andere Gilden klagten über ſie ”). Die hauſierer ſcheinen

hauptſächlich Juden geweſen zu ſein. Im Gildebuch werden nämlich

Juden genannt, denen Tuch konfisziert wird und gegen die Maß

nahmen ergriffen werden %). Die Juden wurden während des Mit

telalters aus Hildesheim einige Male vertrieben und wieder aufge

nommen 4). Die Konkurrenz der Juden trat beſonders im 17. Jahr

hundert auf. Die Kramergilde fühlte ſich ebenfalls durch ſie ge

ſchädigt und half den Gewandſchneidern bei ihrem Vorgehen. Bei

den Verdächtigen wurden „ visitationes“ vorgenommen , die auch

ſehr oft den Derdacht beſtätigten. Das gefundene Tuch wurde be

ſchlagnahmt'). Auch an das Domkapitel wandten ſich die Gewand

ſchneider mit der Bitte um Unterſtüßung gegen die hauſierenden

Juden, die andere Gilden ebenſo ſchädigten) . Ob ſie mit der Ein

gabe etwas durchſeßten, läßt das an dieſer Stelle abbrechende Gilde

buch nicht mehr erkennen. Auch im Wollhandel, den die Gewand

ſchneider ſeit 1650 an ſich zu bringen ſuchten ?), machten ihnen die

Juden Konkurrenz 8).

Durch Unterſtüßung der von fremden Händlern drohenden Kon=

kurrenz letzten ſich die Schneider in Gegenſaß zu den Gewandſchnei

dern . Sie kauften bei dieſen auswärtigen Händlern fremde Tuche, 3 .

B.engliſches ), da dieſe vielleicht billiger damitwaren alsdie Gewand

ſchneider. Leſtere gingen jedoch energiſch gegen die Schneider vor.

Es wurden „ visitationes“ angeſtellt, um die Derdächtigen über

führen zu können 19) . Ein Teil der Schneider vermittelte dann eine

1) D. S. 137 v.

2) U.-B. VIII, 822.

3 ) D. S. 192, S. 192 v, S. 194 v.

4) Beiträge zur Hild . Geſch. a. a. 0., S. 272 f.

5 ) D. S. 192, S. 194 v, S. 195.

6 ) D. S. 167, S. 182.

7 D. S. 153.

8 ) D. S. 195.

9) D. S. 140 .

10) D. S. 182 v.
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friedliche Löſung, und es ſcheint zu keiner Klage gekommen zu ſein “).

Hier ſtand den Gewandſchneidern nicht wie im Kampf mit den Wol

lenwebern und Tuchmachern die Gilde geſchloſſen gegenüber, ſon=

dern einige ſcheinen es von vorn herein mit den Gewandſchneidern

gehalten zu haben.

Im ganzen können wir ſagen, daß es den Gewandſchneidern

gelang, ſich bis in die lekten Zeiten, über die uns das Gildebuch

berichtet, gegen die Konkurrenz zu behaupten und den Zunftzwang,

der ihnen von ſo vielen Seiten ſtreitig gemacht wurde, aufrecht zu

erhalten. Es machte für Hildesheim ſelbſt keine erhebliche Mühe,

für hinreichende Überwachung der Konkurrenz zu ſorgen ; das freie

Cand konnte jedoch ohne Schwierigkeit nicht von ihr freigehalten

werden , ſodaß hier manche Übertretung der Statuten der Gewand

ſchneider ohne Sühne geblieben ſein mag.

1) D. S. 184 .
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a . H. (1911. ) 56 S. 80. Hannover, E93 . am Georgsplat, Progr. 1911 .

30 Möller, Georg: Das herzogl. braunſchw .-Lüneburgiſche Landeshauptarchiv

zu Wolfenbüttel. (M. Beil.) (Herald. Mitteilgn, Ig. 22, 67–69.)1

31 Führer durch die Sammlungen des Muſeumsvereins für das Fürſtentum

Lüneburg. II. D. Kirchl. Abt. U. Mitw . d . Minna Scriba bearb. v. Wils

helm Reinecke. Lüneburg 1911. IX , 180 S. 80.

32 Müller - Brauel, Hans : Mein 3epener Heimatmuſeum . (D. Land, Jg.

19, 148-150, 173-174.)

33 Staden , Wilhelm 0.: Das Heimatmuſeum zu Stade . (Niederſachſen, Ig..

16, 427-429 .)

:

1

II. Geſchichtliche Hilfswillenſchaften .

1. Inſchriftenkunde.

34 flemes, Chriſtian : hausinſchriften in Groß - Buchholz, Klein - Buchholz:

und Bothfeld. (Hannoverld , 3g . 5, 200-204.)

35 Hausinſchriften aus den Schafbergen bei Osnabrüc . (Niederſachſen, Ig. 17,

168.)

86 Lehne : Inſchrift über dem Portal des früheren Amtsgerichts in Lindau

a . h. (Heimatld , Ig. 7 , 104.)

1

-

2. Geſchlechters und Wappenkunde.

37 Arnswaldt, Werner Conſtantin v.: Zu unſerer farbigen Kunſtbeilage.

[Wappenabbildungen ). ( Familiengeſchichtl. BIL., Jg . 9, 79.)

38 — Über Wappen als Sippſchaftszeichen . ( Familiengeſchichtl. BIL., 3g. 9

190—192.)

89 — : 3u unſerer farbigen Wappenbeilage. ( Familiengeſchichtl. BIL. , Jg. 9 ,

109-110.)

40 — : Wappenfenſter des Turdt von Einem . 1609. ( Familiengeſchichtl. BII. ,

19. 9, 59.)

41 Buhmann, Friedrich : Wenig bekannte heraldiſche Kunſtſchäße in der

Münſterkirche zu Hameln a. d. W. (herald. Mitteilgn, Jg. 22, 69–70 ;

87-88 ; 93–94 .)

1
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42 Haten, Roderich v.: Dr. Eiſenbarts Wappen und Grabdentmal (in hans

noverſch Münden ). (Arch. f. Stamms u . Wappentde, Jg. 11 , 183–184.)

43 moller, Georg : Geſchichtliches über das Braunſchweig - Lüneburgiſche

Wappen. (Herald . Mitteilgn , Ig . 22, 6–8; 13–15 ; 18-20.)

44 —; Die Freiherrn von Haltett und deren Wappen. (M. Beil. ] (Herald.

Mitteilgn , Ig . 22, 55-56 ; 63-64.)

45 Rolcher : Etwas Heraldiſches von der zweihundertjährigen Jubelfeier des

Oberlandesgerichts Celle. (Herald . Mitteilgn , Ig . 22, 76-77.)

46 Weber, K. W.: Das Wappen der Stadt Moringen. M. Beil. u. Nachtr.

(Herald. Mitteilgn, Jg. 22, 2–5 ; 13-15 ; 18—20 ; 40.)

.

3. Münz- und Medaillenkunde.

-47 Bahrfeldt, M.: Die Münzen des Bistums Rageburg. 1. (Jahrbb. u.

Jahresber. 8. Der. f. medlenburg. Geſch ., 3g. 76, 288-306 .)

48 Engelke : Die Grafen von Diepholz, ihre Wappen u . ihre Münzen .

(Berlin. Münzbli. , Ig . 32, 131–135; 155–160.) Auch als Sonderabdr.

erſch. Berlin 1911. 12 S. 1 Taf. 8o.

49 Friederich, Karl : Die Münzen und Medaillen des Hauſes Stolberg u. die

Geſchid te ſeines Münzweſens. Dresden 1911. VIII, 427 S., m. Abb. u. 38

Lichtortaf. 40.

50 Günther, Friedrich : Nachtrag zu dem Aufſaße : Zur Geſchichte der har

ziſchen Münzſtätten (im 41. Ige d . Harz-Zeitſchr.). ( Zeitſchr. d . Harz.Der .,

Jg. 44 , 284-291.)

51 Hauer, Karl : Unedierter Achtgröſcher 1791 Karl Wilhelm Ferdinands v .

Braunſchweig. (Berlin. Münzbll., Jg. 32, 84.)

52 probizt . Ohſtorff, Günther frh .: Münzen und Medaillen des König .

reiches Weſtfalen. (numismat. Zeitſchr., n.F. Bd 4, 133–149.)

53 Schweb , T.: Unedierter Achtgröſcher 1791 Carl Wilh. Ferdinands don

Braunſchweig. (Berlin. Münzbll., Ig. 32, 119.)

54 -: Ein merkwürdiges 2 -Mariengroſchenſtüd des Herzogs Auguſt d. J.

von Wolfenbüttel. (Berlin . Münzbli., 3g . 32, 38.)

55 Tergaſt : 3ur oftfrieſ. Münzgeſchichte. Ein ſeltener Doppelthaler Enno's II .

(Upſtalsboombll. f. oſtfrieſ. Geſch. u. Heimatede, Jg. 1, 15-17.)

III. Landes- und Volkskunde .

1. Landeskunde .

a ) Landeskundliche Geſamtdarſtellungen . - Kartographie.

56 Linde, Richard : Die Lüneburger Heide. m. 106 Abb . , 4 farb . Naturauf

nahmen u. 1 Kte. 4. Aufl. Bielefeld 1911. VII, 158 S. 80. (Land u. Leute.

Neue Aufl. Bd 18.)
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57 Olbricht, K .: Die LüneburgerHeide. E. landeskundl. Ueberblick . (Hannod.

Geſchichtsbil., Jg. 14 , 151–165 .)

.

58 Hiſtoriſch - kartographiſche Ausſtellung von Niederſachſen und von Plänen

der Stadt Braunſchweig 3. 12. Derſamml. Dtſch. Hiſtoriker in Braunſchw .,

deranſtaltet in der Stadt, Gewerbeſchule. . . Katalog. Braunſchweig 1911 .

IV , 26 S. 80.

59 Karte des harzes. 1 :50000 . Hrsg. d. Harztlub. BI. 6 : Brođen .Meßtiſchbll.:

Bad Harzburg, Wernigerode, St. Andreasberg, Elbingerode. Ausg. A (I.)

m. Höhenlinien u. Schummerg ., Ausg. B ( II.) nur m. Höhenlinien, Ausg.

C ( III .) ohne Höhenl. u. ohne Schummerg., Ausg. D (IV.) m. Höhenl. ohne

Rotüberdr. der Wanderwege I. O. Quedlinburg 1911. Farbdr.

60 Karte des Deutſchen Reichs. 1 : 100000. Abt.: Kgr. Preußen. Hrsg. v . d .

kartograph. Abteilung 0. tgl. preuß. Landesaufnahme. Berlin 1911. Nr.

336. Goslar. Ausg . A. u. C. Kupferſt. u. Umdr. Nr. 481. Hildesheim .

Ausg. B. Farbdr.

61 Karte der Umgebung von Braunſchweig und Wolfenbüttel. 1 : 100000 .

Bearb . in d . kartograph. Abteilung d. kgl. preuß. Landesaufnahme 1964 .

Berlin 1911. Lith.

62 Karte der Umgebung von Bremen. 1 : 100 000. Bearb. in d. kartograph

Abteilung d . tgl. preuß. Landesaufnahme 1904. Berlin 1911. Farbdr.

63 Karte der Umgegend von Göttingen. 1 : 100 000. Bearb. in d . kartograph.

Abteilung d. tgl. preuß . Landesaufnahme 1901. Berlin 1911. Lith.

64 Karte der Umgebung von Hamburg, Altona, Wandsbek, Stade und har

burg. 1 : 100 000. Bearb. in d . kartograph. Abteilung d. tgl. preuß. Landess

aufnahme 1904. Berlin 1911. Lith.

65 Karte der Umgebung von Hameln. 1 : 100000. Bearb. in d. kartograph.

Abteilung d . tgl. preuß. Landesaufnahme. Berlin (1911.)

66 Karte der Umgebung von Hannover. 1 : 100 000. Bearb. in d . kartograph.

Abteilung d. kgl. preuß. Landesaufnahme 1909. Berlin 1911. Lith .

6'7 Karte der Umgebung von Hildesheim. 1 : 100000. Bearb. in d. kartograph.

Abteilung d. kgl. preuß. Candesaufnahme 1901. Berlin 1911. Lith.

68 Karte der Umgebung von Münden. 1 : 100 000. Bearb. in d. kartograph.

Abteilung d. kgl. preuß . Landesaufnahme 1910. Berlin 1911. Lith.

69 Karte der Umgebung von Osnabrüc. 1 : 100 000. Bearb. in d . kartograph .

Abteilung d. tgl. preuß. Landesaufnahme 1908. Berlin 1911. Lith.

*70 Karte der Umgebung von Oſterode. 1 : 100000. Bearb. in d . tartograph.

Abteilung d . kgl. preuß . Landesaufnahme 1908. Berlin 1911. Lith.

71 Karte der Umgebung von Stade. 1 : 100 000. Bearb. in d . kartograph .

Abteilung d. tgl. preuß. Landesaufnahme 1908. Berlin 1911. Lith.

72 müller, Guſt.: Neue Spezialfarte der Umgebung von Hildesheim, umf.

d. Kr. Hildesheim , Marienburg, Gronau, Alfeld, Peine u. Nachbargebiete.

Nach d . Generalſtabs-Aufn. u. a. amti. Mitteil, bearb. Hildesheim (1911.)

Lith . , kol.

73 - Johannes : Die älteſten Karten des Eichsfeldes. E. kartograph .-hiſtor.

Studie m. 5 Abb. (Unſ. Eichsfeld, Ig. 6 , 1-19. )

1

1913 14
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74 Spezialkarte der weiteren Umgebung von Bremen. 1 : 125 000. ( Nach d.

neueſten Stande bearb.) Bremen 1911. Farbdr.

75 Stromkarte der Unterelbe. 1 : 6000. Hrsg . v . der Waſſerbaudirektion . 6.

Brunshauſen. Hamburg 1910.

76 Stromkarte der Unterelbe. 1 : 6000. Hrsg. v . Bureau f. Strom- u. Hafenbau.

(neue Aufl.) 4. Lühe-Oſt. Hamburg (1911.)

77 Umgebungskarte von Verden. 1 : 100000 . Bearb. in d. kartograph . Abs

teilung d . tgl. preuß . Landesaufnahme . Berlin 1911 .

:

b) Phyſiſche Landeskunde.

78 Behme : Wanderdünen und Flugſand . ( Illuſtr. Rundſchau, Jg. 1911 ,

35—37.)

79 Bertram, Franz : Waſſer- und Erdbeben im Kurfürſtentum Hannover 1755.

u. 1756. (Hannoverld, Ig. 5 , 272-274 .)

80 Braun , 6.: Die neuzeitliche Stellung der Nordſeeküſte. (Petermanns

Mitteilgn, Ig. 57, H. 7.)

81 for, R.: Die Oberflächengeſtaltung des norddeutſchen Flachlandes nach

Wahnſchaffe. (Geograph. Anzeiger, Ig. 12 , h . 1.)

82 G ehne, hans : Beiträge zur Morphologie des öſtlichen Harzes. Halle a. S.

Phil. Diſſ. 1911. 70 S. , 2 Taf. 80.

83 Giffen, A. E. dan : het dalingsvraagſtut der Alluviale Nordſeekuſten, in ,

verband met beſtudeering der terpen . (Tijdſchr. v . Geſchiedenis, Land- en

Dolkentde 1910.)

84 Löns, Hermann : Drei Recen der Dorzeit. [Bär, Luchs u . Wolf. ) (Nieders

ſachſen , Ig . 16, 244–245 .)

85 Olbricht, K.: Der geologiſche Aufbau und die Oberflächengeſtaltung Nords

Weſtdeutſchlands. (Hannov. Geſchichtsbl ., Ig . 14 , 228–254.)

86 Rafehorn , franz: Die Flußdichte im Harze und in ſeinem nördlichen Dor:

lande. Halle a. $ . Phil. Diſſ. 1911. 56 S. 1 Kt. 80. Aus : Zeitſchr. f. Gewäſs.

ſerkunde, Bd 11 , H. 1 .

87 Schöndorf, fr.: Die geologiſchen Verhältniſſe der Umgegend von Hans

nover. M. 7 Taf. u. 4 Abb. im Tert. (Feſtbuch d . Hannov. Prov. - Lehrers.

vereins zu hann , v . 3.-5 . Okt. 1911. Literar. Teil, 3—20.)

88 Schroeder, Henry : Über Oberen Emſcher weſtlich Hildesheim und die

Regreſſion des Emſchers im Harzdorlande. Berlin 1911. S. 232—241 . 80.

Aus : Jahrbuch der tgl. preuß . geolog. Landesanſtalt.

89 Schucht, f.: Die Harlebucht, ihre Entſtehung und Verlandung . Aurich

1911. 44 S. m. 6 Ktn - Skizzen u. 1 Kte 80. (Abhandlgn u . Dorträge 3 .

Geich. Oſtfrieslands , H. 16.)

90 Schütte, h .: Die Entſtehung der Seemarſchen . Berlin 1911. 49 S. 80 .

(Arbeiten d. dtſch . Landwirtſchafts-Geſellſch ., H. 178.)

91 siebs, Auguſt : Über die Mergeltuhlen des Regierungsbezirts Stade.

( Hannoverld , 3g . 5 , 111-112.)

1

.

5
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92 Wahnſchaffe, Felix : Über die Gliederung der Glazialbildungen Nord:

deutſchlands u. d . Stellung d. norddeutſchen Randlöſſes. Berlin 1911. 80.

(Aus: 3eitſchr. f. Gletſchertde, Bd 5. )

93 Wattenberg, Hermann : Der ſüdlichſte Gebirgszug der Provinz Han

noper. (Niederſachſen, Ig . 16 , 442–444 .)

94 Wehrhahn, W.: Die geologiſch -heimattundliche Ausſtellung auf d . 25 .

Prov.-Lehrerverſamml. d. 4.-6. Okt. in hann. Hierzu 12 Orig .- Aufn.

(Juſtr. Rundſchau, Jg . 1911 , 91-95. )

95 Wildpang, Dodo : 3ur Geologie des plytenberges bei Leer. (Upſtals :

boombll., Jg . 1 , 46-49.)

96 -: Eine prähiſtoriſche Kataſtrophe an der deutſchen Nordſeeküſte u. ihr

Einfluß auf die ſpätere Geſtaltung der Alluviallandſchaft zwiſchen der Len

u. dem Dollart. Emden 1911. 67 S. m. 1 Kte, 1 Taf u. 5 Fig . im Tert. 80.

c) Hiſtoriſch - politiſche Landeskunde.

97 Borchling, T.: Der Name der Inſel Borkum . ( Upſtalsboomblr., Ig. 1 ,

8-10 ; 36 - 37.)

98 Dorfbezirksnamen aus Krummhörn , Loquard , Ryſum. (Upſtalsboombll.,

Jg . 1 , 12-18 . )

99 Eidhoff, P.: Tedlenburg - Signalburg . (Korreſpondenzbl. d. Der. f .

niederdtſche Sprachforſchg, H. 31 , 25-27. )

100 Flur- und Wegenamen aus Loquard. (Auswahl.) (Upſtalsboombli., Jg . 1 ,

11-12.)

101 Jellinghaus , H.: Der Name Osnabrück. (Mitteilgn d. Der. f. Geſch .

u. Landeskde v. Osnabrüd, Bd 35, 127-139.)

102 Klinge , Rudolf : Der Kipphut bei Sarſtedt. (Hannoverld , Jg . 5 ,

248–250.)

103 Menzel, hans : Vom Weinberg bei Nette . (Niederſachſen , Jg . 16 , 210.)

104 Müller, A.: Wörgebar. [Berg bei Stade . ] (Niederſachſen , jg . 16,

434–435 .)

105 Oppel, A.: Die deutſchen Seeſtädte an der Nords und Oſtſee. E. wirts

ſchaftsgeogr. Vergleich. (Geogr. Zeitſchr., Ig. 17, 517–29 ; 565—77 ;

685-703.)

106 Ortſchaftsverzeichnis des Herzogtums Braunſchweig auf Grund der Dolls

zählung vom 1. Dez. 1910. Hrsg. v . herzogl. Statiſt. Amte im Juli 1911 .

Braunſchweig 1911. 40 S. 80.

1

107 Kühnel, P.: Noch ein Wort zur Frage : Finden ſich Spuren der Slawen

im mittleren und weſtlichen Hannover? (3eitſchr. d . hiſt. Der. f. Nieder

ſachſen, Jg . 76 , H. 1 , 83. )

108 Müller, Ioh .: Gehört Nordweſtdeutſchland den Slawen ? [Kritik von :

Kühnel, P .: finden ſich noch Spuren der Slawen im mittleren u. weſti.

Hannover ?] (Jahresber. d. Männer d. Morgenſtern, Ig. 12, 128—131 .)

14*
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109 Ohneorge, Wilhelm : Ausbreitung und Ende der Slawen zwiſchen

Nieder-Elbe und Oder. E. Beitr. 3. Geſch. d. Wendenkriege, 3. Charat.

teriſtil Helmolds ſowie 3. hiſt. Topographie u. Namentde Nordalbingiens.

Lübec 1911. 404 S. 80. Erſch. auch in : Zeitſchr. d. Der. f . Lübed .Geſch .

u. Altertumstde, Bd 12, 113-336 ; 13 , 1-180.

:

110 müller, Johannes : Frankentoloniſation auf dem Eichsfelde. E. Beitr .

3. Siedelgskde u. älteren Wirtſchaftsgeſch . Weſtthüringens u. Niederſachs

ſens. M. 1 Kte. Halle 1911. XIV, 117 S. 80. ( Forſchungen zur thüringiſch .

ſächſiſchen Geſchichte, h. 2.)

111 Schumann, Arthur : Die obere Siedelungsgrenze am Nordrande der

deutſchen Mittelgebirge. T. 1. Die Gebirge weſtlich der Elbe. Leipzig,

Phil. Diff. 1911 , 173 S. m. 3 Taf. 80.

112 Sievers, mar: Die Bevölkerungs- und Siedelungsverhältniſſe der Lünes

burger Südheide mit beſ. Berückſicht. d . legten 40 Jahre, Marburg, Phil.

Diſſ. 1911. 109 S., 4 Taf. 80.1

.

d) Statiſtit.

113 Summariſcher Extrakt der Untertanen des Amtes Gieboldehauſen 1675 .

(Mitget. v . K.) (Heimatld, Ig . 7 , 191.)

114 Kornpreiſe im 17. Jahrhundert. (Heimattl, a. d . Amte Burgwedel, 3g. 3,

119.)

e) Reiſen.

115 Olbers, W.: Don Bremen nach Helgoland im Juli 1798. ( Dtiche Geos

graph. Bu. , 1911 , 10–16.)

116 Straſſer, C. Th.: Eine Reiſe durch Niederſachſen im 17. Jahrhundert.

(Hannoverld, Ig . 5, 40–42.)

2. Hiſtoriſche Volkskunde.

a) Vor- und Frühgeſchichte.

117 Benede, Theodor : fundbericht aus Harburg. (Niederſachſen, Ig. 16,

238.)

118 -: Neue Funde auf dem Marmstorfer Urnenfriedhofe . [Nebſt Abb.]

(Niederſachſen, Ig. 16, 386–387.)

119 Berner : Grabungen beim Burgwal zwiſchen Altenwalde und Arenich .

(Jahresber. d . Männer v. Morgenſtern, Ig. 12, 159–161.)

120 Hahne, hans : Die Moorleichenreſte im Provinzial-Muſeum zu Hannover.

( Jahrb. d . Prov .-Muj. zu hannover, Jg . 1909/10 T. 2, 1–32. hann. 1911.)

121 Knoke, F.: Die Burg auf dem Rerenberge bei Qeſede. (Mitteilgn d. Der.

f. Geſch. u . Landeskde v . Osnabrüd, Bd 35, 140-149.)

122 —: Die Wittekindsburg an der Nette. (Mitteilgn d . Der. f. Geſch . u.

Landestde v. Osnabrüd, Bd 35, 150—155.)
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128 Lampe, W.: Auf den Spuren der Steinzeit im ſüdlichen Hannover.

(Hannov. Schulzeitg, Jg . 47, 15-16 .)

124 Mushardt, Martin : Nachrichten in „ Palaeo -Gentilismus-Bremensis "

über vorgeſchichtliche Denkmäler und Funde in den Kreiſen Lehe und

Geeſtemünde. Don Hans Müller - Brauel. (Jahresber. d. Männer d. Mors

genſtern , Jg. 12, 140-144 .)

125 Rüther, h.: Statiſtiſche Aufnahme der vorgeſchichtlichen Denkmäler u.

Altertümer in unſerem Bezirte. (Stader Arch ., n . $ . h. 1 , 120-128 .)

126 Schübeler : Bericht über die im Jahre 1910 vorgenommenen Ausgras

bungen. 1. Das Steintammergrab bei Altenwalde, Kr. Lehe. 2. Die Grabs

hügel. 3. Das Urnenfeld bei Weſterwanna, Kr. hadeln . 4. Sonſtige

Grabungen. ( Jahresber. d . Männer v. Morgenſtern, Ig. 12, 177–201.)

127 Schwantes, Guſtav : Die älteſten Urnenfriedhöfe bei Ülzen und Lüne

burg. m . e. Beitrage d. M. M. Lienau. Hannover 1911. IX, 163 S. m.

Abb . u. 33 Taf. (Die Urnenfriedhöfe in Niederſachſen . Hrsg . von T.

Scuchhardt. Bd 1 , H. 1. 2.)

128 Seed, Otto : Der Hildesheimer Silberfund. (Dtſche Rundſchau , Bd 147,

896-402.)

129 Stengel, A .: Altgermaniſche Kultſtätten im Harz. ( E. Beitrag 3. Los

ſung d. Opferſteinfrage.) (Aſtronom . Korr. , 1911 , 2, 25—28; 3, 47–49.)

180 Donhof, R.: Die Urbevölkerung Niederſachſens. (Niederſachſen, Ig. 17,

150—152.)

b) mittelalter und neuzeit.

a ) Allgemeines .

131 Fuhle, Franz: Beiträge zur Braunſchweiger Doltstunde. m. Abb. a. d.

Sammign d . Städt. Muſ. Braunſchweig 1911. 28 S. , 9 Taf. 40.

132 Thies , Wilhelm : Niederſächſiſches Bauerntum . Kulturgeſch . Bilder.

Hannover 1911. IV, 240 S. 80.

B) Dorf und haus, Tracht und Gerät.

183 Unglaub, F .: Die Diele im niederſächſiſchen Bauernhaus und norddeute

ſchen Bürgerhaus. (Zeitſchr. d . Der. f. Lübeck . Geſch . u. Altertumstde,

BS 18, 181-357 .)

134 Damm, Richard d.: Eine intereſſante ,,Braut-Kiſte " (= Truhe) im Hildess

heimer Römer -Muſeum . (Familiengeſchichtl. BI. , 3g. 9, 39.)

7 ) Sitte und Brauch .

185 Andree, Richard : Katholiſche Überlebſel beim evangeliſchen Volte.

( Zeitſchr. d . Der. f. Doltside, Ig. 21 , 113–125 .)

186 Bernstorf, Otto : Neujahrsgebräuche im Lüneburgiſchen vor fünfzig

Jahren . (Hannoverld, Ig. 5, 10-11.)

137 Bieſter, Auguſt: Hochzeit. Ein Charakterbild aus dem niederſächſiſchen

Dorfleben ,- wie es war. (Nienburger Gegend.) (Niederſachſen, Jg . 16,281 .)
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138 Blume, Hermann : Faſtnachtsgebräuche in Stadt und Land Hildesheim.

(Niederſachſen, Ig. 16, 252—253.)

139 Deiter, h .: Die Spinnſtuben im Kalenbergiſchen vor 50 Jahren. (Han

noverld , Ig . 5, 204—205.)

140 Gebräuche beim Verkauf von Grundſtüden in früheren Zeiten . (Nieders

ſachſen , Ig . 17 , 187.)

141 Gerloff,Berta :Das Winter- oder Bauernbier. (Kreis Winſen a.d. Aller .)

( Niederſachſen, Ig. 16, 181–185 .)

142 Das ,,Hammellaufen“ im Calenbergſchen. (Hannoverld , Ig . 5, 48.)

143 Jaeger, J.: Der Hausmann zu Duderſtadt. (Heimatld, Jg. 7, 144.)

144 — : Wie die Ratsherren in unſerer Heimat zu Tiſche ſaßen. (Heimatld ,

Ig . 7 , 131-132.)

145 Jard , Karl: Eine Gilde in Engelſchoff [ bei Himmelpforten ]. (Stader

Arch ., N. F.H. 1 , 134-136.)

146 Küd, Eduard, u. Heinr. Sohnrey : Feſte und Spiele des deutſchen Lands

volts. 3. A. d . dtchen Der. f. ländl . Wohlfahrtss u. Helmatpflege hrsg.

2. neu bearb. Aufl. Berlin 1911. 312 S. 80.

147 — , u . Elfriede Schönhagen : Heidjers Tanzmuſik. 28 Bauerntänze a.

d . Lüneb. Heide (f. Klavier), in Verb. m. d . dtſchen Ver. f . ländl. Wohl

fahrts- u . Heimatpflege hrsg . m. Tanzerl., 12 Abb. u. e . Abh . üb . Tanz

bräuche u. Heidekomponiſten. Berlin 1911. 68 S. 21X24 cm.

148 Laue, Heinrich : Buernbeer. (Niederſachſen, Jg . 16, 236.)

149 mente : hochzeitsgebräuche im hannoverſchen Wendlande. ( Hannoverld,

3g. 5 , 31–33 .)

150 Oſtergebräuche. (Niederſachſen, 3g . 16, 299-302.)

151 pauls, Th .: St. Nikolaus. ( Upſtalsboombll., Jg . 1 , 41-42 .)

152 Schlieter, fr.: Das Einhänſeln. (Niederſachſen , 3g. 16, 257.)

153 Stüve, L.: Kinderſpiele . (Aus d. Kreiſe Tedlenburg .) (Niederſachſen,

Ig . 16, 312.)

154 Walter , Heinrich : St. Nikolausfeier im Nordweſten hannoverlands.

(Hannoverld, Ig. 5 , 269.)

155 Wendland , Anna: Stadthannoverſche Geſelligkeit vor 100 Jahren

(Hannop. Geſchichtsbll., 3g . 14, 385-407.)

8) Sprache.

156 Bloď, R.: Die mundartliche Ausſprache der Ortsnamen im alten Harz

gau. (Zeitſchr. f. dtſche Mundarten , Ig . 1911 , 22—25. )

157 Böhling, Georg : Einflüſſe der plattdeutſchen Umgegend auf das hoch

deutſche der Stadt Hannover. (Hannov . Geſchichtsbil., Ig . 14, 372–382.)

158 Groeneveld, Enno : Der Name Feenders, ein Beitr. 3. Entwidlg d. Fa

miliennamen in Oſtfriesland. (Upſtalsboombl., 3g . 1 , 43—44.)

159 Hahn, Louis : Das eindringen der neuhochdeutſchen ſchriftſprache in Oſts

friesland vom geſchichtl. ſtandpunkte. 1. 3ur geſchichte d. oftfries, tanzlei

ſprache. Halle a. S., Phil. Diff. 1911. 99 S. 80. (Erſch. vollſt. in : Teutonia ,

H. 24. 1912.)

:
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1160 Ritter, f.: Eala fria frejena. (Upſtalsboombl ., Ig . 1 , 4—7.)

161 Alte oſtfrieſiſche Schaufel-Reime. (Upſtalsboombl ., Jg . 1 , 38-41 .)

162 Schütte, Otto : Volkstümliche Obſt- und Speiſennamen im Brauns

ſchweigiſchen. ( Zeitſchr. d . Der . f . Dolfskde, Ig. 21, 276–278.)

163 Schumann, Colmar : Mundartliches aus hohegeiß . (Zeitſchr. f . dtſche

Mundarten, Jg. 1911 , 25–36 .)

164 3ahrenhuſen : Aus der Mundart von Horneburg (hann.) u . Umgegend.

(Korreſpondenzbl. d . Der. f. niederdtſche Sprachforſchg, H. 31 , 66-68 . ))

165 3eugniſſe für das Fortleben der altfrieſiſchen Sprache in Oſtfriesland.

(Upſtalsboombl ., Ig . 1 , 10.)1

166 Borchling, C.: Der Anteil des Niederdeutſchen am Lehnwörterſchage der

weſtſlawiſchen Sprachen. (Jahrb . d . Der . f. niederdtſche Sprachforſchg, 34 ,

75–95.)

167 Kühnel, P.: Intereſſante ſlawiſche (und niederdeutſche) Sprachüberreſte

im hannoverſchen Wendlande. (lachträge.) (Hannoverld , 3g . 5 , 107

-108 .)

168 -: Intereſſante ſlawiſche Sprachreſte im hannoverſchen Wendlande.

(Hannoverld , Ig . 5 , 205–207 .)

-

6 ) Sagen und Aberglauben.

1

169 Elliffen, 0. A.: Peuple sauvage, nommé Haidſchnud. Ein Beiſpiel

von Legendenentſtehung. (Hann. Geſchichtsbl ., Ig. 14 , 165—167 .)

170 6 ottlieb , 30. : Die Glodenſage don Hilterode. (Niederſachſen, 3g . 16 ,

254-255 .)

171 Koch, 6.: Einige Gieboldehäuſer Sagen. Mitget. (Heimatld , Ig . 7 ,

169-170. )

172 Löffler, Kl.: Ein wildes Volt, genannt Heidſchnuden . (Niederſachſen )

Jg . 16 , 328-329 .)

173 Sundermann, Fr.: Dom „haidſchnuđenvolt“ . (Niederſachſen, Jg. 16,

503.)

174 Thoden, h .: Altes aus dem Delm . (Stader Arch ., N. F. H. 1 , 129–132 .

175 Timmermann, fr .: Das Leinetal die Heimat der Nibelungenſage.

(Niederſachſen, Ig. 16 , 315-320 .)

176 Wilfer , Ludwig : Das Leinetal – die Heimat der Nibelungenſage ??

Anmerk. zu dem Aufſatz von Fr. Timmermann in „ Niederſachſen Nr. 15.

1911 , (Niederſachſen , Ig . 16, 368. )
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IV. Allgemeine Geſchichte des Landes und des

fürſtenhauſes .

1. Das welftſe Sürftenhaus .

177 Arnswaldt, Werner Conſtantin 0.: Anna Eleonore von Heſſen -Darms.

ſtadt, Gattin des Herzogs Georg von Braunſchweig und Lüneburg. (Hans

noperld , Jg. 5 , 169-171.)

178 Ermler, 3 .: Die Briefe der Liſelotte als Geſchichtsquelle über ihre deutſche

Verwandtſchaft. Münſter 1911. VII, 93 S. 80.

179 fellersmann : Das Denkmal bei Dellinghauſen . ( Zur Erinnerung an

den Sieg Herzog Ferdinands v. Braunſchweig 1761.] (Heimatll. a. d . Amtep

Burgwedel, Jg . 3, 131-139.)

180 Forſt, Otto : Über die Abſtammung der Herzogin Helvigis (Heilwig) von

Braunſchweig. (Braunſchweig. Mag., Bd 17, 148–151 .)

181 Greenwood, Alice Drayton : Lives of the Hanoverian queens

of England. Vol. 2. Charlotte Sophia of Mecklenburg - Strelitz ,

queen of George III., Amelia Elizabeth Caroline of Brunswick,

queen of George IV ., Adelaide of Saxe -Meiningen, queen of

William IV. London 1911. 554 S. 80.

182 hahne, Otto : Die Erziehung Herzog Karls I, von Braunſchweig - Lünes

burg in den Jahren 1720—1722. Braunſchweig 1911. 20 S. 40. Braun.

ſchweig, hrz. Wilhelm -Gymn. Oſterprogr. 1911 .

183
—: Die Hochzeit zu Torgau am 14. (25.) Oktober 1711. (Hanauer Ge

ſchichtsbu ., Nr. 1 , 265–271.)

184 Regula : Das Eheſtandsbuch der Herzogin Eliſabeth von Braunſchweigs

Lüneburg ( 1550 ). (Zeitſchr. d. Geſellſch . f. niederſächſ. Kirchengeſah .. Ig. 16,

280—294.)

185 Zimmermann, Paul : Das Haus Braunſchweig-Grubenhagen, e. geneas

log.-biograph. Derſuch. Wolfenbüttel 1911. VII, 70 S. m. 1 Stammtaf. 40.

3

1

2. Dynaſten und edle Herren .

186 Bode, Georg : Herkunft und Heimat Gunzelins von Hagen, des erſten.

Grafen von Schwerin. Wolfenbüttel 1911. 76 S. 80.

187 mener Seedorf, Wilhelm : Geſchichte der Grafen von Ratzeburg.

und Dannenberg. ( Jahrbb. u . Jahresber. d. Der. f. medlenburg. Geſa..

3g. 76 , 1-160.) Vgl. 1910 Nr. 234.

188 Wolff, Richard: Der Urſprung des Honſteiner Grafengeſchlechtes.

(Zeitſchr. d. Harz-Der. , Ig. 44 , 307–311.)

189 Wolters, Ernſt Georg : Geſchichte der Grafen von Stade, auf Grund

alter und neuer Arbeiten. (Stader Arch ., N. F. H. 1 , 57—87.)

.

1
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. !

v. politiſche Geſchichte ,

1. Don den Römerkriegen bis zum Beginn des

16. Jahrhunderts .

190 holder - Egger, 0.: Über eine 2. neue Widutind - Handſchrift. (Neues

Arch. d . Geſ. f. ält. dtſche Geſchichtskde, 36, 521–537.)

191 Koenig , Rudolf: Stiliſtiſche Unterſuchungen zur Braunſchweigiſchen

Reimhronit. Hade a. S. , Phil. Diff. 1911. VIII, 109 S. 80.

S

.

192 Braun, Paul : Die angebliche Schuld Konrads von Marburg an dem

Kreuzzug gegen die Stedinger vom Jahre 1234. (Jahresber. d . Männer

v . Morgenſtern, Ig. 12, 74–79.)

193 Hade, Thdr.: Barenaue im Jahre 9 n. Chr. E. Beitr. 3. Löſung der

Darusfrage. Osnabrüd 1911. 72 S. 80.

191 haller, Johannes : Der Sturz Heinrichs des Löwen. ( Arch. f. Urku ndens:

forſchg, Bd 3, 293—450 .) Auch als Sonderabdr. erſch . Leipzig 1911. 80..

195 Often, d. d.: Die Altſachſen. (Jahresber. d . Männer v. Morgenſtern,

3g . 12 , 1-46 .)

196 (Handſchriftl. Notizen über den Lüneburger Prälatenkrieg. ] (Erwähnt in :

Eine neueZeitung vom Berge Sinai 1511. fragm. e. niederdtſchen Druces.

Deröff. d. m. Perlbach .) (Zahrb. d . Der. f. niederdtſche Sprachforſche

37, 58.)

197 Schmidt, Ludwig : Geſchichte der deutſchen Stämme bis 3. Ausgan ge der

Dölkerwanderung. Abt. 2, Buch 1. ( Die Ingwäonen.) Berlin 1911 , 93 S.

80. (Quellen u. Forſchgn 3. alten Geſch. u . Geogr. , H. 24.)

198 -: Zur Sachſenforſchung. (Hiſt. Vierteljahrsſchr., Ig. 14, 1-11 .)

199 Thomae, Curt: Die Stellung der erſten deutſchen Herrſcher zur Nord- u.

Oſtſee bis 3. Beginn des ſaliſchen Kaiſerhauſes. Halle a . S. Phil. Diſ

1910. 104 S. 80.

200 W ilſer, Ludwig : Armins Ende. (Niederſachſen, Ig. 16, 447.)

2. Don 1500 bis zum weſtfäliſchen Frieden ( 1648 ).

201 Elſter, Otto : Piccolomini in Braunſchweig. M. Attenſtüden a . d . Arch .

in Schloß nachod. (Jahrb . d. Geſchichtsver. f.d. Herzogt. Braunſchweig

Ig. 10, 46-88.)

202 Hagedorn, B.: Die Mansfelder in Oſtfriesland. (Aus der Chronik von

Kolimar in Holſtein .) ( Upſtalsboombli, jg . 1 , 34.)

203 Haſſebraut, Guſtav : Herzog Friedrich Ulrich und die Stadt Brauns

hweig. 1. Die Stadt Braunſchweig vor 1615. (Jahrb . d . Geſchichtsver. f.

d . Herzogt. Braunſchweig, Ig. 10, 151–172.)

204 Drei Briefe des Herzogs Heinrich Julius zu Br[aunſchweig) u . Lün[eburg. I.

(Braunſchweig. Mag. , Bd 17 , 66-68.)

205 Knieb, Philipp: Der 30jährige Krieg und das Eichsfeld. (Fortſ ) (Unf.

Eichsfeld, 3g . 6, 25–50 ; 69-92 ; 143-166 ; 198-223 .)
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206 Roſcher: Kurfürſt Moriß von Sachſen vor Derden Dezember 1650

Jan. 1551. (Zeitſchr. d . hiſt. Der. f. Niederſachſen, Ig . 76, H. 2, 119–135.)

207 Stempell, R.: Der Bauernkrieg auf dem Eichsfelde. m. 5 Beil. ( Zeitſchr.

d . hiſt. Der. f . Niederſachſen , Ig . 76 , H. 4, 1–63.)

208 Ein denkwürdiger Dertrag . ( 1611.) (Hannoverld , Ig . 5, 95.)

3. Von 1648 bis zum Wiener Kongreß (1815 ).

209 Bertheau : Zur Geſchichte der Voltserhebung in Lauenburg im Jahre

1813. ( Archid. d . Der. f. d . Geſch. d. herzogt. Lauenb . , Bd 10, H. 1 ,

80–85 .)

210 Boſenid, 6.: Dor 100 Jahren. Erinnergn a. d . franzoſenherrſch. an d .

Niederelbe 1803-1814. M. Bildſchmuck u. Kten. Wilhelmsburg 1910.

84 S. 80.

211 Cazalas, E.: De Stralsund à Lunebourg, épisode de la campagne

de 1813. Paris 1911. 67 S. 80.

212 Duvernon, v .: Der Winterfeldzug des Herzogs Ferdinand von Brauns

ſchweig und das Treffen bei Langenſalza am 15. Februar 1761. (Militärs

wochenbl. 1911 , Nr . 95, 3162-67 ; 3189-91 ; 3209-14 ; 96, 476-91.)

213 fellersmann : Vor hundert Jahren. (Fortſ .) (Heimatkl. a . d . Amte

Burgwedel, Ig. 3,5-6 (vielm . 17–18] ; 28–29 ; 51-53 ; 65-66 ; 77–

79 ; 89–90 .)

214 Förſter fled s Kriegsfahrt und Gefangenſchaft in Rußland 1812-1814.

Neu bearb. v . A. Tedlenburg . 2. Aufl. M. e. Anh. Hildesheim 1911. XI,

68 S. 80.

215 hahne, Otto: Die Schlacht bei Trefeld ( 23. Juni 1758) . Nach d . Tagebuch

d. Proviantſchreibers Möhle. ( Braunſchweig. Mag. , Bd 17, 138—143.)

216 —: mit Braunſchweiger Truppen durch den Harz bis Duderſtadt im

Jahre 1760. ( Zeitſchr. d . Harz -Der., Jg . 44 , 295–303 .)

217 Hartwig, Theodor : Der Ueberfal der Grafſchaft Schaumburg -Lippe

durch Landgraf Wilhelm IX. von helen -Kaſſel. E. 3wiſchenſpiel kleinſtaatl.

Politik aus d . lekten Zeiten d . alten dtſchen Reiches. Nach archival. Quellen.

( 3eitſchr. d . hiſt. Der. f. Niederſachſen , Jg . 76, h . 2-3,1-118.) Auch als

Sonderabdr . erſch. Hannover 1911 , 80.

218 henke, Karl : Davout und die Feſtung hamburg -Harburg 1813-14 . m.

3 Bildertaf. u. 1 Pl. in Steindr. Berlin 1911. XI, 181 S. 89. (Beitr . 3. Geſch .

d . Befreiungskriege , h . 2.)

219 Jaeger, J.: Aus der franzoſenzeit. Bilder nach Duderſtädter Alten.

(Heimatid , Jg 7 , 87-83 ; 92-95 ; 102-104 ; 109-111; 113–114 .)

220 Iordan : Aus den letzten Tagen der Reichsfreiheit. [Betr. Beziehungen

der Reichsſtadt Mühlhauſen zum Kurfürſtentum Hannover .] (Mühlhäuſ.

Geſchichtsbll., Ig . 12, 92 - 99.)

221 Kloppenburg, h.: Beitrag zur Geſchichte der preußiſchen Organiſation

in Goslar in den Jahren 1802 bis 1806. (Nach Akten d . Stadtarch. zu Goss

lar u . d . Staatsarch. zu Hannover.) ( Zeitſchr. d . Harz-Ver. , Ig. 44, 260

-284.)
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222 Lüdede, 0.: Dellinghauſen. ( Braunſchweig. Heimat, 3g . 2 , 137–140.)

223 Möller , Georg : Hallett- Cambronne. (Herald. Mittign, Jg . 22 , 56.)

224 penB, Friedrich v.: Jum 150jährigen Gedenktag der Schlacht bei Delling

hauſen am 15.u. 16. VII. 1761. In treuer Erinn , an d. herzog Ferdinand

d. Braunſchweig u. d . alliierte Armee. Marburg 1911. 54 S. m. 1 Kte. 80.

225 Voges, H.: Braunſchweig-Wolfenbüttels Stellung zu Karl XII. von

Schweden bei ſeiner Rüdteht aus der Türkei . (Braunſchweig. Mag ., Bd

17,54–66 .)

226 Wrampelmener : Die Belagerung , Eroberung und Zerſtörung der Burg

Scharzfels im Harz durch die Franzoſen im Jahre 1761. (Hannoverld , Ig .

5, 6–7 .)

:

4. Das 19. Jahrhundert ſeit 1815.

227 Bennigſen , Rudolf .: Reden. Hrsg . von Walther Schulge u. Friedrich

Thimme. Bd 1 : 1857–1878. Halle 1911. V, 530 S. 80.

228 Miquel, Johannes v.: Reden. Hrsg. von Walther Schulke u. Friedr.

Thimme. Bd 1 : 1860—1869. Halle 1911. XXVII, 452 S. 80.

I

1

229 Borgmann, E.: Wie es an unſerer Nordſeeküſte während des Krieges

1870/71 ausſah. (Niederſachſen , Ig . 16 , 331–385 .)

230 Erffa, frh . d .: Langenſalza. Kriegsgeſch. Studie . (Konſerv . Monatsſchr.,

68 , 484-491; 580-586 .)

231 La'ng w oſt, h .: Unter gelb -weißem Banner. Hannover (1911. ) 112 S. 80.

232 Nebe, hans : Friedrich v. Hellwig, e. Lebensbild aus ſtürm . Zeit. Gotha

1911. 108 S. 80.

233 poſchinger, Heinrich v .: Fürſt Bismard und der Generalgouverneur

von Hannover d . Doigts-Rhek . (Grenzboten, Ig . 70, Bd . 3 , 178–180.)

234 Schadt, W.; Braunſchweigiſche Chronit f. d . 3. 1910. ( Braunſchweig.

mag . , Bd 17 , 11-15 .)

VI. Recht, Derfalfung und Verwaltung.

1. Rechtsweſen .

235 Bertheau : Der lauenburgiſche Uradel und die Entwidlung ſeiner ſtäns

diſchen Rechte im 13. Ih. (Archiv d. Der. f. d . Geſch. D. Herzogt. Lauenb . ,

BO 10, H. 1 , 1–54.)

236 Bode, Georg : Der Uradel in Oſtfalen. Hannover 1911. VIII, 251 S. m.

7 Stammtaf . 89. (Forſchungen 3. Geſch. Niederſachſens, Bd 3, h . 2/3.)

237 Stader Burſprake. (Niederſachſen , Jg . 16, 438.)

238 [über 2 von Prof. C. Borchling wiederentdedte handſchriften des oſtfries

liſchen Landrechts.] (Upſtalsboombll., 3g . 1 , 20-22 .)

239 Jaeger, [ 3.] : Strafe für Holzfrevel. (Heimatlo , 3g . 7 , 72. )

1
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240 Mauersberg, Otto: Altes Osnabrüdiſches Eigentumsrecht.(Hannoverld,

3g. 5 , 275-278.)Ig

241 maner, Ernſt: Der germaniſche Uradel. (3eitſchr. d. Savignn - Stiftg f.

Rechtsgeſch ., Bd 32, Germ. Abt. , 41—228.)

242 Rietſchel, Siegfried: Das Voltsrecht der Frieſen. (Feſtſchr. Otto Gierte

3. 70. Geburtstage dargebr. Weimar 1911. S. 223–244. 80.)

243 Wüſtefeld, Karl: Der Pranger in den Ortſchaften des Untereichsfeldes .

(Unſ. Eichsfeld, Ig. 6, 116–119.)

1

1

1

1

prozeßrecht.

244 Bulle , Heinrich : Das Hölting in Almhorſt. (Hannoverld , Jg. 5, 250

-251.)

245 Crome:Schwiening, I.: Zur Jubelfeier des Teller Oberlandess

gerichts. 1711–1911. (Niederſachſen , Ig. 17, 116–119.)

246 Damm, Richard v .: Das Oberlandesgericht Telle. Ju l. 200 jähr. Beſtehen

am 14. Okt. 1911. (Hannoverld, Ig. 5, 218–221.)

247 — : Die Präſidenten des Oberappellationsgerichts bezw . Oberlandese

gerichts in Celle in den 200 Jahren ſeines Beſtehens. (1711 14. Okt.

1911.) (Niederſachſen, Ig. 17, 118-121 .)

248 —: Die Dorbildung der Juriſten , insbeſondere der Richter, in Hannover

por 1866. (Hannoverld, Ig. 5, 280—282.)

249 6 unkel, Karl: Zweihundert Jahre Rechtsleben in Hannover. Feſtſchr. 3.

Erinnerg an d. Gründg d. turhannov. Oberappellationsgerichts in Celle

am 14. Okt. 1711. Hannover 1911. VIII, 556 S. m. Abb. , Taf. u.

farb. pl. 40.

250 Krönig, fr.: Alte Hohenſteiner Gerichtsſtätten . (Heimatld , Ig. 7, 07-1

109 ; 114-116 .)

251 Möller, Georg : Die 200 jährige Jubelfeier des Oberlandesgerichts in

Telle. (Herald . Mitteilgn, Ig. 22, 74–75.)

1

252 Fellersmann : Ein Pferdeprozeß in unſerer Heimat vor 300 Jahren .

(Heimatkl. a. d . Amte Burgwedel, 3g . 3, 4–5 (pielm . 16–17.))

253 — Aus dem Protokoll des Freiengericht in Burgdorf u. in d. Grafſchaft

Burgwedel. (Heimatkl. a. d . Amte Burgwedel, Ig. 3, 39—40 .)

254 -: Ein Prozeß um Grundſtüde zwiſchen der Kirche zu Wettmar und der

Gemeinde Ramlingen. ( A. 8. Protokollbuch d . Freiengerichts im A. Burge

dorf u. in d. Grafich. Burgwedel.) (Heimatkl. a. d . Amte Burgwedel, 39.

8, 27-28 .)

255 ( - ) Ein Urteil wegen des Rahlfs'ichen Lehnhofes in Altwarmbüchen .

Jahre 1737. Mitget. in H. T. Senkenberg., Disqu. de feudis Brunsvi

censibus et Luneburgicis adj. ( Heimatkl. a. d . Amte Burgwedel, 3g .

3, 119.)

256 Einige der legten öffentlichen Hinrichtungen in Bremen -Derden . (Nieder

ſachſen , Jg. 16, 436—437.)

1
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257 Jacobs, Ed.: Gerichtliche Jeugenausſagen über Brandlegungen in evans

geliſchen Städten im Sommer des Jahres 1540. ( Zeitſchr. d . Harz-Der., Ig.

44, 149-158 .)

258 Strunt, Hermann : Das Scheingehen, ein niederſächſiſches Gottesurteil.

(Hannoverlo, Ig. 5, 14-15.)

259 3 ahrenhuſen : Das Scheingehen, ein niederſächſiſches Gottesurteil.

(Jahresber. d. Männer v. Morgenſtern, Ig. 12, 80–84 .)

260 Die Zwangsvollſtredung der guten alten Beit. (Heimatlo, Jg. 7 , 56.)

2. Staats- und Territorialverfaſſung.

261 Jaeger, Wilhelm : Der niederſächſiſche Kreis und die Kreisverfaſſung vom

Augsburger Religionsfrieden bis zum Jahre 1558. Halle a. S. , Phil.

Diff. 1911 .

262 Leinert , R.: Die Reichstagswahl - Ergebniſſe der Provinz Hannover

1867—1907. Bearb. i. Auftr. d. Prov .-Dorſtandes d. ſozialdemokrat. Pars

tei d . Prov. Hannover. Hannover 1911. 140 S. 80.

.

3. Staats- und Territorialverwaltung.

263 Lauterbach, Chriſtian : Eine finanzreform im Landtage zu Bremer

vörde vor 300 Jahren. (Niederſachſen , Ig. 16, 265–267.)

264 paß für den Clettenberger Amtmann Johannes Lappe 1628. (Mitget. d.

W. Kolbe.) Heimatlo, Ig . 7 , 191–192.)

!

:

4. Städteweſen .

266 Arnede, Friedrich : Die Schreiberei des Rates zu Hildesheim im Mittel.

alter . ( Arch. f . Kulturgeſch , Bd 9, 339-342 .)

266 Begehung der Gemeindegrenzen in den Ortſchaften des Eichsfeldes. (Dat.

Heiligenſtadt, d. 16. Ott. 1778.) mitgeteilt von Karl Wüſtefeld. (unſ.

Eichsfeld, Jg. 6, 254–255 .)

267 Eine niederdeutſche Begräbnisordnung aus Hildesheim vom Jahre 1503 .

Von Heinrich Deiter. (Zeitſchr. f. dtſche Mundarten, Ig. 1911 , 274–281.)

268 Merg, Otto : Die Bräuche bei der Ratswahl zu Duderſtadt gegen Ende des

16. Jahrhunderts. (Heimatlo , 3g . 7, 125-126 .)

269 Ordonnantie der Muir- en Timmer-Cuiden van Embden 1745. Don Hein

rich Deiter. (3eitſchr. f. dtſche Mundarten , Ig . 1911, 18–22.)

270 Alte Polizeiordnung in Harburg. Mitget. von Theodor Benede. (Nieder

facien, Jg. 6, 456.)

271 Hannoverſche Städteſachen . (Fortſ. u. Schl.) (Hannov. Geſchichtsbli., Ig .

14, 167–175 ; 297–302; 429-430 .)

272 Einige Statuta, Geſeke und Ordnungen der Stadt Emden 1616. Don

Heinrich Deiter. (Zeitſchr. f. Otſche Mundarten, Ig. 1911 , 171–173.)

273 Taten und Meinungen eines niederſächſiſchen Bürgermeiſters im vorigen

Jahrhundert. (Geſ. u. Recht, Ig. 13, 128—132 .)
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!274 Wenke , 6.: Ueber die Echtheit der älteſten Privilegien der Stadt hans

nover vom 26. Juni 1241. (Hannov. Geſchichtsbll., Ig . 14 , 137–150.)

276 Wüſtefeld , Karl : Die legte Begehung der Duderſtädter Jagdgrenze

( 1818 ). (Unſ. Eichsfeld, 3g . 6 , 167-172. )

1

5. Agrarweſen .

276 Bödeter : Hofesübergabe und Grundbeſikvererbung im Mittelalter. (D.

Land, 3g . 19, 416-418.)

277 hendenreich: Die Separation in unſeren Landgemeinden und die Heis

matbewegung . (Braunſchweig. Heimat, Ig. 2, 97—100.)

278 Lehne: Grenzviſitation der Lindauer Feldmark in den Jahren 1779 und

1780. (Heimatld, Ig . 7 , 76–77. )

279 Molitor, E.: Pfleghafte. (Zeitſchr. d . Savigny-Stiftg f. Rechtsgeſch ., BD

32, Germ. Abt. , 330-332.)

280 p ap e , Chr.: Die Hachhöfe und die Orte Nienhagen in Niederſachſen und

Weſtfalen. (Niederſachſen , jg. 16 , 243—244 .)

281 Röpke, Wilhelm : Aus der Zeit von Jins und Zehnten, hands und Spanns

dienſten . (Hannoverld, 3g. 5, 80–83 .)

282 Rotahr, 6.: Ein Freibrief vom Jahre 1575. (Heimatld, 3g. 7, 112.)

283 Rothert, Wilhelm : Die innere Koloniſation der Provinz Hannover. Leips

zig 1911. 143 S. 80. Heidelberg , Phil. Diff.

284 Rüther, E.: Geſchichte des hadler Elbdeiches und Eigenart des Hadler

Deichrechts. ( Jahresber. d . Männer v . Morgenſtern , jg . 12, 62-73 .)

285 Sibberns, Tante : Nachrichten über die Anlage der Wurſter Deiche, Sturms

fluten, wirtſchaftliche Verhältniſſe uſw. mitgeteilt von R. Wiebalck .

(Jahresber. d . Männer v. Morgenſtern, Ig. 12, 93-105.)

286 Teute, Otto : Das alte Oſtfalenland. E. agrarhiſtor. -ſtatiſt. Studie.

Leipzig 1910. 394 S. , 8 Taf. 80. Erlangen , Phil. Diff.

287 Verordnung wegen des Flurumganges im Amte Hohenſtein 1591. (Deröff .

v . Wilh. ) K [ olbe ] . ) ( Heimatld , Jg . 7, 64.)

!

-

VII. Kirchengeſchichte .

1. Im allgemeinen .

[ Kirchengeſchichte einzelner Landesteile und Orte - mit Ausnahme der

Reformationsgeſchichte - 1. Abt. XI .]

288 Althaus, Paul : Die Generalviſitation des D. Molanus in der Spezial

inſpektion Münden. 1675. Mitteilgn aus ihren Atten. T. 1. (Zeitſchr. d.

Geſellſch. f. niederſächſ. Kirchengeſch ., 3g . 16, 106--147.)

289 Eine Verordnung des lepten Celler Herzogs (Georg Wilhelm, 1668 )

gegen übermäßige Gaſtereien bei den Kirchenviſitationen. (Heimatil. a. d.

Amte Burgwedel, 3g . 3, 119.)



217

290 Hoffmann, Br.: 100 Jahre des chriſtlichen Vereins im nördlichen Deutſch

land . E. Jubelſchr. Hrsg. 3. 25. VI. 1911. Eisleben 1911. 134 S. 80.

291 Rüther, h.: Willehad, der Sachſenmiſſionar und 1. bremiſche Biſchof.

( Jahresber. d . Männer v . Morgenſtern, Ig . 12, 47–61.)

292 Forchhammer, Emanuel : Beiträge zur Geſchichte der deutſchen Juden

mit beſ . Beziehg auf Magdeburg u. d. benachbarte Gegend . (Geſchichtsbll.

f. Stadt u. Land Magdebg , Ig . 46 , 119–178 ; 328—408.)

2. Einzelne Diözeſen, Klöſter und Brüderſchaften .

293 Greiffen hagen, C.: Die Beginen Niederſachſens. E. firchen- u. kultur

geſchichtl. Skizze . Gleichzeitig e. Beitr. 3. Frauenfrage d. Mittelalters.

(Hannoverld, Ig. 5 , 177—181 ; 195—197.)

294 Jljendorff, v.: Kloſter und ſpäteres Amt himmelpforten von d . Grün
dung d. Kloſters Porta coeli bis 3. I. 1715. (Stader Arch ., n. f. h. 1 ,

1-56.)

295 mener, Aug. Friedr. : Beiträge zur Geſchichte des Kollegiatſtifts St. Jos

hann zu Osnabrück. (Mitteilgn d . Ver. f. Geſch. u. Landeskde v. Osnas

brück, Bd 35, 156–204.)

296 Ohlendorf, H.: Über die Gründung des Kloſters Wunſtorf. (han

noverid, Jg. 5, 77-80 .)

297 Schlemm , A.: Kloſter Wienhauſen. (Niederſachſen, Ig. 16, 481–487.)

298 Steinbrück, Kurt : Die Gründung des Kloſters Neuwerk in Goslar und

ſeine Entwicklung bis 1225. Halle a. S. , Phil. Diſſ . 1910. 55 S. 80.

299 3ahn, W.: Geſchichte des Kloſters Dambeck. (38. Jahresber. d . Altmärk.

Der. f. vaterl . Geſch . zu Salzwedel, 11-55.) [Betr. u. a . Beziehungen zu

Lüneburg u. 1. w .

1

VIII. Geſchichte des Heerwefens.

300 Brauns, hans : Die hannoverſchen Bürgerwehren . Hannover 1911. 50

S. 80. (Veröffentl. 3. niederſächi. Geſch. H. 8.) u. (Hannov. Geſchichtsbll .,

Ig . 14 , 1-50. )

301 fellersmann : Königsmanöver bei Lüneburg im Jahre 1843. (Heimatkl.

a. d . Amte Burgwedel, Jg. 2, 137–138 (vielm. Jg. 3 , 5–6.])

302 Haltet die Deſerteure ! Ein Stader Erlaß aus d. I. 1794. (Niederſachſen,
3g . 16, 436.)

303 Liebe, Georg : Die berittene Landfolge in Niederſachſen , vornehmlich in

den Stiftern Magdeburg u. Halberſtadt. ( Thüring.-fächſ. Zeitſchr. f. Geſch .

u. Kunſt, Bd 1, 45–69.)

304 Bergmann, Hugo : Waterloo und des Königs Deutſche Legion. Hiſtor

Skizze. (Hannoverld , 3g . 5, 267–269.)
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305 Drewes, v.: Don Waterloo. [Bericht über die Teilnahme des Landwehrs

Bataillons Osnabrüd an der Schlacht bei Waterloo.] (Niederſachſen , Jg.

16, 882-83 .)

306 Hagen, v.: Das eichsfeldiſche freiwillige Jäger.Detachement u . ſein Führer

der Rittmeiſter v. hagen. (Unſ. Eichsfeld , Ig. 6, 129–135; 223–228 .)

-307 Enra, S (riedrich ) W (ilhelm ) (Freiwilliger beim Landwehrbataillon Os

nabrüd ): über ſeine Erlebniſſe bei Waterloo. (Niederſachſen, Ig. 17 , 107

- 109.)

308 Möller, Georg : Die Standarte der 4. Schwadron des Königlich han

noverſchen Garde-Küraſſier -Regiments (1817). (Herald. Mitteilgn, Ig. 22,

34- 36.)

309 Schmid, v.: Das Landwehr-Bataillon Münden und ſein Kommandeur

1814/15. (Hannoverld , Ig . 5 , 130-132 ; 154-157.)

IX. Geſchichte der wirtſchaftlichen Kultur .

1. Land- und Forſtwirtſchaft.

310 Detten, v .: Alte Weinkulturen in Niederſachſen. (Niederſachſen, Jg. 16 ,

458–460 .)

311 Fellersmann : Die Nebengewerbe des Landmanns in der Amtsvogtei

Biſſendorf im 18. Jahrh. ( Fortſ .) (Heimatll. a. d . Amte Burgwedel, Ig. 2 ,

135—137 (vielm. Jg. 3, 3–5] ; Ig . 3, 3–4 (vielm. 15—16) ; 40—41.

Anfang 1. Ig. 2, 123 - 125.)

312 Feſtſchrift zur Feier des 75 jährigen Beſtehens des Land- und Forſtwirts

ſchaftlichen Hauptvereins für den Regierungsbezirt Hannover über die

Entwidlung und den Stand der Landwirtſchaft 1886–1911. Hannover
1911. 336 S. 80.

313 Lampe, Hermann: Die Entwidlung der braunſchweig. Domäne Süppe

lingenburg . E. Beitr. 3. Betriebslehre u. 3. Geſch. d. dtſch. Landwirtſch.

Halle 1910. 173 S. , 4 Taf. 80. Jena, Phil. Diſſ. 1911.

314 Schneider: Landwirtſchaftliche Beſchreibung der Dorfſchaft Neu -Warm

büchen . ( Aus: Neues Hannop. Magazin 3g. 1804.) ( Heimatkl. a. d . Amte

Burgwedel, Jg . 3, 123 ; 133-136 .)

315 Wüſte feld, K.: Die Gewinnung und Derarbeitung des Flachjes (Spinns

ſtuben ) auf dem Untereichsfelde. (Heimatld, Ig. 7, 105–107 .)

!316 Bulle, J.: Der Cattenbühl, das heutige Lehrrevier der Forſtakademie

Münden im 18. Jahrhundert. ( Zeitſchr. f. Forſt- u. Jagdweſen, 1911, 3,

154-174. )

317 Iljendorf, v.: Wolfsjagden im jebigen Regierungsbezirk Stade im 18.

Jahrhundert. (Niederſachſen , Jg. 16 , 221.)

318 Ein Naturſchußpark im Mittelalter. (Hannoverld, Jg. 6, 167.)1
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2. Bergbau.

319 Behme : Erdöl und Salz im hannover den Tiefland. (Mit 10 Orig. -Aufn .

u. 1 Lagepl.) ( Jlluſtr. Rundſchau, Ig. 1911 , 51–54.)

320 Des hardanus hate, Paſtors zu Wildemann, Bergchronit. m. e. Gloſſar

d . techn. u. veralt. Ausdrücke u. e. Inder d . H. Denker. Wernigerode,

Quedlinburg 1911. XXXIX , 219 S. 80. ( Forſchungen 3. Geſch . d . Harz

gebietes, 2.)

3. Handel und Gewerbe.

321 Barth , Willy : Die Anfänge des Bankweſens in Hannover. Hannover

1911. V, IX , 85 S. 80. ( Forſchungen zur Geſchichte Niederſachſens, BO 3,

H. 4.)

322 Jaeger : Duderſtädter Jahrmarkt. (Heimatld , Ig . 7 , 96.)

323 50 Jahre Arbeit 1861-1911. Geſchäftsbericht der Firma A. H. F. Dunts

mann. (Aurich 1911.) 80.

324 3um 125 jähr. Jubiläum der Firma Friedr. Dieweg & Sohn in Brauns

ſchweig. (Naturwiſſ. Rundſchau, Jg. 26, H. 17.) Vgl. Nr. 20.

325 Müller, W.: Die Firma Friedr. Vieweg & Sohn , Braunſchweig. 125 Jahre

in Arbeit und Ruhm. 1786 – 1911. (Niederſachſen , Jg. 16, 364-365 .)

326 Sattler, A.: Die Braunſchweiger Meſſe. (Braunſchweig. Heimat, Jg . 2,

16–20 ; 57-60 ; 94-96.)

1

•

1327 Benecke, Theodor : Beitrag zum 300jährigen Beſtehen der Maler- und

Glaſerzunft in Harburg. Harburg 1911. 15 S. 80.

628 Fuhſe, franz: Die Tiſchlergeſellen -Bruderſchaft im 18. Jahrhundert und

ihr Ende . Nach d. herzogl. Polizeiakten. ( Jahrb. d . Geſchichtsver. f. d .

Herzogt. Braunſchweig, Jg. 10, 1–45.)

329 Günther, Friedrich : Die ehemaligen Glashütten in Südhannover beſons

ders im grubenhagenſchen harze. (Hannoverld, Jg . 5, 85–87.)

330 E. de haën Themiſche Fabrik „ Liſt“ Seelze b. Hannover 1861-1911.

( Feſtſchrift.) (Hannover 1911.) 31 Bl. quer 40.

331 Ein Halbjahrhundert Arbeit in der chemiſchen Großinduſtrie (Firma E.

de haën.) ( Illuſtr. Rundſchau, Jg. 1911 , 58-59.)

332 Mack, Heinrich : Zur Geſchichte der Mumme, insbeſondere des Mummen

handels im 17. Jahrhundert. ( Braunſchweig. Mag., Bd 17, 46-54.)

333 Randau, Joh.: Junftgebräuche der alten Steinhauers und Maurergilde.

( Braunſchweig. Mag. , Bd 17 , 124—128 .)

884 Waller, Karl: Die Brauerknechtsgilde zu Stade. (Niederſachſen, Jg . 16,

429-432.)

335 Wiemann, Hermann: Die Osnabrücker Stadtlegge. (Mitteilgn . d . Der.

f. Geſch. u. Landeskde o. Osnabrüd, Bd 35, 1–76.)

4. Verkehrsweſen ,

336 Calel, C.: Die Schiffahrtsrechte der Bürger von Celle. E. Beitr. 3. Geſch .

d . Allerſchiffahrt bis 3. 3. 1649. (3eitſchr. d . hiſt. Der. f. Niederſachen , Jg.

76, 64–101.)

1913 15
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1

337 Diebſtahl von Seezeichen. (Stader Arch ., n. S. h . 1 , 132-134.)

338 Ferber, Kurt : Das Leuchtfeuer auf dem hohen Sande. (Zeitſchr. d . Der.

f. Hamburg. Geſch ., Bd 16, 86–89.)

339 fiſcher, Karl Berthold : Alte Straßen und Wege in der Umgebung von

Harzburg. M. e. Kte. (3eitſchr. d . Harz-Der. , Ig . 44, 175-222 .)

340 hagedorn, Bernh .: Der Aufſchwung der Oſtfrieſ. Seeſchiffahrt in d . erſten

Hälfte d . 19. Jhs . ( Upſtalsboombli ., Jg. 1 , 34–36 .)

341 Lührs, fr.: Die churhannoverſche Flagge im Eismeer. (Hannoverld, Ig .

5, 190.)

342 Meyer zu Selhauſen, Hermann : Die Schiffahrt auf der Weſer und

ihren Nebenflüſſen . Stuttgart 1911. IX , 328 S. 80. (Tübinger ſtaatsw .

Abháign h . 21.)

343 Role : Der Weferzoll des Mittelalters u. d . Schiffahrtsabgaben der Gegens

wart. (3oUwarte 1911 , 15, 377-381 .)

344 Schulfe, Mar : Die Entwicklung des Eiſenbahnnekes vom Harze. (D

Harz, 17, 289-300 .)

345 3aps, R.: Doershelf. Heimatl. Plauderei. ( Braunſchweig. Heimat, Jg . 2,
101-103 .)

5. Geſundheitsweſen . – Armens und wohlfahrtspflege .

346 Deichert, h.: Schwefelbad Limmer. ( Zeitſchr. f. Balneol. , 4, 69.)

347 —: Die peſt in Hannover. (Hannov . Geſchichtsbll., Jg . 14, 273–290.)

348 Bericht des phnſitus Dr. Hofmann über eine zu Duderſtadt epidemiſch

auftretende Krantheit. 10. mai 1787. (Heimatid, Jg . 7 , 96.)

349 Lütkemann : 3ur Geſchichte des Hoſpitals St. Spiritus in Münden. (Nach

Rathausaften in Münden .) ( Zeitſchr. d . Geſellſch. f . niederſächſ. Kirchens

geſch ., Ig. 16, 265–273.)

350 Mönkemöller: Geſchichte der Jrrenpflege ( in Hannover ). (D. Jrrens

pflege, Bd 15 , 311-330 .)

351 Quarantäne-Dorſchriften an der hannoverſchen Küſte vor neunzig Jahren

(Niederſachſen , Jg. 16, 437.)

352 Jaeger : Steuerbrüder . [Betr, erkrankte mittelloje handwerksburſchen .]

(Heimatld , Ig. 7 , 64.)

353 —: Die Lidemannſche Stiftung zu Duderſtadt. (Unſ. Eichsfeld, Jg . 6 ,

253-254 . )

354 Rimpau, A.: Die Braunſchweigiſche Jubiläums-Stiftung von 1861-1911.

(Braunſchweig. Mag. , Bd 17, 129–131.)

355 Statuten der Clementiner Brüderſchaft zu Emden aus dem Jahre 1698.

Don Heinrich Deiter. (Zeitſchr. f. dtſche Mundarten, Ig. 1911 , 168-171.)

356 Zigeuner etc. im Amte Hohenſtein 1591. (Mitget. v. K.) (Heimatid, Jg. 7,

192. )
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X. Geſchichte der geiſtigen Kultur.

1. Erziehungs- und Unterrichtsweſen .

(Allgemeines. - Einzelne Schulen . - Einzelne Univerſitäten .)

357 Fellersmann : Volksſchule und Volksſchullehrer im 17. Jahrh. (Hei

matkl. a . d . Amte Burgwedel, Ig. 3, 63–65 ; 76—77 ; 87—89.)

358 Alte Steuermannsſchulen. (Niederſachſen , Ig . 16, 436.)

359 Stieda, Wilhelm : Hanſeſtädtiſche Univerſitätsſtipendien. (Zeitſchr. d .

Ver. f. Hamburg . Geſch ., Bd 16, 274–334. )1

1

.

360 Aufzeichnung aus dem 17. Jahrhundert über eine evangeliſche Mädchen

ſchule zu Duderſtadt. (Mitget. v. Jaeger.) (Heimatld, Ig. 7, 64.)

361 Erneſti, K.: Album des herzogl.Predigerſeminars zu Wolfenbüttel 1836

1911. M. vorausgeh. Überbl. über d . Geſch. d . Seminars. Wolfenbüttel

1911. XXI, 126 S. m. 1 Taf. 80.

362 feiſe , Wilhelm ]: 3ur Geſchichte der Einbeder Ratsſchule (Fortj.) Die

Schule unter den Rektoren Sörgel u. Trome (1768-1783 ). Einbeck 1911 .

18 S. 40. Einbeck , Realgymn. , Progr. 1911.

363 Krieger, v .: Erinnerungsblätter von Schülern des damaligen herzogl.

Obergymnaſiums zu Braunſchweig u. d . Kgl. Gymnaſiums zu Erfurt.

(Arch. f. Stamm- u . Wappenkde , jg. 11 , 39-41. ) Vgl. 1910, Nr. 397.

364 Lehmann, Paul : Beiträge zur Geſchichte der Braunſchweigiſchen Latein

ſchulen im 15. Jahrhundert. (Braunſchweig. Mag . , Bd 17 , 69–73.)

365 Len B, (Alfred ] : Die 50jährige Jubelfeier der Victoria Luiſe -Schule (zu

Hameln) . Hameln 1911. S. 1–14. 40. Hameln, Viktoria -Luiſe-Sch ., Progr .

1911 .

366 Meier , Paul Jonas : Das Collegium Carolinum . Aus : Stätten der

Kultur, Bd Braunſchweig; ſ. 1910, Nr.470. ( Braunſchweig. Heimat, Jg . 2,

42–44.)

367 Niemöller, S (riedrich ) : Geſchichte der Kaiſer Friedrichs -Realſchule zu

Emden während ihres 25 jährigen Beſtehens 1886–1911. Emden (1911.)

S. 1–32. 40. Emden, Kaiſer Friedrichs -Realſch. Progr. 1911 .

368 Nolte, hans : Geſchichte der Anſtalt [Realgymnaſium zu Papenburg] ſeit

1895. Papenburg 1911. S. 1–13. 40. Papenburg , Realgymn., Progr. 1911.

369 0 eſtern : Die erſten 25 Jahre des tgl. Andreas -Realgymnaſiums.

Hildesheim (1910 ). S. 19–34. 40. Hild . , Andreas-Realgymn. , Progr. 1910.

370 Riedel, [Emil ]: Kurzer Abriß der Geſchichte der Anſtalt [ Jahnſche Real

chule zu Braunſchweig) 1861–1911. Braunſchweig 1911. S. 4-14 . 40.

Braunſchweig, Jahn'ſche Realſch ., Progr. 1911.

371 Roloff, Auguſt : Abt Jeruſalem und die Gründung des Collegium Caro :

linum zu Braunſchweig. E. Studie 3. Geneſis d . Deutſchen Auftlärung . (T.1 ,

1 u. 3, Jeruſalems Leben.) Berlin 1910. 101 S. 80. Berlin, Phil. Diff. 1911 .

. 1

*

.

.

372 Henrici, Emil:Helmſtedter Studentenhumor im 16. Jahrhundert. (Braun
ſchweig. Mag. , Bd 17 , 151-154.)

15*
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373 Reinhard , E.: Die frühere Univerſität Helmſtädt. (Akadem. Monatshfte,

Ig . 23, 147-163.)

374 W ätjen, Hermann: Aus bremiſchen Familienpapieren . Die Memoiren

des Senators Dr. Theodor Berck (1784—1850 .) [Betr. u. a . die Univerſität

Göttingen i . 3. 1806.] (Brem . Jahrb ., Bd 23, 181–160.)

375 3immermann, Paul : Briefe aus den lezten Jahren der Univerſität

Helmſtedt. (Schl.) (Jahrb. d. Geſchichtsver. f. 8. Herzogt. Braunſchweig, Ig.

10, 89_153.)

2. Geſchichte der Wiffenſchaften .

376 Lehmann, Paul : Braunſchweiger in der Literatur des Mittelalters.

(Braunſchweig. Mag. , Bd 17, 37-42 ).

11

3. Literaturgeſchichte und Dichtung.

(Literaturgeſchichte im allgemeinen. – Einzelne Dichtungen

und Dichter.)

377 Brandes, Wilhelm : Wilhelm Raabe als Hiſtoricus. ( Braunſchweig. Mag .,

Bd 17, 109–118.)

378 Edart, Rudolf : Handbuch zur Geſchichte der plattdeutſchen Literatur .

Bremen 1911. VI, 435 S. 80.

379 Jeruſalem : Ueber die teutſche Sprache und Litteratur. An Ihre königl.

hoh. die verwittwete Frau Herzogin v . Braunſchweig u. Lüneburg. Berlin

1781. (Neudr.) Leipzig 1910. 35 S. 80.

380 Kolbe, Wilhelm : Goethes Beziehungen zu unſerer Heimat. ( Eichsfeld u.

Harz) . (Heimatid , Jg . 7, 150–152 ; 187–189.)

381 Niebuhr, Karl : Inkognito. Geſchichte einer Wanderung. (Heines 3u

ſammentreffen auf ſeiner Harzreiſe mit dem Schneidergeſellen “ (Ober

amtsſekretarius Deppe aus Braunſchweig.)] (Grenzboten, Jg . 70, BO 3,

80--84 .)

382 Tümpel, H.: Der Anteil Norddeutſchlands am evangeliſchen Kirchenlied

des 17. Jahrhunderts. ( Jahrb. d . Der. f. niederdtſche Sprachforſchg, 37 ,

64-69.)

383 Ein ungedrudtes Gedicht von 6. A. Bürger. Mitgeteilt von Adolf Nuß

horn. (3eitſchr. f. Bücherfrde, N. F. Ig . 3, 75–82.) Vgl. Nr. 392.

384 Crone, W.: 80 Dolksrätſel aus der Gegend von Bippen i. Hann . (Han

noverld , Jg. 5, 269-272.)

385 Danielis, Chriſtoph: Gratulationsgedicht, gewidmet dem Rate zu Duder

ſtadt bei der Jahrhundertwende 1600. Mitget. d. J. Jaeger. (Heimatld,

Ig. 7 , 51-52.)

386 Dunkmann, Adolf : Oſtfrieſiſch -plattdeutſches Dichterbuch . m. e. Einl.:

Geſchichte der niederdeutſchen Sprache u. Literatur in Oſtfriesland. Aurich

1911. LXIII, 370 S. 80.

387 Ein niederdeutſches Geburtstagsgedicht auf Herzog Ludwig Rudolf von

Braunſchweig -Wolfenbüttel. mitget. 0. 0. Hahne. (Hannoverld, Jg . 5 ,

97-99.)

:
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388 Hentrich, Konrad: Eichsfeldiſche Kinderlieder. Göttingen 1911. 40 S. 80.

389 Herbſt, h.: 100 Eichsfeldiſche Dollslieder. A. d . Munde ſangesfroher

Eichsfelder geſ. u. 2 ſtimmig hrsg . Heiligenſtadt 1911. 120 S. 80.

390 Ein bisher unbekanntes Gedicht von L. Thr, H. hölty. Mitget. v . Adolf

Nubhorn . (Hannoverld , Jg . 5, 132-133 .)

391 huch, h .: Kinderlieder aus Neſſelröden . ( Heimatld , Ig . 7 , 190-191 .)

392 Schaaffs, Georg : Ju dem Aufſaß von A. Nukhorn „ Ein ungedrucktes

Gedicht von 6. A. Bürger. (Nr. 383. ] (eitſchr. f. Bücherfrde, n. f. Jg . 3 ,

191–193. )

1

4. Kunſtgeſchichte und Kunſtdenkmäler .

(3m allgemeinen . – Bau- und Kunſtdenkmäler einzelner Orte

(alphabet.] – Muſikgeſchichte.)

393 Benede, Theodor : Alte Gotteshäuſer im Stadt- und Landkreiſe Harburg.

T. 2. (T. 1 erſchien im Jg . 12, Nr. 23.) (Niederſachſen, Jg . 16 , 320-324 .)

394 Knieb : Inventar einiger Kirchen des Untereichsfeldes im Jahre 1549 .

(Unſ. Eichsfeld, Ig . 6 , 256.)

395 Die Kunſtdenkmäler der Provinz Hannover. Hrsg . v. d . Prov . -Kommiſſion

3 , Erforſch . u. Erhalt. d . Denkmäler in d . Prov . Hannover. II . Reg. -Bez.

Hildesheim . 4. Stadt Hildesheim. Kirchl. Bauten . Bearb . von Adolf

3eller. M. 47 Taf. u . 154 Tertabb. Hannover 1911. XIX, 299 S. 40.

396 Meier, Burkhard : Die romaniſchen Portale zwiſchen Weſer und Elbe. M.

Unterſtüb . d . hiſt. Kommiſſion f. d. Prov . Sachſen u. d . hugt . Anhalt . m.

63 Abb. Heidelberg 1911 , 75 S. 21 Taf. (3eitſchrift f. Geſch. d . Architek

tur , Beih . 6.)

397 Melchered : Eichsfeldiſche Bleiverglaſungen. (D. Denkmalpflege, Jg . 13,

12–14.)

398 Wehrhahn, W.: Einſchürfungen an alten Kirchen . Eine Anregung zur

Weiterforſchg. (Hannov. Geſchichtsbll., Ig . 14, 363–371 .)

399 Wolf, Guſtav : Die ſchöne deutſche Stadt, 2. Mitteldeutſchland. m. 160

Abb. München (1911.) 177 S. 80.

400 prépôt, C.: Einiges über die Stiftskirche in Büden a. d . Weſer. (D.

Denkmalpflege, Ig . 13, 57–59. )

401 Bomann, 6.: Das Treffen an der Göhrde. Ju dem Gemälde von C. Röch.

ling im Vaterländ . Muſ. zu Telle . (Hannoverld , Ig . 5 , 99-100.)

402 Linz, W.: Ans der Calenberger Neuſtadt in Hannover. (Zeitſchr. f .

Architektur u. Ingenieurweſ .. Jg. 56 , ( 1910) , 391–397 .)

403 Stapel, Wilh.: Der Meiſter des Salzwedeler Hochaltars. Nebſt e. Überblick

üb. d . got. Schnizaltäre d . Altmart. (38. Jahresber. d . Altmärk. Ver. f.

vaterländ. Geſch . zu Salzwedel, 92—178.) [Betr. u. a . den Altar d . Aegidiens

firche in Hannover.]

404 Gottlieb, Joj.: Die Fürſtengruft zu Herzberg am Harz. (Nieder

ſachſen , Ig. 17, 104 - 105.)

405 Herzig , R.: Der Dom zu Hildesheim und ſeine Kunſtſchäße. Hildes

heim 19. 1. III, 107 S. m. 66 Abb. u . 1 Taf. 89.
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406 Könde : Die Kirche zu Lorſtedt . (Jahresber. d . Männer v . Morgen

ſtern, Ig . 12, 125–128.)

407 Arnswaldt, W. C. v.: Zu unſer Kunſtbeilage. (Grabſtein des Martin

Glöden in Lüneburg.) ( Familiengeſchichtl. BII. , Ig . 9 , 36.)

408 h ahne, Otto : Die Kirche in Melverode bei Braunſchweig. (Nieder

ſachſen , Jg. 16, 209–210 .)

409 Groenhoff : Die alten Kirchen von Stade. (Niederſachſen, Ig . 16 , 421

422.)

410 Müller, A. : St. Jürgen . (Niederſachſen, Ig . 16, 434.)

411 Uhlhorn , W.: Die alten Kirchhöfe in Wilfenburg, Bothfeld und

Kirchhorſt als Stätten niederſächſiſcher Friedhofskunſt. (Niederſachſen,

Jg . 17, 153-161 . )

412 Möller, Georg : Die Hauptkirche „ Beata [e] Maria [e] Virginis“ in

Wolfenbüttel. (Herald . Mitteilgn , Jg . 22 , 81–86 . )

1

413 m ( ack ), H (einrich ): Wilhelm Friedemann Bach als Bewerber um die Or :

ganiſtenſtelle zu St. Katharinen in Braunſchweig. (Braunſchweig. Mag . ,

BO 17 , 128–29.)

414 Wolffheim : Mitteilungen zur Geſchichte der Hofmuſik in Celle (1685

1706) und über Arn. I. Brundhorſt. (In Feſtſchrift 3. 90. Geburtstage

d . Wirkl. Geh. Rates Rochus v. Liliencron. Leipzig 1910. 80.)

XI . Geſchichte der einzelnen Landesteile und Orte.

[Alphabetiſch nach den Namen der Territorien und Orte. ]

415 Günther, Friedrich: Ein oſtfaliſches Pfarrhaus aus dem 16. Jahrhundert

[ in Bodenem] . ( Hannoverld , Jg . 5, 174–177 .)

416 höfer, Paul : Der Königshof Bodfeld im Harz. Wernigerode 1911. 40,

[Erich auch 1912 in : Zeitſchr. d . Harzvereins, Ig . 45.]

417 Bericht über die 12. Derſammlung deutſcher Hiſtoriker zu Braunſchweig

17. bis 22. April 1911 , erſtattet v . d . Schriftführern der Verſammlg . Leips

zig, München 1911. III, 55 S. 80.

418 Dürre, h .: Ein Morgenſpaziergang durch Braunſchweig am Autorstage

oder am 20. Auguſt 1401. Neu bearb. v . Wilh. Scholz. Braunſchweig 1911 .

32 S. 80.

419 meier , Heinrich : Braunſchweigs älteſte Befeſtigung. ( Braunſchweig .

Mag. , Bd 17 , 15–22.)

1

Erzbistum Bremen,

420 Strunt, Hermann : Quellenbuch zur Geſchichte des alten Erzſtifts Bremert

und Niederſachſens bis zum Ausgang des Mittelalters. Halle 1911. VI,

218 S. m . Abb. u. 3 Taf. 80. (Beiträge z. Heimatkde d . Reg. - Bez. Stade,

B8 2.)
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421 Befehl zum Ankauf einer neuen Bibel f. die Kirche zu Burgwedel.

(Dat, 8. Jan. 1652.) (Heimatkl. a. d . Amte Burgwedel, Jg . 3 , 143.)

422 fieter, hans: Von der Kirche in Trimderode. (Heimatld, Ig. 7 192.)

423 Jaeger : Hoher Beſuch zu Duderſtadt. (Heimatld, Ig. 7 , 64.)

424 Einbed in Wort und Bild. Heimatl . Gedenkbl. Einbeck (1911.] 80.

425 Ritter, F.: Das Grab Adolf von Naſſaus in d . Großen Kirche zu Emden.

(† 1568. ) ( Upſtalsboomblr. , Ig. 1 , 49–52.)

426 Brand in Gieboldehauſen 1780. (Mitget. d. 3. Koch.) (Heimatid , Jg .

7, 192 )

427 Eine wilde Jagd . (Heimatid, Jg. 7 , 192. )

428 Koch, J.: Die alten Burgen und Schlöſſer in Gieboldehauſen. (Heimatld ,

Jg. 8 , 1-2 ; 9–11 . )

429 Armbruſt, L.: Göttingens Beziehungen zu den helliſchen Landgrafen.

( fortſ., 1413-58 .) (3eitſchr. d . Ver. f. hell. Geſchichte u. Landestde, Bd

45 , 81-137.)

430 Karwieſe, E.: Die Feſtung Hameln 1618–1806 . M. 12 Abb . u. 4 pl.

Hameln & Leipzig (1911] . 126 S. 80.

431 Hannover und Grenzgebiete. Hannovera -Nummer der JUuſtrierten

Zeitung. Leipzig 1911. 20.

432 Hannover und Umgegend . Heimatkunde. Mit 26 Abb. Hrsg. vom Lehrer

verein Hannover- Linden . 3. Aufl. Hannover u . Leipzig 1911. VI, 162 S. 80.

433 Die jeßigen Straßennamen der Stadt Hannover (Fortj . ) (Hannov. Bes

ſchichtsbli., Jg. 14, 302–304 .)

434 Wanner d . Aelt. , H.: Die Dörfer Döhren, Wülfel , Laaßen im kleinen

Freien bei hannover. (Hannov . Geſchichtsbll ., Ig. 14, 305—352.) Auch

als Sonderabdr. erſch. Hannover 1911.

435 En, Hermann : Aus der Vergangenheit des Oberharzes. Clausthal

1911. 115 S. 80.

436 Gottlieb , 301.: Schloß Herzberg am Harz. [M. Abb .) (Niederſachſen,

Jg. 17, 99-103 .)

1

1

Bistum Hildesheim.

437 6 ünther, Friedrich : Zur Geſchichte der Gegenreformation in den Hildess

heimſchen Dorlanden des harzes. (3eitſchr. 8.Harz-Der., Jg . 44, 66-80.)

438 Hoffmann, Robert : Die wirtſchaftliche Verfaſſung und Verwaltung des

Hildesheimer Domkapitels bis 3. Beginn der Neuzeit. Münſter, Phil. Diff .

1911. 95 S. 80. Erſch. auch als : Hiſtor. Abhandlgn, hrsg . v . Diſarius, 2.

439 Urkundenbuch des Hochſtifts Hildesheim und ſeiner Biſchöfe, Bearb. v.

h . hooge weg. T. 6. 1 70—1398. Hannover 1911. VII, 1155 S. 80.

(Quellen u . Darſtellgn 3. Geſch . Niederſachſens, Bd 28.)

440 6 e bauer, J. H.: Die Vereinigung der Alt- und Neuſtadt Hildesheim.

(3eitſchr. d. Harz -Der .. Jg. 44 , 222-240.)
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I

.

441 Das Allgemeine Kirchengebet im Hannoverſchen Amte Hohenſtein .

(Veröff. D. Hans fieter.) (Heimatid , Jg . 7 , 93-96.)

4 12 Kolbe, Wilhelm : Die hohenſteiner Geiſtlichkeit im dreißigjährigen Kriege .

(Heimatld, Ig . 7, 60–64 ; 81–84.)

443 Steinmek, Rudolf : Die Generalſuperintendenten von hona - Dieps

holz. (Zeitſchr. d . Geſellſch. f . niederſächſ. Kirchengeſch ., Ig . 16, 143—261.)

414 Narten, Enno : Jeder. (Niederſachſen , Jg . 16 , 493. - 497 .)

445 Wislicenn , H.: Iſernhagen. Landſchaftl., Hiſtor. u. Kunſtgeſchichtl .

aus e. niederſächl.-fränk. Siedelung . (Hannoverld , Ig. 5 , 73–75.)

416 Pariſius, Karl : Das vormalige Amt Lauenau. E. Beitr. 3. Geſch . d .

fürſtentums Calenberg u. d. Grafſchaft Schaumburg. Hannover 1911 .

VIII, 290 S. 80.

447 Jard, h.: Zur Kirchengeſchichte des Amtes Lauenſt ein. E. Beitr. 3.

Heimattde. Hameln 1911. 55 S. 89. Aus : 3eitir. f. niederſächi. Kirchen

geſch. Jg. 1910 .

448 Linnemann, Th .: Einhundertfünfzig Jahre aus der Geſchichte der

evang .-luth . Kirchengemeinde zu Leer. Feſtſchr. Leer (1910 ). VII, 99 S. 80.

449 Stehlich, Friedrich : Klein-Bremen. Bilder aus Mündens vergangenen

Tagen. Hann. Münden 1911. 127 S. 80.

.

450 Wolters, Ernſt Georg : Oito Dredmann, Paſtor zu m uljum. ( Zeitſchr.

d. Geſellſch. f. niederſächſ. Kirchengeſch ., Ig . 16, 274–280 .)

451 Bube, Wilhelm : Neuhaus an der Elbe . (Hannoverld , Jg . 5 , 279–280.)

452 Rytena, St. A.: Beiträge zur Geſchichte von Nordernen bis zum Jahre

1866. Norden, Norderney 1911. 47 S. 89.

453 m üller : Wie die Obernfelder Gloden gegoſſen wurden. (Heimatid ,

Ig . 7 , 179.)

Bistum Osnabrü đ.

454 Behr, f.: franz Wilhelm Graf von Wartenberg , Biſchof v . Osnabrück,

Regensburg, minden u. Derden. (Exlibris , 21, 91-95 .)

455 Norbert, Abtv. Iburg: DasLeben des Biſchofs Benno II. von Osnabrück .

Nach d . neuen Ausg. d. Monum . Germ . in den Script. rer. gorm. überſ.

v . Mich . Tangl. Nebſt : Ausführl. Namen- u. Sachreg... der ... Bde

14-90. Leipzig 1911. XVIII, 65 , 88 S. 80. ( D. Geſchichtſchreiber d .

dtſchen Vorzeit, 2. Geſamtausg. , Bd 91.)

456 Osnabrück . Stadtplan. Osnabrüc o . J. 80.

Oſtfriesland .

457 Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geſchriften uit den tijd der heïs

vorming in de Nederlanden opnieuw uitg . ... door S. Cramer en f.

Pijper. D. 7. Beſtiende jdrijders voor de geſchiedenis d . oudſte Doops.

gezinden hier te lande door S. Cramer. | Gravenhage 1910.
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458 Borchling, T.: Erbauliches von der Quaeden Fjelke . (Upſtalsboombli...

Jg . 1 , 27-30 .)

459 Budde, Johannes : Heinrich Brun, der erſte Oſtfrieſiſche Reformator .

(Hannoverld , Ig. 5, 247-248.)

46) Kroniek van Abel Eppens tho Equart, uitg . en met krit . Aanteeken

voorzien door J. A. Feith en h . Brugmans. T. 1. Amſterdam 1911.

XLIII, 630 S. 80.

461 (heeſpen :) Ein Bericht über das Badeleben in Aachen vom Jahre 1694 .

(Veröff. v . Ernſt Kaeber . ) [ Betr. eine Badereife des Fürſten Chriſtian

Eberhard v . Oſtfriesland.) ( 3eitſchr. d . Aach . Geſchichtsver., BO 33 ,] ,

100-103 .)

462 Kaeber, Ernſt : Die Jugendzeit Fürſt Enno Ludwigs von Oſtfriesland.

Aurich 1911. 60 S. 80. (Abhandlgn u . Vorträge 3. Geſch. Oſtfrieslands,

h. 15. )

463 Kern, Fritz : Frankreich und die Frieſen . (Mitteilgn d . Inſt . f. Oeſterreich .

Geſchichtsforſchg, BD 31 , 76-87.)

464 Köppen, Ludwig Valentin : Derzeichnis der ſämtlichen lutheriſchen Geiſt

lichen des 19. Jahrhunderts im Synodalbezirk d. 8. luth . Inſpektion, Kreis

Norden, als Fortſ . des von Peter Friedr. Reershemius u. Adrian Theod.

Reershemius hrsg. Prediger-Denkmals, aufgeſtellt. Norden ( 1911.) 61 S. 80.

465 Preradovié, v .: Die Schwarzenberg -Eggenberg'ſchen Denkſchriften an

Kaiſer Ferdinand II. ( Mitteilgn a . d . Gebiet d. Seeweſens, hrsg . v . 0. k.

t . Marinetechn. Komitee , Pola 1911, 513—563.)

466 Reimers, H .: Zur Geſchichte des Kirchenpatronats in Friesland. ( Jahrb.H

f. d . Geſch.d. Herzogt. Oldenburg , 19 , 152-194 .)

467 Ritter, F.: Der Tod Enno Cirkjenas von Emden in Paris i. J. 1545 .

(Upſtalsboombli. , Jg. 1 , 30-33.)

468 Wanke, Joſef : Die Vitalienbrüder in Oldenburg ( 1895–1483). ( Jahrb.

f . d . Geſch. D. Herzogt. Oldenburg , 19, 1–99. )

469 Weerth , Marie : Lippe und Friesland . (Niederſachſen , Ig. 17, 69–71.)

470 heermann, W.: Der ,Leucht-Kirchturm “ von Papenburg. (Nieders

ſachſen , Jg . 16, 219.)

471 Bürger, K.:JurGeſchichte der Feſtung Regenſtein. (Zeitſchr. d . Harz

Ver. , Ig. 44, 129–149.) Vgl. 1910, Nr. 519.

472 Gärtner, E.: Die Geſchichte der Saline und des Solbades Rothenfelde.

Im Auftr. d.Schüchtermann-Schillerſchen Familienſtiftg nach Akten bearb.
Dortmund 1911. 80.

473 Wüſtefeld , Karl : Ein Kirchendiebſtahl in Rüdershauſen. (Heimatld ,

Jg. 7 , 144.)

474 Günther, Friedrich : Die älteſte Geſchichte der Bergſtadt St. Andreass

berg und ihre Freiheiten. (Fortj.) (Zeitſchr. d. Harz-Der. , Ig . 44, 17–49.)

475 Groenhoff : Die alten Kirchen von Stade. (Niederſachſen , Jg. 16,

421-422 .)

476 högg, E.: Stades Wälle und Gräben. (Niederſachſen, Jg . 16 ,423—427.).

477 Riemer : Stade in der Geſchichte. (Niederſachſen, Ig. 16, 409—411 .)
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478 : Ein geſchichtlicher Stadtplan von Stade. (Stader Arch ., n. f. H. 1 ,

137–138.)

-479 Schwindrazheim, 0.: Maleriſche Streifzüge durch Stade. (Nieder:

ſachſen , Jg . 16, 412-420.)

480 Kaſch : Beiträge zur Geſchichte der Entſtehung und Entwickelung des

Torfhauſes. (3eitſchr. O. Harz-Der., Ig . 44, 241–259.)

Bistum Verden.

481 Müller, Auguſt : Beiträge zur Geſchichte des Bistums Verden unter Jo

hann III. von Aſel 1426—1470. Stade 1911. IV, 58 S. 80. Münſter,

Phil. Difl.

482 Berthorn, f.: Die von Stechinelli erbaute Kapelle in Wiedenberg.

(Niederſachſen , Ig . 16, 342–343 .)

483 6 ehrkens , Albertus : Die Elbinſel Wilhelmsburg und ihre Dergangen:

heit. Nach hiſt. Quellen bearb. Wilhelmsburg 1911. 168 S. 80

484 Oehlmann , Ernſt: Die Anfänge von Wilhelmsburg bei Hamburg. (Dtſche

Erde, Ig. 10, 22–23.)

485 Weber, Emil : Der Wohldenberg. (Illuſtr. Rundſchau, Jg . 1911 ,

213-216 .)

XII . familiengeſchichte und Biographien.

I

1. Allgemeines .

.486 Arnswaldt, W. T. v.: Familiennamen als Vornamen. (Familienge:

ſchichtl. BII. , Jg . 9, 5–7 .)

487 Ehemänner, die den Namen ihrer Frau bei der Verheiratung annehmen

[im Osnabrütſchen ]. (D. Land, Jg . 19 , 443–444.)

488 fieker, hans : Auszüge aus dem Sterberegiſter der Aegidienkirche in han

nover 1574–1610 . (Arch. f. Stamm- u. Wappentde, Ig. 11 , 177—181 .)

489 Grofebert : Eine Brauerrolle von 1698 [aus Moringen) . ( Arch . f. Stamm

u . Wappenkde, Ig. 11 , 94-95.)

490 Kiefer, 6. A.: Auszüge aus Urkunden, Leichenpredigten , Hochzeitsge

dichten uſw. (Fortj.) (Arch. f. Stamm- u. Wappende, Jg . 11 , 3-5.)

491 Corme, Eduard] de : Auszüge aus den Matrikeln der ehemaligen fran*

zöſiſch-reformierten Gemeindevon Hannover. (Vierteljahrsſchr.f. Wappen -1

Siegel- u. Familienkde, Ig. 39, 343–346 .)

492 M acco, h. f.: Die Kirchenbücher zu Nordheim am Harz. (D. Dtſche

Herold , Jg. 42, 161-163.)

493 niebour : Die hannoverſchen Abgeordneten zur Nationalverſammlung

1848/49. [Nebſt] Nachtr. (Zeitſchr. d. hiſt . Der. f. Niederſachſen, Ig . 76 ,

6. 2, 186–154 4. B. 4 , 124-185.)
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494 Rededer, Joh(ann) Heinrich) : Biographiſche Nachrichten aus Rededers

Chronik. (Hannov. Geſchichtsbli., Jg . 14, 408–429.)

495 Siebs, Benno Eide : Die Bedeutung der „ öffentlichen Bücher" in der Pro

vinz Hannover für die Familienforſchung. (Niederſachſen , Jg. 17 , 97-98. )

496 Ueber die Quellen zur bürgerlichen Familiengeſchichtsforſchung in un

ſerem Gebiet [Land Hadeln) . (Jahresber. d . Männer v . Morgenſtern, Ig .

12, 120-125.)

497 Eine Silhouettenſammlung aus d. legten Viertel d . 18. Jh . [Erworben v .

Vaterländ . Muſeum zu Hannover, geſammelt von Joh . Georg Zimmer

mann. ] (Arch. f . Stamm- u. Wappenkde, Ig . 11 , 162–166.)

498 Werlhof, B. d.: Silhouetten im Vaterländiſchen Muſeum zu Hannover .

(Hannoverld, Jg. 5 , 109–110.)

499 Windheim, v.: Familienurlunden. [Verzeichnis ſeiner dem Stadt-Archiv

zu Hannover als Depoſitum übergebenen Sammlung .] (Hannov . Geſchichts

bll . , Jg . 14, 291-294.)

2. Einzelne Familien und perjönlichkeiten.

[ Alphabetiſch .]

500 (über die Familie Albrecht.] ( Herald . Mitteilgn, Jg . 22, 47.)

501 Aus dem Leben eines kurhannoverſchen Offiziers. Aufzeichngn d . Kap.

Behm. Mitget. v. Generalleutnant 3. D. d . Behm. (Fortſ. ) (Hannoverld ,

Jg. 5, 11-13 ; 35-38 .)

502 Pfeifer, hans: Geheimer Baurat Brindmann, ein Lebensbild . (Braun:

ſchweig. Mag. , Bd 17, 25 – 36.)

503 Brüdmannſches Familienblatt. Nr. 1. 1911 .

504 v . d . Bulich e'lche Familienzeitung. Nr. 2. 1911 .

505 Bulich e -Jppenburg, Clamor frh. d . d .: Neun Stammtafeln der Frei

herren v. d. Buliche enth . die noch blühenden Jweige ihrer 5 Linien. Os:

nabrüd 1911. 9 Taf. 2º.

506 Müller, W.: Joachim Heinrich Campe, Verfaſſer des Robinſon der

Jüngere, ein echter Niederſachſe. (Niederſachſen , Jg . 16 , 360–364.)

507 Chriſtiani. (Grote in : Familiengeſchichtl. Bll. , Jg . 9, 185.)

508 Sommerfeldt, Guſtav : Die Abſtammung der im Harzgebiet (Provinz

Hannover) und in Oſtpreußen verbreiteten Familie Tludius. (D. Dtſche

Herold , Ig. 42, 142–143.)

509 v. Damm ' che familienzeitung. Nr. 1. Hannover 1910. 8º.

510 Damm, v.: Berichtigung zu der d. Damm'ſchen Enkelliſte. ( Familienges

ſchichtl. BII. , Ig . 9 , 20.) Dgl. 1910, Nr. 548.

511 Damm, Richard v.: Grundbeſitz der braunſchweigiſchen Familie von

Damm, jepiger und früherer. (Vierteljahrsſchr. f. Wappens, Siegel- u.

Familienkde, Ig. 39, 224—243.)

512 --- : Nachtrag zu der v. Damm'ichen Entelliſte (Jg . 1910, S. 179.ff). (fa

miliengeſchichtl. BII., 3g . 9, 165-166.)

.
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513 Schapire, Roſa : Otto Spedters Lithographie auf das Jahr 1848. (Zeits

chr. f. Bücherfrde, n. f . Ig . 3 , 33-35.) ( Darin : Brief von Joh . Herm .

Detmold v . 1849.)

514 Arns waldt, W. T. v .: Ahnentafel des Johann Heinrich Dörrien aus

Braunſchweig und ſeiner Geſchwiſter. ( Frankfurt. BII. f. Familiengeſch ..

Ig . 4, 54.)

515 Altendorf, A.: Johann Duve. Hannover 1911. 47 S. 80. (Veröffentl.

3. niederſächl. Geſch., H. 7 u. Hannov. Geſchichtsbil., Jg . 14 , 51-95 .)

516 — Johann Duve. (Jur Gedächtnisfeier 1. 300 j. Geburtstages .) (Nieder :

ſachſen , Jg. 16, 246—49.)

517 Jürgens , [Otto] : Aus dem Leben Johann ) f (riedrich ) A ( lbrecht) ron

Duves, (Arch. d. Ver. f. d . Geſch. d . herzogt. Lauenburg , Bd 10, H. 1,

88–92.)

518 Konrich, 6. f.: Johann Duve, der Wohltäter Hannovers. (Hannoverld ,

Jg . 5, 75–77.)

519 v. Eddingerodt . (F. d. Hugo in : Familiengeſchichtl. BII . , Ig. 9 , 48.)

520 Emmius, Ubbo : Briefwechſel, hrsg . d . H. Brugmans u. E. Wachter. BD

1. 1556–1607. Aurich 1911. 80.

521 Eſtorff, Eggert v.: Regeſten aus dem Depoſitum der Familie von Eſtorff

im Stadtarch. zu Lüneburg, andere familien betr. (Familiengeſchichtl. Bil ..

Ig . 9 , 94.)

522 —: (Stammtafel der Familie von Eſtorff. ) (Familiengeſchichtl. BII., Jg.

9 , H. 3 , Beil.)

523 v . Eversmann . (W. T. v . Arnswaldt in : Familiengeſchichtl. BiI. , Ig 9,

16–17.)

524 Arnswaldt, W. C. v.: Die Eversmann in Iburg. (Familiengeſchichtl.

BII. , Jg . 9 , 60–61.)

525 — : Rudolf Wilhelm Eversmann und ſeine Familie. (Familiengeſchichtl.

BII. , 3g . 9, 110-112. )

526 Gedichte und Briefe von Juſtinus 6 obler [+ 1567) . Mitget. von Otto

Clemen. (3eitſchr. d . hiſt. Der. f. Niederſachſen , Ig. 76 , H. 1 , 73–82.)

527 Bentert, Adolf : Ein vergeſſener Jugendgenoſſe Goethes. (Auguſt Sieg

fried Wilhelm v. Goué, 1767 braunſchw.wolfenbüttel. Legationsſekretär

in Wetlar.) ( 3eitſchr. f. vaterl. Geſch. u . Altertumstde, BD 69, Abt. 1 ,

72–85.]

528 Grimm, L. E. [Maler ]: Erinnerungen aus meinem Leben . Hrsg. u . erg .

von E. Stoll. Mit ... Briefen v. Jak. , Wilh ., Ferd. u. Ludw. Grimm u.

and . Beitr. 3. Familiengeſch. Leipzig 1911. 640 S. 80.

529 Geſchichtsblätter der Familien Meinshauſen und Grofebert. Ig. 1 , ſ .

meinshauſen.

530 orote'lche Familien -Nachrichten . Jg . 1911. Hannover.

531 Nachruf auf den Premierminiſter 2. A. von hale. Mitget, von frh. E.

von hate. (3eitſchr. d . hiſt. Der. f. Niederſachſen, Jg . 76 , H. 4, 123

1

-24 .)
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532 harms, Theodor : Lebensbeſchreibung des Paſtors Louis harms, geb.

den 5. 5. 1808 zu Walsrode, geſt. den 14. 11. 1865 zu Hermannsburg .

Neue Ausg . III. v . H. Barmführ. 8. Aufl. Hermannsburg 1911. VII,

246 S. 80.

533 harms, Heinrich : Familie harms zum Spredel, 3widau 1911. 43 S. 1

Wappentaf. , 14 BI. Taf, 80.

534 v. Haversforde. (In : Familiengeſchichtl. BII. , Ig. 9, 48.)

535 heinichen . (Genealog . handb . bürgerl. Familien, Bd 19, 79-90.)

536 holthuſen. (Genealog . Handb . bürgerl. Familien, Bd 19, 91–106 . )

537 hudt walder. (Genealog . Handb , bürgerl . Familien , Bd . 19, 107–122 . )

538 Nachtrag zur Iffland -Ikonographie. (1. Jg . 11 , H. 12.) (Mannheim .

Geſchidítsbll., Ig. 12, 95.)

589 Walter, f.: Beitrag zur Iffland -Biographie. (Mannheim. Geſchichtsbli.

11 , 244–256.)

540 Mannheimer Stammbucheintragungen. (Veröff. v . Hans Knudſen.) (Mann

heim. Geſchichtsbll., Ig . 12, 162–163.)

541 Beder, Carl : A. 6. Kaeſtners Epigramme. Chronologie u. Kommen

tar. 1. Freundeskreis. 2. Literariſche Kämpfe. Halle a. S. 1911. VI

230 S. 80. (Bauſteine 3. Geſchichte d . neueren dtſchen Literatur, 4.)

542 Wendland, Anna : Beiträge zu Auguſt Keſtners Lebensgeſchichte.

(Hannov, Geſchichtsbll., Jg . 14, 96–136.)

543 -1 : Hermann Keſtner -Röchlin zum Gedächtnis. (Hannop. Geſchichtsbll.,

Ig . 14, 295_297.)

544 Kielmannsegg, Erich Graf v .: Familienchronit der Herren Freiherren

und Grafen von Kielmannsegg. 2. erg. u. verb. Aufl. m. 46 JII . Wien

1910. XXII, 834 S. 25 Bild. 5 Stammtaf. 80.

545 Munds, Wilh .: Stammbaum der Familie Köcher. (Dat. Dresden

1911.) 40.

546 hans Chriſtoph von Königsmart [† 1663] und die Agathenburg

(Niederſachſen , Jg. 16, 435-436 .)

547 hajenjaeger, Robert : 3ur Geſchichte des Grafen Otto Wilhelm von

Königsmark. Neue Beitr. aus d . Greifswalder Samml. Vitae Pomo

ranorum u. d . ſchwed. Reichsarchiv zu Stocholm. (Stader Arch., n. f. H.

1 , 88-119 .)

548 houwald, frh. 0 .: Die Familie Koep de, v . Koepde u. l . w . m. 2

Stammtaf. (D. Diſche Herold, Ig. 42, 143.)

549 Kunhardt. (Genealog. handb . bürgerl. Familien , Bð 19, 157-176.)

550 Lampe, Karl H.: Familie Lampe. Beiträge zu e. Familiengeſch ., zugleich

Streiflichter über d . altmärk. Bauern- u. Lehrerſtand , in früheren Zeiten.

Berlin ( 1911 ?] . 40 S. 80.

551 Arnswaldt, Werner Conſtantin d.: Die Ahnentafel des Philoſophen

Gottfried Wilhelm Leibniz. (Mitteilgn d. 3entralſtelle f. dtſche Perſonen :

u . Familiengeſch ., 5.7, 61-67.)

552 Herder, Joh . Gottfr.: Gottfried Wilhelm Leibniz . (Monatshefte d .

Comenius-Geſ. , n. S. BO 3, H. 3.)
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553 hahn, Theodor Ed.: Johann Hülſemann und Friedrich Leubnuß [Vater

von 6, W. Leibniz]. (Hannoverld, 3g. 5, 278-279.)

554 Ebſtein , Erich : Jacob Philadelphia in ſeinen Beziehungen zu Goethe,

Lichtenberg und Schiller. ( Zeitſchr. f. Bücherfrde, n . f . Jg . 3, 22-28.)

555 Dajfel, v.: 3ur Aberkennung des v. Loefede'ſchen Adels . ( Familienges

ſchichtl. BII. , Ig . 9 , 9—10.)

556 Delißich, Ehrenhauß : [Bemerkung zur Entziehung des Adelsprädikats

der Familie v . Löſede ). (Arch. f . Stamm- u. Wappenkde, Jg . 11 , 176.)

557 hengſtmann, Chr.: [Über die Entziehung des Adelsprädikats der Fas

milie v. Löſede.] ( Arch. f. Stamm- u. Wappenkde, Ig . 11 , 112.)

558 hendenreich, E.: 3um Adelsrecht. (Familiengeſchichtl. BII , Jg. 9 ,

107–108.)

559 Möller , Georg : Über die Familie und das Wappen derer von Löſeđe .

( Herald, Mitteilgn, Jg . 22, 70–71. )

560 Loeſing, Georg E.: Nachrichten über die Familie Loeſing . Als Ms.

hrsg. 3ehden a. 0. 1910. 80.

561 Mammen, Franz : Stofffanımlung zu einer Geſchichte der Familien

Mammen und Weisbach . Dresden 1910.

562 Thimme, Friedrich : Ernſt von Meier † (1832—1911 .) (Zeitſchr. d . hiſt.

Der. f. Niederſachſen , Jg . 76, 7. 3, 164-168.)

563 Geſchichtsblätter ( 1 : Familiengeſchichtliche Blätter) der Familien Meinss

hauſen und Grofebert. Ig. 1. Papiermühle 1911.

564 Orofebert : Meinshauſen , Auszüge aus dem Moringer Kirchenbuche

über Träger dieſes Namens. (Arch. f. Stamm- u. Wappenkde , Jg . 11 ,

37–39.) Vgl. 1910, Nr. 569.

565 Doigt, 3. E .: Angehörige der Familie mildehovet. (Mitteilgn d . Der .

f. Hamburg . Geſch .. Jg . 30, 350—354 ; 401-403 ; 471 - 472.)

566 Lehnbrief der Familie Möller in Kl. Burgwedel. (Heimatkl. a. d . Amte

Burgwedel, Jg . 3, 53–54 .)

567 Möndeberg. (Genealog . handb. Bürgerl. Familien , Bd 19, 243 – 264.)

568 h aßig, Otto: Juſtus möjer als politiker. (3eitſchr. d. hiſt. Der. f. Nie .

derſachſen , Jg . 76, H. 4, 102-122.)

569 frensdorff , f.: Jur Erinnerung an Gottlieb pland. (Nachrichten

v. d . Kgl. Geſellſch. d. Wiſſ. zu Göttingen. Geſchäfti. Mitteilgn a. d . J.

1911 , 82–88 .)

570 Rauchfuß, Herm.: Gedenkblatt der Familie Rauchfuß. Halle 1911.

571 —: Der Name Rauchfuß und ſeine Entſtehung. (D. Diſche Herold, Ig.

42, 115-119 .)

672 Lelling , Kurt : Rehberg und die franzöſiſche Revolution . E. Beitr . 3

Geſch. d. literar . Kampfes gegen die revolut. Ideen in Deutſchland. Frei

burg i. B. 1910. III, 145 S. 80.

573 Roffſad . (Richard v. Damm in : Familiengeſchichtl. BII. , Ig. 9, 16.)

574 Roſher, Theodor : Rolderiana. Weihnachtsblatt 1911. Hannover

( 1911.) 28 S. 80.

:
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575 Blumenberg : Jacobus Sadmann und ſeine Zeit. Dortrag. (Hannov .

Geſchichtsbll., Jg . 14 , 177–195 . )

576 Schele. (Theodor Roſcher in : Familiengeſchichtl. BII. , Jg. 9 , 186–187.)

577 255 ſtellige Ahnentafel der Freiin Caroline Charlotte von Schele. Beitaf.

9-16. ( Frankfurt. BII. f. Familiengeſch .. Jg . 4, 11 ; 43 ; 58 ; 90 ; 106 ; 123 ;

141 ; 155 ; 161-162 .)

578 Kiefer, karl : Die Familie Schepeler. [ Nebſt ] Stammbaum u. Ahnen

taf. ( frantfurt. BII. f. Familiengeſch ., Ig. 4 , 129-130 ; 135-140.)

579 hendenreich : Aus der Geſchichte des Geſchlechtes von der Schulen

burg. (Familiengeſchichtl. Bli. , Jg . 9, 146-147. )

580 Siemien. (Genealog. Handb, bürgerl. Familien , Bd 19, 325-332. )

581 Mülverſtedt, v .: Das braunſchweigiſch - magdeburgiſche Adelsgeſchlecht

Spiegel und vom alten Doppel- oder zuſammengeſekten Wappen des

niederen Adels. (D. Dtſche Herold, Ig. 42, 182–189 ; 197—202.)

582 Die Familie Spitta (Zweig Braunſchweig ]. Nebſt : 1. Entwurf zu e .

Stammbaum Taf. 3 von J. F. Leut - Spitta. (Frankfurt. Bll. f. fami

liengeſch .. Jg . 4, 166 u. 169. )

583 Bodhorn, F.: Die Herkunft des f. C. m. Capellini , genannt Stech i

nelli. (Ergänz. 3. d . Aufjar : „ Die Nachtommen von f. C. M. Stechi

nelli ...) (Niederſachſen , Ig. 17 , 110. )

584 - : Die Nachkomnien von F. C. M. Stechinelli, insbeſondere die gräfliche

Familie von Widenburg . (Niederſachſen , Jg . 16, 339-342 .)

585 huffichmid, Maximilian : Johann Franz Capellini , Reichsfreiherr von

Widenburg gen . Stechinelli und ſeine Familie. (Mannheim . Geſchichts

bli., Jg . 12, 32-40 ; 54–59.)

586 3immermann, Paul : Zum Andenken Auguſt D aſels. ( Braunſchweig.

mag., Bd 17, 1-11. )

587 Dorwert. (Genealog. handb . bürgerl. Familien, Bd 19, 421-432.)

588 Lorme, Ed . de : Chriſtoph Wahrendorffs Epitaphium in der Kirche

zu Adenſen und die Genealogie ſeines Geſchlechts . (Hannoverld , Ig. 5 ,

245-247.)

589 Wendland, Anna : Dem Andenken des Reichsgrafen Johann Ludwig

von Wall moden - Gimborn. (Niederſachſen, Jg . 17, 125-127. )

590 W appaus, Wappäus. (Genealog. Handb . bürgerl. Familien, Bd 19,

430-441.)

591 Tidadert , Paul : Dr. Eberhard Weidenfee († 1547) , Leben und

Schriften. Berlin 1911. VIII, 104 S. 8 °. (n. Studien 3. Geſch . d .

Theol. u. Kirche, St. 12.)

592 Mitteilungen des Vereins „Weđenſcher Familienverband e . V.“ h. 2 .

[Hannover.]

593 Zur Geſchichte der Familie Wiarda. (Upſtalsboombll., Jg . 1 , 15. )

594 Wichern. (Genealog. Handb. bürgerl. Familien, Bd 19 , 487-493 .)

595 Hüſigen, Eduard : Ludwig Windthorſt. Sein Leben, ſein Wirten. Neue

verm . Ausg. Cöln 1911. XI, 364 S. 80.

596 Woltered, Otto : Stammbaum der Familie Woltered. Goslar 1910

47 S. 80.

1



Ortsregiſter.

Politiſche und kirchliche Verwaltungsbezirke ſowie Ortsnamen, die nur

zur Bezeichnung der geographiſchen Lage eines andern Ortes dienen, ſind nicht

berüdſichtigt.

Aachen 461.

Adenſen, Kr. Springe 588 .

Agathenburg, Schloß, Kr. Stade 546.

Almhorſt, Edfr . Linden 244 .

Altenwalde, Kr. Lehe 126.

Altona 64.

Altwarmbügen , Kr. Burgdorf 255.

Barenaue, kr. Berſenbrüd 193 .

Bodenem , Kr . Marienburg 415.

Bodfeld , ehem, Königshof im Harz

Ebſtorf, Kloſter, Kr. Ülzen 18.

Einbeck 362. 424.

Elbingerode, Kr. 3Ifeld 59.

Emden 269. 272. 355. 367. 425.

Engelſchoff b. Himmelpforten, Kr.

Stade 145.

Equart, Kr. Peine 460.

Erfurt 363.

Gieboldehauſen, Kr. Duderſtadt 171.

426. 428.

Göttingen 19. 63. 374. 429.

Goslar 23. 60. 221. Kloſter Neu.

werk 298.

Greifswald 547.

Groß -Buchholz, Stkr. Hannover 34

Hamburg 64. 218.

Hameln 41. 65. 365. 430.

Hannover 27. 29. 66. 87. 94. 120 .

155. 157. 271. 274. 300. 347.402.

431-433 . 491. 497-499. 518.

Aegidienkirche 403. 488. [Rats-]

Enzeum 29.

Harburg 64. 117. 218. 270. 327.

Harzburg, Bad 59.

Heiligenſtadt 266.

Helgoland 115.

Helmſtedt 372. 373. 375.

Hermannsburg, Edfr. Celle 532.

Herzberg, Kr. Oſterode 404.

Schloß 436.

Hildesheim 60. 67. 72. 128. 134. 138 .

b. Rothehütte 416.

Bothfeld, Stkr, Hannover 34. 411 .

Braunſchweig 20. 24. 28. 58.61. 203.

324-326. 354. 381. 417–419 .

514. Kirchen 22. 413. Schulen

26, 363. 364. 370. 371.

Bremen 62. 74. 115. 374.

Bremervörde 263.

Bücken a. d . Weſer, Kr. hona 400.

Burgdorf, Kr. Burgdorf 253 .

Burgwedel, Kr. Burgdorf 421.

Telle 336.401. 414. Oberlandesge.

richt 45. 245–247. 249, 251 .

Tlettenberg | Klettenberg.

Trefeld 215.

Trimderode [ . Krimderode.

Dambed, Kloſter, Kr. Dannenberg

299.

Döhren, Stlr. Hannover 434.

Duderſtadt 143. 216. 219. 268. 275.

322. 348. 353. 360. 385. 423 . 265. 267. 395. 440. Dom 405 .
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1Neuhaus a. d . E., Kr. Bledede 451.

Neu -Warmbüchen,Kr. Burgdorf 814 .

Neuwert, Kloſter ſ. Goslar .

Nienhagen 280.

Nordernen , kr, Norden 452.

Northeim (Nordheim ), a . Harz 492.

1

Hilterode, Kr. Duderſtadt 170.

Himmelpforten , Kloſter, Kr. Stade

294,

Hohegeiß, Kr. Blankenburg 163.

Horneburg, Kr. Stade 164.

Jburg , Kr. Iburg 524.

Jever 444 .

Iſernhagen, Kr. Burgdorf 445 .

Kirchhorſt, Kr. Burgdorf 411.

Klein -Buchholz, Stlr, Hannover 34.

Klein -Burgwedel, Kr. Burgdorf 566 .

Klettenberg, Kr. Grafſchaft Hohns

ſtein 264 .

Kollmar, Kr. Steinburg 202.

Krimderode, Kr. Ilfeld 422.

Krumnihörn , Kr. Norderdithmars

den 98 .

Obernfeld , Hr. Duderſtadt 458 .

Osnabrüd 69. 101. 295, 305 , 307.

335. 456.

Oſterode a . h. 25. 70 .

Papenburg 368. 470.

Paris 467.

Ramlingen , Kr. Burgdorf 254 .

Regenſtein ,ehem .Schloß bei Blantens

burg a. H. 471.

Rothenfelde, Bad , Kr. Iburg 472 .

Rüdershauſen, Kr. Duderſtadt 473.

Ryſum, Ldkr. Emden 98 .

Laagen, Cotr , Hannover 434.

Langenſalza 212. 230.

Leer 95. 418.

Limmer, Stkr. Linden 346.

Lindau a. K., Kr. Duderſtadt 36.278.

Loquard, Ldir. Emden 98. 100.

Logſtedt, Kr. Geeſtemünde 406.

Lüneburg 127, 196. 211, 299. 301.

407. 521 .

Salzwedel 403.

St. Andreasberg 59. 474.

Sarſtedt, Ldtr. Hildesheim 102.

Scharzfels, ehem . Schloß, Kr. Oftes

rode a. h. 226 .

Seelze , Ldtr. Linden 330 .

Stade 33. 64. 71. 237. 302. 334. 409.

475-479.

Stodholm 547 .

Stralſund 211.

Süpplingenburg, Dom. , Kr. Helms

ſtedt 313.

magdeburg 292.

Mannheim 540.

Marmſtorf, Edfr. Harburg 118.

Medingen, Kr. Ülzen 21.

Melderode, Kr. Braunſchweig 408.

Moringen, Kr. Northeim 46. 489.

564.

Mühlhauſen i. Th. 220 .

Münden (Hannover) 42. 68. 809.

316. 349. 449.

mulſum , Kr. Lehe 450.

Tedlenburg 99.

Torfhaus, Kr. 3ellerfeld 480 .

Torgau 183.

ützen 127.

nachod, Schloß in Böhmen 201.

Neſſelröden, Kr. Duderſtadt 891.

nette, Kr. Marienburg 103.

Dellinghauſen, Kr. Soeft 179. 222.

224,

Verden 77. 206 .

1913
16
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Walsrode, Kr. Fallingboſtel 532.

Wandsbed 64.

Waterloo 304. 305. 307.

Wernigerode 59.

Weſterwanna, Kr. hadeln 126 .

Wettmar, Kr. Burgdorf 254.

Weßlar 527 .

Wiedenberg, Ldtr. Celle 482.

Wienhauſen, Kloſter, Ldkr. Celle 297.

Wildemann, Kr. 3ellerfeld 320 .

Wilhelmsburg, Ldir. Harburg 483 .

481.

Wiltenburg, Ldtr. Hannover 411.

Wolfenbüttel 30. 61. 361. 412.

Wülfel, Stlr . Hannover 494.

Wunſtorf, Kloſter, Kr. Neuſtadt a .

R. 296 .

3even, Kr. Jeden 32.

1
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Altendorf, A. 516. 516.

Althaus, Paul 288.

Andree, Richard 135.

Armbruſt, £. 429.

Arnecke, Friedrich 265 .

Arnswaldt, Werner Conſtantin 0.

Boſenick, 6. 210 .

Brandes, Wilhelm 377.

Braun, G. 80.

Braun, Paul 192.

Brauns, Hans 300.

Bube, Wilhelm 451 .

Budde, Johannes 459.

Bürger, K. 471.

Buhmann, Friedrich 41.

Buſſches Jppenburg, Clamor frh .

v. d. 505 .

Buſſe, Heinrich 244.

Buſſe, J. 316.

1

Caſſel, c. 386.

Tazalas, E. 211.

Cramer, S. 457.

Crome-Swiening, 3. 245.

Trone, W. 384 .

87-40.177. 407. 486. 514. 523

-525 . 551.

Bahrfeldt, m . 47.

Barth, Willy 821.

Beder, Carl 541.

Behm 501.

Behme 78. 319.

Behr, F. 454.

Benede, Theodor 117. 118. 270.

327. 393 .

Benkert, Adolf 527.

Bennigſen , Rudolf v . 227.

Bergmann, Hugo 804.

Berner 119.

Bernstorf, Otto 136.

Bertheau 209. 235 .

Bertram , Franz 79.

Bieſter, Auguſt 137 .

Block , R. 156.

Blume, Hermann 138 .

Blumenberg 575.

Bodhorn , f . 482. 583. 584.

Bode, Georg 236 .

Bödeter 276 .

Böhling, Georg 157.

Bomann, 6. 401.

Borchling, C. 97. 166. -458.

Borgmann, E. 229 .

Bormann, K. 23.

1

Damm, Richard v. 134. 246–248.

510. 511. 512. 573.

Danielis, Chriſtoph 385 .

Daſſel, v. 555 .

Deichert, H. 346. 347.

Deiter, Heinrich 189. 267. 269. 272 .

355.

Deligich, Ehrenhauß 556.
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C Miſzellen

Zur Befeſtigungsgeſchichte der Stadt Hildesheim .

Von Heinrich meier ( Braunſchweig ).

Obgleich Thangmar mit klaren Worten berichtet, Biſchof Bernward habe

im Sommer des Jahres 10011) die Errichtung einer Stadtmauer emſig betrieben,

ſcheint bisher die Meinung zu Herrſchen, eine ſolche habe bis 1167 nicht beſtan

den. Man betrachtet die Ausſage Thangmars zum Jahre 1001 als eine Wieders

holung ſeiner zum Jahre 9962) gemachten Ausführungen, während er doda

durch die Worte sanctum locum damals die Domburg deutlich charakteriſtert

und ſie als ſchon damals derartig vollendet hingeſtellt hatte , daß in ganz Sachs

ſen nichts ähnliches an Schönheit und Feſtigkeit zu finden ſei, und dann fünf

Jahre ſpäter die extructio murorum civitatis, quam Hildeneshem in

choaverat, berichtet. Das Wort civitas, meint man , lei, obgleich es eigentlich

die Stadt im Gegenſaz zur Burg bezeichne, hier mit Burg zu überſetzen, denn

auch im Jahre 872,3) wo die Biſchofsburg urkundlich zuerſt vorkomme, werde

ſie civitas genannt. Erſt eine Urkunde von 11674) rede von einer Stadtmauer.

Dieſe Auffaſſung dertritt, auf mehrere Autoritäten 5 ) geſtüßt, S. Ritter ) und

hat ſie bildlich zur Darſtellung gebracht. Legteres iſt zur Schaffung voller

Klarheit höchſt erwünſcht. Man ſieht nämlich aus dem Bilde, daß es ſo unmögs

lich geweſen ſein kann. Die topographiſchen Verhältniſſe ſprechen entſchieden

dagegen. Um dies völlig zu verdeutlichen , fehlen leider bis jetzt für Hildesheim

die kartographiſchen Unterlagen , wie ſolche 3. B. für Braunſchweig durch Dar.

ſtellung des Siedelungsgeländes mit Höhenkurven bei herausgabe des dritten

Bandes des Urkundenbuches geſchaffen ſind . Meiner beigegebenen planſkizze

muß ich daher durch einige erklärende Worte nachzuhelfen verſuchen . Bekannt

lich haben zwei in der Nähe des Hückedahls ſich vereinigende kleine Flußläufe

unter denNamenTreibe und Hagenbach ehemals beſtanden, dievon Hagentore

her teils in der Richtung Poſtſtraße - Bohlweg - Hückedahl, teils etwas weiter

öſtlich am Fuße des von der Andreaskirche gekrönten Höhenrandes nach Süden

gerichtet waren und ſchließlich in die Innerſte mündeten. Zwiſchen der Innerſte

im Weſten und den genannten Flußläufen im Oſten liegt der Hagen. Einen

fumpfigen Ort nennt ihn Thangmar gelegentlich der Gründungsgeſchichte des

michaeliskloſters. Wie in Braunſchweig war er eine in Wildwuchs ſtarrende

1) Mon. S.S. IV, 77128.

3 ) Mon. S.S. IV, 754 „ Sanctum quoque locum nostrum murorum ambitu val

laro summa instantia aggressus dispositis per gyrum turribus. “

8 ) Urkundenbuch des Hochfilifts I Nr. 12. S. 6. 3. 1.

4) Doebner, Urkundenbuch der Stadt Hildesheim . I, 33 .

5) Beiträge zur Hildesheimſchen Geſchichte 1829. I, 182 ff. und 299 ff. Buhlers, Ulthil

desheim. 1906. S. 1 und Hildesheimer Straßennamen 1906 5. 11. Neuerdings vertreten dieſelbe
Unficht die rfidentmåler der roving annover II, 4. 1912 s. 7 ff. und der führer 1909 .

S. 19.

Entwidlung Hildesheims. Hildesheim 1908 .
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flußtalniederung. Aus ihr ragte im Süden inſelartig der Burghügel empor.

Öſtlich der genannten kleinen Flußläufe ſteigt das Gelände zu einer waſſer.

freien Hochfläche empor, an deren Rande die Andreaskirche ſteht und auf der

jich demnächſt in den Verwaltungsbezirken der Altſtadt, die man Vicinitas

Major, Jacobi und Georgii nannte, der Mittelpunkt des ſtädtiſchen Weſens

entwickelt hat. Dieſe Hochfläche wäre nach Ritter noch 1167 ganz außerhalb

der Stadtmauer geblieben. Die um das michaelisklofter nördlich herumgeführt,

Stadtmauer hätte vom Hagentore ab eine ſolche Richtung füdwärts genommen,

daß die vorgenannten kleinen Flußläufe fie ebenſo im Oſten begleitet hätten,

wie tatſächlich die Treibe im Hückedahl die Oſtmauer der Domburg begleitet.

Daß dies höchſt unwahrſcheinlich iſt, folgt aus der von mir verſuchten Gelände.

beſchreibung. Dieſer gemäß muß man vielmehr annehmen , daß, falls längs der

Slußläufe zwiſchen Burg und Hagentor überhaupt eine Stadtmauer geweſen iſt,

dieſe nicht in der Tiefe ſondern auf dem Höhenrande gelegen , alſo nicht nach

Oſten ſondern nach Weſten Front gemacht hat. Dann aber kann ſie nicht 1167

errichtet worden ſein , wo das Michaeliskloſter in die Stadtmauer eingeſchloſſen

wurde, ſondern muß einer früheren Periode angehört haben und durch Errich

tung eines erweiterten Mauerringes 1167 hinfällig geworden ſein, womit auch

übereinſtimmt, daß ein urkundlich in der Eckemekerſtraße nachgewieſenes

Mauertor dem Abbruche geweiht worden iſt.1)

Tatſächlich läßt nun aber auch die Urkunde von 1167 deutlich erkennen ,

daß damals ſchon drei) getrennte , für ſich beſtehende Befeſtigungsanlagen

beſtanden, die nunmehr in einem Ringe Dereinigt werden ſollten . Biſchof her

mann war im Kriege mit Heinrich dem Löwen. Nahe genug lag für ihn der

Wunſch ſeinem gefährlichen Gegner gegenüber das hildesheimiſche Befeſtigungss

werk in ähnlicher Weiſe herzuſtellen , wie dieſer das ſeinige 1166 zu Brauns

chweig vollendet hatte. Er beſtätigt daher einen Vertrag, den das Michaelis

kloſter mit der Stadt geſchloſſen hatte, damit die Bürgerſchaft das Kloſter in

die Geſamtbefeſtigung aufnehme. Don der 1167 erbauten, die Stadt, das Micha.

eliskloſter und die Domburg einſchließenden Mauer iſt nach den Kunſtbenk.

mälern von 1912 ein Stück Oſtlich des Magdalenenſtifts und im Norden das

ganze Stück von dem Durchbruche der Neuenſtraße an der Oſtſeite des Michaelis :

kloſters bis zum langen Hagen hinter den Häuſern der Michaelis Straße er

halten ; aus den Plänen zum Urkundenbuche kann man aber herausleſen , wie

die Mauer im Ganzen derlaufen iſt. Sie nahm ihren Ausgang von der Weſt

mauer der Biſchofsburg, folgte, das Magdalenenſtift draußen laſſend, dem

Laufe der Innerſte bis zu der Nordweſtecke, wo jeßt das Siegesdenkmal liegt,

Itef von hier aus in ſnurgerader Oſtrichtung zum Hagentor, machte, wo jeßt

die Arneckenſtraße liegt eine ſcharfe Ausbuchtung nach Norden und regte ſich

über das Alm- und Oſtertor parallel der Oſter- und Scheelenſtraße fort. Man

kann ſie hier bis zum Sacke verfolgen. An dieſer Stelle laſſen uns ſelbſt die

älteſten Pläne im Stiche, dagegen zeigen ſie uns ganz deutlich, wie der Ans

ſchluß an die Domburg erfolgt iſt. Der plan von 1769 enthält noch dieſe An.

jalußmauer. Sie lief vom Hückedahl zum Vorderen Brühl und noch ſoweit über

1) Doebner VII, 5. Hänſelmann, Hennig Brandis Diariam 1696. 46, 17 .

) Eine Burgmader, eine Stadtmauer und eine Umfriedigung des Michaelistloſters .
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dieſe Straße oſtwärts weiter, daß ſie, umbiegend das Kreuzſtift umfaſſen und in

die gemeinſame Befeſtigung einſchließen konnte,

Daß vor dieſem 1167 entſtandenen weiten Mauerringe ein engerer Mauers

ring für die Stadt beſtanden haben muß, folgt, wie ſchon geſagt, aus dem Ins

halte der Urkunde. Daß ein Teil dieſes urſprünglichen engeren Mauerringes

etwa in der Mitte zwiſchen der Oſtmauer und Weſtmauer gelegen und parallel

den kleinen Flußläufen gelaufen ſein muß, bezeugt das Erchmekertor, das

keinesfalls in der Luft geſchwebt haben kann. Die ganze Frage ſpißt ſich alſo

dahin zu : hat die das Erchmekertor enthaltende Mauer einen geſchloſſenen Ring

gebildet mit der Weſtmauer oder mit der Oſtmauer ? Ich entſcheide mich für das

lektere nicht nur aus den bereits dargelegten Gründen, ſondern ſtüße mich auch

auf die Urkunden, welche Zeugnis dafür ablegen, daß die Hochfläche, auf der

die Andreaskirche, die Jakobis und Georgiikirche liegen, auf der auch das alte

Dorf gelegen hat, wie ſie naturgemäß mehr als der tiefliegende hagen zur Bes

fiedelung einlud, tatſächlich ſehr frühzeitig – lange vor 1167 - ſtädtiſchen

Anbau erhalten hat. Die Jakobikirche beſtand bereits 1073.1) Auch die Ans

dreaskirche muß damals ſchon vorhanden geweſen ſein, denn ſie wird dem Biſchof

Godehard zugeſchrieben ), der 1038 geſtorben und deſſen Leiche daſelbſt aufges

bahrt geweſen iſt.

faſt noch deutlicher ſprechen die Urkunden für eine ſpäte Entwicklung

ſtädtiſchen Weſens in der Flußniederung, wo ſpäter diejenigen Verwaltungs.

bezirke der Altſtadt entſtanden ſind, welche man Vicinitas Indaginis und

Lapidis nannte. Eine eigene Pfarrkirche für dieſes Gebiet hat es niemals ges

geben und gibt es noch jeßt nicht. Bis zum XIII. Jahrhundert waren deſſen

Bewohner teils der Andreaskirche, ') teils der Lambertikapelle 4) des Michaeliss

kloſters zugewieſen. Der ländliche Charakter dieſer Gegend tritt auf das deut

lichſte hervor. 26 ländliche Grundſtücke daſelbſt ſchenkte Bernward 1022 dem

michaeliskloſter.5) Und die Spuren davon haben ſich bis 13456) erhalten, wo

bezeugt wird, daß auf dem Altenmarkte und im Langenhagen, wo jeßt ſtädtiſcher

Anbau ſei, ſich ehemals Baumgärten des Michaeliskloſters befunden hätten.

Aus allen dieſen Gründen glaube ich, daß die Stadtmauer, welche Bernward

1001 errichten ließ, öſtlich von Hagenbach und Treibe gelegen hat. Betrachtet

man den Grundriß der Mauer wie ihn der plan von 1769 und die von mir

entworfene Skizze zeigt, ſo erkennt man ein zu faſt zwei Dritteilen erhaltenes

Oval vom Sacke über das Oſters und Almtor bis zum Arneckenſpitale. Es ges

hört nicht viel Phantaſie dazu, es völlig zu rekonſtruieren. Die Mauer muß

zwiſchen dem Andreasplaße und der Poſtſtraße hindurch gegangen ſein und das

Erchmekertor enthalten haben. Der Hagenbach hat hier offenbar als Mauers

graben gedient oder iſt wenigſtens zu deſſen Bewäſſerung benußt worden. Er

hat die Mauer im Weſten begleitet, nicht, wie Ritter meint, im Oſten . Bei der

1) Urkundenbuch des Hochfifts I, 131. Die Jatobiftraße fommt 1204 vor (Doebner I, Re .

giſter and Doebner Studien zur Hild. Geſch. 1902. S. 58 bis 69 ).

2 ) Doebner III, Nr. 6. Leibnitz Scriptores II, 788. Als ooclesia forensis fommt fle

nach Doebner I, 299 im Jahre 1203 vor.

8) Doebner I, 120 .

4) Urkundenbuch des Hochfifts I, 648, 492, 622 and 38 A. S. 28. Doebner I, 1.

5 U :tundenbuch des Hochſtifts I, 67 .

6 ) Doebner I, 951.
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Cantorgaſſe wird die Mauer nach Oſten umgebogen ſein. Am Südende der Alt

petriſtraße auf dem Plage wird ſie ein Tor gehabt haben. Von hier aus wird

ſie zum Oſtende des Sackes gelaufen ſein. Dieſer ſtädtiſche Mauering war von

der Nordoſtecke der Biſchofsburg 250m entfernt. Das vonihm zurückgebliebene,

noch 1769 deutlich erkennbare, nach Norden hervorragende Halboval iſt für mich

ein Erkennungszeichen ſeines frühzeitigen Erſtehens geweſen , und die mit ſcars

fem Abſaße aus ihm ſchnurgerade heraustretende nordfront iſt mir auf den

erſten Blick als eine ſpätere Zutat erſchienen . Nachdem ich dann durch urkund.

liche Belege eine noch größere Wahrſcheinlichkeit erlangt hatte, fand ich zuleßt

auch einen ganz zweifelloſen urkundlichen Beweis. Denn da im Jahre 12781)

den häringswäſchern die Niederlaſſung innerhalb der alten Stadtmauer

unterſagt, außerhalb der alten Stadtmauer aber, im Hagen erlaubt wurde, ſo

kann die alte Stadtmauer nicht, wie Ritter meint, den Hagen umſchloſſen, ſon.

dern muß umgekehrt, wie ich ſkizziert habe, den hagen draußen gelaſſen haben.

Troßdem bin ich mir bewußt in Hildesheim auf Widerſpruch zu ſtoßen ,

weil ich ſehr wohl weiß, daß meiner Auffaſſung die dort ſeit alten Zeiten herr .

ſchende Erklärung der Straßennamen, die auf Hagen enden und des Straßens

namens Altermarkt entgegenſtehen.

Man meint,2) alle die Straßen, deren Namen mit Hagen zuſammengeſet

ſind, hätten dicht hinter einer uralten als hagen bezeichneten Befeſtigung gelegen

und davon ihren Namen erhalten. Kein geringerer als Leibniß kann für dieſe

Anſicht als Zeuge angeführt werden. In ſeiner Ausgabe der Reimchronik 3)hat

er die Bemerkung gemacht: „ Howon idem est ac hagen, indago, qua olim

urbes muniebantur, unde et ipsa civitatis Brunsvicensis pars, de Hagen

nomen suum accepit ?" Allerdings hat Leibniß dazu ein fragezeichen geſett

wohl weil er wußte, daß das Wort Hagen ſehr verſchiedene Bedeutungen hat.

Bei Grimm ſtehen deren fünf. Unter3führt allerdings auch er den Begriff der

Einfriedigung zur Verteidigung an, ſagt aber nicht, daß davon Straßen hinter

ſolcher Einfriedigung ihrenNamenerhalten hätten. Unter 4 dagegen ſpricht er

von Gaſſennamen in dem Sinne , daß das Wort Hagen in Niederdeutſchland

auch für Teile eines bewohnten Ortes gebräuchlich ſei. In dieſem Sinne gibt es

3. B. in Braunſchweig die Straßennamen Roſenhagen, Kätgenhagen und Geiers

hagen an Stellen, wo die Möglichkeit ehemaliger Derteidigungsanlagen völlig

ausgeſchloſſen iſt.

Andererſeits iſt neuerdings 4) hervorgehoben worden, daß in Stralſund,

ſämtliche Straßen, die an der Mauer entlang laufen , die Endung -hagen haben.

Wir wollen daher einmal annehmen, daß dies auch für Hildesheim zutreffe,

und ſehen welche Konſequenzen ſich dabei ergeben . Die Befeſtigung, nach der

die Straßen in der Altſtadt Hildesheim mit der Endung hagen benannt worden

find, hätte ihren Lauf gehabt längs des Flohhagen, der jetzt Süſternſtraße heißt ,

würde alſo hier mit der noch erhaltenen Mauer öſtlich des Magdalenenkloſters

zuſammen fallen, was recht plauſibel erſcheint. Von da aus müßte ſie nun aber

in der Richtung der Wohl-Straße umgebogen ſein und parallel der Straßen

1) Doebner I, 365 .

3) Buhlers, Hildesheimer Straßennamen 1906. S. 7, 11, 19 und 31.

8) Scriptores rer . Bransy . III, 60.

4) Jahrbuch des Beſchichtsvereins für das Herzogtum Braunſchweig 1912. S. 32 .
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Langer Hagen und Kurzer Hagen bis in die Gegend des Knochenhaueramts :

hauſes gezogen ſein . Daſelbſt würde eine ſtarke Umbiegung in die Südrichtung

vorauszuſeken ſein , in der ſie den Kläpperhagen zwiſchen Schuhſtraße und

Kreuzſtraße begleitet hätte, von wo aus ſich ein Anſchluß an die Domburg

denken ließe. Die Annahme einer ſolchen Befeſtigung würde ſowohl die Ritters

de hypotheſe als auch die meinige ausſchließen . Mit beiden völlig underein .

bar würde namentlich eine Hagenbefeſtigung parallel der Straße Kurzer

hagen 1) ſein, weil dadurch die Mauer , in der das Erchmekertor lag, kreuz

und quer durchſchnitten wäre. Nun könnte man ja ſagen, der betreffende Hagen

habe einer frühzeit angehört, wo von Mauern überhaupt noch nicht die Rede

war, alſo etwa dem X. oder dem Anfange des XI. Jahrhunderts. Dann aber

ſtände die Sache auf ſo ſchwachen Füßen, daß man von ihr nicht Aufklärung

erhoffen könnte. Außerdem aber iſt gar nicht erſichtlich, wie man den erſten,

zweiten und dritten Roſenhagen erklären ſollte. Es iſt wohl geſagt, ſie bezeiche

neten drei Etappen der Stadterweiterung nach Norden, das liege ſchon in dem

Namen erſter, zweiter, dritter. Abgeſehen davon, daß dieſe Namen noch 1769

hinterer, mittlerer und vorderer gelautet haben, iſt indeſſen eine dreimalige

Stadterweiterung um ein jedesmal ſo ungemein geringes Maß ſehr unwahr.

ſcheinlich, namentlich wenn man bedenkt, daß ihnen an derſelben Stelle noch

eine vierte ebenfalls minimale Stadterweiterung gefolgt ſein müßte durch die

Mauer, in der das Almtor liegt. Und um welche Zeit könnten denn dieſe Ros

ſenhagen wohl angelegt worden ſein ? Die Mauer, in welcher das Almtor liegt,

iſt, auch wenn meine Hypotheſe nicht zutrifft, ſehr alt. Das Almtor mußte im

Jahre 13282) wegen Baufälligkeit abgebrochen und mit großen Koſten von

Grund aus neugebaut werden. Das läßt doch auf ein mehrhundertjähriges

Beſtehen ſchließen.

Der Straßenname ,,Alter Markt" im Hagen erſcheint urkundlich als an

tiquum forum erſt 1231 ; aber ein Cono de Veteri foro zeugt bereits

11468) . Mit Recht hat man daraus auf das Beſtehen eines Marktverkehrs

im hagen vor Errichtung des großen Marktes beim jeßigen Rathauſe ges

ſchloſſen. Daraus folgt aber nicht, daß ſich um dieſen alten Markt im hagen

die älteſte Altſtadt entwickelt hat. Er kann vielmehr ſehr wohl ſich im Subur.

bium der Burg entwickelt haben und zwar an der Stelle, wo die aus der Burg

hinausführende Burgſtraße die wahrſcheinlich urſprünglich im Juge der ſpäteren

ſtädtiſchen Straße Altermarkt laufende weſtöſtliche heerſtraße getroffen hat,

welche von Minden nach magdeburg führte. Sobald man aber auch den nords

wärts gerichteten Verkehr mit den Seeſtädten in Betracht zieht, muß es ein.

leuchten, daß der eigentliche Verkehrsmittelpunkt weiter oſtwärts lag. Denn

nicht in Verlängerung der Burgſtraße, ſondern in Verlängerung des Hohen.

weges hat ſich die heerſtraße entwickelt, welche über Nienburg nach Bremen

führt, und der auch die Stadt Hannover ihre Entſtehung verdankt. An der,

einen Teil derſelben bildenden Almſtraße lag bereits im XI. Jahrhundert eine

Kirche, welche wohl nicht ohne Grund dem heiligen Jakobus, dem Patron der

1

1) Sie iſt eine erſt durch Abbruch der Mauer möglich gewordene Durchbruchſtraße wie

das fegefeuer zwiſchen Hölle und Him Ein Teil dieſer Straße hieß Hagenbrüde und åbers

ſchritt denHagenbach, der die Mauer begleitete, in der das Erdhmetertor lag .

9 Doebner 1, 792. Vergl. auch I, 168, 329, 859 und 457.

g) Doebner I, 20 und I, 23 .
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wandernden Leute, geweiht war. Unwillkürlich wird man hierbei an Brauns

ſchweig erinnert, deſſen ſtädtiſche Entwicklung ſich ebenfalls nach Hänſelmann

an die Marktkirche St. Jakobi knüpft, welche an der uralten , Frankfurt a. M.

mit den Seeſtädten verbindenden handelsſtraße lag. Sobald ein Verkehr mit

den Seeſtädten in Hildesheim ſich entwickelte, mußte demnach der alte Martt,

wennt er überhaupt eine Bedeutung gehabt hatte, folche volends verlieren.

Keinesfalls aber iſt er noch 1167, wo uns zuerſt eine Bürgerſchaft entgegentritt,

deren Mittelpunkt geweſen, denn er hieß ſchon 1146 der alte. Und daß dies

nur im Gegenſatz zu dem nahe der Hochſtraße liegenden großen Markte gemeint

geweſen ſein kann, dafür können wir uns auf das Zeugnis von Doebner und

das Urtundenbuch des Hochſtiftes berufen, welche darüber keinen Zweifel

laſſen1).

Ich fahre nun in meiner Betrachtung des Befeſtigungswertes von

1167 fort. Eine von den Aufgaben, welche damals gelöſt werden mußten, war

die Einbeziehung des Kreuzſtiftes 2) . Die zu dieſem Zwecke rechtwinklich ge.

brochene Anſchlußmauer zwiſchen Burgmauer und Stadtmauer hatte zwei Tore,

Auf ihrem oſtwärts gerichteten Zuge hatte ſie das Brühltor, welches der plan

von 1769 noch deutlich zeigt. Das Tor in dem nordwärts gerichteten Juge iſt

bei weitem wichtiger. Für eine ſehr wichtige Heerſtraße mußte es eröffnet

werden . Dieſe tam don Minden über Elke und war auf Goslar gerichtet,

konnte aber auch zur Reiſe auf Wolfenbüttel und Braunſchweig zu benußt

werden. Bisher hatte ſie aus der Burg über die Kreuzſtraße, über den Platz

und über den Paradeplaß geführt ohne die Stadt zu berühren. Nunmehr mußte

für ſie ein Tor geſchaffen werden . Die Pläne des Urkundenbuches zeigen es

nicht mehr. Es iſt im Jahre 1591 wegen Baufälligkeit abgebrochen worden.

Joachim Brandis 3) beklagt dies mit den Worten, es fet ein ſchöner Wachtturm

geweſen. Es hieß das Kreuztor. Bei den Derſuchen , ſeine Lage aus den Urs

tunden feſtzuſtellen ), habe ich lange geſchwankt, bin aber ſchließlich zu der

Ueberzeugung gelangt, daß die alte Tradition 5) , wonach es am Plage gelegen

hat, richtig iſt. Ich halte es für ficher, daß es am oftlichen Ende des plages

in der Nähe des Wiener Hofes gelegen hat.

Durch die Mauerbefeſtigung von 1167 find erhebliche Teile der bis dahin

für fich beſtehenden Mauerringe gewiſſermaßen gegenſtandslos geworden und

tonnten nach und nach dem Verfalle preisgegeben werdens). Es betrifft dies die

in den Plänen des Urkundeubuches nicht mehr erſichtlichen Teile des Ovals

der Stadtmauer und große Teile der 996 ſo ſehr geprieſenen Biſchofsburg,

deren Anfänge ſchon zu Beginn des XI. Jahrhunderts vorhanden waren 7.)

1) Doebner I, 29. Urkundenbaca des Hochftifts I, 317, 823, 514, 590, 648, 696 , 761. Ueber

den Einfluß, den die Handelswege auf die Entwidlung der Stadt Hildesheim gehabt haben, habe

ich 1906 im Braunſdawelgiſchen Magazin Nr. 12 meine Unſicht geäußert,

*) Doebner I, 20 ).

8) Bahlers, 292, 12 .

4) Doebner II, 213 , 605, 698. IV , 612 , VIII, 189, 364, 398 , 788, S. 644 A.

5) Beiträge zar Hildesheimer Beſchichte 1829. I, 312. Uusſchlaggebend ißt, daß die Ur.

tunden das Kreuztor überall als das dem Ofertore nächfit benachbarte Mauertor der Stadtmauer
erkennen laſſen .

3) Doebner, I, 410, VII, 5. Bullers, Joachim Brandis 196 , 18. 237, 26. 467, 26 .

7) Mon. S. S. VI, 670, VII, 851, XVI, 58, Leibniß, Scr. Her. Brans, I, 200. II

163 and 784 .
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So iſt es gekommen, daß der Rat der Altſtadt immer mehr und mehr als

der Derwalter der gemeinſamen Befeſtigungsſache angeſehen wurde. 12491)

überließ der Biſchof der Bürgerſchaft propter graves expensas et labores,

quos faciunt et fecerunt in custodiis et munitionibus urbis plenam

et liberam potestatem muniendi valvam urbis, que monasterium

Godehardi respicit, et totum murum cum via in circuitu urbis. 15892)

hielt es der Rat nicht einmal mehr für nötig, davon Anzeige zu machen, daß er

ein Stüd der Burgmauer abbrechen ließ3).

Die gemeinſame Befeſtigungsmauer von 1167 gab dem Ganzen eine zwar

etwas unregelmäßige, nierenartige Geſtalt; aber dennoch beſtand eine der Ders

teidigung günſtige abgerundete Geſchloſſenheit. Man hatte einen umfriedigten

Raum, der von Weſten nach Oſten etwa 21/2, von Norden nach Süden etwa11/4

Kilometer Durchmeſſer beſaß.

Dieſer günſtige Zuſtand wurde ſehr bald durch Anlage der Neuſtadt ges

ſtört. Deren Dorhandenſein wird 12214), deren Ummauerung erſt 13115) bes

zeugt, doch wird ſie ſchon früher ummauert geweſen ſein.

Es war ein abnormer Zuſtand, daß dieſes Gebilde nicht, wie ſonſt die

Neuſtädte, vor einer front der Altſtadt entſtand, ſondern ihr eine ihrer Ecken

zukehrte. Ungünſtig war es ferner, daß dieſe Neuſtadt nicht, wie die Alſtadt,

den Biſchof ſondern den Dompropſt6) zum Stadtherrn erhielt. So iſt es der .

läumt, der Neuſtadtmauer den nötigen Anſchluß an die beſtehende Befeſtigungs

mauer der Altſtadt zu verſchaffen. Zwiſchen dem Kämpentore auf der Nord

weſtecke der Neuſtadt und dem Kreuztore der Altſtadt lag der ganze jeßige

Frieſenſtieg. Das Befeſtigungswerk der Neuſtadt hing gewiſſermaßen in der

Luft. Unbefeſtigte Winkel lagen zwiſchen ihrer Nordmauer un der alts

ſtädtiſchen Oſtmauer in gleicher Weiſe wie zwiſchen ihrer Weſtmauer und der

altſtädtiſchen Südmauer. Unter dem Geſichtspunkte der Notwendigkeit gemeins

ſamer Verteidigung beider Städte war dies höchſt nachteilig. Es iſt den Alt

ſtädtern im Laufe der Zeit gelungen, dieſe Lücken auszufüllen und wiederum

eine gewiſſe Geſchloſſenheit des Ganzen herzuſtellen ; aber es ſind Jahrhunderte

darüber hingegangen . Nicht mehr durch Stadtmauern iſt es geſchehen, ſondern

erſt durch die im Laufe der Zeit immer mehr und mehr an deren Stelle tretende

Walbefeſtigung ?). In Hildesheim finden wir von der Anlage eines Walles

vor der Stadtmauer die erſte Spur 13458), wo der Rat bekundet, er habe zwiſchen

dem Oſtertore und dem Kreuztore neben dem alten Graben oſtwärts einen

neuen Graben (natürlich auch Wall) herſtellen laſſen. Es iſt von dem Graben

die Rede, der weſtlich der jeft ,, Jingel" genannten Straße eine Zeit lang die

1) Doebner, I, 260. II , 815.

2) Buhlers, Joachim Brandis 273, 26 .

9) Das Michaelisklofter bezeichnet der Rat der Ultſtadt 1456 ( Doebner VII, 226) bynnen

unser stad. Das Godeharðstloſter nannte er mit Recht ( Doebner VIII, 612.) 1520 extra muros,

doch hatte er es bereits 1845 (Doebner III, 119) in ſeine Wallbefeſtigung aufgenommen, damit

fogar wahrſcheinlich ſchon 1802 (Doebner I, 565) begonnen . 1527 ( Doebner VIII, 1774.) nahm

er beide Klöfter ausdrädlich in ſeinen Schutz auf.

. Doebner I, 84 .

5 ) Doebner I, 620 .

) Doebner II, 419. 1285.

7) Meineallgemeine Uaffaffung aber dieſe Vorgänge habe ich in den Deutſchen Geſchichts

blättern Band XIV Heft 8 ausgeſprochen und wiederhole ich deshalb hier nicht.

8) Doebner I , 947.
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Stadtgrenze gebildet hat. Aber ſchon in demſelben Jahrel) ſcheinen die Alts

ſtädter darauf bedacht geweſen zu ſein, die in der Luft hängende Südfront der

Neuſtadt durch Wallbefeſtigung bis zur Jnnerſte fortzuführen ?). Von den

vor den Mauertoren entſtehenden Walltoren erfahren wir in Hildesheim

14243), von den Swingermauern zwiſchen den Toren 1461 4) zum erſtenmale.

Eine beſondere Bewandtnis hatte es mit dem Walltore oder vielmehr mit

den Walltoren vor dem Kreuztore, denn dicht vor dem Kreuztore gabelten ſich

die Straßen . Die eine lief in öſtlicher Richtung über die Frieſenſtraße 5 ) nach

Goslar, die andere über den Eſelſtieg 6) zur Neuſtadt. Folglich mußten hier

por dem Mauertore zwei Walltore dem Verkehre eröffnet werden. Das erſte

lag am Weſtausgange des paradeplages, wie die pläne noch deutlich erkennen

laſſen, und hieß das Frieſentor. Das andere lag auf dem Frieſenſtiege, hieß

ſeit der daſelbſt 1492 erfolgten Erbauung der Kapelle St. Cyriaci 7) ,, Tyriacuss

tor" 8), iſt dagegen, glaube ich , mit Unrecht für das „ Eſelſtiegtor " gehalten

worden. Es lag ja allerdings im Eſelſtiege; aber das Frieſentor lag ebenfalls

im Eſelſtiege, denn der ganze vorſtädtiſche Bezirt zwiſchen den Mauern der

beiden Städte hieß Eſelſtiegº). 141510) hieß das Tyriacustor dat dor uppe
dem

Eselstiege vor der Nygenstad und 141911) das Frieſentor Vresendor uppe

dem Eselstige. Am legterem ſcheint der Name „Eſelſtiegtor“ haften geblieben

zu ſein, weil 1413 12) ein vorgeſchobenes Frieſentor etwas nördlich der Stelle,

wo jeßt die höhere Töchterſchule liegt, entſtanden war, dem der Name „ Frieſens

tor" porzugsweiſe beigelegt wurde. Das Tyriacustor iſt 1583 beſeitigt worden ,

und, um die Confuſion vollſtändig zu machen, ſcheint man ſeinen Namen auf

das Eſelſtiegtor übertragen zu haben 13 ). Mit etwas mehr Recht hat man das

Cyriacustor vermutlich mitunter auch Kreuztor 14) genannt, denn in der Tat iſt

es ja das äußere Kreuztor oder wenigſtens eins der beiden äußeren Kreuztore

geweſen.

Das 1400 erbaute Cyriacustor und das 1413 errichtete äußerſte Frieſens

tor ſind Gegenſtand eines Streites zwiſchen dem Domprobſte und dem Rate der

Altſtadt geworden. Den Bau des erſteren hatte der Biſchof im Jahre 140015)

1) Doebner III. Nr. 119.

3) Gelegentlich einer Wallanlage vor der Stadtmaner heißt es im Jahre 1366 ( Doebner

II , 227 ) „ dor grottorer bewaringe undo vestnisse willen , wente de rad vorchtodo,

dat ore stad in den steden min wen jergen bewaret were“ .

g) Doebner III, 1158 .

9 Doebner VII, 645 „dodo murden de dwermuren vor dome stadgraven

twischen den Osterdoren . “

5 ) So hieß die Goslarſche Straße zwiſchen Zingels und Gartenſtraße. Doebner I, 412

III, 991.

6 ) Erft in neueſter Zeit iſt auf dieſer Strede der Name Eſelfieg in Frieſenfieg irreführe

ender Weiſe abgeändert worden . Doebner I, 697 und Studien zur Hild . Geſch. S. 58 ff.

7 Doebner VIII, 232 .

9 Doebner VIII , 433 .

9 Doebner VIII, 433 . hanſelmann, Hennig Brandis 103, 14 und 241.

10 ) Doebner V, 569 .

11) Doebner VI, 116. Dergl. auch V, 8 und 96 .

12) Doebner V , 478. VI, 717. VII, 629 .

18) Buhlers , Joachim Brandis 485 , 18 .

14) Ebenda S. 201. Dies hat eine erklärliche Konfuſion zur folge gehabt. Vergl. Beiträge

zur Hildesheimiſchen Geſchichte I, 312 and 116 , ferner Buhlers, Ulthildesheim S. 46 Unmerkung

And Joachim Brandis 136, 19 S. 586 and 588

15) Doebner II, 1148 .
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1

ausdrüdlich genehmigt. Troßdem überreichte der Domprobſt im Jahre 1401 1 )

dem Abte zu St. Aegidien zu Braunſchweig eine Klageſchrift wegen Wegeſperr.

ung und erhielt darauf ein wohl wirtungslos gebliebenes Notariatsinſtrus

menta), das die Beſeitigung der Wegeſperre verlangte. Bei den Stret teiten

zwiſchen dem Biſchofe und dem Rate der Altſtadt, welche 1440 entbrannt waren,

aber 1441 friedlich beigelegt wurden 3) hat dieſe Sache dann nochmals eine

Rolle geſpielt. Inder langen Klageſhrift des Biſchofs bezieht ſich Punkt IV4

auf das Enriacustor, Punkt XI5) auf das äußerſte Frieſentor . Die Klage

wegen des Cyriacustors lautete : „dat so vortiiden uppe de openboren ge

meynen strate vor der Nyonstat, de unser kerkon bizunder egen gud is ,

ein dor gehangen hebben undo darmode to mannigen tiiden vorworet

de uthvart unde invart van der Nigenstad “ . Die Städter erwiderten : ,,Des

so hebbe wii eyne tzingelen efte dor gehenget laten an øyne murón

de unse unde unser stad egen is , uppe dat wi uns vor schade bowaron

mochten".

Die Klage wegen des äußerſten Frieſentores lautete : ,,dat se uppe unser

kerken gerichte, nemelikon in der Vresonstrate, gesat unde gebuwet

hebben eynon steynen dor“. Die Städter erwiderten : „ Dat hebbe wi ge

dan an unsem egenen upworpe unses graven , de Hograve geheten, alse

wii dar over mennigem jare holtene veste ande tingelen hebben, dede

unse weren .“

Dieſer ſonſt ſo unfruchtbare Schriftwechſel liefert uns die ewißheit, daß

der gefährliche Winkel zwiſchen der Nordoſtede der Neuſtadt und dem Oſtertore

der Altſtadt im Jahre 1440 bereits ausgefüllt worden war durch einen upworp

d. h . eine Wallbefeſtigung längs der Gartenſtraße.

Bei dieſer für beide Städte gleich wichtigen Anlage, an deren Erweiterung

und Verbeſſerung von 14296) bis 1512 gearbeitet worden iſt, herrſchte zwis

ſchen Altſtadt und Neuſtadt völlige Einigkeit. 14547) bezeugt der Rat der Alt

ſtadt ausdrüdlich, daß die Neuſtädter dem Rat zu Willen daran gearbeitet has

ben. 15128) ſchreiben allerdings die Neuſtädter, ſie wären von denen von

Hildesheim dazu genötigt worden, es iſt aber erſichtlich, daß ſie das Wort „nos

tigen " nur in dem Sinne gebrauchten, daß ihnen unerwünſchte Koſten erwach

ſen ſind , denn wegen der damals drohenden Kriegsgefahr mußten fie gleichs

zeitig den Wall vor ihrer eigenen Oſtmauer herſtellen. Sie ſchreiben darüber 9):

,,1512 makaden wy Nygensteder ; den Hogenwal by dem Fresendore

togen dem Pypenbrinke, dar unse Nygonstadt int ørste gans swach was,

to were. Des do tor tyd uns myt den van Hildensem gans lede was vor

den Brunswickschen heren, so dat dusse beyde stede grodt menlik ar

beyt uppe den graven deden myt bolwerkondo, dar eyn yslick borger

1 ) Doebner III, 18 .

9) Doebner III , 30 .

8) Geſchichte des Bistums Hildesheimt von Dr. Bertrant $. 396. Doebner VII, 220 .

6) Doebner IV , 357, S. 267. Untwort des Rates ebenda Nr. 390. S. 364 .

5) Doebner IV , S. 269. Untwort des Rates ebenda Nr. 390, S. 358 .

8) Doebner IV, 49,

Doebner VII, 184 .

8) Doebner VIII, 525 .

9 Doebner VIII, 527 .
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tor were scholde stan unde by lives noth nicht van dar to gande, wen

idt an eyn storment hedde gekomen . “

Auch im Jahre 15141) arbeiteten beide Städte in voller Eintracht an

dem Werte gemeinſamer Befeſtigung. Während die Altſtädter hinter den Gode.

harditloſter Wall und Graben herſtellten und vor dem Neuentore 2) hinter dem

Kloſter, wo die Heerſtraße in das Tor ging, einen Zwinger errichteten, machten

die Neuſtädter den Graben beim Godelhardikampe vier Ellen tiefer. Eben

dieſe Arbeit vollführten ſie damals vor ihrem Braunſchweiger Tore.

Wie dieſe ſchöne und für beide Teile durchaus notwendige Eintracht dems

nächſt durch wirtſchaftliche Intereſſen geſtört worden iſt, wie es im Jahre 1572

zu böſer Feindſchaft tam, die neun Jahre lang andauerte, iſt neuerdings auss

führlich genug zur Darſtellung gebracht worden 3) . Ich darf mich daher darauf

beſchränten, kurz anzuführen, wie ich mir das ſeltſame Befeſtigungswert der

Altſtädter, welches novum opus genannt wurde, vorſtelle. Der Wall, den die

Altſtädter ſeit mehr als hundert Jahren zwiſchen dem inneren Frieſentore und

dem Cyriacustore hatten, war ganz gewiß nicht feindlich gegen die neuſtädter

gedacht, ſondern füllte die klaffende Lüde aus, welche zwiſchen beiden Städten

beſtand. Beim Cyriacustore fand alſo wirklich nur ein Ausbau längſt beſteh

ender, zur allgemeinen Derteidigung durchaus notwendiger Wälle ſtatt, wie

Arnede es darſtellt. Dann aber hat man 1573 in Verlängerung dieſer längſt

beſtehenden Wälle einen völlig neuen Wall erbaut, der zwiſchen dem Vorderen

Brühl und der Weſtmauer der Neuſtadt bis zum Lappenberge lief und ſich wahr,

cheinlich an die beſtehende Befeſtigung hinter dem Godehardikloſter anſchloß .

Dieſer Wall machte front gegen die ihm dicht vorliegende Weſtmauer der Neu

ſtadt; aber nicht, die Neuſtadt zu betriegen, kann ſein 3wed geweſen ſein .

Eine empfindliche Verkehrsſtörung der Neuſtadt im einſeitigen wirtſchaftlichen

Intereſſe der Altſtädter war die Hauptſache. Dicht vor das Brühltor 4) in der

Weſtmauer der Neuſtadt am Weſtende der Keßlerſtraße legte man ein neues

Tor am Lappenberge, dicht vor das Kämpentor der Neuſtadt das neue Kämpen

tor5). Legtes wird man ſich in der face eines Ravelins vor dem Cyriacustor

zu denten haben. Das an und für ſich kaum begreifliche Derhalten der Altſtadt

läßt ſich vielleicht aus folgendem Geſichtspunkte einigermaßen entſchuldigen :

Blieb die Feindſchaft beider Städte eine länger dauernde Erſcheinung, ſo hatten

die Altſtädter die Pflicht, ihre Stadt unabhängig von dem guten Willen der

Neuſtädter derartig in Verteidigungsſtand zu legen, als ob die Neuſtadt gar

nicht vorhanden oder eine offene Dorſtadt wäre.

Der Friedensſchluß von 15836) hatte zur Folge, daß das ganze novum

opus mit den beiden Toren, die dazu gehört hatten, dem Erdboden gleich ge

macht wurde. Aber damit begnügte man ſich keineswegs. Da don nun ab nur

1) Doebner VIII, 533 .

2 ) Doebner VII, S. 669 und Nr. 408 .

3 ) Buhlers, Joachim Brandis Diariuni, Hildesheim 1902 und Ulthildesheim , Hildesheim

1906. S. 46 ff. Bebauer, Vereinigung der Ults und Neuſtadt Hildesheim im 3. Hefte der Harz

zeitſchrift für 1911. S. 222 bis 240. Friedr. Urnede, Uufzeichnungen des Henni Uruefen im 3.

Hefte der Harzzeitſchrift für 1912. S. 165. bis 225 .

4 ) Doebner I, 717.

5) Doebner VIII, 964. S. 824. Joachim Brandis 201, 35 , wo das Kämpentor „Swid.

bogen" genannt iſt.

6) Doebner VIII, 964. S. 824 ff.

1913 17
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ein gemeinſames Befeſtigungswert beſtehen ſollte, konnte man den Hauptwert

auf die, beide Städte umſchließende Wallbefeſtigung legen und viele innere

Sdranken beſeitigen . Die ganze Weſtmauer der Neustadt mit dem Kämpens

und Brühlertore wurde beſeitigt ?). Auch den Wall zwiſchen Cyriacus: 8) und

innerem Frieſentore behielt man nicht bei. Erſteres Tor ſchwand ganz dahin,

lekteres blieb beſtehen, und man 30g die Nordfront der Neuſtadt im Bogen zu

dieſem Tore heran. Auch das Brühltor 3) der Altſtadt gab man unter der Bes

dingung preis, daß zuvor der Wall hinter St. Godehard uſw. notdürftig der

ſehen werden müße.

Die ganze Feſtung beider Städte ſollte in Augenſchein genommen werden

und da es nötig mit gemeinem rate gebauwet und gebessert, Hil

desheim in oin gebracht und deromassen in esse erhalten werden,

dass sich einer wegen des andern verstange nichts zu befahren. In

diefem guten Sinne iſt demnächſt geraume 3eit emſig fortgearbeitet worden ).

Aber eine wirklich ſtarle Feſtung iſt dennoch nicht zuſtande getommen "), wohl

zum Glüde der Hildesheimer. Daß ſie aber vollends von dieſer läſtigen Bürde

befreit worden ſind, haben ſie dem Herzoge Ferdinand von Braunſchweig zu

verdanken , dem im ſiebenjährigen Kriege an ſo ſchwachen Stüßpuntten nichts

gelegen war, der ſich aber auch davor wahren mußte, daß nicht etwa der Feind

dennoch einigen Nußen davon haben möchte, und aus dieſem Grunde auf Des

molierung drang.

>

1) Hiermit war die Unlage neuer Straßen verbanden .

2 ) Die Urkunde nennt es das dritte Tor zwiſchen den Städten .

3) Doebner VIII . S. 1009, woraus hervorgeht, daß unter dem „Core allernegeſt Mels

chior Krate“ das Brähltor der Ultitadt zu verſtehen ift.

4) Buhlers, Joachim Brandis 217, 44 ff.; 251, 25 ; 435, 18. Beiträge zur Hildesheimiſden

Geſchichte 1829 I, 316.

5 ) In der Zeit zwiſchen 1653 bis 1740, alſo in einer für die Entwidlung des feftungs

banes beſonders wichtigen periode, if faft nichts geſchehen , wie ein Vergleich der be plane

za den Kunſtdentmålern der Provinz Hannover IV 4. 1912 beweift. Der Zuſtand der Feftung,

in dem fte während des dreißigjägrigen Krieges zweimal tapitulieren mußte, iſt nicht überſchritten

worden.
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Bücher- und Zeitſchriftenſchau

.

1

Werner Lindner : „ Das niederſächſiſche Bauernhaus in Deutſchland und

Holland. Ein Beitrag zu ſeiner Erkundung von Werner Lindner,

Hannover, Ernſt Geibel, 1912. 40. 10 mt. , geb. 12 mk.

Bei der großen Bedeutung unſeres Altſachſenhauſes, welches der alters

tümlichſte, intereſſantefte und anheimeIndſte unter den deutſchen Haustypen iſt,

kann man es nur freudig begrüßen , daß zu den beiden bereits vorhandenen

größeren Monographien des Sachſenhauſes jeßt eine dritte umfangreiche ge

treten iſt, die von Werner Lindner. Während Rhamm ( Das altfächſiſche Haus

und ſeine Flettwohnung“, Braunſchweig 1908 ) unſer heimiſches Bauernhaus

vorwiegend vom ſtammeskundlichen Standpunkt aus betrachtet und das auch

durch die Geſamtüberſchrift, EthnographiſcheBeiträge zur germaniſch - ſlawiſchen

Altertumskunde zum Ausdruck bringt, während ich hauptſächlich vom geogra

phiſchen Standpunkt ausging, betont Linder in ſeiner umfangreichen Deröffents

lichung in erſter Linie den Standpunkt des Architekten , ohne jedoch hierbei

einſeitig zu werden, wie ſchon das für ſein Werk gewählte, der Meißenſchen

Schrift über das deutſche Haus entnommene Motto beweiſt, welches das Haus

als die Derkörperung des Dolksgeiſtes auffaßt.

Das Lindnerſche Werk umfaßt 195 Seiten und bringtim ganzen 331 Abs

bildungen 3. T. genaue maßſtäbliche Zeichnungen , 3. T. photographiſche Aufs

nahmen nach der Natur, 3. T. Wiedergaben von Gemälden und iſt allein ſchon

durch das in ihm enthaltene Material ein Loblied auf das Sachſenhaus, ähns

lich wie die bekannte Hymne Möſers oder wie die Gemälde von Prof. B.

Winter in Oldenburg, welche dem Buche 3. T. beigegeben ſind.

Das Buch zeigt, welch eine Fülle volkskundlich wichtigen und künſtleriſch

anziehenden Stoffes in unſerer Heimat noch vorhanden iſt. Um ſein ausgezeich .

netes Werk zu ſchaffen, hat L, die einzig richtige Methode angewandt, die bei

derartigen Arbeiten am plaße iſt: er hat große Teile des deutſchen Reiches

u. der Niederlande bereiſt, teils mit der Bahn, teils mit dem Rade, hat photos

graphiert, gezeichnet und viel erfahren . Er erbringt den Beweis, daß bei Ar

beiten, welche das Typiſche großer Landesgebiete wiederzugeben ſuchen , Erſts

klaſſiges geleiſtet werden kann,ohne Fragebogen und ohne Bemühung huns

derter von Menſchen, die keine lebhafte perſönliche Anteilnahme an dem er.

forſchten Gegenſtande haben. Letzterer Nachteil findet ſich ſo leicht bei der Aus:

ſendung von Fragebogen, welche infolgedeſſen häufig unbeantwortet bleiben

oder, wenn ſie beantwortet werden, leicht Fehler enthalten können, die umſo

eher eintreten , je ſchwieriger das Forſchungsgebiet iſt. Fragebogen laſſen ſich

am eheſten dort rechtfertigen, wo es ſich um die Feſtſtellung der geographiſchen

Derbreitung von bereits genau bekannten, begrifflich ſcharf definierbaren und

leicht auffaßbaren Erſcheinungen handelt ; doch auch ſelbſt in dieſem Falle, wo

es auf Kartierung ankommt, wird man beſſer tun einen einzelnen Fachmann aus:

zuſenden, der die ihm vertrauten Erſcheinungen in ihrer Verbreitung ſchon

unterwegs in Landkarten einträgt, als ein ungeheures Fragebogenmaterial aus

17*
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tauſenden von Ortſchaften aufzuhäufen, deſſen Bewältigung einen unverhälts

nißmäßig großen Zeitaufwand erfordert,

Seine eigenen Forſchungen hat der regſame Derfaſſer in glücklicher Weiſe

durch Photographien, die von anderen aufgenommen ſind, durch die Benukung

von Urkunden, die Durchſicht von Galerien und Bilderſammlungen auf Bilder

hin , welche das Sachſenhaus darſtellen , und durch Photographien von Bauern

altertümern , welche in Muſeen untergebracht find, ergänzt. Im Ganzen ſind ,

wie das Verzeichnis auf S. 193 erweiſt, 33 niederländiſche Künſtler mit Abbil

dungen, welche ſächſiſche Bauart darſtellen oder Erſcheinungen, die zu dieſer

in Beziehung ſtehen oder techniſche Einzelheiten erläutern, vertreten. £. hat

meines Wiſſens damit etwas in dieſem Umfange ganz Neues für die Hausfors

ſhung gebracht und für die entwicklungsgeſchichtlicheund ſogar geographiſche

Betrachtungsweiſe neue Unterlagen geſchaffen. Wie wichtig unſere Volkskundes

und Kunſtgewerbemuſeen für unſere heimiſche Kulturgeſchichte ſind, geht aus

den Abbildungen hervor, welche die dort aufbewahrten bäuerlichen Gebrauchs

gegenſtände darſtellen.

Was den Titel des Werkes anbelangt, ſo ſcheint er mir in räumlicher Hin

ſicht nicht ganz zutreffend zu ſein . Denn aus dem gewaltigen Gebiete des

Sachſenhauſes iſt der Nordweſten von Amſterdam bis Holſtein hin berückſichtigt,

während der ganze Südoſten ſehr zurücktritt, alſo das ſüdl. Weſtfalen, Oſtfalen,

Braunſchweig, die Altmark, Priegniß, Mecklenburg und Pommern. Eine vors

treffliche Ergänzung für Weſtfalen findet man aus der gleichen Feder in den

„Beiträgen zur Geſchichte des weſtfäliſchen Bauernſtandes," Berlin 1912, Teil

V, wo die bäuerliche Wohnkultur auf über 200 Seiten behandelt wird. In

anderer Hinſicht bringt £. mehr als er im Titel verſpricht; denn außer den

Nebengebäuden, beſ. den Spiekern, die man direkt an das Haus anſchließen

kann, gibt er noch Kapitel über Siedlungsart" , „ Brücken ", „ Symboliſches

und „ Vom Ornament am Hausgerät". Daß der Giebelſchmud berückſichtigt iſt,

verſteht ſich beim Sachſenhauſe von ſelbſt.

Ob der name ,niederſächſiſch " oder , altfächlich " vorzuziehen iſt, iſt noch

nicht ganz entſchieden . Daß dieſes Bauernhaus unmittelbar mit dem ſächſiſchen

Volksſtamme zuſammenhängt, iſt L. keinen Augenblick zweifelhaft. Am rich

tigſten bleibt natürlich die einfache Bezeichnung „ lächſiſch ". Da dieſer Name

aber heutzutage, wo der Name Sachſen auf Gebiete und Stämme angewandt

wird , die , wie die Bewohner des Königreichs Sachſen oder die Siebenbürger

Sachſen, nichts mit dem alten Dolksſtamme der Sachſen zu tun haben, nicht ganz

eindeutig iſt, ſo empfiehlt es ſich, ihn durch einen 3uſaß zu verdeutlichen . Da

der Name Niederſachſen erſt viel ſpäter (im Gegenſatz zu den Meißeniſchen

Oberſachſen ) als das Haus, das mit dem alten Dolksſtamme der Sachſen aufs

engſte zuſammenhängt, entſtanden iſt, nie deſſen ganzes Ausbreitungsgebiet

umfaßt hat und in ſeiner Anwendung eine ſtarke Einſchränkung erlitten hat,

ſo iſt es vielleicht richtiger die Bezeichnung altſächlich zu wählen, welche die

Stammesbedingtheit dieſes Haustypus unzweideutig zum Ausdruck bringt.

Was die Anordnung des Textes anbelangt, ſo wird die Orientierung über

den Inhalt innerhalb der Hauptkapitel durch Hinzufügung größer gedruckter

Leitworte nahe dem Rande erleichtert. Auch daß die Anmerkungen nicht ges

trennt unten auf der Seite, ſondern gleich im Text in Klammern ſtehen, will

11
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mir als ein Dorzug erſcheinen . Dagegen wird die Benußung des reichhaltigen

Inhalts des Buches leider erſchwert durch das Fehlen von alphabetiſch geord :

neten Regiſtern der erwähnten Örtlichkeiten, ſowie der vorkommenden Sachen

und Wörter ; 3. B. würde es ſehr erwünſcht ſein , wenn man die aus der hols

ländiſchen Provinz Drenthe genommenen zahlreichen Beiſpiele in einem Ortss

regiſter beiſammen hätte, oder wenn man im Sachregiſter alles über die Küb

bung, dieſes wichtige Bauglied des Sachſenhauſes, vorkommende ſofort nach .

ſchlagen könnte. Die beiden alphabetiſchen Derzeichniſſe, nämlich das der an.

geführten Literatur und das der niederländiſchen Künſtler, die ſich am Ende des

Buches finden , entbehren leider der Angabe der Seiten, wo man die betreffenden

Perſönlichkeiten im Text zu ſuchen habe. Ungern vermißt man auch Lands

karten jeglicher Art, die doch bei der ſonſt ſo reichen Ausſtattung des Buches

nicht allzu große Koſten gemacht haben würde ; mindeſtens hätte eine Übers

ſichtskarte beigegeben werden ſollen, welche alle angeführten , oft ſehr kleinen

Ortſchaften enthält ; noch beſſer wäre es freilich geweſen, auf einer oder mehres

ren Karten die Hinweiſe über die Verbreitung der wichtigſten Merkmale des

Sachſenhauſes, 3. B. der Hauptkonſtruktionsarten und der Hauptgrundrißfors

men zuſammenzufaſſen, ein Derlangen, das man angeſichts des Brennerſchen

Bauernhausatlas und deralgemein anerkannten großen Bedeutung der Lands

karte für alle volkskundlichen Forſchungen nur billig nennen kann .

Die Beſchreibung des Bauernhauſes iſt durchweg ſehr gut. Die Hausform

wird in den Rahmen der Gehöftform hineingeſtellt und für lettere ein Beiſpiel

aus dem Ammerlande gegeben ; hierbei wird auch die Scheune, der Spieker, der

Backofen , und der Brunnen nichtvergeſſen ; kurz erwähnt wird auch der ſpäter meiſt

verſchwundene hopfenhof. Iſt die Lage des Einfahrtstores zur Himmelsrich

tung ſehr verſchieden, ſo wird bei Einzelgehöften die Richtung nach Oſten als

häufig angegeben, ein Beweis, wie die Siedlungsform die Hausform hinſichtlich

der Orientierung beeinflußt. mit Recht nennt L. als beſtimmend für die Rich

tung des Hauſes die vorhandenen Wege und den möglichſt leichten Zugang zu

den Ländereien und führt als Beiſpiel die Marſchen an , wo der Wohnteil viel

fach der Straße zugekehrt iſt. So kommt, während das Einfahrtstor dem einen

ſehr langen Streifen bildenden Aderland zugewandt iſt, die Rüdſeite des Hauſes

an den Derkehrsweg, wodurch ſich im alten Lande Beeinfluſſungen des Grund:

riſſes ergeben ; hiermit iſt wieder ein Einfluß des Zuſammenwirkens der Sied

lungsform , nämlich der Marſchufen und der Straßenlage des Hauſes dargetan .

Angenehm empfindet man die Verwendung zutreffender, fachmänniſch-techniſcher

Ausdrücke und die genaue Beſchreibung der Einzelheiten.

Was den Grundriß anbelangt, ſo kann die Angabe, daß der Dorſchauer

in der großen Tür durch das Dorrücken der Tür aus dem zweiten Gebind ins

erſte beſeitigt iſt, was durch die alten Zapfenlöcher im 2. Gebind erwieſen

werde, dahin ergänzt werden , daß bisweilen das erſte Fach erſt ſpäter vor das

haus vorgeſekt iſt und, beim Belaſſen der Tür an ihrem alten plaße, ein Dors

lauer ausgeſpart iſt. Ob die äußeren, (d. h. ſelbſtändig in der Faſſade und

nicht im Vorſchauer mündenden ) Stalltüren wirklich bei allen urſprünglichen

Hausformen fehlen , müßte erſt noch erwieſen werden, vielleicht handelt es ſich

hier nicht um einen Unterſchied der Zeit, ſondern des Ortes. Intereſſant iſt die

Bemerkung , daß die große Diele Befälle hat bis zu 30 cm , wodurch ſo woh
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das Herausſchieben der ausgeſpannten Wagen erleichtert wird und das Flett,

das die Sippläße enthält, vor Regen und ſchlecht abgeleiteter Jauce bewahrt

wird. Die etwas tiefere Lage des fußbodens der Ställe im Verhältnis zur

Diele wird darauf zurückgeführt, daß das Dieh das auf der Diele vorgewors

fene Futter bequemer erreichen kann. Für die Bedeutung der Diele als Arbeits

und Wirtſchaftsraum iſt das Flachsbild B. Winters als treffliches Beiſpiel

gewählt.

Die Konſtruktion iſt fachmänniſch beſchrieben. Mit Recht wird geſagt, daß

das Hauptgerüſt auch ohne die Kübbungen ſtehen kann. Als die wichtigſten

Arten der Balkenkonſtruktion werden folgende angeführt : 1. Derzapfung des

geſchwächten Endes der Hauptbalken in die Ständer, welche oben vermittelſt

des Unterzuges die Sparren tragen . 2. Die beiden Ständerreihen ſind durch

je ein Rähm oder eine plate verbunden, welche die Binderbalken tragen, auf

deren überſtehenden Enden die Sparrenſchwelle liegt. 3. Der Binderbalken

greift in den Ständer ein, ohne ihn zu durchbohren , ſonſt wie 1. 4. bei Scheus

nen nnd Ställen : der Balken ruht in einem entſprechenden Ausſchnitt des

Ständers, der ihn gleichſam gabelförmig umfaßt und ſich ſelbſt mit über Bals

kenoberkante hinausſtehenden 3apfen in der Sparrenſchwelle verzapft. Der

große Wert des Bildermaterials wird hier auch hinſichtlich der techniſchen Er

kenntnis erwieſen, indem die Konſtruktion Nr. I durch Beibringung eines hol.

ländiſchen Gemäldes, das vom Jahre 1564 datiert iſt und wo die genannte

Konſtruktion zu erkennen iſt, ſich um faſt 34/2 Jahrhunderte zurückverfolgen

läßt. Don weiteren konſtruktiven Erſcheinungen ſind die Sparren wichtig

Ihrer Zahl nach unterſcheidet der Derfaſſer 3 Arten des Dachgefüges: 1. die

Sparren entſprechen den Binderbalken. 2. bei beſonders weiten Fächern Eins

ſchiebung eines Sparrenpaares auf die Hälfte des fames, alſo doppelt ſo

große Anzahl der Sparren. 3. Anzahl der Sparren unabhängig von den Bins

derbalken. Fall 2 und 3 ſind natürlich nur möglich, wenn die Sparren kon

ſtruktio von den Balken unabhängig ſind , alſo entweder direkt auf dem Rähm

oder falls die Balken auf das Rähm aufgekämmt ſind , auf einer beſonderen

Fußpfette ruhen. Was die konſtruktiven Zeichnungen anbetrifft, ſo iſt hier zu

loben , daß die längslaufenden Stubenbalken, die dadurch in grundſäßlichem

Gegenſatz zu der Querrichtung der Binderbalken ſtehen, mit in den Grundriß

eingezeichnet ſind . Die Bezeichnung okern ", die £ . für den Raum zwiſchen

Unnerſchlagshaken und Balkenrähm, alſo oberhalb des Fletts, angibt, komm.

auch in der Form roken “ vor und bezeichnet noch einen ausgedehnteren Raum,

nämlich den Winkel zwiſchen Dach und Hilleboden.

Don konſtruktiven Beſonderheiten bringt der Verfaſſer die intereſſante

Tatſache, daß bei nord- ſüdgerichteten Häuſern die eine Langſeite, die in dieſem

Falle beſonders den Weſtſtürmen ausgeſetzt iſt, dadurch einen Widerhalt bes

kommt, daß die öſtliche Hauptſtånderreihe von der Diele ſtärker nach innen

geneigt iſt und zwar bis zu 45 cm im Grund gemeſſen. Wertvoll iſt auch die

Beobachtung, daß in der Richtung Bremen - Osnabrück in ſteigendem Maße

eine richtige Treppe zur Hille führt, wo ſie in einen kleinen Laufgang mündet,

und daß in dieſem Falle die Unterbringung der Knechtekammer in der Hille

allmählich zu höheren Seitenwänden und ſchließlich zur vollen Ausnußung der

Seitenſchiffe in 2 Stockwerken hinführt. Ferner hat £. in Holland bei der

.

H
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Durchgangsdiele die Erweiterung des Herdplages durch einen rechteckigen Aus.

bau mit einem beſonderen kleinen Dache an der hinteren Giebelſeite gefunden.

Ein beſonders hübſches Beiſpiel, das durch eine Photographie illuſtriert wird,

iſt im Original leider durch hinausrücken des Hintergiebels zerſtört. Es iſt

dies ein neuer Beweis, wie ſehr Eile bei der Erforſchung unſeres Dolkstums

nottut. Es iſt da nichts mit Entwicklungsreihen, mit dem Streit, ob es nicht

ſchon zu ſpät iſt und ob die wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe auch wichtig genug ſein

werden, geholfen , ſondern nur durch ſchnelle und zielbewußte Arbeit von fach

männiſch vorgebildeten Forſchern . - Trop gleichen Grundriſſes kann eine Ändes

rung des Hauſes bei kleinen Kätnerhäuſern eintreten, indem ein kleinerer Maß

ſtab genommen wird; dabei werden die Längswände niedriger, das große Eins

fahrtstor wird durch eine kleine einflügelige Tür erſekt und die Stapelluke

kommt über lektere zu liegen, während ſie ſich gewöhnlich im Boden über der

Diele befindet. Eine Beſonderheit in der Konſtruktion von Kätnerhäuſern ,

die zu den älteſten Formen gehören ſoll, hat 1. in der Geeſt bei Bremen ges

funden. Das Gebäude hat zwei Ständerreihen, aber nur eine Kübbung, ſos

daß die eine Ständerreihe in der höheren Außenwand liegt; hinten eingebaut,

eine Ecke ausfüllend, iſt der einzige Wohnraum und zwar kann dieſer, wie die

gegebenen Beiſpiele zeigen, ſowohl an der hohen Wand wie an der Kübbungss

ſeite liegen. Hiermit find Hausformen geſchaffen , welche äußerlich den Dreis

ſtänderhäuſern gleichen, die die zwei alten Ständerreihen und eine Kübbung

beibehalten , die Längswand an der andern Kübbung aber hochgezogen haben ,

wodurch die dritte Ständerreihe entſteht. Dieſe Dreiſtänderhäuſer kommen in

dem Übergangsſtreifen zwiſchen Kübbungshaus und Dierſtänderhaus vor. Ich

erwähne ſie hier als parallele zu den Lindnerſchen Kätnerhäuſern, weil ein ,

Dergleich zwiſchen beiden zeigt, wie richtig Lindners Derfahren iſt außer Grunds

riß und Außenanſicht die Konſtruktion zu berückſichtigen . mit Recht hat hier

2. die wirtſchaftlichen Unterſchiede im Auge, die ſelbſtverſtändlich den Hausbau

des Bauern beeinfluſſen . Sie ſcheinen aber in den lekten Jahrhunderten keine

neuen Haustypen hervorgebracht, ſondern die vorhandenen abgeändert zu

haben , wodurch kein Zweifel an ihrer ethnologiſchen Bedingtheit entſteht.

für die entwicklungsgeſchichtliche Betrachtung des altſächliſchen Bauerns

hauſes hat der Verfaſſer Urkunden nugbar gemacht, ſo 3. B. aus dem „Corpus

Constitutionum Oldenburgicarum “ von 1722 das Muſter einesBaubeſtands

buches derwertet. Wie fruchtbar die Heranziehung der Werke niederländiſcher

Meiſter für die Kenntnis der Bauentwicklung iſt, haben wir bereits oben ges

ſehen. Von den Gegenden, in denen die jeßt noch ſtehenden Bauten ſelbſt ent

widlungsgeſchichtlich wichtig ſind, hat 1. mit Recht die holländiſchen Provinzen

Drenthe und Oberenſſel und den hannoverſchen Kreis Hümmling für ſeine

Forſchungen nugbar gemacht. Die für die Erkenntnis früher Entwicklungsſtufen

wichtigen Hütten und Wagenſdauer, Schafſtälle und Torfſchuppen hat er mit

Recht in den Kreis ſeiner Betrachtung gezogen und hierbei Gebäude gefunden,

wo die Dachſparren auf niedrigen Wänden aus findlingsblöcken ruhen , und

andere, wo ſie niedrig oder etwas höher aufgeſtändert ſind. Unter den feitens

wandloſen Dachütten, welche eine beſonders altertümliche Form der menſch

lichen Behauſung darſtellen, iſt die angeführte Wohnhütte imMoor bei Worps

wede in ihrer primitiven Anlage durch einen Grundriß und 4 Schnitte gut
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wiedergegeben. Wichtig iſt die Beobachtung, daß die beſonders in der Faſſade

auffallende Stärke der Hölzer und die Weite der Fächer zwiſchen ihnen um ſo

größer iſt , je älter das Gebäude iſt ; jedenfalls hat man auch hier, wie in ſo

manchen anderen Fällen , mit der porſchnellen Benupung der Verbreitung von

Erſcheinungen vorſichtig zu ſein .

Was die Verbreitung des Sachſenhauſes überhaupt anbelangt, ſo wird

die Annahme von der Stammesbedingtheit des Sachſenhauſes durch die Lind .

nerſchen Forſchungen in keiner Weiſe erſchüttert. Dem ſteht nicht entgegen, daß

in Teilen von Drenthe das frieſiſche Haus aus den benachbarten Küſtengegens

den in kurzer Zeit ſiegreich vorgedrungen iſt . Ähnlich iſt es ja auch im Hannos

verſchen der Fall geweſen. Es iſt intereſſant hier das Verhalten der Mundart

zum Dergleiche heranzuziehen : Während die niederdeutſche Mundart die fries

fiſche ſeit Jahrhunderten ſtark zurüdgedrängt und vielfach verdrängt hat, muß

das Haus der Sachſen in einzelnen Gegenden dem Frieſenhauſe weichen. Daß

ſich die altfächſiſche Bauart bis an die Tore von Amſterdam erſtreckt hat, ents

nimmt £. dem abgebildeten Kupferſtich von van der Boſch im J. 1810, ein neuer

Beweis, wie wertvoll auch in dieſer Hinſicht die Heranziehung des Bildermates

rials älterer Zeiten ſein kann. Hinſichtlich der Abarten des altfächſiſchen Grunds

riſſes iſt es nach Lindners Annahme fraglich , ob die Durchgangsdiele fich mit

der Beimiſchung unſächſiſcher Dolksbeſtandteile in Beziehung bringen laſſe , da

ſie auch im geſchloſſenen Gebiete der Flettdiele vereinzelt auftritt. Jedoch ſcheint

mir die Flettdiele immer noch eine gewiſſe Beziehung zum reinen Sachſentum

nicht zu verleugnen, wenn man nicht annehmen will, daß dieſe Weiterbildung

des Grundriſſes fich ſpäter erſt aus anderen Gründen gerade in den Gebieten

des alten Sachſentumes ausgebreitet habe. Die frage erſcheint mir ſo wichtig,

daß ich die Forſchung beſonders darauf hinweiſen möchte, der Derbreitung der

beiden Hauptgrundrißformen ihre Aufmerkſamkeit zuzuwenden. Bei beiden

Grundrißformem iſt darauf zu achten, ob ſie einen beſonderen Wohnteil haben

oder nicht. Meines Erachtens ſind die Häuſer ohne Wohnteil, ſowohl die mit

flettloſer Durchgangsdiele wie die mit Flettdiele (denn auch dieſe iſt bei Häuſern

ohne Wohnteil möglich, indem die durchgehende Diele eben nod; Flettarme hat)

getrennt für ſich zu behandeln , ebenſo die Häuſer mit Wohnteil. Dieſer Wohns

teil liegt dann bei der Durchgangsdiele entweder hinten zu beiden Seiten oder

in einem Seitenſchiff oder vorn zu beiden Seiten und bei der Flettdiele hinten

quer vorgelagert. Die Verbreitung der Konſtruktion I ſoll nicht örtlich begrenzt

lein, ſondern überall, wenn auch einzeln, vorkommen . Mir ſcheint, daß dieſe

Art, wenn ſie auch über weite Striche ausgedehnt iſt, doch durchaus auf den

Weſten und nordweſten des ungeheuren altſächlichen Typengebiets beſchränkt

bleibt. Hierfür ſprechen die gegebenen Beiſpiele aus dem Ammerlande, aus

Denekamp in Holland und ihr von mir beobachtetes Dorkommen am deutſchen

Niederrhein. Die Bilder der holländiſchen Künſtler kann man hier nicht als

Beweis heranziehen, da wir aus den übrigen Gebieten ja kein Vergleichsma

terial aus jenen Zeiten haben. Auf jeden Fall iſt dieſe Konſtruktion, da ſie ihrem

Weſen nach nur mit Kübbungen verbunden erſcheinen kann, in den Landſchaften ,

wo das Kübbungshaus fehlt, unmöglich, alſo in dem ganzen großen Gebiete

des Dierſtänderhauſes. Don anderen Angaben über Verbreitungserſcheinungen

notiere ich folgende als bemerkenswert : 1. Der Vorſchauer kommt nicht im
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Ammerlande dor , dagegen ſonſt faſt überall, auch in Schleswig - Holſtein . 2.

Nahegelegene Dörfer unterſcheiden ſich bisweilen durch äußeren Schmuck und

in der Farbengebung, erſteres infolge des Durchdringens des Beiſpieles , das ein

ländlicher Meiſter gegeben hat. 3. Der äußere Anſtrich iſt nach Gegenden vers

ſchieden , 3. B. haben das Alte Land und Kedingen weißes Holzwerk. 4. Die Art

der Traufe ſoll nach Gegenden verſchieden ſein . 5. Das „ Gadder", das Trens

nungsgitter zwiſchen Wirtſchaftsgitter und Wohnflett, ſoll ſich in der Lüne

burger Heide finden. Bei dieſen Angaben und ganz beſonders bei den Auss

führungen über die Verbreitung des Giebelſchmuckes vermißt man mit Bedauern

Kartenſkizzen ; erſt wenn wir auch über alle dieſe kleinen Einzelerſcheinungen

genaue kartographiſche Aufnahmen haben , welche zunächſt durch Überſichts

karten kleineren Maßſtabes vorhereitet werden können, wird ſich entſcheiden

laſſen , wieweit hier praktiſche Urſachen allein oder Verkehrs- und Stammess

verhältniſſe außerdem mitgewirkt haben. Namentlich die Giebelzierden, welche

in weiten Kreiſen der Bevölkerung Intereſſe erwecken, bedürfen der Hinzufü

gung weiterer Karten zu den zwei vorhandenen, die in Osnabrüd und Hamburg

erſchienen ſind .

Don Einzelheiten der hauseinrichtung ſind noch die verſchiedenen Formen

der Feuerungsanlagen , von denen £. berichtet, zu erwähnen : 1. Der Rähmen,

eine wagerechte hölzerne Decke, unter welcher der Keſſelhaken herabhängt und

zwar entweder an feſter Stange, die mit dem Rähmen verbunden iſt, oder an

einem drehbaren Galgen (Wendeſul oder Dreibom) an der hinteren Herdwand.

Die für Drenthe als üblich bezeichnete Zahnſtange mit Winde, welche dort die

ſonſt übliche Keſſelhakenform vertritt, kommt auch im deutſchen Reiche vor. 2.

Die gemauerte Überwölbung kommt nach L. im Altlande vor als Schwibbogen ,

in den Dierlanden als Digge, ferner im Holſteinſchen und Osnabrückſchen . 3 .

Der Rauchfang, welcher in einen Schornſtein mündet, der meiſt maſſiv iſt, aber

3. B. im Hümling früher hölzern war .

Die plattdeutſchen Bezeichnungen berückſichtigt der Verfaſſer glücklichers

weiſe, obwohl er ſagt, daß es niớt der Zweck ſeiner Arbeit war auf die Bes

zeichnungen einzugehen.

Ein Spiegel der ländlichen Bauart kann unter Umſtänden auch das Bürs

gerhaus ſein , wie ja die ſtädtiſchen Giebelhäuſer durchaus das alte Stadtbild

in Nordweſtdeutſchland charakteriſieren, während unmittelbar außerhalb der

altfächſiſchen Hausgrenze im Südoſten für die Städte das Traufſeitenhaus

tnpiſch iſt, wo ja auch auf den Dörfern das mitteldeutſche Bauernhaus herrſcht

Dieſer im Stadtbilde wiedergeſpiegelte Unterſchied der Bauernhaustypen im

ganzen Südoſten hängt zum Teil höchſtwahrſcheinlich urſprünglich mit verſchies

dener Zuſammenſeßung des Volkstums zuſammen, wird aber ſpäter dadurch

verwiſcht, daß in den Städten des reinen Sachſenhausgebietes neben den Giebel

häuſern auch Traufſeitenhäuſer auftreten , ähnlich wie in den Städten audy die

niederdeutiche Sprache durch die hochdeutſche Sprache verdrängt wird. Dies iſt

eine neue intereſſante parallele zwiſchen dem Derhalten von Sprache und Haus,

eine Mahnung vorſichtig zu ſein und ſowohl mit der vorſchnellen Behauptung

wie der übereilten Ablehnung von ſtammheitlichen Beziehungen zurückzuhalten .

Das Lindnerſche Werk iſt ein höchſt wertvoller Beitrag zur Erkundung

unſerer bodenſtändigen Bauweiſe. Es zeigt, wieviel Schönes und Intereſſantes
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unſere Bauernhäuſer bergen . Es iſt aber noch viel mehr vorhanden und wir

möchten unſerer Heimat noch weitere folch ausgezeichnete Deröffentlichungen

über das altſächliſche Haus wünſchen. Anzuſchließen hätten ſich demnächſt wiſ

ſenſchaftliche Aufnahmen des frieſiſchen Hauſes im Nordweſten und des mittel.

deutſchen Hauſes im Südoſten von Niederſachſen . Ganz beſonders aber wäre

im Intereſſe der bleibenden Kenntnis und der unmittelbaren Anſchauung uns

ſerer reichen bäuerlichen Kultur ein Freiluftmuſcum zu wünſchen, welches in der

Provinz Hannover ein außerordentlich dankbares Sammelgebiet haben würde ;

denn die Provinz Hannover iſt die einzige Landſchaft des deutſchen Reiches,

welche von den 4 verſchiedenen deutſchen Haustypen drei umſchließt.

Dr. W. Peiller.

11

Münzen und Medaillen der welfiſchen Lande. Beſchrieben von E.

Fiala. Leipzig und Wien . Franz Deuticke.

heft 2. Prägungen der We!fen in den Sachſenlanden, in Burgundien,

Banern , Italien etc. (1910/11.)

3. Das alte Haus Braunſchweig, Linie Grubenhagen ; mittels

Braunſchweig ; Mittel-Lüneburg . ( 1906/7 .)

4. Das mittlere Haus Braunſchweig, Linie Wolfenbüttel (1905/6 .)

6. Das neue Haus Braunſchweig zu Wolfenbüttel ( 1908/9 .)

7. Das neue Haus Lüneburg (Celle) zu Hannover (1912/3.)

In Derfolg der im Jahrgange 1905 S. 72 ff veröffentlichten Beſprechung

des damals erſchienenen erſten Heftes dieſer groß angelegten Publikation (ents

haltend das mittlere Haus Braunſchweig,Linie Talenberg) ſei hier auf die ſeits

dem weiter erſchienenen fünf umfangreichen hefte hingewieſen, die das übers

aus wertvolle und umfaſſende Material aus der Sammlung des Herzogs von

Cumberland der Öffentlichkeit und der Wiſſenſchaft zugänglich machen. Über

die Anlage und die Methode der herausgabe iſt 1905 bereits geſprochen wors

den, der Verfaſſer iſt beiden auch in den weiteren Heften getreu geblieben.

Man wird ihm für das überaus reichhaltige Material, daß er zum größten

Teil als bisher unbekannt aus den Akten für die braunſchweigiſch -lüneburgiſche

Münzgeſchichte zuſammen gebracht hat, dankbar ſein , unſere Kenntnis erfährt

dadurch eine weſentliche Bereicherung. Trodem ſcheint mir der Derfaſſer teils

zu viel, teils zu wenig gegeben zu haben, ein Fehler, der m. E. an der Methode

liegt. Zu wenig : weil das Aktenmaterial nicht im entfernteſten erſchöpft iſt,

zu viel : weil es viel wörtliche Aktenabdrücke bringt, für die wir gern weitere

Nachrichten eintauſchen würden. Das Material zu erſchöpfen war gewiß

nicht des Verfaſſers Abſicht und hätte ſehr langer Arbeit in den niederſächlis

ichen Archiven bedurft ; ſo beſchränkte ſich der Verfaſſer das zu geben , was er

in fleißigen Studien gefunden hatte, und zwar underarbeitet als Regeſten , die

chronologiſch geordnet ſind. Dorteilhafter wäre es für den Intereſſenten ges

weſen, der Herausgeber hätte ſich zu einer Derteilung des Materials entſchloſs

ſen, er hätte dann auch beſſer die Lücken geſpürt, die es aufweiſt. Der Derf.

hat in der Beſchreibung der Münzen ſie nach den einzelnen Münzſtätten ges

fondert und damit die Maſſe ſehr glücklich und überſichtlich geordnet. Diel.

leicht würde eine ähnliche Anordnung auch für den münzgeſchichtlichen Teil von
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Vorteil geweſen ſein ; ſo gehört z. B. die große Zahl der Münzſtätten auf dem

Harze, die den verſchiedenſten Herren gehören und deren Beamte fortgeſetzt

wechſeln , nicht gerade zu den überſichtlichſten Dingen.

Daß bei ſo überaus reichhaltigem Materiale manches mit untergelaufen

iſt, das nicht immer Zuſtimmung finden wird, iſt ſelbſtverſtändlich . Im folgens

den ſeien einige Bemerkungen und Ergänzungen hinzugefügt.

Heft 2, Nr. 256— 258 a, Tafel 4,31 werden etliche Denare als lübeckiſch an.

geſprochen ; ihrer Fabrik nach gehören ſie doch eher zu den auf Taf. 4 , 29 und

30 veröffentlichten Wetterauern. Daß Nr. 258 a aus einem großen Funde bei

Duderſtadt ſtammt, ſpricht auch eher für ein mittels als für ein norddeutſches

Gepräge. Der Derf. macht zudem ſelbſt darauf aufmerkſam , daß Lübec 1201

1224 däniſch war, alſo auch däniſches Geld geprägt haben wird. Nebenbei ſei

bemerkt, daß Lübeck nicht „um 1144 ", ſondern 1143 gegründet worden iſt und

daß Heinrichder £. der Stadt nicht das lübiſche Recht verlieh, ſondern daß Lü

beck anfänglich nach Soeſter Recht lebte und daß ſich das lübiſche Recht dann

ſelbſtändig entwickelt hat.

Ebd. Taf. 10,10 tritt ein Denar mit Doppeladler auf, den f. ebenfalls

dem Kaiſer Otto IV. zulegt. Zu ſeinen Zeiten dürfte ſchwerlich ſchon ein Dops

peladler als Reichsadler angewendet worden ſein, wie denn insbeſondere auch

die von F. veröffentlichten ſonſtigen Adlermünzen dieſer Zeit den Adler alle eins

köpfig zeigen ( Taf. IV, 19, 20, 21 , 24 , 28. Taf.V, 6, 7, 8).

Für die Zeit vom 16. Jahrhundert an möchte ich dem Derf. empfehlen

noch die fürſtlichen Kammerrechnungen heranzuziehen, die unendlich viele No

tizen für die Münzgeſchichte enthalten . Hier nur einige Ergänzungen . Aus

ihnen erſehen wir u. a. welcher ganz außerordentlich große Gewinn der fürſt

lichen Kammer aus dem vermünzten Harzſilber zufloß. Es waren

1585/86 58881 fl. 1589/90 60508 fl. 1594/95 74591 fl.

1586/87 71333 1592/93 74231 1595/96 93302

1588/89 73742 1593/94 78881 1596/97 86166 ..

Bis dahin waren nur das untere (Rammelsberg ) und das obere Bergwerk

(3ellerfeld) an dieſem Gewinn beteiligt; von jegt an treten auch die zu Claus.

tal und Andreasberg hinzu .

1597/98 : 113460 fl. 1607/08 : 91 240 fl. 1614/15 : 87174 fl.

1598/99 : 109796 1608/09 : 133 699 1615/16 : 76988 ,,

1599/1600 : 90 034 ( enthält noch 1 Quars 1617/18 : 27 902

1602/03 : 148663 tal von 1609/10 ) (nur für Rammelss

1603/04 : 117554 1610/11 : 96901 fl. berg und Zellerfeld .)

1605/06 : 112 167 1611/12 : 100540

1606/07 : 131 101 1613/14 : 95 917

über die Kupferausmünzung, die 1587/89 nicht nur in der neuen Münz

ſtätte zu Wolfenbüttel, ſondern auch in der zu Goslar ſtattfand, erfahren wir,

daß alles in allem für 16437 fl. Kupferdierlinge ausgeprägt worden ſind . Da

die Koſten nur 5457 fl. betrugen, ergibt ſich ein Münzgewinn von 10 980 fl.

3u 1589 iſt zu bemerken , daß Heinrich Depſer (nicht Depſern, wie f .an.

gibt ; er braucht auch nicht bei Öckler u. a. die Genitivform ) nicht zu Zellerfeld ,

11
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ſondern zu Wolfenbüttel Münzmeiſter wurde. Doch das iſt wohl nur eine Ders

wechslung, der unter dem Strich abgedruckte Beſtallungsbrief nennt Wolfens

büttel als Ort ſeiner Tätigkeit. Der angeblich 1593 (S. 32 Anm. 2) entlaſſene

Eiſenſchneider Paul N. heißt PaulRenſch ,der aber von 1589— 1604 beſchäftigt

wurde, alſo 1593 doch nicht ſeine Entlaſſung erhielt. 1589 ſchnitt er außerden

Münzeiſen ein kleines Kanzleiſekret, ein großes ( fürſtliches) Siegel, Hofgerichts

und Konſiſtorialſiegel und ein Kammerſekret. 1595 fertigte er die Eiſen für

das neue Gepräge an und 1604 ein fürſtliches kleines Petſchaft.

Don beſonderem Intereſſe ſind die Notizen, die f. bringt über die Bemüh.

ungen aus dem Handbetrieb zum Maſchinenbetrieb überzugehen. Schon 1570

hören wir von den Bemühungen eine Münzmühle aus Heidelberg zu erwerben .

1599 wird dann ein Münzdruckerwerk von Matthias Urban (wo ?) für 720 fl.

angekauft und in 3ellerfeld aufgeſtellt, das doch ſo guten Erfolg gehabt haben

muß, daß der Gewinn dabei in den Rechnungen beſonders aufgeführt wird :

1602/3 waren es 4333 fl.

1603/4 420 fl.

1605/6 60 fl.

1606/7 334 fl ., nachher verſchwindet es wieder.

Der 1601 als Eiſenſchneider in Andreasberg beſtellte Antonius von Paris

wurde 1605/6 in Seeſen gefangen gehalten – aus welchem Grunde, iſt nicht

bekannt. Sein ebenfalls 1601 angeſtellter Amtsgenoſſe in 3ellerfeld heißt nicht

Paul Seng, ſondern Paul Sengwerth - in der S. 35, Anm . 1 abgedruckten Bes

ſtallungsurkunde wird er Sengwergk genannt.

für die Periode der Kipper und Wipper bringt F. ſehr reichhaltiges neues

Material auch hierfür ergeben die Kämmereirechnungen noch viele Ergänz

ungen, da die fürſtl. Kammer eine abermalige Einnahme aus den hohen Straf

geldern hatte. Beſonders bei dieſem Kapitel wird man es bedauern, daß f. es

bei der Wiedergabe unverarbeiteten Materials hat bewenden laſſen und auf

eine Unterſuchung und Darſtellung verzichtet hat. Seine Münzdarſtellung das

gegen bildet den erſten Derſuch eine Ordnung in dieſe maſſenhaften und ſchwer

zu beſtimmenden Gepräge zu bringen.

Je weiter wir in den Jahrhunderten vorſchreiten, um ſo mehr macht ſich

der gerügte Mangel bemerkbar, da das Aktenmaterial ins ungemeſſene ans

ſchwilt und infolgedeſſen zu einer Verarbeitung drängt. Hier muß auch leider

bemerkt werden, daß bei der Wiedergabe der Akten nicht die erforderliche

Sorgfalt angewendet worden iſt, wie die zahlreichen Entſtellungen des Tertes

beweiſen. f. wird freilich von ſeinen Abſchreibern abhängig geweſen ſein. Auch

hätte ſich f. doch damit vertraut machen ſollen, daß für die Edition von Texten

des 16. und 17. Jahrhunderts fich längſt eine beſtimmte Technik ausgebildet

hat, und daß es völlig wertlos iſt die ſinnloſe und willkürliche Orthographie

dieſer Zeit buchſtäblich wiederzugeben .

Der Wert dieſer groß angelegten Publikation beruht nach wie vor in der

Zugänglichmachung der höchſt wertvollen und reichhaltigen Sammlung des

Herzogs von Tumberland.

Lübeck . Kreßichiar.

3
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Tagebuch eines Ordonnanzoffiziers von 1812–1813 und über ſeis

nie ſpäteren Staatsdienſte bis 1848. Herausgegeben von Burg.

hard Freiherr von Tramm. Braunſchweig, George Weſtermann ,

VIII und 220 S.

Der kürzlich verſtorbene ehemalige Braunſchweigiſche Geſandte in Berlin

und Bundesratsbevollmächtigte Burghard Freiherr von Tramm, nebenbei bea

merkt ein langjähriges Mitglied unſeres Vereins, hat ſich, ſeit er zerrütteter Der.

mögensverhältniſſe halber ſich 1905 in das Privatleben zurüđzog, vorzugsweiſe

der Schriftſtellerei gewidmet. Mit Vorliebe hat er aus ſeinem in vielgeſtaltigem

Wechſel verlaufenen Leben aus hannoverſchen Dienſten trat er nach dem

Untergang des Königreichs in preußiſche, aus dieſen 1869 in den Hofdienſt des

Fürſten Reuß i. £. über, um 1885 der diplomatiſche Vertreter Braunſchweigs

in Berlin zu werden bunte Erinnerungen aufgetiſcht, ſo in den Auffäßen

,,Der Winter 1865/66 in Hannover" (Preußiſche Jahrbücher Bd. 111 ( 1903 ) S.

33 ff.; vgl. unſere Zeitſchrift 1903 S. 468 f) und ,,Aus dem Pariſer Tagebuche

des Freiherrn von Tramm " ( Deutſche Revue, 1904, februarheft, vgl. unſere

3eitſchrift 1904 S. 126), ſo in den erſt 1912 erſchienenen ,,Heiteren Erinnerungen

aus meinem Leben “ , die namentlich der Zeit gedenken , wo Tramm erſt als hof

theaterintendant, dann als hofmarſchall in Gera wirkte. Auch das unter dem

Pſeudonym Irma Freiin von Waldſtedt veröffentlichte Buch „30 Jahre hof

dame 1870–1900 " (vgl. unſere Zeitſchrift 1906 S. 184) faßt im weſentlichen

Erinnerungen und Beobachtungen aus Tramms Leben zuſammen. Überall

zeigt ſich Tr, als ein liebenswürdiger und leichter plauderer, der durch zahl.

reich eingeſtreute, der lebendigen Beobachtung nicht entbehrende Charakteris

ſtiken auch den ernſteren Leſer zu feſſeln weiß .

Neben den eigenen Memoiren hat ſich Tramm auch mit der Übertragung

und Herausgabe fremder Memoirenwerke befaßt. So hat er das von der Für

ſtin Anton Radziwill herausgegebene Wert „Aus der Chronik der Herzogin

von Dino, ſpäteren Herzogin von Tallenrand und Sagan“ , und die Aufzeichs

nungen des Geheimen und Kabinettsſekretärs Fleury de Chabulon über das

Privatleben und die Regierung Napoleons im Jahre 1815 ins Deutſche über

lekt. Näheres Intereſſe für den hannoverſchen Leſer als ſolche ferner liegenden

Stoffe hat das1912 erſchienene „ Tagebuch eines Ordonnanzoffiziers von 1812

- 1813". Es handelt ſich bei dieſem Ordonnanzoffizier um Tramms Urgroßs

vater, den langjährigen hannoverſchen Geſandten am Wiener Hofe von Bodens

hauſen. Carl Bodo von Bodenhauſen, geb. am 21. Januar 1785 zu Senſenſtein

bei Caſſel wurde 1806 in der Juſtiztanzlei zu Hannover als Auditor angeſtellt,

mußte aber 1807 in die Dienſte des neugebackenen Königs von Weſtfalen übers

treten. Erſt Kammerherr der Königin Catharina, dann des Königs Jerome,

folgte er dieſem 1812 als Ordonnanzoffizier nach Rußland. Mit dem König

nach Taſſel zurüdgekehrt, wurde er im Sept. 1812 von neuem als Tourier in

das Hauptquartier Napoleons nach Rußland geſandt und machte ſo den Rück

zug der großen Armee durch die Eiswüſten Rußlands mit. In Kaſſel traf er

frühzeitig genug wieder ein, um Tſchernitſchews fühnen Koſatenſtreich zu er :

leben. Nach dem Untergang des ephemeren Königreichs verſuchte B. wieder in

hannoverſche Dienſte zurückzutreten; indes wurde er von der neugebildeten

Regierung zunächſt als ein Weſtfälinger ſchroff zurüdgewieſen . Dafür fand er
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einen Platz als Ordonnanzoffizier bei dem ſchwediſchen Kronprinzen Bernadotte.

Die guten Dienſte, die B. hier leiſtete, und das Wohlwollen des Staats- und

Kabinettsminiſters Grafen Münſter, mit dem er von mütterlicher Seite her ders

wandt war, bahnten ihm den verſperrten Weg in die Dienſte ſeines hannover

ſchen Daterlandes. Während des Wiener Kongreſſes arbeitete er in der Donaus

ſtadt unter dem Grafen Münſter, überbrachte 1815 die Kongreß- und Bundes.

atte dem Prinzregenten von England, wofür er das Patent als Legationsrat

bekam , folgte dann dem öſterreichiſchen Hauptquartier als Legationsſekretär des

Grafen Ernſt Hardenberg und brachte die Jahre 1816–18 als hannoverſcher

Kommiſſar im Hauptquartier des Herzogs von Wellington als des Oberbefehlss

habers der in Frankreich verbleibenden alliierten Armeen zu. Demnächſtauf Wars

tegeld geſetzt, wurde B. 1821 zum Mitglied der hannoverſchen Kriegskanzlei

ernannt, rüdte 1824 zum Geheimen Kriegsrat auf und nahm auch an den Ges

ſchäften der ſtändiſchen Verwaltung einen regen Anteil. Don 1830 bis 1848

bekleidete er den Poſten als hannoverſcher Geſandter in Wien ; nachher lebte er

noch einige Jahre in Hannover, wo er am 13. Sept. 1854 ſtarb.

Es begreift ſich, daß in einem ſo wechſelvollen Leben ſich vieles zugetragen

hat, was der Aufzeichnung wert war. Allerdings hat v. B. nicht eigentlich ein

Tagebuch geführt; was der Herausgeber als ſolches einführt, ſind in Wahrheit

nur Aufzeichnungen aus ſpäterer Zeit. Eher verdienen die im zweiten Teil des

Buches abgedructen Aufzeichnungen von B.'s Tochter Anna über die Wiener

Ereigniſſe von 1848 die Bezeichnung eines Tagebuchs, jedenfalls ſind ſie unter

dem friſchen Eindrud der Erlebniſſe niedergeſchrieben. Im Grunde ſind ſie

überhaupt der Clou des ganzen Buches. Die lebensvolle Schilderung der aus

unmittelbarer Nähe beobachteten revolutionären Ereigniſſe macht dem Geiſte

und der Urteilstraft der kaum 22 jährigen Schreiberin alle Ehre. Als Stich .

probe mag das Urteil über den jungen Kaiſer Franz Joſef gelten, der ſeit dem

2. Dez. 1848 die ſchwere Bürde der Regierung trug : „Der junge hübſche Mo

narch wird ein großer, ausgezeichneter Regent werden ; das Genie leuchtet ihm

aus den Augen und derklärt ſeine Stirn . Die Rednergabe eines Napoleons und

die Liebenswürdigkeit, mit der er jedem begegnet, vereint mit einer großen

Feſtigkeit des Tharakters und Unabhängkeit des Willens – (don im 19. Jahre

zu beſißen, laſſen die ſicherſte Hoffnung auf eine ſchöne, große Zukunft bauen ."

Leider erweitern ſich die Erinnerungen des alten Herrn D. Bodenhauſen

nur ſelten zu einer gleich eingehenden Schilderung der Geſchehniſſe und Pers

ſönlichkeiten. Schade, daß B. nicht ſeine mehrfachen Begegnungen mit dem

großen Napoleon ausführlicher dargelegt, daß er nicht den König Jerome und

die vielen anderen Perſönlichkeiten, denen er näher trat, ſchärfer charakteriſiert

hat. So tragen wir nur an wenigen Stellen eine wirkliche Bereicherung uns

ſerer Kenntniſſe davon. Erwähnt ſei, im Hinblid auf eine neuerdings viel ers

örterte Streitfrage, daß B. Belege dafür beibringt, daß Bernadotte troß ſeiner

gegenteiligen Verſicherungen im Jahre 1814 nach der franzöſiſchen Kaiſertrone

geſtrebt hat (vgl. S. 70) . hingewieſen ſei auch auf das, was B. S. 127 ff. über

die Beratungen zu berichten weiß, die der eben zur Regierung gelangte König

Ernſt Auguſt im Auguſt 1837 in Königswarth bei Karlsbad mit Fürſt Metters

nich, dem Bundestagspräſidenten von Münch -Bellinghauſen, dem preußiſchen

Geſandten Graf Maltzan uſw. über die Frage der Aufrechterhaltung des Staats .

3
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grundgeſetzes abgehalten, hat. Es beſtätigt freilich nur, was uns bereits aus

Treitſches Darſtellung bekannt geworden war : „ Niemand dachte zu Königss

warth an des Königs Abſicht, das Staatsgrundgeſet einſeitig und gänzlich auf

zuheben, wie es nachmals geſchah, und aus den vielfachen Äußerungen des

Königs zu Karlsbad habe ich ſpeziell die Überzeugung gefaßt, daß der

König damals noch vollkommen unſchlüſſig war über das, was er tun wolle.

Dieſer Entſchluß, das Staatsgrundgeſet aufzuheben, iſt erſt ſpäterhin in hans

nover gefaßt worden . Immerhin wird man den Herausgeber für die Veröfs

fentlichung dankbar ſein dürfen, auch wenn ſie feineswegs ſoviel des Neuen

enthält, als er vorausſeßt. Ju bedauern iſt, daß der Herausgeber nicht dahin

geſtrebt hat, den Wert der Erinnerungen durch die Hinzufügung der ſicherlich

noch vorhandenen Korrespondenz Bodenhauſens zu erhöhen ; ein einziger mitges

teilter Brief Ernſt Auguſts mit dem bedeutungsvollen Datum des 19. März 1848

erwedt den Appetit nach mehr. Ju beklagen bleibt auch , daß der Herausgeber

nicht mehr Sorgfalt und Fleiß auf die Edition verwandt hat ; was er 3. B. in

der ſehr flüchtigen Vorrede über den Herzog von Cambridge als den Urheber

der Verfaſſung von 1819 und dann des Staatsgrundgeſekes von 1833 bemerkt,

iſt völlig ſchief, um nicht zu ſagen unrichtig. Offenbar iſt der Herausgeber bes

reits durch das Nachlaſſen ſeiner Kräfte verhindert worden, dieſem ſeinen leß

ten Werke noch die nötige Sorgfalt zuzuwenden . Nur ſo ſind auch wohl die

Fülle von Fehlern bei der Wiedergabe der Namen zu erklären , die unmöglich

ſo im Original geſtanden haben können . Auf S. 13 wird uns 3. B. Napoleons

Adjudant Graf Narbonne als Harbonne, S. 80 der Geh. Kabinettsrat Beſt von

der Deutſchen Kanzlei in London als Breſt, S. 88 der engliſche General Lyon

als Tyons, S. 122 Fürſt Metternichs dritte Gemahlin Gräfin Zichy - Ferraris als

geborene o. 3echn -Ferrary " vorgeſtellt; S. 107 wird gar von dem berühmten

Maskenfeſt der „ Tallo Rud" geſprochen , das 1821 in Berlin gefeiert ſei, wähs

rend die Aufführung von Th. Moores Dichtung Lalla Rooth gemeint iſt, und

was dergleichen Schnißer mehr ſind . Doch ſollen und dürfen derartige Ausſtels

lungen , die nur bei dieſem Werke zu machen ſind, das Andenken an einen auch

als Schriftſteller liebenswürdigen Mann nicht ſchmälern .

Friedrich Thimme.

1

Rudolf von Bennigſens Reden. I. Bd : 1857–1878. XV u. 530 S. 80

mit Bildnis. Mk. 12.- und

Johannes von Miquels Reden. I. BD : 1860—1869. XXVII u. 452 S.

80 mit Bildnis. mt. 12. Herausgegeben von Walther Schulze [Obers

bibliothekar an der Kgl. Bibliothet zu Berlin und Friedrich Thimme

[Bibliothekar an der Stadtbibliothek zu Hannover ]. Halle , Waiſen

haus 1911 .

Beide Redeſammlungen gehen auf eine Anregung Althoffs zurück und

werden im Auftrage des Kultusminiſteriums nach parallelen Richtlinien beare

beitet. So erſcheinen fie als literariſche Einheit - durchaus entſprechend der

innigen geſchichtlichen Verbindung der beiden Männer, von deren großem
Wirten ſie zeugen .

Man wird die Sammlung dieſer Reden in Hannover beſonders wilkoms

men heißen ; denn gerade die Reden aus der Hannoverſchen Zeit Bennigſens
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und Miquels waren bis dahin den meiſten nicht leicht zugänglich. Erſt ießt

wird es möglich ſein, die politiſche Betätigung der beiden Liberalen in den

legten Jahren des hannoverſchen Staates vollſtändig zu überblicken – um ſojo

beſſer, als gerade dieſer Teil der Reden ausführlicher als die ſpäteren mit hiſ

toriſchen Erläuterungen derſehen iſt ; fr. Thimmes ſehr ſachverſtändiger Bes

gleittert zu Bennigſens hannoverſchen Landtagsreden enthält ſogar mehrfach

genauere Angaben, als die Biographie Herm. Onckens (3. B. S. 33, 40, 47, 57

u. o.) . Die wichtigen Reden zur Kriſis von 1866 finden ſich in underkürzter

Wiedergabe- die Landtagsrede Bennigſens vom 16. Juni in einer zuverläſſigeren

Faſſung , als bei Onden. Aber auch außer dem hannoverſchen Landtagsblatt

hat ſo mancher alte Zeitungsband Schäße beiſteuern müſſen; wie erfreulich iſt

es , daß uns die Publikation ſolche Prachtſtücke rettet wie die mächtige Waterloos

rede Miquels von 1865 oder ſeine ſchaffensfrohe Osnabrücker Anſprache über

die politiſchen Aufgaben im norddeutſchen Bunde im Dezember 1866) !

Techniſch betrachtet, ſtellt die Veröffentlichung infofern eine neuerung

dar, als ſie die Reden mit wiſſenſchaftlicher Vollſtändigkeit und Genauigkeit

ſammeln will, und zwar auch ſämtliche Reden und Anſprachen außerhalb des

Parlaments ! frühere Sammlungen dieſer Art begnügten ſich meiſtens mit dem

Abdrud einer Auswahl ; nur wenige Deröffentlichungen gingen darüber hinaus.

Die Dollſtändigkeit iſt natürlich für die öffentlichen Aeußerungen eines pielges

ſchäftigen Parteipolitikers viel ſchwerer zu erreichen , als für die parlamens

tariſchen Kundgebungen eines leitenden Staatsmannes , wie etwa Bismards.

Wie mühſam die Sammelarbeit in dieſem Falle war, mag man daraus ermeſſen,

daß allein Miquels Reden in vollſtändigem Abdruck auf mindeſtens 16 Bände

zu je 30 Druckbogen geſchäßt wurden ! Da ſich aber eine Ausgabe in dieſem

Umfange nicht rechtfertigenließ, ohne die hiſtoriſche Bedeutungder beiden pos

litiker ſichtlich zu übertreiben, ſo hat man den Mittelweg gefunden, nur die

wichtigſten Stücke möglichſt ausführlich abzudruđen und ein genaues Derzeich

nis ſämtlicher Reden – mit alleiniger Ausnahme der nicht öffentlich gehaltenen 1 )

- in Regeſtenform folgen zu laſſen. In dieſen Regeſten ſteckt offenbar die

Hauptarbeit der Herausgeber und ihrer Mitarbeiter. Sie ſollen für jede Rede

den fundort nachweiſen und zugleich eine möglichſt knapp gehaltene Charats

teriſierung des Inhalts geben, die eben dazu ausreichen ſoll, den Benußer er

kennen zu laſſen , ob die betreffende Rede für ſeine Zwecke überhaupt in Bes

tracht kommt oder nicht. Durch dieſe Maßregel und durch gelegentliche

Streichungen im Wortlaut der Reden iſt es gelungen, die Ausgabe Bennigſens

auf zwei, Miquels auf vier ſtarke Bände zuſammenzuziehen . Allerdings iſt das

nur möglich geweſen durch eine ſtarke , mehrfach beengende Selbſtbeſchränkung,

zu der ſich die Herausgeber genötigt ſahen, um den einmal feſtgelegten Umfang

des Werkes nicht zu überſchreiten. Don 767 Nummern des Redeverzeichniſſes

für Bennigſen ſind nur 83 Stücke (auf 418 Seiten) gedruckt; von dieſen ge

hören verhältnismäßig viele, nämlich 31 , in den Zuſammenhang der hannover

ſchen Landespolitit por der Annerion. Die Regeſten für Miquel zählen 380

Nummern, von denen 78 im Wortlaut wiedergegeben ſind ; Miquel iſt alſo

– zweifellos mit Recht! - erheblich ausführlicher abgedrudt als Bennigſen ;

von den 78 Reden des erſten Bandes gehört über die Hälfte, 40 Nummern,

1

.

1) Bis auf ein paar parlamentariſche Kommiffionsreden Miqaels .
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den Jahren vor dem Eintritt ins norddeutſche parlament an , alſo der frühzeit

Miquels, die aus biographiſchen Gründen beſonders ſtart berüdſichtigt iſt. Ein

Sachregiſter iſt erfreulicherweiſe für die Schlußbände in Ausſicht geſtellt. - Die

Auswahl der Reden ſelbſt erwedt im allgemeinen tein Bedenken, am wenigſten

den Verdacht politiſcher Tendenz ; zu bedauern iſt nur, daß aus Gründen der

Raumerſparnis manche wirklich wichtige Rede fortgeblieben iſt (3. B. Bennigſen

Reg. Nr. 530 oder Miquel Reg. Nr. 251 ). Aber noch ſtärker ſpürt man den

Zwang des Raummangels in der Geſtaltung der Regeſten. Ein Regeſt von

durchſchnittlich 5 Drudzeilen wird unter Umſtänden verſagen, wenn es ſich für

den Forſcher darum handelt, etwa an einer charakteriſtiſchen Wendung des Ges

dankens oder dgl. eine Rede zu erkennen. Eine etwas ausführlichere formi

ſeiner Regeſten hat nur fr. Thimme durchſeßen können, der in beiden Samm

lungen die hannoverſche 3eit bearbeitet hat; doch iſt zu erwarten , daß die ſpäteren

Bände ihre Regeſten etwas ausdehnen werden. Dasſelbe Verhältnis gilt für

die Geſtaltung der hiſtoriſchen Einleitungen und Anmerkungen zu den

einzelnen Reden, von denen oben ſchon einmal die Rede war. Sie ſind eine

beſonders dankenswerte Beigabe und enthalten viel ſorgſame und mühſelige

Arbeit, die man mit Rüdſicht auf den beſchränkten Raum als ſehr gelungen

anſprechen darf. Aberauch hier waltet eine gewiſſe Jnkongruenz zwiſchen den vers

schiedenen Teilen des Wertes ; beſonders in der zweiten Hälfte beider Bände

ſcheint mir zuweilen für den Forſcher zu viel, für den unzünftigen Leſer noch

immer zu wenig geboten. Ein knapper Hinweis auf die biographiſche und po .

litiſche Bedeutung der einzelnen Rede (für den Laien) ließ ſich vielleicht noch

öfter anbringen, wenn man die Zitate verkürzte (3. B. das Einladungsſchreiben

bei Miquel S. 193). Für Bennigſens Reden ſind freilich ſolche Hinweiſe eher

entbehrlich, da der hiſtoriſche Zuſammenhang bereits durch herm. Ondens große

Biographie hergeſtellt iſt.

Man tönnte überhaupt fragen , ob nicht das Erſcheinen dieſes Budzes die

mühſame Regeftenarbeit für Bennigſen inzwiſchen überflüſſig gemacht hat.

Dem iſt entgegenzuhalten, daß die Regeſten ja nicht nur als Dorarbeit für eine

Biographie zu gelten brauchen, ſondern der Forſchung auch ſonſt nüglich ſein

können : ſo die Redeverzeichniſſe der hannoverſchen Jahre für die hannoverſche

Spezialforſchung. Ueberdies iſt die Darſtellung der letzten Jahrzehnte Bennig.

ſens in Ondens zweitem Bande noch nicht als abſchließend zu betrachten .

Immerhin iſt die Ausgabe der Reden Miquels erheblich wichtiger, ſchon

weil deſſen Biographie vorläufig nicht erſcheinen wird. Aus demſelben Grunde

hat Thimme den Reden eine biographiſche Skizze vorangeſchickt ( einen Bogen

umfaſſend) , die trotz aller Kürze gegenüber Rachfahls früherem Lebensabriß

bemerkenswert ſebſtändig erſcheint. Th. ſieht in Miquel eine „im Grunde ſehr

viel einheitlichere Perſönlichkeit, als man glaubt“ , die aber ,organiſch auf dem

Boden der Empirie erwuchs“ ; „über allem zuſtrömenden Neuen , das ſeine

impreſſioniſtiſche Natur ſo bereitwillig in ſich aufnahm , hat er doch den eigent

lichen Kern ſeines Weſens nie verloren . “ Dieſer Weſenskern aber wird als ein

veniment ſachliches Streben “, als ein „Jwang zum Schaffen “, zur poſitiven Mit

arbeit am Staate beſchrieben 1); in allen Phaſen ſeiner Entwidlung habe Miquel

1) Mißverſtändlich iſt der Uasdrud (S. XXIV), daß m. „Don jeher die Prinzipien ſehr

wenig bedeuteten, die Caftit alles " weil er nicht erfennen läßt, daß dem Staatsmann die Tats

tit letztlich nur Mittel zu einem poſitiven Zwed ift; vielleicht wäre Cattit“ durch „ Sache " zu erleben ?

1913 18
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die Grundrichtung ſeines politiſchen Strebens beibehalten. 1) Die Reden liefern

nach Thimmes Anſicht den Beweis für die Richtigkeit dieſer Auffaſſung.

Im einzelnen auf dieſe Dinge einzugehen iſt hier nicht der Ort. Ohne

Zweifel offenbaren ja ſchon die früheren Reden Miquels - häufig in glänzen

der Weiſe – die überlegene ſachliche Klarheit und Nüchternheit ſeines polis

tiſchen Denkens 2 ). Doch macht uns andererſeits dieſe Redeſammlung auch ges

rade anſchaulich - das möchte ich hier wenigſtens andeuten wie bedeutungss

voll ſelbſt für einen Realpolititer wie Miquel der Uebertritt aus dem Mittel- in

den Großſtaat, in den Machtſtaat Bismards war, um ihm das richtige Augens

maß für die politiſchen Machtverhältniſſe zu ermöglichen. Man empfindet das

beſonders deutlich beim Vergleich der Reden im norddeutſchen Reichstag mit ſo

manchen Anſprachen im Nationalverein : wenn etwa der liberale Mittelſtaatler

aufs ſchärfſte jeden Gedanken einer natürlichen Vergrößerung Preußens in

Deutſchland als Unrecht an der Nation bekämpft, wenn er mit Wärme für die

Erhaltung des ſchleswig - Holſteiniſchen Kleinſtaates eintritt, oder ſeine Befries

digung darüber äußert, daß Preußen infolge der 3erſplitterung ſeines Staatss

gebietes ſo ſehr von dem außerpreußiſchen Deutſchland abhängig ſei, daß es

gelingen müſſe, dieſe macht den deutſchen Intereſſen ganz und gar , dienſtbar

zu machen “. Das Jahr 1866 zeigte ihm dann, daß Preußen fähig war, Deutſch

land unter ſeiner Führung zu einigen, ohne daß das preußiſche Dolk zu einem

„ bloßen liberal organiſierten Teil des deutſchen Doltes “ ohne eigenen ſtaatlichen

Partitularismus geworden wäre ; er erlebte ſogar, daß das „ Junker- und

Militärregiment“ imſtande war, deutſchen Boden an ſich zu reißen“ trotz alles

Widerſpruchs von Europa, vom deutſchen und vom preußiſchen Dolfe, den M.

noch 1864 für unüberwindlich gehalten hatte. (S. 141/142 ) . Niemand aber

verſtand beſſer als M., aus den Ereigniſſen zu lernen. Das bezeugen bereits die

erſten Reden nach der großen Entſcheidung.

Das Geſagte wird genügen, um die Fülle des hiſtoriſch Intereſſanten an

zudeuten , das dieſe Redeſammlung birgt. Auch die rhetoriſche Kunſtleiſtung

Miquels lernt man erſt in dieſer Zuſammenſtellung recht würdigen. Welche

Vielſeitigkeit bietet ſich hier dar : von der ſachverſtändigen Erörterung wirtſchaftss

politiſcher oder juriſtiſcher Einzelprobleme bis zur begeiſternden Feſtanſprache

am nationalen Gedenktag von der padenden, derb anſchaulichen Volksrede,

die den kleinen Mannn ſo prächtig über die Kleinlichkeit ſeines Alltagslebens

zur Höhe des vaterländiſchen Gedankens hinaufreißt, bis zum wohlberecha

neten und leuchtend pointierten Parlamentsvortrag , der die Fragen der großen

Politik mit ſieghafter Ueberzeugungskraft erörtert ! Don ſolchem Feuer der

Rede iſt bei Bennnigſen nicht viel zu ſpüren ; dafür imponiert dieſer aber durch

die ruhige Größe der Betrachtung, durch die geiſtige Höhe und Weite ſeines

hiſtoriſch • politiſchen Ausblicks mag auch der Vortrag im einzelnen – we

nigſtens im Schriftbild — oft mehr mühſam als glänzend erſcheinen . In einem

Vorzug jedenfalls ſtimmen die beiden Redner vollkommen überein : in dem

ſachlichen Ernſt, der innerlichen Freiheit vor allem, was nur „ Redensart “ bes

1

-

:

1) Selbft in dem bekannten Brief an Marg erfennt Ch. als Quinteſſenz „den Eifer für fo .

ziale Uusgleichung " , der im ſpäteren Leben geblieben ſei !

* ) Zu dgl . vor allem die Reden im Nationalverein, in denen er ſtets auf flare, kontrete

Ziele drängt, ſowie die Reden zur Hannoverſchen Gewerbeordnung.
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deutet. Auch Miquels glänzende Ueberredungsgabe bedient fich doch nie einer

rhetoriſchen ,, Mache “, die man als unwahr empfände. So unterſcheiden ſich die

beiden Freunde mit ihrer aufrichtigen und geiſtvollen Sachlichkeit weit von der

ſelbſtgefällig-breiten Art ihres älteren Zeitgenoſſen Georg von Vinde, oder gar

von der koketten Advokatenkunſt Laſſalles - , der doch ſonſt in manchem an

Miquel erinnert ! – und ebenſo weit von dem dröhnenden Pathos der früheren

Glanzredner der Paulskirche, wie von der banauliſchen Klopffechterei ſpäterer

Tage : in allem als die bedeutendſten parlamentariſchen Vertreter ihres real

politiſchen Zeitalters und ihres niederſächſiſchen Stammes !

Kallel. Dr. Gerhard Ritter.

Im Anſchluß an die Beſprechung der Reden Miquels und Bennigſen mö

gen hier gleich noch einige neue Veröffentlichungen über unſere beiden großen

hannoverſchen Staatsmänner und Parlamentarier kurz gewürdigt werden. Ei

nen höchſt wertvollen Beitrag zu Miquels Charakteriſtik liefern deſſen Briefe

an den jüddeutſchen Juriſten und Parlamentarier Heinrich vonmarquard

ſenit 1897 in Erlangen ) , mitgeteilt und mit einem ausgezeichneten Kommen

tar verſehen von dem Münchener hiſtoriker K. A. v. Müller in den ,,Süds

deutſchen Monatsheften" , März –Mai 1913. Die Briefe, die von 1876,

wo Miquel eben wieder Oberbürgermeiſter von Osnabrück geworden war,

bis 1897, tief in Miquels Miniſterzeit hineinreichen, werfen eine Fülle heller

Schlaglichter auf die faleidoſkopartig wechſelnden parteipolitiſchen Situationen

und Miquels Stellung zu ihnen ; ſie la ſen die Grundtendenzen ſeiner individu

ellen politiſchen Stellungnahme, die ſich von Anfang an um zwei ausgeprägte

Pole, den nationalſtaatlichen und den ſozialpolitiſchen , drehte, ſcharf herdor

treten , ſie beleuchten vor allem das Auf und Nieder von M.'s Derhältnis zum

Liberalismus. Don hannoverſchen Dingen iſt in den Briefen naturgemäß kaum

einmal die Rede ; feſtgehalten zu werden verdient ein gelegentliches Urteil M.'s

über ſeinen Landsmann Windthorſt: „Windthorſt iſt kein Welfe ; er benutt den

welfiſchen wie den bayriſchen Partikularismus für klerikale Zwecke “ Don be

ſonderem Intereſſe ſind mehrfache Ausführungen M's über ſeine raſch über

wundene ſozialiſtiſche Kinderfrankheit. ,,Die Wahrheit iſt," ſo ſagt m. 3. B. in

dem Briefe vom 5. Mai 1884, daß uns jungen Leuten in Göttingen die Bücher

von Proudhon, fr . Engels und K. Mary in die Hände fielen, und namentlich

der Hegelſchen Dialektik des legteren vermochten wir nicht zu widerſtehen. Bei

uns allen und namentlich bei mir, der ich viel zu national, hiſtoriſch und ich kann

wohl ſagen verſtändig angelegt war, hat dieſer Ausläufer von 1848 nicht lange

gedauert. Ich wurde der Marriſchen Logik bald ſatt. “ Durch ſolche Ausſprüche

wird beſtätigt , was ich in meiner biographiſchen Skizze M.'s im erſten Band

der Reden ſcharf hervorgehoben habe, daß die Quinteſſenz des von Bebel an

das Licht gezogenen Miquelſchen Briefes an Mary aus dem Anfang der 50 er

Jahre in dem frühzeitig n und nachher lebenslänglich konſequent feſtgehalte

nen Bekenntnis zu einer tief eingreifenden Sozialreform liegt. Der Sozialrefor

mer, ſo darf man wohl ſagen, ſtedte m. noch tiefer im Blute , als der Liberale .

Bezeichnend für M.'s Liberalismus iſt u. a. ſeine Antwort vom 18. Aug. 1897
auf Marquardſens Gewiſſensfrage nach der Stellung des nunmehrigen Mini

ſters zum Heidelberger Programm von 1884, feiner eigenſten Schöpfung: m.

18*
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bekennt ſich auch jeßt noch dazu , doch betont er, wie viele andere Spezialfras

gen gegenwärtig vorlägen, ,,welche ein Miniſter, welcher die geſamte Lage und

die Machtverhältniſſe beſſer überſchauen kann und Gegenwartspolitit treiben

muß, bisweilen anders anſehen, jedenfalls behandeln muß als die alten Partei

genoſſen .“

Die von K. A. von Müller veröffentlichten Miquelbriefe laſſen von neus

em erkennen, ein wie unendlich inhaltsreiches und ſpannendes Wert eine große

zügige Biographie des wunderbaren Mannes werden müßte. Die bisher er

ſchienenen biographiſchen Skizzen , unter denen ich beſonders auch den aus ges

nauer perſönlicher Kenntnis geſchriebenen Nachruf Guſtav v . Schmollers (neu .

veröffentlicht in dem unendlich ſnmpathiſchen Buche: Charakterbilder, München

u. Leipzig , 1913) hinweiſen möchte, haben das Bedürfnis nach einer ſolchen eins

gehenden Darſtellung auch nicht entfernt zu befriedigen vermocht. Leider ſind

die Ausſichten , daß ein ſolches Wert zuſtande kommen wird , zur Zeit noch gering ;

um ſo mehr wird man hoffen dürfen, daß wenigſtens aus der Fülle der noch vor

handenen Miquelbriefe uns weitere Abſchlagszahlungen zu teil werden mögen.

Wie viel beſſer als Miquel iſt doch ſein Freund Rudolf von Bennig

ſen daran ! Ihm iſt nach vorgängiger Veröffentlichung ſeines brieflichen

Nachlaſſes in der „Deutſchen Revue" (1904—07) in dem monumentalen zwei

bändigen Onckenſchen Werte (1910) ein biographiſches Denkmal großen und

ſchönſten Stiles geſetzt worden. Das Onckenſche Buch iſt mit ſo tief eindringens

dem Verſtändnis, mit einer ſolchen Fülle von Geiſt, mit ſolch ernſtem Streben

noch voller Unbefangenheit und Sachlichkeit geſchrieben , daß der nachprüfende

Hiſtoriker nicht mehr viel zu tun findet. Es bliebe in der Hauptſache nur die

Frage, ob das Lebensbild und das Lebenswert Bennigſens auch von einem ans

deren Standpunkte als demjenigen Onckens angeſchaut werden könnte, der offen

eingeſteht, daß dieſes Leben nicht in einem Geiſte geſchrieben werden konnte,

der ſich den Tendenzen, die es trugen, völlig fremd gefühlt hätte .“ Das iſt offens

bar die Meinung von 6. f. Konrich, der in einem 1913 erſchienenen Dortrag

Rudolf von Bennigſen (Hannover, Druck und Verlag von harzig & Möller,

31 S., 50 Pfg .) weiteſten Kreiſen die Möglichkeit bieten will, den großen Pars

lamentariereinmal im Lichte einer auf die beſten Quellen geſtükten gegneriſchen

Kritik zu ſehen. Ein ſolcher Verſuch könnte des Intereſſes auch der Hiſtoriker

ſicher ſein, wenn er halbwegs mit tauglichen, einer fachlichen Auseinanderſeks

ung dienenden Mitteln unternommen würde. Leider iſt das aber bei Leuten

ſelten der Fall, deren hiſtoriſches Intereſſe weſentlich vom parteipolitiſchen

Standpunkt bedingt wird. Bei dem großen Intereſſe, das die Perſönlichkeit

Bennigſens noch heute in den weiteſten niederſächsiſchen Kreiſen auslöſt, mag

es geſtattet ſein, aus der Konrichichen Darſtellung einige Schulbeiſpiele zu fritis

ſcher Erörterung herauszugreifen.

Ein HauptargumentKonrichs, das ſich wie ein roter Faden durch ſein Büchs

lein hindurchſchlängelt, iſt die übrigens nicht ganz neue Behauptung, daß Bennig

ſen leichtfertig mit ſeinen Eiden, ſowohl mit ſeinem Abgeordneten- und ſeinem hul.

digungseide wie ſpäter mit ſeinem Zeugeneide umgeſprungen ſei. Um lekteren

Punkt vorweg zu nehmen, ſo hat B. in dem bekannten Prozeß gegen die Deutſche

Volkszeitung vom Jahre 1889 auf die Frage des Präſidenten, ob er in der Kriſe

von 1866 außer in der Nacht vom 14.Mainoch einmal mit Bismarck geſprochen
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habe geantwortet: ,,So viel ich weiß, nicht mehr ; jedenfalls kann ich poſitiv pers

fichern, daß niemals Worte über Hannover gefallen ſind." Daß B. außer dieſer

Unterredung vom 14. Mai noch eine zweite mit Bismarck gehabt habe, wagt

ja auch Konrich nicht zu behaupten ,allein er zieht in dieſen Zuſammenhang den

Beſuch hinein, den der Berliner Bürgermeiſter Dunder in Bismarcks Auftrage

am 14. Juli bei Bennigſen machte: „ Das war eine mittelbare Verhandlung mit

Bismarck , in der Worte über Hannover gefallen ſind . " Aber durchaus mit Uns

recht! Wer den Worten Bennigſens nicht Gewalt antun will, kann ſie nur lo

interpretieren: er erinnere fich nicht, daß er noch ein zweites Geſpräch mit Bis:

marck geführt habe, ſollte esaber doch geſchehen ſein, ſo ſeien dabei keinenfalls

Worte über Hannover gefallen . So durfte Bennigſen ausſagen, denn tatſächlich

hat er mit Bismard eine weitere Unterredung nicht gehabt. Den Beſuch Dunckers

in den Kreis ſeiner Ausſage zu ziehen, lag für Bennigſen angeſichts der präzis

ſen Frageſtellung des Präſidenten gar kein Grund vor ; hier kann und darf

weder von einem Derſagen ſeines Gedächtniſſes noch gar von einem fahrläſſig

abgegebenen Eide die Rede ſein .

Ebenſo gewaltſam interpretiert Konrich den Eid , den Bennigſen beim

Eintritt in die zweite hannoverſche Ständefammer geſchworen hat : ,, ich ſchwöre,

daß ich in allen Beratungen über Angelegenheiten des Königreichs (Hannover)

nur das Wohl desſelben vor Augen haben und nach meiner beſten Einſicht die

mir übertragene Stimme abgeben will “, wenn er fragt: vertrug ſich dieſes eid.

liche Gelöbnis damit, daß Bennigſen das Amt des Präſidenten des Nationals

vereins führte? Man darf mit der Gegenfrage antworten : warum in aller

Welt ſollten ſich denn in Bennigſens Augen die Ziele des Nationalvereins nicht

mit dem Wohle Hannovers vertragen ? Was der Nationalverein wollte, läuft

doch ſchließlich auf einen Zuſtand hinaus, wie wir ihn heutzutage in Deutſchs

land haben : ein Deutſches Reich unter Führung Preußens , unter Ausſchluß

Öſterreichs. Will man behaupten , daß Bayern, Württemberg, Sachſen uſw. durch

die Reichsgründung eine capitis diminutio maxima erfahren haben? Wenn

nun Bennigſen eine ſolche Entwicklung auch für Hannover erſtrebte, und das

hat er in der Tat getan (f . u.) , wie darf man behaupten, daß er ſein eidliches

Gelöbnis auch nur entfernt verletzt habe ? Logiſcherweiſe mūſte man geradezu

das Gegenteil folgern : wenn B. der Anſicht war, daß Hannovers Wohl in

einem engen Anſchluß Hannovers ſelbſt und der übrigen rein deutſchen Staas

ten an Preußen lag , ſo war es ſeine eidliche Pflicht, im Sinne des Nationalver:

eins zu wirken .

Nicht viel anders ſteht es mit dem huldigungseide Bennigſens. Auch

dieſer forderte doch nur, daß er das Wohl des Königs nach beſtem Wiſſen

befördern ſolle, ließ alſo dem ſubjektiven Gewiſſen und der individuellen Aufs

faſſung den naturnotwendigen Spielraum. Eine Verlegnng dieſes Eides würde

nur dann gefolgert werden können, wenn B. es offenſichtlich unterlaſſen hätte,

um mit den Worten des Eides fortzufahren, „Arges ſo viel an mir liegt, zu

tehren , wehren und warnen . " Darauf will nun allerdings auch Konrich hin :

aus; er behauptet, es ſtehe unumſtößlich feſt, daß ,,Bennigjen den ganzen tragi

Schen Ausgang des Jahres 1866 für Hannover verhindern konnte, wenn er ein

gedenk ſeiner Eide die Hannoverſche Regierung offen und freimütig von Bise

marcks plänen in Kenntnis geſetzt hätte. " Ja, wußte denn Bennigſen etwas
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Beſonderes über Bismarcks pläne ? In der Unterredung vom 14. Mai iſt von

irgend welchen ſchwarzen Plänen Bismarcks gegen Hannover gewiß nicht die

Rede geweſen. Was dieſer dort dem Präſidenten des Nationalvereins über

Preußens Pläne im Fall eines ſiegreichen Krieges mit Öſterreich verraten hat,

enthielt doch wahrhaftig tein Geheimnis , das Bennigſen erſt der hannover:

Ichen Regierung (die durch die preußiſchen Depeſchen vom 24. März und 9 .

mai, des preußiſchen Bundesantrags vom 9. April nicht zu gedenten, hinreichs

end aufgeklärt war) hätte zutragen müſſen. Konrich meint zwar, ohne Zweifel

müſſe auch das preußiſche Bündnis mit Italien mit ſeiner Feſtlegung der Ans

negionen irgendwie in den Kreis der Beſprechung zwiſchen Bismarck und Bens

nigſen gezogen worden ſein ; das iſt aber eine völlig haltloſe Dermutung . Es

iſt auch nicht angängig , die vielberufene Bevorwortung Bennigſens, daß in der

Unterredung vom 14. Mai von Hannover nicht geredet werden möge, ſo zu

deuten, daß B. ſein Vaterland ſtillſchweigend verloren gegeben habe. Diel

näher liegt es doch anzunehmen, daß Bennigſen mit dieſen Worten dem preus

Biſchen Miniſterpräſidenten gewiſſermaßen ein avis au lectour geben wollte :

hier ſteht ein hannoverſcher Edelmann, der, was auch ſeine Stellung zu König

Georg V. und zu der hannoverſchen Regierung ſein mag, doch nichts anhören

darf und will, was ihn in Konflikt mit ſeiner Eigenſchaft als hannoverſcher

Untertan bringen müßte !

Erſt recht abſurd wäre es aber, eine Verlegung der Eidespflicht daraus

ableiten zu wollen, daß Bennigſen nicht der hannoverſchen Regierung von dem

Dunckerſchen Antrage (14. Juni) , nach dem Bennigſen an die Spiße der preus

Biſchen Regierung in Hannover treten ſollte eine Propoſition , die B. aufs

ſchroffſte ablehnte !) Anzeige erſtattete. Was konnte denn eine ſolche Anzeige

an dem Geſchick Hanr:overs noch ändern ? Am 14. Juni ſtand es ſchon feſt,

daß der öſterreichiſche Mobiliſierungsantrag vom 9. Juni im weſentlichen durchs

gehen würde, ſtand Hannovers Stellungnahme dazu feſt, wußte die hannover:

ſche Regierung ſogar im voraus (durch Bismarcks Telegramm vom 11.) , was

Preußen daraufhin tun würde. Auf keine Weiſe alſo hätte Bennigſen den

tragiſchen Ausgang des Jahres 1866 für Hannover noch verhindern können ;

das hätte, wie die Verhältniſſe Jagen, nur die hannoverſche Regierung ſelbſt

gekonnt, wenn ſie bedacht hätte, was zu ihrem und ihres Volkes Frieden diente !

Wie man angeſichts dieſer ganzen Sachlage noch fragen kann : ob Bennigs

ſen die Annexion ſeines Vaterlandes gewollt, ob er mit bewußter Abſicht auf

ihren Eintritt hingearbeitet hat, wer vermöchte das zu entſcheiden (S. 29f)?

das iſt ſchwer begreiflich. Jeder halbwegs unbefangene hiſtoriker dermag das

zu entſcheiden , kann das angeſichts der Fülle einwandsfreier Jeugniſſe aus

Bennigſens Mund nur negativ entſcheiden . Es iſt ſchlechterdings unmöglich ,

von einem geheimen Einverſtändnis Bennigſens mit Bismarck zu reden. Bens

nigſen hat am 28. April zu Th. d. Bernhardi, der ihn im Auftrage Bismarcks

in Hannover aufſuchte, geſagt : der Nationalverein könne Bismarcks deutſche

Politik nicht unterſtüßen ; er hat noch am 9. Mai auf das wiederholte Drängen

Bernhardis : was der Nationalverein in der gegenwärtigen Lage der Dinge zu

Gunſten Preußen - Bismarcks tun werde, mit einem dürren „ nichts " ! geants

wortet. B. hat es dann am 6. Juni 1866 in der zweiten Hannoverſchen Kams

mer direkt ausgeſprochen : die Maſſe der Partei , d . h . des Nationalvereins er

:
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warte den Sieg nur vom Sturze Bismards : „Bismarc mag lieber heute als

morgen ſtürzen, damit würde die Verwirrung aufhören " ; B. hat ſchließlich noch

am 16. Juni in der Kammer dem Wunſche Ausdruck gegeben , daß einſt der

Augenblick kommen werde, in welchem Deutſchland auf den Trümmern Öſter

reichs und Preußens zu neuem Glanze und zu neuem Ruhme emporblühen

werde. Wahrlich, ſolche Äußerungen aus Bennigſens Mund, die ſich noch um

viele weitere vermehren ließen, gewähren keinerlei Spielraum mehr für die

Verdächtigungen und Unterſtellungen, mit denen politiſche Voreingenommen

heit ſo leicht operiert. Nur das eine wird man ſagen dürfen, daß Bennigſens

Agitation mittelbar, ohne daß er es wollte, die Annerion Hannovers erleichtert

habe. Aber hat das etwa die hannoverſche Regierung nicht auch getan ? Jſt

ſie nicht, wenn man ſo will, in das Fangneß der Bismarſchen Politik geradezu

hineingetappt ?

Das führt uns auf einen Punkt, der auch Bennigſens bitterſte Gegner

deranlaſſen follte, mit ihren Beſchuldigungen vorſichtiger umzugehen , und ſolche

untauglichen Argumente wie namentlich das der Eidesperlegung aus der Dis .

tuſſion auszuſchalten. Nicht umſonſt ſagt die Bibel : „Es iſt hier kein Unters

ſchied, wir ſind allzumal Sünder.“ Was will derjenige, der Bennigſen des

Eidbruches zeihen möchte, entgegnen, wenn man ihm vorhält, daß König Ges

org V. bei ſeinem Regierungsantritt im Patent vom 18. Nov. 1851 bei ſeinem

Königlichen Worte die „ unverbrüchliche Feſthaltung der Landesverfaſſung“ ges

lobt hat ? Es iſt ohne weiteres klar , daß hier die Verlegung des Gelöbniſſes

viel augenſcheinlicher zu Tage tritt als bei Bennigſen. Selbſtverſtändlich geht

es nicht an, daß man in dem einen Falle den hannoverſchen Edelmann auf das

härteſte anklagt, in dem andern Falle das Verhalten des hannoverſchen Königs

beſchönigt; gleiches Recht für alle iſt die elementarfte Pflicht des Anſtandes. Hier

ſieht man ohne weiteres, wie viel glüdlicher der Hiſtoriker, der überall liebevoll, in

das Verſtändnis der Dinge und Perſönlichkeiten einzudringen ſucht, und mit

völliger Unparteilichkeit hüben und drüben Recht und Unrecht abwägt, daran

iſt als der Parteimann. Der Hiſtoriter wird, wie er ſelbſtverſtändlich ſuchen

muß, einen Bennigſen nach ſeinem Wollen gerecht zu werden, ſo auch König

Georgs Derhalten auf deſſen wahren Motive zurüdführen. Er wird zeigen, daß

der blinde König , wenn er auch dem Buchſtaben ſeines Gelübdes untreu gewors

den iſt, doch nach ſeiner ganzen Weſensart des Glaubens ſein konnte, vielleicht

ſein mußte, den Geiſt desſelben um ſo treuer auszuführen, daß er nur das Gold

der alten Verfaſſung von den vermeintlichen Schlacken des Jahres 1848 reini

gen wollte, daß er dazu zunächſt auch den verfaſſungsmäßigen Weg der Der

handlung mit den Ständen einſchlug und erſt als dieſer verſagte, ſich, immer

noch in dem Glauben, damit rechtmäßig zu handeln denn Bundesrecht ging

ja vor Landesrecht an den Bund wandte. Gewiß wird auch für den Hiſto

riker hierbei Anlaß genug zu ſachlicher Kritik bleiben. Aber was irgend zu

Gunſten des Königs und der hannoverſchen Regierung ſpricht, das wird er,

deſſen Aufgabe es iſt, jedermann ohne Anſehen der Perſon gerecht zu werden ,

ſorgfältig herausſuchen und gebührend an das Licht ſtellen .

möchten dieſe Zeilen dazu beitragen , den Sinn für eine wirklich hiſtori.

ſche Auffaſſung der Dinge, dienirgendsa priori verdammen, überal verſtehen

lernen und unparteiiſch abwägen will, zu heben ! Friedrich Thimme.

1
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Die Königliche Haupt- und Reſidenzſtadt Hannover. Feſtſchrift

zur Einweihung des Rathauſes im Jahre 1913. Drud und Derlag von

Gebrüder Jänede, Hofbuchdruđerei, Hannover 1913. 240 S. 40.

Die Dollendung des neuen Rathauſes in Hannover, das am 20. Juni dieſes

Jahres in Gegenwart des Kaiſers und unter größter Teilnahme der geſamten

Einwohnerſchaft feierlich eingeweiht iſt, hat dem Magiſtrat der Stadt Derans

laſſung geboten, als Erinnerung an dieſen bedeutſamen Tag eine Darſtellung der

Stadt in ihren wichtigſten Lebensäußerungen zu veröffentlichen . Wie Bürger

meiſter und Rat in früheren Zeiten „zum Gedächtnis der Nachwelt“ durch den

Stadtſchreiber Aufzeichnungen über wichtige Ereigniſſe der Stadtgeſchichte

machen ließen , um den zukünftigen Geſchlechtern eine zuverläſſige Kunde davon

zu hinterlaſſen, ſo bietet hier der Magiſtrat den Mitlebenden und der Nachwelt

ein überſichtliches Bild des jeßigen Hannover. 9 ſtädtiſche Beamte , meiſt in

leitender Stellung in der Stadtverwaltung, haben ſich zu dieſem Werte vereis

nigt ; die Darſtellung der firchlichen Verhältniſſe hat Superintendent Rothert

beigeſteuert, der ſeit längerer Zeit in Hannover anſäſſig iſt.

Daß der Zeitpunkt für einen ſolchen Umblid gut gewählt iſt, kann nicht

zweifelhaft ſein. Denn die wirtſchaftliche Entwicelung der Stadt, die in den

legten 40 Jahren einen ſo erſtaunlichen Aufſchwung genommen hat, ift durch

die vor 6 Jahren vollzogenen Eingemeindungen, durch den Ausbau der Ums

gehungsbahn und durch die bevorſtehende Vollendung des Mittellandkanals

um nur die wichtigſten Ereigniſſe aus der allerneueſten Zeit zu nennen 3

einem Höhepunkte geführt, von dem aus ſich verheißungsvolle Ausſichten für

die Zukunft eröffnen . Und wenn der neuerſtandene prächtige Rathausbau mit

Recht als ein Abbild dieſes machtvollen Vorwärtsſtrebens gelten kann, ſo wird

eben dadurch der Wunſch des Magiſtrats erklärlich, von dieſem Höhepunkte aus

einen Rüdblick auf das Erreichte zu werfen, einmal klarzulegen, aus welchen

Quellen die Stadt die Kraft zu dieſem Aufſchwung genommen und wie ſie das

von den Vätern ererbte Gut in wirtſchaftlicher und kultureller Beziehung um

geſtaltet und gemehrt hat, um auch den ſo gewaltig geſtiegenen Anforderungen

der Gegenwart genügen zu können.

Das Buch ſetzt ſich aus folgenden Abhandlungen zuſammen :

Die geſchichtliche Entwidlung der Stadt Hannover. Don Bibliothekar Dr.

Thimme.

Stadtbild und Bauten . Don Magiſtratsbaurat Aengeneyndt und Dermeſ

fungsdirektor Siedentopf.

Das neue Rathaus. Don Magiſtratsbaurat Dr.-Ing. Rowald.

Das wirtſchaftliche Leben. Don Dr. Seutemann, Direktor des Statiſtiſchen

Amts.

Kirche und fürſorge. Don Superintendent em. Rothert.

Bildung und Wiſſenſchaft,

Allgemeiner Überblid. Don Bibliothetar Dr. Thimme.

Gegenwart. Don Stadtſchulrat Dr. Wejpn .

Die bildende Kunſt in Hannover. Don Muſeumsdirektor Dr. Brindmann.

Theater und Muſit. Don Bureaudirettor Pfahl.

Öffentliche Geſundheitspflege. Don Stadtarzt Dr. Dohrn.
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Es hieße, Unmögliches fordern , wollte man verlangen , daß ein foldes

Sammelwerk in allen Teilen ein einheitliches Gepräge tragen ſollte. Nicht nur

bei der Darſtellung im einzelnen, ſondern auch in der Auffaſſung der Aufgabe

machen ſich natürlich Unterſchiede geltend. So verzichtet der Abſchnitt über

Bildung und Wiſſenſchaft in der Gegenwart, im Gegenſaß zu allen anderen

Auffäßen, darauf, den behandelten Gegenſtand geſchichtlich zu erfaſſen und ihn

lo in den lebendigen Zuſammenhang der allgemeinen ſtädtiſchen Entwidelung

einzureihen. Auch boten einzelne Seiten des Stadtlebens, wie z. B. die bildende

Kunſt in Hannover, der Darſtellung eine große Schwierigkeit, weil auf dieſem

Gebiete für lange Zeiten nur von einzeinen Anſägen zu berichten iſt und der

einheitliche Jug in der Entwidelung fehlt, ſodaß , namentlich in der neueſten

Zeit, die natürlich im Vordergrunde fteht, das Streben nach möglichſter Dolls

ſtändigkeit die Darſtellung ſehr erſchweren mußte. Auf jeden Fall aber vers

dient das Buch nicht nur als eine ſchöne Feſtgabe zum 20. Juni , ſondern auch

als eine wertvolle Bereicherung der Literatur über die Stadt Hannover begrüßt

zu werden. Die Auffäße über die Entſtehung des Stadtbildes und über das

neue Rathaus mit ihren feinſinnigen, knappen Urteilen über alte und neue

Bauten und mit der klar gezeichneten Skizze über die Entſtehung des modernen

Stadtbildes bieten dem weitverbreiteten Wunſch nach äſthetiſcher Erfaſſung der

engeren Heimat eine reiche Anregung. Die Darſtellung der kirchlichen Verhälts

niſſe, des Theaters und der Muſik und der öffentlichen Geſundheitspflege ſtellen

eine Fülle ſelbſtändig gewonnenen Stoffes zu überſichtlichen Bildern zuſammen.

Als beſonders willkommenen Juwachs zu der ſtadthannoverſchen Litera s

tur aber möchte ich die Auffäße von Thimme und Seutemann hervorheben .

Jener hat außer einem knappen aber ſcharf umriffenen Überblid über die Be.

ziehungen der Stadt zur Bildung und Wiſſenſchaft in früherer Zeit eine aus

führliche Darſtellung der geſchichtlichen Entwidelung der Stadt Hannover beis

geſteuert, ohne jeden 3weifel das Beſte, was bisher über die Geſamtentwides

lung der Stadt geſchrieben iſt. Die ſtadthannoverſche Geſchichtsſchreibung hat

bislang unter einem ungünſtigen Stern geſtanden . Wohl ſind einzelne vers

heißungsvolle Anfäße zu verzeichnen , aber die am meiſten verbreitete Geſamt

darſtellung kann nur das Gefühl der Beſchämung erwecken , und die Forſchung,

ſoweit ſie ſich dieſem Gebiete zugewandt hat, iſt in vielen Fällen der Gefahr

erlegen, in lokalgeſchichtlichem Kleinkram zu verſanden. Um ſo freudiger iſt es

zu begrüßen, daß der vorliegende Aufſatz ſowohl in Benußung der Quellen ,

wie beſonders in der Durchdringung des Stoffes auf dieſem Gebiete ein Muſter

aufſtellt. Es iſt der erſte Überblick über die Geſamtentwickelung der Stadt, der

wiſſenſchaftlich in Betracht kommt. Hoffentlich wird ihm bald eine im gleichen

Sinne abgefaßte Geſchichte der Stadt folgen. An Leſern wird es ihr nicht fehlen.

Auch der Aufſatz von Seutemann über das wirtſchaftliche Leben verdient

uneingeſchränkte Anerkennung. Nachdem er zuerſt geſchildert hat, wie die Mits

telſtadt Hannover zur Großſtadt herangewachſen iſt, gibt er im Hauptteile eine

trok ihrer Knappheit eingehende und dabei auch für den Nichtfachmann reiz

volle Darſtellung des gegenwärtigen Wirtſchaftslebens der Stadt. Die Bevöl

kerung Hannovers nach ihrer beruflichen und ſozialen Zuſammenſeßung, der Bes

völkerungsaustauſch mit dem Lande, Induſtrie und Derkehrsbedeutung der Stadt

werden in ihrer Eigenart charakteriſiert, und zum Schluß werden die großen
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Aufgaben klar gelegt, die der Stadtverwaltung aus der raſchen Bevölkerungs

zunahme beſonders auf finanz-politiſchem Gebiete erwachſen ſind.

Sollte es ſich nicht ermöglichen laſſen, daß die beiden zuletzt genannten

Auffäße, die vortrefflich geeignet ſind , Klarheit über die Entwidelung und über

das jekige Wirtſchaftsleben der Stadt zu verbreiten, und die ſicher auf das

größte Jntereſſe rechnen können, in einem Sonderabdrucke zugängig gemacht

würden ? Es wäre das jedenfalls ein gutes Mittel um , was die Dorrede als ein

Hauptziel des Buches bezeichnet — gerechtes Verſtehen und Urteil fördern zu

helfen.

Die Ausſtattung des Buches, deſſen Druck die Jäneđeſche Hofbuchdruđerei

der Stadt zum Geſchenke gemacht hat, entſpricht in jeder Beziehung dem Chas

rakter einer Feſtgabe. Beſondere Hervorhebung verdienen die 18 geſchmadvoll

ausgeführten Lichtbilder, die das alte und das neue Rathaus darſtellen .

0. Ulrich

-

Jean Luluès : Das einzig glaubwürdige Bildnis Friedrichs des Großen als

König. Mit 6 Lichtdrudtafeln . Hahn'ſche Buchhandlung Hannover und

Leipzig 1913. 28 S.

Schon einmal hat uns J. Lulvės, anläßlich der Enthüllung des Prinzeſ

ſinnendenkmals in Hannover (1910) mit einer Gelegenheitsſchrift „ Zwei Töchter

der Stadt Hannover auf deutſchen Königsthronen " bedenkt, die in dieſer Zeits

ſchrift ( Jhg. 1910, S. 327 ff.) einer ausführlichen Beſprechung unterzogen iſt .

Jeft ift £. bei der türzlichen , in egenwart des Kaiſers pollzogenen Einweih .

ung des neuen Rathauſes mit einer neuen Gelegenheitsſchrift auf den plan ge

treten, die den Nachweis unternimmt, daß die Stadt Hannover einen wertvollen

geſchichtlichen Kunſtſchap in dem einzigen glaubwürdigen Bildnis Friedrichs des

Großen als König beſike. Es handelt ſich um das unvollendete Bruſtbild des

Großen Königs, angeblich von dem hannoverſchen Hofmaler J. 6. Ziejenis (+

1776 ) herrührend, das der herzoglich braunſchweig-Lüneburgiſchen Fideikommißs

Galerie im Provinzialmuſeum zu Hannover (Nr. 613 im III. Kabinet) angehört.

Bekanntlich hat Friedrich der Große eine unüberwindliche Abneigung

dagegen gehabt, ſich malen zu laſſen ; nur ein einziges Mal ſoll er, wie ſchon

Fiorillo in ſeiner vor einem Jahrhundert (1818) erſchienen „ Deſchichte der zeich .

nenden Künſte in Deutſchland“ (III, 391 ) angibt, eine Ausnahme, eben zu Gun.

ſten jenes 3iejenis gemacht haben , der im Auftrage don Friedrichs des Oroßen

Schweſter, der regierenden Herzogin von Braunſchweig Philippine Charlotte,

zwiſchen den Jahren 1770 und 1775 eine Porträtſtizze des Königs in Salzs

dahlum , dem bekannten braunſchweigiſchen Luſtſchloß, angefertigt hätte. Fiorillo

erzählt, wie er betont, nach Ziejenis' eigenen Angaben, daß bei dieſer Gelegens

heit der Künſtler ſeine hohe Auftraggeberin in ſchnöder Weiſe über das Ohr

gehauen habe. Die Herzogin habe nämlich ſicher ſein wollen, das nach der

Natur aufgenommene Bildnis ſelbſt zu erhalten und habe deshalb zu ziejenis

geſagt : „ Ich will durchaus das Original und keine Kopie haben, und darum

ſchicke er mir die Leinwand , auf die er malen will, damit ich mein Petſchaft

darauf drucken kann. " Jiejenis ſei durch das Mißtrauen der Herzogin lo ems

pfindlich berührt worden, daß erein Mittel erfonnen habe, um ſich zu rächen.

Zu dieſem Zwed habe er doppelte Leinwand auf den Rahmen geſpannt und ihn
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A

ſo der Herzogin gebracht, die dann auch, ohne etwas zu merken, die untere

Leinwand beſiegelt habe. Nach der Porträtſißung habe Zieſenis dann die obere

Leinwand mit dem Porträt aus dem Rahmen genommen, auf die untere eine

vollkommene Kopie gemalt und auf dieſe Weiſe das Original für ſich behalten,

von dem er in der Folge mehrere Kopien angefertigt habe.

Man wird zugeben , daß dieſe Erzählung des ohnehin als ſehr wenig zus

verläſſig bekannten Fiorillo, die außerdem über 40 Jahre nach dem Tode

Gieſenis' niedergeſchrieben iſt, ſehr anekdotenhaft anmutet. Bis zu einem ge

wiſſen Grade wird ſie aber geſtüßt durch einen bisher unbekannten Brief der

Herzogin Philippine Charlotte an ihren königlichen Bruder vom 16. Febr . 1764,

worin es u. a. heißt: „Jedermann begehrt mit heißhunger eine Kopie Jhres

Porträts zu beſigen. Es bildet das Glüc des Künſtlers, der die Ehre hatte Sie

hier zu malen. Daß er Sie ſo wohl getroffen hat, macht ihn natürlich berühmt,

ſodaß er immer einen hof von Bewunderern des Bildniſſes in ſeinem Hauſe

hat. Jedoch macht mir der Unverſchämte Schwierigkeiten mit der Zuſendung

des Originals , das mir gehört und auf das ich mein Siegel gedrüdt habe, da

mit es mir nicht vertauſcht werde. “ Der Name des Künſtlers wird in dem

Briefe der Herzogin allerdings nicht genannt. Aber es hält ſchwer an eine

Duplizität der Fälle zu glauben , und ſo hat es immerhin volle Wahrſcheinlich

keit für ſich, daß das Zieſenis'ſche Bildnis Friedrichs des Großen, von dem

fiorillo (pricht, identiſch iſt mit demjenigen, von dem die Herzogin in ihrem

Briefe vermeldet, mit anderen Worten, daß es entſtanden iſt bei Friedrichs

Anweſenheit in Salzdahlum am 18./19. Juni 1763, alſo kurz nach dem Abſchluß

des ſiebenjähriges Krieges.

Iſt aber damit ſchon bewieſen , daß das heute im Provinzialmuſeum zu

Hannover hängende Bild eins und dasſelbe mit der von Ziejenis nach dem

Leben aufgenommen und nachher ſeiner Auftraggeberin vorenthaltenen Origi

naiſtizze iſt ? Gewiß nicht. Einſtweilen ſteht nicht einmal feſt, ob das nicht ſig

nierte Bild überhaupt ein echter ziejenis iſt ; Kenner wollen behaupten, daß es

nur eine ſchlechte Kopie nach Zieſenis ſei !! Ein poſitiver Beweis ließe ſich nur

erbringen, wenn das wirklich in den Beſitz der Herzogin gelangte Bildnis

als Vergleichsobjekt herangezogen werden könnte; es iſt aber leider bei

dem Brande des braunſchweigiſchen Schloſſes im Jahre 1830 zu Grunde

gegangen. Ebenſowenig iſt etwas darüber bekannt, wie die im Provinzial

muſeum befindliche Skizze in den Beſitz der hannoverſch - engliſchen Königs:

familie gelangt iſt; die Dermutung Lulvės', daß ſie von dieſer aus dem

Nachlaß des Künſtlers erworben ſein werde, ſteht in der Luft. überhaupt

hat Lulvės für die behauptete Jdentität des Bildes im Provinzialmuſeum

mit der Originalſtizze weiter nichts anzuführen als die Beobachtung, daß es

„ haſtig hingeworfen, direkt der Natur abgelauſchte Züge wiedergäbe und voll

pulſierenden Lebens ſei“ : eine Auffaſſung, die ihm von verſchiedenen Künſtlern

wie dem im Februar 1912 verſtorbenen Profeſſor Albert Hertel beſtätigt ſei .

Das iſt aber doch nur ein völlig ſubjektiver Eindruck, auf dem nicht einmal ein

Kunſthiſtoriker , ſo lange nicht das ganze Oeuvre Zieſenis ' einigermaßen bekannt

iſt, ſchlüſſige Beweiſe aufbauen dürfte, geſchweige denn ein Hiſtoriker, der
nichts mehr ſcheuen ſollte als das luftige Gebäude der hypotheſen und Ders

mutungen . Mir ſcheint ſogar ſehr vieles direkt gegen die Annahme Lulvės' zu
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ſprechen . Wir ſind zum Glück über das Ausſehen Friedrichs des Großen aus

der Zeit nach dem ſiebenjährigen Kriege zum Teil aus den eigenen Äußerungen

des Königs gut unterrichtet. Alle Berichte ſtimmen darin überein , von wie

einſchneidender Bedeutung die gewaltigen Strapazen des Krieges für die äußere

Erſcheinung des Königs geweſen ſeien; Friedrich ſagt ſelbſt einmal, und zwar

ſchon 1760 : „Dieſes ganze Treiben , dieſer ganze Wirrwarr, der nicht aufhört,

hat mich ſo alt gemacht, daß Sie mich ſchwerlich wiedererkennen werden . Auf

der rechten Seite ſind mir die Haare ganz grau geworden, meine Zähne brechen

ab und fallen aus, mein Geſicht iſt runzelich wie die Falbeln eines Weiberrodes,

der Rücken gekrümmt wie ein Streichbogen" ! Man ſolltealſo meinen, daß ein Bild

des Königs aus dem Jahre 1763 ſcharfe und verwitterte Züge aufweiſen würde.

Aber nein , das Bild im Provinzialmuſeum zeigt noch ein faſt jugendliches Auss

ſehen, glatte, friſche Züge, ohne alle Geſichtsfalten . Lulvės meint nun freilich :

die genaue Ausarbeitung aller Geſichtsfalten, der traurigen Erinnerungen an

die Kriegsſtrapazen und körperlichen Leiden , ſei dem Künſtler in der Kürze der

Zeit nicht möglich geweſen ( ?). Aber würde Friedrichs des Großen Schweſter,

würde das Publikum in Braunſchweig die Ähnlichkeit des Porträts ſo gerühmt

haben, wenn der Künſtler den König um volle 10 oder gar 20 Jahre jünger

gemacht hätte? Das könnte doch wohl höchſtens der Fall ſein , wenn der Künſts

ler unbeſchadet der mangelnden Genauigkeit in der Wiedergabe der königlichen

Geſichtszüge wenigſtens den Kern der gewaltigen Perſönlichkeit des großen

Königs erfaßt und „gewiſſermaßen im Brennſpiegel" wiedergegeben hätte.

Aber gerade das iſt, wie L. ſelbſt zugeſteht, nicht der Fall. Friedrich erſcheint

hier, wir folgen Lulvės' eigenen Worten, „ etwas ſpießbürgerlich, als gutmütiger,

wohlwollender Landespater, nicht als königlicher Staatsmann, Schlachtenlenker

und Philoſoph ". Was iſt aus Friedrichs durchdringenden Adleraugen, deren

durchbohrende Schärfe und lebhaftes funkeln die blaue Farbe dunkel, faſt

ſchwarz erſcheinen ließ , geworden ? Sie ſind ſo jämmerlich ſchwach, ſo wäſſerig,

weichen auch in der grauen, ins grünliche ſchimmernden Farbe mit den gelben

Refleyen ſo ſehr von allen beglaubigten Schilderungen ab , daß man ſich ſchwer

vorzuſtellen dermag, ſie ſollten nach dem Leben gemalt ſein. Auch .. iſt es ja

nicht entgangen , wie ſchwer verträglich die Berichte und eigenen Ausſagen des

Königs über ſein Ausſehen feit und nach dem ſiebenjährigen Kriege mit dem

Bilde im Provinzialmuſeum ſind . So ſucht er ſeine Hypotheſe mit einer Hilfs

hypotheſe zu ſtüßen. Aus dem Geſichtsausdruck des Königs, ſagt er, erkenne

man, daß er gut gelaunt und in törperlichem Wohl fich in anregendem

Geſpräche mit einem ſeiner Verwandten oder Vertrauten befunden habe : „ da

muß er zweifellos einen lebhafteren, jugendlicheren Eindruck gemacht haben

als in anderen Stunden“ . Wenige Säße ſpäter hat ſich unſerm Autor dieſe

page Hilfshypotheſe bereits zu einem Ariom verdichtet: „ Das Bild int Provins

zialmuſeum ſei ein wertvolles Dokument über Friedrichs Wefenseigenheit, über

ſeine rieſige Energie, über ſeine ungeheure Geiſtess und Körperelaſtizität, die

ihn , endlich befreit von den Strapazen und Aufregungen des hirieges, binnen

wenigen Monatenrelativ verjüngt erſcheinen , bis zu einem gewiſſen Grade
noch einer um 21 Jahre früheren ( ! ) Schilderung gleichen ließ " .

Uns ſcheint, dieſe ungeheure Elaſtizität des Königs wird nur noch durch

die toloſſale Kühnheit überboten , mit der unſer Autor von den zweifelhafteſten

hypotheſen zu feſten Schlüſſen hinüberpoltigiert!
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Ein kritiſch empfindender hiſtoriker wird bei der Frage, ob das angeblich

Zieſenis'iche Gemälde im Provinzialmuſeum identiſch iſt mit der nach dem Leben

aufgenommenen Originalſkizze eher zu einer Verneinung , als zu einer Bejahung ,

in dem für Lulvės günſtigſten Fall nur zu einem non liquet gelangen. Mit dem

koſtbarem Kunſtbeſiß, den Lulvės der Stadt Hannover, nun ſchon zum zweiten

male, zu beſcheeren dachte, iſt es alſo nichts. Wir ſagen Gott ſei dank! Denn

nun darf doch der von Adolf Menzel ſo genial konzipierte Friedrichstypus, der

uns in Fleiſch und Blut übergegangen war, in unſeren Herzen fortleben . Einen

ſchlechteren Dienſt konnte L. uns, konnte er den Manen Friedrichs des Großen

überhaupt nicht erweiſen, als indem er an die Stelle der wunderbaren Intuition

des großen friderizianiſchen Künſtlers, die uns den ganzen Genius des Großen

Königs erſchloß, die kläglich ſubalterne, landesväterlich - gutmütige Auffaſſung

eines Zieſenis zu ſeken ſuchte.

Friedrich Thimme.

Wilhelm Schmidt: Der Braunſchweigiſche Landtag von 1768-1770. Göt:

tinger Differtation . Göttingen 1912. IV und 38 Seiten . Auch abges

druckt im Jahrbuch des Geſchichtsvereins für das Herzogtum Brauns

ſchweig. 11. Jahrgang . Wolfenbüttel 1912. S. 78-115.

Eine eingehende ſelbſtändige Darſtellung der landſchaftlichen Verfaſſung

im Herzogtum Braunſchweig iſt bisher noch nicht erſchienen . Abgeſehen von

einigen älteren Abhandlungen, 3. B. der des Advokaten A. de Dobbeler in

Braunſchweig, über geſchichtliche Entſtehung, Charakter und zeitgemäße forts

bildung der landſtändiſchen Verfaſſung des Herzogthums Braunſchweig und

Fürſtenthums Blankenburg, Braunſchweig 1831, dem anonym erſchienenen

Derſuch einer kurzen Geſchichte der Landſtände des Königreichs Hannover und

des Herzogthums Braunſchweig bis zum Jahre 1803 von W. Müller, Hannover

1832, ſowie der Schrift des Stadtdirektors W. J. L. Bode in Braunſchweig, Bei

trag zur Geſchichte der Feudalſtände im Herzogthum Braunſchweig, Braun

ſchweig 1843, iſt bisher nur eine Sonderunterſuchung vorhanden, die Jenaer

Diſſertation von Guſtav Herden , Entwicklung der Landſtände im Herzogtum

Braunſchweig -Lüneburg vom 13. bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts, Jena

1888.

Es iſt daher mit Freuden zu begrüßen, daß Schmidt es unternommen hat,

den in mehrfacher Hinſicht wichtigen Landtag von 1768–1770 zum Gegenſtand

einer Bearbeitung zn machen. Denn in dem Kampfe der landesherrlichen Ges

walt mit den Ständen, die beide nach Erweiterung ihrer Machtbefugniſſe ſtreb :

ten, iſt dieſer Landtag zweifellos von Bedeutung . Noch unter Herzog Julius

hatten die Landſtände einen weſentlichen Einfluß auf die Angelegenheiten des

Landes, aber ſchon unter ſeinem Sohne und Nachfolger Heinrich Julius machten

ſich die erſten Anzeichen dafür geltend, daß das Streben des Landesherrn dar

auf hinzielte, ſich dem Einfluſſe der Stände zu entziehen . Das gute Einverneh .

men zwiſchen Fürſt und Ständen ſchwand, und die äußeren politiſchen Verhält

niſſe, beſonders der Dreißigjährige Krieg mit ſeinen Verheerungen, und der

immer mehr ſich ausprägende Standesegoismus führten das Ständetum dem

Verfall entgegen. Die Regierungszeit der Herzöge Rudolf Auguſt und Anton
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Ulrich bezeichnet ohne Zweifel den Höhepunkt der landesherrlichen Macht und

den Sieg der Fürſten über die Stände. Durch 86 Jahre beſchränkten ſich die

Landesfürſten auf Verhandlungen mit den Ausſchüſſen der Landſtände, von

1682 bis 1768 vermochten ſie ohne Ausſchreibung eines allgemeinen Landtages

zu regieren . Während dieſer Jahre aber hatten die koſtſpielige hofhaltung der

Zeit des Abſolutismus, die Verſuche auf dem Gebiete des Staatsinduſtrieweſens

und die-Heimſuchungen des Siebenjährigen Krieges das Land an den Rand des

Staatsbankrotts geführt, und dieſe finanzielle Notlage des Landes zwang den

Herzog Karl, ſich im Herbſt des Jahres 1768 um Hülfe an die Stände zu wen

den. Da zeigte ſich, daß dieſe in der langen Zeit, wo ſie nicht zur Teilnahme

an der Regierung herangezogen waren, das Bewußtſein ihrer Bedeutung und

ihrer Macht noch nicht verloren hatten. Sie beklagten ſich bitter, daß ihre Hülfe

erſt in dieſem Falle höchſter Not in Anſpruch genommen würde, zeigten ſich jes

doch bereit, der Kammer einen Teil der Schulden abzunehmen, freilich nur unter

der Bedingung, daß ſie ihre Gravamina vorbringen dürften und daß ihre pripis

legien beſtätigt würden . Die Regierung ſah ſich genötigt, den Wünſchen der

Stände entgegenzukommen. Dieſe übernahmen die Hälfte der Kammerſchulden

auf die Landrenteikaſſe Schmidt gebraucht immer das früher übliche ſchwers

fällige Wort Landrentereikaſſe – und gaben ihre Zuſtimmung zu einer Erhöhs

ung verſchiedener Steuern und zu einer neuen Kopfſteuer, deren Ertrag zur

Tilgung der Schulden verwandt werden ſollte. Dagegen mußte die Regierung

die Einſchränkung des hofhaltes und des Militärs zuſagen und die Privilegien

der Stände von 1710 beſtätigen. Doch gingen die Stände eines Teiles der pos

litiſchen Rechte verluſtig, und die wichtigſte neue Forderung , die nach Einrich.

tung periodiſcher Landtage, vermochten ſie nicht durchzuſeßen. Sie wurde erſt

in der Erneuerten Landſchafts-Ordnung von 1820 verwirklicht, die ſich über

haupt auf den Landtagsabſchied von 1770 aufbaute.

p

Die Bedeutung des Landtagsabſchiedes für die Entwicklung der Finanz

verhältniſſe, die Bedeutung der den Ständen 1770 bewilligten Privilegien für

die Entwicklung der Verfaſſung des Landes hat H. d . frankenberg, Staats- und

Verwaltungsrecht des Herzogtums Braunſchweig, Hannover 1909, S. 2 erwähnt

und A. Rhamm, die Verfaſſungsgeſeße des Herzogtums Braunſchweig, 2. Aufl.,

Braunſchweig 1907, S. 17 – 32 gewürdigt. Über die Vorgänge auf dem Land.

tage ſelbſt war bisher nur bekannt, was Karl Venturini in ſeinem Handbuch

der vaterländiſchen Geſchichte für alle Stände Braunſchweig - Lüneburgiſcher

Landesbewohner, IV. Theil, Braunſchweig 1809, S. 564-570, freilich undoll

ſtändig und an einigen Stellen ungenau, berichtet. Die Arbeit Schmidts ſtellt

auf Grund der Akten der Braunſchweigiſchen Landſchaft, der landſchaftlichen

Bibliothek und des Stadtarchivs in Braunſchweig ſowie des Landeshaupts

archives in Wolfenbüttel den Gang der Landtagss und Kommiſſions-Ders

handlungen dar. Von dorn herein berührt der faſt fehlerfreie Satz anges

nehm, es ſind mir nur zwei Druckfehler aufgefallen S. 18 Reihe 21 und S.

21 Reihe 18. Nach Denturini IV S. 567 war der Name des Bankherrn

in Amſterdam , der das Kapital von 1 Million Taler zu leihen bereit war, Boas,

Schmidt nennt den Bankier nur an einer Stelle ( S. 18 Anm . 4) Lüden & Comp.

Ob zwiſchen beiden Angaben ein Widerſpruch beſteht, und welche von ihnen in

dieſem Falle die richtige iſt, habe ich mit den mir zur Verfügung ſtehenden
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Hülfsmitteln nicht feſtzuſtellen vermocht. Schmidts Darſtellung ſelbſt iſt durchs

weg klar und überſichtlich. Im Einzelnen ſind nur wenige Einwendungen zu

machen . Auf S. 8 und 9 hätten über das Zuſtandekommen der Dota der Präs

laten und der ſtädtiſchen Abgeordneten wohl einige Einzelheiten mitgeteilt

werden können, zumalſonſt nichts darüber verlautet, ob innerhalb jeder

dieſer beiden Kurien oder innerhalb der von ihnen zuſammen gebildeten fog.

Hofpartei Meinungsverſchiedenheiten beſtanden haben , wie das innerhalb der

Ritterſchaft der Fall geweſen iſt. Über die Perſönlichkeit des Hofrichters fries

drich Auguſt d. Deltheim, des bedeutendſten unter den Deputierten und füh

rers der „Patrioten“ hätte der Leſer gern etwas mehr erfahren als die kurzen,

äußeren Lebensdaten auf S. 11. Die Gründe ſeines Derhaltens gegenüber den

Dorſchlägen der Regierung und gegenüber der hofpartei ſind nicht ſcharf ge

nug herausgearbeitet. Wieweit Herzog Karl und ob und wieweit der Erbprinz

Karl Wilhelm Ferdinand die Entſchlüſſe der Regierung beeinflußt haben, deren

Seele der Miniſter v Schlieſtedt war, wird ſich allerdings bei dem Mangel an

Material über die Geſchichte jener Zeit wohl kaum feſtſtellen laſſen, ſo daß

Schmidt, auch wenn er den Verſuch dazu gemacht hätte, ſchwerlich zu einem

ſicheren Urteile gekommen ſein würde. Immerhin leidet die Arbeit daran, daß

ſie ſich auf eine reine Darſtellung beſchränkt und nicht tiefer in den Stoff eindringt

und nach Möglichkeit die inneren urſächlichen Zuſammenhänge feſtſtellt. Eine

Beurteilung unterbleibt ſo gut wie vollſtändig . Es bleibt dem Leſer überlaſſen,

ſich ein Bild zuſammenzuſtellen von den Stimmungen und Anſichten innerhalb

der Kurien und ihren inneren Beziehungen zu einander. Die kurzen Betracht

ungen, die Schmidt ſeiner Abhandlung (S. 37 und 38) anfügt, beſchränken ſich

im weſentlichen darauf, das Ergebnis der mehr als einjährigen Beratungen zu

ſammenzufaſſen und den Anteil der einzelnen Kurien an dieſem Ergebnis zu

charakteriſieren , laſſen dagegen eine eingehende Würdigung des Landtages in

der Entwicklung der Derfaſſung des Herzogtums und eine Beurteilung ſeiner

Bedeutung für die Geſchichte der Braunſchweigifchen Landſtände vermiſſen . Und

dieſe wäre wohl angebracht geweſen. Der Verfaſſer hätte dadurch der noch

ausſtehenden Geſchichte der landſchaftlichen Verfaſſung Braunſchweigs weſents

lich mehr vorarbeiten können, als er es immerhin durch ſeine klare Darſtellung

des für dieſe Geſchichte bedeutungsvollen Landtages getan hat. So bleibt ſie

eine Epiſode, und man kann im Zweifel ſein , ob aus der Regierungszeit Herzog

Karls I. , aus der Geſchichte der Landſtände oder der Geſchichte des ſtaatlichen

Finanzweſens. Doges.

Johannes Heepe : Die Organiſation der Altarpfründen in den

Pfarrkirchen der Stadt Braunſchweig im Mittelalter.

hat jüngſt Schiller in ſeiner Schrift „Bürgerſchaft und Geiſtlichkeit in

Goslar“ (Kirchenrechtl. Abhandlgen, herausg . von Ulrich Stutz, 77. Heft) das

Verhältnis des Rates zur Stifts- und Kloſtergeiſtlichkeit in Goslar im ſpäteren

Mittelalter herausgeſtellt, ſo bietet uns Heepe in vorliegender Studie wertvolle

Aufſchlüſſe über die Beziehungen des Rates zur niederen Pfarrgeiſtlichkeit in

Braunſchweig .

Derfaſſer unterſucht im 1. Kapitel die Altarpfründen an den Pfarrkirchen

und einigen Kapellen (zumal hoſpitalkapellen ) auf ihre rechtsgeſchichtliche Form
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(Kaplanei, Befehlung und Lehen) und zeigt, wie beſonders ſeit dem Anfang des

15. Jahrhunderts der Rat ſämtliche Neuſtiftungen von ſeiner Genehmigung ab

hängig macht und auf die Verwaltung der einzelnen Pfründen durch Gewins

nung von Patronatsrechten Einfluß zu gewinnen ſucht. Das 2. Kapitel iſt be

titelt „ Die Adminiſtration “ und belehrt u. a . über die Perſon des Meßprie

ſters, ſeine Ernennung , erforderliche Qualität, Präſentation und Inſtitution

fowie, was beſonders intereſſiert, über ſeine ſoziale Stellung (Geldempfang,

Wohnung, Koſt), ferner über Reſidenzpflicht und Kumulation mehrererPfründen

und ſchließlich über die Verwaltung der geſtifteten Kapitalien und die übers

wachung der ordnungsmäßigen Pfründenverwaltung durch den Pfarrer bezw.

Rat der Stadt. Das 3. Kapitel unterrichtet über die dienſtlichen Verpflichtungen

der Pfründeninhaber, die in der Regel in der Perſolvierung beſtimmter Meſſen

und in der Teilnahme an Chordienſt und Prozeſſionen beſtanden, wozu biss

weilen Aushülfe in Predigt und Seelſorge kam . Derf. hat ſich bei ſeinen Unters

ſuchungen einzig auf das allerdings reichlich vorhandene Braunſchweiger Quels

lenmaterial beſchränkt, vielleicht hätte ſich manches, was jetzt nur als Dermu.

tung hingeſtellt werden konnte, durch heranziehung einſchlägiger Literatur und

des Materials aus benachbarten niederſächſiſchen Städten weiter begründen

und ſicher ſtellen laſſen . Immerhin ſind wir der Erſtlingsarbeit des Derfaffers

für die gebotene Bereicherung der pfarrgeſchichtlichen Forſchung zu lebhaftem

Dank verpflichtet.

Stade. Johannes Maring.

Kriegserinnerungen des Oberſten Franz Morgenſtern aus weſt

fäliſcher 3 eit. Herausgegeben von Heinrich meier, Oberſt a. D.

Mit einem Bilde und einem plane, Wolfenbüttel 1912 ; in Kommiſſion

bei Julius Zwißler. 130 S. (Quellen und Forſchungen zur Braunſchweis

giſchen Geſchichte. hg . von dem Geſchichtsverein für das Herzogtum

Braunſchweig, Bd. III.)

An Kriegserinnerungen aus der Zeit der Napoleoniſchen Herrſchaft und

der Freiheitskriege, die uns durch die Jahrhundertfeier ſo nahe gerückt iſt, bes

ſteht auch bei uns in Niederſachſen wahrhaftig kein Mangel. Aber die meiſten

von ihnen ſtammen aus den Reihen der berühmten Königlich deutſchen Legion ,

der ſchwarzen Heldenſchaar des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunſchweig

und der Freiheitskämpfer von 1813–15. Weit ſpärlicher ſind Aufzeichnungen

ſolcher Perſönlichkeiten an das Tageslicht gelangt, die durch die Einverleibung

Hannovers und Braunſchweigs in das ephemere Königreich Weſtfalen und das

franzöſiſche Kaiſerreich genötigt waren den weſtfäliſch - franzöſiſchen Fahnen zu

folgen. Und doch iſt es nicht ohne großes Intereſſe, auch die Gefühle der Sol

daten kennen zu lernen , die freiwillig oder gezwungen den Unterdrückern Tras

bantendienſte leiſteten. Nicht umſonſt heißt es und deſſen ſollten wir uns

gerade in einer Zeit bewußt bleiben, wo wir in patriotiſchen Erinnerungen

ſchwelgen - : audiatur et altera pars.

Don dieſem Geſichtspunkte aus gewinnen die Erinnerungen doppelte Bes

deutung, die Oberſt a . D. Heinrich Meier, einer der verdienteſten Forſcher zur

Geſchichte von Stadt und Land Braunſchweig, aus dem Nachlaß des Oberſten ,
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Morgenſtern herausgegeben hat. Franz Morgenſtern , geboren 11. Dez. 1787

zu Uslar war eben (1804 ) in braunſchweigiſche Militärdienſte getreten , als der

Unglüdstrieg 1806 der ſelbſtändigen Exiſtenz des Herzogtums für eine gute

Weile ein Ende bereitete. Da der legitime Erbe des Herzogtums, Friedrich

Wilhelm , ihm auf Anfrage zu erkennen gab, daß er für ihn und ſeine in gleicher

Lage befindlichen Kameraden nichts tun könne, ſo mußte ihre Mehrzahl wohl

oder übel weſtfäliſche Dienſte nehmen. Am 3. Juli 1808 erhielt Morgenſtern

ſeine Anſtellung als Sous-Lieutenant beim 2. weſtfäliſchen Linienregiment,

dem er bis Nov. 1813, ſeit 1810 als Kapitän angehörte. Mit dieſem Regiment

machte m. die Feldzüge 1809 in Spanien, 1812 in Rußland und 1813 in Sachs

ſen mit. Ende 1813 wurde er wieder in braunſchweigiſchen Dienſten angeſtellt;

1815 tämpfte er als Adjutant Offermanns bei Waterloo mit. In der langen

Friedenszeit ſeit 1815 ſtieg m. ſchließlich bis zum Oberſt und Chef des Kriegs.

departements im braunſchweigiſchen Staatsminiſterium empor. Sein Haupts

verdienſt iſt die Durchführung des Landwehrgeleges in ſeinem engeren Dater

lande (1851) ; mit Recht iſt er darum der Scharnhorſt Braunſchweigs genannt

worden. Kurz darauf trat M. in den Ruheſtand, deſſen öde er durch die Aufs

zeichnung ſeiner Erinnerungen erträglich zu machen ſuchte. Ihre leßte Geſtalt

haben dieſe Erinnerungen nach 1860 in 8 umfangreichen Heften erhalten , die

heute im Beſitz der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel ſind. In welchem

Sinne ſie geſchrieben ſind , das lehren Worte, die er 1868 , ein Jahr vor ſeinem

Tode aufzeichnete : „ Alles was ich perſönlich erlebt, getan, gedacht habe, habe

ich nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen in einfacher Erzählung wahr und ſchmud

los aufgezeichnet. Da ich nicht für die Öffentlichkeit ſchreiben wollte, ſo betrach

tete ich meine Darſtellung gewißermaßen als eine militäriſche Selbſtſchau, in

welcher jeder Derſuch, meine Mißgriffe, Charakterſchwäche, Fehler, ja ſelbſt eins

zelne mich tief beſchämende und herabſekende Handlungen beſchönigen zu wol

len , mir verächtlich erſchien ."

Aus dieſen Aufzeichnungen Morgenſterns hat nun Oberſt Meier die

Kriegserinnerungen der Jahre 1809, 1812 und 1813, für die wohl das meiſte

Intereſſe vorausgeſetzt wurde, herausgeſchält. Es ſoll aber ſchon hier die hoff

nung ausgeſprochen werden, daß nachträglich zumindeſt alles das veröffentlicht

werden möge, was ſich auf den Friedensdienſt des weſtfäliſchen Militärs bes

zieht ( alſo namentlich Heft III, das die Jahre 1810/11 behandelt). Friedens

dienſt und Kriegsdienſt gehören notwendig zuſammen ; beide vereint können

erſt ein klares Geſamtbild des weſtfäliſchen Militärweſens ergeben. Beruht doch

auch in dem 1888 erſchienenen „Kriegerleben des Johann von Borđe“, zu dem

die Morgenſternſchen Erinnerungen ein willtommenes Pendant ergeben , der

Hauptreiz darauf, daß Friedens- und Kriegsbilder in bunter Reihenfolge mit

einander wechſeln .

Um ſo mehr möchte man die Veröffentlichung der Morgenſternſchen Er

innerungen nur als eine Abſchlagszahlung anſehen , weil ſchon dieſer Bruchteil

ihnen einen hohen Rang unter der militärgeſchichtlichen Literatur anweiſt. Sel

ten wohl find ſolche Erinnerungen mit einem gleichen Maß von Sorgfalt und

unbeſtechlicher Wahrheitsliebe abgefaßt worden, wie die Morgenſternſchen .

3war ſtanden dem Verfaſſer feine Kriegstagebücher zu Gebote ; wohl aber

konnte er ſeiner Darſtellung die zahlreichen Briefe zu Grunde legen, die er und

1913 19



284 -

ein älterer Bruder, der im 6. weſtfäliſchen Infanterieregiment angeſtellt war ,

der daheim lebenden Mutter von ihren Kriegsfahrten geſchrieben hatten. De

währten dieſe Briefe mit ihren genauen Details bei Abfaſſung der Monogra

phieen eine reichliche Auffriſchung des Gedächtniſſes", lo führten ſie den Ders

faſſer vor allem auch in die Stimmungen und Empfindungen zurüd, die ihn in

den Jahren 1808–1813 beſeelt hatten, und bewahrten ihn ſo vor der Gefahr,

der ſo mancher andere alte Kriegsverteran erlegen iſt, in die Erzählung Gefühle

und Auffaſſungen ſpäterer Zeiten hineinzutragen . Morgenſtern , eine ehrliche

und gerade Natur durch und durch , hat ſich nie der Empfindungen der Jahre

1808–1813 geſchämt; deutlich läßt er durchbliden , daß er mit Leib und Seele

Weſtfäliſcher Soldat geweſen iſt, dem der König Jerome geſchworene Fahneneid

und die Kriegerehre das höchſte waren. Er ſagt ſelbſt, ihm und der großen

Mehrzahl der Offiziere ſeines Regiments ſei in den napoleoniſchen Kriegen die

Jdeenrichtung auf Kampf undSieg zur zweiten Natur geworden. Gar nichts ſidert

durch von dem Gefühl, wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt zu werden ; im des

genteil, hoch pries m. die Gunſt des Geſchides, als es im März 1912 zum Kampf

gegen Rußland ging. So war M. denn auch weit entfernt, in Napoleon den vers

haßten Unterdrüđer unſeres Voltes zu ſehen. Döllig unbefangen ließ er den ges

waltigen Zauber auf ſich wirken, der von dem militäriſchen Genie des großen Sol

datenkaiſers ausſtrömte. Es war am Dorabend der denkwürdigen Schlacht bei

Borodino, daß Morgenſtern mehrere Minuten lang der volle Anblid Napoleons

aus nächſter Nähe dergönnt war. „ Das ruhige, gelblichbleiche, marmorſtarre

Antlig ", ſo ſchildert m . dieſen Moment in ſeinen Erinnerungen, die hohe, breite

Stirn , unter deren Dede in dieſen Augenbliden ſicherlich der morgende Schlacht

plan ſich verarbeitete, die lautloſe Stille im Kreiſe der ihn umgebenden hohen

Würdenträger, das alles machte einen ſo gewaltigen Eindrud auf mich, daß ich

mein Herz laut pochen hörte. . . Ja, wahrlich, die Nähe dieſes außerordentlichen

Mannes wirkte zauberiſch und machte es mir erklärlich, daß der leßte Hauch

ſeiner auf dem Schlachtfeld verblutenden franzoſen noch ein vive l'Empereur

hervorjauchzte". (S. 65 ). Ähnlich hat es m. auch die alte Garde Napoleons ans

getan : „ Niemals wieder hat irgend eine Truppe — nicht die vielleicht männs

lich ſchöneren preußiſchen und engliſchen Garden , nicht die träftigen Hochſchotten

und die ungariſchen Grenadiere – einen ſo ſpezifiſch friegeriſchen Eindrud auf

mich gemacht, als die Oranitgeſtalten dieſer weltberühmten Kohorten, deren

düſter brennende Blide aus ſonnenverbrannten, bärtigen Geſichtszügen Gewähr

leiſteten, daß der Sieg ihren Adlern voranflog ". Auch den in der weſtfäliſchen

Armee dienenden zahlreichen franzöſiſchen Offizieren , die ſo oft als Glüdsjäger

verſchrieen worden ſind , ſucht m. gerecht zu werden : „Unter ihnen waren ſo

tüchtige ausgezeichnete Männer, daß deren angeſtrengte, nübliche Wirtſamteit

jeden nichtdurch Eigendünkel, Mißgunſtund Eiferſüchtelei verblendeten Deutſchen

längſt mit den anfangs unliebſamen Elementen ausgelöhnt hatte.

Daß m . den militäriſchen Einrichtungen des Königreichs Weſtfalen , die

ja das von modernem Geiſt erfüllte franzöſiſche Kriegsweſen nachahmten ,

volle Anerkennung zollt, iſt ganz natürlich: ſie waren in der Tat vortrefflick.

So ganz fühlte m . ſich als Weſtfälinger, daß er noch nach vierzig Jahren nur

Worte der ſchärfſten Derurteilung für die Derſertion der beiden weſtfäliſchen

Huſarenregimenter findet, die unter Oberſt . Hammerſtein und Major 1. Peng

im Auguſt 1813 zu den Oeſterreichern übergingen : das war ,,feige, nadte fes

1
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Ionie, ſchwarzer, jedem militäriſchen und fittlichen Prinzipe hohn ſprechender

Verrat" .

mag man nun den Standpunkt Morgenſterns billigen oder nicht

ſelbſt hat in ſpäteren Jahren in ſeiner abſoluten Ehrlichkeit von ſeinem , don .

Tatendurſt und Ruhmesglanz umſchleierten Sinn" geſprochen -, das ſteht jedens

falls feſt, daß die Erinnerungen des alten Kriegshelden zu den wahrhaftigſten

und eben darum leſenswerteſten unſerer hiſtoriſchen Literatur gehören. Aber

auch rein ſtofflich iſt das Intereffe , das ſie auslöſen , trotz der Beſchränkung auf

die Kriegserlebniſſe, ein großes ; das gilt insbeſondere von der Darſtellung der

kriegeriſchen Ereigniſſe in Spanien 1809, die ihren Höhepunkt in der padenden

Schilderung der Belagerung von Gerona in Katalonien findet, und noch mehr

von der farbenreichen Darſtellung des ruſſiſchen Feldzuges 1812, in der wieder

die Erzählung von dem grauſigen Rüdzug der großen Armee von ſtärkſter

Wirkung iſt. Man wird kaum anſtehen können, der Schilderung des Rüdzuges

unter den vielen Darſtellungen, die er gefunden hat es ſei hier nur an die

oben beſprochenen Erinnerungen Bodenhauſens, an die des ſpäteren paſtors

Haars und Chriſtian von Kochs (Braunſchweigiſches Magazin 1912, S. 121 ff.)

erinnert - die Palme zu reichen .

Friedrich Thimme.

1
9
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Nachrichten

neunte Tagung des nordweſtdeutſchen Verbandes

für Altertumsforſchung.

Don Mittwoch den 26. bis Freitag den 28. April tagte der nordweſts

deutſche und füdweſtdeutſche Verband für Altertumsforſchung gemeinſan in

Göttingen .

Nachdem die laufenden Geſchäfte in der Vorſtandsſigung und der Ders

treterverſammlung erledigt waren, wurden die Mitglieder der Verbände vom

Geh. Regierungsrat E. Schroeder namens der Stadt und der Univerſität begrüßt.

AmDonnerstag wurden die Sißungen mit dem Bericht Schuchhardts über die

Verbandstätigkeit eröffnet. Für unſern hiſtoriſchen Derein ſei daraus hervor.

gehoben, daß in dieſem Sommer der Atlas vorhiſtoriſcher Befeſtigungen mit

dem 9. und 10. Heft abgeſchloſſen werden wird, und daß vom Urnenfriedhofs:

wert ein Heft erſcheinen ſoll, welches das Gebiet der unteren Weſer behandelt.

Die Dorträge des erſten Tages ſtanden unter dem Zeichen des Neolithi

tums, ausgehend von den neolithiſchen Grabungen in der Umgebung Göte

tingens. Crome gab zunächſt einen Überblid über die Entwidlung derneolis

thiſchen Forſchung in Göttingen, die ſeit 1908 von dem jeßt in Bonn wirkenden

M. Derworn ernſthaft und methodiſch in die hand genommen worden iſt. Das

allgemein Charakteriſtiſche für neolithiſche Wohnſtätten iſt, daß ſie ſich im Löß

boden und an Quellen (Raſenmühle, Springmühle) befinden. In Diemarden

waren die Wohngruben von unregelmäßiger Form, bei der Springmühle nahe

zu rechtedig mit Pfoſtenlöchern. In Diemarden war eine Maſſe von Feuerſteins

geräten und Schmudgefunden, die im Göttinger Muſeum aufbewahrt werden .

Die Gefäße tragen lineare Bandverzierung. Bei der Springmühle ſind wenige

Funde gemacht. Etwas unterhalb der neolithiſchen Wohnſtätte findet ſich auch

eine aus der Bronzezeit und aus der Latėne-Zeit, die nicht näher unterſucht

ſind.

Bremer ſprach dann über neolithiſche Keramit Weſtdeutſchlands; dors

nehmlich beleuchtete er die von Groß -Gartach (bei Heilbronn ), einem derKons

zentrationspunkte, um die ſich in Südweſt-Deutſchland die neolithiſche Kultur

zuſammengeſchloſſen hat. Die Groß -Gartacher Keramik ſteht unter dem Einfluß

der Röſſener Kultur im Saalegebiet (bei Merſeburg), aber auch die Megalith

kultur hat zu ihrer Entwidlung mit beigetragen . Die Derzierung der Megaliths

kultur führte der Dortragende auf Schnißereien an Holzgefäßen zurüd ; aber

richtiger leitete Schuchhardt die Anfänge der DerzierungenvomKorbgeflecht ab,

von dem die Tongefäße urſprünglich umſchloſſen waren .

Köhl berichtete über neolithiſche Wohnungsanlagen aus der Umgebung

von Worms, die wie kein anderes Gebiet reich an Forſchungsmaterial iſt ; Wolff

über ſolche in der Wetterau. Nach Köhl's Beobachtungen ſind die Wohngräben

mit Spiral-Mäander -Keramik oval und hier ſind wieder 2 Gruppen zu unters

1
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ſcheiden , eine ältere mit hodergräbern und eine jüngere mit Brandgräbern

Von dieſen Wohnſtätten ſind die von unregelmäßigerForm mit Groß -Gartacher,

Röffener und Hinkelſteiner Keramit zu trennen . Die Ausgrabungen Wolffs in

der Wetterau hatten Wohngräben von ſehr unregelmäßigem Grundriß zu Tage

gebracht mit eigentümlichen Schmuckgegenſtänden, darunter Tonperlen und

Ketten von Knochen. In einigen Gräbern fanden ſich Brandgruben. Auffallend

war das Auftreten von zahlreichen Pfoſtenlöchern. Bislang hatte man ſie nur

ganz vereinzelt gefunden. Die Pfoſten hatten rings um die Wohngrube im

Winkel zu ihr geneigt, einige aufrecht innerhalb der Grube im Boden geſtedt.

Die geneigten waren offenbar Dachſparren, die aufrechten Träger des Dach

firſtes. Das Dach war entweder mit Fellen oder mit Raſen gedect. Man darf

wohl annehmen, daß ſich über alle neolithiſchen Wohngruben ein Dach erhoben

hat. Wo Pfoſtenlöcher nicht zu ſehen ſind, hat ſie wahrſcheinlich der Dampf

pflug weggenommen, während die Wohngruben durch ihre tiefere Lage vor der

Zerſtörung bewahrt blieben .

Woelte und Welder berichteten über Töpferöfen aus der Hallſtattzeit,

bei Roedelheim in der Wetterauund bei Feſſenheim i. E. aufgefunden ſind , hier

mit vielen Scherben , dort mit nur geringen , aber von übereinſtimmender

Keramik.

Die folgenden Vorträge führten in geſchichtlich erkennbare Zeiten hinein.

In die Zeit des Vordringens der Germanen gegen die Römer gehören funde,

die Anthes zwiſchen Mainz und Darmſtadt und bei Offenbach gemacht hat:

Keramiſche Ware aus der Laténe-Zeit mit römiſchem oder galliſchem Einſchlag.

Merkwürdig war eine Widmungstafel für eine galliſche Göttin um das Jahr

150 n. Chr. , wo ſchon lange Germanen in dieſem Gebiet ſaßen. In die Zeit

Otto's I. verſetzte uns Lange mit einem Vortrag über Laar, eine Burg Ebers

hards von Franken 1). Sie wurde von Otto in ſeinem Streit mit den aufſtän

digen Herzögen erobert. Es frägt ſich , wo hat die Burg gelegen . Viele Ders

mutungen ſind darüber aufgeſtellt, am meiſten wurde diejenige gebilligt, die

ſie mit Laer bei Meſchede im Ruhrtale identifizierte. Aber dagegen ſpricht,

daß dieſes Laer in feindlichem Gebiet weit entfernt von dem Machtbereiche

Eberhards lag , der Herzog in franten und Graf über drei Zenten des fächſis

ichen Heſſengaues war. Lange ſucht nun die Burg in einer Wallburg bei Schloß

Laar nördlich von Jierenburg unweit der Grenze des alten Heſſengaues. Sie

iſt eine karolingiſche curtis an der Straße von Warburg nach Taſſel. Sie paßt

ihrer ganzen Anlage nach in die Zeit Otto's I. hinein. Über deutſche Runen:

fibeln aus der Zeit von 500–700 n. Chr. ſprach Brenner. Dieſe Fibeln laſſen

rich chronologiſch nur relativ nach dem Typus des beigegebenen Schmuces bes

ſtimmen . Über die Trierer Göttervaſe handelte Krüger. Sie iſt ein ſinguläres

Stück aus der Zeit um 190 n. Chr. Durch Vergleiche mit andern Daſen ver

fucht Krieger eine Brüde zu dem Verſtändnis des berühmten Silberkefſels von

bundestrup zu ſchlagen . – Die Reihe der Vorträge beſchloß L. Schröder mit

Mitteilungen über die Beſiedlung des Eichsfeldes. Germanen haben in früheſter

Zeit das Eichsfeld bis auf die Höhen hinauf an 2 Wegen beſiedelt : von Oſten

her die Unſtrut aufwärts und von Süden her aus dem Werragebiet in das der

Leine . Verſchiedene Siedlungsgruppen laſſen ſich nach den Endungen der Orts:

-

1) Vgl. Widutind, Res gestae Saxonicae, cap. II : urbis, quae dicitur Laram .
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namen erkennen . Zahlreiche Ortsnamen gehen auf -feld aus vom Oberlauf

eines Fluſſes und bezeichnen zugleich das Flußgebiet. Eichiſſa iſt der jeßt nicht

mehr vorhandene Name für den Oberlauf der Unſtrut, der in gleicher Weiſe

für den Fluß und ſeine Umgebung gilt. In dieſes frühgermaniſche Gebiet

ſind dann Suebi Transbadani d. h. ſüdlich an der Bode ſigende Schwaben um

den Harz herum , nicht gerade zahlreich eingedrungen. Die Orte Schwobam

und Schwabfeld an der Grenze der Kreiſe Göttingen und Witzenhauſen erinnern

an ſie. Später kamen Thüringer und auch Slawen (Heiligenſtadt). Dereinzelt

finden ſich teltiſche Bezeichnungen , ſo iſt wohl Worbis gleich bedeutend mit dem

teltiſchen Worms.

Ausflüge führten die Teilnehmer an der Tagung nach der Springmühle,

wo die von Trome friſch aufgedeďte neolithiſche Wohngrube beſichtigt wurde,

und nach dem Hünſtollen, deſſen Anlage Schuchhardt erklärte 1 ). Die dreiedförs

mige Befeſtigung liegt auf einer nach 2 Seiten hin ſteil abfallenden Bergnaſe.

An der 3. Seite iſt ſie durch 2 Wälle mit davorliegendem Graben und durch

eine aus Kalkſtein -Bruchplatten geſchichtete Trođenmauer abgeſperrt. Auch am

Felsrandeentlang zeigen ſich Spuren einerMav “r. Der Eingang befand ſich

an der Südſeite der Wälle, und hinter der Mauer war er durch ein kleines Ges

bäude, die Torwache, gedeckt. Unter den Einzelfunden in der Burg iſt ein

Gürtelhalen und das Bruchſtüd eines ſolchen bemerkenswert, die der Späthall

ſtattkultur, d . h . der Zeit um Chriſti Geburt, angehören. Zu dieſer Zeit muß

der Hünſtollen ſchon als Befeſtigung beſtanden haben. Topficherben aus karo

lingiſcher Zeit zeigen aber, daß er auch ſpäter noch benut worden iſt. Er muß

von der Bevölkerung der öſtlichen Ebene als Flüchtburg angelegt worden ſein.

Doch dienten folche Burgen zugleich als Siß der Verwaltung bis in die Zeit

Karls des Großen.

mit dem vom Wetter in unerwarteter Weiſe begünſtigten Ausflug nach

dem Hünſtollen erreichte der diesjährige Verbandstag ſeine Ende. Im näch .

ſten Jahre wird vielleicht Kiel der Ort der Zuſammenkunft ſein .

Weiſe.

1)Vgl. Utlas vorgeſcht. Befeſtigungen , Bl. XX, § 159 u. Jahrbuch für die Geſchichte Göt:
tingens 1908 .
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Hiſtoriſche Kommiſſion für Hannover, Oldenburg,

Braunſchweig , Schaumburg -Lippe und Bremen .

Die 3. ordentliche Mitgliederverſammlung der Hiſtoriſchen Kommiſſion

trat am 5.April zu Lüneburg in dem vom Magiſtrat freundlichſt zur Verfügung

geſtellten Traubenſaale des Rathauſes zuſammen. Außer den Delegierten der

Stifter, den Vertretern der Behörden und einigen perſönlichen Patronen hatten

ſich die Ausſchußmitglieder bis auf einige dienſtlich oder geſundheitlich behin

derte Herren ſowie eine ſtattliche Zahl von Mitgliedern und geladenen Gäſten

aus nah und fern zu der Tagung eingefunden.

Der Jahresbericht, welcher nach einer herzlichen Begrüßung der Verſamms

lung durch den Herrn Oberbürgermeiſter Königaus Lüneburg vom Dorſifs

enden der Kommiſſion, Prof. Dr. Brandi, vorgetragen wurde, konnte einen er

freulichen Fortgang der zunächſt in Angriff genommenen Veröffentlichungen ,

bei denen 3. T. methodiſch völlig neue Bahnen einzuſchlagen waren, feſtſtellen.

Als neue Patrone ſind der Kommiſſion beigetreten die hahnſche Buchhand

lung in Hannover und Herr P. H. Trummer in Wandsbed.

Zu Mitgliedern der Kommiſſion wurden auf Antrag des Ausſchuſſes ge

wählt: Bibliotheksdirektor Dr. Baaſch, Senatsſekretär Dr. Hagedorn, Profeſſor

Dr. Keutgen, Muſeumsdirector Profeſſor Dr. Lauffer, Geh. Hofrat Profeſſor

Dr. Marcks, Arcivar Dr. Nirrnheim , Oberlehrer Dr. Rüther und Bibliothekar

Profeſſor Dr. Schwalm , ſämtlich in Hamburg ; ferner Generalleutnant 3. D. Dr.

phil. h . c. von Bahrfeldt, Erzellenz, in Hildesheim , Geh . Reg .-Rat Boedeker

Muſeumsdirettor Dr. Brinckmann in Hannover, Oberlehrer Profeſſor Dr.

Denter in Osnabrück, Oberlehrer Dr. Entholt in Bremen, Bibliotheksaſſiſtent

Dr. Müller und Profeſſor Dr. H. A. Schmið in Göttingen , Oberlehrer Dr.

Strunck in Geeſtemünde ſowie Amtsrichter Wiebalck in Brettſtedt bei Huſum.

In den Ausſchuß wurde an Stelle von Geh. Reg.-Rat Fürbringer, der

ſein Mandat niedergelegt hat, Prof. Dr. Beyerle in Göttingen von der Der

ſammlung berufen .

Den größten Teil der Tagung füllten die Berichte über den Stand der ver

ſchiedenen wiſſenſchaftlichen Unternehmungen, welche die Kommiſſion

bisher in Gang gebracht hat.

Die Vollendung des Manuſkripts zu dem Tafelwerte über die Renaiſs

fance chlöſſer Niederſachſens,welches von Dipl. Ing.Niemenerin han

nover und Dr. Neukirch in Celle bearbeitet wird, ſteht vor dem Abſchluß. Die

für den Band erforderlichen Tafeln , 80 an der Zahl, ſowie die Clichés ſind be

reits fertiggeſtellt; auch die Drudlegung des Textes wird vorausſichtlich bald

beginnen können. Der Umfang mußte wegen der großen Fülle des Materials

aus praktiſchen Gründen auf die Schlöſſer im Weſergebiet beſchränkt werden .

Die von Dr. Neukirch unternommene Durchforſchung der in Betracht kommen

den Archive hat nicht in dem erhofften Maße zu poſitiven Ergebniſſen geführt;

auch im Archiv von Hämelſchenburg, das zulegt noch von Herrn Baron von

Klenák unſerem Mitarbeiter dankenswerter Weiſe geöffnet wurde, hat ſich wohl

die Bauakte vorgefunden, nicht aber der Name des Baumeiſters feſtſtellen laſ

ſen . Recht erfreulich ſind dagegen die Ergebniſſe der von Dr, Neutir , ausges
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arbeiteten tulturgeſchichtlichen Einleitung. Die ganze Deröffentlichung wird

jedenfalls ein Wert darſtellen, das berechtigten Anforderungen wohl entſprechen

darf.

Für den hiſtoriſchen Atlas von Niederſachſen hat nach den von

Privatdozent Dr. Woltenhauer in Göttingen eingegangenen Berichten der

Kartograph Boile die Übertragung der Ämtergrenzen von den alten Ori.

ginalfarten auf die ,,Karte der Verwaltungsgebiete Niederſaciens

um 1780" in 1 : 200 000 fortgeführt. Das Ziel dieſer Übertragungsarbeiten

blieb bisher noch die Fertigſtellung des in Ausſicht genommenen Probeblattes

der erſten Karte für 1780, nämlich das Blatt 99 Göttingen der Topographiſchen

Überſichtskarte des Deutſchen Reiches 1 : 200000. Von der Karte der alten

hannoverſchen Landesaufnahme von 1764–86 kommenfür das Probeblatt im

Ganzen 22 Blätter im Maßſtab 1:21 3331/3 in Betracht. Dieſe Blätter ſind

jekt jämtlich fertig übertragen, d. h. alle Grenzen, Wälder, Flußänderungen,

Wege und Ortsflächen werden zunächſt auf die Meßtiſchblätter 1 : 25000 und

von dort dann auf die Karte 1 : 200000 übertragen. Allerdings iſt ja die mittel

bare Übertragung ( zunächſt auf die Meßtiſchblätter) ganz bedeutend zeitraus

bender als die unmittelbare Übertragung, dafür bietet ſie aber auch eine ganz

ungleich größere Genauigkeit. Als noch ganz ungleich zeitraubender und müh

ſamer als die Übertragung der hannoverſchen Landesaufnahmen hat ſich die

Übertragung der Braunſchweigiſchen Gemeindetarten erwieſen, die

für den ziemlich beträchtlichen Anteil des Herzogtums Braunſchweig an dem

Probeblatt Göttingen heranzuziehen waren. Dieſe Gemeindekarten oder Felds

riſſe, welche von der unter Herzog Karl I. im Jahre 1755 begonnenen allge

meinen Landesvermeſſung herrühren, ſind in dem ſehr großenMaßſtabe 1 : 4000

gezeichnet. Unfolge dieſes großen Maßſtabes waren daher für den brauns

ſchweigiſchen Anteil des Probeblattes Göttigenrund 100 Einzelfarten zu über :

tragen, deren Bewältigung den fortgang der Übertragungsarbeiten ſtart auf

gehalten hat. Bei dieſen Gemeindekarten 1 : 4000 wäre die Übertragung in

den Maßſtab 1 : 200000 ohne vorherige Übertragung auf die Meßtiſchblätter

1 : 25000 gar nicht durchzuführen geweſen. Die Gemeindegrenzen mußten in

dieſem Falle mit übertragen werden, da nur mit ihrer Hilfe die gewünſchten

Ämtergrenzen für Braunſchweig konſtruiert werden können. Denn nur dieſe

ſollen ja entſprechend den hannoverſchen Ämtern auf der Atlaskarte für 1780

enthalten ſein. – Daneben ſind die literariſchen Studien und die Nachforſch

ungenin den Archiven und Bibliotheken fortgeſekt worden. Nachdem die wichs

tigſten Bibliotheken bereits abgeſucht ſind, wird man in Niederſachſen ſelbſt

kaum mehr auf wichtige, unerwartete funde ſtoßen. Trotzdem muß aber die

inſtematiſche Durchſuchung fortgeſetzt werden, um Gewißheit darüber zu er:

langen, ob für einzelne Gebiete ein der hannoverſchen Landesvermeſſung gleich .

wertiges Kartenmaterial tatſächlich fehlt. So fehlt ja gerade bezüglich des

Probeblattes Göttingen noch das Kartenmaterial für das Bistum Hildesheim

und für das Eichsfeld. Dieſe inſtematiſche Durchforſchung der Archive und
Bibliotheken ſoll gleichzeitig zur Sammlung des Materials für die in Ausſicht

genommene Geſchichte der Kartographie Niederſachſens dienen . - Geradezu

überraſchende Ergebniſſe haben die literariſchen Studien gezeitigt. Man wird

es kaum glauben, wenn man hört, daß ſich die wertvollſte Zuſammenſtellung

von altem Kartenmaterial Niederſachſens ineinem Werke des franzöſiſchen Ges

:

-

.
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neralſtabs befindet. Es handelt ſich um das von der Pariſer Atademie der

Wiſſenſchaften preisgekrönte, 1902 erſchienene Wert des franzöſiſchen Oberſten

Bertheaut: Les ingenieurs géographes militaires 1624—1831 . Étude

historique. Jn den beiden umfangreichen Bänden wird eine aktenmäßige

Darſtellung des franzöſiſchen Militärkartenweſens gegeben, die durch ausges

zeichnete Lichtdruđreproduktionen von alten Karten erlä utertwird. Unter dieſen

finden ſich nun auch Reproduktionen nach den ſchmerzlich vermißten und eifrig

geſuchten alten Landesaufnahmen aus dem Gebiete Niederſachſens, 10 3. B. nach

der Vogteikarte des Herzogtums Oldenburg 1 : 20000, nach der alten hanno

verſchen Landesaufnahme und den bisher noch nicht wieder betannt gewordenen

Karten der Grafſchaft Lippe-Detmold im Maßſtab 1:64 000 von 1808 und einer

Karte der Grafichaft Schaumburg im Maßſtab 1 : 40 000. Aus dem ſehr inhalt:

reichen Terte ergibt ſich, daß Napoleon zum Zwede der ſchleunigen herſtellung

einer Kriegskarte von Deutſchland im Maßſtab 1 : 100000 zahlreiche Offiziere

ausgeſchidt hatte, um alle Regierungsämter nach verwertbarem Kartenmaterial

abzuſuchen. Da waren natürlich die etwa vorhandenen Karten von Landes

vermeſſungen am beſten zu gebrauchen. Über die funde wird nun in dem Wert

Bertheauts eingehend Bericht erſtattet. Es geht daraus hervor, daß ſich noch

heute viel wertvolles Kartenmaterial über das Gebiet von Niederſachſen in den

Archiven des franzöſiſchen Generalſtabes zu Paris befindet. Teilweiſe handelt

es ſich dabei um Originale, die nicht zurüdgeliefert ſind, und teilweiſe um ges

treue Kopien der alten Originalfarten. – Ein ähnlich wertvolles Kartenmates

rial, das zur Ausnußung für den hiſtoriſchen Atlas nicht zu umgehen ſein wird,

befindet ſich aber auch im Britiſchen Muſeum zu London. Die hiſtoriſchen Ders

hältniſſe erklären es ja leicht, daß ſich heute die umfangreichſte Kartenſammlung

vom Gebiete des ehemaligen Königreichs Hannover in London befindet!

Von den hiſtoriſch - ſtatiſtiſchen Grundkarten für das Gebiet

Niederſachſens, welche neben dem Atlas herausgegeben werden ſollen , iſt

die erſte Grundkarte Blatt Hildesheim -Einbeck in der Kartographiſchen Abteis

lung der Königlich Preußiſchen Landesaufnahme zu Berlin fertiggeſtellt und

nach der techniſch -kartographiſchen Seite ausgezeichnet gelungen . Hinſichtlich

des Inhalts iſt hervorzuheben, daß die Gemeindegrenzen auf Grund des amts

lichen Materials der Landesaufnahme gezeichnet ſind, wodurch nicht nur eine

ſonſt nicht zu erreichende Genauigkeit erzielt, ſondern auch ſehr erheblich an

Zeit und Koſten geſpart wurde .

Die von der vorigen Mitgliederverſammlung beſchloſſene Dervielfälti

gung der Karten der hannoverſchen Landesvermeſſung von

1764-86 iſt ebenfalls in Angriff genommen . Als Probeblatt für die Lichts

druckreproduktion dient das Blatt Göttingen . Die verſchiedenen Verſuche has

ben gezeigt, daß eine Wiedergabe der Karte, deren Original den Maßſtab

1 : 21333/3 hat, im Maßſtab 1 : 40000 empfehlenswerte r iſt als in 1 : 50 000.

Die Koſten der Lichtdruckreproduktion ſind erfreulicherweiſe ſehr niedrige.

Wahrſcheinlich wird es möglich ſein , das geſamte Tafelwerk don 165 großen,

prächtig ausgeführten Lichtdruđen, denen ein kurzer erläuternder Text beiges

geben werden ſoll, zum Rreiſe von 40 bis 50 mk. in den Handel zu bringen.

Die Ausgabe wird in einer Reihe von Lieferungen erfolgen, deren legte im

Laufe des nächſten Jahres erſcheinen wird .

.
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Die für den Atlas der früheren Zeit erforderliche Aktenforſchung iſt von

Dr. 6. Müller -Göttingen in den Beſtänden des Kgl. Staatsarchivs zu hans

nover fortgeſekt worden. Es ſind von ihm die Grenz-Rezeſſe mit Kurmainz

durchgearbeitet, die Rezeſſe mit Heſſen -Kaſſel in Angriff genommen und die

mittelalterlichen Urkunden, welche als Grenzrezeſſe gelten können, zunächſt

verzeichnet. Ferner iſt die Erzerpierung des Pleſſiſchen Beſikverzeichniſſes von

1568 begonnen und die Land- und Leibgeleitsbeſchreibung des Göttinger

Oberamtmanns Heinr. Wiſſel von 1613 bearbeitet.

Als 1. Heft der „Dorarbeiten“ zum Atlas ſoll zunächſt das Probeblatt

Göttingen zuſammen mit kartographiſchen und hiſtoriſchen Erläuterungen der

beiden Mitarbeiter veröffentlicht werden. Außerdem ſind von Geheimrat

Sello und Dr. Müller Darſtellungen der Territorialentwidlung Olden

burgs und der braunſchweigiſch -Lüneburgiſchen Lande in Angriff genommen ;

ähnliche Arbeiten anderer Verfaſſer ſtehen für das Bistum Derden und das

Fürſtentum Schaumburg -Lippe in Ausſicht.

Von dem niederſächſiſchen Städte atlas hat der Leiter der Veröffent

lidung , Herr Muſeumsdirektor Geh . Hofrat Dr. meier, ein Probeheft her

ſtellen laſſen, welches der Verſammlung mit einigen Erläuterungen vorgelegt

ward. Zunächſt erſtreckt ſich die Veröffentlichung der alten Stadtpläne auf das

Gebiet des Herzogtums Braunſchweig, welches ſich auf Grund des vorhande

nen Materials am leichteſten bearbeiten läßt. für das vorliegende Probeheft

iſt mit Rückſicht auf die Leichtigkeit der Eintragung der Höhenkurven die

Stadt Holzminden ausgewählt. Dieſer Städteatlas ſoll einmal Studienmaterial

für die allgemeine ſtädtegeſchichtliche Forſchung geben, daneben aber auch lokal

geſchichtlichen Zwecken dienen . Deswegen ſollen den alten Grundriſſen durchs

fichtige Überblätter mit den heutigen Grundriſſen ſowie Karten der Stadtflur

beigegeben werden, wie ſie in dem Probeheft vorliegen. Jedes Heft wird von

einem kurzen erläuternden Text eingeleitet werden .

Als Bearbeiter des Stadtbücherinventars für Niederſachſen iſt

der Privatdozent Dr. jur. Beyerle gewonnen worden, der ſpäteſtens bis zum

frühjahr 1914 einen größeren Teil des Manuſkripts fertig vorzulegen gedenkt.

Eine erhebliche Erl eichterung wird die Arbeit durch die vom Hiſtoriſchen Derein

für Niederſachſen eingeleitete Inventariſation von Gemeindearchiven erfahren .

Mit den Vorarbeiten für die Geſchichte der hannoverſchen Klo

ſterkammer, die im Mai 1918 ihr hundertjähriges Jubiläum als beſonderes

königliches Inſtitut feiern kann, iſt auf Grund eines vom Herrn Kloſterkams

merpräſidenten bewilligten jährlichen Zuſcuſſes im vorigen Sommer begonnen

worden, doch mußte der für dieſe Veröffentlichung eingetretene Dr. O. Schaer

ſeine Tätigkeit wegen Ableiſtung ſeines Militärjahres bereits im Herbſt wieder

abbrechen . Die Fortführung der Arbeit hat ſeit dem 1. April d. Js. Dr. O.

haßig übernommen , der vom Kgl. Provinziali ( ulkollegium für dieſen Zweck

für ein Jahr beurlaubt worden iſt.

für die Reg eſtenderHerzoge von Braunſchweig- Lüneburg,

welche fon 1911 ins Programm der Kommiſſion aufgenommen waren , hat ſich

jeßt ein geeigneter Bearbeiter, wie Herr Oeh. Archivrat Dr. 3 immermann

berichtete, in der Perſon des Dr. O. Lerche in Wolfenbüttel gefunden . Für

die Bearbeitung des Werkes bieten ſich zwei Wege. Einmal tönnte man eine
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Fortſetzung des von Sudendorf bis zum Jahre 1406 herausgegebenen Urkuns

denbuches zur Geſchichte der Herzöge von Braunſchweig -Lüneburg in Regeſten

form geben. Das iſt aber bedenklich, da es zweifelhaft iſt, ob Sudendorf auch

nur das Material des Kgl. Staatsarchivs Hannover vollſtändig verwertet hat ;

die Beſtände des Wolfenbütteler und anderer auswärtiger Archive ſind übers

haupt nicht herangezogen worden . Daher erſcheint es richtiger, das Regeſten

wert mit dem Jahre 1235 , der Begründung des Herzogtums Braunſchweig

Lüneburg, zu beginnen und die Anfänge Ottos des Kindes mit hineinzuziehen.

Ein Vorſchlag des Herrn Geh. Archivrat Dr. Kruſch , die im Staatsarchiv

Hannover aufbewahrten Kopialbücher der Herzöge, welche mit dem Jahre

1406 , dem Schlußjahre Sudendorfs, einſetzen, zu regiſtrieren, wird ſich auch

neben dem allgemeinen Regeſtenwerk verwirklichen laſſen. Es ward daher die

Bearbeitung der Regeſten ſeit 1235 nach dem Antrage und unter der Leitung

des Herrn Geh . Archivrats Dr. 3 immermann von der Verſammlung geneh

migt und Herr Geh. Archivrat Dr. Kruſch zur Mitleitung des Unternehmens

berufen.

Die Arbeit für die Veröffentlichung der Matrikel der Univerſität Helms

ſtedt hat ſeit Fertigſtellung der Tertabſchrift nicht weiter gefördert werden

können , ſodaß mit einem Beginn der Drudlegung im laufenden Jahre noch

nicht zu rechnen iſt.

Anſchließend an die Berichte über die wiſſenſchaftlichen Unternehmungen

der Kommiſſion wurden aus dem Kreiſe der Mitglieder heraus einige Ans

regungen zu weiteren Unternehmungen gegeben. Dabei lenkte Herr Dr.

Peßler (Hannover) die Aufmerkſamkeit der Verſammlung auf ein augenblids.

lich beſonders wichtiges Gebiet der heimiſchen Kulturgeſchichte, nämlich das der

niederſächſiſchen Dolfstractenforſchung. Die Tracht der Landbevölkerung

iſt gleich dem Bauernhauſe, dem Hausrat, dem Adergerät und der Mundart in

ſteigendem Maße der Zerſeßung und Verdrängung unterworfen . Allerdings iſt

ſchon im Muſeum viel wertvolles Material an Voltstrachten geborgen, jedoch

können die Muſeen allein weder hinſichtlich der Entwidlungsgeſchichte noch der

ehemaligen Ausbreitung oder der Gruppierung volttommenes bieten, ganz abs

geſehen davon, daß ſie immer nur Teile von Niederſachſen im Auge haben. Das

her iſt es nötig, ein Geſamtbild der bodenſtändigen Tracht zu ſchaffen , das iſt

das Trachtenbuch, wie es unſere beiden Nachbarländer,Weſtfalen und helfen ,

bereits beſißen. Auch für ein Trachtenbudy von Niederſachſen iſt reiches Mas

terial vorhanden, da es hier viele zum Teil noch wenig bekannte Trachten gibt.

für den Inhalt des Trachtenbuches wären folgende Hauptpunkte zu berüdſich

tigen : 1) Feſtſtellung des heutigen und ehemaligen Beſtandes don Dolfstrach .

ten überhaupt. 2) Aufnahme der Tracht in jedem Kirchenſpiele mit genauer

Berüdſichtigung ſowohl der Verſchiedenheit nach dem Alter der Träger und

nach dem zeitlichen Anlaß des Tragens ſämtlicher einzelner Trachtenſtüde, auch

der ſcheinbar nebenſächlichen , 3. B.der Holzſchuhe. (Nicht zu vergeſſen ſind die

Schnittmuſter, die Haartracht und die plattdeutſchen Bezeichnungen. 3) Ents

wid lungsgeſchichte der Tracht ( zu beachten ſind wieder die Herkunft der

Stoffe und die Herkunft der Vorbilder für die Formen der Tracht und des

Schmuđes ; ebenſo etwa vorhandene Kleiðerordnungen, Abbildungen und Bes

ſchreibungen aus früherer Zeit ). 4) Die Gruppierung der verſchiedenen
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Trachtenarten , deren Ausbreitung nach den verſchiedenen Formen kartogra :

phiſch feſtzulegen iſt. Als tleinſte Einheit genügt das Kirchſpiel, da Trachtens

unterſchiede ſich höchſtens an der Grenze von Kirchſpielen zeigen . Erſt auf

Grund dieſer Trachtentarten wird ſich die wichtige Frage entſcheiden laſſen, ob

Trachtenverſchiedenheiten und Trachtengrenzen ethnologiſch oder konfeſſionell

oder territorial bedingt ſind. Dom Dorſigenden ward auf Grund der Auss

führungen des Herrn Dr. Peßler feſtgeſtellt, daß die Sache durchaus in das

Arbeitsgebiet derKommiſſion gehört, und eine weitere Derfolgung der dankens

werten Anregung durch den Ausſchuß in Ausſicht genommen.

Weiter regte der Herr Staatsarchivar Dr. Krepichmar eine Bearbeitung

des Münzweſens des niederſächſiſchen Kreiſes im 16. und 17. Jahrhundert an,

das infolge einer Ausdehnung auf die verſchiedenen Kreisſtände über den Rahs

men einer Vereinspublikation hinausgeht. Als Ort für die Abhaltung der

nächſten Mitgliederverſammlung, die nach der Meinung des Ausſcuſſes mög.

lichſt im Weſten des Gebiets der Kommiſſion tagen ſoll, ward Osnabrück gewählt

und der 3. oder 4. April für die Tagung in Ausſicht genommen. Damit war

die Tagesordnung erſchöpft. Nach Beendigung der Sißung trat die Mehrzahl

der Teilnehmer an der Verſammlung unter der fachkundigen Führung des Herrn

Stadtarchivars Dr. Reineke, der bereits am Vormittage die Pforten des Stadt

archivs zu einer Beſichtigung geöffnet hatte , einen Rundgang durch das altehr

würdige Rathaus mit ſeinen Denkmälern und Kunſtſchäßen an und beſchloß

dann die Tagung mit einem gemeinſamen Mahle in den behaglichen Räumen

des Ratsweinkellers. K, K.
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Erklärung. )

Im legten Heft des vorigen Jahrgangs dieſer Zeitſchrift iſt ein Aufſatz

zum Abdruck gelangt, der von Profeſſor Ohneſorge (Lübed ) ſtammt und den

Titel trägt: „ Jur neueſten Forſchung über Arnold von Lübeck ". Dem Leſer

wird das eigenartige Derhältnis aufgefallen ſein, in dem Überſchrift und Inhalt

zu einander ſtehen . Außer in der Einleitung hört man gar nichts von der

neueſten Forſchung über dieſen Schriftſteller ; wohl aber ſtehtda eine ſehr breite,

im Ton äußerſt perſönliche Polemik; die die Form wiſſenſchaftlicher Darſtellung

überſchreitet. Soweit es ſich in dem Aufſatz um mich handelt, habe ich folgen :

des zu erklären .

In ſeiner herriſchen Weiſe wirft mir 0. eine „ auffallende Unkenntnis der

hiſtoriſchen Geographie " vor (S. 429 ). Ich darf mich ja dieſes Studiums nicht

ſonderlich rühmen, bezweifle aber, daß ich auf Grund des Materials, das jener

Gelehrte mir vorhält, jenes harte Urteil verdient habe. Einmal macht es mir

0. zum Vorwurf, daß ich Altlübed auf beide Seiten der Trave verlege. Das tut

0. allerdings auch und behauptet ſogar, daß „ niemand nachdrüdlicher auf die

rechtstraveſche Ausdehnung Altlübeds hingewieſen habe, als gerade Referent“.

Darnach wird alſo 0. dasſelbe Manko auf dem Gebiet der hiſtoriſchen Geos

graphie auch bei ſich regiſtrieren müſſen.

Der andere Grund ſcheint erheblicher. „Daß dagegen Altlübed die

Hauptſtadt Wagriens geweſen ſei, ſteht in unvereinbarem Widerſpruch zu ſämte

lichen Quellennachrichten und iſt nicht einmal eine Konſtruktion , ſondern eine

Phantaſie Hofmeiſters “ (S. 430 ). Einige Zeilen weiter gibt jener Gelehrte die

rechte Anſicht: „Altlübed iſt locus capitalis Slaviae, aber niemals der locus

capitalis Wagriae geweſen" . Den Zefern dieſer Zeitſchrift brauche ich kaum

auseinanderzuſeßen, daß jenes Slavien ſich aus Wagrien und polabien zu

ſammenſetzt. Altlübeck iſt alſo die Hauptſtadt des ganzen Landes geweſen, nicht

aber die der Provinz, in der es liegt. Die Hauptſtadt Polabiens iſt Rageburg.

Ich gebe zunächſt gerne zu, daß darin eine Ungenauigkeit ſtedt. Aber find

darum jene ſchweren Anſchuldigungen gerechtfertigt ? Doch ſehen wir uns noch

etwas genauer um. 0. behauptet, die Hauptſtadt des Landes iſt Altlübeck,

aber die der Provinz Wagrien Oldenburg. Gewiß hat Oldenburg einſt dieſe

Rolle geſpielt . Helmold ſagt Ig: Civitas huius provinciae quondam fuit

Aldenburg maritima. Aber wie lange es dieſe Stellung ausgefüllt hat, wiſſen

wir nicht. Anſcheinend in voller übereinſtimmung mit ſämtlichen Quellennach

richten behauptet ſie O. noch für das J. 1156 : „ Als Pribislav von Adolf II.

auf den Kern Wagriens beſchränkt wurde, 30g er ſich nach der Hauptſtadt Wag

riens, nach Aldenburg zurück , wo wir ſeinen Wohnſitz noch im Jahre 1156

vorfinden “ (S. 430). Schlagen wir die Helmoldſtelle auf, ſo ſteht da 183 : [Alden

burg] erat autem urbs doserta penitus, non habens menia vel habita

1) Uach die Redaktionstommiſſion des „ Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen " iſt der Un

ficht, daß in dem Uuffag des Herrn Prof. Ohneſorge, der über die zuerſt geſtedten Grenzen einer

Beſprechung des Buches von Joh. Mer noch während des Druđes herauswuchs, Ungriffe auf

Herrn Dr. Hofmeiſter enthalten waren, für die in threr Zuſpitung lediglich Herrn Prof. Ohne

forge die Verantwortung trifft. Die Redaktionskommiſſion kann unter dieſen Umſtänden am ſo

weniger Anſtand nehmen, die obige Erklärung des Herrn Dr. Hofmeiſter zam Udrud zu bringen ,

als dieſer von je zu den geſchaften Mitarbeitern unſers Dereins gehört hat. Sie glaubt aber die

Sachlage jetzt genügend geklärt, um hiermit die Diskuſſion zu ſchließen .
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torem nisi sanctuarium parvulum . Und wo wohnt nach derſelben Stelle

Pribizlad ? In opido remotiori. Bei ſolcher Widerlegung erſcheint es fühn,

dem Gegner den Vorwurf von „ auffallender Untenntnis “ und „Konſtruktion

und Phantaſie " zu machen .

Und nun noch eins zu dieſem Punkt. Ich bin es nämlich nicht allein , der

in Altlübed die Hauptſtadt Wagriens erblickt. Einen Mann gleicher Anſicht

hat O.in Anmerkung ? ſeinesAufſages feſtgenagelt. Ich weiß noch einen, den

0. leider nicht genannt hat, obwohl er ihn kennen ſollte. Das iſt nämlich Ohnes

ſorge ſelbſt. In ſeiner Abhandlung „ Ausbreitung und Ende der Slawen"

(3tſchrft. d . Ver. f. Lüb. Geſch. und Altertumskunde 1911 S. 14) nennt 0. Alt

lübed „die neue Hauptſtadt Wagriens, damals die handelsmetropole und der

eigentliche Seehafen des Landes ". Wie mag das Derdammungsurteil lauten ,

das O. über den Mann fällt, der ſogar in „ Superlativtechnik " ſo von Altlübeck

redet ! Sollte O. wirklich nicht mehr wiſſen, was er gerade ein Jahr vorher

hat druden laſſen ? - Ich darf mir jede weitere Erörterung dieſes Punttes

erſparen und die Beurteilung dem Leſer überlaſſen, zumal ich an dieſer Stelle

0. nicht anklagen , ſondern mich nur gegen jene völlig unberechtigten Ausfälle

zu verteidigen habe.

Der zweite Vorwurf, den 0. mir macht, klingt nicht minder hart. Em

phatiſch ruft jener Gelehrte aus : „Wenn Hofmeiſter fortfährt: Mit gleichem

Recht kommen nordiſche, jüdiſche und orientaliſche handeltreibende in Betracht,

ſo zeugt dieſe Behauptung von derſelben Unfenntnis der handelsgeſchäftlichen

damaligen Zuſtände, wie die Behauptung, Altlübed ſei die Hauptſtadt Wagriens

geweſen , von Unkenntnis des geſchichtlichen Sachverhaltes (S. 442 ) " . Es handelt

ſich hier um die Herkunft der Kaufleute, die wir um 1128 in Altlübed antreffen .

0. gibt zu, daß in den Quellen nichts über ihre Nationalität ſteht. Jede An

licht über ſie gründet ſich aljo auf Parallelen oder auf Phantaſie. Wenn 0,

folche Nachrichten aus dem 12. Jahrh . nicht kennt, ſo bin ich weit davon ents

fernt, ihm einen Vorwurf darüber zu machen . Ich behaupte aber, daß man

ſehr wohl eine andre, ebenfalls gebildete Anſicht über die handelsverhältniſſe

jener Zeit gewinnen kann, als ſie 0. ſich angeeignet hat. Meine wiſſenſchaft

lichen Gründe für meine Auffaſſung tennt 0. nicht. Gleichwohl zieht er gegen

mich los, nur weil ich über dieſen Punkt eine Meinung zu haben mir erlaube,

die mit der von ihm ſanttionierten Wahrheit nicht im Einklang ſteht. Für 0.

gibt es in Altlübed nur ſächſiſche Kaufleute, eine Theſe, die ſoweit ganz vers

nünftig klingt. Trokdem iſt ohne weiteres die Möglichkeit zuzugeben, daß das

neben noch andere Nationalitäten in Betracht kommen können, daß alſo jener

Satz in ſeiner einſeitigen Form irrig ſein kann. Und wenn dieſe Möglichkeit

ſich gar beſtätigen ſollte, — welchem einſichtigen Beurteiler würde es in den

Sinn kommen , daraufhin dem Herrn Profeſſor Vorwürfe perſönlichen Tons zu

machen.

Jener Gelehrte gibt nun eine Begründung ſeiner Auffaſſung, die in dieſem

Zuſammenhang beſonders intereſſieren muß. „ Daß dieſe Kaufleute Deutſche

waren, geht, ſo ſollte man meinen, ſchon aus der lebhaften freude hervor, mit

welcher ſie die von Vicelin abgeſandten Prieſter Ludolf und Dolcward aus

Neumünſter empfingen " (S. 442). Das moment der Freude wird man ſchwers

lich als nationales Unterſcheidungsprinzip anerkennen können, und wenn es
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0. trokdem für ſich in Anſpruch nimmt, ſo könnte man fragen , warum er nicht

in logiſcher Konſequenz ſeiner Methode gleich auf Italiener geſchloſſen hat. Aber

worauf es hier wieder vornehmlich ankommt, iſt die Behandlung des Quellens

textes. Prüft man nämlich O. an der Hand Helmolds nach, ſo lautet das ents

ſcheidende Wort ,,benigne ". Es wird allerdings jenem Gelehrten nicht ſchwer

fallen , den Nachweis zu erbringen, daß „ benigne" hier nur mit lebhafter

Freude" überſetzt werden kann, aber es genügt wohl der Hinweis, daß 0. hier

lediglichſeiner Phantaſie freien Zügel gewährt, die ſich um ſo ungezügelter' er

weiſt“ (S. 432), als ſie dem klaren Wortlaut der Quelle widerſpricht.

£ übeđ. Dr. H. Hofmeiſter.





Zeitffrriftdes

Stilforilcfien Vereins

für Tliederſacfilen
78. Jahrgang. 1913. Heft 4.

Geſchichte der Herrſchaft pleſſe.

Von R. Scherwatzky.

Quellenverzeichnis.

a ) Ungedruckte.

Aus dem Königl. Staatsarchive Hannover :

1. Calenbergiſches Original-Archiv Deſignation 81 , Abteilung a-g, ent

hält zirka 5000 pleſſiſche Original-Urkunden (zitiert : Cal. Or. Arch .

Def. 81 a-g).

2. Calenbergiſches Original-Archiv Deſignation 31 , Abteilung pleffe ents

hält pleſſiſche Original-Urkunden (zitiert: Cal. Or. Arch . Del. 31 Abt.

pleſfe).

3. Calenbergiſches Brief-Archiv Deſ. 33, Band I, pleſſiſche Akten etc. bis

1571 ( zitiert: Cal. Br. Arch. Def. 33, Bd. I ; dann Abteilung und

Nummer ).

4. Wie Nr. 3. Bd . II. Pleſſiſche Atten von 1571 – 19. Jahrh. ( zitiert wie

in Nr. 3) .

5. Archiv des hiſtoriſchen Dereins für Niederſachſen (Abſchriften von

Urkunden etc.) Nr. 252 ,

6. Derzeichnis der Karten 6c.

7. Karten des Miniſteriums des Innern 6 d.

Aus dem Königl. Staats -Archive Marburg :

1. Urkunden derer von Pleſſe (Original-Urkunden, ca. 60 ).

2. Pleſſe (Akten, die Herren von Pleſſe betreffend. Nicht nach Materien ,
ſondern nur nach Jahren geordnet. 4 Bündel.)

1913 20
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:

3. Oekonomiſcher Staat Landgraf Wilhelms IV.

4. Anſchläge alles jährlichen Einnehmen und Ausgebens dero Ampttes des

Niedern Fürſtenthumbs helfen und Niddern Graffichaft Cazenelnpogen.

( S. 189. f )

b ) 6 edruckte.

Bode : Urkundenbuch der Stadt Goslar, Bd . I. Halle 1893 .

Böhmer : Regesta archiepiscoporum Magantinensium . Innsbruck

1877/78.

Gudenus : Codex diplomaticus anecdotorum ros Moguntinas illu

strantium Bd. I. 1747.

höhlbaum : hanſiſches Urkundenbuch Bd. I.

Jaeger : Urkundenbuch der Stadt Duderſtadt, Hildesheim 1883 .

Janicke: Urkundenbuch des Hochſtiftes Hildesheim Bd. I. , Leipzig 1896 .

Samidt : Urkundenbuch der Stadt Göttingen 1863.

Sudendorf : Urkundenbuch zur Geſchichte der Herzöge von Braun

ſchweig und Lüneburg , Hannover 1859 ff.

Wilmans : Die Kaiſerurkunden der Provinz Weſtfalen , Münſter

1867/1881.

Wolf : Eichsfeldiſches Urkundenbuch 1817.

Dogt : Regeſten der Erzbiſchöfe don Mainz von 1289—1396 . (Die bis

Juli 1912 erſchienenen Hefte).

Auf weitere benugte Quellenſammlungen iſt in den Anmerkungen hinges

wielen.

Einleitung :

Die Grundherrſchaft Pleſſe.

Die vorliegenden Unterſuchungen ſollen ſich im weſentlichen mit

fragen hiſtoriſcher und rein verfaſſungsgeſchichtlicher Art beſchäfs

tigen, die die Herrſchaft Pleſſe betreffen. Ehe ſie jedoch ſelbſt be

handelt werden, wird es gut ſein , auf die Grundherrſchaft Pleſſe

etwas näher einzugehen und die hier vorhandenen Fragen nach den

grundherrlichen Rechten der pleſſer und der wirtſchaftlichen Orga

niſation zu erörtern, um ſo auch ein Bild von dem wirtſchaftlichen

Gefüge der Herrſchaft, deren Geſchichte, Hoheiten und reichsrechtliche

Stellung dieſe Arbeit klarlegen will, zu gewinnen '.)

1) Eine eingehende Darſtellung der geſchloſſenen Grundherrſchaft pleſie,

der Geſchichte des pleſſiſchen Beſißes und der Frage ſeiner Grenzen werde ich

in den Vorarbeiten zum hiſtoriſchen Atlas veröffentlichen.
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I. Die grundherrlichen Rechte.

Die Grundherrſchaft Pleſſe iſt, wie alle anderen Grundherr:

ſchaften, früh zuſammengeſeßt aus Allod und Lehen. Die allodis

alen Elemente haben zu der geſchloſſenen Herrſchaft Pleſſe geführt,

die ſeit Mitte des 15. Jahrhunderts die Dörfer Eddigehauſen, Ren

ershauſen, Ober-Billingshauſen, Spambeck, Holzerode, Deppolds

hauſen und Angerſtein umfaßte. Die Paſſivlehen der pleſſer waren

zwar ſehr bedeutend, namentlich die von den Welfen, Mainz und

Paderborn rührigen , durch ihre Weiterverleihung gingen ſie jedoch

mit Ausnahme des Amtes Radolfshauſen – faktiſch der Herr

ſchaft verloren.

Innerhalb dieſer gab es eine einheitliche Klaſſe von Unter

tanen. Wann und wie ſich dieſer einheitliche Stand gebildet hat,

iſt bei dem Mangel an Urkunden etc. aus früherer Zeit ? ) nicht mehr

feſtzuſtellen.

Sämtliche Untertanen der Herrſchaft waren den pleſſern als

Grundherren zu Abgaben und Dienſten verſchiedener Art verpflichtet.

Unter den ſtändigen Abgaben ſtand an erſter Stelle der Erben

zins, der von jedem Hauſe in der Herrſchaft entrichtet werden mußte.

Er wurde in Naturalien geleiſtet. Dazú trat an einigen Orten der

Paltyns ), eine ſpezifiſch grundherrliche Abgabe.

Außerdem war auf Faſtnacht von jedem Hauſe ein Rauchhuhn

zu liefern ). Dazu kamen je nach Gelegenheit der Wieſenzins ,

Ročtzins, Mühlenzins, Forſt 4) und Maſtgeld.

In ſämtlichen Dörfern ihrer Herrſchaft hatten die Herren von

Pleſſe den Zehnten "). Gerade dieſer laſtete ſchwer auf den Unter

1) Die Urkunden und Regiſter legen in reicherer Zahl erſt im ſpäten XIV.

I. ein.

2) In Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. Az No. 223 iſt unter derſchiedenen

Regiſtern auch ein Paltynsregiſter von 151 9 erhalten. Pfahlzins iſt ein an den

Herren zu entrichtender Zins für das zum Bewohnen eingeräumte und bewil

ligte Grundſtüc (Brintmener : Glossarium diplomaticum II. , 426.). Das

Regiſter iſt leider unvollſtändig, ſo daß der Paltyns für die ganze Herrſchaft

nicht nachweisbar iſt.

3) Quelle des folgenden : Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. II. Aj No. 12 und

a. a. 0. Ag No. 1282.

4 ) Wahrſcheinlich erſt nach 1571 .

5 ) Wurde in Naturalien geliefert.

:

20 *
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1

tanen, da er oft verpfändet wurde und die Pfandinhaber möglichſt

viel herauszuſchlagen ſuchten .

Unter den unstendigen Abgaben iſt das Besthaupt 1 ) die bedeu

tendſte und für die Grundhörigkeit der Untertanen das charakteri

ſtiſchſte. Beim Tode eines Ehemannes hatte die Herrſchaft das

Recht, aus dem Nachlaß ein Stück zu nehmen ; und zwar geſchah

dies auf folgende Weiſe : war der Verſtorbene Ackermann geweſen,

Yo hatte erſt die Frau ein Pferd zu wählen, und dann die Herrſchaft;

war der Verſtorbene Köter oder Hindersedell, ſo wählte erſt die

frau unter dem Dieh, und dann die Herrſchaft ?). Meiſtens wurde

jedoch das Recht der Herrſchaft mit Geld abgekauft.

Mit dem Baugeld hatte es folgende Bewandtnis. Wollte

jemand in der Herrſchaft bauen, ſo hatte er das Recht, das nötige

Bauholz aus den Gehölzen zu holen, ohne dafür eine Entſchädigung

zahlen zu müſſen . Dagegen ist der Herrschaft wiederumbwan das

Haus im ersten Mal verkaufft worden, der dritte Pfenningk gefolgt 8 ).

Ferner war bei Erbſchaften eine Abgabe zu zahlen, wenn die

Erben außerhalb der Herrſchaft wohnten. Sie hatten dann den

dritten Pfennig zu entrichten ; der Wert der betreffenden Erbſchaft

wurde dabei von den Herren von Pleſje bemeſſen 4 ).

Dazu traten die Dienſte, die die Untertanen zu leiſten hatten :

Sie waren verpflichtet, die Äcker der pleſſer zu pflügen, auszustel

len und die Frucht abzutun “) und uffm Schloss fahrendeoder steh

ende Dienste) zu tun . Zu den Dienſten gehörte urſprünglich auch

das Dreſchlott ). Die Untertanen hatten nach getaner Ernte die

Geſamtfrucht dreſchen müſſen ; da aber Unterſchleife hierbei vor

kamen , wurde der Dienſt durch eine Geldabgabe abgelöſt.

In den Umkreis der grundherrlichen Rechte fallen auch die

Patronatsrechte, die den Herren von Pleſſe als Eigentümern der

auf eigenem Grund und Boden errichteten und ausgeſtatteten Kirchen

1) Quelle: a. a . O. No. 12.

2) Das Recht wurde dadurch gemildert, daß die Frau, fals nur ein Stück

Vieh vorhanden war, dieſes behalten durfte. Die Abgabe fiel überhaupt fort,

wenn gar kein Vieh vorhanden war. a . a . O. No. 12.

3) a. a. 0. No. 12.

4) a. a . 0. No. 12.

5 ) a. a. 0. No. 12.

6) Wohl Pförtnerdienſte.

7) gefallen jerlich von jedem Haus stigendem ( ?) Mann 3 Schil

linge Dreschlott oder Kumptgeld genannt. A. a. 0. No. 12.

1
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1

zuſtanden. In dem älteſten Verzeichnis pleſſiſcher Allode ") werden

folgende aufgezählt : Eddigehauſen ,Ober-Billingshauſen, Holzerode,

Bovenden , Groß -Schneen , Groß-Lengden , Parenſen , Dorſte ?)

und Waake. – Es tritt aber noch eine Reihe von Orten hinzu , in

denen die Pleſſer Patronatsrechte beſaßen, die ſich aus Urkunden

etc. nachweiſen laſſen?). Zweifelhaft bleibt freilich, wie weit es ſich

um Lehen oder Allod handelt. In den Lehnsregiſtern und Lehns

briefen werden ſie jedenfalls nicht aufgezählt. Dieſe Orte ſind :

Helmoldeshagen ), Hermannrode4), Marzhauſen5) , Langwelshu

sen), Klein - Schneen ?), Ebergößen) , Landolfshauſen ), Weißen

waſſer 19).

Das aus dem alten Eigenkirchenrecht abgeleitete Patronat 11 )

1) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd . I. No. 210 und a. a. O. No. 214.

2) Kreis Oſterode a. h. nördlich Catlenburg.

2) Die Patronatsrechte zu hammenſtedt, Calden , Bodenhauſen gingen

pon Paderborn und Mainz zu Lehen. Sie find daher oben nicht erwähnt,

da ſie ja als Lehen nicht in den Kreis grundherrlicher Rechte der Herren von

pleife fallen . Daß unter den oben angeführten Rechten einige vielleicht auch nur

Lehen ſind, iſt möglich , aber nicht nachzuweiſen.

3 ) Cal. Or. Arch . Des. 81 a No. 105, 1305 der Pfarrer zu Helmoldesha

gen reſigniert ſeinem Patron die Pfarre. Wüſt. Lage unbekannt.

4) Marburger Archiv . Herren v. pleſſe No. 3, 1305. 9. II. Einigung

Gottſchalls von Pleiſe und Heinrichs von 3igenberg, das Patronatsrecht an

der Kirche zu Hermannrode ſtets gemeinſam auszuüben . ( Hermannrode im

Kreis Wifenhauſen , ſüdweſtlich Friedland.)

5) Cal. Br. Arch. Des. 33. Bd. I. Az No. 221. (Marzhauſen im Kreis

Wigenhauſen , bei Friedland)

6 ) a. a . 0. No. 216. Wüſt. Lage unbekannt.

7) Cal. Or. Arch. Des. 81 a No. 196. 1499 Bittſchreiben um die Pfarre

zu Klein Schneen . (Klein Schneen im Landkreis Göttingen .)

8) a. a . O.No. 480. Einführung des von Gottſchalk von Pleffe präſen .

tierten Pfarrers in Ebergößen . A. a. O. No. 33. 1319 Reſignation des Pfarrers

zu Ebergößen . (Ebergößen im Ldkr. Göttingen .)

9) a. a. 0. No. 590. 1477 Präſentation eines Pfarrers für Landolfs

hauſen . (Landolfshauſen im Landkreis Göttingen , ſüdlich von Ebergößen .)

10) Cal. Or. Arch .Des.81g No.55 an Hödelheim verſchenkt. 3ichr. d . h.D.

f. Ndj. 1887. Bodemann a. a. 0. Amt Weſterhofe: undt ist zu mercken,

dass gegenüber der wüſten Dorfſchaft Groß-halede) sum sogenanndten

Weissen Wasser der damahlige Pastor nebst dem Schuelmeister und

einem Meyersmann gewohnet, welche sich mit Hasede kombiniret, undt

ist nachhero das Dorff Cahlefelde darann erbauet worden . Weißenwaſſer

lag alſo bei Calefeld (Calefeld im Kreis Oſterode, bei Sebeyen).

11) Dgl. Stuß in Haucks Realencyclopädie für proteſtantiſches Kirchens

weſen s. v. Eigentirche, Patronat.
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hatte folgenden Inhalt : Das frühere Ernennungsrecht war zuſam

mengeſchrumpft in ein Dorſchlagsrecht. Der Herr von Pleſſe erſchien

hinſichtlich der Temporalien als patron ,der dem Offizial der Prob

ſtei Nörten einen Kandidaten präſentierte. Dieſer befahl dann ſei

nerſeits den benachbarten Pfarrern die Einführung des Kandidaten ,

der hiermit in den Genuß der Temporalien gelangte ' ) .

Das Dorſchlagsrecht der Herren von Pleſſe beſaß noch ziemliche

Bedeutung. Ich habe keinen einzigen Fall dafür finden können,

daß der Offizial den präſentierten Kandidaten zurückgewieſen hätte.

Der eingeführte Pfarrer beſaß die Pfarre auf Lebenszeit. Die

Herren von Pleſſe konnten ihm ſeine Temporalien nicht entziehen.

Die Einführung der Reformation brachte Änderungen des Ju

ſtandes. Vor allem tritt jeſt ganz deutlich eine Teilung der Patro

natsrechte ein .

Innerhalb der Herrſchaft fiel nach Einführung der Reforma

tion (1536) die Präſentation des Kandidaten beim Offizial zu

Nörten fort. Der Herr von Pleſſe wurde Kirchenherr und Patron

ſeiner Herrſchaft. Er wählte ſich einen Kandidaten und verlieh ihm

Pfarre und Kirchlehen ?). Die natürliche Folge dieſer Stellung

war, daß die Herren von Pleſſe jeßt aus eigener Machtbefugnis

Pfarrer abſeßen konnten 3) . Ferner vermochten ſie in ihrem Ge

biete eine neue Pfarre zu errichten : 1540 errichtete Dietrich IV. eine

Pfarre zu Spambeck 4), 1552 zu Angerſtein 5) . Das bedeutet eine

1 ) So 3. B. Cal. Br. Arch. Des. 81 a No. 427, 428 betreffend Pfarr

zu Ebergößen. Vgl. Cal. Br. Arch . Des. 33 Bd. II. An no. 1282 und a. a .

0. Bd. I. Az No. 223 alte Regiſter der Herrſchaft Pleſſe : Temporalien von Bo

venden.

2) Cal. Br. Arch . Des. 33 Bd. IL. A No. 12 ſagt ausdrüdlich, daß

der Herr von pleſſe alle Pfarren zu erledigen hätte. Tal. Or. Arch . Des. 81a

No. 891 b . 11. XI. 1551. Dietrich von Preſſe verleiht dem Heinrich Loſſen die

Pfarre und das Kirchlehen zu Spambeck.

3) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd . I. 2d No. 202. Die Abſegung des Pfarrers

Pramper zu Bovenden betreffend.

4) in Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. Az No. 212 findet ſich folgende nach

richt: die Pfurre zu Spambeck ist aufgerichtet durch Diettrich ... anno

1540 und 2 dörffer dar su gelecht mit namen uberbillingshausen und

holzerode mit eynem evangelischen prediger verschen mit namen her Johan

von cassel ; ist der erste prediger gewesen. Die Notiz von Tuno, Die res

formatoriſchen Gemeinden der Herrſchaft Pleſſe und des Amtes Neuengleichen

( 3ſchr. der Geſ. für niederſ. Kirchengeſch. 1897. S. 172) , iſt alſo falſch.

5 ) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. II . A No. 12.

.
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weſentliche Machtſteigerung gegenüber dem früheren Vorſchlags

recht. Aus Patronatsherren ſind die Pleſſer wieder Kirchenherren

geworden.

Die außerhalb der Herrſchaft den Pleſſern zuſtehenden Patro

natsrechte erlitten dagegen eine Schmälerung. Hier hatten ſie dem

Landesherrnº), in deſſem Gebiet die betreffende Kirche lag, einen

Kandidaten vorzuſchlagen . Dabei kam es oft zu Streitigkeiten,,

wenn die von den Pleſſern vorgeſchlagenen Kandidaten zurückges

wieſen wurden ). Derſuche der Herren von Pleſſe, einen eingeführ:

ten Pfarrer abzuſeken, ſchlugen fehl3) . Hier iſt alſo das Patro

natsrecht — im Gegenſake zu den in der Herrſchaft Pleſſe - das-.

ſelbe geblieben, ja geſchwächt, denn die Landesherren vertraten ihre

Rechte viel energiſcher, als vor der Reformation die zuſtändigen

kirchlichen Stellen .

II. Herrſchaftsverwaltung.

Über die früheſten wirtſchaftlichen Verhältniſſe der Herrſchaft

Pleſſe fehlen die Quellen gänzlich. Sie leben erſt gegen Ende des

15. Jahrhunderts ein und werden, etwa von 1520 ab, reichhaltiger.

Heberegiſter für die ganze Herrſchaft finden ſich erſt nach dem Aus

.

-

1) 3. B. Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. Aq No. 201 betreffend Belegung

der Pfarre zu Parenſen : und bitte derhalben e. h. g. underteniglich, wol

len den beseigett (den präſentierten Prediger ) durch desselbigen superinten

denten . verhoren lassen, ob iht seine lher zu solchem ampt duchtigk .

2) Cal. Br. Arch. Des. 33. Bd. I. Ag No. 205. Wiederbefeßung der

Pfarre zu Groß -Schneen. Dietrich v . pleſje verſuchte eigenmächtig einen Pfarrer

einzuführen, dagegen proteſtierten die verordneten Räte su Münden : er

habe ohne Einwilligung unsers gnädigen Fürsten und Herren als Landes

fürstenund Oberpatron den Pfarrer eingeſeßt. – Dietrich mußte einen an :

deren Pfarrer vorſchlagen , der dann auch acceptiert wurde. Ebenſo Cal. Br .

Arch. Des. Bd . I. Ad No. 206 betreffend Weißenwaſſer.

8) Beſonders charakteriſtiſch Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. Ad No. 204

betr. Abſeßung des Pfarrers Kreitz zu Hammenſtedt 1560. Dietrich wollte ihn

abſeßen , da er den Braunſchweigern Schagſteuer geleiſtet habe. Dagegen pro

teſtierten die Räte zu Münden : Hammenſtedt ſtehe zwar Dietrich als Pader.

borner Lehen zu, aber es läge in dieses 8. h. g. fürstenthumb hoheitt, darin

auch 8. h. g. die hohe landfurstliche obrigkeit excercieret und herpracht

haben . Nach längerem Streite wurde Dietrich wahrſcheinlich zum Nachgeben

gezwungen .

.
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ſterben der Herren von Pleſſe '). Immerhin iſt es aber bei der Zahl

der vorliegenden Urkunden und anderen Quellen möglich, einen

Einblick in die plelliſche Derwaltung und wirtſchaftliche Organiſa

tion zu tun.

Bei weitem der wichtigſte der pleſſiſchen Beamten war der

Kanzler ?) , der jedoch vor dem 16. Jahrhundert nicht nachweisbar

iſt. Er hatte die weitgehendſten Befugniſſe. Er vertrat die Herren

von Pleſſe in ihrer Abweſenheit und war Sekretär für alle Korre

ſpondenzen. Er hatte die Lehnregiſter in Ordnung zu halten und

die Lehnsſachen zu regeln. Ferner hatte er die Oberaufſicht über

die Finanzen. Kennzeichnend für ſeine Bedeutung ſind die vielen

an ihn gerichteten Bittſchriften aller Art.

Nächſt dem Kanzler waren die wichtigſten Beamten die drei

Amtleute, die je für ſich mit verſchiedenen Befugniſſen ausgeſtattet

waren. Der Amtmann zu Radolfshauſen ") hatte faſt dieſelbe Stel

lung wie der Kanzler ; er verwaltete die Einkünfte, hatte alljährlich

Rechenſchaft abzulegen 4) und über alle Angelegenheiten ſeines

Amtes zu berichten "). Die Befugniſſe des Amtmannes zu Pleſſe )

ſind unklar ; ſie ſcheinen ſich nur auf das wirtſchaftliche Gebiet er

ſtreckt zu haben. – Seit Einführung der Reformation gab es auch

in Höckelheim "), dem pleſſiſchen Familienkloſter, einen Amtmann .

Er hatte die weltliche Verwaltung zu beſorgen .

-

.

1) Das erſte jenes oft citierte Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. II. Aj No. 12

und a. a. O. A21 No. 1282.

2) Nachweisbar als pleſſiſche Kanzler ſind Chriſtian Hering ( Tal. Br.

Arch. Des. 33 Bd. I. B, No. 595 ) und Heinrich Kurre. Namentlich der Leştere,

der von 1545-1571 Kanzler war, hat große Bedeutung, da er ein neues Lehns

regiſter und auch ſonſt Einnahmeregiſter anlegte. Die geſamte Correſpondenz

Dietrichs III. und Dietrichs IV. ging durch ſeine Hände. Ein Vorläufer des

Kanzlers ſcheint in den vorhergehenden Zeiten der Schreiber" geweſen zu ſein .

Er wird aber nur ein Mal erwähnt. ( 1485 ; Cal. Or. Arch . Des. 81a No. 214)

Seine Befugniſſe ſind unbekannt.

3) Cal. Br. Arch . Des. 33 Bd. I. B: No. 361 wird Domener als Amt

mann zu Radolfshauſen erwähnt. (Radolfshauſen bei Ebergößen im Land

kreis Göttingen .)

4) Cal. Br. Arch. Des. 83 Bd. I. Az No. 223 verſchiedene Regiſter der

Herrſchaft Plelſe .

5 ) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. Ag No. 240 Bericht des Radolfshau .

ſiſchen Amtmannes über Angelegenheiten ſeines Amtes.

6 ) Er wird erwähnt a. a. O. Bd. I. B, No. 578.

7) Höckelheim liegt im Kreis Northeim, bei Northeim.



307

Der Vogt zu Pleſſe ) hatte wahrſcheinlich das Gerichtsweſen

zu verwalten und die Herbſtbede in den Dörfern einzuholena).

Don Bedeutung iſt noch das Amt des Dorratsſchreibers, der über

Ein- und Ausgang des Getreides Buch zu führen hatte; ferner das

Amt des förſters. Die übrigen Ämter 3) ſind bedeutungslos.

Einen Teil ihrer Güter, freilich nur einen ſehr kleinen, hatten

die Herren von Pleſie in Eigenwirtſchaft genommen “). Der weit

aus größte Teil der Güter war zu Lehen ) und Erbzins ausgetan,

oder er wurde (was viel ſeltener und erſt ſehr ſpät geſchah) vermeiert.

Eine eigene Stellung beſaß der pleſſiſche hof zu Schwerſtedt;

er war einem Befehlshalter unterſtellt. Alle Jahr wurde an pleſſe

eine Geldſumme bezahlte). Ganz ähnlich lagen die Verhältniſſe

in Radolfshauſen. Auch hier wurde ganz ſelbſtändig gewirtſchaftet

und alle Jahr an das Haus pleſſe eine Summe Geldes bezahlt ?) .

Dermeierungen treten erſt ſpät (der erſte Meierbrief iſt von

1505 ) 9) und in geringer Anzahl auf. In der Herrſchaft ") gab es

9 Meierhöfe.

Die Einnahmen der Herren von Pleſſe ſekten ſich aus Geldab

gaben und Naturallieferungen zuſammen. Die Letzteren überwogen

noch.

Die wichtigſte Geldeinnahme bildete der Schakzins 10) . Es war

eine Art Vermögensſteuer. Die Art der Schäßung !) war verſchieden.

1) Zuerſt 1347 (Tal. Or. Arch. Des. 81a No. 93) erwähnt, dann 1473,

1541 (a. a . 0. No. 830).

2) cf. Anhang III Abja G.

8) Cal. Br. Ard . Des. 83 Bd . I. A, no. 214a enthält das Lohnregiſter.

4 ) a. a . 0. Bd . II. No. 1282 .

5 ) Über die Organiſation des Lehenweſens werde ich näheres in den

Vorarbeiten zum hiſtoriſchen Atlas geben.

6) 1542 waren es 304 Gulden, 6 Schneeberger.

7) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. Az No. 223. Einnahme und Ausgabe

von Haus Ralefshauſen . 1558/59. An pleſie wurden (bei einer Geſamteins

nahme von 409 Gulden) 120 Gött. M. gezahlt.

8 ) Cal. Or. Arch. Des. 81a No. 691 .

9) a. a. 0. No. 12. 1588 waren (a. a. 0. 1281) in Eddigehauſen 2,

Holzerode 2, Bovenden 3 Meierhöfe.

10) Erhalten ſind Schakregiſter von 1545 , 1551 , 1558. Cal. Br. Arch. Des.

83 Bd. I. Az No. 214d , A, No. 1019, Aş No. 214b.

11) Es wurde 1545 der Beſitſtand Gulden umgerechnet. Für einen

GuldenWert war ein ,,konlingk " = Körtling. 3Körtling = 1 Mariengroſchen )

zu zahlen ; 1551 wurden Haus und hof auf 10 Gulden tariert, ein Morgen

.
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Gewöhnlich war der Ertrag ſehr hoch ; er betrug 1558 3. B. 1519

Gött. M. 20 Groſchen 4). Eine reine Geldeinnahme bildeten

ferner die Bußſäße ). Dieſe Einnahmen waren der Natur der

Sache entſprechend ſehr ſchwankend.

Eine weitere Einnahmequelle bildeten die Abgaben des Amtes

Radolfshauſen und des pleſſiſchen Hofes zu Schwerſtedt3). Die

Erträgniſſe aus dem Lehngeld und Beſthaupt waren ſchwankend.

Nicht ganz ſo wechſelnd war das Einkommen aus dem Maſtgeld 4)

und dem Wieſenzins 5).

Einigermaßen unveränderlich waren folgende Erträge: 1. aus

dem Rodtzins 6), 2. aus dem Dreſchlott) , 3. aus der Schankſteuer.

Weitere Geldeinnahmen bildeten noch der Flachszehnt8) und das

Wollgeld . Lekteres wird zuerſt im Jahre 1543 erwähnt ').

In das Gebiet der Naturalabgaben fällt noch halb der Erb

zins. Urſprünglich war er reine Naturalabgabe; in dem früheſten

pleſſiſchen Erbzinsregiſter (von etwa 145010) tritt er bereits in an

derer Form auf : er beſteht aus einer Natural- und Geld-Abgabe ?? ) .

Der Erbzins wurde von allen Dörfern der Herrſchaft Pleſſe ent

richtet.

In ſämtlichen Dörfern der Herrſchaft ſtand dem Herrn ferner
1

1

Landes auf 5 Gulden, i morgen Wieſe auf 6 Gulden , 1 Kuh auf 8 Gulden , 1

Pferd auf 5 Gulden ; 1558 wurde Haus und hof auf 1 Gött. m., 1 Morgen

Landes auf 6 Groſchen, i morgen Wieſen auf 1 Orth eines Thalers, 1 Kuh

auf 3 Groſchen, 1 Pferd auf 3 Groſchen geſchäßt. Oft wurden auch die Schafe

beſteuert. 3. B. 1551.

1) Die göttingiſche Mark zu 24 Oroſchen gerechnet. 3. B. Cal. Br . Arch.

Des. 33 Bd. II. A22 No. 1322.

2) Cal. Br. Arch . Des. 33 BS . I. Az No. 192.

3) Aus Radolfshauſen kamen 1559 120 Gött. M., aus Schwerſtedt 1542

304 Oulden.

4 ); a. a. 0. No. 12 wan Axung in Gehölgen ist, und sie mit ren

Schweinen darin treiben , seint sie nach Gelegenheit der Mast solches su

bezahlen schuldigk.

5) Er betrug 1571 14Gulden 18 Groſchen .

6 ) Jn allen Dörfern .

7 ) Eddigehauſen zahlte es nicht.

8) Er war 1671 3. T. verkauft.

9) Cal. Br. Arch. Des. 83 Bd. I. Az No. 212 : Er brachte 158 Schillinge.

10) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. Az No. 214e. Altpleſſiſches Regiſter,

das Copien von Erbzinsbriefen enthält. (Viele Schuldurtunden )

11) So auch in Cal. Or. Arch. Des . 8la No. 305 vom 23. IV. 1430.

1
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der Feldzehnt zu ' ) . Dieſer wurde in Naturalien gelieferta) . Eben

lo hatten die pleſſer die Zehnten an Hühnern , Gänſen, Schweinen

und Lämmern 3). An Zehntfrüchten wurde geliefert : Hafer, Korn,

Weizen, Gerſte, Dinckel, Erbſen, Wicken und Bohnen.

Einen wichtigen Beſtandteil der pleſſiſchen Naturaleinnahmen

beſtritten endlich noch die neun Meierhöfe 4) der Herrſchaft Pleſſe.

Die geſamten Naturalien mußten auf das Vorwerk zu Pleſſe )

gebracht werden. Es lag unter dem Haus Pleſſe neben dem Dorfe

Eddigehauſen und hatte einen ziemlich großen Umfang. Es enthielt

das Frucht- und Diehhaus, die mit Ziegeln gedeckt waren , eine

Wohnung für den Vorratsſchreiber, ferner das Brau-, Molken- und

Schweinehaus ſamt Zubehör, dazu zwei große Schafſtälle, mehrere

„feine “ Kälber- und Eſelſtälle und endlich zwei Fruchtſcheuern.

Dies Vorwerk war der Mittelpunkt des pleſſiſchen Wirtſchafts

betriebes. Hier waltete der Vorratsſchreiber 6) ſeines Amtes, der über

den regelmäßigen Eingang der Abgaben Buch zu führen hatte. Das

Getreide (Roggen und Hafer vor allem) wurde zum Teil verkauft.

Ein Teil des Roggens und-Weizens ward im Badhauſe verbacken .

Dinkel und Gerſte wurden im Brauhauſe, der Hafer teilweiſe für

die Pferde der Herren verwandt ). Zu den Pflichten des Vorrats

ſchreibers gehörte es, einen Teil der eingegangenen Abgaben für

die neue Ausſaat abzumeſſen und herauszugeben 8) .

Die Zahl der Einnahmen iſt mit dem bisher aufgezählten nock

nicht erſchöpft. Die Herren von Pleſſe beſaßen noch eine Reihe

1) Ausgenommen Angerſtein, deſſen Feld- und Fleiſchzehnt nach Kloſter

Steina fielen .

2 ) Derpfändungen waren ſehr häufig .

3) Die ſogenannten Zehentlämmer. a. a. 0. No. 12.

4) a. a. 0. No. 12.

5) a . a . 0. No. 1282 und a. a. 0. Bd . I. A no. 88 Inventar des

Schloſſes pleſie .

6) Tal. Br. Arch . Des. 33. Bd. I. A. No. 215c Kornregiſter 1543.

Register was ich Johannes Dommeier . Kornschreiber nach Quasi

modogeniti A. c . 57 an früchten entphangen und eingenomen wie folgt.

7) In dem Regiſter (Tal. Br. Arch. Des. 33Bd. I. Az No. 223) werden

die Lieferungen der Dorwerke gleich ſo ſpecialiſiert : Brandes Dorwerk liefert

40 Malter Roggen, 5 Malter Weizen (auf Pleſſe), 31/2 Malter Dinckel (aufs

Brauhaus), 12 Malter erſte (davon 2 aufs Brauhaus).

6) So in Cal. Br. Arch. Des. 33. Bd. I. Az No. 214c, den ſchon erwähns

ten Kornregiſtern.
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Teiche). Man kümmerte ſich aber nicht viel um die Fiſcherei;

jedenfalls waren 1571 alle Teiche bis auf drei zugewachſen und un

beſektº).

Eine geregelte forſtwirtſchaft war noch unbekannt. Die Unter

tanen durften in die Waldungen der Herren von Pleſſe hineingehen

und ſich nach Belieben Holz zum Feuern oder Bauen holen ). An

fäße zu einer beſſeren Ordnung zeigen ſich unter Dietrich IV . Es

wurde ein Holzförſter eingeſetzt und den Untertanen verboten, junges

Holz zu fällen “). Aber erſt unter heſſiſcher Herrſchaft ward in

dem pleſſiſchen Gebiete eine geregelte Forſtwirtſchaft eingeführt “) .

Kapitel I.

Geſchichte der Herren von pleſie.

§ 1. Das erſte Auftreten der Pleſſer.

Die Löſung der Frage, wie die Familie derer von pleſſe in den

Beſitz der Burg Pleſſe gelangte, iſt mit großen Schwierigkeiten ver

knüpft, ja zum Teil unmöglich. Die darüber von Wenck ) und

Wolf ?) aufgeſtellten Theorien erklären die Frage nur teilweiſe, er

fordern aber ſelber zum Teil falſche Vorausſegungen.

1) Nach a. a. 0. No. 12.

2) a . a . 0. No. 12.

3) a. a . 0. No. 12.

4) fiehe Anhang III.

5) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd . II. A12 No. 1120 Förſtereiregiſter von

1571-1578. Anschlag alles jährlichen Einnehmen und ausgebens dero

ampttes des Niedern Fürstenthumbs Hessen und Niddern Grafschafft

Catzenelnbogen 1598. Seite 189 (Marburger Archiv .) Danach erbrachte 1598

das Forſt- und Holzgeld ſchon 300 fl.

6) Wenck : Helſiſche Landesgeſchichte II. p. 743 : Herman v. Winzenburg

kaufte die Allodialgüter der Grafen von Bomenburg und erwarb die Herrſchaft

pleſſe von Paderborn zu Lehen. Das geſchah 1137. Einige Jahre vor ſeinem

Tode trat er dann pleſſe an die Dynaſten von Hoeckelheim ab, einer Neben

linie der Grafen von Reinshauſen. Dieſe nannten ſich fortan nach der Burg.

7) Wolf : Geſchichte des Eichsfeldes (Göttingen 1792) I. S. 76 : Die von

Pleſſe waren Agnaten und Anerben des Biſchofs Meinwerk. ,,Sonſt läßt ſich

nicht erklären, wie jene herren ſich gerade von deſſen vornehmſten Stamme

gütern plelle und Höckelheim haben ſchreiben können " . Unerklärlich bliebe

auch , daß Paderborn nie Lehnsanſprüche auf die Pleſſe erhob.
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Ju einem Löſungsverſuche ſtelle ich die Tatſachen zuſammen :

zunächſt diejenigen, die das Verhältnis der Pleſſe zu Paderborn

betreffen . 1015 dotierte Biſchof Meinwerk don Paderborn den

neuerbauten Dom mit der Burg (urbs) Pleſſe ) . Am 10./I. 1016 wur=

den von Heinrich II. der Paderborner Kirche die Güter geſchenkt ?), die

ihm Adela - die Mutter Meinwerks- übertragen hatte. Unter

dieſen Gütern befand ſich auch Hukilhem . In einem Verzeichnis der

Biſchöfe von Paderborn wird an zwölfter Stelle genannt: Ymadus

de Plesse ) (geſt. 10764). 1192 tauſcht Heinrich VI. von der Pader

borner Kirche die Burg Pleſſe ein ") ; 1195 wird dieſer Tauſch wieder

rüdgängig gemacht 6) .

Die Winzenburger betreffen folgende Urkunden : 1139 tritt

Hermann von Winzenburg ) als comes de Plesse, 1144 treten Hein

rich und Hermann von Winzenburg als comites de Plesse auf 8).

Für die ſpäteren Herren von Pleſſe finden ſich folgende Urkun

den. 1097 erſcheint ein Helmoldo deHukilhem in einer – freilich

ſehr verdächtigen Urkunde Heinrichs des IV.9) 1137 erſcheint

Wernerus de Hukilen 10 ), 1144 Helmoldus de Huchelen 11) als

Zeuge. 1150 tritt ein Bernardus de Plesse als Zeuge auf 12). 1170

erſcheinen Bernardus de Huckelenn et frater eius Godescalcus als

Zeugen 13) . Im ſelben Jahre iſt Bernhard von Pleſſe Schöffe in

einem von Herzog Heinrich gehaltenem Gerichte 14) . In einer Urs

1) Vita Meinwerci M. G. 88. XI. Seite 118. cf. 3jchr. für Daterld. Geſch.

XII. S. 32. Belſen : Geſchichte des Bistums Paderborn I. S. 116.

2) Wilmans: Kaiſerurkunden Weſtfalens II, No. 141 ; M. G. DD. III.
Seite 435 .

3 ) M. G. SS. XIII. S. 341.

4) Scheffer - Boichorſt: Annales Paterbrunnenses S. 97.

5 ) Wilmans: Kaiſerurkunden I. rto. 248 .

6 ) I. No 252.

7) Ooslarer U. B. I. no. 192. Uslar- Oleichen : Grafen von Winzenburg

Seite 125. Die Urkunde iſt ſtark verfälſcht.

8) Böhmer: Regesta archiepiscoporum Moguntinensium I.

XXVIII, 84.

9) Stumpf : Reichskanzler Bd. III, No. 80.

10) Schrader: Aeltere Dynaſtenſtämme zwiſchen Leine, Weſer und Diemel,
Seite 230.

11) Schrader a. a. 0. Seite 78, Anm. 18,

12) Wenck a. a. 0. Seite 747, Note m.

13) Leibniz : Orig. Guelf. IV . Seite 510.

14) Wend a. a. 0. Seite 747, Note m. Neues vaterl. Archiv 1824, S. 115 .

.
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kunde des Biſchofs von Hildesheim vom 21. IV. 1183 iſt Zeuge

ein comes Bernardus de Plesse "). 1184 ſind Bernardus de Plesse,

Gotscalcus frater eius Zeugen in einer Urkunde des Landgrafen von

Thüringen2) ; 1189 find Burcardus et Gotscalcus de Plesse in einer

Urkunde des Erzbiſchofs von Mainz Zeugen3) . Von 1196 an 4)

tritt Helmoldus de Plesse häufig auf.

Das ſind die Tatſachen. Folgendes läßt ſich darnach mit Sicher

heit behaupten. Von 1016 an war die Paderborner Kirche im Be

fitz der Burg Pleiſe und Höckelheims. 1138 werden die Winzens

burger mit der Pleſſe belehnt5) und haben ſie bis 1144 ſicher innes

gehabt. 1192 iſt die Paderborner Kirche jedenfalls noch rechtmäßige

Eigentümerin der Pleſſe, da ſie ſie ſonſt nicht hätte vertauſchen

können.

Feſt ſteht aber auch folgendes : von 1150 bis 1170 nennen ſich

die Hödelheimer bald de Hukilhem , bald de Plesse. Von 1183 aber

hört das plößlich auf. Die Bezeichnung de Hukilhem fällt ganz

fort, ſie weicht der Bezeichnung de Plesse.

Wie iſt das zu erklären ? Wend ſucht ſich ſo zu helfen, daß er

eine Afterlehnsſchaft der Hödelheimer von den Winzenburgern an

nimmt. Das iſt aber deshalb bedenklich, weil die pleſſer ihre Herr

ſchaft bis 1447 als freies Eigen innehatten 6) .

Ebenſowenig trifft aber auch die Theorie Wolfs ihr Ziel. Auch

jie ſeßt etwas Unwahr cheinliches voraus, nämlich, daß Meinwerk die

Schenkung der Pleſſe an Paderborn wieder rückgängig gemacht habe.

Die hier vorliegenden Schwierigkeiten ſind in der Tat nicht

ganz zu löſen. So unbezweifelbar das Recht der Paderborner auf

die Pleſſe im 11. und 12. Jahrhundert iſt, ebenſo feſt ſteht es auch,

daß der pleſſiſche Allodbeſig im 15. Jahrhundert unbeſtritten war,

daß auch Paderborn keine Anſprüche mehr auf die Pleſſe erhob.

möglicherweiſe gelangten die pleſſer folgendermaßen in den

Beſiß der Herrſchaft. Sie ſtanden ſeit 1150 in irgend einer (welcher,

1) U. B. von Hildesheim I. No. 422.

2 ) Wenck a. a. 0. U. B. No. 83.

3) Neues vaterl Archid 1824, S. 133.

4) £. v. Heinemann : Heinrich Pfalzgraf bei Rhein. Anhang.

5 ) v. Uslar-Gleichen : Geſchichte der Grafen von Winzenburg, Seite 124 .

6 ) Jn den Derzeichniſſen der Eigengüter heißt es ſtets (Cal. Br. Arch.

Des, 33 Bd. I. A 5 No. 215 und No. 214 c ) : dut nagescreuen sin de guder de

de herscap von plesse van neyne her noch fursten wente her to lehne ge

hat heft.

:

.
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iſt nicht zu beſtimmen) Beziehung zu pleſſe, das zeigt ja ihr Titel

de Plesse. Nun iſt es merkwürdig, daß nach 1180 der Titel de Hu

kilhem ganz verſchwindet und dem Titel de Plesse Plaß macht. Die

Dermutung liegt nahe, daß die pleſſer nach dem Sturze Heinrichs

des Löwen ſich in den Beſitz der Herrſchaft ſekten, vielleicht unter

Berufung auf die Verwandtſchaft mit den Immedingern "), die

kaum zu bezweifeln iſt. Die Gelegenheit dazu war jedenfalls gün

ſtig , denn nach Heinrichs Siurze fehlte es in der Gegend an einer

ſtarken landesherrlichen Gewalt. - Daß ein ſo gewaltſames Vor

gehen der pleſſer durchaus im Bereiche der Möglichkeit lag , zeigt

eine Urkunde vom Jahre 1292 ). Gottſchalk von Pleſſe hatte der

Paderborner Kirche widerrechtlich ihre villicatio Hammenſtedt ent

riſſen . Er wurde vom Erzbiſchof Gerhard von Mainz mit kirch

lichen Strafen belegt, unterwarf ſich und mußte Hammenſtedt von

Paderborn zu Lehen nehmen ). Wenn die Pleſſer es damals noch

wagten, ſo gegen Paderborn vorzugehen , dann war es ihnen in den

viel günſtigeren Zeiten von 1180 ſicher auch zuzutrauen.

Die Tauſchperträge Paderborns 1192 und 1195 ſind dann auf

zufaſſen als lekte Derſuche Paderborns, ſeine Rechte gegenüber den

Herren von Pleſie durchzuſeßen . Nach dem Scheitern dieſes Ver

ſuches gab man in Paderborn den Streit auf.

Wie geſagt, iſt auch das Dorſtehende nur ein Verſuch, die weni

gen erhaltenen Tatſachen in einen Zuſammenhang zu bringen.

Ganz zu löſen iſt die Frage bei dem großen Mangel an Urkunden

überhaupt nicht.

Die Nachrichten über die Herren von Pleſſe im 12. und am

Anfange des 13. Jahrhunderts ſind ſpärlich 4). Am meiſten tritt

noch Helmold v. Pleſſe hervor "). Er iſt 1196 am Hofe Heinrichs

v. Sachſen) , 1199 in der Umgebung Ottos IV . ?). 1203 iſt

1

1) Vgl. Note 5.

2) Regeſten der Erzbiſchöfe von Mainz. 1289—1396 Bd. I. No. 289.

Schmind : Monumenta hassica II, 666.

3) Cal Or. Arch. Des. 81. Paſſivlehen No. 4 vom 2. VI. 1293. (ham

menſtedt im Kreis Northeim bei Northeim).

4) Die Beſtände des hannoverſchen Archivs beginnen erſt nach 1250 et

was reichhaltiger zu werden.

5) Er iſt der Sohn Bernhards von Pleſſe. Die Nummern nach Wend.

6 ) Heinemann : a. a . 0. U. B. No. 1 .

7) Böhmer : Regesta Imperii Vi. no. 211 .
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er Zeuge in einer Urkunde Siegfrieds II . von Mainz ') . 12072),

1208 8), 12094) iſt er wieder in der Umgebung Ottos.

Überhaupt ſtanden die Pleſſer in dieſer Zeit treu auf Seiten

des welfiſchen Königtums4"). – In den nächſten Jahren “) 30g

Helmold mit den Biſchöfen von Verden und Paderborn dem Bi

ſchofe von Riga zu Hilfe6). Er muß ſich dort ſehr hervorgetan haben,

denn die Chronik weiß viel von ſeinen Taten zu erzählen ?) . Im

Jahre 1214 iſt er wieder in Deutſchland in der Umgebung Ottos

IV. ), dem er auch nach der Kataſtrophe von Boudines treu

blieb 9). Bald nach 1215 iſt er geſtorben.

Anders ſein Detter Gottſchalk. Er ſtellte ſich in dem Streite

Friedrichs II. und Ottos IV. bald nach der Schlacht beiBoudines

auf die Seite Friedrichs II. und erſchien – wohl unter Einfluß des

Grafen von Everſtein Januar 1215 am Hofe Friedrichs II, in

Thüringen 10). Januar 1215 iſt er in Friedrichs Umgebung zu

Gelnhauſen " ).

§ 2. Stellung zu den benachbarten Fürſten.

Seit dieſer Zeit verſchwinden die pleſſer vollſtändig aus den

Königsurkunden ; eine Teilnahme an den Reichsangelegenheiten iſt

1) Böhmer : Regesta archiepiscop . Mogunt. II, XXXII, 47.

2) Böhmer : R. J. V.1 No. 238. U. B. von Hildesheim I. No. 618.

3) Böhmer : R. J. Vi No. 246/247.

4 ) a. a. 0. No. 338.

4u ) Winkelmann : Jahrbücher unter Otto IV. Bd. I. S. 423 .

5) Er ſcheint 1211 die Reiſe angetreten zu haben, da in einer Urkunde

Biſchof Alberts von Riga vom Jahre 1211 ein Henricus de Plessa als 3euge

erſcheint, hanſiſches U. B. I. no. 88.

6) Henrici Chronicon Livoniae (M. G. SS. XXIII. Seite 275/76 ).

Annus erat presulis tercius decimus et non quievit ecclesia a bellis. Re

deunte itaque episcopo a Teutonia ,venerunt cum eo tres episcopi Philippus

Receburgensis, Yvo Verdensis et Pathelbornensis episcopus, Helmoldus de

Plesse . et alii nobiles. Ranke, Weltgeſchichte IV ., S. 220/21.

7 a. a. 0. SS. XXIII. Seite 276 .

8 ) Böhmer : Regesta Imperii Vi, no . 437 .

9 ) a . a. 0. No. 500 .

10) Jahrbücher unter Otto IV. von Winkelmann Bd. II. Seite 390 ; viel

leicht war Gottſchalk ſchon vorher auf ſeiten Friedrichs II. Es tritt in einer

Urkunde Friedrichs II. von 1214 (Böhmer : R. J. V.1 No. 785) ein Gottſchalk

von Plent als Zeuge auf, der mitunſerem identiſch ſcheinen könnte.

11) Böhmer : R. J. V.1 No. 778.

.
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bis ins 16. Jahrhundert nicht mehr nachweisbar. Das Intereſſe

der Pleſſer wurde vollſtändig von der Aufgabe in Anſpruch genom

men, ihr kleines Gebiet vor den immer mächtiger werdenden großen

benachbarten Territorien zu ſchüßen.

Drei kamen hauptſächlich in Frage : Heſſen , Mainz und die

welfiſchen Territorien. Im folgenden ſoll nun gezeigt werden, in

welchem Verhältniſſe die Pleſſer zu den einzelnen Territorien ſtanden.

Dabei iſt folgendes zu bemerken : in der erſten Zeit tritt das

Verhältnis der Pleſſer zu den Welfen und Mainz mehr hervor ;

Helſen tritt zurück . Nach 1447 wird das anders . Jeßt ſind die

Mächte, die für Pleſſe in Frage kommen, nur noch Braunſchweig

und Heſſen. Mainz tritt ganz zurück.

Danach ergibt ſich folgende Gliederung . I. Das Verhältnis

zu Mainz und Braunſchweig bis 1447. II. Das Verhältnis zu

Heſſen bis zur Lehensauflaſſung. III . Das Verhältnis zu helfen und

Braunſchweig.

I.

Das Verhältnis zu Mainz und Braunſchweig wird gekenn

zeichnet durch die vielen Schußverträge der Pleſſer mit beiden

Mächten . Man gewinnt den deutlichen Eindruck, daß Braunſchweig

die für Pleſie wichtigſte Macht war ; mit ihr ſuchten ſich die Pleſſer

auf alle Weiſe gut zu ſtellen ; Mainz diente nur als Mittel, um nicht

von der Übermachtder Braunſchweiger erdrückt zu werden.

Der erſte (erhaltene) Schußvertrag wurde von Helmold (IV. )

von Pleſie mit den Herzögen von Braunſchweig -Lüneburg geſchloſ

ſen im Jahre 1258 ). Helmold verpflichtete ſich, mit ſeinem Schloſſe

zur Verfügung gegen jedermann zu ſtehen ; dafür verſprachen ihm

die Herzöge Schutz und Schirm .

Freilich half den Pleſſern dieſes Bündnis nicht viel. Herzog

Albrecht entriß ihnen das Schloß Biſchofsſtein (bei Lengenfeld)

(quod dicitur lapis) 1259, das ſie von Mainz zu Lehen hatten.

Die Pleſſer gerieten darüber in Streit mit dem Erzbiſchof, der ſie

ſchließlich mit dem Interdict belegtea). Um ſich davon zu befreien,

1) Scheidt: Dom hohen und niederen Adel in Deutſchland. Hannover

1754. Seite 442.

2 ) Wintzigerode: a. a. 0. Seite 113 und 119.

1913 21
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ließ Gottſchalk von Pleſſe 1282 dem Erzbiſchofe ſein Schloß Tigen

berg 1) mit 100 Manſen auf, und empfing es als Lehen zurück 2).

1299 erfolgte Verſöhnung mit Herzog Albrecht von Braun

ſchweig und ein neuer Schußvertrag2 ),der 1306 erneuert 3) wurde.

Mit Albrechts Sohn und Nachfolger in Göttingen wurde 1339 eben

falls ein Schußvertrag geſchloſſen 4 ). Die Häufigkeit dieſer Verträge

mit der göttingiſchen Linie iſt wohl das beſte Zeichen dafür, wie

bedeutend gerade der Einfluß dieſer Linie auf die Pleſſer war.

Wohl um gegen dieſen ſtarken Einfluß einen Rückhalt zu ge

winnen, ſchloßen Gottſchalk und Hermann mit dem Erzbiſchof Ger

lach von Mainz 1356 ein Schuß- und Trußbündnis ). Sie öffne

ten ihm die pleſſe gegen jedermann , er verſprach ihnen weitgehend

ſten Schuß.

Doch der Verſuch mißlang. Das zeigt eine etwas ſpätere Ur

kunde aus demſelben Jahre, in der ſich die Pleſſer mit Herzog

Albrecht von Braunſchweig gegen das Stift Mainz verbanden º). Ob

die Anregung zu dieſem Vertrage von den Pleſſern ausging, iſt ſehr

fraglich. Die Vermutung liegt näher, daß ſie (bei dem Streite zwi

ſchen Mainz/Grubenhagen) wegen der wichtigen Lage ihrer Burg

zum Beitritte gezwungen wurden.

Jedenfalls wurde ſeitdem mit Mainz kein Bündnis mehr ge

ſchloſſen , die Pleſſer ſtanden fortan ganz unter dem Einfluße der

Göttinger Linie des welfiſchen Hauſes , in deſſen Kämpfe mit Göt

tingen ſie verwickelt wurden ) . Johann und Gottſchalk von Pleſſe

nahmen an der Schlacht bei Rosdorf teil (22. VII. 1387) und

wurden gefangen. Erſt 1435 erfolgte die endgültige Ausſöhnung

mit Göttingen in Form eines Bündniſſes 8).

Seit 1387 treten die pleſſer mehr und mehr zurück ; Schußver

träge werden nicht mehr geſchloſſen. Der Grund liegt ſicher in den

1) Schloß zwiſchen Münden und Witzenhauſen .

2) Böhmer :Regesta archiepiscoporum Moguntinensium Bd. II .
XXXVI. Seite 568.

2a ) Cal. Or. Arch. Des. 81 c No. 4 vom 4. IV. 1299.

3) a . a. 0, No. 4 vom 25. VI. 1306 .

4) a. a . 0. No. 8 vom 21. XII. 1839.

5) Regeſten der Erzbiſchöfe von Mainz Bd. II. No.547 vom 11. II. 1356.

6 ) Cal. Or. Arch. Des. 81 c. No. 14 vom 28. IX. 1356.

7) Göttinger Urkundenbuch no. 325.

8) a . a. 0, No. 171.
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vielen kleineren Fehden, die die plelſer um dieſe Zeit führten : mit

den Hardenbergs ? ) , Steinbergs 2) und denen von Hanſtein ).

Das Verhältnis zu Mainz war in dieſer Zeit gut. So erſcheinen

1424 Gottſchalk und Johann von Pleſſe als Burgmannen zu Ruſte

berg 4), 1437 Otto von plelſe als satrapa Lindaviensis 5). Den

haupteinfluß hatte aber auf die Pleſſer die göttingiſche Linie ; ſie

wurde eine Gefahr für die Selbſtändigkeit der Pleſſer. Mainz hatte

verſagt, es blieb nur noch Heſſen, das ſie ſchüßen konnte.

II .

In der eben beſprochenen Periode tritt helſen wie bereits

erwähnt – zurück. Nur einmal haben die Pleſſer in dieſer Zeit

verſucht, bei Hellen einen Rückhalt zu finden. Das war 1298 ) ,

nach dem unglücklichen Ausgange des Streites um Hammenſtedt ')

und vor der Ausſöhnung mit Albrecht :) . In dieſem Jahr übertrug

Gottſchalk ſeinen allodialen Hof Reyershof (Lage unbekannt, jeden

falls nicht Reyershauſen , da dies 1447 zum Allodbeſitz gehörte) dem

Landgrafen von Heſſen ), der ihn dafür zu ſchüßen verſprach. Der

Erfolg dieſes Vorganges iſt unbekannt.

Dann iſt bis zum Jahre 1412 nichts über das Verhältnis der

pleſſer zu helfen bekannt. In dieſem Jahre 10) erhielten Dietrich

und Johann v . Pleſſe vom Landgrafen Herman zu Heſſen auf 3

Jahre Schloß Allerberg ſamt allem Zubehör ! Die Urſache dieſer

1) Cal. Or. Arch. Des. 81 c No. 14.

2 ) 3ſchr. d. h. D. f. Noſ. 1860 Seite 156. 1397.

3) Cal. Or. Arch. Des. 81 c No. 17. 25. VII. 1399.

4) Gudenus : Codex exhibens anecdota Moguntina Bd. I. Seite 977 .

a. 0. Seite 978.

6 ) Nicht 1294, wie Wend a. a . 0. Seite 782 meint.

7) Dgl. § 1 .

8 ) Vgl. p. 316. Anmerkg. 2 a.

9) Marburger Archiv : Edle Herren von Pleſſe Urkunde No. 2 vom 17 .

III. 1298. betreffend Lehnsauflaſſung des Rengerhofes an helfen.

10) Marburger Archiv : Repertorium über Derträge mit pleſie. ( 2 num .

mern ) 1412. 17. IV .: Dietrich und Johann von Pleſſe reverſieren ſich gegen

den Landgrafen zu helfen wegen des ihnen auf 3 Jahre lang in Amtweiſe an

vertrauten und eingegebenen Schloſſes Allerberg. (Wintzigerode a. a . 0. S. 20

,,etwa 3000 Schritt nördlich vom Dorfe Weißenborn, 1500 Schritte füdweſtlich

Bockelnhagen ").

21*
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Verleihung iſt unbekannt, ſie zeigt aber auf jeden Fall deutlich ge

nug, in welch gutem Verhältniſſe die Pleſſer damals zu Heſſen

ſtanden .

Bis 1447 fehlen wieder alle Zeugniſſe ; freilich liegt auch kein

Grund vor, anzunehmen , daß das gute Verhältnis von 1412 fich

verſchlechtert hätte. Der beſte Beweis dafür iſt die 1447 erfolgte

Lehensauflaſſung der Herrſchaft Pleſſe an Heſſen ") .

Folgende Gründe drängten die Pleſſer wohl zu dieſem Schritt.

In erſter Linie ſtand ſicher die Sorge vor der welfiſchen Macht, die

ihr Gebiet ringsum umgab. Daß ſie nicht unbegründet war, hatten

die Pleſſer ſeit 1356 (Bund mit Mainz) oft genug erfahren. Seit

dieſer Zeit waren ſie in immer ſtärkere Abhängigkeit (Rosdorf !)

vom Hauſe Grubenhagen gelangt. Die Vermutung lag nahe genug,

daß die Herrſchaft Pleſſe mit der Zeit völlig unter die braunſchweigi

ſche Hoheit gelangen würde.

Helfen konnte nur das Eine, daß man ſich ganz in die Macht

eines großen Herrn begab. In Betracht kam nur Heſſen . Die

Pleſſer ſtanden zu ihm in guten Beziehungen ; dazu lag es nicht an

der pleſſiſchen Grenze, konnte alſo nicht ſo unmittelbar gefährlich

werden wie Braunſchweig und war doch die einzige Macht in der

Nähe, die den Welfen annähernd gewachſen war.

Ein weiterer Grund kam hinzu : die ſtändige Geldnot der

pleſſer. Die Verpfändungen riſſen eigentlich ſeit dem 14. Jahrhun

derte nicht ab. So erſcheint es nicht ausgeſchloſſen, daß das Ange

bot von 1220 rh . Gulden den letzten Anſtoß für die Lehensauflaſ

ſung gab.

Am 28. X. 1447 trugen Gottſchalk, Dieterich und Mauritius

von Pleſſe ihr Haus und Herrſchaft Pleſſe dem Landgrafen Ludwig

von Heſſen auf, und empfingen ſie als rechtes Erbmannlehen nebſt

1220 rh. Gulden zurück ?) .

.

1) Cal. Br. Arch. Des . 33 Bd. I. B, No. 417a. Gleichzeitige Kopie:

Das Original ſcheint verloren. Im Hannoverſchen und Marburgiſchen Archive

habe ich es nicht finden können .

2) Ihrer Wichtigkeit wegen ſeien hier die Hauptpunkte der Urkunde

mitgeteilt (ganz gedruđt Wenck a. a. 0. Seite 805, Note w) : Wir Gottschalk

Dittrich und Mauritius gebruder herre su Plesse, Bekennen offenbar in

diessen brieve und thun kunth allen leuthen . das wir mit freien

gutem willen , wollgedachtem mude, und mit Rade ganz ungezwungen

unser freunde rechtlichen redlichen , 80 wir dem hochgepornen Irleuch

tigen fursten und hern Hern Ludwige Landtgraven zu Hessen un
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Dies Ereignis iſt das wichtigſte in der Geſchichte der Pleſſer

überhaupt. Die Periode der Selbſtändigkeit war vorüber. Die

Herren o. Pleſſe waren helliſche Lehensleute geworden. Sie hatten

auf den Lehenstagen zu erſcheinen, gehörten von jeßt ab zur heſſis

ſchen Landſchaft ") und hatten bei jedem Herrn- oder Mannfall ihr

Lehen neu zu muthen ).

III .

Die Lehensauflaſſung änderte in der erſten Zeit das Verhält=

nis der Pleſſer zu den Braunſchweigern nichts). In den Kämpfen

der Jahre 1460 - 1466 4) waren die pleſſer auf Seiten Wilhelms

ser'm gnedigem lieben herrn ufgelassen und uffgetragen haben

in und mit Crafft dieses briefs unser Schloss Plesse mit allem und jego

lichem seinen sugehorungen, es sey ann Dorffern, Lehnen, Manschaften,

Gerichten , Lenden, Guetern , Renthen, Zinsen , Gulten , Gefellen , Holze,

Felde, ackern , wiesen, wassern, weiden, wiltpanen , fischereien, und allen

Eugehorungen , welcherley oder welches namen sie benampt sein , keinerley

davon aussgescheiden . . . und die auch mit samp unsern schlosse Plesse

wente her von keynem hern noch fursten oder niemandes zu Lehen gehat

haben, Also hat nun der obgenante un8se gnedige herre von Hessen

uns mit solchem vorgenantem Schlosse Plesse und seinen gerichten , lehnen,

Mannschaften, Guetern, Gulten, Renthen, Zinsen und Zugehorungen in

massen 80 vorgeschrieben ist, wiederumb gnediglich belehnt, und uns unser

leibs lehnserben , die zu Rechten erb Mannlehen belehnet, also das wir

unnd unser leibs Lehens erben , das obgenannte Schloss Plesse mit allen

und jeglichen seinen sugehorungen . . von dem egenantem unserm

gnedigen herrn seinen erben . . zu Rechten erbmanlehen haben

tragen . das obgenannt Schlo88 Plesse soll auch des egenantem

unsers gnedigen hern seiner erben und nachkommenden Fursten zu Hessen

offen Schlo88 sein und pleiben (außer gegen die Herzöge von Braunſchweig ).

1) Cal. Br. Arch. Des . 33 Bd. I. No. 417.

2) Tal. Or. Arch . Des. 81 e No. 16 ( 1447), No. 36. ( 1490 ), No. 89

(1496) , No. 42 (1529), No. 48 (1529), No. 52 ( 1544 ), No. 70 (1667). Cal.

Br. Arch. Des. 33 Bd . I. B, No. 419. Akte betr . Belehnung der Pleſſer mit

ihrer Herrſchaft. ( 1529 : Aufforderung von ſeiten Heſſens an die Pleſſer , ihr

Lehen neu zu muthen. )

3) Wencks Beweis a. a. 0. Seite 810 iſt nicht ſtichhaltig . Die Belehn

ung der Preſſer mit den Everſteinſchen Lehen geſchah bereits am 8. III, 1414.

(Tal. Or. Arch. Des. 810 No. 5. )

4) Havemann : Geſchichte der Lande Braunſchweig Lüneburg (1853)

Bd. I. S. 685 .
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.

von Braunſchweig und ſeines Sohnes Friedrich ? ) . Das pleſſiſche

Gebiet wurde ſchwer von den Göttingern heimgeſucht; endlich

Sommer 1467 erfolgte der Friede ?). - Wie angeſehen die

Stellung der Pleſſer bei Herzog Wilhelm war, kann man daraus

erſehen, daß ſie 1474, 1478, 1484 in ſeinem Namen im Lande

Göttingen Landtage ausſchrieben %).

Nach Wilhelms Tode änderte ſich das. 1495 erfolgte die Erb

teilung zwiſchen den Söhnen Wilhelms : Heinrich und Erich. Lep

terer erhielt das Fürſtentum Göttingen. Er war ein unruhiger,

kampfluſtiger Herr ; ſein Kanzler übte bald unheilvollen Einfluß

auf ihn. Man faßte den Plan, Teile der Herrſchaft Pleſſe zu er

werben. Als Vorwand dienten vermeintliche Anſprüche auf das

Dorf Bovenden 4).

Die Herren von Pleſſe (Gottſchalk und Dietrich ) erhoben Klage

bei der Landſchaft in Göttingen gegen den Herzog ). Natürlich

widerſekte ſich auch Landgraf Wilhelm der Beeinträchtigung ſeines

Lehnsmannes.

Erich kümmerte ſich nicht darum, ſondern entbot ſeine Unter

laſſen in voller Rüſtung nach Münden “) .

Jeßt zog der Landgraf im Bunde mit dem Markgrafen von

Bayreuth ins Feld. Um Pleſſe vor dem Herzog zu ſichern, nahm

er am Donnerstag nach septem fratrum ?) die Burg ein, nachdem

1) Cal. Or. Arch. Des. 81a No. 495. Fehdebrief Dietmar von Adeleb

ſens und Tiele haigemeiſters an die Herren von Pleſſe wegen ihres Anſchluſſes

an Herzog Wilhelm 1460. 9. I. a. a. 0. No. 539, 540, 540b, 541, 542 Fehde

briefe der benachbarten Dynaſten.

2) Havemann a. a . 0. Seite 689.

3) Archiv des hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen No. 252. 1474, 1478,

1484. Freilich nur Kopien.

4 ) 137+ hatte Otto Herzog zu Braunſchweig -Lüneburg Schloß Bodenden

mit dem Gerichte und mit ſeinen in dem Gerichtsbezirk wohnenden Leuten auf

6 Jahre an die Pleſſer verpfändet. (Cal. Or. Arch. Des. 31 preſſe No. 1 ; Sudens

dorf U. B. V. No. 44 ) Havemann : a . a. 0. Seite 756. Das Schloß wollte man

jekt einlöſen, um dabei Anſprüche auf das ganze Dorf 311 erheben.

5) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. B, No. 302 ; a . a. O. No. 304 enthält

die Klageſchrift ; a. a . 0. No. 308 werden die von Erich zugefügter Schäden

aufgezählt: er hat den pleſſern entriſſen 1. halsgericht über Hammenſtedt, 2 .

ein Drittel des Dorfes Hetjershauſen, 3. das Dorf Parenſen , 4. Schloß Glades

bed, 5. Bovenden , 6. Höckelheim .

6 ) Cal. Or. Arch. Des. 81 a No. 670b Aufforderung Herzogs Erichs an

Dietrich von Pleſje, ſich am 29. I. 1499 mit den Seinen vor Münden zu ſtellen .

7) 11. Juli ; Havemann a. a . 0. irrtümlich : 4. September .

2

1
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1

ihm Dietrich d. Pleſſe die Herrſchaft auf unbeſtimmte Zeit über

tragen hatte?) . Als Erſatz erhielt dieſer Schloß und Amt 3ieren

berg 2 ).

Ein großer Krieg drohte auszubrechen. Im lekten Augenblicke

gelang es dem Abte Hermann von Corven, die Gegner zu verſöh

nen . Er brachte am 17. V. 1500 eine vorläufige Einigung zu

Stande, der am 23. III. 1501 der Vertrag zu Nürnberg, wohin ſich

beide aus Anlaß des Reichstages begeben hatten, folgte 3) . Der 2.

Artikel desſelben , Bovenden betreffend, wurde noch 1501 voll

zogen ). Über den 3. Artikel entſtanden wieder Schwierigkeiten .

Herzog Erich ſollte erſt beweiſen , daß von Seiten der Herrſchaft und

Schloß Pleſſe Landſteuer gezahit ſei.

Der Zweck dabei war klar. Gelang dem Herzog der Nach

weis, ſo konnte er Anſprüche auf Landeshoheit über die ganze Herr

ſchaft pleſſe erheben.

Sofort begannen deshalb auf braunſchweigiſcher Seite Verſuche,

Landſteuer von der Herrſchaft zu erlangen5), um ſo den Beweis

1) Marburger Archiv : Urkunden derer von Pleſje No. 48 ( 1500. 13. I.)

Revers des Landgrafen zu Heſſen an Dietrich von Pleſſe , daß er ſich der ihm

von demſelben aufgetragenen Lehenſchaft und Obrigkeit der Herrſchaft pleſie

nach Ablauf der vertragsmäßigen Zeit nicht weiter annehmen wolle.

2) Wend a. a . 0. Seite 837 .

3 ) Cal. Or . Arch . Des . 31 pleſſe No. 10. Erich , Herzog zu Braunſchweigs

Lüneburg und Wilhelm , Landgraf zu Heſſen ſchließen miteinander folgenden

Vertrag ab : 1. Herzog Erich läßt zu gunſten des Landgrafen ſeine Forderung

auf Schloß und Herrſchaft fallen ; 2. Dietrich, Herr zu Pleſſe , erhält Macht, das

Schloß Bovenden vom Herzoge für die von ihm gezahlte Summe und den

Pfandſchilling zu erkaufen, dann es dem Herzoge aufzutragen und als Mann

lehen wieder zu empfangen , und tritt dem Herzog gleichzeitig ſeine Rechte an

Gladebeck ab ; Zum dritten , so durch uns Herzog Erichen usfundig gemacht

wurde, das unser Voreltern und wir, ehe und zuvorent und auch mitler Zeyt

und bisher das Slos Plesse mit der lehenschafft an die fursten von Hessen

erwachssen und komen sey, landsteuer von Plesse dem slosse und der her

schafft gnomen und entphangen haben , ſo ſollen die von Pleſſe auch ferner

zahlen. – Gedruckt beiWend a. a. 0. S.818 .

4 ) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd . I. Bi No. 307. Kopie Verkauf- und Be

lehnungsbriefes des Schloſſes Bovenden von Herzog Erich I. an Dietrich von

Plelſe. 3. XI. 1501.

5 ) Tal. Br. Arch. Des. 33 Bd. II. B, No. 1. Acta betreffend die von

Herzog Erich von der Herrſchaft Pleſſe beanſpruchte Landſteuer 1500— 1536 .

Cal. Or. Arch. Des. 81 a No. 704. Derhandlung über die Landſteuer der Herr

ſchaft Pleſſe 1511. Cal. Br. Arch . Des . 33 Bd . I. Bi No. 314 Aufforderung

Erichs I. an pleſie, beim Landtage zu erſcheinen . – Beſonders charakteriſtiſch

a

-

-
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wenigſtens für die Zeit nach 1500 zu erbringen. Dergeblich. Die

derich (III) hielt feſt an Heſſen ?) und verweigerte die Landſteuer

troß aller Drohungen Erichs 2) .

Endlich –- 1538 %) – gab Herzog Erich nach . Er verzichtete

darauf, den 1501 geforderten Beweis zu erbringen. Pleſſe zahlte

keine Landſteuern an Braunſchweig mehr, folgte aber wegen ſeiner

braunſchweigiſchen Lehengüter zu den Landtagen doch der herr

schaft plesse sonst an yrer freyheit unschedelich . Damit war

die Stellung der Herrſchaft Braunſchweig gegenüber feſtgelegt.

Spätere Derſuche von braunſchweigiſcher Seite 4) haben daran nichts

mehr ändern können.

Braunſchweig tritt ſo in der Folgezeit zurück . Sein Einfluß

auf die Pleſſer iſt ſtark im Schwinden . Waren früher die Pleſſer

i

1

1

a . a. 0. No. 309 : Acte betreffend Weigerung der edlen Herren von Pleſſe,

Landſteuer und niedere Pflichten dem Herzoge von Calenberg zu leiſten . Auf

die Klage Herzog Erichs erwidert Dietrich ( circa 1623 ) : dass die Herren zu

Plesse eyn frey eigen Herschafft, eher die forsten von Brunswig zu dem

Lande su Göttingen gekommen , und eher darnach bys an dyssen dag ge

habt und darvon nymande keynerleye pflich gestendich noch schuldich .

Ebenda Dietrich an den Landgrafen von Heſſen 1531 : und kan mich nicht

erynnern und keinswegs auch gestendig seyn, das meine Vorelteren und

ich dem fursten su Brunswigk von dem hause und herrschafft Plesse

ye dienstfolge oder Steuer geleistet, gegeben noch ausgerichtet haben oder

zu thune schuldig.

1) Tal. Br. Arch, Des. 33. Bd. I. B, No. 417. Die gemeinen Stände des

fürſtentums Heſſen an Dietrich von pleſſe 1509 : darumb wo e. g. willens ist

bey gedachter landschafft zu pleyben , 80 soll sie als ein verwanter uns

und gemeiner landtschaft in iuwern anliegenden geschefften ansichten

und, uffrichtigen handeln uf iuwer ansuchen mit rathe bystan und anderen

widderumb gutwillig und unverdrossen finden .

2) Marburger Archiv . Herren pon pleje. Volumen 1500/97 (meiſtens

Briefe) : Brief Dietrichs vom 14. I. 1504 an Landgraf Wilhelm über die Drohs

ungen Herzog Erichs.

3 ) Der Originalvertrag ſcheint nicht mehr vorhanden zu ſein . Folgende

gleichzeitige Kopieen oder Erwähnungen habe ich gefunden : Tal. Br. Arch .

Des. 33. Bd. II. B, No. 56, No. 1 ; a. a . 0. Bd. I. B, No. 413.

4) Cal. Br. Arch. Des. 33. Bd . I. B, No. 366. Acte betreffend Bes

ſchreibung der Edelherren zu Pleſſe zu Landtagen und Schaßungen Herzog Erichs

II. Dietrich IV. erſchien 1562 auf dem Landtage zu Pattenſen nur als Ire

f. g. (fürstliche Gnaden ) lehenmann und nit als ein landtsa88. (Brief an

ſeinen Kanzler Kurre ). Ebenſo verweigerte er 1562 den 32 Pfg. Scheffelschats

zu zahlen , da er tein eingesessener des Fürstentumbs ſei (ebenda). Cal. Br.

Arch. Des. 33 Bd. J. B , no . 395 werden Anſprüche auf Höckelheim abgewieſen .
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faſt in alle braunſchweigiſchen Kämpfe verwickelt worden, ſo tritt

jeßt das Gegenteil ein : der erneute enge Anſchluß an Heſſen be

wirkte, daß die Herren von Pleſſe von jeßt ab in alle Kämpfe

heſſens hineingezogen wurden.

Der Anſchluß an Heſſen hatte für die Pleſſer zur Folge, daß

ſie nach langer Zeit wieder an der Seite Philipps von Heſſen Be

teiligung an den Reichsangelegenheiten gewannen.

Philipp war einer der Hauptträger des Proteſtantismus. 1531

war der Schmalkaldiſche Bund gegründet. Die Seele des Bundes

war Philipp. Zwei Jahre ſpäter erfolgte die Zurückführung des

Herzogs Ulrich v. Würtemberg. Auch hier war Philipp die treibende

Kraft. Er führte 1533 in dem „Würtemberger Juge" den Herzog

in ſein Land zurück, das damit der Reformation gewonnen wurde.

An dieſem Zuge nahm auch Dietrich III. v . Pleſſe teil ' ) .

Bis 1540 folgte für die Herren v . Pleſſe eine Zeit der Ruhe.

Während dieſer Zeit ( 1536/37) wurde in der Herrſchaft die Refor

mation eingeführt ?) .

Dann aber wurde Dietrich IV. heftig in den Kampf gegen

Herzog Heinrich von Braunſchweig hineingeriſſen ). Heinrich war

ſeit 1538 (Nürnberger Bund) das Haupt der katholiſchen Partei in

Niederdeutſchland. Ende 1538 wurde ſein Sekretär von Heſſen ge

fangen , und ſeine Beſtrebungen ſo der proteſtantiſchen Union ver

raten .

1540 kam es zu offenem Bruch zwiſchen Heinrich und Braun

ſchweigt) und zu Anſchlägen auf Glieder der proteſtantiſchen Union ;

unter anderem auch auf die Herrſchaft Pleſſe ") .

1) Tal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. B2 No. 421. Briefe Philipps von Heſſen

an Dietrich von pleſſe. Am 24. III. 1533 fordert er ihn auf, bei Schmalkalden

zu ihm zu ſtoßen . a . a. O. No. 424 erkundigt ſich Philipp bei Dietrich von Pleſſe

nach ſeinem Pferdeverluſt im württemberger Juge (4. VI. 1634) .

2) Dgl. darüber das nächſte Kapitel.

3) für die Fehde überhaupt Vgl. Havemann a. a. O. Bd. II. Seite 235,

Rante : Deutſche Geſchichte im Zeitalter der Reformation 6 Bd. IV ., S. 199.

4) Havemann a. a. 0. S. 231.

5) Cal. Br. Arch. Des . 33. Bd. I. B, No. 336. Protokoll über die Vers

nehmung mehrerer Brandſtifter 1540. Sie bekennen : was die ursach sei, dass

man die stede so verbrennen solle, daruf sie beide gheanthwordt Herzog

Hinrich von Brunswik habe sie angeschickt, solche brandt aussurichten

uhm der evangelischen sache willen . Auch ſoll er Mörder für Dietrich IV.

gedungen haben.
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1542 brach offener Krieg zwiſchen den Schmalkaldnern und

Heinrich wegen ſeiner erneuten Übergriffe gegen die proteſtantiſchen

Städte Braunſchweig und Goslar aus. Auf Seiten der Schmalkald

ner war ?) auch Dietrich IV. von Pleſſe ?) . Erſt 1545 (Schlacht

bei Höckelheim ) wurde der Kampf beendet.

Als Erſaß für erlittene Verluſte erhielt Dietrich v. Pleſſe 1500

Caler 3) und die Lehen der 3 Brüder von Aſche 4) . Bis 1546

herrſchte frieden in der Herrſchaft, die Dietrich jetzt gemeinſam mit

einem Bruder Franz verwaltete 5) .

Da brachte der ſchmalkaldiſche Krieg Dietrich in die ſchwerſten

Bedrängniſſe. An der Seite ſeines Herrn nahm er am Kriege teil.

1547 erfolgte die Kataſtrophe bei Mühlberg, Johann Friedrich v .

Sachſen wurde gefangen. Auch Philipp geriet in die Gewalt des

Kaiſers. Er ging nach Halle und tat fußſällig Abbitte ; trok 3u

ſicherung freien Geleites wurde er aber in Haft behalten.

Bei dem Auftritt in Halle war auch Dietrich zugegen Ⓡ). Er

ging dann nach Caſſel und beſchwor die Tapitulation und Vertrags

1) 1543 war Dietrich als Geſandter helſens bei Herzog Moritz von

Sachſen. (Marburger Archiv Pleſſe Dolumen 1537—47).

2) Wenck a. a . O. at fälſchlich 1545. Ebenſo Cuno : Geſchichte der Burg

Plelſe, der an vielen Stellen Wenck einfach abſchreibt (3. B. Tuno, S. 34

Wenck Seite 853 ; Cuno Seite 40/41 = Wenck Seite 865 ).

3) Cal. Br. Arch . Des. 33 Bd . I. B No. 337 und Marburger Archiv :

pleſſe Volumen 1518-61. Dietrich hatte zuerſt im Dertrauen auf Philipp den

hof Schmetinghauſen befekt ( Brief Eliſabeths von Calenberg an Dietrich im Dez.

1542). Auf Dermittlung Bernhards von Mila (Brief desſelben vom 24. XI.

1548) ſollte Dietrich zwei Dörfer erhalten. Schließlich einigte man ſich auf 1500

Taler, die Dietrich 1546 erhielt (Quittung vom Sonntag Miſericordiae 1546 ).

4) Marburger Archiv : Urkunden derer von Pleſſe No. 54. Philipp von

Heſſen begnadet Dietrich zu Pleſſe für die im Kriegegegen Heinrich von Braun

ſchweig geleiſteten Dienſte mit den Lehengütern der drei Brüder von Aſche.

5) Cal. Or. Arch. Des . 81 c No. 48. Erbvertrag vom 21. IV. 1544. Es

erhält: Dietrich Haus und Herrſchaft Pleiſe mit den Dörfern, Dienſten , Pflichten,

Zinſen , Gefälle und aller Obrigkeit, Franz Haus Radolfshauſen (von Dietrich

III. 1508 erbaut. Meier, Antiquitates Plessenses Seite 270/280.) mit aller Ob

rigkeit ſamt den Dörfern Ebergößen, Landolfshauſen und Falkenhagen. Ge

meinſam iſt beiden die Einnahme aus dem Lehengelde, alle Schulden und alle
Dienſte.

6) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. B 9 No. 666a. Brief Dietrichs an Lands

graf Ludwig von Stolberg vom 4. III. 15 19 : das ich ein hessischer hoiff

diener mit zu Haall (Halle) bey des Landgrafen Fuesfall gestanden .

.
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artikel “ ) . Umſo mehr war er erſtaunt, als er vielleicht auf Be

treiben des Herzogs Heinrich d . J. ? ) - am 25. I. 1549 zur Rechtfer

tigung vor die kaiſerliche Tommiſſion nach Maſtricht geladen wurde ?).

Durch Vermittlung der Grafen v. Solms und von Stolberg

( Dietrich war Oheim des lekteren 4) ſcheint Dietrich der Strafe ent

gangen zu ſein“) .

Von nun an zog er ſich mehr und mehr zurück . Nur 1555 ging

er noch ein Mal nach Augsburg zum Reichstage 6) . In der Folge

zeit brachen wieder Fehden aus mit Northeim ?) , den von Harden

berg ) und den von Uslar ).

1) a. a . 0. Brief Dietrichs vom 4. II. 1549 (Konzept): bin auch folgens

als hofediener bei der keis. maj. Commissarien zu Cassel letztmals gewest

und gefunden de Capitulation und vertragsarticel horen lesen, deselben

auch angenom , daruf auch der keis. maj. pflicht und eidt gethan, dadurch

ich von denselben Commissarien damals auch zu gnaden uffgenomen .

2) Cal. Br. Arch. Des. 33. Bd . I. B, No. 666 b Lic . Johann Helfman

an Dietrich (circa 1549) : geschrieben wie des Hern Heinrichs Herzog zu

Braunschweigk und Luneburgk des Jungern Procurator, wider e . g.

annechst gemeltem Chammergericht in vermelten sachen , der verwerkten

Pen des Landfriedens . ernstlich anruffe und handle.

3) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. B, No. 666a. Die über Dietrich von

pleſſe ernannte Kaiſerliche Commiſſion wegen Teilnahme am ſchmalkaldiſchen

Kriege. Dietrich wurde zunächſt (25. I. 49.) nach Maastricht geladen. Er ent

ſchuldigte ſich mit leibs swachheit (11. II. 49. ) . Darauf wurde er am 1. III.

von Karl V. an deſſen hof (Brüſſel) zitiert, um ſich zu rechtfertigen, da er als

eyner aus unsern und des Reyches Freiherrn nicht in der heſſiſchen Kapitula

tion begriffen ſei . — Im ſelben Sinne auch das Schreiben des Hofrates Laufen in

Brüſſel an Reinhard von Solms. (Tal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. Bg No. 666.)

4) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. B, No. 666a Brief Ludwigs an ſeinen

Oheim Dietrich von Pleſle. 25. I. 1549.

5 ) a. a . O. Brief Dietrichs vom 14. III. 1549 an Reinhard von Solms ,

mit der Bitte, ſich für ihn beim Kaiſer zu verwenden . Ebenſo am 29. V. 49. an

Ludwig von Stolberg. Damit brechen die Akten leider ab. Von einer Be

ſtrafung Dietrichs berichten die Quellen dieſer Zeit nichts; daher iſt obenſtehen .

de Behauptung wohl ſicher richtig.

6) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. Az No. 214. Einnahmen und Ausgaben

des Friedrich Kuch während des Aufenthaltes der Herren von Pleſſe auf dem

Reichstage zu Augsburg ; bei der Unterfertigung des Abſchiedes findet man ſie

nicht mehr.

7) Cal. Br. Arch. Des . 33. Bd. I. Bg No. 627a. Befehdung Northeims

durch pleſſiſche Untertanen .

8) weil ſie den Zehnten von Geismar widerrechtlich okkupiert hatten ,

(Cal. Br. Arch . Des. 33 Bd . I. B4 No. 498)

9) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. By No. 516. Wegen Anmaßung eines

Holzgerichtes.
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1

Das Verhältnis zu Braunſchweig blieb der welfiſchen Anſprüche

auf Bovenden, Angerſtein, Hödelheim wegen, dauernd unfreunds

li ).

1567 traf Dietrich ein harter Schlag: ſein einziger Sohn Chris

ſtoph ſtarb ohne männliche Erben zu Radolfshauſen, das er ſeit

1559 inne hatte ). Eine neue Ehe Dietrichs blieb kinderlos )3.

Mit ſeinem Tode erloſch 1571 das Geſchlecht der Herren von Pleſſe.

Kapitel II.

Die Edelherren von plelle und das Reich.

§ 1. Die Hoheiten.

1

Es ſoll zunächſt eine Schilderung der Gerichtsverfaſſung der

herrſchaft im 16. Jahrhundert gegeben und dann verſucht werden,

dieſe in ihre Elemente zu zerlegen und die Entſtehung dieſer Ele

mente nachzuweiſen. Zu dieſem Zwecke mußten auch die Bußläße,

die eigentlich ja nichts mit der „Herrſchaft“ zu tun haben, zum Teil

mit angeführt werden 4 ).

1) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. B , No. 387. Schreiben Herzog Erichs

an Dietrich, die Leute in Bovenden und Angerſtein anzugeben, die ſein Gebot

überſchritten haben. - 1564 erhoben die Räte Herzog Erichs Widerſpruch gegen

die Einſeßung eines Amtmannes in Höckelheim . Dietrich antwortete energiſch

und wies das Anſinnen ab , da das Kloſter ihm allein unterſtände. (Cal. Br.

Arch . Des. 33 Bd. I. B, No. 393 und 395.) — Als Dietrich 1569 in Northeim

einen Lehenstag abhalten wollte, ward der Stadt vom Stadthalter Cangler

und Rethe zwischen Deister und Leine im Lande su Göttingen verboten

(bei 3000 Goldgulden Strafe ), den Lehenstag in ihren Mauern abhalten zu

laſſen.

2 ) Tal. Or. Arch. Des. 81 c No. 54. (6. X. 1559) . Vertrag zwiſchen

Dietrich und Chriſtoph von pleſie über Radolfshauſen . Dietrich behielt ſich die

Obrigkeit vor , Chriſtoph erhielt nur auf 6 Jahre die Nußnießung.

3) Wend a. a. 0. Seite 859.

4) Hauptquellen des folgenden ſind : Cal. Br. Arch . Des. 33 Bd. II. AL

No. 12 (zitiert als No. 12) und a . a. O. No. 2, das ein Auszug von No. 12 zu ſein

ſcheint. Ferner Tal. Br. Arch. Des . 33. Bd. II. A21 No. 1282 und Cal. Br. Arch .

Des. 33 Bd. I. Az No. 192 Gerichtsordnung (cf. Cuno a. a . 0. S. 41. ), zitiert

als No. 192.
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Die Herren von Pleſſe übten in ihrer Herrſchaft die hohe Ge

richtsbarkeit aus in Zivil- und peinlichen Sachen "). Zur Ausübung

dieſer Gerichtsbarkeit hielten ſie ſtets einen Richter, der ihnen mit

Eiden und Pflichten verwandt ) war.

Dem Richter wurden aus den Dorfſchaften der Herrſchaft in

verruchte, erwelte 3) alte Männer als Schöffen zugeordnet, die zwei

Jahre im Schöffenſtuhl fißen mußten ; nach Ablauf von 2 Jahren

wurde die Hälfte von ihnen entlaſſen.

Alle Jahr hielt man in jedem Quartal Rügegericht4) zu Nieder

Billingshauſen. An ſolchen Gerichten nahmen die Dorfſchaften im

Klei teil : Reyershauſen, Ober-Billingshauſen , Spambeck und Hol

zerode.

Einen Tag ſpäter wurde hinder dem Kloster Steina under der

Linden oder im Meygerhause5) Rügegericht gehalten . Hier erſchienen

die Einwohner des Kloſters Steina 6) und die des Dorfes Anger

ſtein und brachten ihre Rügen vor.

Einen ") Tag ſpäter wurde zu Bodenden Hohegericht gehalten ,

an dem die Schöffen einer jeden Dorfſchaft sampt den gerügten Pego

sonen erſcheinen mußten. Hier brachten die von Bovenden und Ed

digehauſen ihre Klage vor , und wurden volgents die Rügen , so in

den vorigen Gerichten einbracht, gerechtfertiget; und die von Bo

venden die gerügten Personen nach ihrer Überführung in Straf

erkennet, und was also erkennet worden , haben die Herren von

Plesse solche in ihrer Gnaden Namen volnziehen lassen ).

War das vorliegende material zu groß, ſo hielt man 14 Tage

ſpäter wieder ein Gericht ab ; und im Bedarfsfalle nach 14 Tagen

noch ein Gericht.

Es ſtand ferner einem jeden frei, hierüber, ob ers begehrt

Gericht zu keuffen, und seine Sachen daran zu rechtfertigen.

1) No. 12. In ihrem Gebiet haben die Herren von Plesse mit aller

hoch , ober, herlig und gerechtigkeit mit hohen und niederen Jagden, Ge

richten . . herbracht und in ihrem Gebrauch .

2 ) No. 12.

3) No. 192.

4) No. 192. No. 12 undeutlich .

5) No. 12.

6 ) Die pleſier hatten die Dogtei über Kloſter Steina von Mainz zu Lehen.

Cal. Or. Arch . Des. 81e . No. 6 vom 4. X. 1420 .

7) Von hier an No. 12 und No. 2 gleichlautend.

8) No. 12. No. 2 .
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Ferner hatte jeder das Recht, von dem Urteil an die Herren

von Pleſſe zu appellieren, falls der Wert des Streitobjektes 20

Gulden überſtieg. Der Appellant hatte 1) , so es ein Ordinari Ge

richt gewesen , 34 Margengroſchen zu bezahlen . Davon erhielten

die Herren von Pleſſe 12, der Schreiber 6, der Vogt und Landknecht

2 Groſchen) .

Von den Bußläßen ) intereſſiert in unſerem Zuſammenhange

nur, daß eine gemeine Blutrunst nach alt herkommen 60 Gött.

Schillinge koſtete : Item von einer feste (8. i . 4) wan einer einen

zu Mordt verwundet, und deswegen aus dem Gericht verfestet

oder verbannet und in ein Feste erkannt wird ), wan die über

Jemant erkandt wirdt, dauor ist von Alters die busse sechtzigk

gottingische schillinge.

Von der Beſoldung der Gerichtsperſonen iſt folgendes hervor

zuheben : falls der Richter ein Urteil verſiegelte, gebührten ihm

zwei Groſchen Siegelgeld. Bei Zeugenverhören unter Anweſenheit

von zwei Schöffen erhielt der Richter und jeder Schöffe für je einen

Zeugen einen Margengroſchen , der Schreiber zwei Fürſtengroſchen .

In dieſer Verfaſſung finden ſich folgende Elemente, die ſicher auf

alte gräfliche Rechte zurückweiſen. Zunächſt hatten die Herren von

Pleſſe die hohe Gerichtsbarkeit; allerdings könnte man verſucht ſein ,

dieſelbe aus alter Immunität des pleſſiſchen Gebietes, das ja urſprüng=

lich der Paderborner Kirche gehörte, abzuleiten. Ein entſcheidender

Grund ſpricht dagegen : wäre die hohe Gerichtsbarkeit wirklich aus

alter Immunität erwachſen, dann könnte ſie ſich nur auf das alte

Immunitätsgebiet beziehen. Tatſächlich übten aber die Pleſſer in

Nieder-Billingshauſen, das nicht zur Herrſchaft gehörte, Gerichts

barkeit aus.

Ferner ernennen die Pleſſer einen Richter. Dieſer Richter iſt

nun , - wie weiter unten gezeigt wird —, nichts anderes als der

1) No. 12 und No. 192.

2) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd . I. Az No. 178 Kopie Rechtſchreibens eines

plelliſchen Appellationsgerichtes zu Bovenden 1552. Danach nahm eine Appel.

lation folgenden Verlauf : Die Grumme (Appellantin ) appellierte an Dietrich

von Pleſſe als Oberrichter. Dieſer ſette einen Termin feſt, zu dem er Sachver

ſtändige lud. Die Klage der Grumme ward abgelehnt und wiederum an das

Gericht zu Bodenden zurückgewieſen zum entgiltigen Entſcheide. (die sache in

irem entlichen ustrage wiederumb deme gerihte zu Boventhen remittieret
und befolen .)

3 ) Nach No. 192.

4) Nach No. 12.
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alte Gograf ! Das Ernennungsrecht iſt ſicher aus einem Beſtätigungs

recht erwachſen. Dieſes Recht ſtand aber nur dem Grafen zu ?) .

Vielleicht weiſt auch Folgendes auf altes Grafenrecht zurück.

Der pleſſiſche Richter erkennt bei einer gemeinen Blutrunsta) auf

60 Schillinge Buße. Es liegt nahe, hier an den alten Königsbann

don 60 Schillingen zu denken , der gerade den ſächſiſchen Grafen

faſt allgemein für causoe maiores :) übertragen wurde.

Das ſind die Spuren urſprünglich gräflicher Rechte. Ihre Ent

ſtehung ſoll weiter unten unterſucht werden. Wir wenden uns nun

wieder der eben geſchilderten Gerichtsverfaſſung zu, um ſie in ihrer

Beziehung zum Zentgericht (oder, was dasſelbe iſt : Gogericht) zu

unterſuchen .

Dazu wird es gut ſein , ganz kurz auf die Gogerichte, ſoweit ſie

in dieſem Zuſammenhang in Betracht kommen, einzugehen “). An

der Spiße des 60 ſtand der Oograf. Sein Gericht war das „ hoch

gericht“ 5). In ihm hatten die Schöffen aller Gemeinden zu erſchei

nen und die Rügen ihrer Dörfer vorzubringen).

Dem Gografen zur Seite ſtanden urſprünglich ſtändige Genoj

ſen ; gewöhnlich waren es zwei . Sie hießen Schreiber. Außerdem

hatte der Graf Beiſiger, aus denen ſich im Laufe des 14. und 15.

Jahrhunderts die – gewöhnlich von ihren Dörfern erwählten ?) -

Schöffen entwickelten . Dieſe hatten oft noch erheblichen Anteil an

den Gerichtsgefällen ).

Man vergleiche damit die pleſſiſche Gerichtsverfaſſung. Der

pleſſiſche Richter hielt zu Bovenden hohegericht“ . Hier hatten die

Schöffen aller Dörfer zu erſcheinen ; ebenſo wurden hier alle Rügen

erledigt. Bei allen gekauften Gerichten oder Zeugenverhören hatten

die beteiligten Schöffen Anteil am Gerichtsgefälle. Die Schöffen ſind

erwählte Schöffen.

1) Siehe 6. Schmidt: Das Herzogtum Würzburg, Göttinger Diſſertation

1912, Seite 73.

2 ) No. 12.

3) Brunner : Grundzüge, Seite 63.

4) Grundlage des folgenden : J. Schmiß, Die Gogerichte in Weſtfalen.

Diss. Münſter 1901. Stüve : Gogerichte und die oben zitierte Diss. von 6.

Schmidt, Göttingen 1912.

5) a . a. 0. Schmiş, S. 25.

6) a. a . 0. Schmit, s . 29, Schmidt, S. 18 .

7) a. a. O. Schmidt, S. 18,

8 ) a. a. 0. Schmidt, S. 18.
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Größer kann die Ähnlichkeit kaum ſein . Ganz ohne Zweifel

haben wir hier ein altes Gogericht, deſſen Malſtätte in Bovenden

lag. Wie weit ſich nun dieſer Gobezirk erſtreckte, iſt bei dem Fehlen

jeder genaueren Nachricht nicht mehr zu ſagen ).

Es bleibt noch die Frage zu beantworten : wie erlangten die

Pleſſer gräfliche Rechte, und wie kamen ſie in den Beſitz dieſes Go

gerichtes (oder doch wenigſtens von Teilen desſelben) ?

für die Beantwortung der erſten Frage liefert eine Urkunde

des Biſchofs Adelog von Hildesheim Anhaltspunkte. In dieſer un

zweifelhaft echten Urkundea) vom Jahre 1183 erſcheint als Zeuge
comes Bernardus de Plesse.

Wie iſt der Titel comes hier zu erklären ? Am nächſten liegt

folgende Vermutung. Nach Heinrich d. Löwen Sturze fehlte 1180

in Sachſen jede obrigkeitliche Gewalt. Der Ascanier Bernhard hatte

längſt die Mittel nicht, ſeine Rechte durchzuſeßen. Zu dieſen Rechten

gehörten auch die Belegung des Grafengerichtes auf dem Leineberge

bei Göttingen .

Es iſt nun ſehr wahrſcheinlich, daß die Pleſſer ſich nach 1180

in den Beſit dieſes Grafengerichtes ſekten, oder doch zum mindeſten

ſich in ſeinem Bereiche Grafenrechte anmaßten. Als Rechtsgrund

konnte ihnen dabei ihre - freilich zweifelhafte 3) Derwandtſchaft

mit den Reinhäuſern , den älteſten Grafen des Gerichtes 4) dienen.

Mit dem erneuten Dordringen der Welfen in dieſem Gebiete

wichen die pleſſiſchen Grafenrechte und beſchränkten ſich ſchließlich

auf das pleſſiſche Eigengebiet,das ſo von der Grafengerichtsbarkeit

am Leineberge erimiert blieb : die Wurzel der pleſſiſchen Unmittel

barkeit !

Das Grafenrecht gab aber den Pleſſern die Macht, den 60

grafen zu Bodenden zu beſtätigen 5). Verſtärkt wurde der Anſpruch

der Pleſſer auf die Gografſchaft noch dadurch, daß der Gerichtsort

des 60 (Bovenden) in ihrem Beſik war und ihre Herrſchaft einen

großen Teil des 60 ausmachte.

1) a. a. 0. Stüde, S. 18

2) Urkundenbuch Hildesheim Bd. I. No. 422 .

3 ) Wenck a. a , 0), S. 752.

4) Wenck a. a. 0. S. 826.

5) Schmidt a. a . 0. S. 73.
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Aus dem Beſtätigungsrecht der Pleſſer entwickelte ſich - wie

auch ſonſt häufig in dieſer Gegend 1) - das Ernennungsrecht. Das

mit war die Gografſchaft pleſſiſches Eigen geworden. Wann dieſe

Umwandlung eintrat, iſt bei dem Fehlen aller Urkunden nicht mehr

feſtzuſtellen .

mit dieſer Umwandlung des Beſtätigungsrechtes in das Ernen

nungsrecht vollzog ſich noch ein gleichlaufender Vorgang : die Über

tragung der gräflichen Rechte der Pleſſer auf den von ihnen beſtellten

Richter. Im 16. Jahrhundert iſt der Vorgang vollendet : der Richter

hat die hohe und niedere Gerichtsgewalt erhalten ): auch sollen

vor dissem unserm Richter alle Richtliche sachen, burgklich oder

Peinlich, Anfenglich geclagt vorgepracht werden . Dielleicht rich

tete er auch unter dem alten Königsbann von 60 Schillingen.

Faſſen wir die Ergebniſſe kurz zuſammen, ſo ergibt ſich fol

gendes : nach 1180 ſind die Pleſſer in den Beſik von Grafentitel- und

Rechten gelangt, die ſie dazu brachten , den Gografen der in ihrer

Herrſchaft gelegenen Goſtätte Bovenden zunächſt zu beſtätigen, dann

zu ernennen. Sie hielten auch bei der Rückkehr der Welfen ihre

Gerichtshoheit, wenigſtens in der eigenen Grundherrſchaft, aufrecht

und hüteten ſich , für ihre Perſon (vielleicht als einzig übrig geblie

bene edelfreie Familie) das alte Gericht zu ſuchen.

Der Gerichtshoheit gegenüber treten die anderen Hoheiten der

Herren von Pleſſe ganz zurück . Sie hatten ) den Wildbann und

die Fiſcherei in ihrer Herrſchaft. Wahrſcheinlich beſaßen die pleſſer

auch den Forſtbann “). Auf welche Weiſe ſie in ihren Beſik gelang

ten, iſt unklar. Wahrſcheinlich behaupteten ſie wiederum für den

Bereich ihrer Herrſchaft dieſe Hoheiten durch Ausſchluß Dritter.

Praktiſche Bedeutung für die Pleſſer hatten von den von an

deren Fürſten zu Lehen gehenden Hoheiten nur zwei : der Zoll zu

Angerſtein, der von Braunſchweig zu Lehen ging, und die Vogtei

1) Stüve a. a. 0. S. 74.

2) Tal. Br. Arch. Des. 33 Bd . I. No. 192.

3) a. a. 0. No. 12.

4) Cal. Br. Arch . Des. 33 Bd. I. B, No. 516. Brief Dietrichs von plelſe

an die von Uslar wegen Anmaßung des Holzgerichtes (Leider wird aber nicht

erwähnt, wo die von Uslar fich das Holzgericht anmaßten. Ebenſo iſt die Aus

dehnung des Waldforſtes aus den altenKarten nicht mehr feſtzuſtellen ).

1913 22
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über das Kloſter Steina ) . Die anderen zu Lehen gehenden Ho

heiten (3. B. Gericht auf dem Markte zu Dransfeld) waren von den

pleſſern weiterverliehen. Dadurch waren dieſe Hoheiten ihrer Ders

fügung ganz entzogen ; von einer Ausübung dieſer Hoheiten durch

die pleſſer iſt keine Rede mehr.

§ 2. Die Reichsunmittelbarkeit. Stellung zur Reformation.

Grundlage der pleſſiſchen Reichsunmittelbarkeit ſcheinen die

gräflichen Rechte zu ſein , die ſich die Pleſſer nach 1180 angemaßt

hatten, und der Erwerb von Gogericht und Bannengewalt auf

dieſem oder auf anderem Wege “) . Dies Verhältnis blieb von

ſeiten der Welfen bis 1500 unangefochten . Von 1501 bis 1538

erfolgten von welfiſcher Seite Der uche, die Herrſchaft der welfiſchen

Landeshoheit zu unterwerfen . Den Anlaß dazu gab der dritte

Artikel des Nürnberger Vertrages 3) , laut dem ſich herzog Erich

verpflichtete, nachzuweiſen, daß er von der Herrſchaft Pleſſe Lands

ſteuer empfangen habe . Der Zweck des Artikels iſt ganz klar.

Gelang der Nachweis, ſo war damit auch erwieſen , daß die Herr

ſchaft Pleſſe nicht unmittelbar war, ſondern der welfiſchen Landes

hoheit unterſtand.

Der Nachweis mißlang völlig 4) für die Zeit vor 1501. Eben

ſowenig vermochten aber die Braunſchweiger nach 1501 Landſteuern

von der Herrſchaft zu erlangen.

1538 erfolgte der Verzicht Erichs. Er ließ ſeine Anſprüche auf

Landeshoheit über die Herrſchaft Plejſe fallen , und es ward feſtge

ſetzt "), dass ein Herr zu Pless von wegen der Güther, so er von

uns Herzog Erichen zu Lehen traeget, zum Landtage folgen

möge, doch der Herrschafft Pless in ihrer Freyheit sonst un

schadlich .

Damit war die Unmittelbarkeit der Herrſchaft von braun

ſchweigiſcher Seite anerkannt. Der Herr von Pleſſe erſchien von

1) Urſprünglich hatten die plelſer mehrere Dogteien beſeſſen (Vor allem

über Catlenburg . Wend a. a. 0 Seite 774 ). Sie waren im Lauf der Zeit aber

alle bis auf die über Kloſter Steina verkauft.

2 ) Vgl.. Kapitel II, § 1 .

3) über die Vorgeſchichte dieſes Dertrages vgl. Kapitel I, 8 2.

4) Näheres darüber Kapitel I.

5) Näheres darüber Kapitel I ; Meier : Origines Plessenses. S. 73.
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.

nun an auf den Landtagen, aber nur als Ihref. g. lehenmann und

nit als ein landtsass ' ) ; alle anderen braunſchweigiſchen Anſprüche

wurden abgewieſen ?).

Seit 1471 erſcheinen die Pleſſer in der Reichsmatrikel. 1471

wurden ſie auf 2 Mann zu Roß und vier Mann zu Fuß ange

ſchlagen).

Von 1520 an wurden ſie auf i Mann zu Roß veranſchlagt4).

Sonderbar iſt nun, daß die Reichsunmittelbarkeit und Reichs

ſtandſchaft ") der Pleſſer beſtand , ohne daß dieſe im Beſik von

Reichslehen geweſen wären. Jedenfalls iſt das Letztere höchſt wahrs

ſcheinlich . Dietrich IV. ſagt 1564 einmal ausdrücklich 5*) , dass die

herren zu Plesse ihre hohe obrigkeit und regalien von weiland

röm . Kaisern . . entphangen haben und tragen sollen, davon

finden sie in ihren Registern gar keine antzeige.

Auch in den pleſſiſchen Lehnsregiſtern finden ſich keine Reichslehen.

Übrigens ſind die Fälle von Reichsunmittelbarkeit bei Fehlen

von Reichslehen durchaus nicht ſo ſelten “) . Erſchienen doch auch

landſäſſige Städte im Reichstage ! An der Reichsunmittelbarkeit der

pleſſer iſt jedenfalls nicht zu zweifeln. Seit 1521 war ihre Herr

ſchaft zum oberrheiniſchen Kreis gezogen ; ſie hatten fortan Siß und

Stimme auf den oberrheiniichen Kreistagen ?) .

Da in dieſen Zeiten faſt auf jedem Reichstage Türkenhilfen ,

Römermonate, Gelder zur Erhaltung des Kammergerichtes bewilligt

wurden, ſo hatten die Herren von Pleſſe ihre Reichsunmittelbarkeit

teuer genug zu bezahlen 8) . Kein Wunder, daß Dietrich IV. 1569

1) Cal. Br . Arch. Def . 33 Bd. I. B, No. 366. Brief Dietrichs von Pleſſe

über ſein Derhalten auf dem Landtage zu Pattenſen ( 1562 ) an Heinrich Kurre

2) Cal. Br. Arch . Des. 33 Bd. I. B, No. 395, 366.

3 ) Neue und vollſtändige Sammlung der Reichsabſchiede. 1747. Bd. I.

Seite 242.

4) Deutſche Reichstagsacten , jüngere Reihe, Bd . II, S. 437.

5) cf. Günther Schmidt a. a. 0. Seite 112. Reichsſtandſchaft war auch

möglich, wenn der Inhaber Untertan ſeines Landesherren war. Das waren

aber die pleſſer, wie eben gezeigt, nicht.

5a) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. B, No. 664.

cf. 6. Schmidt a. a. O. , S. 110.

7) Wenck a. a. 0. Seite 828 ; Meiners a. a. 0. Seite 341 .

8) Cal Br. Arch. Des. 33 Bd. I. B, No. 670 Derzeichnis der erlegten

Türkenſteuer. 1568. Weil nuhn ao. 66 widderumb binnen Augspurgk ein

Reichs tagk gehalten worden, Ist vom Reiche vermuge des Mundats, oder

1

1

1

22 *
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ärgerlich ſchrieb ?) : das die Herren von Ples in des reiches Ma

tricul neben anderen Stenden und Stätten des Reichs vertzeich

net, solches konte sein , sie aber haben dessen kein sonder wissens

gehapt, ohne dass sie es bey newlichen Jahren aus den forde

rung, 80 koys. fiscal gegen sie vorgenommen , erfaren . Dazu

kam der Prozeß vor dem Reichskammergericht ?) 1549 wegen

Landfriedensbruch und Streitigkeiten mit dem mainziſchen Amtmann

des Eichsfeldes, als die Pleſſer vom Kloſter Steina Steuern for

derten ).

Die Verſuche der pleſſer, nachzuweiſen 4) , daß ſie nicht Reichs

ſreiherrn wären , ſondern heſſiſche Daſallen, ſind deshalb ſehr wohl

zu verſtehen . Sie waren aber alle vergeblich. Es ergibt ſich alſo

der ſonderbare Juſtand, daß die Pleſſer unzweifelhaft reichsunmit

telbar waren, es ſelber aber heftig beſtritten. Sie waren ſo zu ſagen

wider Willen reichsunmittelbar und reichsſtändiſch.

Die Stellung der Pleſſer zur Reformation und die Einführung

derſelben in ihre Herrſchaft wird aus folgendem Grunde erſt hier

(und nicht ſchon im vorigen Kapitel) behandelt : die Einführung der

Reformation war nur Reichsunmittelbaren möglich ). Es mußte

alſo die Reichsunmittelbarkeit der pleſſer nachgewieſen werden ; das

durch erſt wird es verſtändlich, daß ſie aus eigener Machtbefugnis

in ihrer Herrſchaft reformieren konnten.

Die erſten Eindrücke von Luther und ſeiner Lehre kann Diet

rich III. von Pleſſe 1521 auf dem Reichstage zu Worms empfangen

reichsabschieds der Romzugk ( : da ehr zuvohr uf 6 Monat ist gewilliget

gewest :) uf achte Monatt sechs mal gewilliget worden ; tregt in Sma 576

furstengulden . Cal. Br. Arch . Des 33 Bd . I. B, No. 661 a.: 1542 ergab

die Türkenſteuer 382 fl.; 1558 219 gldn. Daß die Herren von pleſie ihre

Steuern nicht allzu raſch bezahlten , beweiſen die vielen Mahnungen, die an

ſie ergingen. So 3. B. Cal. Br. Arch. Des . 33. Bd. I. B, No. 662 Aufforderung,

die Türkenhilfe zu bezahlen de anno 1543 ; a. a. 0. No. 664 Mandat vom 7 .

XII. 1552. u. l. f.

1) Cal. Br. Arch. Des. 33 Bd. I. B, No. 661.

2 ) Vgl. Kapitel I. $ 2.

3) Cal. Br. Arch . Des. 33 Bd. I. B: No. 450a und a. a. 0. Au No. 285 .

4 ) Cal. Br Arch. Des . 33 Bd. I. B, No. 664, a. a . 0, No. 666a. etc.

5) Der Reichstagsabſchied von Spener 1526 ſtellte den Ständen frei, ſich

ſo zu verhalten, wie es ein jeder vor Gott und Kaiſer zu verantworten gedenkt.
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haben, an dem er im Gefolge Landgraf Philipps von Heſſen teil

nahm ") . Welchen Eindruck Luther auf ihn machte, iſt unbekannt.

Bis 1536 verhielt ſich Dietrich der neuen Lehre gegenüber zögernd.

In dieſem Jahre ſeßen die Bemühungen Dietrichs (IV) 2) um die

Einführung der lutheriſchen Lehre in der Herrſchaft Pleſſe ein, nach

dem die neue Lehre ſchon längſt in der Umgegend gepredigt war3).

Er hatte wohl aus Vorſicht ſo lange gezögert ; war doch Herzog

Erich, deſſen Gebiet ſeine Herrſchaft umſchloß, katholiſch geblieben .

Jeßt – 15364) – wandte er ſich an Philipp von Heſſen mit der

Bitte 5 ) , ihm den Peter Wertheim zur Einführnng der Reformation

in ſeiner Herrſchaft zu überſenden . Philipp entſprach der Bitte.

Wertheim war Zwinglianer und ſuchte in dieſem Sinne zu re

formieren. Darüber ſtiegen Dietrich III. Bedenken auf. Er wandte

fich am 28. XII. 1536 an Luther 6) mit der Frage, ob der Peter

Wertheim das rechte Evangelium predige ; auch wünſche er zu wiſſen ,

was er mit den beiden ihm unterſtellten Klöſtern Steina und Hödels

heim tun ſollte. Am 19. I. 1537 antwortete ihm Luther. Er meinte,

dass der Petrus Wertheim fast schone wordt vorgibt, aber von der

tauffe, sacrament und dem wort des Evangelii helt er nicht

recht, das zeigen seine eigene rede, da er spricht, die wortt im

sacrament, Demonstrant tantum non faciunt, quod demon

strant ?) und andere meher, die nicht gut sindt. Die Mönche

1) Deutſche Reichstagsacten , jüngere Reihe, Bd. II. Inhaltsverzeichnis

und Seite 437.

2 ) Nicht Diederichs III. Siehe den Briefwechſel mit Luther im Anhang.

3 ) cf. Wolf : Geſchichte des Peterſtiftes zu Nörten 1799, Seite 143.

Tuno : Die reformatoriſchen Gemeinden in der Herrſchaft Preſſe und des Amtes

Neuengleichen in Gegenwart und Dergangenheit ( 3ịchr. d. Geſ.f. niederſächſiſche

Kirchengeſchichte. 1897 S. 141. ) meint, Dietrich ſei vorher heimlich für die Res

formation durch Conrad Brecht gewonnen worden.

4) Nicht, wie Tuno meint, 1534. 1536 hat auch die Notiz in Cal. Br.

Arch. Des. 33 Bd . I. Az No. 212 über die Einführung der Reformation in pleſſe .

5) Cal. Br. Arch. Des . 33 Bd . II. B, No. 9.

6) Ich gebe den Briefwechſel im Anhang ganz. Er iſt leider nur in einer

Kopie des 16. Jahrh. vorhanden (Cal. Br. Arch . Des. 33 Bd . I. Bg No. 659a) .

Gleichzeitig mit ſeinem Brief überſandte Dietrich III . verſchiedene Bücher des

Peter Wertheim an Luther.

7) Wohl Fehler des Abſchreibers. Es muß heißen : Verba coenae de

monstrant quod est, sed non faciunt quod demonstrant.
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zu Stenei, ( Kloſter Steina) ſolle er in Frieden laſſen , ſie aber zwingen

den Predigſtuhl mit rechten Predigern zu verſorgen ' ) .

Dietrich hatte ſich auch an den Prediger Bronwek 2) zu Göt:

tingen gewandt. Die Auskunft desfelben war noch viel abfälliger

als Luthers (er nennt den Peter Wertheim einen Heuchler, der aus

Luthers Werken ſtiehlt ).

Die folge war, daß die Zwinglianiſche Richtung, die Wertheim

vertrat, von Dietrich abgelehnt wurde. Wertheim mußte die Herrs

ſchaft verlaſſen, in der von nun an bis 1614 die lutheriſche Richtung

herrſchte 3) .

Die Einführung der Reformation hatte noch eine intereſſante

Folge. Dietrich wurde mit den Reformationsplänen des Erzbiſchofs

von Köln (Hermann von Wied) bekannt4). Dieſe Pläne mißlangen

bekanntlich, aber der Brief des Erzbiſchofes an Dietrich iſt doch ein

bedeutſames Zeichen für das Anſehen , das Dietrich IV. unter den

proteſtantiſchen Ständen der Gegend genoß.

1

I.

1

Tal. Br. Arch. Def. 33 Bd. I. B. 9 , No. 659a. Copien.

Dietrich des Aelteren 5) von Plesse Anfrage an Luther über die

Rechtgläubigkeit des Peter Wertheim , sowie über die Haltung gegen

über den Klöstern Steina und Höckelheim 6) . Radolfshausen 1536.

Dez. 28.

Diederich der Elder, Herre zu Pleſſe .

Unſern günſtigen grueß und geneigten willen zuuor, wirdiger

und hochgelarter günſtiger lieber herre und Doctor, Der eddel und

Kloſter Hödelheim nahm Dietrich in weltliche Verwaltung, ließ aber

die klöſterliche Verfaſſung fortdauern. Wend a. a. 0. Seite 853.

2) Cal. Br. Arch. Des, 33 BS I. B, No. 659a.

3 ) 3ſchr. o. Gef für ndj . Kirchengeſchichte, Bd . II (1897) Seite 177 über

zwangsweiſe Einführung des calviniſtiſchen Bekenntniſſes in pleſſe 1607 und

1713.

4) Cal . Br. Arch. Des. 33 Bd . I. B, No. 431. Ich gebe den Brief im

Anhang vollſtändig.

5 ) In Cal. Br. Arch. Deſ. 33 Bd. I, B.9, No. 659 a ſteht – wohl aus Der

ſehen - Diederich des Jüngeren .

6 ) Der Briefwechſel iſt meines Wiſſens noch nicht gedrudt. In den Briefs

ſammlungen von de Wette, Enders, Kolde und Burkhard ſteht er nicht.
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.

wolgeborne Junker Dieterich der Junger auch Herre zu Pleſſe, unſer

freuntlicher lieber ſon , hat vergangen Oſtern, mit unſerem fonder

lichem wiſſen und willen Einen prediger aus dem lande und fürſten

thum Heſſen zu ſich auf unſer erbhaus Pleſſe (Petrus Wirthenius

genandt) gefordert und auffgenommen, der hat auch auf dem Hauſe

Plelſe und ennem unſer Dörffer die Zeitt her das Evangelium ge

prediget, der ſelbe hat uns auch ettliche bücher von mißbreuchen

und ſakramenten etc, Wie E. W. aus den ſelbigen , die wier E.

W. zu der behuf mit überſenden, ſehen werden, uns darmit zum

heilligen Evangelium zu fueren zugeſchrieben und behendigen laſſen,

die wier auch von qhme gnedigen und günſtigen zu leſen angenom

men , doch darinne unſers bedunkens gefunden, das ſein ſchreiben

und lerhe yn ettlichen artikeln mit der herrlichen Chriſtlichen und

wolbedachter confeſſion, Kay : Man : zu Augspurck übergeben, und

ſonſten auch mit ettlichen anderen Chriſtlichen Ordenungen und

buchern, von E. W. ausggangen, und nn ſonderheit von dem h .

Sacrament nicht gleich ſtimpt, das uns nicht ein wenig bekummert,

und beſorgen , daß wier mit dem unſerm inn anheben des heilligen

Evangeliums verwerret und verfuert (wie an vielen orthen ym

anfand geſchehen ) werden mochten. Dieweil wier nun zu E.

W. mher grundes und beſtendicheit der H. godtlichen ſchrifft, dan

zu allen anderen verſtehen , und auch darauf mit dem unſerm

woll verlaſſen dorffen , haben wier darumb von E. W. der larhe,

und wes wier uns dieſer hohen und wichtigen ſachen halten mochten,

bericht zu erfragen und zu nehemen, damit wier mit dem unſerm

verſorget, mitt hohem vleiſſe bedacht, derhalben E. W. mit allem

ernſte günſtiglich erforderen und Chriſtlich bitten, E. W. wollen uns

yn dieſer Göttlicher ſachen, E. W. Chriſtlichen und trewen Radt

gunſtiglich mittheilen und bey kegenwertigem unſerem geſchidtem

widerumb ſchrifftlich zuerkennen geben, Wes wier uns în ſolcher

Godtlichen und großen ſachen halten ſolten, dan wier wollten auch

den vorgenanthen Petrum Wirthenium , ſo er in der leere des heil

ligen Evangelii recht und beſtendig were (des wyr gruntlich keinen

derſtandt haben) , gerne haben und leiden . Iſt nicht unſer meinung

oder vornemen, die lere des h. Evangelii oder ander Chriſtliche orde

nung und Ceremonien vor die Bepſtiſchen mißbreuchen în unſer

herrſchafft nicht anzunehemen, Derhalben E. W.wollen ſich gunſtig

lich auf unſer billiche frage mit bredhen erzeigen, wollen wier uns

vorſehen und unſer lebenland mit den unſeren daruor dandbar

1
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ſein. Datum Radelpheshuſen unther unſerem Rinđpichier Donners

tag nach der geburt Chriſti unſers ſeheligmachers .

Anno 1537 (0. j . i .)

An Doctor Luther geſchrieben

Ingelegte Zedelen .

Auch lieber her Doctor, wier haben auch zwei arme kloſter în

linſer herrſchafft, das eine iſt ein geringe monch kloſter, das haben

wier von dem Churfürſten und erzbiſchoff zu meint zu lehen,

Steine genandt, das uns darinne keine veränderung zu machen mit

den Munchen , von hochgemelten Thurf : nicht gerne geſtadt wirdt,

doch haben die Munche pfarrecht, und die pfarleut, ſo darin gehoren,

ſein unſer erbunderſaſſen, und haben uber dieſe leute bot und verbot.

Das annder iſt ein Jungfrauwen kloſter genandt hokelheim,

daruber haben wier volkomen gewalt und macht, zu henſſen und

zu verbiethen, leitt aber mitten im fuerſtenthum Herzog Erichs von

Braunſchweig bey Northeim, wie E. W. das weiter aus dem bericht

unſers geſchidten vernehemen werden. Bitten gleichermas bericht,

wie wier uns darmit auch recht und Chriſtlich halten mochten, das

ſein wier zu beſchulden alzeit geneigt.

Martin Luther an Diederich von Plesse. 1537. Jan. 19.

Andtwordt Doctoris Martini Lutheri uf oben berurthe frage .

Gnad und friede, Wolgeborner her, auf E. G. ſchrifft iſt dies

mein andtwordt, daß der Petrus Wertheim faſt ſchone wordt vorgibt,

aber von der tauffe, ſacrament und dem wort des Euangelii helt

er nicht recht, das zeigen ſeine eigene rede, da er ſpricht die wort

im ſacrament, Demonstrant tantum , non faciunt quod demon

strant und andere meher, die nicht gut ſindt.

Der kloſter halben iſt das mein bedenken. E. G. ſou die Munche

laſſen im kloſter noch eine Zeit thun yhre weiſe, Aber weil ſie pfar

recht haben, ſollen ſie den predigtſtuel mit rechten predigern verſor

gen umb der pharleute willen , ſo unther E. G. ſißen ; wollen ſie das

nicht thun , ſo beſtellt E. G. felbeſt einen prediger, und henſt die

Munche ſtille ſchweigen . Denn pfarrer ſollen und ſindt ſchuldig, den

pfarleuten das rechte wort zu predigen, ſo es begeren, und ſie nicht
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zwingen zu falſcher lere. Viel meher mugen E. G. ſolches im Nonnen

kloſter vorſchaffen. hiermit gott bevolen.

Anno 1537.

Martinus Luther D.

Dem wolgebornem Herren , herrn Diederich dem elterm , Herrn

zu Pleſſe Meinem gnedig(em) herrn.

Die Briefe ſind nur in einer gleichzeitigen Copie erhalten, in

einem Briefe, den Diederich III. an den Edlen und wolgebornen

Junkern Dietrichen dem Jungern Herren zu Plesse unserm freunt

lichem lieben Sohn zu eigen handen ſchickte. Der beiliegende

Beſcheid des Predigers zu Göttingen , Bruno Bronwek, über Peter

Wertheim iſt ohne größeres Intereſſe.

II .

Tal. Br. Arch. Deſ. 33. Bd. I. B. 2, No. 431. Or.

Erzbischof Hermann von Cöln an den Edelherren zu Plesse.

Lädt ihn ein nach Northausen ') zu einer Besprechung wegen

vorzunehmender Christlicher Reformation. 1546. März 6 .

Herman von gots gnaden Erzbiſchof zu Tollen und Thurfurſt.

Wolgebornner Neve und lieber Belſunder. Nachdem uns und

den furnembſten von Grauen und herren unſers Dhom Capittels

und Erbftiffts dieſer Zeit etliche ſachen von wegen unſer vorgeno

mener Chriſtlicher Reformation, welche, wie ein jeder verſtendiger

leichtlich abzunemen, wo dem mit zeitigen rath nit furkommen, zu

vertruckung und entlicher usſchließung euwer und euwer nachko

men von dieſem Erßſtifft widder gott ehr recht und alle billicheit

zugegena) ge . . . .. iben werden ..... zuuor die ehr gottes .

und wie ..... mit allen uns Inen und unſerem Stiffte .. auch

allen gebornen Chur und furſten , graben und herren hoch und vil

gelegen . Und aber wir uns zu euch und andern , die mit uns eins

greflichen herkomens ſein, alles guten verſehen, ſo haben wir uns

furgenommen euch und andere nechſtgeſeſſene Graven und herren uf

1) Im Regiſter Northeim .

2) Die punktierten Stellen ſind vermodert und unlesbar.



340

gelegene Zeit und malſtat zu beſchreiben, und euch und ine unſer

und der unſeren anliggen zuerkennen zu geben.

Und begeren demnach, ihr wollend in bedenkung hochwichs

tigkeit dieſes handels, und was euch und euwern nachkomen daran

mit gelegen , uf den erſten tag Martii fchirſt kunfftig gegen den

abendt zu Northauſen eigener perſon einkomen, geſtalt folgends

tags zu morgen unſer und der unſern auch euwer ſelbſt anliggende

beſchwerung von uns ſelbſt oder unſern darzu verordneten anzus

hoeren, darauf mit andern Grafen und herren zu underreden, und

uns in den lachen zum beſten bereitig und hulfflich zu ſein. Wie

wir dann nit zweiveln, ir an alle dem was zu furdern undt (zu) ")

Ehren gottes , pflanzung und er(haltung des) ") friddens ruheund einig

keit im vatterland derTeutſchen Nation , auch des greflichen ſtands

und beſchließlich zu zeitlicher und ewiger wolfart dienlich ſein mag,

uns des elwern halb nichts erwinden laſſen werden ; das wirdet

der almechtig reichlich belohenen, ſo wollen wir es auch mit allen

gnaden widder erkennen, Geben zu Buſthoven am VI. Februarii

Anno 46 .

III.

Cal. Br. Arch. Deſ. 33. Bd. I A 7, No. 231 .

Concept zu einer vor den Gerichten der Herrschaft Plesse

festgestellten Feldpolizeiordnung von der Hand des Kanzlers Kurre.

Gebot ſo heut, mitwochen nach vocem Jocunditatis, vor den

gerichten in der herrſchaft Pleſſe abgekummen bei peen wie folget :

1 ) feltſchaden. Wer in feldt ſchaden betretten wird und dar

uber gepfendt oder wer ihn den beweislich thut, ſoll m. g. h. (meinem

gnädigen Herren) 1 marck zur buſſe geben.

2) das geholt. wer in meines g. h. geholk grone holtz hawet one

porwiſſen ſeiner Gnaden oder der holkforſter und daruber gepfendt

oder betretten, ſoll i marck zur buſſe geben.

3) fruchtbeum . wer obs oder frucht beume verhaut oder usrodet

ſonder erleub (nis) , ſoll 3 ferdinge ?) zur buſſe geben.

1 ) Das Eingeklammerte iſt halb vermodert und nur ſehr ſchwer erkennbar

2) ,marck " iſt durchgeſtrichen .
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4) beuel de ordenunge zu thu (n ). wer uber m. g. H. ordenunge

in den dorffern mehr vie uf die weide treibt als drin bewilligt, ſoll

die buſſe geben, ſo in der ordenunge ' ) verzeichnet iſt.

5 ) Wer im felt vor dem lande oder wiſchen zeunet, das ?) man

pflecht graben zu halten, ſoll m. g . h . ein marck geben .

6) wer de bede, ſo von wege(n) m. g . h. durch den dogt oder

burmeiſter in den dorffern gethan worden , nit helt, ſoll zu m. g. h.

buſſe ſein nach gelegenheit der ſach (en ).

7) wer ein zeit gemeine kompt, wen man laden leſt oder durch

d(en) burgermeiſter uf den 3 (Tag) gefordert wirdt (und enheime

iſt) , der full 1 '/ ſchilling zur buſſe grben.

8 ) fette rinder. Wer fette rinder kelber oder kü zu ver

kaufen hat, ſoll m. g. h. den erſten Kauf anbiethen bei 1 marck .

9) ſpilen. Wer in den krugen ſpielt mit wurfeln oder karthen,

ſoll 1 marck zur buſſe geben, und wer es herbergt , ſoll 2 geben.

10 ) Wer die gepflanzten wenden, ſo m. g. h. vor den doiffern

zu ſeßen befohlen , abgehawet ..... oder ſchaden darahn thut, ſoll

m. g. h. ein fas Einbecks biers zur bulle geben.

1) Iſt nicht erhalten .

2 ) oder des" ?
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IV.

Stammtafel der Herren von Pleſſe .

Grundlage für die folgende Stammtafel bildet die Stammtafel

in Wencks Heſſiſcher Landesgeſchichte (Bd. II. p. 876). Daneben

ſind die Urkunden der Pleſſer benußt ; ferner ein Aufſatz von Grote

fend : Beiträge zur Geſchichte der hannoverſchen Klöſter der ehema:

ligen Mainzer Dioceſe ( 3ịchr. d. h. D. f. Ndj. 1858 S. 141 ff.) und

ein Aufſatz aus den Mitteilungen für Hildesheim und Goslar 1832 .

Eine auf dem hannoverſchen Archive ?) befindliche Stammtafel aus

dem XVI. J. übertrifft an fabelhaften Angaben über den Urſprung

der Pleſſer ſogar noch Leßner und iſt daher unbrauchbar).

1) Cal. Br. Arch. Def. 33 Bd. I. A No. 91 a . Zwei hidhr.: Konzept und

Reinſchrift; nach dem Tode Dietrichs IV. angefertigt, deſſen Kinder ſie ſchon

nicht einmal alle kennt. Sie läßt die Pleſſer von einem Boldewin von Schwan

ringen (geſt. 793 ) abſtammen .

2) In den Mitteilungen für Hildesheim d. 1832 S. 253f. wird eine Ur

kunde von 1363 mitgeteilt. Das anhängende Siegel hat die Umſchrift: S. IOH .

D. PLESSE PPOSITI (praepositi) ECCLE NORTHUN. Danach war

Johann v. Preſſe Probſt des Peterſtiftes in Nörten. Er könnte alſo nicht, wie

Wenck will, Stammdater der folgenden Pleſſer ſein. Dagegen ſpricht nun eine

Urkunde, die mir bei einer nochmaligen Durchſicht der hannoverſchen Urkunden

beſtände in die Hände fiel: Cal. Or. Arch. Def. 81 a No. 217 vom 20. II. 1401 , in

der Gottſchalk der Ältere, Gottſchalk der Jüngere und Johann, Edelherren zu

pleſſe, Vettern (Detter bedeutet im mhd und ſpäter noch : Datersbruder, cf.

Weigand : Deutſches WörterbuchBd. 115. Sp . 1172 ) des Ersteren , und Söhne

des seel. Edelherrn Johann zu Plesse, 110 Mark leihen. Erklären läßt ſich

der Widerſpruch - die Richtigkeit der in den Mitteilungen gebrachten Urkunde

porausgeſett ! – folgendermaßen : Hermann III hatte nicht (wie Wend meint)

2 Söhne, ſondern 3 : Herman (IV) , Gottſchalk (VI) und noch Johann. Dieſer

Johann wurde Probſt. Die in der Urkunde von 1401 erwähnten Johann und

Gottſchalk d. J. ſind dann - wie Wend richtig vermutet — Söhne Johanns,

der ein Sohn Gottſchalks V. war.

-

.

-
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Forſchungen zur Geſchichte Rainalds von Daniel

als Domherrn von Hildesheim .

Von Karl Schambach.

Zu den gewaltigſten Geſtalten, die der niederſächſiſche Volks

ſtamm unſerer vaterländiſchen Geſchichte geſchenkt hat, und zu den

gewaltigſten Geſtalten unſerer Geſchichte überhaupt gehört Rainald

von Daſſel, der Kanzler Kaiſer Friedrich Barbaroſſas inden Jahren

1156-1159 und dann nach des Kaiſers Wunſche Erzbiſchof von

Köln in den Jahren 1159–1167. Zwar iſt er keiner von den

Männern geweſen, die mit ihrer Lebensarbeit ein bleibendes Werk

geſchaffen haben und ſo noch nach ihrem Tode in den Zuſtänden

ſpäterer Zeiten lebendig fortwirken. Aber neben der Reihe dieſer

großen Männer ſteht die Reihe der anderen , die, wie ein Wallen

ſtein , ohne mit dem glücklichen Lohne des dauernden Erfolges ge

legnet zu ſein, fortleben durch die bloße Erinnerung an die Größe,

in der ſie ſich mit ihrem Wollen und Handeln ihren Zeitgenoſſen zur

Erſcheinung gebracht, und in die Reihe dieſer gehört Rainald hinein .

Sein Name iſt verknüpft mit einem denkwürdigen Verſuche

den einmal geſchehenen Lauf der Dinge zur Umkehr zu zwingen ;

es iſt der Verſuch Friedrich Barbaroſſas das Gebilde des heiligen

römiſchen Reiches deutſcher Nation, d. h. die Herrſchaft des deutſchen

Reiches über Ober- und Mittelitalien einſchließlich Roms, wie ſie

durch Kaiſer Otto den Großen, gleichviel, in welcher Abſicht, int

Jahre 962 ins Leben gerufen war, aber bei der Unnatürlichkeit

ihres Weſens nie wirkliche innere Kraft hatte gewinnen können und

dann ſeit den Tagen des ſogenannten Inveſtiturſtreites unter deſſen

zerſeßendem Einfluſſe faſt gänzlich wieder der Auflöſung verfallen

war, mit neuen Mitteln neu zu beleben . Man mag füglich auf ſich
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beruhen laſſen , in welchem Verhältniſſe der Urheberſchaft der Kaiſer

und ſein Ratgeber bei der Erſehung dieſes Zieles zu einander ges

ſtanden, und mag annehmen, daß ſie ſió hierin ſchlechthin mit gleic

chen Wünſchen und Geſinnungen zuſammengefunden. Unzweifelhaft

aber tritt aus den Quellen hervor, daß Rainald von Daſſel derjes

nige von beiden geweſen, der in den Kämpfen, die ſich um die Er

reichung dieſes Zieles entſpannen , je länger, je mehr ſeinen Willen

zu dem beherrſchenden machte, ſo daß dabei ſchließlich weniger der

Kaiſer ſelbſt denn er als die eigentliche Verkörperung des Kaiſer

tumes erſchien. Und wenn es in dieſen Kämpfen, in denen das

Kaiſertum nicht nur die oberitalieniſchen Städte mit ihrer friſch

emporblühenden Selbſtändigkeit, ſondern auch das ſich in ſeiner uni

verſalen Stellung bedroht fühlende Papſttum und mit ihm einen

großen Teil der algemeinen Kirche zum Gegner hatte, auf der kai

ſerlichen Seite zu einer ſo ungeheuren Maßregel kam, daß man eine

im Papſttum ſelber ausbrechende Spaltung nicht nur zu ſeinem Dor:

teile nußte, ſondern, das Ergebnis vorweggreifend, das einige Jahr

hunderte ſpäter erſt die Reformation wirklich zeitigte, ſogar ernſtlich

Miene machte ſie unter Anwendung des Gewiſſenszwanges durch

feierliche eidliche Feſtlegung des geſamten Reiches auf ihren Fort

beſtand zu einer immerwährenden Spaltung der ganzen Kirche aus

zuweiten, wie es auf dem berühmten Reichstage zu Würzburg an

Pfingſten des Jahres 1165 ) geſchah, ſo iſt inſonderheit dieſe Maße

regel als Ranalds eigenſtes Werk zu erkennen.

Das Kaiſertum ging nicht ſiegreich aus dieſen Kämpfen hervor.

Aber Er, der darin ſein größter Derfechter geweſen , Rainald von

Daſſel, war nachher dennoch nicht der Beſiegte. Denn als ſchließlich

zu Denedig im Jahre 1177 der Kaiſer demütig die Hand desjenigen

Papſtes küſſen mußte, den er zu Würzburg geſchworen hatte nie

und nimmermehr anzuerkennen, hatte Ihn ſchon vor einem Jahr

zehnt die verhä.ignisvolle Seuche des Jahres 1167, ,die, als der

rächende Finger Gottes betrachtet, den großen Wendepunkt in Fried

rich Barbaroſ as Leben bildete, ins frühe Grab geriſſen, und mag

man noch ſo ſehr geneigt ſein die Frage zu verneinen, ob es anders

gekommen wäre, wenn er am Leben geblieben wäre, es iſt uns nicht

gegeben, über ungeſchehene Dinge mit Sicherheit zu befinden . Gleich

wohl bleibt beſtehen : es ſcheiterte das Werk, an das Rainald ſeine

1

1 ) Vergl. unten S. 351 , Anm. 1 .
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ganze und außergewöhnliche Kraft gefekt hatte. Und hierin liegt

eine ergreifende Tragik.

Sie wird indes gemildert durch die Tatſache, daß die Nacht des

Mißerfolges nicht dermochte das helle Licht zu verſchlingen, das von

ſeiner einzigartigen Perſönlichkeit in ſeine Zeit hinaus trahlte. Noch

über die Weite der Jahrhunderte hinweg glänzt warm zu uns her

über die unvergleichliche Hingabe, mit der er der Sache ſeines kais

ſerlichen Herrn ged ent. Er hat ſie bewährt nicht nur in ſo ſchreck

haft kühnen und gefahrvollen Anſchlägen wie der Herbeiführung

der Würzburger Eide, ſondern auch in emſigen Bemühungen für

die Einrichtung der neuen italieniſchen Verwaltung, in der Übers

nahme ſchwieriger diplomatiſcher Sendungen zur Gewinnung der

höfe von Frankreich und England für den kaiſerlichen Papſt und

nicht minder auch in rühmlichen kriegeriſchen Heldentaten. Im Jahre

1158 überwältigte er vor Rovenna mit Otto von Wittelsbach zu

ſammen als kaiſerlicher Sendbote mit einer Handpol Reiter eine

vielfach überlegene Schar Ravennatiſcher Adliger, und im Jahre

1167 erfocht er noch wenige Wochen vor ſeinem Tode im Verein

mit Chriſtian von Mainz den glorreichen Sieg über die Römer bei

Tuskulum, den glänzendſten Sieg überhaupt, den die deutſchen

Waffen in den Tagen Friedrich Barbaroſſas auf italieniſchem Boden

erſtritten . So entzündet er noch jeßt durch ſein leuchtendes Bild in

empfänglichen Herzen das Feuer der Begeiſterung, und wer das ver

mag, der hat nicht umſonſt gelebt.

hier ſoll jeßt einiges Neue beigebracht werden über die An:

fänge ſeiner großen Laufbahn, die ſich eben auf dem Boden ſeiner

niederſächſiſchen Heimat bewegt haben. Sein Geſchlecht, das in den

Weſerbergen anſäſſig war, leitete ſich , wie ſchon vor Jahren ein

verdienſtvoller Forſcher, Koken, in dieſer Zeitſchrift glaubhaft ge

macht hat, unmittelbar von Otto von Northeim her ') . Er ſelbſt aber

begann ſeine Laufbahn im Domſtift von Hildesheim, und von ihm

als Hildesheimer Domherrn ſoll hier die Rede ſein. Gutem Derneh

men nach, und wie es an ſich nach der Sitte der Zeit auch wahr

ſcheinlich iſt, trat er noch als Unmündiger, d. h . als Scholar, in das Stift

ein. Im Jahre 1146 kommt er zuerſt urkundlich als Subdiakon

vor, und noch vor Ablauf der Dierzigerjahre erſcheint er auf dieſelbe

Weiſe als Propſt des Stiftes. Don dieſem ſeinem Aufſtiege zum

Propſte ſoll hier zuerſt gehandelt werden.

1) Daterländ. Arch. d. Hiſtor. Der. f. Niederſ. , Jg. 1840. S. 147-155.

1
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I.

Über den 3eitpunkt der Wahl Rainalds zum

Dompropſte.

Im Jahre 1896 iſt als Band 65 der „ Publikationen aus den

preußiſchen Staatsarchiven ", von K. Janicke herausgegeben, der

erſte Teil eines „ Urkundenbuches des Hochſtiftes Hildesheim" er

ſchienen. Seitdem iſt eine Angabe über Rainalds frühzeit in un

ſere hiſtoriſche Literatur eingedrungen, die unſer bisheriges dro

nologiſches Wiſſen über dieſe Zeit von Grund aus umzuſtürzen

ſcheint. Sie betrifft den Zeitpunkt des erſten urkundlichen Dorkom

mens Rainalds als Hildesheimer Dompropſtes. Hatte Rainalds

erſter Biograph, I. ficker, vor nunmehr ſechzig Jahren " ) feſtge

ſtellt, daß er zuerſt im Jahre 1146 als Subdiakon und dann 1149

erſtmals als Propſt des Hildesheimer Domkapitels vorkomme, und

hatte die Forſchung bis zum Erſcheinen des Urkundenbuches keinen

Anlaß gefunden an dieſen Angaben zu rütteln ?) , ſo wäre er nuns

mehr nach der neuerlichen Angabe, die ſich auf das Urkundenbuch

ſtüßt, auch ſchon in einer Urkunde von 1140 als Propſt anzutreffen) .

Und danach würde ſich die Gleichſeßung des Propſtes von 1149 mit

dem Subdiakon von 1146 nicht mehr aufrecht erhalten laſſen , es

1) 1850.

2) Zwar wäre ſchon ein Anlaß dageweſen ; denn die gedructe Urkunde,

auf die ſich Ficker hinſichtlich der zweiten Angabe beruft (Orig. Guelf. 3, 440

St. 3571 = Urkundenb. Nr. 264) , hat an der angeführten Stelle garnicht

die Jahreszahl 1149, ſondern eine andere, freilich falſche, nämlich 1151. Jedoch

wird die Angabe jeßt nachträglich gerechtfertigt durch eine andere Urkunde ,

nämlich Urkundenb. Nr. 253, datiert vom 10. Oktober 1149. Nr. 264 wird jet

allgemein ins Jahr 1150 gejekt (zu vgl. Bernhardi, Jahrbücher des deutſch.

Reiches unter Konrad III. , S. 842) .

3) Die Angabe findet ſich zuerſt in den „ Regeſten der Erzbiſchöfe von

Köln im Mittelalter“ (Bd. II, 1100-1205. Bearbeitet von R. Knipping. Bonn

1901 , Nr. 675). Don da aber iſt ſie in die „Jahrbücher des deutſch . Reiches

unter Friedrich I.“ von H. Simonsfeld (Bd . I , 1908, S. 424) übergegangen und

droht nun damit vorläufig einen geſicherten plaß im Beſtande unſeres Wiſſens

erlangt zu haben, wie ihre Wiederholung durch A. Hofmeiſter in ſeinem Stus

dien über Otto von Freiſing " (Neues Archiv . Bd. 37, S. 148) anzuzeigen ſcheint.1
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ſei denn, daß man zwei verſchiedene Pröpſte des Namens Rais

nald anſeken wollte. Dieſes Ergebnis iſt aber um ſo überraſchender,

als wiederum gerade auf Grund des Urkundenbuches vom Jahre

1149 an, wo wir mit Gewißheit den Daſſel als den Dompropſt por

uns ſehen, nicht nur der Subdiakon von 1146, ſondern überhaupt

jeder andere Domherr gleichen Namens bis zum Jahre 1208 hin

verſchwunden erſcheint.

Die ganze Sache iſt jedoch blinder Lärm. Zwar hat die Urs

kunde, auf die man ſich dabei bezieht "), wirklich die Jahreszahl

11402). Aber, wie ich im folgenden zeigen will, ſind wir in der

Lage in bündiger Form zu erweiſen, daß Rainald früheſtens um

die Wende des Jahres 1147 Propſt geworden ſein kann und mits

hin keine andere Wahl bleibt als jene Jahreszahl einfach für falſch

zu erklären.

Jenen Nachweis liefert uns Rainalds Vorgänger in der Prop

ſtei, der auch keine obſkure Perſönlichkeit war, wennſchon keine

don Rainalds Bedeutung und Rainalds Ruhme, und über den da :

her Zeugniſſe vorhanden ſind, die uns die Überlieferung von dem

Daſſeler ſelbſt hier in willkommener Weiſe ergänzen.

Dieſer Vorgänger Rainalds war Konrad, der gleichnamige

Halbbruder König Konrads III. aus dem Babenbergiſchen Hauſe,

der nachmalige Erzbiſchof von Salzburg. Er wurde nach dem Bericht

der Annales Palidenses ) im Jahre 1143 gewählt. Und wenn

ſchon an ſich kein Grund vorhanden iſt die Richtigkeit dieſer Nach

richt zu bezweifeln, ſo haben wir obendrein noch beſondere Zeug

niſſe, die ſie erhärten. Um nicht weiter davon zu reden, daß Kon

rad in ſeiner Eigenſchaft als Hildesheimer Dompropſt einmal auch

als Zeuge in einer Urkunde ſeines königlichen Bruders 4) genannt

wird, ſo kommt er doch einmal in ihr auch in einer im Urkundens

buche verzeichneten Hildesheimer Urkunde dor, nämlich in Nr. 276,

1

1) Nr. 222.

3) Im Urkundenbuche hat ſie im Text die 3ahl 1151 , während die Übers

ſchrift des Herausgebers auf 1140 lautet. Aber wie ſchon 0. Heinemann in ſei.

nen „ Nachträgenund Berichtigungen zu Janickes Urkundenbuch u. 1. w. " in

dieſer Zeitſchrift ( Jahrgang 1897, S. 91) bemerkt hat, und wie mir eine beſon

dere Anfrage, die ich noch ans Kgl. Staatsarchiv in Hannover deswegen ge

richtet, beſtätigt hat, iſt 1140 die Zahl des Originales, das 1151 des Teftes

mithin ein Druckfehler.

3) S. S. 16, 81 .

. ) St. 3530.

1913 23
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wo es an der Spiße der Zeugenreihe heißt : Conradus maior pre

positus frater Conradi regis “). Und wennſchon auch dieſe Ur

kunde hinſichtlich ihrer Datierung umſtritten iſt, da ſie die offen

kundig falſche Jahreszahl 1151 aufweiſt, ſo tut das doch dem Werte

dieſes Beleges an ſich keinen Abbruch . Es kann alſo nach dem

Zuſammentreffen dieſer verſchiedenen Zeugniſſea) keinem Zweifel

unterliegen, daß Konrad um die Mitte der Vierzigerjahre die Hil

desheimer Dompropſtei innegehabt, und damit iſt zunächſt ſchon

einmal erwieſen, daß es nicht angeht, ein Dorkummen Rainalds von

Daſſel als Dompropſtes ſchon im Jahre 1140 auf Grund der oben

erwähnten Urkunde anzunehmen.

Beiläufig ſei hierzu noch folgendes bemerkt. Es kann einen

im erſten Augenblick wunder nehmen und bedenklich ſtimmen, daß

Konrad nur ein einziges Mal in einer Hildesheimer Urkunde ers

ſcheint, wenn man hört oder ſelbſt ſieht, daß es in der Zeit, die für

ſeine Propſtſchaft in Betracht kommt, im allgemeinen keineswegs ſo

an Hildesheimer Urkunden mangelt, ſondern deren eine ganze

Reihe vorhanden ſind. Derjenige aber, der einigermaßen mit ſtif

tiſchen Verhältniſſen Beſcheid weiß, wird ſich auch alsbald wieder

don ſeiner Verwunderung erholen ; denn er wird ſich eben ſagen,

daß Konrad für die Hildesheimer ein ſogenannter nichtreſidierender

Propſt geweſen ſein wird, d. h. ein ſolcher Propſt, der nicht am

Plage reßhaft war, ſondern in Hauptſache nur die Einkünfte der

Pfründe bezog, und er wird damit ſein ſpärliches Dorkommen in

Hildesheimer Urkunden hinlänglich erklärt finden . Aus der gleichen

Erwägung heraus wird er es aber dann auch nicht weiter befremds

lich finden , wenn überhaupt die erſte ausdrückliche Bezeugung eines

Dompropſtes vor dem Beginne des fortlaufenden Auftretens Rais

nalds als ſolchen, d. h. vor dem Jahre 1149, von der obenerwähn

ten, das Jahr 1140 tragenden Urkunde abgeſehen, erſt wieder in

der Mitte der Dreißigerjahre, und zwar in einem Briefe Papſt

Innocenz' II. an Biſchof Bernhard I. aus den Jahren 1133–1136 %),

angetroffen wird. So iſt es nämlich der Fall, und dieſe große Lücke

in der fortlaufenden Bezeugung der Dompröpſte macht es auch als

1) Im Regiſter des Urkundenbuches (S. 764) iſt dieſer Konrad zu einem

ſonſt nirgends belegten Domdekan gemacht, ein ſeltſames Derſehen .

2) Es tritt zu ihnen dann noch ein weiteres hinzu, das ich aber hier noch

nicht mit anführe, weil ich es noch beſonders behandeln will. 3u vgl. Nr. II

dieſer Abhandlung.

3 ) Nr. 206 = J. W. 7739.

基

a

1

1

1
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lein erklärlich, wie man in Benußung der obenerwähnten Urkunde

Rainalds erſtes Auftreten als Dompropſt ſo fehlerhaft anſeßen

konnte.

Die Aufgabe, die ich mir hier geſtellt habe, beſteht aber nun

nicht lediglich in dem Nachweiſe, daß von Rainald von Daſſel als

Dompropſt ſchon im Jahre 1140 nicht die Rede ſeine könne, ſondern ,

darüber hinausgehend, will ich erweiſen, daß er früheſtens um die

Wende des Jahres 1147 Propſt geworden ſein kann, und zu dieſer

genaueren Darlegung gehe ich jeßt über.

Dabei ſchicke ich etwas voraus. In einer von den „Mitteilungen

des Inſtitutes für öſterreichiſche Geſchichtsforſchung " zum Drucke

angenommenen , bislang aber noch nicht veröffentlichten kleinen Ar.

beit, betitelt „ Beiträge zu den Regeſten Chriſtians von Mainz“ ,

habe ich ſchon einmal Gelegenheit gehabt daran zu erinnern, daß

wir für das Dorhandenſein eines nichtreſidierenden Propſtes unter

regelmäßigen Verhältniſſen ein ſehr ſchönes Kennzeichen haben .

Dieſes Kennzeichen iſt, daß das betreffende Stift dann in den Ur

kunden und beſonders in deren Zeugenreihen regelmäßig durch ſeis

nen Dekan an Stelle des Propſtes vertreten erſcheint. Und dieſes

Kennzeichen finden wir nun auch hier im Hildesheimer Urkundens

buche. 3war finden wir es hier auffallend wenig , ſofern wir es für

den ganzen bejagten Zeitraum von der Mitte der Dreißigerjahre

bis 1149, der die Lücke in der fortlaufenden Reihe der Pröpſte bil

det, erwarten . Dennoch finden wir es gerade für einen Teil der

Jahre, die wiederum von dieſem Zeitraume auf die Propſtſchaft

Konrads entfallen, nämlich für die Jahre 1146 und 1147, und

finden es da yanz unverkennbar. Von den 7 Biſchofsurkunden, die

wir für dieſe beiden Jahre im Urkundenbuche haben ), weiſen 4

das Kennzeichen auf, und die 3 übrigen können kein Gegengewicht

gegen ſie bilden, da zwei von ihnen ?) gar keine Zeugen haben und

die dritte ) , als nicht im Hildesheim ſelbſt, ſondern in Goslar aus

gefertigt, überhaupt beſondere Verhältniſſe zeigt “) . Wir könnten

alſo ſchon , wenn wir von jenen 4 mit dem Kennzeichen verſehenen

Urkunden diejenige nehmen würden, welche das ſpäteſte Datum

1) Nr. 239 – 246 exkluſive Nr. 244, die ein Brief iſt.

2) Nr. 240 und 246.

8) Nr. 245.

4) Die Goslarer geiſtlichen 3eugen gehen hier den Hildesheimer Dom

herren por, während dieſe fonſt umgekehrt allen anderen Dioceſangenoffen

vorgehen.

.

23 *
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C

trägt - und das iſt nr. 243 mit dem 13. Oktober 1147 - , mit

größter Wahrſcheinlichkeit eben dieſes ihr Datum als einen Zeit:

punkt hinſtellen, an dem Konrad noch im Beſiße der Propſtei war ,

und mithin als einen terminus post quem für die Wahl Rainalds

zum Propſte. Dabei bliebe nur noch der einzige Dorbehalt, daß es,

wenn ſchon unwahrſcheinlich, doch zunächſt noch nicht vollkommen

ausgeſchloſſen wäre, daß die Vertretung des nichtreſidierenden Prop

ſtes durch den Dekan, wie wir ſie hier vor uns ſehen, ſich vielleicht

ſchon nicht mehr auf Konrad, ſondern ſchon auf einen Nachfolger

don ihm bezöge, ſei es nun ſchon Rainald, der vielleicht durch ſeis

nen (bisher ja zeitlich noch nicht feſtgelegten ) Studienaufenthalt in

Frankreich anfänglich am Reſidieren verhindert worden wäre, oder

ſei es noch ein Dritter, der zwiſchen beiden die Propſtei erſt noch

innegehabt hätte.

Da aber verhilft uns nun eben zur vollen Sicherheit der dor :

erwähnte Umſtand, daß auch Konrad im Verlaufe ſeines Lebens

eine hervorragende Perſönlichkeit wurde, und daß infolgedeſſen

auch für ſein Leben die Nachrichten ziemlich reichlich fließen, und

zwar deſto reichlicher, je mehr es vorrückt. Und nicht nur, daß uns

dieſer Umſtand die Beſtätigung dafür liefert, daß jene Vertretung

fich tatſächlich auf Konrad bezieht, und daß wir mithin den 13.

Oktober 1147 wirklich als terminus post quem fürRainaldsWahl

anſprechen dürfen : er erſeßt uns obendrein dieſen terminus auch

noch durch einen beſſeren, d. h. ſpäteren.

Aus zahlreichen annaliſtiſchen Quellen ') erfahren wir nämlich,

daß Konrad zur Zeit des II. Kreuzzuges zum Biſchof von Paſſau

gewählt wurde, und es liegt auf der Hand, daß dieſe Rangerhöhung

es war, die für ihn den natürlichen Abſchluß ſeiner Propſtſchaft in

Hildesheim und an anderen Orten, wo er etwa ſonſt noch die gleiche

Würde innegehabt habe %), bildete. Wenn nun die Überlieferung

über dieſe ſeine Erhebung auf den Biſchofsſtuhl von Paſſau recht

günſtig wäre, ſo könnten wir mit ihrer Hülfe ſogar, ohne irgend

welcher Nachrichten von der Hildesheimer Seite her zu bedürfen ,

ganz genau den Tag beſtimmen, bis zu dem Konrad die Domprop

ſtei von Hildesheim innehatte ; denn es war Grundſaß, daß ein

Erwählter ſeine bisherigen Würden und Pfründen ſo lange behielt,

1) Jhre Zuſammenſtellung ſiehe man Bernhardi, Jahrbücher des d . Reiches

unter Konrad III., S. 727, Anm. 35.

2 ) Wir wiſſen es z. B. von Utrecht; zu vgl. Bernhardi a. a. 0.
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bis er die Biſchofsweihe empfangen hatte "). Wäre uns alſo der

Tag überliefert, an dem Konrad in Paſſau dieſe Weihe empfangen,

ſo könnten wir ganz genau ſagen : „An dieſem Tage wurde die

Dompropſtei in Hildesheim wieder frei“. So ſind wir nun längſt

nicht vom Glücke begünſtigt, die Überlieferung über die paſ

ſauer Erhebung iſt ſogar verhältnismäßig recht ungünſtig : es iſt

weder der Tag von Konrads Weihe noch der ſeiner Wahl noch

auch der ſeiner Inveſtitur überliefert, und entſprechend machen die

einzelnen Quellen ſogar hinſichtlich der Jahreszahl verſchiedene An=

gaben. Aber ein genaues Datum iſt uns doch überliefert: das iſt

das Tagesdatum für den Tod von Konrads Vorgänger auf dem

Paſſauer Biſchofsſtuhle, dem Biſchof Reginbert. Dieſes Tagesdatum

iſt der 10. November 2) . Eine Jahresangabe wird uns nirgends zu

ihm hinzugefügt. Dennoch aber kommt es uns zuſtatten ; denn eine

Quelle, die Annales Reicherspergenses, fügt uns doch zu ihm hins

zu, daß Reginbert als Teilnehmer an dem Kreuzzuge auf griechi

ſchem Boden geſtorben ſeis), und damit iſt uns dann nicht nur die

Beſtätigung gegeben, daß wir jene Vertretung, zuſammenhängend,

wie ſie ſcheint, auch voll und ganz auf Konrad zu beziehen haben und

folglich mit Recht jenen 13. Oktober 1147 als terminus post quem

für Rainalds Wahl zum Propſte anſprechen dürfen , ſondern wir

werden dadurch zugleich auch noch in die Lage gefeßt die untere

1) Es ſei mir geſtattet, auch an dieſer Stelle darauf hinzuweiſen (vgl.

Hampe, Deutſche Kaiſergeſchichte in der Zeit der Salier und Staufer 2. Leipzig,

1912, S. 151 , Anm. 1 ) , daß es mir mit der Berückſichtigung dieſes Grundlages

gelungen iſt, das größte Rätſel, das die Geſchichte Rainalds von Daſſel bis vor

einigen Jahren noch bot, in meiner neuen, noch nicht veröffentlichten Biogra

phie desſelben zu löſen. Es war der große Widerſpruch, daß er auf dem beu

rühmten Reichstage von Pfingſten 1165, wo er im Verein mit dem Kaiſer den

geſamten deutſchen Epiſkopat drängte ſich auf das beſtehende Schisma eidlich

feſtzulegen und, ſoweit man noch erwählter Biſchof war, ſchleunigſt die Weihen

zu empfangen, ſelbſt ſich weigerte die Weihen zu nehmen. Dieſer Widerſprud

löſt ſich in einer dem ſonſtigen Charakter des Mannes entſprechenden Weiſe

dadurch, daß man annimmt: nicht, er habe ſich in kleinlicher und feiger Selbſt

ſucht perſönlich den Rückweg zu Alerander III. offen halten wollen, ſondern :

er habe, perſönlich, wie er meinte, jeden Verdachtes des Abfalles oder der

Schwäche überhoben , die reichlichen Einkünfte ſeiner Propſteien noch eine Zeit

!ang fortgenießen wollen ; denn es läßt ſich in der Tat auch nachweiſen, daß er

augenſcheinlich dieſelben damals noch innehatte.

2) mehrere Nekrologien geben es übereinſtimmend an , dazu noch die

Annal. Reichersperg. (zu vgl. nächſte Anm. ).

3) S. S. 17 , 464.
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1

Grenze für den Zeitpunkt dieſer Wahl noch ein Stück weiter vorzu

ſchieben . Denn gleichviel, in welches Jahr nun auch der Todestag

Reginberts gefallen ſein mag, 1147 oder 1148 – 1149 kommt aus

mehreren Gründen überhaupt nicht mehr in Betracht auf jeden

Fall kann er nach dieſer Meldung der Annal. Reichersp. früher

ſtens in das Jahr 1147 gefallen ſein. Und damit kommen wir

dann eben ſchon unmittelbar in voller Zuverläſſigkeit auf den 10.

November 1147 als terminus post quem für Rainalds Wahl.

Bedenken wir aber nun weiter, daß unter den damaligen Verkehrs

verhältniſſen dann noch einige Zeit verſtreichen mußte, bis die Nach

richt von Reginberts Tode in die Heimat gelangt war, und daß,

ſelbſt wenn man nach ihrem Eintreffen unverzüglich zur Neuwahl

geſchritten wäre, doch wiederum noch eine gewiſſe , wenn auch noch

ſo kurze Zeit verſtreichen mußte, bis die Weihe des Neugewählten

vollzogen war, ſo kommen wir darauf, daß die Hildesheimer Dom

propſtei früheſtens um die Wende des Jahres für Rainald frei ge

worden ſein kann. Und das iſt eben das , was zu zeigen ich mich

hier anheiſchig gemacht hatte.

Ich bin aber nun noch nicht ganz am Ende, ſondern ich muß

noch etwas hinzufügen, was hiermit im engſten Zuſammenhange

ſteht.

Zu den beiden eingangs erwähnten und ſchon von Ficker auf

geſtellten Angaben über die Frühzeit Rainalds von Daſſel, daß er

1146 zuerſt als Subdiakon und 1149 zuerſt als Dompropſt in Hil

desheim auftrete, hatte man in neuerer Zeit auf Grund einer chronis

kaliſchen Quelle - Gieſebrecht iſt wohl der erſte,der es getan hat “ ) –

noch hinzufügen zu können geglaubt, daß Rainald nichturkundlich

auch ſchon im Jahre 1148 als Dompropſt vorkomme. Dieſe Ans

gabe wird aber nun durch das, was ich ſoeben dargelegt habe, in

eine ganz neue Beleuchtung gerückt. Betrachtet man ſich nämlich

den Wortlaut der betreffende Quelle es iſt die Historia pontifi

calis a)— , ſo findet man darin keineswegs ausdrücklich von einem

„Propſte“ Rainald geſprochen , ſondern es heißt nur Raginaldus de

Hildenesham, und den Propſt hat man ſich herausgeleſen aus dem,

was hier von Rainald berichtet wird. Er brachte nämlich auf dem

Konzil von Rheims im Frühjahre 1148 in Gemeinſchaft mit ande

ren Deutſchen einen der Verſammlung von Papſt Eugen III. vorge

1) Vgl. Gieſebrecht, Kaiſerzeit V, 143.

2) Vgl. S. S. 20, 519.
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ſchlagenen Kanon zu Falle, der den Klerikern das Tragen einer

beſtimmten Sorte koſtbaren Pelzwerkes verbieten ſollte, das erſte

mal unſeres Wiſſens, daß er ſich öffentlich als Gegner des römiſchen

Stuhles hervortat. Die Beſchaffenheit dieſes Vorganges legt gewiß

die Vorausſeßung nahe, daß Rainald, indem er ſo handelte, wenig

ſtens ſchon im Beſiße einer Dignität geweſen ſein müſſe. Nicht ims

mer aber erweiſt ſich das in der Mutmaßung Nächſtliegende auch

als das in der Wirklichkeit zutreffende. Und wenn denn nun ſchon

einwandfrei nachgewieſen worden iſt, daß Rainald früheſtens um

die Wende des Jahres 1147 Propſt geworden ſein kann, dabei aber

ferner noch die ſtarke Möglichkeit beſteht, daß er es erſt eine ganze

Weile ſpäter geworden, ſo muß doch nun auf einmal äußerſt fraglich

erſcheinen, ob es als ein bloßer Zufall und eine bloße Nachläſſigkeit

der Ausdrucksweiſe angeſehen werden könne, wenn die Quelle ſchlecht

hin von „Rainald von Hildesheim “ ſpricht. Dielmehr könnte man

nun geneigt ſein gerade in dem Umſtande, daß er, ohne noch Dig

nitär zu ſein , in der berichteten Weiſe auf der Verſammlung hervor

getreten ſei, die Urſache zu erblicken , warum dieſer Vorfall über

haupt unſerem Gedächtnis aufbewahrt worden iſt ; denn dieſes her.

portreten Rainalds müßte ein um ſo ſtärkeres Aufſehen in der Der

ſammlung und ein um ſo größeres Mißfallen bei der Gegenpartei

erregt haben, je weniger er rein äußerlich nach Rang und Alter

beſonders dazu berufen geſchienen hätte.

Es wird ſich alſo jeßt keinesfalles aufgrund dieſer Nachricht

mehr behaupten laſſen , daß Rainald ſchon 1148 als Propſt vorkomme,

ſondern man wird zum mindeſten dahingeſtellt ſein laſſen müſſen,

ob ſie ſo bewertet werden dürfe. Ich für meine Perſon neige der

Meinung des Gegenteiles zu.

II .

Eine mutmaßliche Reiſe des jungen Rainald an die

Kurie im Jahre 1146 .

Als Nr. 235 finden wir im Urkundenbuche einen Brief Papſt

Eugens III. an Biſchof Bernhard I. , nach der Verbindung von Orts

angabe und Tagesdatum, die er aufweiſt, in eines der beiden Jahre
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1145 oder 1146 gehörend , worin dem Biſchof unterſagt wird die

Winzenburg (ein Hauptgegenſtand territorialpolitiſcher Sorge für

die Hildesheimer indieſen Zeiten) jemals wieder zu veräußern. Hier

wird am Schluſſe ei Domherr R. der Huld des Biſchofs empfohlen.

Der Biograph Rainalds denkt natürlich ſofort daran, dieſen R.

als ſeinen Helden anzuſprechen , und um ſo mehr, als dieſer Beleg

einen Wert haben würde, der über das rein Chronologiſche hinaus

ginge. Denn ſolche Empfehlungen haben ja immer ihren Grund,

und wenn dieſer Grund aus dem betreffenden Schreiben nicht beſons

ders hervorgeht, ſo pflegt er eben einfach darin zu liegen, daß der

Empfohlene als Bote oder Geſchäftstäger mit dem Schreiber in Bes

rührung gekommen iſt, und ſo ſein Wohlgefallen erregt hat. Nun

wird aber des R. ſonſt in dem päpſtlichen Schreiben in keiner Weiſe

Erwähnung getan. Folglich iſt anzunehmen, daß er zur Zeit der

Ausſtellung des Schreibens und irgendwie wohl auch im Zuſammen

hange mit ihr bei dem Schreiber, d. i. dem Papſte, geweilt habe,

und folglich hätten wir, wenn Rainald ſich in ihm erblicken ließe,

hiermit als mutmaßliche Tatſache vor Augen, daß derſelbe ſchon in

der Mitte der Dierzigerjahre, alſo noch ganz in den Anfängen ſeiner

Laufbahn, eine Reiſe an die Kurie gemacht hätte. Unwillkürlich zieht

man da alsbald den Dergleich mit der Romreiſe des jungen Luther.

Nun iſt zwar der R. des Briefes — ſchon don älteren Heraus

gebern, nicht erſt von Janicke, der, wie in ſo vielen Stücken , auch

in dieſem einfach älteren Aufſtellungen folgt - zu Reinhardum

( scil.commendamus) ergänzt worden. Aber die Berechtigung dieſer

Konjektur, für die ich den Verſuch eines Beweiſes nicht entdecken

konnte, ſteht im Hinblicke auf die Hildesheimer Überlieferung, wie

ſie uns jeßt im Urkundenbuche geſammelt vorliegt, auf ſchwachen

füßen. Vielleicht iſt ſie auch mit Überſehung des Umſtandes, daß

der R. ausdrücklich als Hildesheimer Domherr bezeichnet wird, über

haupt im Hinblick auf Goslarer Verhältniſſe gemacht, weil der

Name Goslar, wie im weiteren noch zu berühren ſein wird, in einer

eigentümlichen Weiſe in die Frage hineinſpielt. Jedenfalls iſt in

Hildesheim ein Reinhard nach 11084) nicht zu finden. Dielmehr

kämen als Mitbewerber Rainalds um den R. nur ein Ricbertus

und ein Rudolfus in Betracht, die beide in den Vierzigerjahren

häufiger belegt ſind 2). Mit dieſen hätte man allerdings zu rechnen.

1) Nr. 166.

3) Vgl. Regiſter (S. 767).

14
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Aber, wenn man bedenkt, in welchem Maße ſich in Rainalds ſpäs

terer Laufbahn allenthalben die Bevorzugung geltend macht, die

ihm ſeine Verbindung von Herkunft und Talent erwirkte, ſo muß

man ein Gleiches auch ſchon für ſeine frühzeit bis zu einem gewiſſen

Grade vorausſetzen und muß ihm danach in einem Falle wie dem

vorliegenden von vornherein ein gewiſſes Übergewicht an Wahr

ſcheinlichkeit zuſprechen. Und nun knüpft ſich hier zudem an die

Annahme, daß er der R. ſei, noch die unerwartete Aufhellung einer

Erſcheinung ſpäterer Jahre ſeines Lebens. Damit gewinnt dann

die Wahrſcheinlichkeit, daß wirklich kein anderer als er gemeint ſei,

das unbedingte Übergewicht, ſie wird nahezu zur Gewißheit, und

danach können wir es dann jeßt mit ziemlicher Sicherheit aus

ſprechen, daß er bereits in der Mitte der Dierzigerjahre eine Reiſe

an die Kurie gemacht habe. Und zwar ergibt ſich auf dem Wege,

wie man zu dieſer Einſicht gelangt, zugleich auch beſtimmt das Jahr ,

in das die Reiſe und in das mithin auch der Brief des Papſtes zu

feßen iſt: es iſt das Jahr 1146. Wie dieſes doppelte Ergebnis ges

wonnen wird, das ſoll jeßt dargelegt werden.

Alles leitet ſich her aus dem Umſtande, daß in dem Briefe vor

dem R. auch noch ein Propſt C. empfohlen wird, und daß über die

perſönlichen Verhältniſſe dieſes C. etwas bemerkt wird. Die ganze

Stelle lautet : Nichilominus tibi, frater episcope, precipiendo

mandamus, quatenus de Goslariensibus, qui, sicut accepimus,

preposituram dilecti filii nostri C. , dum in nostro esset ser

vitio, violenter invaserunt, infra XL dies canonicam ei iusti

tiam facias. Eundem etiam propositum et dilectum filium

nostrum R. ecclesie tue canonicum caritati tue attentius com

mendamus.

Zu dieſen Worten iſt zunächſt feſtzuſtellen, daß diejenigen, die

die „ Präpoſitur " des C. violenter invaserunt, offenbar keine Ein

dringlinge in das Haus des Propſtes ſind, wie Janicke nach der

Überſchrift, die er dem Briefe gibt, zu meinen ſcheint, oder wie

wenigſtens jeder Fernſtehende aus dieſer Überſchrift herausleſen

muß ſie lautet : ...und beauftragt ihn , die von Goslar,wel

che gewaltſam in die Propſtei eingedrungen ſind , zu beſtrafen "

Dieſe Invaſoren ſind vielmehr, wie jedem Eingeweihten alsbald

klar iſt, Leute, die den Propſt T. während ſeiner Abweſenheit aus

ſeiner Würde verdrängt haben. Wemdarüber noch ein Zweifel ſein

ſollte, der vergleiche folgende Urkundenſtellen. In einer Urkunde
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Erzbiſchof Friedrichs I.von Köln ) heißt es : ,,Notum sit .... qua

liter ego Frithericus . quosdam, qui iure tirannico advo

catiam in villa que belsemshem dicitur invaserant, ob queri

moniam abbatis ecclesie s. Pantaleonis herimanni detru

serim und in einer Urkunde König Friedrichs I. vom 20.

April 1152 ) : ... ... notum esse volumus, quod Henricus quid,

dam de Mollesperch curtem que dicitur Bedendorf ..... in

iusto ac violenter sub occasione beneficii tempore patrui nostri

Cunradi Romanorum regis invasit ...." . In beiden Fällen iſt

deutlich von einer widerrechtlichen Beſigergreifung die Rede.

Dieſe Feſtſtellung von dem Sinne des invaserunt iſt wichtig,

wenn es gilt, die perſönlichkeit des C. zu ermitteln, worauf ja alles

ankommt, wenn nach Möglichkeit noch etwas näheres über die Ums

ſtände, unter denen der Brief geſchrieben worden iſt, in Erfahrung

gebracht werden ſoll. Man denkt natürlich bei dieſem T. ſogleich

an den oben behandelten Hildesheimer Dompropít, den Halbbruder

Konrads III., ſelbſtverſtändlich freilich nur, wenn man ihn kennt,

was bei Janicke nicht der Fall iſt . Gegen ihn ſcheint nun zwar zu

ſprechen, daß der T. des Briefes anſcheinend ein Goslarer Kleriker

iſt ; denn Goslarer ſind es ja, die ihn nach Ausſage des Papſtes aus

ſeiner Stellung gedrängt haben. Wer ſich nun aber mit den Hildess

heimer Stiftsverhältniſſen jener Jahre etwas vertraut gemacht hat,

der weiß , in welch enger Verbindung damals die boslarſchen Stifter

mit dem Hildesheimer Domſtift ſtanden, derart, daß des öfteren

Kanonikate von ihnen durch Perſonalunion mit Kanonikaten des

Domſtiftes verbunden waren. Dieſen Fal treffen wir einige Jahre

ſpäter bei Rainald von Daſſel ſelbſt, indem er zugleich Dompropſt

von Hildesheim und Propſt auf dem Petersberge zu Goslar war.

Sein Vorgänger auf dem Petersberge aber, und zwar ſchon für eben

die Jahre, um die es ſich hier handelt, war ein gewiſſer Hildess

heimer Domherr Bruno, nachmals von 1153–1162 Biſchof von

Hildesheim und vorher kurze Zeit Dekan des Domkapitels. Was

rum dürfte man alſo, wenn irgend ein Anlaß dazu vorhanden iſt,

bei dieſen Goslarern des Papſtbriefes nicht an eine Partei inners

halb des Hildesheimer Domkapitels denken, die aus ſolchen beſtand,

welche zugleich Stiftsherren in Goslar waren ,oder wenigſtens ſolche

zu führern hatte ? An eine ſolche Partei im Domkapitel zu denken ,

1) Lacomblot I, Nr. 286.

3 ) Beyer, Mittelrh. Urkundenbuch I, Nr. 561 = St. 3621 .
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die dem Propſte feindlich gegenüberſtand, iſt gerade hier bei dem

Babenberger Konrad durchaus nicht weit hergeholt ; denn wie Berns

hardi in den Jahrbüchern des deutſch . Reiches“ 1) ſicherlich recht

vermuten dürfte, war er den Hildesheimern bei ſeiner Wahl im

Jahre 1143 von ſeinem königlichen Bruder aufgedrängt worden.

Wir dürfen alſo dieſe Deutung der päpſtlichen Worte ſehr wohl

wagen , ſofern uns dadurch, daß wir den Babenberger Konrad in

dem C. des Briefes erblicken , gelingt weitere Aufſchluſſe zu gewin=

nen über die Umſtände, unter denen der Brief abgefaßt wurde und

unter denen mithin auch die Reiſe des fraglichen Domherrn R. ſtatt

fand.

für ſolche Aufſchlüſſe iſt aber nun die Perſönlichkeit Konrads

ſehr geeignet. Denn, wie aus den Worten des Papſtes dum in

nostro esset servitio noch hervorgeht, wurde der C. des Briefes

von den beſagten Goslarern aus ſeiner Stellung gedrängt, während

er im Gefolge des Papſtes weilte. Man hätte folglich in der An

nahme, Konrad ſei der T. , nach einer Reiſe zu ſuchen, die er in ei

nem der beiden Jahre 1145 oder 1146 an die Kurie gemacht hätte,

und in die ſich der Brief des Papſtes zunächſt einmal rein zeitlich

eingliedern ließe. Gerade bei ihm aber iſt man dann auf der Suche

nach einer ſolchen Reiſe nicht nur auf Geſchäfte des Hildesheimer

Biſchofs oder Domkapitels angewieſen, ſondern kann und muß auch

noch an eine Geſandſchaft denken, die er im Auftrag: ſeines könig

lichen Bruders entweder allein oder auch in Gemeinſchaft mit ani

deren ausgeführt hätte . Und dieſe andere Möglihkeit tritt aus

zwei Gründen ſogar von vornherein in den Vordergrund. Einmal

nämlich war er doch, wie wir oben geſehen haben, augenſcheinlich

ein nichtreſidierender Propſt für die Hildesheimer und dürfte alſo

im allgemeinen mit ihren Geſchäften nicht allzuviel zu tun gehabt

haben. Sodann aber wäre es auch ein, wenngleich nicht undenk

barer, ſo doch abſonderlicher Vorgang, daß er gerade, während er

in Geſchäften ſeines Kapitels an der Kurieweilte, ſeiner Würde ent

ſept worden wäre. Man könnte es ja natürlich wieder mit der

Spaltung im Domkapitel in Verbindung bringen. Aber dann müßte

doch eigentlich von der Urſache dieſer Spaltung auch irgendwie in

dem Sihreiben des Papſtes die Rede ſein, wenn ſie ſo zugleich die Ur

ſache der Reiſe Konrads geweſen wäre. Und das iſt nicht der Fall;

denn die Winzenburger Angelegenheit, der das Schreiben in Haupt

1 ) S. 313 .

1

:
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ſache gilt, wird vom Papſte anſcheinend in keinerlei Zuſammenhang

mit dem Mißgeſchicke des C. gebracht.

Suchen wir aber demgemäß nach einer entſprechenden könig

lichen Geſandſchaft, ſo finden wir auch alsbald etwas Geeignetes,

und es erweiſt ſich als ſo geeignet, daß wir auch ſofort das Gefühl

haben auf der richtigen Fährte zu ſein.

Das Schreiben des Papſtes iſt nämlich auf den 27. Mai datiert

und hat zum Ausſtellungsort Diterbo. Zwiſchen dem 24. März und

dem 3.Auguſt des Jahres 1146 aber weilte Abt Wibald von Stablo,

nachmals auch Abt von Korven und einer der Hauptberater der

Krone unter Konrad III., wie aus einem Briefe von ihm ") hervor

geht und außerdem durch ein päpſtliches Privileg, welches er ſich

bei der Gelegenheit für ſeine Abtei Stablo erwirkte ?) , beſtätigt wird,

monatelang als Träger einer königlichen Geſandtſchaft an die Kurie

in Italien , und zwar folgte er dabei, wie des weiteren aus den An

gaben ſeines Briefes hervorgeht, dem päpſtlichen Hofe von Sutri,

wo er am 7. Mai mit ihm weilte *), nach Diterbo, d. h. nach eben

dem Orte, von wo unſer Brief datiert iſt “). Und zu Diterbo iſt dann

auch jenes Privileg für ſeine Abtei Stablo ausgeſtellt, und zwar bes

zeichneter Weiſe am 6. Juni, d. h. nur 10 Tage ſpäter als unſer

Brief. Dieſe Reiſe Wibalds ſtellt alſoin vortrefflicher Weiſe dar,

was wir brauchen , und wir haben mithin an ihr ein ſtarkes Ans

zeichen dafür, daßwir mit unſerem bisherigen Gedankengange das

Richtige getroffen haben dürften, daß alſo einerſeits Konrad wirk

lich der C. des Briefes ſein dürfte und andererſeits der Brief ſelbſt

ins Jahr 1146 gehören dürfte.

Indem aber ſo die Perſönlichkeit Wibalds ins Spiel kommt,

ergibt ſich dann auf einmal unter der Vorausſeßung, daß Rainald

von Daſſel der R. des Briefes ſei, jene Aufhellung einer ſpäteren

Erſcheinung ſeines Lebens, von der oben die Rede war.

1

N

1) Wibaldi op. Nr. 149 = Jaffé, Mon. Corbei. S. 230 ff.

2) J. W. 8932.

3) In dem Briefe heißt es : „ concors electio fieri non potuit ( in Korven .

Wibald berichtet in dem Briefe über ſeine Wahl zum Abte daſelbſt und das,

was ihr vorausging) usque ad Nonas Maii (Mai 7), quo die nos eramus

apud Sutrium , civitatem Tuscie, in curia domni papo Eugenii III .“

) In der weiteren Erzählung Wibalds heißt es, daß er 3 Nonas Augusti

(Auguſt 3) , d. h. an jenem Tage, an dem ſein am 7. Mai gewählter Dorgänger

in Korven vom Könige inveſtiert wurde, wieder in Stablo war, inzwiſchen aber

fünf Wochen zu Viterbo am römiſchen Fieber darniedergelegen hatte.
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Nur wenige Jahre ſpäter nämlich, noch vor Ablauf der Vier

zigerjahre, ſehen wir Rainald auf einmal in einer ziemlich nahen

Bekanntſchaft mit Wibald, wie ſie ſich ausſpricht in einem kleinen

Briefwechſel beider, der uns wiederum in der Sammlung der Wibalds

Ichen Briefe erhalten iſt ). Für dieſe Bekanntſchaft hatte man bisa

her keine weitere Erklärung vor Augen als die, daß Wibald durch

ſeine am 20. Oktober 1146 erfolgte Wahl zum Abte von Korden

einen Wirkungskreis erhalten hatte, der Hildesheim benachbart war

und dadurch auch zu geſchäftlichen Beziehungen mit den Hildes:

heimern führte. Und das war ja auch ſchon eine Erklärung. Aber

eine weitaus größere Anſchaulichkeit gewinnt doch die Sache noch,

wenn man ſich auf einmal vorſtellen kann, daß beide Männer im

Jahre 1146 bei Gelegenheit der Reiſe Wibalds zuſammen an der

Kurie geweilt hätten , d. h. in der fremde, wo ſich der Menſch an

den Menſchen viel raſcher und enger anſchließt als in der Heimat

und auch Menſchen aneinander noch Gefallen finden , die an ſich so

wenig Ähnlichkeit miteinander haben wie Wibald und Rainald.

Und dieſe Dorſtellung iſt es nun, die ſich uns als letzte Folgerung

aus unſerem bisherigen Gedankengange ergibt unter der Vorauss

legung, daß Rainald der R. ſei. Dondieſer Vorſtellung aber darf

man wohl behaupten, ſie iſt ſo anſprechend, daß durch ſie der Ge

dankengang, als deſſen Endergebnis ſie gewonnen wird, noch eine

weitere ſtarke Bekräftigung ſeiner mutmaßlichen Richtigkeit em

pfängt und eine ſo ſtarke Bekräftigung, daß er der Gewißheit ſehr

nahe kommt.

Und ſo werden meine Leſer wohl bereit ſein ſich dem oben von

mir abgegebenen Urteile anzuſchließen , daß wir auf Grund dieſes

Papſtbriefes mit ziemlicher Sicherheit von einer Reiſe Rainalds von

Daſſel an die Kurie ſchon im Jahre 1146 ſprechen können .

Dabei bleibt es dann wieder noch eine Frage für ſich , wie man

ſich das Verhältnis der Reiſe Rainalds zu der Wibalds und Konrads

zu denken habe. Bei der Beantwortung dieſer Frage iſt man haupt

ſächlich auf Eines angewieſen , das mit Deutlichkeit aus den Worten

des Papſtes hervorgeht: das iſt der zeitliche Abſtand zwiſchen der

Ankunft des T. – alſo nach unſerer Auffaſſung Konrads – am

päpſtlichen Hofe und dem Eintreffen der Nachricht von ſeiner Ent

leßung. Dieſe lettere Nachricht könnte ja nun auf vielen Wegen

an die Kurie gelangt ſein. Immerhin aber iſt es doch, da wir in

1) Wibaldi ep. Nr. 207, 208, 212, 213.

S
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dem eigentlichen Gegenſtande des päpſtlichen Briefes, dem Derbote

an den Biſchof Bernhard die Winzenburg zu veräußern , etwas por

uns ſehen, was den Gegenſtand einer unmittelbaren Geſandtſchaft

von Hildesheim aus an die Kurie gebildet haben dürfte, bis zu ei

nem gewiſſen Grade wahrſcheinlich, daß ſie eben auch von dieſer

Geſandtſchaft mitgebracht worden war. Und dieſer Geſandtſchaft

hätten wir dann auch, um das Nächſtliegende zu ergreifen , den R.

alſo nach unſerer Auffaſſung Rainald — zuzuweiſen. Ihn dabei

zugleich als den eigentlichen Träger dieſer Geſandtſchaft aufzufaſſen ,

ſcheint inſofern nicht rätlich, als er hierfür damals wohl noch reichs

lich jung geweſen ſein dürfte. Doch erſcheint es auch wiederum ins

ſofern nicht ausgeſchloſſen , als außer ihm keine perſönlichkeiten in

dem Briefe mehr genannt werden , die als Träger der Geſandtſchaft

noch in Betracht kämen, nachdem man mit der Zuweiſung des C. zu

der Wibaldichen Geſandiſchaft darauf Verzicht geleiſtet hat, etwa

dieſen dafür in Anſpruch zu nehmen. Hier ſind wir eben an der

Grenze unſeres Erkennens angelangt. Und wir dürfen uns auch dar

über nicht täuſchen , daß ſchon die ganze Schlußkette, die uns hier

in der Behandlung der Unterfrage nach dem Verhältniſſe der beiders

ſeitigen Reiſen an dieſe Grenze führte, nicht mehr dasjenige Maß

von Zuverläſſigkeit befißt, das wir der Ermittelung des Haupter

gebniſſes trotz aller Bedingtheit, die auch ihr anhaftete, doch noch

zuſprechen konnten . Um ſo mehr iſt zu betonen, daß dieſe Unſicher

heit in der Beantwortung der Unterfrage dem Hauptergebniſſe

nichts abträgt.

Eines iſt jeßt der Vollſtändigkeit halber noch zu erwähnen .

Wie wir oben im Beginn des erſten Teiles dieſer Abhandlung hörs

ten , kommt Rainald zuerſt 1146 als Subdiakon in Hildesheim urs

kundlich vor, und zwar finden wir ihn jetzt im Urkundenbuche nicht

nur einmal, wie es für ficker der Fall war, ſondern zweimal ſo

belegt ' ). Die erſte Bedingung dafür, daß unſer hier im zweiten

Teile der vorliegenden Unterſuchung gewonnenes Hauptergebnis

richtig ſei, iſt natürlich, daß die gemutmaßte Reiſe Rainalds an die

Kurie zeitlich nicht in Widerſpruch gerate mit dieſen ſeinen zwei

Bezeugungen in der Heimat. Das iſt aber auch nicht der Fall ; denn

1) Nr. 239 und 241. In lekterer Urkunde hat der Subdiakon den Zuſatz

cellerarius; es handelt ſich aber jedenfalls in beiden Fällen um dieſelbe Perſon,

eben Rainald. Die erſtere Urkunde iſt diejenige, die ficker zum Belege für

den Subdiakon von 1146 diente.
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die zwei Bezeugungen fallen unter die Daten des 11. März und 3.

Auguſt, d. h. ſie geben mehr als genug des zeitlichen Raumes für

die Reiſe Rainalds hin zur Kurie und wieder zurück von ihr rück

wärts und vorwärts des Tages, auf den unſer Papſtbrief datiert

iſt, d. h. des 27. mai.



Wie erwarben die Grafen von Oſterburg ihren

altmärkiſchen Eigenbeſit ?

Don S. d. d. Kneſebeck.

Unter dem glücklichen Sterne des Hauſes der Grafen von

Oſterburg hatten ſich ganz bedeutende Güter vereinigt, als Graf

Siegfried von Oſterburg, nach dem vorzeitigen Tode ſeiner Söhne

des Stammes Lekter, 1230 anfing, über ſeine irdiſche habe Derfü .

gung zu treffen '). Wir lernen bei dieſer Gelegenheit außer ſeinem

Lehnbeſiß, der hier nicht in Betracht kommt, von dem aber bes

ſonders die mehr als 50 altmärkiſchen Dörfer des Ludgeriſtifts zu

Helmſtedt hervorragen, folgende Gruppen von Siegfrieds Eigens

beſit (einſchl. des an Miniſteriale verliehenen) kennen :

1. in der Grafſchaft Stade

2. zwiſchen Salzwedel, Brome und Gardelegen

3. an der Aller und Weſer zwiſchen Celle und Bremen

4. zu ,,Wallebeke"„

5. in der ganzen Herrſchaft Lüneburg.

Sie alle gehen in das Eigentum Ottos des Kindes, Herzog zu

Braunſchweig, über. Noch weit mehr Allode aber muß Graf Sieg.

fried von Oſterburg beſeſſen haben, die er, ſoweit er ſie nicht ander

weitig 3. B. an die Markgrafen von Brandenburg veräußert

haben ſollte, auf ſeinen Tochterſohn Luthard von Meinerſen vererbt

3

1) Er gab : 1230 zwei Häuſer in Alten - Ebſtorf an das Kloſter Ebſtorf

(Orig. Guelf. IV , S. 152) ; 1233 ſeinen altererbten Beſik zu Väthene (b . Dollen .

chier öſtl. Gardelegen. Riedel, I, 16, S. 316) an das Kloſter Neuendorf ; 1235

ſein Eigen zu Dienſtorf b. Neuſtadt a. Rübenberge und Lengden b . Göttingen,

welches nad d . Ledebur Allg. Ardh. III, S. 29 zur Mitgift von Siegfrieds Gattin

gehörte, an herzog Otto das Kind (Or. Guelf. IV, S. 143) .
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1

haben wird. Es ſind dies, abgeſehen von den Gütern in der Stamm

heimat des Hauſes, um Deltheim, ſolche

6. im Balſamgau

7. zu Oſterburg

8. um Kalbe

9. zu Altenhauſen.

Wenn zur Altmark auch nur die Gruppen 2, 4, 6, 7, 8 gehören ,

ſo iſt eine Geſamtüberſicht des Eigenbeſißes doch erforderlich, um

deſſen Herkunft im Einzelnen zu unterſuchen. Denn bildete neben

dem väterlichen Erbe zu Zeiten der Naturalwirtſchaft vornehmlich

das Erheiratete die Quelle allodialen Wohlſtands, ſo kann nur

ein Geſamtbild des Beſiges an der Hand der Genealogie in

richtiger Sonderung das alte Familiengut und das durch die einzel

nen Heiraten hinzuerworbene erkennen laſſen.

Daß dies bisher für die Grafen von Oſterburg noch nicht ge

lungen , zeigt 3. B. die Behauptung des verdienſtvollen Forſchers d .

hodenberg, daß Graf Albrecht von Veltheim aus Anlaß ſeiner Hei

rat mit Grafen Ulrich v. Warpke's Tochter die Feſte Oſterburg er

baut und ſich nun nach ihr „ do Osterburg " genannt habe ") . Das

Irrtümliche des angenommenen Zuſammenhanges zwiſchen Oſter

burg und der Warpker Heirat erhellt aus der Tatſache, daß bereits

Albrechts Dater Graf Werner von Deltheim den Namen „von Oſter

burg" geführt hat). Und ſo ſind der dunklen Punkte mehr. Hier

zunächſt das für den vorliegenden Zweck Weſentliche aus der Gene

alogie des Hauſes :

Edelherr Werner v. Deltheim X Giſela, Tochter Wiprechts in Bal

1087 samorum regione, Schweſter Graf

Wiprechts v . Groißſch.

1

Graf Werner v. Deltheim X Matilde, Tochter des Edelherrn

1115 - 33 Dedo v. Kroſigk

1

Graf Werner v. Deltheim X Adelheid , Tochter Graf Otto des

u . d . Oſterburg 1141 - 70 Reichen d. Ballenſtedt, Wwe. des

( 1128+) mkgrf. d . Nordmark

Heinrich v . Stade.

1) Derd . Geſch . Quellen II, S. 213 .

3) 1157 v . Heinemann, cod, dipl. Anhalt. I , S. 320..

1913 24
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Graf Albrecht v. Deltheim u. X 1. Tochter eines Grafend.Warpke.

v. Oſterburg 1160-88. Aus 2. Oda, Tochter Graf Siegfrieds v .

2. Ehe, aber Erbe ſeines Stief- Erteneburg und der Oda v. Heins

bruders Werner: berg, ,,Gräfin v. Altenhauſen "

-

Graf Siegfried v . Oſterburg X Sophie, Tochter des Grafen Bern

u. d . Altenhauſen 1203-42. hard v. Wölpe.

d. Mülverſtedt ) hat es wahrſcheinlich gemacht, daß mit der

Oroißſch’ſchen Heirat die Edlen v. Deltheim den erſten Schritt zur

Feſtſeßung in der Altmark getan haben, indem ſie durch dieſe Ehe

Güter im Balſamgau zwiſchen Tangermünde, Gardelegen und Arne

burg erhalten hätten (1. oben Gruppe 6). Die nächſte Heirat kann ,

angeſichts der Lage der Kroſigkſchen Stammgüter an der Saale, für

unſere Unterſuchung nicht in Frage kommen . Es bleiben alſo im

Ganzen 4 Eheſchließungen, um den Fortſchritt vom Balſamgau bis

zur Nordſee zu bewirken.

Ich beginne mit Sophie o. Wölpe. Daß fie und ihre beiden

Schweſtern erheblich vom Vater in Alloden ausgeſtattet geweſen ſein

müſſen, geht daraus hervor, daß derſelbe fogar Lehen – ſeine Hil

desheimiſchen zu ihren Gunſten in Weiberlehen hat umwandeln

laſſen ?). Nun iſt ihm zwar ein Sohn wider Erwarten an ſeinem

Lebensabend noch geboren worden ; doch wird dies Ergebnis bei der

ſpäteren Teilung der Allode höchſtens einen das Drittel jeder Tochter

entſprechend mindernden Einfluß geübt und insbeſondere deren

längſt ausgefolgte Mitgift nicht berührt haben. Nur aus der Wöl

peſchen Ehe kann die Beſikgruppe 3 der Grafen d. Oſterburg her:

ſtammen ; denn weder den Grafen d . 0. ſelbſt, noch einer anderen

von ihren Ehefrauen kann man eigene Erbgüter an der Aller und

Weſer zwiſchen Celle und Bremen zuſchreiben . Dagegen hatten ges

rade die Grafen v. Wölpe anſehnliche Befißungen in dieſer Gegend

und auch nach d . Spilcker's Auffaſſung :) könnten die dortigen Oſters

burgiſchen Beſigtitel, ebenſo wie die in der Grafſchaft Stade ſehr

wohl durch obige Ehe begründet ſein . Ich ſchließe mich dem jedoch

nur in Bezug auf die Güter an Aller und Weſeran ) ; denn für die

C

1) 23. Jahresbericht d. Der. f. Gſch. O. Altmark II, S. 5.

* ) . Spilder, och. d. Orf. v. Wolpe S. 49.

3) Ebda S. 20, 21 .

.) Dergl. 0. Ledebur in den Märk. Forſch. III, S. 365 oben .

.
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im Stadelchen gibt es näherliegende Wahrſcheinlichkeiten , die o.

Spilcker ohne Erforſchung der ganzen Oſterburgiſchen Genea

logie nicht überſehen konnte. Eher mag in Gruppe 5 noch etwas

Wölpeſches Heiratsgut ſtecken ).

Wir kommen zur Warpkeſchen Ehe. Eine Erbſchaft aus ihr

iſt ſicher ; v . Mülperſtedt hat ſie mit heraldiſchen Gründen nachge

wieſen ?) . Doch ſahen wir bereits, daß oie Oſterburg auf dieſem

Wege nicht erworben ſein kann. Überhaupt haben öſtlich der Jeetze

die Grafen v . Warpke keine Güter in der Altmark gehabt3) , ſon

dern es haben die alte Dumme und der Molmker Bach hier die

öſtliche und ſüdliche Begrenzung für ihre Beſißungen gebildet (noch

mit einſchließend Henningen, Hilmſen und Diesdorf). Und in dieſer

Gegend, alſo um Warpke, ſuche ich auch 4) den Teil des Warpker

Erbguts, der als Mitgift an Graf Albrecht von Deltheim und Oſter

burg gekommen iſt, wiedererkennbar in meiner Aufſtellung nur als

Gruppe 4. Um die Deutung von „ Wallebeke" iſt geſtritten wor =

den ; während Krüger es — mit wohl kaum ſtichhaltiger Begrün

dung – als Walbeck bei Helmſtedt erklärt5), dürften Gebhardi “),

v . Werlebe ?) und d. Hodenberg recht leſen, wenn ſie ,, Wartbeke"

vermuten, wie für Warpke urkundlich oft ſteht. Das Verſchwinden

des Namens „ Grafen v. Warpke“ nach 1148 zu Gunſten des Na

mens „Grafen von Lüchow " zeigt, daß Warpke damals als Wohn

fiß aufgegeben worden iſt, und dieſer lektere Umſtand wieder ſpricht

namentlich dafür, daß zu der Zeit der weſentliche Eigenbeſit um

Warpke dom hauſe abgekommen war. Zum Teil iſt das allerdings

geſchehen durch Bewidmung des Kloſters Diesdorf bei ſeiner Grün

dung 1161 , zum Teil aber eben durch die Ausſtattung jener an

Graf Albrecht o . Oſterburg verheirateten Tochter des Geſchlechts.

1) d. Hammerſtein, Bardengau S. 489.

3) 23. Jahresber. d. Der. f. Geſch. d. Alm . II, S. 3—42.

3) Krüger in Zeitſchr. d. hiſt. Der. f . Niederſ. 1874–75, S. 329 f .

4) Wie v. Hodenberg, Derd. Geſch .- Quellen II, S. 218 .

5 ) A. a. 0. S. 266-270. Seine Hauptſtüße iſt der Nachweis, daß die manne

liche nachkommenſchaft der Walbeder Erbtochter, auch die ihrer Töchter und

Enkelinnen überall erloſchen ſei, bis auf Graf Siegfried v. Oſterburg ; daher

habe dieſer die Walbecker Güter beſiken müſſen. Es wird überſehen , daß in

den Aloden doch auch immer die geſamte weibliche Nachkommenſchaft aller

jener mit- und weitergeerbt hat, und ſo auf Siegfried nach 4 Generationen nur

noch wahrhaft Splitter haben kommen können.

6 ) Geneal. Abhandl II, S. 28 .

7) Gaubeſchreibung S. 251 .

s

24 *
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-

Dieſe Dame gilt allgemein als Tochter Ulrichs d . Warpke († o.

1145); nach den Altersverhältniſſen kann ſie ebenſo gut die Erb

tochter ſeines Sohnes Olger II (+ n . 1148) ſein , der nämlich gerade

der Leßte iſt, der zu Warpke geſeſſen hat, während ſeine Brüder

nach Lüchow übergeſiedelt ſind und der eine von ihnen ſchon bei der

Gründung des Kloſters Diesdorf auffallenderweiſe ſich nicht mehr

Graf v. Warpke " nennt, ſondern ,,Sohn eines Grafen v. Warpke" :
Hermannus comes Odhelrici comitis de Wertbeke filius. -

Oda v. Erteneburg, 2. Gem. Albrechts v. Oſterburg, hat dann

die Gruppe 9 hinzugebracht) , Altenhauſen, den frei eigenen Wit

wenſit ihrer Mutter, welche nur von ihm (Gräfin, wie ſie als Witwe

Siegfrieds v. Erteneburg war) fich „ Gräfin v. Altenhauſen" nennen

konnte ; denn Grafen von Altenhauſen hat es zuvor nicht gegeben.

Altenhauſen weiſt übrigens durch ſeine Lage unfern Walbeck darauf

hin, daß es wohl auch ein Splitter der Güter der Grafen o. Wal

beck iſt, von deren Geſchlecht die ,,Gräfin v. Altenhauſen" ihrerſeits

zufällig auch abſtammt, nämlich durch ihre Mutter ?). Gleichwohl

kann das Erteneburgſche Erbteil Siegfrieds v. Oſterburg und „d.

Altenhauſen “ niemals in Walbeck ſelbſt, etwa jenem ,,Wallebecke ",

geſucht werden, ſondern nur in Altenhauſen , aus obigen für ,,Wart

beke“ und gegen „ Wallebeke“ ſprechenden Gründen, und weil

,Wallebeke“ doch bereits 1236 veräußert iſt, während das Ertene

burgſche Erbe noch 1242 in Siegfrieds Händen iſt, indem er zu

Altenhauſen reſidiert.

1) Wohlbrüd, Geſch. o . Altm . S. 78, auch Anm . 254 u. 256.

2) Das genealogiſche Gerippe hierzu - ohne die jeweils miterbenden

Brüder und Schweſtern nebſt Deszendenz – iſt folgendes :

Graf Konrad v. Walbeck, Burggraf v . Magdeburg

Mechtild , Erbin v . Walbed X Graf Dietrich v . plokkau

Ermgard v . Plößkau X 2.: Gerhard v. Heinsberg

Oda v . Heinsberg X Graf Siegfried v. Erteneburg

„Óräfin v . Altenhauſen "

Odad. Erteneburg X Graf Albrecht v . Oſterburg

Graf Siegfried v . Oſterburg und v. Altenhauſen
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Nicht unmöglich iſt, daß Oda d. Erteneburg neben dieſemmüt

terlichen Erbe noch nennenswertes Eigengut von väterlicher Seite

mitgebracht hat ; erſcheint doch ſchon ſeit 1149 kein Graf von Erte

neburg mehr ' ). Dasſelbe würde dann entſprechend der Lage Art

lenburgs wiederum mit in Gruppe 5 ſtecken. Leider erfahren wir

auch in den Monum. Germ . SS. X, S. 155, wo von den Eigen

gütern Graf Siegfrieds v . Erteneburg 1133 die Rede iſt, nichts de

naueres über deren Lage. Daß tatſächlich in der Gruppe 5 des

Oſterburgiſchen Beſißes kompliziertere Rechtsverhältniſſe vorgelegen

haben, darauf deutet wohl der Umſtand, daß dieſer per totum do

minium Luneborch verſtreute Beſikteil , obwohl an denſelben Ers

werber, doch abgeſondert von Gruppe 1-4 ſeitens des legten

Oſterburger veräußert worden iſt ?) . Mag in dieſer Gruppe 5 , wie

erwähnt, ſowohl Wölpeſches wie Erteneburgiſches Eigen mit ent

halten ſein, ſo gilt dies mit der gleichen Wahrſcheinlichkeit auch von

der einzigen noch zu beſprechenden Mitgiſt , der der Askanierin Adel

heid , deren Familie aus der Billungiſchen Erbſchaft ebenfalls im

Lüneburgiſchen anſehnlich begütert war.

Jedenfalls aber können alle nun noch übrigen Gruppen Oſter

burgiſcher Beſißungen (1 , 2, 7, 8) mit einiger logiſchen Berechtigung

nur auf die Ehe mit dieſer Adelheid zurückgeführt werden, nachdem

das Eigengut aller anderen Oſterburgiſchen Ehegattinnen genügend

ermittelt iſt. Es ſcheint recht viel , was das Haus Deltheim - Oſter

burg der Adelheid verdanken ſoll ; doch ſie war auch eine ungewöhnə

liche Partie: als Tochter Ottos des Reichen “ Schweſter und einzige

Miterbin Albrechts des Bären, war ſie außerdem Witwe des Kinder

nicht hinterlaſſenden Heinrich v . Stade , Markgrafen der Nordmark ,

als ſie den Werner v. Veltheim ehelichte.

Betrachten wir Gruppe 7 und 8 näher. Das halbe Schloß

Kalbe mit den zugehörigen Gütern kann nur als askaniſches

Erbgut der Adelheid gelten ), nicht als ihr ſtadeſches. Was die

Oſterburg betrifft, ſo iſt es mir nicht zweifelhaft, daß es ſich auch

bei ihr um ein freies Eigen handelt und nicht um ein markgräfliches

Lehen an die Grafen v. Deltheim 4) . Denn abgeſehen davon, daß

von einer Lehnseigenſchaft nirgends die geringſte Spur ſich findet,

11) v. Hammerſtein, Bardengau S. 16 .

2) Orig. Guelf. IV. S. 145 und 146 .

3) v. Kalben im 52. Jahresbericht d. Der. f. Geſch. d. Altm . S. 91 .

4 ) Vergl. auch Wohlbrüds Stellungnahme: Geſch. d . Altm . S. 76.
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zeigen die vorhandenen Urkunden über die berühmte Auftragung

der markgräflichen Eigengüter an das Erzſtift Magdeburg 1196

in ihren verſchiedenen Faſſungen gleichmäßig deutlich , daß mark

gräfliches Eigentum an der Burg Oſterburg nicht vorgelegen hat,

wie es doch hätte der Fall ſein müſſen, wenn die Burg als mark

gräfliches Lehen ausgeliehen geweſen wäre. Vielmehr ergibt die

Ausdrucksweiſe von 1196 markgräfliche Erbgüter nur im Burg

wardbezirk Oſterburg, in ſichtlichem Gegenſatz zu Gardelegen,

Salzwedel und Kalbe, wo die Burgen ſelbſt, ganz oder halb, als

markgräfliches Eigen aufgezählt werden. Und ſo ſprechen für das

Eigentumsrecht der Grafen v. Oſterburg an der Oſterburg auch die

allgemein, ſogar für den Miniſterialſtand giltigen Beobachtungen ,

daß der Juname in jener Zeit nicht nach der verwalteten Grafſchaft,

nach dem Dienſtgut oder auf ſonſt ähnlicher Grundlage angenom

men wurde, ſondern allein nach dem jeweiligen Wohnſiß, daß der

Wohnſiß aber meiſt freieigen war, und daher der Juname in der

Regel auf freies Eigen weiſt ' ) . Wie eingangs erwähnt, iſt es Adel

heids Gatte Werner geweſen, der zuerſt von der Oſterburg den

Namen geführt hat, mag er dort einen beſtehenden Wohnſit durch

ſeine Heirat überkommen oder auf ſeiner Ehefrau Eigen die Burg

erſt erbaut haben. 1157 iſt dieſelbe jedenfalls nachweisbar, eben

durch jene Verwendung ihres Namens.

Es iſt vorläufig kaum aufzuklären, ob Adelheid die Oſter

burger Beſiſung von Vaters Seite beſeſſen hat oder von ihrem erſten

Gatten a. d. H. Stade, wofür eine Möglichkeit immerhin vorliegt.

Reichten doch der Stader Eigengüter gen Südoſten bis Alsleben,

Tangermünde und Genthin, und ſtehen doch die Stader Grafen

ſchon lange, ehe ſie Markgrafen der Nordmark wurden, und lange

vor den Askaniern in Beziehung zu den Gegenden an der mittleren

Elbe. Für askaniſche Herkunft der Oſterburg ſpricht indeſſen, daß

ſpäterhin von ihrem Wiedererwerb 2) durch die Askanier die Rede

1) Siehe 3. B. v . Hammerſtein , Bardengau S. 498 und Wittich, Altfreiheit

und Dienſtbarkeit des Uradels in Niederſachſen S. 34.

3) Mon. Germ. 88. XXV, S. 478. Der geringwertigeren Quelle S. 481

glaube ich nicht, daß dieſer Wiedererwerb ſchon 1207 ſtattgefunden habe, ob .

wohl die Angabe von anderen Schriftſtellern übernommen iſt. Sie iſt zu augen

ſcheinlich nach dem Saße der erſteren Quelle unrichtig gebildet, der da lautet :

Albertus II a comite Sifrido de Aldenhusen oppidum et castrum Oster

borch recuperavit; a. d . 1208 pridie Kal. Maii castrum Osterburch est

destructum . Überdies: die Stadt (oppidum ) iſt in den erſten Jahrzehnten
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iſt, und daß in der Zwiſchenzeit die Askanier im Burgwardbezirk

Oſterburg jene 1196 erwähnten, dementſprechend bei der geſchwi

ſterlichen Teilung 1123 Albrecht dem Bären zugefallenen Erbgüter

beſeſſen haben.

Ganz entſchieden aber für ſtadeſches Gut der Adelheid als

Witwe Heinrichs d. Stade halte ich die noch verbleibenden Gruppen

1 und 2 des rachmalig Oſterburgiſchen Beſikes: die Eigengüter in

der Grafſchaft Stade und die in der Gegend zwiſchen Salz

wedel, Brome und Gardelegen. Für die Güter in der Graf

ſchaft Stade leuchtet dieſe Herkunft ohne Weiteres ein ; ſie konnten

der Witwe auch nach ihrer Verheiratung nicht genommen werden.

Die zunächſt noch am Leben befindlichen 3 Agnaten ihres erſten Gatten

hatten naturgemäß ihre beſonderen Allodien (um Magdeburg ),

bei Bremen '), auch im Stadeſchen und vielleicht noch anderswo ), und

der um das Stadeſche Grafenamt ihres Mannes entbrennende Streit

dieſer Agnaten mit Heinrich dem Löwen hatte mit den Eigengütern

der Witwe nichts zu tun.

Daß auf demſelben Wege von ſtadeſcher Seite aber auch die

Güter zwiſchen Salzwedel, Brome und Gardelegen und die mit den

ſelben beliehenen Miniſteriale an die Grafen d. Oſterburg ge

kommen ſind, geht am deutlichſten aus der Faſſung der Urkunden

Orig . Guelf. IV, S. 145 und 147 hervor. Es iſt gewiß nicht 3u

fall, daß in der erſteren, der Veräußerungsurkunde Graf Siegfrieds

d. O., unmittelbar hinter die im Stadeſchen, unter welfiſcher Grafen

des 13. Jahrh. überhaupt erſt erbaut worden (37. Jahresbericht Altm ., S. 49 )

und die Burg iſt noch 1236 namengebender Wohnſig Graf Siegfrieds d . 0.;

man kann alſo fogar zweifeln, ob die askaniſche Wiedererwerbung überhaupt

noch unter Markgraf Albrecht II. (+ 1220) ſtattgefunden hat, wie jene chroni

ſtiſchen Quellen wollen, und nicht vielmehr unter Johann I und Otto III zu

fegen iſt. Dazu paßt es, daß in die Regierungszeit dieſer Markgrafen die

vielen anderen bedeutenden Deräußerungen des Grafen Siegfried v. 0. fallen ;

auch hat eine Derheerung Oſterburgs (1. o.) damals ſtattgefunden (um 1240 ;

Angeli Annal. March. Brand. S. 100 ). So hat hopf's Angabe (hiſt geneal.

Atlas I, S. 220) viel für ſich, nach der Oſterburg nicht um 1208, ſondern 1238

an Brandenburg abgetreten wäre. Gerade 1238 hat auch Graf Siegfried ſeis

nen Namen ,,D . Oſterburg" aufgegeben und nennt ſich fürderhin nach ſeinem

nunmehr ausſchließlichen Wohnſit „ Graf v. Altenhauſen “ ! (Riedel, c. d .
brand. I, 6. S. 450 ; Orig . Guelf. VI, S. 146.)

1) Dort auch noch von Mutters Seite (Richardis d. Spanheim ) Brem.

Jahrb. VI, S. 38 .

* ) Ebda. S. 40.

1
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1

gewalt liegenden Güter dieſe altmärkiſchen eingeſchoben ſind , die

doch jeder welfiſchen Beziehung entbehren, und daß erſt dann

die wieder im welfiſchen Machtbereich liegenden an Aller und

Weſer folgen ; ebenſo , daß in der zweitgenannten Urkunde, der

Entlaſſung der Miniſteriale , die ſtadeſchen und altmärkiſchen

Miniſteriale wiederum zuſammengefaßt denen an Aller und Weſer

gegenüberſtehen . Damit gewinnt die gemeinſame Herkunft der

Güter im Stadeſchen und in der Altmark vom Hauſe Stade außers

ordentlich an Gewißheit, umſomehr als zwiſchen Salzwedel, Brome

und Gardelegen weder Erbgut der alten Harzgrafen von Veltheim

noch derjenigen Familien vermutet werden kann, aus denen die

Deltheim -Oſterburgiſchen Gattinnen hervorgegangen ſind, insbeſon

dere auch nicht des askaniſchen Hauſes. Allode des legteren ſind

por und unter Albrecht dem Bären nur im Balſamerland und in

der Wiſche nachweisbar, nicht um und ſüdlich Salzwedel ), und die

Erwähnung des Geſchlechts in der Form : ,,marchio de Saltwi

dele “ 2) läßt ſich in keiner Weiſe auf Eigenbeſitz deuten 3) .

So iſt unter den vielen beſikmehrenden Heiraten der Grafen

von Veltheim, Oſterburg oder Altenhauſen die Werners mit Adel

heid die vorteilhafteſte geweſen, und wenn Werner in der Chronik

Adalberts v. Stade der Vaſall ſeines Schwagers Albrechts des Bären

genannt wird, ſo zeigt das, daß er neben allem Eigengut und

neben den bedeutenden Lehen des Ludgeriſtifts auch noch gewiß

nicht unbedeutende Lehen von dieſem Markgrafen beſeſſen hat.

Die Eigengüter aber des Hauſes in der Altmark verteilen ſich

nach ihrer Herkunft mithin im Weſentlichen ſo, daß die zwiſchen

Tangermünde, Gardelegen und Arneburg auf die Ehe mit Wip :

rechts Tochter zurückzuführen ſind, die Oſterburg und 1/2 Kalbe auf

die askaniſche Mitgift, die zwiſchen Salzwedel, Gardelegen und

Brome, über welche Gegend hinſichtlich der dynaſtiſchen Beſißver

1) Krabbo in den Veröffentl. d . Der. f. Geſch. d. mk. Brand. VIII, S.

1-76.

2 ) Zuverläſſig zuerſt 1147: ebda. S. 31 .

3 ) Wenn bereits Albrecht des Bären Dater ( + 1123 ) in Botho's Brauns

ſchw . Chronik v. 1492 ,,Grove Otte to Ballonstide unde Soltwedel“ genannt

wird, ſo iſt zu bedenken, daß dies eine ganz vereinzelte und fachlich nicht unter

(tüßte Betitelung ex post durch einen nicht zeitgenöſſiſchen Schriftſteller iſt,

und daß der Ausdruck, ſelbſt wenn richtig, an ſich nur einen Wohnſit Ottos be

weiſen würde, weder ein - an ſich mögliches - Grafenamt zu Salzwedel unter

den Stadern , noch einen Befit in dortiger Gegend .

-

1
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hältniſſe im 11. und 12. Jahrh. rechtes Dunkel bisher geherrſcht

hat, auf ſtadeſches Wittum und endlich die gegen den eben genannten

Keil durch die Linie : Molmker Bach - alte Dumme deutlich ges

ſchiedenen etwaigen Güter im „ Hansjochenwinkel" auf die Warpker

Heirat.

Es fußen dieſe Ergebniſſe, wie geſagt, auf der Anſchauung, daß

zu den geldärmeren Zeiten des Mittelalters der Erwerb und Beſitz

von Eigengütern weitmehr auf Familienerbe und Heiratsgut be.

ruht, als auf Kauf, Schenkung oder auch Gewalt. Wenn Böttger

ſagt, daß kein Genealoge, der es redlich mit ſeiner Wiſſenſchaft

meine, die genaue Beachtung der Erbfolge im Beſitz von Gütern ver

ſchmähen könne "), ſo glaube ich, daß auch umgekehrt eine genaue

Beachtung der Genealogie unerläßlich iſt, um Einzelfragen der Ters

ritorialgeſchichte der Löſung näher zu bringen .

1) Brunonen 3. B. S. 97 .



Weltliche Muſik am Hofe Anton Günthers .

Don Siegfried Eulen, Oldenburg.

Johannes Wolfram führt in ſeinem Beitrage zur „ Geſchichte

der Muſik in Oldenburg von der Zeit Anton Günthers bis zur

Gründung des Singvereins ( 1603-1821 ) ')" eine Sammlung von

Handſchriften und gedruckten Muſikalien an, die am Hofe Anton

Günthers im Gebrauch geweſen ſind 2). Es ſind Kompoſitionen von

Pſalmen , Arien für friedliebende Herzen, Dedikationen zum neuen

Jahre, uſw., alſo vornehmlich geiſtliche Muſikſtücke. Wolfram

ſchließt daraus, „daß Anton Günther ein Freund der ernſten, beſons

ders der geiſtlichen Muſik war 3) . " Dem widerſpricht nun aber das

Urteil eines Mannes, der faſt fünf Jahre lang am Hofe des Grafen

und in der Stadtkirche als Cantor und Chori Muſici Praefectus

wirkte : m. Daniel Friderici.

Friderici oder Friedrich, wie er ſich 1614 als Roſtocker

Student in der Zuſchrift ſeines ,, Erſten muſicaliſchen Sträußlein von

ſchönen wohlriechenden Blümlein ſo in Denus Garten gewachſen"

unterzeichnet“)— machte ſich als theoretiſcher und praktiſcherMuſik

Schriftſteller einen Namen . Seine in deutſcher Sprache geſchriebene

,,Muſica figuralis oder neue, klärliche richtige und verſtändliche

Ünterweiſung der Geſangskunſt..." erſchien 1614 und erlebte 1677

noch eine ſechſte Auflage. Die zahlreichenLiederbücher, die er her:

ausgab, enthalten hauptſächlich weltliche Terte, wie die meiſten ders

-

0

1) Einleitender Beitrag zu ſeinem Buche: Geſchichte des Oldenburger

Singvereins von 1821 bis 1896, Oldenburg, 1896.

2) Ebendort S. 4–6.

3) Ähnlich 6. Rüthning, Oldenburgiſche Geſchichte I, 1911 , S. 590 .

4) Ich fand das Heft in einem Sammelbande der Königl. Bibliothek zu

Hannover: ,,Geiſtliche und weltliche Lieder des 17. Jahrhunderts.""
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artigen Kompoſitionen der Tonſeker aus der erſten Hälfte des ſieben

zehnten Jahrhunderts.

Von dieſen Liederbüchern iſt eins für uns von beſonderem In

tereſſe. Friderici gab es als Cantor der S. Marienkirche zu Roſtock

am „Heyligen Newen Jahrs Tage / Anno 1624" heraus. Es trägt

den Titel :

AMORES MUSICALES

Oder

Newe gant Lu

ſtige / vnnd Anmütige Weltliche Liedlein

mit 3. 4. 5. 6. 7. und 8. Stimmen / alſo

appliciret, vnnd geſeket /

Das Sie sowol

Vor Herren Taffeln und in Fürſt

lichen Säälen :

Alß auch in andern

Ehrlichen zuſammenkunfften / Gaſterenen /

und Freudens Zeiten / nit allein Artig Anmütig und Lieblich

mit Menſchlicher Stimmen ; Sondern auch zierlich / Füglich

ond Wol auff allerley Musicaliſchen Instrumenten

zu gebrauchen.

Componiret Von

M. Daniele Friderici Cantore Rostochiensi.

Und wird alhier exhibiret

Der Erſte Theil.

Begreiffend die Liedlein mit 3. ond 4. Stimmen .

Roſtock Gedruckt /

Ben Joh : Richels Erb : / Inverleg : Joh : Hallervords.

Dem langen Titel folgt eine entſprechend lange Widmung. Sie

richtet ſich an mecklenburgiſche Junker, großgünſtige Herren, werte,

liebe Freunde und mächtige Beförderer. Die Vorrede beginnt mit

einem langen, überſchwänglichen Lobe der Muſica, im Stile der

Zeit mit klaſliſchen Zitaten ausſtaffiert. Anſchließend daran wird

eine Reihe großer Männer aufgezählt, die ſelbſt die Muſik ausge

üht und gefördert haben : David, Epaminondas, Socrates und Nero.

Friderici tut dies, ,,weil daruß Sonnenklar zu erſehen " , daß es

ſeinen hohen Gönnern ,,an Irer praeeminentz und anſehnlichen
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Authoritet, keinesweges praejudicirlich / noch onziemlich: Sondern

vielmehr gemeß / Löblich / und Hochrühmlich / daß Sie die Edle

Musicam nicht allein ſehr Lieben / gern hören / vnd wol vertragen

mögen ; Sondern auch zum theil dieſelbe wol verſtehen / ſelbſt

rühmlich exerciren, üben / gebrauchen / vnd nach vermügen be

befordern. Welches eben die vrſach / fo mich bewogen / E. E. 6.

Großachtb. Gunſt und Weißh. mit gegenwertigem opusculo Mu

sico freundlich zu begrüßen / vnd vnterdienſtlich zu erſuchen . Denn

nachdem ich vor dieſem faſt ins fünfte Jahr bey dem hoch. Woll

gebohrnem Graffen vnnd Herrn / Herrn Anthon Günthern / Graf.

fen zu Oldenburg und Delmenhorſt / Herrn zu Jeviren und Knip

hauſen etc. Meinem gnädigen Graffen und Herren / pro Cantore,

und Chori Musici Praefecto bendes zu Hofe / und in der Stadt

kirchen gedienet / vnd vnterthänig auffgewartet; Vnnd aber auß

Erfahrung wahr genommen / waſſerley art Muſick / vor Herren

Taffeln und in Fürſtlichen Säälen / So wol auch in andern Ehr

lichen Gaſterenen und Zuſammenkunfften / zun zeiten am füglich

ſten ſich wolle gebrauchen laſſen ; Alß habe ich nach meinem ges

ringen dermügen / auff ſolchen Schlag darinnen etwas mehr der

Liebligkeit / als der vollſtimmung nachgegangen wird / Etliche

Liedlein ſo wol mit vielen als wenig Stimmen componiret, auch in

der That erfahren / das ſolche / wofern ſie nur recht vnnd gleich

formig beſtimmet werden / beydes zu gebrauchen / vnd auch anzus

hören / nicht unangenehm geweſen . "

Aus dieſen Säßen geht hervor, daß die Lieder unſerer Samm

lung am Hofe Anton Günthers geſungen worden ſind oder doch

wenigſtens uns eine Dorſtellung davon geben , was für Muſik bei

feſtlichen Gelegenheiten in den gräflichen Säälen erklungen iſt.

Ich ſchreibe im folgenden die Lieder wörtlich ab, vermeide nur

die durch die Kompoſition gebotenen Wiederholungen und löſe die

Abkürzungen auf.

Die Liedlein mit 3 Stimmen.

I.

Musica mellifluo mulcet modulamine mentes .

Ich muß dennoch musiciren,

im ſen auch wie im ſen ,
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Es thut mich fein recreiren,

machts herk von ſorgen frey :

Wen rein und lieblich die ſtimmen ,

ach wz vor groß anmuth thut es geben,

ſeind gut Inſtrument mit innen ,

ſo erquickt es Leib Seel ond ganes leben .

II .

Ah, placeat, Virgo, Cantio nostra tibi !

Ein Liedlein klein zu ſingen ,

treibt mich mein ſinn und muth,

ich hoff mir ſols gelingen,

pnd fol wol werden gut.

Ach ſäuberliches Megdelein,

zu ehren euch allein ,

laß ich es iķund erſchallen,

bitt freundlich und dienſtlich

wolts euch doch laſſen gefallen.

III.

Aureolos Soli aptârat virgo uda capillos.

En ! (ait ipsa Venus) retia tendit, amor .

Ein Fräwlein zart ihr haar

gewaſchen het gar klar,

trucknet ſie wieder an der Sonnen.

Als ich das ward gewahr,

meint ich ſie het aldar

goldgelbe Seiden fein geſponnen .

Denus gab mir beſcheid,

ſprach nein du jrreſt weit,

zu jagen dich zarten jungen Geſellen

thut da mein Sönelein

die jäger neße ſein

nach Jäger art dernunfftiglich auffſtellen.
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IV .

Quicquid amat mundus, spernam , formosa cubare

Si sinet in gremio me, ista puella, suo .

Alles was in der Welt

Gold ſilber oder geld

und was köſtlich auff erden

mag je gehalten werden :

Wil ich laſſen hinſchwinden ,

wenn ich nur gunſt mag finden

Und ſo viel nuk kan ſchaffen ,

das ich in deinem ſchoß

Herklieb mag ſchlaffen.

V.

Sic ubi naviculor noto haîc in flumine, Canto :

Dî ! quantum resonant prata sonora sonum .

Auff einem Waſſerlein

thet ich ſpaţiren fahren

in meinem Sdiffelein

neben anderen die bey mir waren .

Da da , da da , da da ...

theten wir ſingen

ein Liedelein von der liebſten mein

wanne wanne, wanne wanne .

wanne wie thet es klingen.

VI.

Γέρων αλώπηξ ουχ αλίσκεται Πάγη.

Amor du haſt verſpielet

und nicht troffen den zweck,

darnach du haſt gezielet,

meinſtu, du wolſt mich überraſchen

und in deim auffgeſteltem garn erhalden ,

ô nein, du biſt nit frü ſat auffgeſtanden,

drumb zürne nicht,

daß ich dir kommen bin auß deinen handen .
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VII.

To mea Musa canit, cum sis mihi sola voluptas.

GOtt grüß dich lieb von herzen,

du außerwehlte Krone,

meins herken frewd und wonne.

Dir zu ehren ohn ſcherpen

muß mein liedlein erſchallen ,

dich hab ich außerwelt vor allen,

denn du allein im herken

mir höchlich thuſt gefallen.

VIII.

To come ; sum Domino sat bene compta meo.

Als ohn gefehr Fraw Denus thet

die liebſte mein erſehen,

d3 ſie ſich nicht gepuķet het,

ſproch ſie wie thuſt fo gehen ?

Sie ſprach ; ſchaw du dich ſelber an,

ſih daſtu deinen Hurenman

dem Marti mögſt gefallen ,

ich bin mit zucht und tugend fein

geſchmückt dz ich dem liebſten mein

gefall vor andern allen .

IX .

Inter mille mihi placuisti SOLA puellas

Et me perpetuis ignibus UNA cremas .

Diel hundert tauſent Megdelein

het ich können bekommen,

abr du allein haſſt müſſen ſein ,

die mich ſo eingenommen.

Wilft dich doch nit laſſen erweichen ,

wem ſol ich dich doch nur vergleichen ?

o du ſteinhartes herk,

was vor groß angſt und ſchmerz

bringſtu mir alle tage,

muß d3 ſein meine klage.
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X.

Moriar, nisi pharmaca praebes.

Sol ich denn gar verſchmachten

Ach thuß beſſer betrachten :

Wirftu mir nit rath geben,

ſo wirds koſten mein leben,

ack kom ond thu mir helffen,

ach kom laß mich nicht mehr

ſo viel und ſehr

ſchreyen vnd gelffen.

XI.

Colliget in gremium Cineres mea Sponsa Cupido,

Nil agis ergo, tuo me licet igne cremes.

Cupido ich thu dich wol kennen,

du wilſt durch liebes fewer

ganz ungehewr

mich gar zu aſchen brennen.

Wolan thu waſtu nit kanſt laſſen ,

ich weiß gewiß

dz ohn verdriß

ein Jungfräwlein

die aſchen mein

in ſeinen Schoß wird fallen.

XII.

O gaudium , tu gaudia

No Differas diutius.

Mein högſte frewd wie lang thuſt mich auffhalten ,

laß doch die liebe nit erkalten .

Mangelt dir liebes fewr,

kom ben mir iſts nicht thewr,

ich laß dirs gern zukommen

zu unſer bender fromen.
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XIII.

An nescis ? oculi sunt in Amore DUCES.

Knäblein weiſtu nicht,

ob dich dein Lieb liebhabe ?

So fih an ihr geſicht,

wie Sie dich mit begabe,

ſo biſtu ſchon bericht,

ob du ein lieber Knabe.

XIV.

Alta ruunt, inflata crepant, tumefacta premuntur.

Ergo supercilium pone virago tuum .

Jungfraw denck doch zurücke,

wie vnhold dir das glücke

Jukünfftig noch wird werden ,

weil du mit deinen gberden

dich alſo weit verrenneſt,

daſtu dich ſelber nicht mehr kenneſt.

1

XV .

Exclusit ; revocat; redeam ? Haut! mihi supplicet etsi;

Aut pro dote quater Mnas mihi mille ferat.

Sie hat mich außgeſchloſſen,

d3 hat mich ſehr verdroſſen.

Nu hab ich wol vernommen,

dz ich ſol widerkommen .

O nein ich thu es nicht,

nimmermehr es geſchicht,

ich wil Sie nicht,

ich mag Sie nicht,

ich b'ger ſie nicht,

ich kan nicht bey ihr wonen,

beth ſie mich gleich ,

und wehr auch reich

don vierkig tauſent Cronen .

1913
25
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XVI.

Captus sum blandis, Virgo pulcerrima, verbis,

Captus sum lacrumis, basiolisque tuis.

O ſchönſtes lieb ,

nun ich mich gib

in deine Neß gefangen ,

nun ſag ja nicht,

du ſenſt mir icht

vergeblich nachgegangen.

Wiltu wiſſen, wz mich doch

am allermeiſten hat bewogen,

dein ſüſſe wort, dein mündlein rot,

die thränelein der euglein dein ,

die haben mich betrogen .

XVII.

Non mihi mille placent: non sum desertor Amoris:

Tu mihi, si qua fides, cura perennis eris.

Eine oder keine

ſol mir die lieb'te ſenn,

eine nur ich meine

von grund des herken mein .

Ich bin doch ja ſo wanckelmütig nicht,

das ich dich ſolt auffgeben,

hab du nur zu mir feſt die zuverſicht,

nimmer es geſchicht,

gönt mir nur Gott das leben.

XVIII.

Non mihi amaro Amor est : quin et amari Amor est.

Nur lieben , lieben, lieben,

begerſtu ſtets von mir,

Auch wider liebe üben

gebürt ſich, ſag ich dir.

1
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D3 iſt mir ſchlechte liebe ,

nur lieben allezeit.

Lieben und geliebet werden,

das bringt erſt rechte frewd.

XIX .

Ne gemines, Erycina, moos sine fine dolores.

haſtu nicht bald gekühlet

an mir dein ſtolten muth,

ich mein ich habs gefület,

was dein Sohn bey mir thut.

plag mich doch nicht mehr ſo ſehre,

Denus laß es einmal ſein,

oder ich greiff auch zur Wehre

und ſchla mit fremden drein.

XX

Gaudia vel folijs mea sunt loviora caducis.

Gleich wie die Roſenbletter

nicht lange halten ſtich,

und wie Aprillenwetter

gar offt verkehret fich,

Alſo wird offt auch beſcheret

ein fröliches ſtündelein mir,

wird mir aber gar bald verkehret

in ſchwere pein, Jungfraw von dir.

XXI.

Ut mihi visa fuit, placuit, placet, atque placebit.

Es hat ſich geſchicket

und hat mir geglücket,

daß ich Sie eins habe geſehen ,

was ſol ich viel ſagen ?

Sie thut mir behagen,

Wils Gott ſo ſols leichtlich geſchehen ;

20 *
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Ich lag es on (derken,

ich lieb ſie von herken,

ich mein Sie in ehren und trewen ,

iſt Sie mir beſchert,

und bin ich ihr werth,

lo ſol Sie mich balde erfrewen .

XXII.

En ! mihi verus amor, qui modo fictus erat.

Das hett ich nicht gemeinet,

das es ſolt gehn hinauß,

denn wie es ibund ſcheinet,

ſo wird gar ernſt darauß.

Ich meint, wir theten ſcherken

nach Buhler art allein,

so meinſtu es von herken,

Wolan es mag ſo ſein .

XXIII.

Sis mihi Penelope pia, ero tibi fidus Ulysses .

Es thu darben bewenden,

wie wir uns verſprochen han,

von dir wil ich nit lenden,

thu du nur von mir nicht lan :

Bleib keuſch, from und getrewe,

wie Penelope ſtets war,

ſo bleib ich auch ohn ſchewe

wie Ulysses immerdar.

XXIV.

Hui! mea certa puella venit procul ite, puellae,

Ficta quibus quondam pictaque verba dedi.

Ade, ade zu guter nacht,

ihr zart Jungfräwlein alle,

denen zu ehren iſt gemacht

ein Liedlein offt mit ſchalle :
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Ein zartes Jungfräwlein weiß ich,

gar tugentreich geboren,

daß ſol allein mir ſicherlich

zum Schäßlein ſein erkohren.

Die Liedlein mit 4 Stimmen.

XXV.

Puella formosissima

In Amore mecum certitat.

Ein fräwlein ſäuberlich

certirt mit mir in liebe ,

Und weil ich dann nun mich

im fechten nicht viel übe,

als muß zuſehen ich ,

das Sie mich nicht betrübe.

XXVI.

Exercitatus ast minus

Stratgema dulce moliar.

Dorſichtig wil ich ſein

in allen meinen ſachen.

Ein Stratagema fein

wil ich ir luſtig machen,

deſſen Sie offt allein

wird ſelber müſſen lachen.

XXVII,

Amplectar ulnis bisce eam ;

Odisse numme sic queat !

Ich wil Sie gutwillig

zu mir einlauffen laſſen :

Alfdann fein züchtiglich
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1in meine Arme faſſen,

laß ſehn ob Sie dann mich

wird lieben oder halſen.

XXVIII.

Cur roseum mittis sertum ? ut Rosa rodat amantem !

Heu ! rodor Rosulis, ô ROSA rara tuis .

Mein lieb ſchickt mir ein Krängelein

gemacht von Roſen wol,

Darbey ich ihr im herken mein

fleißig gedencken ſol.

Schons Lieb es iſt vonnöten nicht,

du biſt ſelbſt die Roſe zart,

die mein her heimlich zwackt und ſticht,

vnd verſehrets jeder farth .

XXIX .

Servia de violis cur mittitur ? ut violet me?

Heu ! violor Violis, ô VIOLA, usque tuis.

Mein Liebchen ſchickt mir ein ſtreußelein fein

von Violen die richen ſo wol,

dadurch ich ihrer im herken mein

fleißig erinnert ſein ſol.

Schöns Liebchen vonnöten iſts trawen ja nicht,

du biſt ſelber die ſchone Diol,

nach welcher mein herße ſich ſehnet und richt

und die leßlich noch mein werden ſol.

XXX .

Virgo voles apte nubere ? nube mihi!

Jungfräwlein ihr wolt fortrücken

ond hettet gern einen Mann,

und wil euch doch trawen nicht glücken ,

ihr bleibet nur ſtille ſtahn ,

ein guten rath thu ich euch ſchicken ,

denn nehmet doch williglich an :
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Ihr ſeht ſtets auff die Reichen

ond wolt nur hoch hinauß ,

nehmt mich ich bin ewrs gleichen ,

ſo wird ein ende drauß.

XXXI.

Insidias nolite meas horrere volucres

Namque puella suo me capit ancupio.

Ihr kleinen Waldvögelein

thut euch vor mir nit fürchten alſo ſehr,

ich bring euch durchauß kein leið noch beſchwer.

Ein Megdlein hat mich durch tück

gebracht in ihre ſtrick

und thut mich darin ſo krencken ,

das ich des Dogelfangens

gar nicht mehr thu gedencken.

XXXIT .

Sum mea Sponsa tuus: Sis mea Sponsa mea.

Seuberliches Megdelein

könt es nicht wol geſein,

d3 wir uns beyde freundlich möchten pahren ?

Ich wolte dich halten in ehren,

dein gut dir helffen vermehren,

wolt lieblich mit dir verfahren.

XXXIII.

Promisi, promissa tibi servare studebo .

Was ich dir zugejaget,

da trag kein zweiffel an,

Wofern es Gott behaget,

ſols nu nicht lang anſtahn .

Dnd wie ich dir verſprach

ben ehren und bey trewen,

halt ich es vor und nach ,

6ott woll pns bald erfrewen .
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XXXIV .

Forma bonum fragile est, nocet ergo puella, morari,

Quod cito fit, bene fit, si fieri debeat.

)

Ach wanne wiltu dich doch zu mir kehren,

meinem jammer und elend machen ein end

und die frewd vermehren ?

Wie lang thuſt mich auffhalten,

thu nur recht wol zuſehn,

wir werden bend veralten ,

eh es noch wird recht angehn.

Xxxv.

Quaeso meum releves tuo amore, in amore dolorem ,

Ach wz leid ich vor ſchmerzen

in liebe jegen dir,

laß dir es gehn zu herken,

Jungfraw hilff einmal mir :

Hilff laß doch nit verzagen mich,

thu dich eins freundlich erzeigen ,

toans denn auch einmal kömpt an dich,

wil ich dich widerumb in lieb erfrewen .

XXXVI.

An dolor est major, quam reprobatus amor ?

mag auch ein gröſſer ſchmerze

jemals werden geſpürt

als wann ein trewes herke

ſo gar derachtet wird :

Ein ſolches leid iſt mir geſchehen

don dir anher ô weh mir armen,

ach laß dirs doch zu herken gehen ,

Jungfraw thu dich einmahl erbarmen .
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XXXVII.

Saltem par mediam fari atque jocarier horam

Si liceat tecum ! gaudia magna forent.

Ach möcht es ſein ,

herfliebſte mein,

dz ich auß trewen herken

nur ein halb ſtündlein mit euch möchte ſcherken.

Alle meine ſorge wolt ich laſſen ſpringen ,

molt reden allein ,

fein in geheim,

von gar lieblichen holdſeligen dingen .

XXXVIII.

Hou ! nimium circumvolitant tua tela, Cupido.

Wie flihen deine pfeile ,

Cupido, hier und dar,

und bringen offt in eile

manchen in groß gefahr :

Wer kann ſich doch vor dir hüten

und deiner liſt entgehn :

hebſtu eins an zu wüten,

mag dir gar nichts entſtehn .

XXXIX .

Fert etiamnum animus, tecum certare Cupido.

Me penes indubie, spero, triumphus erit.

Ich wil noch nicht gentzlich verzagen ,

mit dir Cupido wil ichs wagen :

Biſtu friſch, bin ich vnverzagt,

wer weiß, wer noch den andern jagt,

friſch auff, friſch auff ...

den preiß hoff ich darvon zu tragen.



388

XL .

Me modo per puerum mea Amica salutat amice.

Sim rogo Salvus ego : Salva sit illa precor.

Die liebſte mein

durch ihren diener trew

leſt mich don herken freundlich grüſſen.

Ein Briffelein

ſchickt ſie mir auch daben

vnd leſt mich ihren zuſtandt wiſſen.

Freundlichen danck ſag ich darfür

ond laſſe widerumb auch ihr

mein gruß und dienſt entbieten ,

Gott wolle hinfort lange zeit

friſch und geſund uns friſten bend

und vor unglüd behüten.

XLI.

Dulce merum , dulcisque Venus, tum Musica dulcis,

Haec tria duloia quoi, dic rogo non placeant?

Wie lieblich, wie löblich iſt es gethan,

wenn Liebchen und liebchen fein ſcherken ,

wenn lachet das eine das ander fein an

und meinens von grunde des herken ;

Solch freundliches ſcherken

erfrewet im herken,

kan man darben auch haben

ein liebliches dründlein,

ein artiges liedlein ,

ſo ſeynd dar ſchone gaben.

1

XLII.
1

Dulce ! Puella cui si sola fit obvia soli.

Im weiten Felde

thet ich ſpaziren gar alleine,

wie ich vermelde

gar frü, jedoch bey Sonnenſcheine:
1
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Melancholen zu repelliren ,

ſo ſchiđt ſich es gang ongefehr,

dz mein ſchäßlein auch kömpt daher

vnd thut mich freundlich salutiren .

XLIII.

Duloius est : ubi in amplexus ruit illi adamatos.

Dande dir Gott herfliebſte mein ,

wie gehſtu ſo alleine,

fürchſtu denn nicht der Ehren dein,

und bleibſt demnach daheime :

Ich hab geſucht ein trewes herz

zu dieſer Morgenſtunde,

Ich habs geſucht mit großem ſchmerz,

biß das ich es hab funden.

XLIV .

Ast dulcissimum : ubi propria ipsa dicatur Eidem.

haſtu geſucht ein trewes her

Zu dieſer morgenſtunde,

ſo ſag ich dir ohn allen ſcherk ,

du ſollſts haben gefunden.

Nun kom mit mir anheim,

Zart ſchones Jungfräwlein,

und thu dich mir ergeben,

ich jag dir bey der trewe mein,

daſtu ſolt fein die libſte mein ,

dieweil ich hab das leben.

XLV.

Cura vale : laetâ placeat nunc vivere mente :

MUSICÆ et in nostro pectore regnet AMOR.

Wolauff mein hertz mit frewden

und trag ein friſchen mut,

thu trawren nur vermeiden ,

es iſt doch nirgend zu gut.
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Frölich zu musiciren ,

wolſtu lan gefallen dir,

darmit thu dich recreiren,

trawre nicht über gebühr.

XLVI.

Gargara quot Segetes, quot habet Methymna racemos :

Tot miserae presso sunt in amore vices.
)

So manches ſchones Blümelein

als in dem Felde weit

und auch ſo manches Bäumelein

als auff der Hende breit :

So mancher ſchmerke findet ſich,

wenn zwen herken in liebe brennen,

und darff doch eins dem andern nicht

ſolchs geben zu erkennen.

XLVII.

Quot folia arboribus, quot aves sub frondibus, ipso

Vore : tot e licito gaudia amore fluunt!

So manches grünes blätlein

als auff den bäumen ſteht,

und ſo manches Döglein ſinget fein ,

wenn der fröliche men angeht:

So manche frewde auch findet ſich,

wann zwei herken in liebe brennen ,

und dürffens einandern ſicherlich

recht geben zu erkennen.

XLVIII.

Nititur ut Palma in pondus nihilique onera ulla

Curat : Sic curo SORS, tua tela nihil.

Mit trawren groß ohn unterlaß

thut mich Fortuna ſpeiſen,

hofft dergeſtalt jr macht und gwalt
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an mir hoch zu beweiſen :

Feſt wil ich bleiben ſtehn ,

einen friſchen muth nur tragen,

Ihr auff die ſchanke ſehn

und es fröhlich mit Ihr wagen.

XLIX .

MUSICA, noster Amor, torquent quando undique Curae,

Sola hilarare potest, sola lovare potest.

Meine gröſte luſt und frewde

in allem meinem leide

iſt dz ich Musicire,

dadurch ich mein leið verliere ;

Denn allein die Music eben

kan mir wieder fremde geben,

an der Music wil ich halten ,

ond den liebn Gott laſſen walten .

L.

An die ontugendjame Fraw Invidiam .

Invidia parce meis; proprias perquire Camaenas.

Sat mihi Cordatis posse placere Viris.

Mißgunſt, wie thuſtus meinen,

wiltu zerberſten gar,

wenn die Sonne thut ſcheinen

auffs waſſer hell und klar:

meinſtu , du haſts wol außgericht,

wenn du mich haſt geſchendet,

Invidia, ich acht es nicht,

mich und dich man wolkennet.

Finis .
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ze

Miſzellen

Ein wichtiger Nachtrag zur Bibliographie der Literatur über

die Drawehnen im Jahrg. 1908, S. 180 .

Don Julius Kobliſchle.

Die Unterſuchung der 4 Derſionen des Daterunſer in drahwehniſcher

Sprache hat mich zu wiederholten Malen beſchäftigt und ich kann mit Befriedis

gung verzeichnen, daß es meinen Bemühungen endlich gelungen iſt, in die

Sache volle Klarheit zu bringen .

Das Daterunſer von Mithof (vergl. sub 3) und die Verſion von Hennig.

Edard (sub 6 und 8) ſind echt, das heißt, ſie ſind mit Hilfe wirklicher Wenden

aus dem Deutſchen mühſam ins Drahwehniſche überlegt worden . Das ſoges

nannte Müllerſche Daterunſer aber (vergl. sub 15) iſt, wie ich ſeinerzeit im

Ardid für ſlawiſche Philologie 1906 (vergl. sub 116) unwiderleglich nachges

wieſen habe, eine plumpe Fälſchung; nur bezüglich der Perſon des fälſchers

dhwantte ich damals noch, aber auf Grund ſchriftlicher Mitteilungen Dr. Muđes

kann jeßt mit voller Sicherheit behauptet werden, daß nur f. Müller, um 1750

Bürgermeiſter von Lüchow , der Urheber jener ominöſen Fälſchung geweſen ſein

kann.

Um 1740 entſtand aber noch eine neue Verſion des Vaterunſer, die ſoges

nannte Buchholzſche, weil ſie von dem hiſtoriker Buchholz in ſeinem Werke

„ Derſuch in der Geſchichte des Herzogtums Mecklenburg " (1753) auf S. 86

veröffentlicht wurde. Bezüglich dieſer Aufzeichnung meint nun Dr. Mucke

(sub 18), ſie ſei ein „fehlerhafter Abdruck " des von Müller gefälſchten

Daterunſer. Nichts iſt irriger; Dr. Mude hat offenbar die beiden Texte garnicht
miteinander verglichen und den anſcheinend barbariſchen Tert des Buchholz

ſchenGebetes nicht zu entwirren verſucht. Die beiden Texte - das Müllerſche

Falſifitat und das Buchholzſche Daterunjer - haben miteinander faſt gar keine

gemeinſamen Berührungspunkte, ſelbſt der Laie vermag ſofort auf den erſten

Blid zu erkennen, daß zwiſchen den beiden Texten nicht das geringſte Ab.

hängigkeitsverhältnis beſteht. Der Müllerſche Text iſt ein wertloſes Machwert,

die Buchholziche Faſſung des Daterunſer enthält trotz des gänzlichen Derfalls

der Sprache und der zahlreichen Lüden einige Perlen echt-wendiſchen Sprach

chakes "), die bisher nur ganz ſporadiſch oder gar nicht in dem geſammelten

Sprachmaterial zu belegen waren . Prof. Roſt ſcheint das Buchholzſche Daters

unſer überhaupt nicht getannt zu haben, da er es in ſeinen oft leider ganz mins

derwertiges, anfechtbares Material ( Flurnamen !) enthaltenden Sprachreſten "

mit keiner Silbe erwähnt Prof. Dr. Tegner, der rühmlichſt bekannte Folkloriſt,

hat den Buchholzichen Text in dem Braunſchweigiſchen Jahrbuche“ 1902

1) Es ſei furz verwieſen auf noch bungde 'geſchehe), dusőneits (duzneico Schuldiger ),

pordodim (wir werden verkaufen “ ſtatt „ vergeben “) and scheudota (übel).
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(vergl. sub 104) mitgeteilt, ſo daß ihn jeder Leſer dieſer Zeilen leicht einſehen

kann. Eine ausführliche tritiſch -ſprachliche Analnie wird demnächſt don mir

an anderer Stelle gegeben werden, hier handelt es ſich nur darum , dem mit

Unrecht verachteten oder falſch beurteilten leßten Denkmale des Drawehniſchen

ſeinen ihm gebührenden Platz zurückzugeben . Die Verſion muß, da ſie beach

tenswerte Übereinſtimmungen mit dem Dialette des wendiſchen Bauern Parum

Schulze (sub 10 ) enthält, wohl in Süthen im Drawehn entſtanden ſein, vielleicht

rührt ſie gar von dieſem mertwürdigen Manne her und würde dann etwas vor

1740 abgefaßt worden ſein .

Zum Schluſſe mache ich noch auf die ſonderbare Rolle aufmerkſam , welche

noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Hennings ( sub 48) geſpielt

hat. Über dieſen Forſcher hat Tegner ein ſtrenges, aber nur allzu berechtigtes

Urteil in ſeinem Werte „Die Slawen in Deutſchland “ ( im Kapitel über die Pos

laben ) gefält. Was er an neuen drahwehniſchen Wörtern bringt, iſt voll,

kommen apolrnph, 3. B. die Stammesnamen Drawainji, Kriwitzi,Poloini,

die ſprachlich unmögliche Geſtalt aufweiſen und auch von Dr. Muđe auf ſeiner

Forſchungsreiſe durch das Wendland nirgends gehört worden ſind.
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Búchor= und Zeitſchriftenſchau

Schmidt, Ludwig : Geſchichte der deutſchen Stämme bis zum Ausgange der

Dölterwanderung. Abt. II, Buch 1. (Die Ingwäonen.) Berlin , Weid

mann, 1911. 93 s. 89. ( Quellen u. Forſdungen 3. alten bed . u.

Geogr. , Heft 24.)

Die zweite Abteilung dieſes Werkes behandelt die Weſtgermanen, dapon

das porliegende erſte Buch die Ingwäonen. Es werden beſprochen 1. die Kim

bern, Teutonen und Ambronen, 2. die Angeln und Warnen, 3. die Chauten

und Sachſen, 4. die Frieſen und Amſivarier. Über die Zugehörigteit dieſer

Völter zu den Ingwäonen kann Zweifel nicht beſtehen ; aber es iſt nicht un

wahrſcheinlich , daß auch die Langobarden urſprünglich zu den Ingwĝonen ge

hört haben. Sie mit Schmidt zu den Oſtgermanen zu rennen, geht nicht an ;

ich verweiſe darüber auf die Ausführungen Bruckners. Schmidt hilft ſich damit,

daß er ſie von ihren Nachbarn ſtark ingwãoniſch beeinflußt nennt (S. 60).

Daß die Heimat der Kimbern in Jütland zu ſuchen iſt, dafür ſpricht vor

allem , daß die römiſche Flotte 5 n. Chr. ſie dort gefunden hat. Dies iſt zugleich

ein deutliches Beiſpiel dafür, daß wir bei den meiſten Dölterwanderungen ans

zunehmen haben, daß ein großer Teil des Dolfes in ſeiner alten Heimat zurüde

bleibt, ſo bei den Langobarden nach ihrer eigenen Angabe zwei Drittel. Das

hätte Schmidt bei ſeiner Beurteilung der römiſchen Nachrichten über Angri

varier und Amſivarier berüdſichtigen ſollen. Daß der Name der Kimbern in

dem der jütiſchen Landſchaft Himmerland (Hymbersysael) ſtecke, ſtellt Schm .

als ebenſo ſicher hin wie die Ableitung des Landſchaftsnamens Harthesyssel

von dem Namen der Charuden. Aber es iſt doch mindeſtens auffällig, daß das

Volt nirgend, wie man dann erwarten ſollte, Chimbri genannt wird, ſondern

ſtets Cimbri,Cymbri, Klußpol, während der für die griechiſche Junge beſon

ders ſchwierige Name der Chauten, d. i . Chauchen, in den Formen Karno ,

KaŰXOL, Xarxol vielfach wechſelnd erſcheint. Der Name Cimbri iſt noch nicht

erklärt; die verſuchten Deutungen ſind unhaltbar.

Die Nachricht, daß die drei Dolker durch Sturmfluten und Landverluſt zur

Wanderung getrieben ſeien , paßt nicht auf Jütland, ſondern nur auf die Weſte

tüſte Schleswigs und Holſteins, wo Scam . mit andern die Heimat der Teutonen

und Ambronen anſert. Die Ambronen faßt er als Teilvolk der Teutonen und

bringt ſie wie andere vor ihm mit dem Namen der Inſel Amrum zuſammen

Er ſtüßt ſich dabei auf Feſtus, der gerade von den Ambronen die Überſchwems

mung ihres Landes durch die See erwähnt, wobei er ſie freilich als gens

Gallica bezeichnet. Gegen Mommſen hält Schm ., wohl mit Recht, die Anſicht

feſt, daß die drei Völker von Anfang an gemeinſam operiert haben (S. 7 ).

In der Darſtellung ihres Juges durch Germanien dagegen ſcheinen mir

die Behauptungen Schmidts zu ſicher; ſo in den Schlüſſen aus den Gräber

funden und in der genauen Beſtimmung des Weges. Ob der Mercurius Cim

brianus der Inſchriften wirklich eine dauernde cimbriſche Niederlaſſung zwiſchen

main und Neckar beweiſen tann, iſt mir zweifelhaft.

i

1

1
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Unſicher iſt auch die Gleichießung der Charuden Jütlands mit den Ha

rudes des Arioviſt und den Bewohnern des Hardegos, der in den annales

Fuldenses Harudorum pagus heißt.

Daß die Kimbern Jütlands im 6. Jh. in den das Land erobernden Dänen

aufgegangen ſind , kann als gewiß angeſehen werden. Da die Teutonen im

Jahre 5 n. Chr. nicht mehr genannt werden und auch Tacitus ſie nicht mehr

tennt, nimmt Schm . an, daß die Nerthus-Dölter ſelbſtändig gewordene Teile

des Teutonenvoltes ſeien .

Bei der Beſprechung der kulturellen Zuſtände dieſer Völker macht Schm .

mit Recht auf die Unſicherheit in der Datierung der Funde aufmerkſam (ſo be

trägt der Abſtand der verſchiedenen Datierungen des Silbertelſels von Gunde

ſtrup 600 Jahre) , und auch die Scheidung von Inlands- und Auslandserzeugnis

iſt oft genug umſtritten. Doch geben uns 3. B. für die Zeit nach Chr. die Moor

leichen ein deutliches Bild von der Art der Kleidung und laſſen die hohe Ent

widlung der Kunſt des Webens und Spinnens erkennen.

Der nächſte Abſchnitt handelt von den Angeln und Warnen. Schm . hält

an der heutigen Landſchaft Angeln in Schleswig als Teil der urſprünglichen

Heimat der Angeln feſt, vermutet als die Nerthusinſel des Tacitus Alſen, da

die baumloſen Nordſeeinſeln nicht in Betracht tämen und die däniſchen Inſeln

immer den Nordgermanen gehört hätten. Die Warnen ſekt er nördlich von

den Angeln an, in dem ſpätern Bezirk Barvithinjael; die Begründung ſteht auf

ichwachen Füßen. Nur ſo viel läßt ſich behaupten , daß die Angeln und War:

nen wahrſcheinlich Nachbarn geweſen ſind, da jie ſpäter gemeinſchaftlich auf

treten. Aber der Name Warnit (Warnaos ) beweiſt nichts, da die Deutung

als Warna naes ganz unſicher iſt, und der Name Warnesmark (Varmark)

enthält deutlich einen Perſonennamen , nicht den Doltsnamen. überhaupt iſt

Schm . in der Benußung von Ortsnamen als Beweismittel ſehr untritiſch. Der

Ortsname Varnes in Norwegen fod nach ihm wahrſcheinlich machen , daß die

Urheimat der Warnen dort zu ſuchen ſei. Dafür ſpreche auch , daß das anglo

warniſche Dolfsrecht Verwandtſchaft mit den oſtgermaniſchen Rechten zeige. Mit

ſolcher Rechtsverwandtſchaft iſt es eine unſichere Sache; eine ähnliche Behaups

tung iſt mit wenig Unterlage über die Langobarden aufgeſtellt worden. Die

möglichteit, daß die Warnen in Medlenburg gewohnt haben tönnten, iſt mit

dem Nachweis, daß die Warnabi Slaven geweſen ſind , natürlich nicht abge

ſchnitten .

Daß die Avionen als Bewohner des Waſſerlandes an der Weſtküſte

Schleswig -Holſteins gewohnt haben, iſt ſehr wahrſcheinlich , daß ſie Reſte der

Ambronen ſeien, daß die Sachſen des Ptolemäus einen Teil von ihnen bildeten ,

daß das oldenburgiſche Ammerland nach ihnen heiße, daß ſie England mit be

ſiedelt hätten, daß die Nmbre des Widjidhliedes die Bewohner von Fehmarn

feien das alles ſind Dermutungen .

Daß Tacitus die Nerthusvõlker in der Reihenfolge von Süden nach

Norden aufzähle, und daß die Eudoſes alſo nördlich von den Warnen gewohnt

hätten, behauptet Schm . ohne Grund. Die Gleichung Eudosos = Sodusii

pouvDOUGLOL = Juti, Jutae, Eucii = Euthiones Yte, Ytas - Jotar

= Jüten (S. 25 f. ) unterliegt, gelinde geſagt, beträchtlichen Bedenken . Derkehrt

iſt es , die Form Anglevarii als Angli et Varini zu deuten (S. 27) , da doch

sam

-

1913 26



396

das Element varii zur Bildung von Volksnamen ſo oft gebraucht wird ; die

Form iſt nicht anders zu beurteilen als die Schreibung Teutovoápol.

Die Annahme, daß Teile der Sachſen , Angeln und Warnen eine Zeitlang

am Niederrhein gewohnt und von dort zuerſt den Zug nach Britannien anges

treten haben, iſt nach den Ausführungen von hoops, beſonders wegen ſeiner

ſprachlichen Gründe, wohl allgemein gebilligt ; Schm . ſchließt ſich ihm an . Aber

auch die Beſiedlung einiger Landſtriche in Thüringen durch andere Teile der

Angeln und Warnen iſt ſicher. Nur müßte Schm . nicht die Form Hwereno

felda mit den Namen der Warnen in Derbindung bringen, und auch der Ortss

name Wernsdorf beweiſt wieder gar nichts (S. 29) . Daß das flüßchen Wern

nach den Warnen heiße, iſt nicht bloß ungewiß, ſondern bei der Häufigkeit

dieſes Flußnamens ganz unglaublich . Schm . beſtreitet mit vollem Recht, daß

die Ortsnamen auf –leben nur den Warnen oder nur den Angeln zufämen ;

fie müſſen auch bei nordgermaniſchen Stämmen im Gebrauch geweſen ſein.

Auch das kann als ausgemacht gelten, daß die Sachſen und Frieſen dieſe

Namensform nicht gebraucht haben . Es ſteht aber, fo viel ich ſehe, der Ans

nahme nichts im Wege, daß die Gegend zwiſchen Magdeburg und Helmſtedt,

wo dieſe Namen am häufigſten ſind, ein Hauptniederlaſſungsgebiet der vers

einigten Angeln und Warnen ( Anglorum et Werinorum, hoc est Thurin

gorum) geweſen iſt ; dieGaue heißen Thorlingo und Norththuringo. Auch

die Mundart in dieſem Gebiet ſpricht nicht gegen ingwảoniſche Abſtammung.

Man vergleiche darüber demnächſt meine Ausführungen im „Lüneburger

Heimatbuch " (Schünemann, Bremen) .

Aus dem Abſchnitt über die Kultur der Nerthusvölker (S. 31 ) hebe ich

die Feſtſtellung hervor, daß die Moorfunde im Schleswigſchen auf das Dor

handenſein von Reiterei hinweiſen, während Prokop die Angeln und Warnen

nur zu Fuße tämpfen läßt. Das Königtum iſt bei ihnen ſchon in der Urheimat

bezeugt (Offa ).

Es folgt das Kapitel über die Chaufen und Sachſen. In der Geſchichte

der Chauten trennt Schm . wohl nicht genügend das Sichere von dem Unſicheren .

Was er von den Eroberungen der Chauken ſagt, iſt zum Teil unſicher. Er be

hauptet, ſie hätten ſich bis an die Oker und die Diemel ausgebreitet und

die Cheruster, Angriparier, Chaſuarier und Amjiparier „ Derdrängt “. „ Jur

Sicherung dieſer Eroberuugen ſcheint eine chaufiſche Kolonie vorgeſchoben

worden zu ſein , die den ſpäteren Gau Falaha oder Falhon beſetzte " (S. 36 )

eine etwas wohlfeile Art, Geſchichte zu ſchreiben.

Den Namen der Sachſen deutet Schm . als eine Kurzform von Sahsnotas,

er irrt aber, wenn er ſagt : ,, Dieſe Deutung weiſt auf eine zu Schuß und Trut

geſchloſſene Dölfervereinigung hin" (S. 59). Die Form enthält den Begriff der

Dereinigung nicht, ſondern bedeutet nur Leute, die den Sachs benußen. Mit

dieſem Namen konnte aber natürlich eine Reihe von Stämmen gleicher Bewaffs

nung bezeichnet werden. Es iſt alſo möglich, daß ſchon die Sachſen des Ptoles

mäus mehr als einen Stamm in ſich begreifen , Schm meint, die Reudigner und

einen Teil der Avionen. Wenn ſpäter auch die Bewohner des Chaukenlandes

Sachſen genannt werden, ſo iſt das nicht ſo zu erklären , daß die Chaufen auss

gewandert wären. Schm . weiſt die Annahme Muchs, daß die Chauken mit den

franken identiſch wären, mit Recht zurück (S. 38) ; der epiſche Name der

1
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franken Hngas, Hugones hat mit dem Namen Chaufen nichts zu tun. Sons

dern die Chaufen haben eben den Namen der Sachſen angenommen,

ſich politiſch mit ihnen vereinigt haben.

Man muß Schm recht geben, wenn er vermutet, daß die Sachſen, die 286

gemeinſam mit den Franken an der nordfranzöſiſchen Küſte plünderten, nicht

Nordalbingier geweſen ſind, ſondern Nachbarn der Franken. Wenn Zoſimus

ſagt, daß die ſaliſchen Franken, von Sachſen gedrängt, die Bataverinſel ange

griffen haben, und wenn nun 355 die Salier infolge eines Einfalls der Chama

den aus dem Bataverlande nach Torandrien gezogen ſind , ſo wird die fränkiſch

ſächliſche Seeräuberei vom Rheindelta ausgegangen ſein, und die dabei tätigen

Sachſen werden aus Chauken und deren Nachbarſtämmen beſtanden haben.

Der Sachſenname erſtredt ſich alſo damals ſchon bis an die Miſel. Den fäch

fiſchen Haustypus und die ſächliſche Sprache in Salland, Drente, Twente und

zum Teil in Deluwe, wie wir ſie heute finden, will Schm . aber nicht aus Ero

berung im 4. Jh. , ſondern aus ſpäterer Ausbreitung erklären, da er dieſe Ge

biete dem ſpäter geltenden Rechte nach für chamaviſch hält (S. 40 ).

Das Dordringen der Sachſen gegen Gallien findet fortan überwiegend

auf dem Waſſerroege ſtatt, auch Britannien wird ſchon von ihnen berührt. Es

können aber dabei unter dem Namen Sachſen auch andere Seegermanen (Angeln

Warnen) mitbegriffen ſein So kämpfte 368 Theodoſius in Britannien gegen

eine fächliſche Flotte, 373 beſiegte Valentinian die Sachſen in fränkiſchem Ge.

biete bei Deuſo, das vielleicht in Torandrien zu ſuchen iſt. Nach 400 ſeßen ſich

fächliche Scharen dauernd an der nordfranzöſiſchen Küſte feſt, nach ihnen heißen

zwei Abſchnitte der Küſte, zwiſchen Loire und Seine und zwiſchen Seine und

Schelde, litus Saxonicum. Die dort genannten Orte Grannonà und Marcis

find wohl bei Baneur und bei Calais zu ſuchen. Don dieſen Sachſen ſtammten

wohl die Hilfstruppen, die 451 unter Äetius gegen Attila lämpften.

Seit Mitte des 5. Jh. treten Sachſen auch an der franzöſiſchen Weſtküſte

auf. Ein ſächſiſcher Häuptling Adovacrias erſcheint 463 von der Loiremüns

dung her vor Angers, die Sachſen tämpfen dort gegen Franken und Alanen ,

475 an der Küſte der Gironde gegen eine weſtgotiſche Flotte. Dieſe und die

nordfranzöſiſchen Sachſen (Saxones Baiocassini) ſind bald unter fräntiſche

Herrſchaft getommen. Die Gegend bei Bayeux heißt noch 843 in einer Urkunde

Karls des Kahlen Oilingnia Saxonia. Dieſe Benennung erklärt Prentout allers

dings durch ſächſiſche Anſiedlungen unter Karl dem Großen. Die Ortsnamen

auf -tun bei Boulogne und die auf em bei Gent ſollen ſächſiſchen Urſprung

haben . Meißen hält die {ys und den Kanal von Gent für die Grenze der

Sachſen gegen die Franken Brabants. Die Fläminge ſeien im weſentlichen fäch

fiſchen Urſprungs, das zeige ſich noch ießt in Körperbau, Charakter und Sprache.

Die erſten ſächſiſchen Niederlaſſungen auf engliſchem Boden (Suſſer und Weſſer)

haben als Ausgangspunkt Nordfrantreich und Flandern gehabt (nach hoops ),

andere Erpeditionen folgten dom norddeutſchen Küſtengebiete, in dem ſich dar

auf von Weſten her bis über die Weſer hinaus die Frieſen anſiedelten (S. 46 ).

Um 350 müſſen ſich die Angrivarier des Münſterlandes ſchon an die

Sachſen angeſchloſſen haben , da die Sachſen um dieſe Zeit die Chamaden bes

drängen. Schm . nimmt mit Recht an, daß die Angrivarier nicht aus demMün

ſterlande, das ſie ſeit 98 beſaßen, ausgewandert ſeien ; aber ebenſo wenig
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werden ſie 98 don der Weſer verdrängt worden ſein. Auch das Volk der

Barden im Lüneburgiſchen, die zurückgebliebenen Teile der Langobarden ,

haben die Sahlen in ſich aufgenommen ; die Zeit des Abzuges der Langobarden

iſt mit dem 4. Jh. wohl zu ſpät angeſetzt. Ebenſo gehen die Foſen im Sachſens

namen auf ; die Anjeßung dieſes Völtchens in der Altmark hat keine Berechtis

gung ( S. 46) .

Daß der Sachſenname im 4. Jh. ferner in ganz Holſtein gilt, beweiſt die

Nagricht, daß die Myrgingen, ein ſächſiſcher Stamm, mit den Angeln unter

Offa um die Eidergrenze kämpfen. Schm . meint, daß die Stormarn (Sturmarii)

aus dem pagus Stuimi an der Aller ſtammten, alſo Chauten wären, die nach

Norden gezogen ſeien. Die Ähnlichkeit des Namens weiſt allerdings auf Der

wandtſchaft der Sturmi und Sturmarii hin ; doch kann die Wanderung auch

umgekehrt, don Norden nach Süden, gegangen ſein, was die meiſten für wahrs

ſcheinlicher halten werden. Schm. hält mit Recht das Sturmland der Kudrun

für den pagus Sturmi . Die Ahnlichkeit der Flußnamen Stör in Holſtein , Sture

und Stour in England kann nicht ohne weiteres als Beweis für Doltsverwandt

schaft gelten, da Flußnamen die Dölkerwanderungen zu überdauern pflegen.

Die Dernichtung des thüringiſchen Reiches im Jahre 531 brachte Nord

thüringen bis zur Unſtrut in den Beſitz der öſtlichen Sachſen , die die bäuerliche

Bevölkerung wohl meiſt angliſch-warniſchen Stammes als Caten im Lande be

ließen, ſelbſt aber ſich auf einem geſchloſſenen Gebiete zwiſchen Bode, harz und

Saale anſiedelten . Daß die fächlichen Eroberer vornehmlich aus Holſtein

ſtammten, hat man aus der Verbreitung des Zetacismus ſehr mit Unrecht gec

folgert; denn dieſe ſprachliche Eigentümlichkeit findet ſich in zahlreichen Beis

ſpielen auch in den Regierungsbezirken Stade und Lüneburg (vgl. meine Orts

und Flurnamen im ,,Lüneburger Heimatbuch" ). Schlüſſe aus der Sprachges

ſchichte können von großer Beweistraft ſein ; aber ſie müſſen mit der nötigen

Sachkunde und Umſicht geſtügt werden (S. 47 ).

Aus dem Abſchnitt über die Schickſale dieſer thüringiſchen Sachſen hebe

ich die Beſprechung des Juges der 26 000 Sachſen nach Italien im Jahre 568

und ihrer Kämpfe mit den nordjchwaben nach der Heimtehr heraus. Som .

urteilt mit Recht, daß die Darſtellung Gregors an Unwahrſcheinlichkeiten leidet

und offenbar von der Sage beeinflußt iſt . Einzelne Teile dieſer Erzählung

machen in der Tat den Eindrud , als flöſſe ſie aus epiſcher Dichtung. Ich möchte

darauf hinweiſen, daß die Aufforderung Alboins an ein ſo entfernt wohnendes

Volt taum anders als durch Stammderwandtſchaft zu ertlären iſt , und daß alſo

dieſe „Sachſen" wahrſcheinlich Barden geweſen ſind . Daß ſie die Nordſchwaben ,

beren Land fie bei ihrer Rücklehr begehren, wirklich als Beſiger ihrer alten

Heimat vorgefunden haben, tann wohl nicht als ſicher gelten , da die Eroberung

von der Sage ſo oft als Rüderoberung dargeſtellt wird. Schm . irrt, wenn er

die bäuerliche Urbevölkerung in Nordthüringen cherustiſch nennt (S. 50). Daß

die Ofer die Oſtgrenze der Cheruster geweſen iſt, läßt ſich beweiſen (vgl.

meine Ortsnamen a. a. 0. unter „Harrbüttel") .

Schm . leugnet den politiſchen Zuſammenhang der Kämpfe der öſtlichen

und der weſtlichen Sachſen, den Gregor annimmt. Im Weſten dringen die

Sachſen 556 ſchon bis Deutz vor, ſcheinen alſo im ſüdlichen Weſtfalen ſchon

die Herren zu ſein. Nur die Boruftuarier, die Bewohner der Landſchaft
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Borahira im Süden der mittleren Lippe, haben ſie erſt um 700 unterworfen.

Schm . will dieſes Dolt nicht mit den Brukterern gleichgeſeßt wiſſen, weil dieſe

ſchon früher das Ubierland befekt hätten (S. 52 ). Der Grund ſcheint mir nicht

ſtichhaltig, da ein Teil zurückgeblieben ſein kann.

Don den wechſelvollen Kämpfen der Sachſen mit den Franten im 7. und

8. Jh. bis zum Regierungsantritt Karls des Großen gibt Schm . S. 52-57 eine

tlare und wohlabgewogene Darſtellung.

In dem folgenden Abſchnitt beſpricht Schm . die Grenzen , die Verfaſſung,

das Gerichts. und Kriegsweſen, die Stände und die wirtſchaftlichen Derhältniſſe

der Sachſen . Er leugnet mit gutem Grunde (nach dem poeta Saxo und Buda)

das Beſtehen eines Sachſenreiches. Immer treten uns die Sachſen entgegen als

ein Konglomerat von ſelbſtändigen , unter ſelbſtgewählten Fürſten ſtehenden

Einzelſtaaten, die nur zeitweilig ſich zuſammenſchließen und einen gemeinſamen

Anführer beſtellen . Niemals aber erſcheinen dieſe Herzöge im Beſige der Bec

fehlsgewalt über den ganzen Stamm, wie dieſer auch zu feiner Zeit in ſeiner

Geſamtheit einen Krieg geführt hat oder unterworfen worden iſt. Don einer

3entralgewalt fehlt jede Spur. Die vita Lebuini, die von einer jährlichen

Derſammlung zu Martlo ſpricht, iſt erſt im 10. Jh. fern vom Sachſenlande gee

ſchrieben . Schm . vermutet, daß in Marklo einige engriſche Gaue zuſammenzus

treten pflegten . Die Lage von Marllo iſt übrigens unbekannt.

Don dieſer Feſtſtellung aus weiſt Schm . S. 59 die Theorie zurüd, die

Stammbildung bei den Sadjen ſei auf das erobernde Dordringen eines Einzel.

voltes, der holſteiniſchen Sachſen , zurückzuführen. Seine Begründung, die ge

waltſame Einigung würde die Einführung gemeinſamer Inſtitutionen und der

Geſamtmonarchie zur Folge gehabt haben, überſieht, daß recht gut zwiſchen

den Anfängen der Bewegung, der Bildung des Kernes , und der ſpäteren weits

ausgreifenden Entwidlung ein Unterſchied geweſen ſein kann. Die nationale

Überlieferung, wie ſie bei Widutind in der Erzählung von der Eroberung

hadelns vorliegt, wird doch wohl auf einer vielgefeierten Tatſache beruhen ;

ſogar den Doltsnamen der Thoringe oder Thuringe darin kann man deuten ,

wenn man ſich die Bezeichnung lex Angliorum et Werinorum , hoc est

Thuringorum vor Augen hält, wenn man bedenkt, daß Teile der Angeln und

Warnen ſpäter an der Rheinmündung ein Land Thoringia ( Dorringen ),

in Oſtfalen die baue Thorlingo und Norththuringo bewohnten, daß die

Thingſtätte in Hadeln der Warning-acker bei Altenbruch geweſen iſt , daß ein

Weg von Hadeln nach Wurſten der Doringsweg hieß, daß der Familienname

Doring nicht bloß häufig in Niederſachſen , ſondern ſogar der älteſtbezeugte

Perſonenname des Bardengaus iſt, daß der Name Thoring einem lango

bardiſchen Königsgeſchlechte , dem des Agilulf, eignete und in ſeiner Bedeu

tung („ Heldenſohn“ zu an. thora „Mut haben “ ) durchaus nicht an das Land

Thüringen gebunden iſt. Gerade ein ſolcher Einzelfall friegeriſcher Bezwingung

konnte den Sachſennamen befähigen, ſeine Anziehungskraft im Süden der Elbe

nun auch weiter auf andere Stämme, ſei es in friedlichem , ſei es in kriegeriſchem

Prozeß. zu zeigen. So ſchränkt denn auch Schm . vorſichtigerweiſe ſeine Behaup.

tung dahin ein, daß die Stammbildung in der Hauptſache friedlich der

laufen ſei. Seine falſche Überſeßung des Sachſennamens habe ich ſchon oben

getadelt, von „ Dereinigung“ ſteđt nichts in dem Namen. Er vermutet als erſte

I
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Dereinigung die der Reudigner und Avionen. Davon wiſſen wir nichts. Den

Anſchluß der Chauten legt er in die zweite Hälfte des 3. Ih. Das iſt allerdings

unumgänglich ; denn ſeit dieſer Zeit treten die Sachſen als großes, mächtig vors

dringendes Dolt auf. Es iſt deshalb auch wahrſcheinlich, daß um dieſe Zeit

die nächſten Nachbarn Holſteins, die Barden im Bardengau, in die Gemeinſchaft

des Sachſennamens eingetreten ſind, und daß um dieſe Zeit, nicht erſt im 4. Jh.,

ein großer Teil der Langobarden ſeine Heimat verlaſſen hat. Die ſpäteren

freundſchaftlichen Beziehungen der Langobarden zu den Sachſen ſind in Wahr

heit Beziehungen zu dem bardiſchen Teil der Sachſen. Die ſpäter in ſo auffal

lend großer Zahl auftretenden mächtigen ſächſiſchen Edelinge ſind gewiß Anges

hörige alter Fürſtengeſchlechter, deren Hoheitsrechte aus der Zeit der Vereinis

gung der Völterſchaften zum Dolke ſtammen. Kriegeriſches Fortſchreiten des

Sachſennamens iſt geſchichtlich bezeugt bei der Eroberung von Nordthüringen

und der Bezwingung der Boruftuarier.

Bei der Beſprechung des ingwaoniſchen Charakters des Sachſenſtammes

(5.60) meint Schm ., daß die Theruster als ſtammbildendes Element nicht weſents

lich in Frage tämen, da ſie ſchon im erſten Ih. im Kampf mit den Chauten und

Chatten ſowie durch innere 3wiſtigkeiten an macht und Doltszahl erhebliche

Einbußen erlitten hätten. Einbuße an politiſcher Macht zweifellos; aber auch

an Dolkszahl ? Schm. irrt, wenn er daszweite aus dem erſten ohne weiteres

folgert. Auch gibtihm der Befund von heute keineswegs Recht, der vielmehr

einen ſtarten Gegenſatz von cheruskiſch -angripariſchem und cauliſch bardiſch

thoringiſchem Wejen an Oker und Aller aufweiſt. Ob die Einteilung der

Sachſen in die vier Gruppen Oſtfalen, Engern, Weſtfalen und Nordalbingier

gar nicht auf ethniſche Derſchiedenheiten zurüdgeht, ſondern nur auf feſteren

Bündniſſen infolge der fränkiſchen Angriffstriege beruht, das wäre doch noch

näher zu unterſuchen. Daß dieſe Gruppen in Recht und Sitte gewiſſe Eigentüm

lichkeiten ausgebildet haben, macht doch ethniſche Derſchiedenheit wahrſcheinlich.

Im Gegenſaße zu Schm . bin ich der Anſicht, daß noch die heutigen mundarts

lichen Verhältniſſe alte Stammverſchiedenheiten erkennen laſſen,und halte es

für eine grundverkehrte Anſchauung, daß die ſpätere niederſächſiſche Sprache

weſentlich als das Ergebnis der Maßnahmen Karls des Großen angeſehen

werden müſſe (! ).

Der Abſchnitt über die ſächſiſche Verfaſſung bietet zu Ausſtellungen keinen

Anlaß (S. 62 f. ) . Daß die Gaue von recht verſchiedener Größe waren und dars

um für die ſpätere fränkiſche Grafſchaftseinteilung nicht immer die Grundlage

bieten konnten, iſt nicht zu beſtreiten . Doch will ich bei dieſer Gelegenheit

einen recht erheblichen Fehler berichtigen , den 0. Curs in ſeiner Diſſertation

über die fächſiſchen Gaue gemacht hat, und den Werneburg unbeſehens von ihm

übernimmt. Der Bau Insterlaca hat keineswegs in der Lüneburger Heide

gelegen, ſondern an der Mündung der Decht in die Zuider See, wovon man

ſich leicht aus der betreffenden Kaiſerurkunde überzeugen kann.

Das Kriegs- und das Gerichtsweſen behandelt Schm . S. 64–66. Daß die

Laten (Liten) aus triegeriſcher Unterwerfung freier Völkerſchaften hervorges

gangen ſeien (was Schm . beſtreitet), fann allerdings nicht bewieſen werden ;

doch bleibt die im Vergleich zu andern germaniſchen Völkern gehobene politiſche

Rechtsſtellung der Liten auffällig. Schm . ſtellt hier (S. 67) eine allzu fühne
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Vermutung auf, daß nämlich die fächſiſchen Eroberer Thüringens der dort ans

fäffigen hörigen Bevölkerung aus politiſchen Rüdſichten eine günſtigere poſition

gewährt hätten, und daß nach dieſem Vorgange die günſtige Stellung der Liten

im ganzen Sachſenlande zur Einführung gelangt ſei. Eine ſchwer glaubliche

Großmut ! Ich meine über dieſe Derhältniſſe an anderer Stelle ein glaubhaf.

teres Bild entworfen zu haben (Ajo der Guging, Bremen, Schünemann, 1910) .

Jnder Beſprechung der wirtſchaftlichen Zuſtände findet ſich der Sap (5.68 ):

„Im Heliand wird die Burg, der umwallte Herrſcherſit, von dem Weiler (wîk),

dem offenen, dom Dolke bewohnten Dorfe, unterſchieden .“ Dem muß ich widers

ſprechen , in beiden fraglichen Stellen werden die Ausdrücke wîk und burg von

denſelben Siedlungen gebraucht, das zweite Mal von Jeruſalem. Daß das alts

fächfiſche Haus nicht menſchliche Wohnung und Stallung unter einem Dache

vereinigt habe, bedarf wohl noch einwandfreieren Beweiſes. Den Vorwurf der

Treuloſigkeit, den fränkiſche Schriftſteller den Sachſen machen, brauchte Schm .

nicht zu beſtätigen ($. 71 ) .

Ueber die altſächſiſche Dichtung faßt Schm . ſich etwas turz (S. 73). Das

Epos muß bei den Sachſen in hoher Blüte geſtanden haben, das erkennt man

noch aus der ausgebildeten Technit im heliand, der nur als legter Ausläufer

und Nachhal des Heldengeſanges anzuſehen iſt. Ueber den Jnhalt einiger der

perlorenen Heldenlieder haben wir wenigſtens Kunde; ſo iſt die Erzählung

Widukinds von der Eroberung hadelns durch die Sachſen wohl ſicher aus einem

Liede geſchöpft, das bis ins 3. Ih. hinaufreichen muß ; der Bericht über die

Eroberung Thüringens im 6. Jh. zeigt ſo ſehr das Gepräge des Heldenliedes,

daß Simrock ihn als Epiſode in fein großes Amelungenepos aufgenommen hat;

von der Wende des 6. und 7. Jh . ſtammen die Lieder, in denen nach dem Zeugs

nis des Paulus Diafonus noch zu ſeiner Zeit die Sachſen den Ruhm des Langos

bardenkönigs Alboin beſangen, ein ſchönes Zeugnis für den Einfluß, den der

bardiſche Volksteil im Sachſenſtamme gewonnen hatte. Sonach ſteht die Bes

gabung dieſes Volkes für das Epos außer allem Zweifel, auch wenn der Ders

faſſer der Thidretſaga uns nicht auf der Höhe des Mittelalters ausdrüdlich der

ſicherte, daß er nur aufzeichne, was er in Bremen, Soeſt und Münſter gehört

habe, und was in ganz Saçland in jeder Burg geſungen würde. Sächliſchen

Urſprungs iſt vor allemdie Wielandſage, die noch in die heidniſche Zeit hinauf

reicht, und fächliſche Färbung trägt auch die mit derbhumoriſtiſchen Zügen jo

reich ausgeſtattete Dietleibſage.

Das legte Kapitel des Buches behandelt die Frieſen und die Amſidarier

Die Urheimat der frieſen in Skandinavien zu ſuchen , dazu reichen einige An

tlänge im frieſiſchen Rechte nicht aus. Daß ſich die Friſtadonen ſchon im 4. 3h .

vor Chr von den frieſen getrennt hätten, läßt ſich wohl nicht beweiſen. Das

urſprüngliche Gebiet der Frieſen iſt ſehr eng, es liegt zwiſchen dem Kennemers

lande (den Kannanefaten) und der Ems (den Amſidariern) . Ihre ſpätere Aus.

dehnung nach Süden bis zum Scheldearm Sincfala und nach Oſten bis zur

Weſer iſt in Dunkel gehüllt ; die lettere iſt nach Schm . ermöglicht durch die Abs

wanderung der Sachſen nach Britannien. Die Belegung der nordfrieſiſchen Ins

feln wird von Schm . erſt in das 9. Jh. geſeßt. Die Anſiedlung von Frieſen in

Nordthüringen bringt er in Zuſammenhang mit der Unterwerfung einiger Frieſen

durch Chlotachar I. Unter Dagobert I. gehört Utrecht den Franken. Im 7. Jh.
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aber ſcheinen frieſiſche Könige ihre Herrſchaft wieder bis zur Schelde ausges

dehnt zu haben; es regieren nach einander Audulf, Aldgild, Radbod (Redbad )

und Poppo (Bobba). Ihre Kämpfe mit den Franken bis zum Untergange der

frieſiſchen Selbſtändigkeit beſprichtSchmidt S. 81–84, über das Königtum und

die Aemter des abba, frâna, asega handelt er S. 85—87, über das Kriegsweſen,

Aderbau, Viehzucht, handel, Münzweſen, Goldſchmiedekunſt und franſens

weberei S. 87-89, über Religion und Dichtung S. 89-91 . Neben den

Götiinnen Baduhenna und Hludana und dem Gotte Fosete hätte der Mars

Tbingsus Erwähnung verdient. Daß Fosetesland nicht Helgoland ſein kann,

hat Siebs nadhgewieſen ; daß auch nicht Terel oder das Kennemerland in

Frage kommt, betont Schm . mit Recht. Don den hölzernen Tempeln Frieslands ,

ihren Götterbildern und Schakkammern geben uns die vitae der Miſſionare

einige Vorſtellung. Ein kurzer Abſchnitt über die Amſivarier (S.91-93) ſchließt

das Buch . Daß dieſe vollſtändig von der Ems verdrängt ſeien , und daß ſie zu

left an der oberen Wupper eine Heimat gefunden hätten, läßt ſich natürlich

nicht beweiſen.

Das Buch als Ganzes befißt einen bedeutenden Wert als zuſammenfaſſende

Behandlung aller fragen, die über Geſchichte und Kultur der ingwäoniſchen

Dölfer aufgeworfen ſind , und bietet zur Nachprüfung einen ſehr reichhaltigen

Quellen- und Literaturnachweis. Man darf aber nicht mit der Meinung an

das Buch herangehen, als wären darin gründliche Einzelunterſuchungen ange

ſtellt (das litt die Aufgabe des Werkes nicht), oder als könnte man ſich nun

überall bei der Entſcheidung des Verfaſſers beruhigen (dazu ſind die Fragen

großenteils zu ſchwierig und dunkel). Es iſt nicht zu verkennen, daß der Ver

faſſer häufig ſich entſcheidet, wo ein Bekenntnis des Nichtwiſſens ratſamer ges

weſen wäre, und daß er manches als ſicher behandelt, was höchſtens eine ges

wiffe Wahrſcheinlichkeit beanſpruchen kann . Unſicher ſcheint mir ſein Urteil in

ſprachlichen Dingen .

Lüneburg. Ludwig Bückmann.

frande, W. Ch.: Barbaroſſas Angaben über das Gerichtsverfahren gegen

Heinrich den Löwen. Hannover, Helwing 1913. 48 S. 80.

Der verehrte Kenner vaterländiſcher Geſchichte, der hier mit der Unbes

fangenheit des Richters das Wort nimmt, fonnte kaum erwarten , in der durch

mehr als ein Menſchenalter geführten Controverſe über die Ausdeutung der

Gelnhäuſer Urkunde vom 13. April 1180 das Urteil lekter Inſtanz zu ſprechen.

Gewiß täten auch die Gelehrten von Fach nachgerade tlug, den Ruf desKritikers

nicht aufs Spiel zu ſeßen im Wettſtreit des Scharfſinns ; gewiſſe Dinge ſind ein

mal nicht apodiktiſch auszumachen . Immerhin ſollte nicht mehr in Frage ges

zogen werden, daß der Erzbiſchof von Köln vexillo imporiali nach

taiſerlichem Lehnsrecht, nichtnach Landredit mit Weſtfalen inveſtiert worden iſt

und entſprechend (auch nach dem Wortlaut der Urkunde) Heinrich dem Löwen

zu Würzburg durch Fürſtenſpruch nach Lehnrecht ſeine Herzogtümer wie alle

Reichslehen aberkannt worden ſind ; daß im Lehnsprozeß als „ Lehnsgenolien "

auch freie Herren (22) zugezogen wären, widerſprint der damals durchdringens

den heerſchildordnung; daß legitime donavimus überſeßt werden
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müſſe zu eigen geſchenkt" (S. 14 ) beſtreite ich. Anderſeits ſcheinen mir ſehr bes

achtenswert die Dergleichsſtellen aus den libri feudorum etwa in Bezug

auf contemnere und die Form der dreimaligen Ladung. Auch ſcheint mir

gut begründet, daß „ die Tatbeſtände des contemptus ſowie des reatus

maiestatis aus Vorgängen des erzählten Gerichtsverfahrens erſehen “

werden müſſen. Im übrigen hat Derfaſſer ſelbſt ſeine Meinung S. 48 folgenders

maßen zuſammengefaßt : „Verſchiedene deutſche Große haben bei Barbaroſſa als

deutſchem König gegen Heinrich d. L. wegen Ungerichte" geklagt. Barbaroſſa

ließ dieſerhalb Heinrich d . L. in rechtsvollkommener Weiſe auf die Reichstage

von Worms, Magdeburg und Kaina laden. Heinrich d. £. blieb ſtets unente

duldigt aus und iſt dieſerhalb zu Kaina als Rechtsverweigerer geächtet. Beis

fißer Barbaroſſas an allen drei Gerichtstagen waren lediglich fürſten aus

Schwaben oder ſchwäbiſchen Stammes (wie Anhalt, Brandenburg, Meißen).

Im Laufe des Verfahrens hatte Barbaroſſa einen oder mehrere gerichtsherr

liche Strafbefehle gegen Heinrich d . L. erlaſſen. Auf dem Reichstag zu Würze

burg erfolgte dann im Januar 1181 die Anwendung des Achturteils auf die

Verhälıniſſe Heinrichs zum Reich . Ein Lehnsprozeß hat vor dem Königsgericht

gegen Heinrich d. £. nicht ſtattgefunden . Ebenſowenig iſt Heinrich d . £. wegen

Majeſtätsbeleidigung verurteilt " . Die beiden vorlegten Säße halte ich für

unrichtig, den legten für durchaus zutreffend.

Göttingen. Brandi.

.

Wenke, o ottfr.: Die Urkundenfälſchungen des Kloſters St. Blajien in Nort

heim. Ein Beitrag zur Kirchengeſchichte Niederſachſens. Marburg 1912 .

94 S. 80. Zeitſchr. d . Geſellſchaft für niederſächſ. Kirchengeſch., Jahrg.

17. (Marburg, Phil. Diſl. o . 1911).

Je mehr ſich die Hilfsmittel der Diplomatif verfeinerten, zu deſto ſichereren

und zum Teil überraſchenden Ergebniſſen drang die Wiſſenſchaft vor. Geiſtliche

fälſchten im Intereſſe ihrer Bistümer und Klöſter ganze Urkundenreihen und

zwangen — durch den Hinweis auf ſie — weltliche Herren, ihren Hoheitsrechten

zu entſagen, oder erhoben , geſtüßt auf ſie, unberechtigte Anſprüche und Forde

rungen zur Vermehrung des Vermögens und des Glanzes ihrer Kirche Auch

im Kloſter St. Blajien zu Northeim , dem Haustloſter der northeimer Grafen ,

ſind geſchäftige Hände tätig geweſen, durch Fälſchungen die Macht des Kloſters

zu heben und Anſprüche der Daſſeler Grafen auf die Dogtei über das Kloſter

zurüdzuweiſen . Beſonders unter dem leßten Geſichtspunkt möchte der Verf.

die Fälſchertätigkeit der Northeimer Mönche betrachten.

Da nun die Herkunft des Daſſeler Grafengeſchlechts in Dunkel gehüllt iſt,

galt es, zunächſt dieſe ſo gut wie möglich aufzuklären. Schon vor Wenke haben

ſich die meiſten Forſcher für die Abſtammung der Grafen von Daſſel aus dem

Northeimer Grafengeſchlecht entſchieden. Wenke fügt den ſchon befannten

Gründen einige neue hinzu und glaubt, ſelbſt den Stifter der Daſſelſchen Linie

namhaft machen zu können.

Er ſieht den Mann, in dem ſich beide Grafenhäuſer berühren, in einem

Grafen Dietrich, den er mit Vorſicht und Dorbehalt als Sohn Ottos von Norts

heim bezeichnet. Danach hätte Otto von Northeim nicht, wie bisher allgemein
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1angenommen wurde, drei, ſondern vier Sohne gehabt. Den Hauptbeweis ers

blickt er in der von ihm auf S. 94 mitgeteilten Gründungsurkunde des Kloſters

Lippoldsberg. Ob jedoch aus ihr der Schluß gezogen werden darf, Otto beſige

einen vierten Sohn, namens Dietrich, iſt mir zum mindeſten ſehr zweifelhaft.

Es muß zugegeben werden, daß ein Graf Dietrich neben den Söhnen Oitos lo

genannt wird, daß eine Verwandtſchaft beider ſicher iſt. Doch nirgends wird

angedeutet, daß beide leibliche Brüder ſind . Dielmehr führt die nicht heranges

zogene Reihenfolge der Zeugen (Schrader, Dynaſtenſtämme: comes Heinricus

ot filius Otto ; Gertrudis comitissa, Theodericus comes ; Sigefridus co

mes ; Cono comes) auf Gertruds Sohn erſter Ehe, auf Dietrich III. , den letz

ten Grafen von Kailenburg (vgl. auch Schrader S. 102, 108 Anm . 17, 134, 214),

Durch Gertruds 2. Ehe mit Heinrich dem Fetten wurde er dann ein Verwandter

der Northeimer.

m. E. iſt durch die Lippoldsberger Urkunde die Perſonenfrage in der

Verwandtſchaft der Northeimer und Daſſeler Grafenfamilie nicht gelöſt. Hier

hat es den Anſchein , als ob der Derf. in ſeiner Tendenz , die Verwandt

ſchaft nachzuweiſen, zu weit gegangen iſt. Es iſt allerdings verlođend, nach

Annahme der Identität des nobilis Reinold mit Reinold von Daſſel deſſen

Dater Dietrich mit dem Grafen Dietrich gleichzuſehen , da dann alle Schwierigs

keiten mit einem Schlage hinweggeräumt ſind. Doch bevor dies lüdenloſe Bild

der Derwandtſchaft hergeſtellt werden tann, muß beſſeres Material gefunden

werden. Dorläufig iſt auf eine vollſtändige Löſung der Frage zu verzichten

nach dieſen genealogiſchen Erörterungen werden im zweiten Abſchnitt

die Fälſchungen des Kloſters St. Blaſien in Northeim behandelt. Dorher wird

noch auf das urkundliche material, ſo beſonders auf die Entſtehung des Kopiars

hingewieſen, ferner auf die Hiſtorien und Chroniten des Kloſters. Don ihnen

iſt die Chronit des Lubecus zwar in derſchiedenen Abſchriften in Northeim ders

breitet, doch das Original liegt nicht auf dem Rathaus zu Northeim , wie Wenke

S. 31 Anm . I nach W. Meyer, Handſchriftenverzeichnis der Univerſitätsbiblios

thek zu Göttingen annimmt. Dieſe Notiz kann ſich höchſtens auf das ſchon 1832

verbrannte Rathaus beziehen, mit dem ſo ziemlich das ganze Northeimer Stadt

archip in Flammen aufging . Heute iſt dieSammelſtätte des noch vorhandenen

Urkundenmaterials das Muſeum , in dem ſich auch zwei Abſchriften der Lübec.

fhen Chronit und die Brunsiche Sammlung niederſächſiſcher Münzen, darunter

die S. 64 Anm. 1 erwähnten Bratteaten, befinden .

Die älteren Urlunden ſind hauptſächlich im Kopiar erhalten. Bei ihrer

Unterſuchung ergeben ſich für eine Anzahl Urtunden (No. 4, 5, 9, 10) , die ges

rade für die Gründungsgeſchichte, Güter und Rechte des Kloſters von der

größten Bedeutung find, ſo erhebliche Bedenten , daß ſie entweder für gefälſcht

oder verfälſcht zu halten ſind. Wie feſtzuſtellen iſt, haben zwei Urlunden aus

dem Anfang des 13. Jahrhunderts die Vorlagen abgegeben. Die eine, die in

den Regeſten mit No 25 bezeichnet iſt, während ſie im Tert als No. 26 zitiert

wird, ſtammt aus dem Jahre 1226 und enthält die jüngſte Güterliſte, die andere

(No. 29) hat die großen Privilegien zum Inhalt und iſt im Jahre 1237 ausges

fertigt. Beſonders dieſe zweite Urkunde nimmt die legten Zweifel, da ſie offens

bar falſch ausgelegt iſt und ſo die Fehler in den Fälſchungen verurſachte. Mit

ihr iſt zugleich der terminus a quo der Fälſchungen gefunden. Sie können erſt
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auf Grund dieſer Urkunde , alſo nach 1237, aus der Hand des Fälſchers hervor

gegangen ſein.

Weiter führen andere Urkundenſtellen , die auf einen Brand des Kloſters

hindeuten, der die Urkunden vernichtet haben ſoll . Hiermit war erſt freie Bahn

für die Fälſchungen geſchaffen. Das Kloſter benußte die günſtige Gelegenheit

und übertrug die neuen Verhältniſſe, wie ſie durch das große Privilegium von

1237 und die ganze Zeitlage geſchaffen waren , auf die ältere Zeit. Durch die

zeitliche Hinaufrüdung wurde nicht nur größere Sicherheit gegen etwaige An

griffe auf dieſe Dorrechte erreicht, ſondern auch das fo altehrwürdige und ans

geblich ſo früh und reich mit Vorrechten ausgeſtattete Kloſter mit neuem Glanz

umgeben.

Die Martolfurtunde des Jahres 1141 erwähnt den Brand zum erſten

Male ; ihr folgen das Kloſterpergament und die Chroniken. Zwei Chroniken

nennen auch den Urheber des Brandes mit Namen. Es iſt Graf Adolf von

Daſſel, der, verſchieden nach den einzelnen Berichten , zwiſchen 1128 und 1141

die Brandfadel in das Kloſter geſchleudert haben ſoll. Schon dieſe Derſchiedens

heit gibt zu Bedenken Anlaß, die noch dadurch verſtärkt werden, daß die

Martoffurkunde gefälſcht iſt und das Kloſterpergament ein jüngerer Bericht iſt,

der zum Teil auf dieſer Fälſchung beruht. noch jünger ſind die Chroniken

Doch alle haben trotz der Verfälſchungen einen Kern von Wahrheit in ſich. Ein

Adolf von Daſſel iſt der Brandſtifter geweſen. In der angegebenen Zeit hat er

freilich nicht gelebt. Erſt gegen Ende des 12. Jahrhunderts drang nämlich der

Name Adolf durch Derwandtſchaft mit den Schaumburgern in die Daſſelſche

Familie. Aber alles, was von dieſem Streit und Brand erzählt wird, paßt auf

jenen Adolf, über deffen Verhältnis zum Kloſter Northeim eine Anzahl Urtun

den aus den vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts Aufſchluß geben. Lübeck

ſelbſt erzählt 3. B. auf S. 92 des Northeimer Exemplars, daß Graf Adolf dem

Kloſter den halben Zehnten von Medenheim ſchenkt, und legt dieſe Schenkung

in die Zeit nach dem Tode Ottos von Northeim ; die Urkunde, die dieſen Att

bezeugt, ſtammt jedoch erſt aus dem Jahre 1226 und weiſt den Grafen ſomit

in die bereits ermittelte Zeit.

Durch die Brandſtiftung hat ſich Adolf von Daſſel ins Unrecht geſeßt, ſo

daß ihn die Erkommunikation trifft, die erſt wieder von ihm genommen wird ,

als er die Wünſche des Kloſters auf die Dogtei erfüllt hat. Aber bitter wird es

Adolf geweſen ſein, mit den Ausdrücken des Bedauerns dem Kloſter zugeſtehen

zu müſſen, er habe ſich widerrechtlich die Gerichtsgewalt angeeignet.

Durch Anteil an den Dogteirechten ſollen auch die Herren von Pleſſe in

den Streit gezogen ſein , oder vielmehr gerade durch ihren Verkauf den Anlaß

zum Kampf gegeben haben. Aber ſie haben nur ihren Grundbeſit in Northeim ,

ihre proprietas in campis et silvis ſamt den Eigenleuten verkauft. Des.

halb konnte ſich nur wegen dieſes Beſiges der Streit erheben. Zum Ausdruck

tam er allerdings zuerſt darin , daß die pleſſiſchen Leibeigenen gehindert

wurden, ſich der Advokatie des Kloſters zu unterwerfen. Nur die beiden jüng .

ſten und unzuverläſſigſten Chroniſten, Letner und Hofmann, laſſen die Herren

von Pleſſe die Dogtei von den Grafen von Daſſel zu Lehen nehmen. Dodı

weder der Chroniſt Lübeck ,unſer ſicherſter Gewährsmann, noch die Urkunden

erwähnen dieſe Nachricht. Sie iſt daher wohl jüngere Erfindung, ein durch die

.

1
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Dogtei geknüpfter Zuſammenhang iſt nicht anzunehmen. Beide Parteien hatten

aus verſchiedenen Anläſſen einen Streit mit dem Kloſter auszufechlen , waren

vielleicht auch, wie Lübeck will, durch Verwandtſchaft verbunden, und da werden

ſie ſchon mittel und Wege zu einer Verſtändigung über ein gemeinſames Vors

gehen gefunden haben.

Aber noch etwas anderes ſpielt in den Streit hinein. Ein läſtiger Herr

iſt dem Kloſter genommen. Dafür hat es einen anderen Konturrenten einges

tauſcht, der ihm zunächſt noch untertan iſt. Eine civitas beginnt ſich beim

Kloſter zu entwickeln, und viel mehr als Wente nehme ich an, daß gerade dies

neueGebildeden Anſtoß gegeben hat, daß das Kloſter von der Dormundſchaft

des Daſſeler Grafen frei wurde. Auch Lübeck (S. 67) läßt den Kampf aus der

Abſicht Adolfs hervorgehen, die Rechte über die Dogtei, Gericht, Bürger und

Einwohner des Fleckens Northeim in ſeine Hand zu bekommen. Ebenſo deuten

die Urkunden darauf hin, daß Rechte über das neue Gemeinweſen den An

laß gaben.

Durch Gründlichkeit und Methode iſt es dem Verfaſſer gelungen, das

Weſentliche vom Unweſentlichen zu ſcheiden, Dunkles zu erhellen und Wider

ſpruchvolles zu enträtſeln. Daher iſt die Unterſuchung, wenn der Derf. im eins

zelnen auch vielfach zu weitgehende Schlüſſe gezogen hat, im ganzen ein wert

doller Beitrag zu dem Problem der Urkundenfälſchungen und zur Heimatges

Ichichte des jüdlichen Hannovers. In Einzelheiten wird die Forſchung das vom

Verf. entworfene Bild vielleicht noch umgeſtalten oder auf lückenl se Ertlärung

verzichten , in der Hauptiade ſind jedoch die Geſichtspunkte geklärt, die für die

ältere Geſchichte des Kloſters St. Blaſien in Northeint in Betracht kommen .

Einbed. 0. Fahlbuſch.

Geldwert in der Geſchichte. Ein methodologiſcher Verſuch von Andreas

Walther, Privatdozent an der Univerſität Berlin . Stuttgart und

Berlin 1912. 52 S. 80.

Ueber eine Schrift methodologiſchen , alſo allgemeinſten Inhalts wird an

dieſer Stelle referiert, weil der Autor eine umfaſſendere Derwirklichung ſeiner

neuen Vorſchläge im weſentlichen von der Mitarbeit der lokalen Forſchung er

wartet. Jn der Tat handelt es ſich um eine jener fragen, deren ernſtliche För

derung nur durch überall ſich regende, auf dasſelbe Ziel hin orientierte Kleins

arbeit etwa unter Leitung der ingegenſeitiger fühlung und Gedantenaustauſch

ſtehenden lokalen Organiſationen zu ermöglichen iſt.

Freilich iſt es nicht das erſte Mal, daß für Geldwertvergleichung und

Preisgeſchichte die einheitlich organiſierte Hebung und Bereitung des Materials

gefordert wird . Aber Fortſchritte find bisher ſo wenig zu verzeichnen geweſen ,

daß [ uſch in von Ebengreuth ſein 20 Jahre vorher aufgeſtelltes Pro

gramm in ſeiner Allgemeinen Münzkunde und Geldgeſchichte (München u. Berlin

1904 S. 189 ff ) faſt unverändert wiederholen konnte, und Bernhard harms

hat noch vor einigen Jahren ſeine völlige Ablehnung jeder Umrechnung mittel

alterlicher Münzen in modernes Geld damit begründet, daß es an allen halte

baren Unterlagen dafür fehle , die erſt durch eine Summe ſyſtematiſcher Kleina

arbeit zu beſchaffen ſeien (Die Münz- und Geldpolitik der Stadt Baſel im Mittel
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alter, 3eitſchr. f. d . geſ. Staatswiſjenſchaft, Ergänzungsheft XXIII, Tübingen

1907, S. 245) . Mit Recht hat man ſich durch dieſe weitgehende Stepſis ſeither

hie und da in lokalen wirtſchaftsgeſchichtlichen Unterſuchungen doch nicht ab :

halten laſſen, ſofern es die Aufgabe erforderte, Dergleichungen der Kauftraft

zu verſuchen und ſich dabei unter bewußtem Derzicht auf Eraktheit mit gröbſten

Näherungswerten zu begnügen ; aber daß man im ganzen über die Benußung

unvollkommenſter Anſäße aus älterer Zeit oder ihren notdürftigen Ausbau zu

beſonderen Zwecken kaum hinausgekommen iſt, kann natürlich nicht geleugnet

werden.

Die Urſachen dieſes Stođens ſieht Walther zu einem guten Teil in den

praktiſchen Schwierigkeiten, mit denen die Numismatik und Metrologie bei Be :

fchaffung der nötigen Unterlagen zu lämpfen haben , und meint, daß neuer

Fluß in die hiſtoriſch -ſtatiſtiſche Forſchung nur kommen kann, wenn es gelingt,

fie von jenen Wiſſenſchaften zu emanzipieren ; zugleich glaubt er aber auch, auf

dieſem Wege den theoretiſchen Schwierigkeiten der Aufgabe ungleich beſſer ge

recht zu werden, als es mit den früheren Methoden möglich war.

Die theoretiſchen Bedenken gegen die Löſung der Quadratur des Jirtels

in der Wirtſchaftslehre " ſind alt. Sie gründen ſich darauf, daß hier von zwei

Dingen, die beide unabhängig von einander in ſteter Bewegung ſind , doch die

Veränderungen des einen am Zuſtand des anderen gemeſſen werden ſollen .

Ein beſtimmtes Quantum Edelmetall bedeutet nicht nur zeitlich, ſondern auch

regional ſtets in der Schäßung etwas Verſchiedenes. Andererſeits läßt ſich auch

taum eine Reſultierende aus dem Kompler der quantitativ beſtimmten Waren

preiſe denken , die an verſchiedenen Orten und zu verjMiedenen Seiten ſtets als

derſelbe underänderte Wertmeſſer des Edelmetalles angeſehen werden könnte .

Der Verſuch , durch Durchiahnitte aus den Inderzahlen (den Prozentzahlen,

welche die Abwandlung der Preiſe möglichſt für alle Warengattungen anzeigen)

die Veränderungen des Preisniveaus zahlenmäßig in gleichem Verhältnis

zum Ausdrud zu bringer , ſcheitert weniger noch an der großen Schwierigkeit,

für die einzelnen Inderziffern die richtigen Gewichtigkeitskoeffizienten zu

finden , welche die verſchiedene Bedeutung der einzelnen Warengattungen in

der Weltwirtſchaft oder in einem lokal begrenzten Wirtſchaftstreiſe in Anſchlag

bringen, als an der Unmöglichkeit, dieſe Koeffizienten durch lange Zeiträume

hindurch unverändert beizubehalten . Ausſichtsreicher erſcheint es ſchon, in der

Konſumtion, in den Privatwirtſchaften, in einem ſich gleich bleibenden Lebens

bedürfnis den konſtanten Wertmeſſer zu ſuchen. Die oft angewendeten Getreides

preiſe und Arbeitslöhne enthalten gewiſſe Wahrheitsmomente; jedoch iſt auch

der Anteil des Getreides und ſeiner einzelnen Arten an der Volksernährung

nicht unveränderlich, und ebenſo können die Tagelöhne, den Schwankungen

don Angebot und Nachfrage und anderen Einflüſſen unterliegend, iſoliert nicht

ohne weiteres als ein ſich ſtets gleich bleibender Ausdrud für die untere Grenze

der Lebenshaltung angeſehen werden. Endlich kann auch der Derſuch, aus der

prozentualen Zuſammenſeßung von Normalausgabebudgets, die nach den Vers

galiniſſen der Gegenwart konſtruiert ſind , die Bedeutungskoeffizienten für eine

ganze Reihe von Lebensmittelpreiſen zu finden, nur unter der unbegründeten

Dorausſegung zugelaſſen werden, daß bei den entſprechenden Volkstlaffen der

früheren Zeit die Verteilung des Budgetsverbrauchs eine völlig gleichartige

geweſen ſei.
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Den Grund für die Unzulänglich teit aller dieſer Methoden erkennt

Walther im weſentlichen in der quantitativen Bedingtheit der dorzugsweiſe

verwendeten Preiſe. Auch auf ein Einheitsmaß reduziert, bedeuten die Quans

titäten doch zeitlich , örtlich, ja ſelbſt innerhalb der verſchiedenen ſozial-ökono

miſchen Schichten immer etwas ganz Derſchiedenes ; für den praktiſchen Ge

brauch des täglichen Marktes beſtimmt, ſind ſie zu grob, um zur Meſſung der

feinen Bewegungen des Wirtſchaftsorganismus dienen zu können. Es gilt das

her, die objektiven Kategorien des Quantitativ-Realen entſchloſſen aufzugeben

und die Methode allein auf die Begriffe ,,Lebenshaltung ", menſchlicher Bedarf "

zu baſieren, d . h. den ſubjektiven Momenten des Begriffs „Geldwert“ ganz ihr

Recht zu geben.

Don der Budgetmethode, deren Hauptgedanke ſo erſt konſequent zu Ende

gedacht erſcheint, geht alſo auch Walther aus. Wenigſtens jou ſie ihm dazu

dienen , die vorläufigen Orientierungsmaßſtäbe zu finden. Anhaltspunkte für

die Lebenshaltung der verſchiedenen Doltstlaſſen bieten ſeit dem 16. Jahrhuns

dert am beſten die Beſoldungen der durch mehrere ſoziale Schichten hindurch .

geh nden Beamtenhierarhie. Aus ihnen laſien fich undwer Typen unteren ,

mittleren und höheren Einkommens an verſchiedenen Orten und zu verſchiede

nen Zeiten gewinnen ; ihre vorläufige, noch korrigierbare Gleichſtellung dient

der richtigen Beurteilung des weiterhin zu ſammelnden Materials. 3ft der

Feingehalt der in Frage tommenden Münzen bekannt oder liegen Kurstabellen

vor, ſo kann das die erſte Orientierung noch erleichtern, iſt aber nicht Dorauss

reßung für ſie. Jene erſten Aufſtellungen der mittleren Budgets werden nun

nach unten und oben ausgebaut zu mehr oder weniger umfangreichen Skalen

ſozialer und ökonomiſcher Schichtung. Als zur unteren Schicht gehörig wird

die ganze Fülle der niederen Einheiten angeſehen , die in den Privat- und Kols

lektivbudgets zuſammenfließen können ; ausgewählt werden aus ihnen ſolche

Preisangaben , die möglichſt typiſch und unmittelbar Gebrauchswerte ans

zeigen “ , während im ganzen die durch Maß und Gewicht rein quantitativ be

ſtimmten Preiſe auszuſchließen ſind. Man wird etwa von Geräten des alltäg=

lichen Gebrauchs und Kleidungsſtüden zu Luxusgegenſtänden , zu Mietspreiſen

von Wohnungen für eine Anzahl Perſonen uſw. dordringen ; die Lebensmittel

preiſe wird man in der Form von Unterhaltungs- und Verproviantierungs

koſten für eine beſtimmte Perſonenzahl dom Quantitativen losgelöſt zu erfaſſen

und zu vergleichen ſuchen . Diele dieſer Zahlen wird man unter Zuhilfenahme

der Orientierungsmaßſtäbe erſt als ein leptes Ergebnis von Hilfsſtalen gewin

nen, in denen dievorkommenden Abweichungen und die ſich in ihnen auspräs

genden gegenjäßlichen Momente zur Deranſchaulichung kommen. Über die

mittleren Budgets hinaus wird man dann zu den höheren Schichten der gleiche

artigen Beſtandteile von Kollektivbudgets, von Stadt- und Staatshaushalten ,

und unter Umſtänden bis zu den einander entſprechenden Ziffern des Welt

handels aufſteigen können. Stets wird es ſchließlich überhaupt möglich ſein,

die den beſonderen Zielen jeweiliger Forſchung dienenden Ziffern neben den

mehr die Relation der Zahlen an ſich ausdrückenden Reihen in die Stalen eins

zufügen. Natürlich darf ebenſowenig wie bei den Waren bei den entſprech

enden Geldzahlen ein Maßvergleich ſtatifinden . Bei den zeitlichen, örtlichen

und ſozialen Veränderungen, denen die Bedeutung eines gleichen Gewichts

teiles Edelmetall unterliegt, würde die Einſegung des Feingehalts an die Stelle
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des Nennwertes nur trügeriſch wirken. Es werden vielmehr die verſchiedenen

Münzarten, unter denen die moderne Reichsmark ſein kann , aber nicht zu ſein

braucht, mit den verſchiedenen Skalen direkt einander gegenübergeſtellt.

Zweck ſolcher Zuſammenſtellungen kann nun keinesfalls die Gewinnung

eines rechneriſchen Durchſchnitts ſein , wie ſie mit den früheren Methoden er

ſtrebt wurde. Vielmehr iſt mit den Quantitäten auch das eigentliche Meſſen

der Werte aufgegeben ; an ſeine Stelle tritt die Anſchauung. Es handelt ſich

jeßt darum , die ganze Veränderung der ſozialen Kaufkraft des Geldes und des

Gebrauchswerts der Waren mit allen lebendigen Zügen und den Nüancen der

Abweichungen , die bei der Durchſchnittsrechnung völlig eliminiert werden , ans

ſchaulich zu machen und zu erhalten . Allerdings wird ſich, wenn die nach Zeit

und Ort verſchiedenen Stalen fähig werden ſollen , ſtatiſtiſchen Zweden zu dies

nen, eine Art Reduktion auf einen gemeinſamen Nenner nicht vermeiden laſſen .

Das wird jedoch weniger Sache einer Durchſchnittsberechnung als einer ums

ſichtigen Dergleichung und Erwägung ſein . Richtet man auf den nach den Zahlens

einheiten der Preiſe geordneten Stalen den prüfenden Blick auf das ſachlich

Gleichartige, ſo werden ſich bald – etwa unter den mittleren Normalbudgets—

die Zahlen finden, die den mittleren Verhältniswert der verglichenen Skalen

am reinſten zum Ausdruck bringen, und jenem Verhältnis entſprechend werden

dieſe jeßt durch räumliche Derſchiebung oder Verengerung der Rubriken mit

einander kombiniert. 3ſt die Verbindung der Stalen geglückt, ſo beginnt die

Ernte des Statiſtikers. Er kann jeßt ohne weiteres die Kurven der ihn intereſa

ſierenden Zahlenbewegungen ziehen , ihren jeweiligen Abſtand von der Achie

der mittleren Geldwertsänderung ins Auge faſſen und den beſonderen Urſachen

dieſer Abweichungen nachgehen .

Man wird zugeben müſſen, daß dieſe fein erwogenen Dorſchläge Walthers

theoretiſch die Möglichkeit bieten, der Löſung des Problems näher zu kommen .

Nachdem ſie die auf dem Gebiet der Numismatik und Metrologie liegenden prak

tiſchen Hinderniſſe glücklich umgangen haben, iſt es nun aber die Frage, wo

auch ihrer praktiſchen Anwendung ein Ziel geſtedt iſt. Walther will von dem

Material des 16. Jahrhunderts, das zuerſt die von ihm vorwiegend geſuchten

3ahlen in größerer Fülle darbietet, allmählich rüdwärts gehen und hofft, daß

ſich die Lücken aus dem Derlauf der bekannten Kurven hypothetiſch ergänzen

laſſen . Da aber die große Menge der quantitativ beſtimmten Lebensmittel- und

ſonſtigen Warenpreiſe von der Verwendung im ganzen ausgeſchloſſen bleiben

muß, ſofern ſich nicht aus ihrer Summierung dergleichbare Beſtandteile be

ſtimmter Budgets ergeben, und da auch die Zahlen der mittleren Budgets beim

Zurüdgehen in die ältere Zeit mehr oder weniger dahinzuſchwinden drohen, ſo

iſt es immerhin nicht ſo ganz ſicher, ob nicht die Methode im Mittelalter an

vielen lokalen Stellen trotz einer an ſich noch nicht ſo ſpärlichen Ueberliefe.

rung auf einen Mangel richtunggebender Momente und damit auf recht erheb

liche, vielleicht auf kaum überwindliche Schwierigkeiten der Durchführung ſtößt.

Auf eine andere Schranke für die Anwendungsmöglichkeit ſeiner Methode,

ſoweit ſie wenigſtens eine praktiſche Dereinfachung bedeuten ſoll, weiſt Walther

ſelbſt hin. Dieſe iſt nur gedacht für die weſentlichſten Aufgaben des hiſtorikers;

die Numismatiker und die Preis- und Handelsſtatiſtiker, deren Ziele an die

Quantitäten gebunden bleiben, können ſich ihrer in obiger Form nicht bedienen.

1
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Ein wie großer Kreis hiſtoriſc -ſtatiſtiſcher Unterſuchungen ſich aber wirklich an

jeder Stelle vom Quantitativen loszulöſen vermag, kann hier um ſo mehr dahin:

geſtellt bleiben, als ſich ſchließlich auch der Quantitätenvergleich mit der Wale

therſchen Methode verknüpfen läßt. Ja, es iſt ein weiterer ihrer Dorzüge, daß

nun erſt dieſe Kombination jenen Dergleich der Quantitätswerte in theoretiſc

einwandfreierer Weiſe als bisher ermöglicht, ſofern nur Numismatit und me

trologie tatſächlich alle Reduktionsſchwierigkeiten überwundenhaben. Werden

auf grund der Münzreduktionen in die bisherigen Stalen auch noch die Preiſe

für Gramme Gold und Silber und neben den Gebrauchswerten von ſolchen

Waren, bei denen es angängig , auch die entſprechenden Quantitätswerte, auf

ein Einheits-Maß oder -Gewicht reduziert, aufgenommen, ſo ergeben ſich neue

intereſſante Kurvenbildungen und Vergleichsmöglichkeiten, wie ſie bei einer

alleinigen und direkten Gegenüberſtellung der Quantitäten an Edelmetall und

Waren nicht zu erreichen geweſen wären.

fruchtbarer wird ſich in praktiſcher Hinſicht die Diskuſſion über die Frage

erſt geſtalten können, wenn Walther ſeinen geiſtoollen, das Problem dertie.

fenden Anregungen die erſten Verſuche einer Durchführung folgen läßt, die er

im Zuſammenhang mit ſeinen Studien zur vergleichenden Verwaltungsgeſchichte

in Ausſicht geſtellt hat. Man darf ihnen mit großem Intereſſe entgegenſehen .

Hannover. A. Brennete.

1

Berichtigung .

Das im vorigen Hefte dieſer Zeitſchrift (S. 263 ff) eingehend beſprochene

„Tagebuch eines Ordonnanzoffiziers von 1812–1813und über ſeine ſpäteren

Staatsdienſte bis 1848 " , iſt, worauf mich freundlichſt Herr Profeſſor Mollen

hauer in Blankenburg a . h. aufmerkſam macht, nicht von dem kürzlich verſtors

benen ehemaligen Braunſchweigiſchen Geſandten in Berlin Exzellenz Burghard

Freiherr von Cramm , ſondern von einem gleichnamigen Detter herausgegeben.

Ich hätte es mir in der Tat ſelbſt ſagen ſollen , daß der alten Erzellenz, die ſich

in ihren früheren zahlreichen Veröffentlichungen ſtets als ein lebendiges Adelss

lexiton erwieſen hatte, unmöglich die in meiner Beſprechung gerügten zahl

reichen Fehler zur Laſt fallen könnten, die jenes Buch namentlich hinſichtlich

der Perſonalien enthält. Dieſer Berichtigung ſei um ſo lieber Raum gegeben,

als ich mit meiner Beſprechung weſentlich bezweckt hatte, das Andenten an

einen verdienten, auch als Schriftſteller liebenswürdigen Mann in unſeren Kreiſen

aufrecht zu halten .

Berlin - Friedena u . Friedrich Thimme.
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Nachrichten

M

I

Die Herſtellung von hiſtoriſch - ſtatiſtiſchen Grundkarten

1 : 100 000 für Niederſachſen .

(Dazu eine Kartenbeilage).

Don Aug. Woltenhauer.

Der Beginn der Arbeiten für den Hiſtoriſchen Atlas von Niederſachſen"

war für die Atlas-Abteilung der Hiſtoriſchen Kommiſſion für Niederſachſen die

Veranlaſſung , die Frage nach der Herſtellung der ſog. hiſtoriſch - ſtatiſtiſchen

Grundtarten im Maßſtab 1 : 100 000 für das Arbeitsgebiet der Kommiſſion

einer erneuten Prüfung zu unterziehen . Die erſte Anregung zur Herſtellung

ſolcher Karten, die in der Größe zweier Generalſtabskarten außer den wichtige

ſten Orten und Flüſſen vor allem die rot eingedruckten Gemeindegrenzen 1) ents

halten ſollen , gab bekanntlich Profeſſor Chudidum ). Sein Hauptgedante war

dabei der, daß die Grenzen der Gemeinden ſich durch Jahrhunderte hindurch

ziemlich underändert gehalten haben , daß man alſo mit Hilfe dieſer Weinſten

Derwaltungseinheiten verhältnismäßig leicht die größeren Derwaltungsgebiete

früherer perioden wieder konſtruieren könne. Zuerſt 6. Seeliger in ſeinen

,,kritiſchen Betrachtungen “ und nach ihm noch eine Reihe andere haben ins

zwiſchen bewieſen, daß eine Beſtändigkeit der Gemeindegrenzen in dem Um .

fange, wie Thudichum glaubte, nicht den Tatſachen entſpricht. Bezüglich Nieder

ſachſens braucht hier nur auf die bekannten nachweiſe Joh . Kretzſchmars in

dieſer Zeitſchrift (1904, S. 5—13) hingewieſen zu werden. Es hat ſich alſo ers

geben, daß die modernen Gemeindegrenzen nur mit großer Vorſicht als Grund

lage für die Abgrenzung der Territorien früherer Zeiten benut werden dürfen.

Einmal war es die Unrichtigkeit des Thudichum'ſchen Hauptgedantens don

der Beſtändigkeit der Gemeindegrenzen , welche ſeiner Zeit den hiſtoriſchen Ver

ein für Niederſachſen bewog, die Herſtellung der Grundkarten abzulehnen. So

dann zeigte Joh. Kretſchmar in ſeinem plan eines hiſtoriſchen Atlaſſes der Pro

dinz Hannover ( 1904) , daß wir gerade für Hannover ein außergewöhnlich

gutes Kartenmaterial für eine andere Art von Grenzen , nämlich die -Ämters

grenzen in der ausgezeichneten topographiſchen Landesaufnahme von 1764-86

beſigen . Die Ämtergrenzen haben zudem gegenüber den bemeindegrenzen den

Vorteil, daß ſich ihre Änderungen viel leichter attenmäßig rückwärts verfolgen

laſſen. Aus allen dieſenGründen wurde alſo 1905 die Herſtellung der Grund

karten für Hannover aufgegeben .

Wennſich nunmehr die hiſtoriſche Kommiſſion für Niederſachſen doch noch

dazu entſchloſſen hat, Grundfarten herzuſtellen , ſo tritt fie damit durchaus nicht

in Gegenſatz zu den theoretiſchen Darlegungen Kretſchmars, deſfen ſehr forg

1) Von der Utlas :Ubteilang ift auch in Uusſicht genommen , Derſuche mit denı Uufdruct

der roten Gemeindegrenzen auf matte Umdrade der Generalſtabstarten zu machen .

2) Vgl. den . ſehr ins Einzelne gehenden ſteptiſch s fritiſchen Bericht abe en fortgang

Grundfartenunternehmens von 6. J. Mäller im laufenden Jahrgang dieſer Zeitſchrift S. 91–122 .

.

1913 27
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fältig überlegten plan für den hiſtoriſchen Atlas jie bekanntlich in vollem

Umfange übernommen hat. Es ſind vielmehr rein prattice Erwägungen,

welche die Herſtellung der Grundkarten als zweckmäßig erſcheinen laſſen. Zahl

reiche hiſtoriſche Einzelunterſuchungen ſollen die herſtellung der Hauptkarten

des Atlas einleiten , fördern und begleiten. Für die vielen, dazu notwendigen

tartographiſchen Arbeiten fehlt es an einer bequemen 3eichenunterlage. Es

wäre ein durchaus unökonomiſches Dorgehen, wollte man für alle die vielen

Einzelfälle – denn auch in 25 Jahren dürften dieſe Unterſuchungen wohl kaum

abgeſchloſſen, vielleicht eher mitten im Gange ſein — Kartenunterlagen hand

ſchriftlich herſtellen .

für die Mehrzahl hiſtoriſch- kartographiſcher Aufgaben bilden die Ges

meindegrenzen auch in ihrer heutigen Form ein wertvolles Hilfsmittel beim

Zeichnen . Darüber tann für niemanden , der ſich praktiſch mit dieſen Dingen

befaßt, ein zweifel beſtehen . Wird man doch auch bei der Feſtſtellung früherer

Abweichungen in den meiſten Fällen am zweckmäßigſten von der heutigen 6e

ſtalt ausgehen und die Veränderungen einzeichnen . Leider vermerten ja von

unſeren offiziellen Kartenwerken nur die Meßtiſchblätter 1 : 25 000 die Ges

meindegrenzen und dazu noch in einer ſehr wenig deutlich hervortretenden

Weiſe. Man muß ſie ſo zu ſagen mit der Lupe ſuchen . Auch aus dieſem Grunde

entſpricht die Herſtellung von handlichen ") Karten mit Gemeindegrenzen einem

wirklichen Bedürfnis nicht nur der hiſtoriſch -geographiſchen Forſchung, ſondern

auch vieler anderer Zweige von Wiſſenſchaft und Praxis. für manche Derwals

tungszwecke bilden die Karten ein bequemes formular.

Dorbedingung für die ausgiebige Benußung iſt natürlich, daß die Grund

karten den in Betracht kommenden Kreiſen auch genügend bekannt werden.

um dieſes für Nordweſtdeutſchland zu erleichtern , hat der Verfaſſer ein Übers

ſichtsblait ( ſiehe die Kartenbeilage) der bisher erſchienenen Blätter zuſammen

geſtellt, mit gleichzeitigem Dermert der Bezugsbedingungen. Für einen Teil

des Gebietes von Niederſachſen ſind die Grundkarten ſchon durch die Nachbars

tommiſſionen fertiggeſtellt bezw. in Arbeit genommen. Don nicht weniger als

8 verſchiedenen Stellen ſind dieſe Grenzblätter 2) zu beziehen, die in der techniſchen

Ausführung manche Unterſchiede zeigen. Jnhaltlich weitergehend ſind beſons

ders die Karten der Provinz Sachſen, die neben den heutigen Gemeindegrenzen

auch noch Abweichungen davon verzeichnen.

für die Zukunft muß als erwünſcht auch die Herſtellung zuſammenfaſs

ſender Grundtarten in tleinerem Maßſtabe als 1 : 1.0000 bezeichnetwerden .

Die Dorarbeiten für den hiſtoriſchen Atlas für Niederſachſen haben bereits die

Inangriffnahme einer ſolchen Karte im Maßſtabe 1 : 400 000 für einen Teil des

Gebietes notwendig gemacht. Bemerkt ſei, daß eine ſolche Grundkarte der

Provinz Schleswig -Holſtein 1 : 500000, welche bis über die Weſer und ſüdlich

bis Lüneburg nach Niederſachſen übergreift, unter dem Namen „ Schlußkarte"

bereits 1906 fertig geſtellt iſt und für H0 Pig. dom Provinzialkonſervator in

Preetz zu beziehen iſt. Eine entſprechende Karte 1 : 2000 IU wurde 1909 für

das Königreich Sahlen auf Antrag des ſtatiſtiſchen Landesamts hergeſtellt.

2) für Spezialforſchungen läßt die Utlas-Abteilung außerdem auf je einem Exemplar aller

Meßtiſchblaiter Niederſachſens die Gemeindegrenzen rot nachziehen .

a) Ein vollſtändiges Exemplar der holländiſchen Grundfarten (30 ) erhielt die Uilas -Ut teto

lung ſoeben durch die Historisch Genootschap in Utrecht als Geſcent überwieſen.
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Bericht

des Hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen

über des 78. Geſchäftsjahr.

1. Oktober 1912 bis 30. September 1913.

Am 1. Oktober 1912 belief ſich die Zahl der Mitglieder auf

768. Hiervon haben wir im Laufe des Geſchäftsjahres 21 verloren,

und zwar durch Austritt 12, durch den Tod 9 ; dieſem Verluſte

ſtehen 21 neu eingetretene Mitglieder gegenüber, ſo daß die Mits

gliederzahl ihren alten Beſtand behalten hat.

Dorſtand und Ausſchuß haben am Schluß des Geſchäftsjahrs

durch din fortgang des Herrn Dr. Thimme, der zum Direktor der

Bibliothek des Herrenhauſes nach Berlin berufen iſt, zu unſerem

großen Bedauern einen empfindlichen Derluſt erlitten . Dr. Thimme,

der mehr als 17 Jahre dem Verein und 12 Jahre dem Ausſchuß an

gehört hat, war durch ſeine aufopferungsvolle Tätigkeit in den

Kommiſſionen für die Redaktion und für die Vorträge eine der

Hauptſtüßen unſeres Vereins, ſo daß es uns nicht leicht wird, ſeine

Kraft zu erſeßen . Wir dürfen aber hoffen, daß er auch ferner mit

Rat und Tat die Intereſſen des Vereins fördern wird. Dorſtand

und Ausſchuß haben beſchloſſen, ihn zum Ehrenmitglied des Vereins

zu ernennen.

folgende Vorträge ſind im Winterhalbjahr gehalten :

1. Niemeyer , Diplom -Ingenieur, Hannover : „ Niederſäch .

ſiſche Schlöſſer der Renaiſſance“ . An der Hand von Lichtbildern er

läuterte der Vortragende ſeine Ausführungen. Die Renaiſſance

ſchlöſ er, die vor allem im Weſergebiet ſehr zahlreich vertreten ſind ,

zeigen im 16. Jahrhundert die Umwandlung des gotiſchen Stils zu

nächſt nur in der Ornamentik, erſt ſpäter folgt man auch in der

Architektur dem Vorbilde, aber auch da bleibt der Grundriß zunächſt

altdeutſch, und die Renaiſſancemotive werden nur dekorativ ver

wendet. Im Schloßbau liegt der Schwerpunkt der deutſchen Renaiſ

ſance, während ſie an den Fachwerkbauten wenig geändert hat.

Un egelmäßigkeiten der Anlage ſind durch die Umbautin in der

Zeit der Stilwandlung zu erklären. In Niederſachſen herrſcht die

Waſſerburg vor. Man unterſcheidet bei den Schloßbauten pier

Typen : einfaches Rechtec, zwei Rechteđe, Hufeiſenform, umbauter

27 *
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.

Hof. Schloß Münden zeigt zuerſt ein ſelbſtändiges Treppenhaus

gegenüber dem altdeutſchen Treppenturm . In drei Gruppen wurden

die Lichtbilder der Schlöſſer vorgeführt : 1. Frührenaiſſance mit

ſtarken gotiſchen Elementen , 2. die Bauten Erichs II. unter direk

tem italieniſchen Einfluß, 3. Stil der Hämelſchenburg.

2. Dr. Grotefend, Geh. Archivrat, Schwerin : „Über fah.

rende Leute im Mittelalter" . Fahrende Leute ſind keine Land

ſtreicher, ſondern Spielleute, Gaukler, Händler und dergl. Man

unterſcheidet zwei Klaſſen : Spielleute und Mänger. Die Spielleute,

zu denen auch Spielweiber, Zauberer, Kämpfer gehören, weiſen auf

römiſchen Urſprung und von hier auf den Orient. Sie folgen den

römiſchen Heeren und Beamten nach dem Norden und finden ſich

dann auch an den höfen fränkiſcher Fürſten . Mit ihnen vereinigen

ſich die germaniſchen Sänger, die aber mit dem Unterliegen des

Heidentums allmählich verſchwinden. Zur Zeit der Kreuzzüge hebt

ſich der früher wenig geachtete Stand der Spielleute, indem Geiſte

liche und Edele unter ihnen auftreten. Im 14. und 15. Jahrhundert

werden Spielleute in den Städten und an Fürſtenhöfen dauernd an

ſäſſig. Die Mänger (lat. Mango) ſind händler ; zu ihnen gehören

die Keßler und Kaltſchmiede. Auch ſie werden im 14. Jahrhundert

anſäſſig. Die Bezeichnung hat ſich noch in Eigennamen erhalten , 3.

B. Eiſenmenger. Der Kaiſer hatte das Schußrecht über die Fah

renden und vergab es auch an Fürſten, weil damit Einnahmen ders

bunden waren ; 3. B. das Keßlerrecht. Die im 15. Jahrhundert ein:

dringenden Zigeuner ſind auch zu den Fahrenden zu rechnen.

3. Dr. Reinede, Stadtarchivar, Lüneburg : „Das Stadtarchiv

zu Lüneburg " . Seit 1520 hat Lüneburg ein Stadtarchiv eingerichtet,

das ſeit 1900 ein eigenes, prächtiges Heim erhalten hat. Beſondere

Derdienſte hat ſich im vorigen Jahrhundert Realgymnaſialdirektor

Dolger erworben, der eine Neuordnung der Urkunden begann und

das Lüneburger Urkundenbuch in drei Bänden herausgab. Seit

1895 iſt ein beſonderer Stadtarchivar angeſtellt und damit eine

durchgehende Neuordnung und Inventariſierung eingeleitet, die noch

nicht beendet iſt. Das Archiv enthält etwa 18000 Originalurkunden

und 8000 Originalbriefe vom 13. bis 19. Jahrhundert ; dazu koms

men Städte-und Privilegienbücher, Chroniken, handſchriften, dar

unter drei illuſtrierte des Sachſenſpiegels, Karten und Pläne und

dergleichen.

.
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4. Dr. Peters, Archivar am Kgl. Staatsarchiv Hannover:

Die Geſchichte der Schiffahrt auf der Aller, Leine und Oker bis zum

Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges“ . Am Ausgang des Mittel

alters beſteht von Hannover und Braunſchweig aus, wo Leine und

Oker ſchiffbar werden, ein lebhafter Waſſerverkehr flußabwärts.

Im 16. Jahrhundert gelingt es Telle, für hundert Jahre führende

Stellung zu bekommen, bis es beim Ausbruch des Dreißigjährigen

Krieges durch Bremen abgelöſt wird. Infolge dieſes Krieges ruht

die Schiffahrt auf der Oker ganz, auf der Leine bleibt ein geringer

Derkehr, während die Aller ſich allmählich wieder zu einer bedeu

tenden Waſſerſtraße entwickelt.

5. Dr. Kruſch, Geh. Archivrat, Archivdirektor, Hannover :

König Ernſt Auguſt von Hannover und die deutſche Kaiſerkrone

1848/49 ". Der Vortrag ſtüßte ſich hauptſächlich auf den Brief

wechſel Friedrich Wilhelms IV . mit Ernſt Auguſt, in dem beide

Fürſten bei ihren nahen freundſchaftlichen und verwandtſchaftlichen

Beziehungen ſich über die Tagesfragen rüdhaltslos äußerten . Bei

aller Freundſchaft zu ſeinem Neffen neigt Ernſt Auguſt in dem poli

tiſchen Gegenſaße zwiſchen Preußen und Öſterreich zu lekterer

Macht, da es ihm als dem Sohne des engliſchen Herrſcherhauſes

ſchwer wird, ſich einem preußiſchen Könige unterzuordnen. Die

Keime des Konflikts von 1866 werden damit ſichtbar. Als Friedrich

Wilhelm auf die Kaiſerkrone verzichtet, gleicht ſich der Gegenſatz

wieder aus. Das hannoverſche Dolk ſteht bei dieſem Gegenſaße

nicht auf ſeiten des Königs.

6. Dr. Stammler, Oberlehrer, Hannover : „Aus dem hanno

verſchen Geiſtesleben im 18. Jahrhundert“ . Reges geiſtiges Leben

zeigt ſich in Hannover in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts,

ſo daß man ſogar die Gründung eines deutſchen Nationaltheaters

geplant hat, nachdem ein ſolches in Hamburg geſcheitert war. Männer

wie Hölty, Leiſewiß, Zimmermann, Keſtner, Brandes, Boie ſind zu

nennen. Im Mittelpunkt des Vortrages ſtand die Perſönlichkeit

von Friedrich Arnold Klodenbrink, des Redakteurs des hannover

ſchen Magazins. Abgeſehen von einigen Erzählungen 3. B. „ Wil

helm und Röschen “ liegt ſeine Bedeutung vor allem in ſeinen natio

nalökonomiſchen und ſozialen Studien, in denen er u. a . Sterblich .

keitstafeln für Hannover berechnete, die ſteigenden Fleiſchpreiſe

1780 ſtatiſtiſch unterſuchte.

m
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Zwei Ausflüge wurden unternommen, ein dritter nach Paders

born mußte leider wegen zu geringer Beteiligung unterbleiben. Am

11. Juni begab ſich der Derein nach Hildesheim, um das neu ger

gründete Delizäus-Muſeum zu beſichtigen. Herr Profeſſor Dr. Ru=

benſohn übernahm in freundlichſter Weiſe die Führung und bot

durch ſeine intereſſanten Erklärungen der ägyptiſchen Altertümer

den Teilnehmern einige anregende Stunden . Am 17. Auguſt wurde

ein Ausflug nach den ſieben Steinhäuſern bei Fallingboſtel gemacht.

Herr Direktorialaſſiſtent Dr. Jacob, Hannover, erläuterte an Ort

und Stelle mit Hilfe bildlicher Darſtellung in anſchaulicher Weiſe

die geſchichtliche Entwicelung der Steingräber, indem er die Stein

ſeßungen von den einfachſten Formen der Steinzeit bis zur Beſtats

tung in Urnen in der Bronzezeit vorführte.

Folgende Veröffentlichungen ſind im lekten Geſchäftsjahre zu

verzeichnen :

Von den Forſchungen zur Geſchichte Niederſachſens erſchienen :

Band 4, Heft 4-5 : E. Thiel, zur Agrargeſchichte der Oſter

ſtader Marſch.

Band 4, Heft 6 : A. Peters, Die Geſchichte der Schiffahrt

auf der Aller, Leine und Oker bis 1618.

Don den Quellen und Darſtellungen zur Geſchichte Nieders

ſachſens erſchienen :

Band 29 : p. Ehrenpfordt, Otto der Quade , Herzog von

Braunſchweig zu Göttingen 1367—1394.

.

Anlage A.

Das Vereinsvermögen beträgt am Schluſſe des Rechnungss

jahres 1912–1913 :

1. Für den Hiſtoriſchen Verein :

An Barbeſtand .

Belegt laut Sparkaſſenbuch

. Mh. 506,37

2050,07

Summe mk. 2556,44

inoon,

Summe mk. 12556,44

An Wertpapieren ..
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.

12. Das Separat-Konto A laut Sparkaſſenbuch

3. B

4. C

Übertrag 12556,44

10769,90

6417,61

2000,

Geſamtſumme mk. 31783,95

11 H

Auszug

aus der Rechnung des Hiſtoriſchen Dereins für Niederſachſen

von 1912-13.

.

I. Einnahme.

1. Jahresbeiträge der Mitglieder

2. Ertrag der Publikationen

3. Außerordentliche Zuſchüſſe

4. An Zinſen

5. An Kaſſenüberſchuß .

. . .

.

Mk. 2954,00

697,76

2325,

451,73

0,50

Mk. 6428,98

1556,06

8,97

Summe mk. 7994,01

6. Belegt laut Sparkaſſenbuch

7. An bar .

II. Ausgabe.

1. Bureauunkoften :

A. Remuneration für den Expedienten

und Boten .

b. Feuerung, Licht, Miete pp.

c. Schreibmaterialien , Porto u. Drud .

koſten .

2. Behuf der Vereinsbibliothek

3. Publikationen

4. Außerordentliche Ausgaben

Mk. 750 ,

208 ,

10

. .

671,22 Mik . 1629,22

482,85

8194,65

180,85

Summe mk. 5437,57

2050,07

506,37

Summe mk. 7994,01

6. Belegte Gelder laut Sparkaſſenbuch

6. Barbeſtand

I
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Separatkonto

für die

literariſchen Publikation
en

des Hiſtoriſchen Vereins für

Niederſachſen

vom Jahre 1912–13.

A. Herausgabe des Atlas vors und frühgeſchichtlicher Be

feſtigungen Niederſachſens und des Urnenfriedhofswerks.

I. Einnahme .

Dom Miniſterium der geiſtlichen u . Unterrichtsangelegenheiten mk. 1000 ,--

Don der Römiſch -germaniſchen Kommiſſion 500,

Dom Landesdirektorium der Provinz Hannover 1500 ,

für verkaufte Diapoſitive 82,50

An Ginſen 268,61

Summe mk. 3301,11

Belegt laut Sparkaſſenbuch . 7869,89

Summe mk. 11170,50

.

M

II. Ausgabe.

Für Aufnahmen und Diapoſitive zum Urnenfriedhofswerk . . Mk. 160,50

Zeichnungen und Clichés zum Atlas 260,10

Summe mk. 410,60

Beſtand belegt laut Sparkaſſenbuch 10759,90

Summe mk. 11170,50

11

B. Jur Veröffentlichung von Urkunden und Akten zur

Geſchichte der Provinz Hannover.

I. Einnahme :

Dom Direktorium der Staatsarchive

Dom Landesdirektorium der Provinz Hannover

Von der Kapitalverſicherungsanſtalt Hannover

An Ginſen .

. .

Il

Mk. 1000 ,

1500 ,

200 ,

213,44

Summe mk. 2913,44

4648,42

Summe mk. 7561,86

Belegt laut Sparkaſſenbuch .
M
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II. Ausgabe

Für honorar .

Für Druckkoſten .

mk. 315,

829,25

Summe mk. 1144,25

6417,61

Summe mk. 7661,86

Beſtand belegt laut Sparkaſſenbuch

e. Graf Julius Oeynhauſensfonds .

I. Einnahme.

.

Belegt laut Sparkaſſenbuch . .

An Ginſen . .

Mk. 2000 ,

70 ,

Summe mk. 2070,

.

II. Ausgabe.

Überweiſung der Zinſen an den Fonds zur Veröffentlichung

von Urkunden und Akten zur Geſchichte der Provinz

Hannover, Separatkonto B. I. mk. 70,–

Belegt laut Sparkaſſenbuch .. 2000 ,

Summe mk. 2070 ,

n

Dr. Weife, als zeitiger Schatzmeiſter.
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Anlage B.

Verzeichnis

der

Erwerbungen für die Bibliothek des Vereins.

1. Geſchenke von Behörden und Geſellſchaften .

Von dem Hauſe der Abgeordneten in Berlin :

6950 Stenographiſche Berichte über die Derhandlungen des Hauſes der Abges

ordneten 1912. Berichte und Drudſagen. Berlin 1912. 40.

Von dem Direktorium der Staatsarchive in Berlin :

8005 Quellen und Darſtellungen zur Geſchichte Niederſachſens :

Band 29, Ehrenpfordt, Paul, Otto der Quade, Herzog zu Brauns

ſchweig und Göttingen 1867—1394. Hannover 1913. 80.

9181 Forſchungen zur Geſchichte Niederſachſens :

Band 4, Heft 4/5 . Thiel, E. , Jur Agrargeſchichte der Oſterſtader

Marſch. Hannover 1913. 80.

Band 4, Heft 6. Peters, A. , Die Geſchichte der Schiffahrt auf der Aller,

Leine und Oker bis 1618. Hannover 1913, 8º.

Don der K. Akademie der Wiſſenſchaften in Stodholm :

9850 Montelius, Oskar, Das Muſeum vaterländiſcher Altertümer in Stocks

holm 1912. 80.

Don dem Magiſtrat in Duderſtadt :

9851 Jaeger, Julius, Die St. Cyriakuskirche zu Duderſtadt. Duderſtadt

1912. 80.

Don dem Städtiſchen Kunſts und bewerbemuſeum in Dortmund :

9352 Regling, Kurt, Römiſcher Denarfund von Fröndenberg. Berlin 1912, 80.

Don der K. Akademie der Wiſſenſchaften in München :

9354 v. Biſſing, fr. W., Der Anteil der ägyptiſchen Kunſt am Kunſtleben der

Völker. München 1912. 4º.

Don der Redaktion der Studien und Mitteilungen zur Geſchichte

des Benediktinerordens und ſeiner Zweige, Stift St. Peter in

Salzburg :

9355 Steiger, Dr. P.; Heinrich von Bernten , Abt zu Marienrode bei Hildes .

heim 1426—1462. Salzburg 1912. 80.

Von dem Hennebergiſchen altertumsforſchenden Verein in

Meiningen :

9358 Puſch, H., Führer durch das Muſeum des Hennebergiſchen altertumss

forſchenden Dereins in Meiningen . Meiningen 1912. 80.
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Don dem Staatsarchio in Lübect :

9359 Deröffentlichungen zur Geſchichte der freien und Hanſeſtadt Lübed , Bd .

1, Heft 1 und 2. Cübed 1912. 80.

Von der Handelskammer in Hannover:

9360 Derzeichnis der Bücherei der Handelskammer zu Hannover. Beſtand Ende

192. Hannover 1913. 80.

Dom Naturwiſſenſchaftlichen Derein für das Fürſtentum Lippe

in Detmold :

9378 hagemann, Joh ., Beiträge zur Stedelungsgeographie des Fürſtentums

Lippe und ſeiner Umgebung. Detmold 1912. 80.

Dom Coppernicus-Derein für Wiſſenſchaft u. Kunſt in Thorn :

9879 Kuttenkeiler, Dr., Bogumil Goltz Leben und Werke. Danzig 1913. 80.

II. Privatgeſchenke.

Von der Hahnſchen Buchhandlung, hier :

2519 Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum Rerum Merovin

gicarum Tom VI. Hannoverae et Lipsiae 1913.

2519 Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum Tom. XXXII, Pars

3. Hannoverae et Lipsiae 1913.

Don Juſtizrat Dr. jar. Roſcher, hier :

9822 Rocher, Th. , Roſcheriana. Weihnachtsheft 1912. Hannover 1912. 80.

Don Juſtizrat Groeneveld in Weener :

9353 Groeneveld, Enno, Nachrichten zur Geſchichte der Familie Groeneveld,

I. und II . Bd. Görlitz 1911/12. 80.

Von Rektor Pariſius in Lauenau :

9861 Pariſius, Karl, Das pormalige Amt Lauenau . Hannover 1911. 80.

Don Archivdirektor Geh . Archivrat Dr. phil. Kruſch, hier :

9863 3immermann, Paul, Das Haus Braunſchweig -Grubenhagen, ein genea.

logiſch.biographiſcher Derſuch. Wolfenbüttel 1911. 40.

Don Dr. phil. Weißker in Münden :

9864 Weißker, Paul, Derfaſſung und Verwaltung der Stadt Münden im

Mittelalter. Göttingen 1913. 80.

Don Oberregierungsrat u. Nordheim in Frankfurt a. 0.:

9365 [von WallmodensGimborn, Feldmarſchal ), Darſtellung der Lage

worin ſich das Hannoveriſche Militair in den Monathen Man. Junn und

July 1803 befand . 1804. 80.

9366 Dier Broſchüren , die Occupation des Churfürſtentums Hannover durch die

franzöſiſche Armee betreffend. 1803/1. 80 .

9367 Kurzgefaßte Geſchichte aller Chur . Braunſchweig - Lüneburgiſchen Regi.

menter. Frankfurt u. Leipzig 1760. 80.
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1

9868 Graf v. Bismark, Lectures on the Tactics of Cavalry. Translat.

by N. L. Beamish . London 1827. 80.

9369 Auszug aus dem Hof- und Staats -handbuche für das Königreid, Hannover

a. d . J. 1865, enthaltend den Militäretat. Hannover. 80.

9370 Bericht der von den Offizieren der vormaligen Hannoverſchen Armeen

zur Vertretung ihrer Rechte aus der Kapitulation vom 28./29. Juni v.

J. erwählten Kommiſſion . Hannover 1867. 80.

Don Dr. phil. Arnecke in Marburg i. h .:

9371 Arnede , fr. , Die Hildesheimer Stadtſchreiber bis zu den erſten An

fången des Syndikats und Sekretariats 1217—1443. Marburg a. £.

1918. 80.

Don Dr. phil. W. Kinghorſt in Diepholz :

9978 King horſt, w. Die Grafſchaft Diepholz zur Zeit ihres Überganges art

das Haus Braunſchweig-Lüneburg. Diepholz 1912. go.

Don Paſtor Strecker in Göttingen :

9373 Streder, Paſtor, Drei Tage aus dem Leben des Paſtors Johann Philipp

Roſenbach in Grone. Göttingen 1912. 80.

Dom Genealogen E. de Lorme, hier :

9974 de forme, E. , Das Derzeichnis der Euricher Ratsperſonen im Roten

Buche" des Magiſtrats (1435-1805 ). Halle a. S. 1912. 80.

Von Rektor Reinstorf in Wilhelmsburg (Elbe) :

9377 Reinstorf, E., Die Geſchichte der Reinstorf. Wilhelmsburg 1913. 80

Don Rentner 0. Brüđmann in Schladen :

9878 Brückmann, 0. , Buchladen. Goslar 1913, fol.

N

1

III. Angekaufte Bücher.

5819 a Neues Archid der Geſellſchaft für ältere deutſche Geſchichtskunde. Bd.

38. Hannover u. Leipzig 1913. 80.

5821 Hiſtoriſche Zeitſchrift. Bd . 109-111. München u. Berlin 1912/18.

8376 hiſtoriſche Dierteljahrsichrift. Jahrgang 16. Leipzig 1913 .

9028 3eller, A., Die Geſchichte der Wohnbaukunſt der Stadt Hildesheim .

Hannover 1913. 80.

9028 3 eller, A., Die Kunſtdenkmäler der Provinz Hannover II. Reg.-Bezirk

Hildesheim . 4. Stadt Hildesheim. Bürgerliche Bauten . Hann. 1912. 40.

9348 Krollmann, fr., Erlebniſſe in dem Kriege gegen Rußland im Jahre

1812. Hannover 1912. 8º.

9349 Ölbricht, K. , Das Landſchaftsbild der Provinz Hannover und ſeine Ents

wickelung. Hannover 1912. 80.

9866 Kloppenburg, H. , Bilder aus der Geſchichte Hildesheims. Hildesheim

und Leipzig 1912. 80.

.
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9867 Ed hardt, M., Briefe aus alter Zeit. Wilhelmine henne - Heeren an

Marianne Friederike Bürger 1794–1803. Hannover 1912. 80.

9862 ROB, K. h. , maleriſche Monumental - Architektur und volkstümliche

Kunſt aus Hannover und Braunſchweig. Eflingen a. N. 1913. fol.

9375 franke, W. Ch ., Barbaroſſa's Angaben über das Gerichtsverfahren

gegen Heinrich den Löwen. Hannover 1913. 80.

9376 freiſenhauſen, Dr., Die Grafſchaft Oſtfriesland und ihr Verhältnis

zum Stifte Münſter in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, Hildesheim

1913. 80.

IV. Korrefpondierende Dereine und Inſtitute.

1. Geſchichtsverein zu Aaden.

2. Hiſtoriſche Geſellſchoft des Kantons Aargau zu Aarau.

3. Altertumsforſchender Verein des Oſterlandes zu Altenburg.

4. Société des antiquaires de Picardie zu Amiens.

5. Hiſtoriſcher Verein für Mittelfranken zu Ansbach.

6. Académie Royale d'archéologie de Belgique zu Antwerpen.

7. Geſchichtsverein für Waldeď und Pyrmont zu Arolſen.

8. Provinziaal Museum van Oudheden in de Provincie Drenthe zu

Allen.

9. Hiſtoriſcher Verein für Schwaben und Neuburg zu Augsburg.

10. J. Hopkins University zu Baltimore.

11. Hiſtoriſcher Verein für Oberfranken zu Bamberg.

12. Hiſtoriſche Geſellſchaft zu Baſel.

13. Königl. Statiſtiſches Landesamt zu Berlin.

14. Geſamt-Derein der deutſchen Geſchichts- und Altertums Dereine zu Berlin .

15. Berliner Geſellſchaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeſchichte zu
Berlin.

16. Geſellſchaft für Heimatskunde der Provinz Brandenburg zu Berlin .

17. Geſamtarchiv der deutſchen Juden zu Berlin.

18. Heraldiſch -genealog .- ſphragiſt. Derein Herold " zu Berlin .

19. Geſellſchaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg zu Berlin .

20. Derein für Geſchichte der Mark Brandenburg zu Berlin.

21. Derein für die Geſchichte der Stadt Berlin.

22. Hiſtoriſcher Derein für die Grafſchaft Ravensberg zu Bielefeld .

23. Derein für Altertumskunde zu Birkenfeld .

24. Derein von Altertumsfreunden im Rheinlande zu Bonn.

25. Hiſtoriſcher Verein zu Brandenburg a. h.

26. Geſchichtsverein für das Herzogtum Braunſchweig zu Braunſchweig.



424

27. Hiſtoriſche Geſellſchaft des Künſtlervereins zu Bremen.

28. Schleſiſche Geſellſchaft für vaterländiſche Kultur zu Breslau.

29. Derein für Geſchichte und Altertum Schleſiens zu Breslau.

30. Archivum Franciscanum historicum zu B roz3i.Quaracchi (bet

Sirenze ).

31. K. K. mähriſch - ſchleſiſche Geſellſchaft des Aderbaues, der Natur und

Landeskunde zu Brünn.

32. Archäologiſcher Klub Mährens zu Brünn .

33. Deutſcher Verein für die Geſchichte Mährens und Schleſiens zu Bränn .

34. Académie Rrıyale des sciences, des lettres et des beaux arts de

Belgique (Commission Royale d'histoire ) zu Brüſſel.

96. Société de la numismatique belge zu Brüffel.

36. Derein für Geſchichte, Altertümer und Landeskunde des Fürſtentums

Schaumburg -Lippe zu Büde burg.

87. Derein für Chemnißer Geſchichte zu Chemnitz.

38. Königliche Univerſität zu Chriſtiania.

39. Weſtpreußiſcher Geſchichtsverein zu Danzig.

40. Hiſtoriſcher Verein für das Großherzogtum Heſſen zu Darmſtadt.

41. Derein für Anhaltiſche Geſchichte und Altertumskunde zu Defau.

42. Naturwiſſenſchaftlicher Verein für das Fürſtentum Lippe zu Detmold.

43. Hiſtoriſcher Verein für Donauwörth und Umgegend zu Donauwörth.

44. Gelehrte eſthniſche Geſellſchaft zu Dorpat.

45. Hiſtoriſcher Verein für Dortmund und die Grafſchaft Mart zu Dort .
mund.

46. Archiv der Stadt Dortmund.

47. Königlich fächlicher Altertumsverein zu Dresden .

48. Düſſeldorfer Geſchichtsverein zu Düſſeldorf.

49. Society of antiquaries of Scotland in Edinburgh.

50. Derein für Geſchichte und Altertümer der Stadt Einbed.

61. Geſchichts- und Altertumsforſchender Verein zu Eiſenberg (Sachſen .

Altenburg).

52. Derein für Geſchichte und Altertümer der Grafſchaft Mansfeld zu

Eisleben.

53. Bergiſcher Geſchichtsverein zu Elberfeld.

54. Geſellſchaft für bildende Kunſt und vaterländiſche Altertümer zu Emden.
65. Derein für Geſchichte und Altertumskunde von Erfurt zu Erfurt.

56. Hiſtoriſcher Derein für Stift und Stadt Ellen .

57. Literariſche Geſellſchaft zu Fellin (Livland).

58. Derein für Geſchichte und Altertumstunde zu Srantfurt a. m .

69. Kaiſerlich archäologiſches Inſtitut ( römiſch - germaniſche Kommiſſion ) zu

Frankfurt a. M.

60. Freiberger Altertumsverein zu freiberg i. Sachſen.

61. Hiſtoriſche Geſellſchaft zu Freiburg im Breisgau.

62. Geſchichtsverein zu Fulda.
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63. Hiſtoriſcher Verein zu St. 6 allen .

61. Heimatbund der Männer vom Morgenſtern in Geeſtemünde,

65. Société Royale des beaux - arts et de la littérature zu 6 ent.

66. Oberheffiſcher Geſchichtsverein in Gießen.

67. Oberlauſitiſche Geſellſchaft der Wiſſenſchaft zu 6 örlig.

68. Geſellſchaft für Anthropologie und Urgeſchichte der Oberlauſik zu Görlig.

69. Derein für die Geſchichte Göttingens zu 6 öttinge n.

70. harzverein für Geſchichte und Altertumskunde zu 6 oslar.

71. Derein für Gothaiſche Geſchichte und Altertumsforſchung zu 6 oth a .

72. Stadtbibliothek in Gothenburg.

78. Hiſtoriſcher Verein Steiermark zu Graz.

74. Atademiſcher Leſeverein zu Graz.

75. Rügiſch -pommerſcher Geſchichtsverein zu Greifswald.

76. Genealogiſcher Verein de Neederlandsche Leeuw im Haag.

77. Hiſtoriſcher Verein für das württembergiſche Franken zu Schwäbiſch -hall

78. Thüringiſch -fächſiſcher Verein zur Erforſchung des vaterländiſchen Altere

tums und Erhaltung ſeiner Denkmale zu halle.

79. Derein hamburgiſche Geſchichte zu hamburg.

80. Bezirksverein für heffiſche Geſchichte und Landeskunde zu hanau.

81. Handelskammer zu Hannover.

82. Verein für die Geſchichte der Stadt Hannover.

83. Hiſtoriſch - philoſophiſcher Verein zu heidelberg.

84. Hiſtoriſcher Derein von Heilbronn zu heilbronn.

85. Finniſche Altertumsgeſellſchaft zu helſingfors.

86. Derein für ſiebenbürgiſche Landeskunde zu hermannſtadt.

87. Provinziaal Genoot-chap van Kunsten en Wetenschappen in

Noordbrabant zu hertogenbosch.

88. Derein für Meiningenſche Geſchichte und Altert anslunde in Hildburge

haufen .

89. Doigtländiſcher altertumsforſchender Verein zu hohenleuben.

90. Derein für thüringiſche Geſchichte und Altertu skunde zu Jena.

91. Ferdinandeum für Tyrol und Vorarlberg zu 3..nsbrud.

92. Derein für Geſchichte und Altertumskunde in Kahla (Herzogtum

Samen -Altenburg ).

93. Badiſche hiſtoriſche Kommiſſion zu Karlsruhe.

94. Derein für heſſiſche Geſchichte und Landes!unde zu Kaſſel,

95. Schleswig -holſtein - lauenburgiſche Geſellſchaft für die Sammlung und

Erhaltung vaterländiſcher Altertümer zu Kiel.

96. Schleswig - Holſtein - lauenburgiſche Geſellſchaft für vaterländiſche Ger

ſchichte zu Kiel

97. Anthropologiſcher Derein von Schleswig - Holſtein zu Kiel.

98. Geſellſchaft für Kieler Stadtgeſchichte zu Kiel.

99. Hiſtoriſcher Derein für den Niederrhein zu Köln.

3

$
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100. Hiſtoriſches Archiv der Stadt Köln.

101. Phyſitaliſch - ökonomiſche Geſellſchaft zu Königsberg i. Pr.

102. Königliche Geſellſchaft für nordiſche Altertumstunde zu Kopenhagen,

103. Perſonalhiſtorisk Bureau zu Kopenhagen.

104. Antiquariſch - hiſtoriſcher Verein für Nahe und Hunsrück zu Kreuznad.

105. Hiſtoriſcher Verein für Krain zu Laibach.

106. Krainiſcher Muſealverein zu Laibach.

107. Derein für Geſchichte der Neumark zu Landsberg a. Warthe

108. Hiſtoriſcher Verein für Niederbayern zu Landshut.

109. Friesch Genootschap van Geschiod-, Oudheid- on Taalkunde zu

Leeuwarden.

110. Muſeum für Völkerkunde in Leipzig .

111. Derein für Geſchichte der Stadt Leipzig.

112. Hiſtoriſch -nationalökonomiſche Settion der Jablonowstijden Geſellſchaft

zu Leipzig.

113. Geſchichts. und altertumsforſchender Verein für Leisnig und Umgegend

zu Leisnig.

114. Atademiſcher Leſeverein zu Lemberg.

115. Derein für Geſchichte des Bodenſees und ſeiner Umgebung zu Lindau,

116. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zu Lenden.

117. Archaeological Institute of Great Britain and Ireland zu London.

118. Society of Antiquaries zu London.

119. Derein für lübediſche Geſchichte und Altertumskunde zu Lubed.

120. Muſeumsverein zu Lüneburg.

121. Institut archéologique Liégeois zu Lüttich.

122. Geſellſchaft für Aufſuchung und Erhaltung geſchichtlicher Denkmäler im

Großherzogtum Luremburg zu Luxemburg.

123. Derein für Luxemburger Geſchichte, Literatur und Kunſt zu Luxemburg.

124. Hiſtoriſcher Verein der fünf Orte, Luzern, Uri, Schw93, Unterwalden und

3ug, zu Luzern.

125. Magdeburger Geſchichtsverein zu Magdeburg.

126. Derein zur Erforſchung der rheiniſchen Geſchichte und Altertümer zu
main 3.

127. Mannheimer Altertumsverein zu Mannheim,

128. Revue Bénédictine zu Maredſous in Belgien.

129. Hiſtoriſcher Derein für den Reg.. Bez . Marienwerder zu Mariens
werder.

130. Hennebergiſcher altterumsforſchender Verein zu meiningen.

131. Derein für Geſchichte der Stadt Meißen zu Meißen.

132. Geſellſchaft für lothringiſche Geſchichte und Altertumskunde zu Met.

133. Benealogiſche Geſellſchaft der Oſtſeeprovinzen zu Mitau (Kurland).

134. Derein für Geſchichte des Herzogtums Lauenburg zu Mölln i. L.
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135. Numismatic and Antiquarian Society of Montreal (Chateau de

Ramozay) zu Montreal.

136. Altertumsverein zu Mühlhauſen i. Th .

137. Königliche Akademie der Wiſſenſchaften zu Münden.

138. Hiſtoriſcher Verein von und für Oberbayern zu Münden.

139. Derein für die Geſchichte und Altertumstunde Weſtfalens zu må nſter.

140. Société archéologique zu N amur.

141. Geſellſchaft Philomathie zu Neiße .

142. Hiſtoriſcher Derein zu Neuenburg an der Donau .

143. Germaniſches NationalMuſeum zu Nürnberg.

144. Derein für Geſchichte der Stadt Nürnberg .

145. Landesverein für Altertumskunde zu Oldenburg.

146. Derein für Geſchichte und Landeskunde zu Osnabrück .

147. Verein für die Geſchichte und Altertumstunde Weſtfalens zu Paderborn .

148. Société des études historiques zu Paris (rue Garancióro 6) .

149. Kaiſerliche archäologiſchenumismatiſche Kommiſſion zu St. Petersburg.

150. Altertumsverein zu Plauen i. V.

161. Hiſtoriſche Geſellſchaft für die Provinz Poſen zu polen.

152. Hiſtoriſche Settion der Königlich böhmiſchen Geſellſchaft der Wiffene

ſchaften zu Prag.

163. Derein für die Geſchichte der Deutſchen in Böhmen zu Prag.

164. Lelehalle der deutſchen Studenten in Prag.

156. Diözeſenarchiv für Schwaben und Ravensburg zu Ravensburg .

156. Derein für Orts- und Heimatkunde zu Redklinghauſen.

157. Hiſtoriſcher Verein für Oberpfalz und Regensburg zu Regensburg.

168. Geſellſchaft für Geſchichte und Altertumskunde der Ruſſiſchen Oſtfees

Provinzen zu Riga .

169. Roale Accademia dei lincei zu Rom.

160. Derein für Roſtocks Altertümer zu Roſtock .

161. Carolino-Auguſteum zu Salzburg .

162. Geſellſchaft für Salzburger Landeskunde zu Salzburg.

163. Studien und Mitteilungen zur Geſchichte des Benediktinerordens und

ſeiner Zweige, Stift St. Peter in Salzburg.

164. Altmärkiſcher Verein für Vaterländiſche Geſchichte und Induſtrie zu

Salz w e del.

165. Hiſtoriſch- antiquariſcher Verein zu Schaffhauſen .

166. Verein für hennebergiſche Geſchichte und Landestunde zu Schmaltalden

167. Derein für Medlenburgiſche Geſchichte und Altertumstunde zu Schwerin.

168. Hiſtoriſcher Verein der Pfalz zu Speyer .

169. Derein für Geſchichte und Altertümer der Herzogtümer Bremen und

Derden und des Landes Hadeln zu Stade.

170. Geſellſchaft für Pommerſche Geſchichte und Altertumskunde zu Stettin .

171. Königliche Atademie der ſchönen Wiſſenſchaften, der Geſchichte und Alter .

tumstunde zu Stockholm .

1918 28
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172. Nordiska Museet zu Stockholm .

173. Hiſtoriſch -Literariſcher Zweigverein des Dogeſentlubs in Elſaß - Lothringen

zu Straßburg.

174. Württembergiſcher Altertumsverein zu Stuttgart.

175. Derein für Geſchichte, Altertumskunde, Kunſt und Kultur der Diözeſe

Rottenburg und der angrenzenden Gebiete in Stuttgart.

176. Copernikus-Derein für Wiſſenſchaft und Kunſt zu Thorn.

177. Société scientifique et litéraire du Limbourg zu Tongern.

178. Canadian Institute zu Toronto.

179. Geſellſchaft für nüßliche Forſchungen zu Trier.

180. Kaiſer Franz Joſef-Muſeum für Kunſt und Gewerbe zu Troppa u.

181. Derein für Kunſt und Altertum in Ulm und Oberſchwaben zu Ulm.

182. Humanistika Wetenskaps Samfundet zu Upſala.

183. Historisch Genootschap zu Utrecht.

184. Smithsonian Institute zu Waſhington.

185. Hiſtoriſcher Verein für das Gebiet des ehemaligen Stifts Werden a. d . R.

186. Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften zu Wien.

187. Derein für Landeskunde von Niederöſterreich zu Wien.

188. Derein für Naſſauiſche Altertumskunde und Geſchichtsforſchung in

Wiesbaden.

189. Stadtbibliothek zu Winterthur (Schweiz).

190. Altertumsverein zu Worms.

191. Hiſtoriſcher Verein für Unterfranken zu Würzburg.

192. Schweizeriſches Landesmuſeum in 3ürich.

193. Geſellſchaft für vaterländiſche Altertumstunde zu Jürich.

194. Allgemeine geſchichtsforſchende Geſellſchaft für die Schweiz in Zürich

195. Altertumsverein für Zwickau und Umgegend zu 3 wide au.
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Anlage C.

Verzeichnis

der

Patrone und Mitglieder des Vereins.

1

1. patrone.

1. Provinzialverband von Hannover.

2. Calenberg -Grubenhagenſche Landſchaft.

3. Direttorium der Königlich Preußiſchen Staatsarchive.

4. Magiſtrat der Königlichen Haupt- und Reſidenzſtadt Hannover.

5. Magiſtrat der Stadt Linden.

6. v. Thielen , 5., Rittergutsbeſiter, Roſenthal b . peine .

2. Ehren -Mitglieder .

1. Frensdorff, Dr. jur. et phil. , o . Univ .- Profeſſor, beh . Juſtizrat, Göttingen .

2. Grotefend, Dr. phil . , Archivdirektor, Geh. Archivrat, Schwerin.

3. Jacobs, Dr. phil., Archivrat, Wernigerode.

4. Koſer, Dr. phil., Wirtl. Oeh . Ober - Regierungsrat, Generaldirektor der

Königl. Preuß. Staatsarchive, Erzellenz, Berlin.

5. d. Kuhlmann, General der Artillerie 3. D. , Alfeld.

6. Schuchhardt, Dr. phil., Direktor bei den Kgl . Muſeen, Profeffor, Geh .

Regierungsrat, Berlin .

7. Thimme, Dr. phil., Direktor der Bibliothek des Herrenhauſes, Berlin.

3. Vorſtand und Ausſchuß .

Vorſtand:

1. v. Bahrfeldt, Dr. phil. h. C. , Generalleutnant 3. D. , Hildesheim, Dor

fitender.

2. Roßmann, Landrat, Hannover, Stellvertreter des Dorſißenden.

Ausſchuß :

3. Behnke, Dr. phil., Direktor des Provinzial-Muſeums, Hannover.

4. Brandi, Dr. phil., o. Univ.-Profeſſor, Göttingen.

5. Engelke, Dr. jur., Senator, Linden .

6. Grethen , Dr. phil., Gymn. Oberlehrer, Profeffor, Hannover, Sdrifts

führer.

7. Hapig, O. , Dr. phil., Hannover.

8. Kruſch, Dr. phil . , Direktor des Königl. Staatsarchids, Geh. Archivrat,

Hannover.

9. Kunze, Dr. phil. , Direktor der Königl. und Provinzialbibliothet, Profeſſor ,

Hannover, Stellvertreter des Schriftführers.

10. Maguina, Landesbaurat, Hannover.

1

7

.
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11. Peters, Dr. phil. , Kgl. Archivar, Hannover.

12. Reinecke, Dr. phil., Stadtarchivar, Lüneburg.

13. Weiſe, Dr. phil.,Gymn.-Oberlehrer, Profeſſor, hannover, Schafmeiſter.

4. Mitglieder.

10

*
I !

!

Um eventuelle Berichtigung der Liſte und Angabe

von Adreſſenveränderungen wird ergebenſt erſucht.

1. Alfeld (Leine) , Ahrens, Paſtor.

2. Burchard , Landrat,

Kreisausſchuß des Kreiſes Alfeld .

4. magiſtrat der Stadt.

5. Rabe, Oberlehrer.

6. Realprogymnaſium .

7. Rumann, Rechtsanwalt u. Notar, Juſtizrat.

8. Kgl. Schullehrer - Seminar.

9. Altenau i. Oberharz, Engel, Bürgermeiſter.

10. Apelern b. Rodenberg, Frande, Ernſt.

11. Aumund b . Degeſack, Diegel, Wilhelm , Lehrer.

12. Aurich , Königliches Staatsarchiv .

13. Baden -Baden , Mehl, A., Fabritant, Rittmeiſter d . Ref.

14. Bantorf, Kreis Linden , Weber, H. , Hofbeſiger.

16. Barterode b.Dransfeld , holſcher, Paſtor.

16. Balſum , Lienhop, Stiftsrentmeiſter.

17. Baußen i. Sa. v. Harling, Kgl. Sächl. Hauptmann u. Komp.•Chef.

18. Bergen b. Celle, Römſtedt, Präzeptor.

19. Schloß Berlepích . Poſt

Gertenbach, B3 . Taffel, Graf von Berlepích, hans, Majoratsbeſiger und

Erbtämmerer in Hellen.

20. Berlin, (1. auch Thar.

lottenburg, Friedenau,

Friedrichshagen, Gr.

Lichterfelde, Brune

wald , Stegliß, wil .

mersdorf), Königliche Bibltothek .

21 . Ebel, Reg .-Baumeiſter.

22. Fiſcher, Rechtsanwalt a. D.

28 . d. Gündel, General der Infanterie, Direktor der

Kriegsakademie.

24 . von dem Hagen, Landgerichtsrat, m. d. A.

25 . Heiligenſtadt, C. , Dr. jur. , Wirft. Geh. Ober

Finanzrat.

26. Kendel, W. A.

27 . Richter, Franz, Dr. phil., Schulvorſteher.

.
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N

1

16 . 11

28. Berlin (u . ſ . w . ) , Doigts, Dr. jur.. Präſidentd. evangeliſchen Ober

kirchenrats, Wirtl. Geheimer Rat, Erzellenz.

29 . Wermuth. Staatsſekretär a. D. , Oberbürgermeiſter,.

Exzellenz.

30 . Zeumer, Dr. jur. et phil., o . Hon. Profeſſor.

31. Bernshauſen , Poſt

Rolshauſen, Wolpers , Georg , Pfarrer.

32. Berſenbrüd, Kreisausſchuß des Kreiſes Berſenbrück .

33 , Bielefeld , von Borries, Landgerichtsrat.

34. Biſperode, Röpke, W., Lehrer.

35. Biſſendorf, Bez. Hann. , Nuhorn, Paſtor.

36. Blantenburg a . h. , Damköhler, Gymn.-Oberlehrer, Profeſſor.

37. Mollenhauer, Gymn .-Oberlehrer, Profeffor.

38 . Müller, Richard Erich, Dr. phil.

39. Bleckede a. Elbe, Kreisausſchuß des Kreiſes Bledede .

40. Bocum i. W., Roſcher, Major 3. D. und Bezirksoffizier.

41. Bodel bei Soltau, Heuer, A. , Lehrer.

42. Bockum bei Ame ng •

hauſen ,
Baron von Alten, Rittmeiſter a. D., Kammerherr.

43. Bodenwerder (Weſer),mener,Ad.,Paftor., , ,

44. Bonn a. RH. , Blecher, Otto, stud. hist.

Lediſon, Wilh. , Dr. phil. , Univ.-Profeſſor .

46. Borbeck bei Elſen, Haars, Otto, Dr. jur., Amtsrichter.

47. Borna bei Leipzig, Lütgen, Leutnant.

48. Brallentin i. Pr. , von Saldern, Rittergutsbelißer, Rittmeiſter a. D.

49. Brandenburg a. h . Freiherr von Dindlage.

50. Braunlage a. h. , Barner, Dr. med. et phil.

51. Braunſchweig, Beđurts, F., Dr. phil., Gymn. Direktor ,Schulrat.

52. Landſchaftliche Bibliothek ,

53 . Bohlmann, R. , Apotheken belißer,

54 . Dedekind, Regierungsrat.

55. von Einem, Ernſt Egon.

56 . Freiſt, W. , Oberamtsrichter.

57. hattenkerl, Apothekenbeſiger.

58 . hieb , Georg , Rentner.

59. Hoffmann , Fräulein , Bibliothetarin .

60. Kammrath, Dr. jur., Landgerichtsdirektor.

61. Mack, Dr. phil ., Stadtarchivar, Profeſſor.

62. Magiſtrat der Stadt,

63. meier, p. 3. , Dr. phil . , Direktor des Herzogl .

Muſeums, Geh. Hofrat, Profeſſor.

64. meier, H. , Oberft a. D.

65 . Herzogliches Muſeum .

66 . Rhamm , Landſnnditus a . D.
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75 .
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84.

86 .
M

67. Braunſchweig, Rimpau, Arnold, outsbefiger .

68 .
Schulze, h., Paſtor.

69.
Freiherr von Specht.

70. Steinacer, Dr. phil., Muſeums- Inſpektor.

71. Bredenbed, Kr.Linden, Remme, 0., Oekonomierat.
72 . Warneke, S. , Gemeindevorſteher.

73. Bremen , don Engelbrechten , hauptmann u. Komp..Thef.

74 ,
Helmolt, hans , Dr. phil. , Redakteur der Weſers...

zeitung .

Staatsarchiv.

76. Bremervörde, Kreisausſchuß des Kreiſes Bremervörde.

77. Bruche bei Melle, von Peſtel, Landrat, Kgl . Kammerherr.

78. Brünninghauſen

(Hannover) Jarc , Paſtor.

79. Brüſſel, Freiherr von Dachenhauſen , A. , Oberleutn . a. D.

80. Büdeburg, von der Deđen -Offen , Hauptm. u. Komp.-Chef.

81. d. Engelbrechten, Ad., Rittergutsbeſ., Kammerherr.

82. Burgwedel (hann.) , Fellersmann, Hauptlehrer.

88. Taſſel, Bod von Wülfingen , Oberleutnant.

von Schad , Generalleutnant 3. D., Erzellenz.

86. Tešie, Bibliothek des Realgymnaſiums.

Bomann, W., Dorſteher des Vaterländiſchen

Muſeums.

Evers, Oberlandesgerichtsrat.

88 . Hoffmann, Dr. jur ., Senatspräſident, eh. Ober

juſtizrat.

Kaijerin Auguſte Dittoria -Schule.

90 . Kukur, paſtor.

91. Langerhans, Dr. med. , Geh. Medizinalrat.

92.
Lindenberg, Dr. med., Sanitätsrat .

93.
menersburg, Amtsgerichtsrat.

94. Neukirch , Dr. phil., Alfiſtent am Vaterländiſchen

Muſeum .

95 . Schmidt, Kandidat d . h . Schulamts.

96 . Timmermann. Ch . , Stadthauptkaſſenrendant.

Tolle, Rechtsanwalt.

98 . Wehl, friß, Senator, kommerzienrat.

99. Wichmann , Fr., Dr. phil . , Gymn. Oberlehrer .

100. Charlottenburg, Garve, Karl, Oberrealſchul-Oberlehrer.

101.
Jahnđe, Ernſt, Dr. phil., Gymn.-Oberlehrer.

102. Chemniß i . Sa. Dauer, Karl, Kaufmann.

103 . Körber, Ferdinand .

104. Theribon (Java), haß, Diplom - Ingenieur.

105. Coblenz, Reibſtein , Dr. phil ., Archivaſſiſtent.
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106. Dannenberg ( Elbe ), Koch, Bürgermeiſter.

107. Daſſenſen, Poſt Mart

oldendorf. Duenſing, hugo, Lic. th . u. Dr. phil., Paftor.

108. Detmold , Rötteken , fr.

109. Diepholz, Kreisausſchuß des Kreiſes Diepholz.

110. Ditterte, Kr. Linden , arben, € , Outsbeiter.E

111. Dortmund, Helmke, f. , Realgymn.-Oberlehrer, Profeſſor.

112. Dresden, 0. Einem , geb. Freiin Grote, Sophie .

113. p. Klend, Major a. D.

114. müller, Dr. phil., Archivar.

115. Duderſtadt, Eidemeyer, Dr. phil.

116. Heimatkundlicher Verein Untereichsfeld" .

117. Willig, Gymn .-Oberlehrer, Profeſſor.

118. Duisburg, Lübbe, Oberſtleutnant und Landwehrbezirkss

fommandeur.

119. Eddigehauſen bei

Bovenden, Nolte, H., Lehrer.

120. Edemiſſen (Kr. Peine) , Bode, friß, Hauptlehrer.

121. Giffhorn, friß, Lehrer.

122. Eime b . Banteln , Bauer , 6. , Paſtor.

123. Einbed , Blume, Rechnungsrat.

124. Boden , Ferdinand, Kaufmann.

125. Elliſſen , 0. A. , Dr. phil., Realgymn.-Oberlehrer,

Profeſſor.

126. Feiſe, Realgymn .-Oberlehrer, Profeſſor .

Garbe, Rechtsanwalt und Notar.

128. Magiſtrat der Stadt.

129. martens , Ernſt, Dr. phil. , Referendar .

190. Elbing, Weſtpr., D. Schad, Rittmeiſter a . D.

131. Eldenburg b. Lenzen

(Elbe), Freiherr v . Wangenheim -Wate, majoratsherr.

132 , Emmerſtedt b . Helms

ſtedt, Schattenberg, Paſtor.

133. Endeholz b. Eſchede,

Kr. Celle, Bruns, Lehrer .

134. Endorf b. Ermsleben , Freiherr v. Knigge , E. , Kgl . Kammerherr .

135. Erfurt, 0. Einem, Rittmeiſter und Diviſionsadjutant.

136. Schmidt, Dr. jur. , Oberbürgermeiſter.

137. von Strauß und Tornen, Regierungsrat.

138. Erichsburg, Kr.Einbeck, Lührs, Friedr , cand . theol.

139. Erlangen, K. Bayr . Univerſitätsbibliothet.

140. Eſſen (Ruhr) , Ahlers, hauptmann a. D.

141 . mener, A., Staatsanwalt.
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142. Frantfurt a. M. , Langenbeck , Dr. phil., Direktor der ſtädt . Handels .

lehranſtalt, Profeſſor .

148. Panſe, Landgerichtsdirektor.

144. Frantfurt a . O. , v. Nordheim, A. , Ober -Regierungsrat.

146. Graf von Rittberg, Regierungsrat.

146. Sredelsloh b.Moringen ,Dreyer, Ad. , Paſtor.

147. Freiburg i. Br . , Gauß , c. 3. , Dr. med., Privatdozent .

148 . Freiherr v. Mandelsloh, Werner, K. u . K. Generals

major d . R.

149. Friedenau b . Berlin , Elſter, O. , Oberleutnant a. D. , Archivar.

150 . v. Holleufer, Oberleutnant, kd. 3. Gr. Generalſtabe.

151. Friedrichshagen , Ritter, Paul, Dr. phil . , Privatdozent.

152. Gadenſtedt, Kr. Peine, Münchmener, 4. , Paſtor.

153. Geeſtemünde, Menge, Guſtav, Kandidat d . H. Lehreramts .

154. Schriefer, Georg, Kaufmann .

155.
Schübeler, Realgymn . - Oberlehrer.

156. Gehrden, Kr. Linden, Hartwig , Tierarzt.

157. Gmunden (Niederöſt .), Kgl. Ernſt Auguſt Fideikommiß -Bibliothet.

168.
Freiherr Grote, Emmo, Oberſtleutnant a. D. ,

Hofmarſchall.

159. Göttingen, Algermiſſen , W., Rechtsanwalt.

160. v . Bar, Dr. jur. , 0. Univ .-Profeſſor, Geh.

Juſtizrat (+ ).

161 . Bauſtädt, Karl, Oberrealſchul-Oberlehrer.

162. Bertheau, Dr. phil. , Hymn.-Oberlehrer a. D.,

Profeſſor.

163. Brandi, Dr. phil., o . Univ .-Profeſſor.

164. Dalquen, friß, Buchhändler.

165.
Haeberlin , Dr. phil. , Oberbibliothekar.

166 . Hiſtoriſches Seminar der Univerſität.

167.
Kludhohn, Paul, Dr. phil.

168. Lehmann , M. , Dr. phil. , 0. Univ . -Profeffor, beh.

Regierungsrat.

169. Lehmann, Oberſtleutnant a. D.

170 . magiſtrat der Stadt.

171 . Mirbt, Dr. phil . , o . Univ .-Profeffor, 6eh . Kons

fiftorialrat.

172.
Stein , Walter, Dr. phil. , a. -0. Univ.- Profeffor.

173. Uhl, B., Dr. phil ., will. Hilfslehrer.

174 . Freiherr v . Uslar- Gleichen , Generalleutnant 3. D. ,

Etzellenz.

175.
Wagner, Dr. phil. , Stadtarchivar.

176. Warnede, Superintendent.

177. Weſenberg, Dr. phil.

178 . Wolff, Landgerichtsrat.
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181.
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187, M

179. Goslar a. H. , Baron v. Alten -Goltern , Rittmeiſter a. D.

180. Bibliothek der Marktkirche.

Borchers, Hermann, Fabrikbeſiger.

182.
Hölſcher, Dr. phil., Gymn.-Oberlehrer u . Stadt

archivar, Profeffor.

183 , Grabow b. Lüchow , v. Plato, Generalmajor 3. D.

184. Grasleben b. Helmſtedt, Wieſe, Dr. phil. , Bergwerksdirettor .

185. Gr.-Goltern,Kr.Linden,Bürger, Tierarzt.

186. Gr.Lichterfelde, hahn , Dr. phil., Direttor d . Bundes der Lands

wirte.

Krüger, L., Dr. phil. , Abteilungsvorſteher im Kgl.

Geodätiſchen Inſtitut, Profeſſor.

188 . v. Meneren , Geh. Ober-Regierungs- u . vortrag.Rat.

189. or.-Munzel, Kr. Lind . , Behnſen , Brennereibeſißer.

190 . v. Hugo, Rittergutsbelißer.

191. Grunewald b. Berlin, Schwertfeger, Kgl. Sächi. Major.

192. Haemelſchenburg b.

Emmerthal, v . Klende, Rittergutsbeſißer.

193. Hagenau i. E. , v. hate, hauptmann und Brigade-Adjutant.

194. Haltern b . Belm , Edfr .,

Osnabrück, Weſterfeld , Lehrer.

195. Hamburg, Alpers, Lehrer.

196. Baaſch . Ernſt, Dr. phil . , Direktor der kommerz

bibliothek

197. Stadtbibliothek.

198 . Borchling, Conrad, Dr. phil. , Profeſſor.

199. Buſch, J. H. , Lehrer.

200. Cohrs, Heinrich, Prokuriſt.

201 . Gravenhorſt, h. , Kaufmann.

202. Jaeger, Rud . W.

203. Lührs, Dr. med . , prakt. Arzt.

204. Neuhaus, Karl.

205. Freiherr v. Ohlendorff, Heinrich

206 . Philippſen , H. , Inſpektor.

207 . Rambke , Karl, Fabrikbeſiger.

208 . Richter, A., Dr. phil. , Oberrealſchul - Oberlehrer ,

Profeſſor.

209. Rudorff, Otto, Oberlandesgerichtsrat.

210 . Staatsarchiv.

Voigt, Johann, Friedrich, Dr. jur.

212. Hameln a. W. , Bachrach , S. , Lehrer.

213. Hiſtoriſcher Leſeverein .

214. Kauth, Urban, Gerichtsaſſeſſor.

216. meißel, F., Lehrer.
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216. Hameln a. W. ,

217.

11218.

219. Hamm in W. ,

220. Hankensbüttel,

221. Hannover u . Linden,

222.

223 .

11

)

224.

225 .

226.

227.

28 .

229.

11

11

230.

231.

11
232.

233.

234 .

235.

Muſeums.Derein .

Freiherr v . Reißenſtein , Kgl. Sächi. Hauptmann

a. D.

Kgl. Seminar,

Probſt, Oberlandesgerichtsſekretär,

Mener, Ernſt, Lehrer.

von Adelebſen, Gerichtsaſſeſſor.

Ahlburg , Heinrich , Sattlermeiſter .

Graf von Alten - Linſingen, Karl, Major a. D. ,

Kgl. Kammerherr.

Anders, Dr. jur. , Rechtsanwalt.

Anders, Georg, Kaufmann.

Badhauſen , W., Paſtor.

Babe, Peter, Dr. med.

Hannoverſche Bank, Depoſitenkaffe Linden .

Bartels, Enno, Dr. phil., Gymn.-Oberlehrer ,

Profeſſor.

Barth , Willy, Dr. phil .

Behncke, W., Dr. phil., Direttor des Provinzial

muſeums.

Behrmann, Rechtsanwalt.

Benzler, Dr. med., Generalarzt a . D.

Blumenbach, Oberſt a. D.

Boedeter, Geh . Regierungsrat.

Börgemann, Architett.

Freiherr v . Bothmer, Archivar a . D., Kammerherr.

Brandt, Dr. med.

Brennete, Dr. phil . , Kgl. Archivar.

Brinckmann, Dr. phil., Direttor d . Keſtner -Muf.

Budde, Ober-Regierungsrat.

Bünte , W., Dr. phil ., Fabrikbeliger.

Büttner, Dr. phil . , Lyzeal - Oberlehrer.

Bunſen , Landgerichtsdirektor a. D., beh.Juſtizrat.

Burchardt, Albert, Geh. Regierungs- u. Forſtrat.

Buſch , Rendant .

von Campe, Dr. jur. , Schaprat.

Caſpar, Bernhard, beh . Kommerzienrat.

Trone, C. , Buchdrudereibeſiter.

Deetjen , Dr. , prof.

Deichert, Dr. med.

Dettmer, Dr. phil. , Gymn -Oberlehrer.

Diers, Fr., Buchdruckereibeſiger.

Dieſtel, Dr. phil . , Oberbibliothekar d . Kgl . Tech

niſchen Hochſchule.
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255. Hannover u. Linden,

256 .

257.

258 .

259.

260.

261,

262.

263 .

264.

265.

266 .

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273 .

HT 9

274 .

275 .

276 .

277.

278 .

279

von Dobbeler, Wirtl. Geh. Ober-Regierungsrat.

Domino, franz, Kaufmann.

Demizlaff, Dr. jur., Juſtizrat.

Drechsler, Dr. jar., Schaprat.

Dunder, Dr. phil., Gymn. -Oberlehrer.

Dunter, Adolf, Amtsgerichtsrat.

Edler, Otto, Fabrikbeſiker.

Engelke, Dr. jur., Senator.

Ewig , Dr. phil., Gymn .-Oberlehrer.

En , Buchhändler.

fiehn, Rudolf, cand. phil.

fint, Alere, fräulein.

fint, 6., Senator.

Fiſcher, Otto, Bergwerksdirettor.

franke, W. Ch., Oberlandesgerichtsrat a. D.

Freeſe, Dr.phil , Realgymn.-Oberlehrer,Profeffor.

Freudenthal, Hoflieferant.

friße, Dr. phil . , Abteilungsdirektor amProvinzial

muſeum , Profeffor.

früh, stud. ing.

fulſt, Wilhelm , Gymn.-Oberlehrer, Profeſſor.

funt, Kgl. Baurat.

Geibel, Ernſt, Buchhändler.

Gerlach, Konſul.

Goebel, fr. , Dr. phil ., Lyzeal-Oberlehrer.

Göz von Olenhuſen, Bernh., major a. D. , Kgl.

Kammerherr.

Grethen, Rud ., Dr. phil. , Gymn .-Oberlehrer,

Profeſſor.

Grote , Georg, Dr. phil., Realgymn .-Oberlehrer.-

Grünewald , Maler.

hagen, Baurat a. D.

Hartmann, K. , Dr. mod.

Hartwig, Georg, D., Abt zu Loccum, Oberton

fiſtorialrat.

hatig, Dr. phil. , will. Hilfslehrer.

Heiligenſtedt, Dr. , Oberlehrer.

heiliger, Rechtsanwalt. ( * )

Heinzelmann, Buchhändler.

heiſe, Kgl. Baurat.

Hillebrand, Stadtbauinſpektor a . D. , Kgl. Baurat .

Hilmer, Dr. phil . , Paſtor prim ., Senior .

v . Hinüber, Ernſt, Rittmeiſter.

Holſt, Leopold , Dr. phil., Chemiker.

1
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281 .

282.

283.

284.
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288 .

289 .

290 .
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293.

294 .
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298 .

297.

N

.

.

295. Hannover u . Linden, Hornemann, Gymn..Oberlehrer, Profeſſor.

D. Hugo, Hauptmann a. D.

Iffland, Landgerichtsrat.

298 . Jacob , Dr. phil. , Direttorialaſſiſtent am Provin

zialmuſeum .

299. Jacobi, Dr. phil., Chefredakteur.

800 . Jürgens, Otto, Dr. phil. , Stadtarchivar u. Stadte

bibliothekar.

301. Klapproth, frau Rechtsanwalt.

302. Kleemeyer, H. , Lehrer am Realgymnaſium I. und

Organiſt.

303. Kleine, Dr. jur., Notar.

304. Klügel, Karl, Geh. Konſiſtorialrat.

305 . Knigge, Oberrealſchul-Oberlehrer.

306 . Koch, Friedrich, Gymn.-Oberlehrer.

307. Köhler, J. , Lic. th . , 1. Hof- und Schloßprediger ,.
Konſiſtorialrat.

308. Konrich, 6. f. , Redakteur.

309. Kraß, Karl, Dr. med.

310 . Kreipe, Albert, Kaufmann.

311 . Kreipe, Karl (Ridlingen ) .

812. Kreisausſchuß des Kreiſes Linden.

318 . Kruſch , Dr. phil., Königl. Archivdirektor, Geh.

Archivrat.

314 Kühtmann, Dr. phil .

815. Künſtlerverein.

316. Kunze, Dr. phil., Direttor der Kgl. u. Provinzial

Bibliothet, Profeſſor.

Lamener, Hofjuwelier.

818.
Lampe, Oberkonſiſtorialrat.

319. Lampe , Carl, Gaſtwirt.

320 . Landesverſicherungsanſtalt.

321. Landwehr, Gymn -Oberlehrer.

322 . Langer, Frau Direktor.

323 . Laukert, Lehrer.

324. v. Limburg, Major a. D.

325 . d. Linſingen, Ernſt Karl.

326 . d. d. Lippe, Generalleutnant 3. D. , Erzellenz.

327 . de Lorme, Ed. , Genealoge.

328 . Ludewig, Georg, Dr. phil., Realgymn.-Obers

lehrer, Profeſſor.

329.
Lulvės, Dr. phil. , Kgl. Archivar, Archivrat.

330 . madenſen , Th., Gymn.- Oberlehrer, Profeſſor.

831. Magunna, Osw. , Landesbaurat.

317.
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332. Hannover u. Linden, Matthaei, f. , Amtsgerichtsrat.

333. Meier, Sekretär des Provinzialmuſeums.

334. mener, Ph . , D., Geh. Konſiſtorialrat.

885 . Meyer, Emil L., Bankier, kommerzienrat.

836 . Mener, Karl, Dr. phil ., Bibliothekar.

337. Mener, W., Lehrer.

338 . Meyer, Frau Paſtor.

899. mittelhäuſer, m. , Lehrer.

340 . Möller, Georg, Buchdrudereibeſiper.

341 . mohrmann, K. , Konſiſtorial-Baumeiſter u. Hoch.

ſchul-Profeſſor, Geh. Baurat.

842. Müde, Dr. phil., Gymn.. Direktor, Profeſſor.

343. Müller, Dr. phil., Gymn. - Direktor a. D., Geh.

Regierungsrat.

344. Freiherr von Münchhauſen , Börries, Dr. jur. ,

Rittergutsbeſiger, Kammerherr.

Mummy, L. , Rittergutsbeſitzer, Rittmeiſter d. R.

346 . Muſeums-Geſellſchaft.

347. Karjes, hans , Bankier.

348. Neſſenius , Landesbaurat, Geh. Baurat .

349. Niemeyer, Bernh . , Diplom -Ingenieur.

850 . Niemeyer, E., Landgerichtsrat a. D.

351. Nöldeke, Arnold, Konſiſtorialrat.

352. Freiherr von Oeynhauſen, Major a . D.

853. Ohlendorf, H. , Lehrer.

354. Oldekop, S. , Dizeadmiral 3. D.

855 . Oppermann, Sem .-Oberlehrer.

356 . Pape, Kgl. Kreisſchulinſpektor,

957. Pers, Claire, Hilfsbibliothekarin .

858 . peßler , Dr. phil ., Aſſiſtent am Daterl. Muſeum .

859. Peters , A. , Dr. phil., Kgl. Archivar.

860 . Pohle, Geh. Juſtizrat.

361. Preil, Robert, Photograph.

862. von Reden, Senatspräſident a. D., Geh . Ober

juſtizrat.

969 . Redepenning, Dr. phil. , Realgymn. - Oberlehrer ,

Profeſſor.

364. Reineđe, fr. , Fabrikant.

866 . Reiſchel, 6. , Dr. phil. , Lyzeal . Oberlehrer, Prof.

366 . Rheinhold, S., Armeelieferant.

367. Rittmeyer, Kontre-Admiral 3. D.

368. Rohde, Dr. phil., Gymn. Oberlehrer.

869. Roſcher, Dr. jur., Rechtsanwalt u. Notar, Juſtizrat.

370 . Roſenthal, Friedr., Dr. med.
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387.

371. Hannover u. Linden , Roßmann, Landrat des Landkr. Linden .

372. Rothert, Superintendent em.

373. Rotzou, Präſident der Kloſterkammer.

374. zum Sande, A. , Dr. med. , Oberarzt, Sanitätsrat.

375 . Sannes , Enzeal-Oberlehrer, Profeſſor.

376. Schaer, Dr. phil. , önmn. -Oberlehrer, Profeffor.

377. Schaper, Mag, Derlagsbuchhändler.

378. v. Schaumberg Stöckicht, hauptm . u . Batt.- Chef.

379. Scheele, Landesbaumeiſter.

380. Schmidt, Herm. , Dr. phil. , Direttor der Sophiens.

ſchule.

381. Schmidt, Karl, Dr. med.

382. Schmidt, Mitinh. der Hahn'ſchen Buchhandlung.

383. Schmidt, Karl, Gymn.-Oberlehrer, Profeſſor.

384. von Schneider -Egeſtorf, Ad ., Oberſtleutnant a. D.

385 . Schnell, 0 , Oberſt a. D.

386 . Schrader, Dr. jur. , Generaldirektor der landſd .

Brandkaſſe.

Schröder, W. , Landmeſſer.

388. Schult , Eliſabeth, frau.

389. Schulz , 0. , Weinhändler.

390 . Schumacher, Johannes, Ingenieur.

391. Schwerdtmann, D., Paſtor.

392. Freiherr von Sedendorff - Outend, Egon, Ritters

gutsbeſitzer.

393.
Seligmann, S. , Kommerzienrat.

394. Seume, Dr. phil., Gymn. -Profeſſor.

395. Siebern , Landesbaumeiſter und Provinzialkons

ſervator.

396. Smidt, Dr. phil., Archivaſſiſtent.

397. Stadtbibliothek .

398.
Stammler, Dr. phil. , Gymn.-Oberlehrer.

899. Steinmetz, Dr., Präſident des Landestonſiſtoriums.

400 . Stempell, Realſchul-Oberlehrer, Profeſſor.

401.
. Studt, Dr. jur . etphil. , Dr. Ing. , Staatss

miniſter a. D. , Exzellenz.

402.
Tidow , Dr. jur., Rechtsanwalt.

403 . Tramm, Stadtdirektor.

404 . Uhlhorn, Paſtor.

405. Ulrich, Oscar , Direktor der Stadttöchterſchule III.

406 . Wagenmann, Konſiſtorialrat.

407. Waiß, Eberh. , Paſtor prim .

Graf von Wedel, Clemens, Landrat des Landkr.
408 . Hannover.

1
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409. Hannover u . Linden, Wedemeyer, Theodor, Realſchul-Oberlehrer, Prof.

410. Wegener, Rechtsanwalt, Juſtizrat.

411. Wehr, E. , paſtor.

412. Wehrhahn, Dr. phil., Stadtſchulrat, Kgl. Squirat.

413. Weiſe, W., Dr. phil. , Gymn .-Oberlehrer, Prof.

414 . Wendebourg, Ed . , Architett.

416 . v . d . Wenſe , Landeshauptmann.

416. v. Wengel, Dr. jur. , Oberpräſident der Provinz

hannover, Wirkl. Geheimer Rat, Erzetenz.

417. Werbe, Generalagent.

418. d . Wiarda, Florens, Landgerichtsdirektor, beh .

Juſtizrat.

419. Wichtendahl, O. , Kunſtmaler.

420. Willecke, A. , Rentner.

421. Wolff, Dr. phil. , Stadtoberbaurat.

422. Wolff, Buchhändler.

Wolper, W. , Dr. phil. , Schulrat a. D.

424 . Wolpers, Gerichtsaffeffor.

425.
Woltereck, Otto, Dr. jur. , Rechtsanwalt.

426. Wundram , Heinrich, Buchbindermeiſter.

427. Zuckermann, Lehrer.

428. Harburg a. E. , Benede, Th. , Lehrer.

429 . Helms, Arthur, Mühlenbefißer.

430 . Lübbers, Rektor.

431. magiſtrat der Stadt.

432. Menke, Rudolf, Kaufmann .

433. Muſeumsverein.

434 . Rüther, H. , Paſtor.

Sonnenkalb, Dr. phil ., will. Hilfslehrer.

436. Hardenberg b. Nörten, Graf von Hardenberg , Karl, Rittmeiſter a . D.

437. Harenberg, Kr. Linden , Nebel, H. , Gemeindevorſteher.

438. Bad Harzburg, Progymnaſium .

439. hasperde b. Springe, Freiherr v. Hake, E.

440. Helgoland, Mener, Major u. Ingenieur- Offizier vom plat.

441, Helmſtedt, Curs, Otto, Dr. phil. , wiſi. Hilfslehrer.

412. Herzberg a. H. , Rögener, Karl, Konditor.

443 .
Roſcher, Th. , Amtsgerichtsrat, Geh. Juſtizrat.

444. Hildesheim , v . Bahrfeldt, Dr. phil. h . c. , Generalleutnant 3. D ,

Erzellenz.

445. Beder, Dr. med., Kreisarzt, Medizinalrat.

446 . Bertram , Adolf , Dr. phil., Biſchof der Diözeſe
Hildesheim

447. Beveriniſche Bibliothet.

448 . Braun, f. Auguſt, Rittmeiſter der Landwehr a. D.

!!

.
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449. Hildesheim Braun, Th . , D. , Wirtl . Geheimer Obertonſtftorial.

rat a. D.

450. Gebauer, Dr. phil . , Gymn . -Oberlehrer u. Stadt

archivar, profeſſor.

451. berland, Dr. jur., Stadtſyndikus u. Polizeidirettor,

452. Hoppe, D., Dr. phil., Generalſuperintendent und

Obertonſiſtorialrat.

453. Kettler, Oberſt 3. D.

454. Kloppenburg, Mittelſchullehrer.

455. Kluge, fr. , Gymn.-Oberlehrer, Profeſſor.

456 .
Kraut, Landgerichtsdirektor, Gymn.-Oberlehrer,

Geh. Juſtizrat.

457. Kreisausſchuß des Kreiſes Marienburg.

458. Lewinsky, Dr. phil., Landrabbiner.

459. Lohmann, Mittelſchullehrer.

460 . Niemeyer, Dr. jur., Landgerichtsrat.

461. Stadtbibliothek.

462. Wiecker, Domkapitular.

463. Himmelpforten (Kr.

v . Iſendorf, Georg , Kapitän.

464. Hinrichshagen , Med

lenburg-Streliß, Graf v . Bernſtorff, Eberhard , Forſtmeiſter.

465. Hörde (Weſtfalen) , Schwägermann , E. , Lehrer.

466. Höver b Ahlten, Düvel, W. , Lehrer.

467. Höxter i . W. , König -Wilhelms-Gymnaſium ,

468 . Peterſen, Alerander, Diplom -Ingenieur.

469. Holtenſen b. Hameln, Landwehr, 6. , Paſtor.

470. Holtenſen b. Weetzen , Homann, Gemeindevorſteher.

471 . Köſel, E. , Hofbeliger u . Kreisdeputierter.

472. Honſtedt (Leinetal), Knoche, Superintendent.

478. Hornſen b . Harbarnſen,

Kr. Alfeld, Sommer, Amtsrat.

474. Hona (Weſer), Bortfeld , Richard, Amtsgerichtsrat.

475. Hudemühlen, Freiherr v . Hodenberg, Hermann.

476. Jbenhorſt bei

Heydekrug,
Struckmann, Kgl. Oberforſter.

477. 3dſtein i. Taunus, Landsberg, Kgl. Oberförſter .

478. Zhlienworth, Reg .:

Bez. Stade, Reimer, Wilhelm .

479. Jlfeld, Cohrs, Lic. th ., Superintendent u . Konſiſtorialrat.

480. v. Doetinchem de Rande, Dr. jur .. Landrat.

.481 . Ilten b . Lehrte, Wahrendorff, Dr.med., Direktor der Privatheils

u. Pflegeanſtalt.

482. Weber, Paſtor.

488. Imbshauſen (Hann .), Freund , A. , Kantor,

I 1

1
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· 484. Ippenburg b. Wittlage, Graf von dem Busiche Jppenburg,Rittmeiſterh. D.,

Kgl. Kammerherr.

486. Jeinſen , Kreislehrer-Bibliothek Jeinſen .

486. Jort, Kreisausſchuß des Kreiſes Jort.

487. Jüterbog , D. Barbeleben , Hauptmann u . Batteriechef.

488. Junker -Wehningen Graf d. Bernſtorff, 6. E., Dr. jur., Jägers ,

b. Dömiß a. E. , meiſter a. D.

489. Kemme b. Hildesheim , Lohmann, Adolf, Paſtor.

490. Kiel, Keuffel, Poſtinſpektor.

491. Kroſch, W. , stud. hist.

492. Wedemeyer, W., Dr. jur. , a . o . Unio.-Profeſſor.

493, Königsberg i . Pr. , Krauste, O. , Dr. jar., o . Univ .Profeſſor.

494. Koſamin i poſen , Albrecht, Landrat

495. Küßtow b. Prigerbe

a. h. , p. Schnehen, 6. , Rittmeiſtera. D., Rittergutsbeliger.

496. Lauenau (Deiſter ), Pariſius , Rektor.

497. Lauenburg ( Elbe), Frieſe, poſtmeiſter a. D.

498. Bad Lauterberg a. H. , Bartels, Dr. phil., Realſchul-Direttor. :

499. Lehe, Kreisausſchuß des Kreiſes Cehe.

500. Leipzig, Oeerds, Rob. , Dr. phil.

501. Hotlborn, X. , Dr. phil., Nahrungsmittel- Chemifér

502. Wecken , fr. , Dr. phil ., Archipar a . D.

503. Lenthe, Kr. Linden, Fride, f. , Rittergutspächter.

504. Limburg (Lahn ), 0. Hugo, Landgerichtsdirektor, Teh. Juftërat.

506. Lingen (Ems), brote, Landesbaumeiſter.

506. Cohnde (Kr. Linden ), Bauermeiſter, Gemeindevorſteher.

507. Bremer, K. , Vollmeier.

508. London, Thiemann, f. 6 .

509. Lorten b. Nortrup, Freiherr v . Hammerſtein -Corten, Staatsminifter a .

Kr. Berſenbrück, D., Erzellenz.

510. Ludwigshafen a .

Bodenſee, Tallenberg , 5. , Outsbeſitzer.

511. Lübeck, Fehling , Ferdinand, Dr. jur., Senator.

512. Hinrichs, Eiſenbahn -Bureau -Expedient.

518. Hofmeiſter, H. , Dr. phil., Realgymn.Oberlehrer.

514 . Kreßſchmar, Dr. phil., Staatsarchivar, Archivrat.

616. Lüchow , Grupe jr. , Wilhelm , Redatteur.

616. Lüneburg, Bückmann, Rudolf, Dr. phil .

517. Gramberg , Dr. phil. , Gymn.Oberlehrer.

518. Oradenhorſt I, Rechtsanwalt und Notar, Geheim ,

Juſtizrat.

519. Heinemann, Robert, Rechtsanwalt.

520 . Heinrichs, Regierungs.Präſident.

521. Krüger, Franz, Architett.

11

11
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622. Lüneburg, magiſtrat der Stadt.

528 . Reinede, Dr. phil. , Stadtardivar.

524 . Reuter, hans, Paſtor prim .

525 . Schlobde, Kgl. Baurat.

626 . Uellner, C., Muſitdirettor.

627. Magdeburg, Freiherr von Roffing, Hauptmann.

528 . Königliches Staatsarchiv.

529. Marburg , Bez. Kaffel, Arnede, E. W. Friedrich , Dr. phil.

580 . Bradmann, Dr. phil. , a . o. Univ.-Profeſſor.

681. Marienforſt b. Godes:
berg, Rhid. Pflug, Hugo, Outsinſpektor.

532. Marienſee bei Neu

Stadt a . Rbg . Merter, Paſtor.

593. Marienwerder,

Kloſtergut b . Hannov ., Lockemann, Oberamtmann .

534. Marne i. Holſt., Beber, Oscar, Dr. phil., Realfouloirettor.

585. Martfeld b. Hona, Twele, Paſtor.

536. Misburg, Kuhlmann, m., Kaufmann.

537, morchingen , d . Eſtorff, Oberſt u. Regimentstommandeur .

538. Moringen ( Solling ), von Roden, Stadtförſter.

539. Hann.Münden , Kreisausſchuß des Kreiſes Münden .

540. Münſter i. W. Kgl. Staatsarchio.

541. Mulſum b. Stade, Wolters, S. Ernſt Georg, cand. th .

342. Nettlingen , B3. hann., Buffe, Superintendent.

543. Freiherr v. Cramm , H3g. Kammerjunter.

544. Kaliwert Neubleiches

rode b. Neuſtadt, Kr.

Worbis, Mummenthen , Emil, Betriebsführer.

546. Neuenhaus i. Hann , Grashoff, Direttor der landw . Schule.

547. Nieuwerk b. Gehrden, Diedrich, Dr. phil., Fabrikdirettor.

548. Nienburg a. W., Fiſcher I, 2. , Lehrer.

549. Freytag, 5., Dr. phil., Realgymnaſialdirektor,

Profeſſor.

550. Magiſtrat der Stadt.

551. Nienhagen bei Mo

ringen (Solling), Bauer, W. , Lehrer.

552. Nienſtedt, Kr. Óronau, Müller, Paſtor.

553. Nordhauſen , Gecius, Kgl. Eiſenbahn -Oberſetretär.

554. Nordſtemmen , Tönnies, Dr. med. , Sanitätsrat.

555. Northeim (Hann.), Kreisausſchuß des Kreiſes Northeim .

556 . Kricheldorff, Dr. jur., Landrat, Geh. Reg.-Rat.

557. Kgl. Lehrer-Seminar.

558. Rabius, Landes -Ökonomierat a. D.

559. Renztehauſen, 5. , poſtaffner.

.
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560. Northeim (Hann.), Röhrs, Buchbrudereibeſiger.

661. Schloemer, W. Paſtor.

562. Obernigt b. Breslau, Oudewill, A. W.

563. Oberurſel a. Taunus, Korf, Auguſt, Derwalter.

564. Olbernhau ( Erz. Mummenthen, Karl, Bantdirettor.

gebirge),

565. Oldenburg i. Or. von Bylburg, Karl, Oberleutnant.

566 . Großh. Haus. u . Zentral-Archiv.

567. Osnabrüd, Wilkiens, m., Senator.

568. Oſterode a. 6.. Gehrde, Superintendent.

569. Oſterwied a. h. , müller, Robert, Amtsrichter.

570. Otterndorf (Unterelbe ), Bayer, Landrat.

571. v. d. Often, Dr. phil., Realſchul-Direktor.

572. Ottweiler, Bez. Trier, Kuhlmey, Amtsrichter.

573. Paderborn, himſtedt, Oberleutnant.

674. pantov , Robra, Lnzeal-Oberlehrer, Profeſſor.

575. paſewalk, Darges, Dr. phil. , Kgl. 6 mnafialdirektor.

576. peine, Drobet jr. , A. , Regiſtrator.

Meyer, Julius, Dr. jur., Bürgermeiſter .

578. Schulgen , Lic. th ., Superintendent.

579. Pernau in Livland

(Rußland), Freiherr v. frentag-Loringhofen, Roderich .

580. Plodhorſt ( b. Dedens

hauſen ), Brandes, Hermann, Lehrer.

581. plön i. Holſtein,, Echte, Amtsgerichtsrat,

582. Poppenhagen b. Neu.

ſtadt a . Rbg .. v. Wonna, Dr. jur., Landrat.

583. poſthauſen

( b. Bremen) , Nebel, Dr. phil., Paſtor.

581. Potsdam , haaſemann, L. Obſervator am Kgl. Geodättſden

Inſtitut, profeffor.

585. Quarnſtedt b. Gartow ,

Kr. Lüchow , Graf v . Bernſtorff, Gottlieb .

586. Rathenow , Müller, W. , Dr. phil. , Realgymn.- Oberlehrer,

profeſſor.

587. Rautenberg (Hann .), Reveren, Paſtor.

588. Redershauſen, Poſt

friedland (Leine), Klöpper, W., Paſtor

589. Reddershof b . Teffin , von der Deđen, Ritterguts beſiger .

690. Rethem a . A., Oewerbe- und Gemeindebibliothet.

591. Rodenberg bei Bad

Nenndorf, Ramme, Dr. jur., Amtsgerichtsrat.

592. Ronnenberg, Krets

Linden, Wöhler, Rettor.

598. Rotenburg (Hann.) Schuſter, S., Amtsrichter.,
294
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694. Salzdetfurth . Bohlen , E., Apotheter a. D.

595. Sambleben bei

Schöppenſtedt, Schmidt, Lehrer.

596. Schelenburg bei
Schledehauſen, Freiherr v. Schele, Königl. Sächl. Major a. D..

Majoratsherr.

597. Schellerten b . Hildes.

heim , Loning , Paſtor.

598. Schladen (Harz). Brückmann, 0. , Rentner.,

599. Schoningen (Solling) , Lauenſtein , Paſtor.

600. Schulenburg (Leine ), Fricke, Albert .

601 . Windhauſen, Poſtverwalter.

602. Schwarmſtedt, fündling , Paſtor.

603. Seelze, Kreis Linden, Albes, Apotheker .

004.
Bremer, S. , Dollmeier .

605 . Rindfleiſch, Vollmeier.

606. Sehnde (Hann .), Ermiſch , Dipl .-Ing. , Bergwerksdiretior.

607. Silterode b. Oſterhagen,Freiherr v. Minnigerode Allerburg, major a : D.

majoratsherr.

608. Söhlde b. Hohenego

gelſen, Bertheau, paſtor.

609. Sonneberg i. Th. Stedel, Adolf, Oberlehrer .

610. Sorſum , Kr, Linden , hoppe, fr., hofbeſitzer.

611. Springe, v. Laer, Landrat.

612. Stade, Predigerbibliothet.

613. Stelling, Erſter Staatsanwalt.

614. Stadthagen, Magiſtrat der Stadt.

615. Steglitz b. Berlin , Nieſchlag, Geh. Regierungsrat.

616. Schäfer, Dietrich , Dr. phil . , o. Univ . -Profeſſor ,

beh. Rat.

617. Steinhude, Willerding, Dr. med. , Sanitätsrat.

618. Steintirchen , Bez.

hamburg, Wichmann, prakt. Arzt.

619, Stettin . Hoogeweg, Dr. pbil., Archivdirektor, Archivrat.

620 . Marquardt, Regierungs- u. Schulrat.

621. Stuttgart, Berkhahn, Carl, Verlagsbuchhandler.

622 . Kroner, Dr., Kirchenrat.

623. Sülfeld b. Fallerss

leben. Bergholter, Paſtor.

624. Syke, d. Bennigſen, Amtsgerichtsrat.

625. Taltal i. Chile, Braun, Julius.

620, tfingtau, Ohlmer, K. Chineſ. Seezoudirettor.

627. Ueße (hann.) , Heldt, Alfred, Paſtor,

628. Uslar, Hardeland, Superintendent,

M
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629, Vahlenbrod b.

Bederteſa, Leiſewit, Rittergutsbelißer.

630. Varel, Wegener, Dr. med .

631. Darlofen 6. Dransfeld , Weng, Paſtor.

632. Vegeſad, Bibliothek des Realgymnaſiums.

633. Velber, Kr. Linden, Wiſſel, Gemeindevorſteher.

634. Doigtholz (b. Edem.

miſſen , Sinnes, Hermann , Lehrer.

635. Dolpriehauſen b .

Uslar, Engel, Paſtor.

686. Walsrode, Wolff, Oskar, Fabrik- und Rittergutsbeſitzer.

637. Wandsbed, Schade, 6.

638. Warſtade (Hann.), müller, Wilh . , Uhrmacher.

689. Waſſel b. Sehnde, Enkelſtroth, A. , Paſtor.

640. Weener (Oſtfriesland ), Groeneveld, Enno, Rechtsanwalt und Notar.
641 . Kempe, Outsbefiber.

642. Kreisausſchuß des Kreiſes Weener.

643. Weeken, Kr. Linden, Engel, Gemeindevorſteher.

644. Wehnſen Dedens Großherzogliche Bibliothek .

hauſen,

645. Weimar, Gerberding, Edmund, Lehrer.

646. Wichtringhauſen b. Freiherr von Langwerth .Simmern , Heinr., Ritter

Barſinghauſen , gutsbeſißer.

647. Wien, Siala, Ed . , Regierungsrat.

648 , K. K. Univerſitäts -Bibliothet.

649. wiesbaden, v. Adelebſen, Oberſtleutnant a. D.

650. Eggers, Dr. phil., Kgl. Archivar.

651, Wießendorf, Kr.

Soltau, Behnke, Dr. med.

652. Wilhelmsburg (Elbe), Bibliothek der Realſchule.

653. Gemeinde -Dorſtand .

654 . Derein für Heimatkunde.

655. Wilmersdorf b. Berlin , Lođemann, 6. , Dr. phil. , Privatdozent, Profeſſor.

656 . Niebour, Dr. phil., Regierungsrat.

657. Wolfenbüttel,, Herzogliche Bibliothek.

658 . von Hörſten , Realſchuldirektor, Profeſſor.

659. v. Kettler, Major.

660. Kohlshorn, Otto , Dr. phil.

661.
Lerche, O., Dr. phil. , will. Hilfsarbeiter.

Schulz, P., Dr. phil.

663 . Zimmermann, Dr. phil. , Archivdirettor, Geh.

Archivrat.

664. Worms, Hansmann, Frieda, Dr. phil. ,

666. Wormsthal b. Behren , v . Alten . Hofmarſchall a. D., Kammerherr.

9
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666. Wrisbergholzen, Graf Görg -Wrisberg, Dr. phil., Majoratsherr,

xgl. Kammerherr.

667. Wüſtewaltersdorf i.

Schleſien ,

668. Zoppot,

Nieſchlag, 6. Fabrikdirektor.

Mauersberg, Karl, Konſiſtorialrat.
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Anlage D.
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.

Publikationen des Vereins.

Mitglieder können nachfolgende Publikationen des Vereins zu den bei

gelekten Preiſen direkt vom Verein beziehen. Vollſtändige Exemplare ſämts

licher Jahrgänge des Archios" ſind nicht mehr zu haben ; längere Reihen

von Jahrgängen der ,,Jeitſchrift“ werden nach vorhergehendem Beſchluſſe

des Vorſtandes zu ermäßigten Preifen abgegeben .

Korreſpondierende Dereine und Inſtitute erhalten die unter 19 and 20

aufgeführten „Quellen und Darſtellungen" und Forſchungen zur

Geſchichte Niederſachſens" zu den angegebenen Preiſen durch die Ders

lag sbuchhandlung Ernſt 6 eibel in Hannover.

1. Neues v aterlånd. Archiv 1821 – 1833 (je 4 hefte ).

1822-1826 der Jahrgang Mt. 3.-, das Heft Mt. -- .75

1830-1833 der Jahrg. Mt. 1.50, -.40

Heft 1 des Jahrgangs 1832 fehlt. Die Jahrg. 1821 , 1827,

1828 , 1829 werden nicht mehr abgegeben.

2. Daterländ. Archiv des hiſtor. Dereins für Niederſachſen.

1834–1843 (ie 4 Hefte).

1834-1841 der Jahrg. Mt. 1.50, das Heft --,40

1842-1843 3 . -.75

Jahrg. 1844 wird nicht mehr abgegeben.

3. Archiv des hiſtor. Dereins für Niederſachſen 1845 bis 1849.

der Jahrg. Mk. 3.–, das Doppelheft 1.50

( 1849 iſt nicht in hefte geteilt.)

4. Jeitſchrift des hiſtor. Dereins für Niederſachſen 1850-1911.

( 1902–1913 je 4 Hefte ).

1850-1858 . der Jahrg. Mt. 3.-, das Doppelheft 1.50

( 1850, 54, 55 , 57 ſind nicht in Hefte geteilt.)

1859 – 1884, 1886-1891, 1893–1897, 1899–1913 der Jahr

gang 3.

Jahrg. 1859, 1866, 1872 u. 1877 je Mt. 2.—, Jahrg . 1874/1875

zuſammen m. 3.- Die Jahrgänge 1885, 1892 und 1898

ſind vergriffen .

5. Urtundenbuch des hiſt. Dereins für Niederſachſen. Heft

1-9. 80.

Heft 1. Urkunden der Biſchöfe von Hildesheim 1846 ME. -.50

2. 3. Die Urkunden des Stiftes Walkenried .

Abt. 1. 1852 Abt. 2. 1855.
je 2.

4. Die Urkunden des Kloſters Marienrode bis 1400. ( 4.

Abt. des Calenberger Urkundenbuches von W. von

hodenberg ) 1859 2 .

O

O .
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Heft 5. Urkundenbuch der Stadt Hannover bis zum Jahre 1369.

1860 .. Mk. 3. -

.. 6. Urtundenbnch der Stadt Göttingen bis zum Jahre 1400 .

1863 3.-

7. Urkundenbuch der Stadt Göttingen vom Jahre 1401

bis 1500. 1867, . 3.

8. Urtundenbuch der Stadt Lüneburg bis zum Jahre 1369.

1872 3.

9. Urtundenbuch der Stadt Lüneburg vom Jahre 1370

bis 1387. 1875.. 3.

6. Cüneburger Urkundenbuch. Abt. V. u . VII. 40.

Abt. V. Urkundenbuch des Kloſters Iſenhagen. 1870 3.35

Abt. VII. Urtundenbuch des Kloſters St. Michaelis zu Lüne

burg. 1870. 3 Hefte . je 2.-

7. W ächter, J. C., Statiſtik der im Königreiche Hannover vor:

handenen heidniſchen Denkmäler. (mit 8 lithographiſchen

Tafeln .) 1841. 89... 1.50

8. Grote, J., Reichsfreiherr zu Schauert, Urtdı. Beiträge zur

Geſchichte des Königr. Hannover und des Herzogtums Braun

ſchweig von 1243—1370. Wernigerode 1852. 80. 2.50

9. von Hammerſtein, Staatsminiſter, Die Befigungen der

Grafen von Schwerin am linken Elbufer. Nebſt Nachtrag.

Mit Karten und Abbild . (Abdrud aus der Zeitſchrift des

Vereins 1857.) 80. 1.50

10. Brodhauſen, Paſtor, Die Pflanzenwelt Niederſachſens in

ihren Beziehungen zur Götterlehre. Abbrud aus der Zeit

ſchrift des Vereins 1865.) 80.. 1.

11. Mithoff, h . W. H. , Kirchen und Kapellen im Königreich

Hannover, Nachrichten überderen Stiftung uſw. Heft 1. Gottes

häuſer im Fürſtentum Hildesheim . 1865. 40. 1.50

12. Das Staatsbudget und das Bedürfnis für Kunſt uud Wiſſen:

ſchaft im Königreiche hannover. 1866. 40.
-- .50

13. Sommerbrodt, E., Afrita auf der Ebſtorfer Weltkarte.

1885. 40... 1.20

14. Bodemann, E., Leibnizens Entwürfe zu ſeinen Annalen von

1691 und 1692. (Abdruď aus der Zeitſchrift des Vereins

1885.) 80. -,75

15, d. Oppermann und Schuchhardt, Atlas vorgeſchichtlicher

Befeſtigungen in Niederſachſen . Heft 1 bis 8. 1887–1898.

Folio. Jedes Heft . . 1.50

Heft 4 und 7 ſind vergriffen, ſollen aber für Abnehmer des

ganzen Atlas auf anaſt. Wege neugedruckt werden . Dorläufig

werden nur noch Heft 1-3 geſondert abgegeben.

16. Janide, X., Geſchichte der Stadt Uelzen . Mit 5 Kunſtbeilagen .

gr. 8 °. 1889 Mk. 1.

0

.

1
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17. Jürgens, O. , Geſchichte der Stadt Lüneburg . Mit 6 Kunſt

beilagen . gr. 80. 1891. . . 2.

18. Sommerbrodt, E. , Die Ebſtorfer Weltkarte. 25 Taf. in

Lichtdrud in Mappe und ein Heft Tert. Fol. Text 40. 1891 .

19. Quellen und Darſtellungen zur Geſchichte Nieders

fachen s. 89

Band 1 : Bodemann, Ed. , Die älteren Zunfturkunden der

Stadt Lüneburg. 1882. . .
4.80

Band 2 : Meinardus, O. , Urkundenbuch d . Stiftes und

der Stadt Hameln bis zum Jahre 1407. 1887 12.

Band 3 : Tichackert, P. , Antonius Corvinus Leben und

Schriften . 1900. ...
2.25

Band 4 : Corvinus, Antonius, Briefwechſel. Hrsg. von

p. Tſchadert. 1900 , 3.25

Band 5 : Bär, m., Abriß einer Verwaltungsgeſchichte des

Regierungs -Bezirks Osnabrück. 1901 : 2.25

Band 6 : Hoogeweg, H .. Urkundenbuch des Hochſtifts

Hildesheim und ſeiner Biſchöfe. Teil 2. 1221 - 1260 .

Band 7 : Hölſcher, u . , Geſchichte der Reformation in Goslar.

1902 . 1.80

Band 8 : Reinecke, W. , Lüneburgs älteſtes Stadtbuch und

Verfeſtungsregiſter. 1903 . 5.50

Band 9 : Doebner, R. , Annalen und Atten der Brüder

des gemeinſamen Lebens im Lüchtenhofe zu Hildesheim. 1903 . 5.

Band 10 : fint, E., Urkunden des Stifts und der Stadt

Hameln. Teil 2. 1408 - 1576. 1903

Band 11 : hoogeweg, H. , Urkundenbuch des Hochſtifts

Hildesheim und ſeiner Biſchöfe. Teil 3. 1260-1310. 1903. 9.-

Band 12 : Oehr, 6., Ländlide Derhältniſſe im Herzogtum

Braunſchweig -Wolfenbüttel im 16. Jahrhundert. 1903. 1.25

Band 13 : Stüve, 6., Briefwechſel zwiſchen Stüve und

Detmold in den Jahren 1848–1850. 1903 5. -

Band 14 : Schüß von Brandis, Überſicht der Geſchichte

der Hannoverſchen Armee von 1617 bis 1866. Hrsg. von

J. Freiherrn von Reißenſtein . 1903 .

Band 15 : Cordemann, Oberſt, Hannov . Generalſtabschef,

Die Hannoverſche Armee und ihre Schidſale in und nach der

Kataſtrophe von 1866. Aufzeichnungen und Atten. Hrsg . von

Dr. Wolfram. 1904 . 1.

Band 16 : noad, 6.. Das Stapel- und Schiffahrtsrecht

Mindens vom Beginn der preußiſchen Herrſchaft 1648 bis zum

Dergleiche mit Bremen 1769. 1904 . . 1.20

Band 17 : Kreidmar, J. , Guſtav Adolfs Pläne und

3iele in Deutſchland und die Herzöge von Braunſchweig und

Lüneburg. 1904 Mt. 5. –

1
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Band 18 : Langenbeck, W., Die Politit des Hauſes Braun

ichweig -Lüneburg in den Jahren 1640 und 1641. 1904 . . 2.50

Band 19 : Merkel, Joh ., Der Kampf des Fremdrechtes

mit dem einheimiſchen Recht in Braunſchweig -Lüneburg. 1904. 1.20

Band 20 : Maring, Joh. Diözeſaniqnoden und Domherrns

Generalfapitel des Stifts Hildesheim bis zum Anfange des

17. Jahrhunderts. 1905 1.40

Band 21 : Baaſch, E. , Der Kampf des Hauſes Brauns

ýchweig - Lüneburg mit Hannover um die Elbe vom 16. bis

18. Jahrhundert. 1905 . 2.

Band 22 : Hoogeweg, H. , Urkundenbuch des Hochſtifts

Hildesheim und ſeiner Biſchöfe. Teil 4. 1310–40. 1905. . 9.50

Band 23 : Müller , 6. 5. , Das Lehnss und Landesauf

gebot unter Heinrich Julius von Braunſchweig -Wolfenbüttel.

1905

Band 24 : Hoogeweg, H. , Urkundenbuch des Hochſtifts

Hildesheim und ſeiner Biſchöfe. Teil 5. 1341-1370. 1907. 10.

Band 25 : v. d . Ropp, 6., Göttinger Statuten. Akten

zur Geſchichte der Verwaltung und des Gildeweſens der Stadt

Göttingen bis zum Ausgang des Mittelalters. 1907 6.

Band 26 : Deichert, H., Geſchichte des Medizinalweſens

im Gebiet des ehemaligen Königreichs Hannover. 1908. . 3.50

Band 27 : Haßig, O., Juſtus Möſer als Staatsmann und

Publiziſt. 1909. . 2.80

Band 28 : Hoogeweg, H., Urkundenbuch des Hochſtifts

Hildesheim und ſeiner Biſchöfe. Teil 6. 1370—1398. 1911. 14,60

Band 29 : Ehrenpfordt, P. , Otto der Quade, Herzog

von Braunſchweig zu Göttingen 1367—1394 . 1913 . 2.

20. Forſchungen zur Geſchichte Niederſachſens. 80.

Band 1 .

heft 1 : hennecke, Zur Geſtaltung der Ordination mit

beſonderer Rückſicht auf die Entwicklung innerhalb der luthe

riſchen Kirche hannovers. 1906 .
-.60

Heft 2 : 3enker, E. , Jur volkswirtſchaftlichen Bedeutung

der Lüneburger Saline für die Zeit von 950 bis 1370. 1906. -.75

Heft 3 : Meyer, Ph. , Hannover und der Zuſammnnſchluß

der deutſchen evangeliſchen Landeskirchen im 19. Jahrhundert.

1906 -- .60

Heft 4 : Uhi, B. , Die Verkehrswege der Flußtäler um

Münden und ihr Einfluß auf Anlage und Entwickelung der

Siedlungen. 1907 . -.60

heft 5 : Kühnel, P., finden ſich noch Spuren der Slapen

im mittleren und weſtlichen Hannover ? . 1907 ME. --.60

heft 6 : 3echlin, E. , Lüneburger hoſpitäler im Mittel

alter, 1907 1 .

11
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1.50•

1 .

3.25.
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Band 2.

heft 1 : Weſenberg, Der Dizekanzler David Georg Strube,

ein Hannoverſcher Juriſt des 18. Jahrhunderts. Seine ſtaatss

rechtlichen Anſchauungen und deren Ergebniſſe. 1907 . .

Heft 2 : 6 ünther, Die erſte Kommunion auf dem Ober.

harz. 1909

Heft 3 : Hoogeweg. Inventare der nichtſtaatlichen Archive

im Kreiſe Alfeld. 1909

Heft 4 : Peters, Inventare der nichtſtaatlichen Archive im

Kreiſe Gronau . 1909 .

Heft 5 : Ohlendorf, £ . , Das niederſächſiſche Patriziat

und ſein Urſprung . 1910

Band 3.

Heft 1 : Werne burg, R., Gau, Grafſchaft und Herrſchaft

in Sachſen bis zum Übergang in das Landesfürſtentum . 1910.

Heft 2/3 : Bode, 6., Der Uradel in Oſtfalen . 1911

Heft 4 : Barth, W. , Die Anfänge des Bantweſens in

Hannover. 1911

Band 4.

heft 1 : Sch a er, Otto, Der Staatshaushalt des Kurfürſtens

tums Hannover unter dem Kurf. Ernſt Auguſt 1680–1698 . 1912.

Heft 2/3 : Deermann, J. Bernh., Ländliche Siedelungs-,

Verfaſſungs-, Rechtss und Wirtſchaftsgeſchichte des Denkigaues

u . d. ſpäteren Grafich. Lingen b. 3. Ausgang d. 16. Jahrh. 1912.

Heft 4/5 : Thiel, E. , Jur Agrargedichte der Oſterſtader

Marſch. 1913. .

Heft 6 : Peters, A. , Die Geſchichte der Schiffahrt auf der

Aller, Leine und Oker bis 1618. 1913

21. Die Urnenfriedhöfe in Niederſachſen. Im Auftr. d .

hiſt. Der . f. Niederſ. hrsg. von C.Suchhardt. 40.

Band 1 , heft 1/2 : Schwantes, 6., Die älteſten Friedhöfe

bei Ülzen und Lüneburg. Mit einem Beitrage von m. m.

Lienau. 1911

22. Syſtematiſches Jnhaltsverzeichnis zu den Jahrgängen

1819–1910 des „ Daterländiſchen Archivs" ſowie des Archios

und der Zeitſchrift des hiſtoriſchen Vereins für Niederſachſen.

Im Auftr. d. Der. hrsg. von K. Kunze. 1911. 80

Gebundene Exemplare 3 Mk.

1.20M

2.40

1.75
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